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Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

 
Abschnitt 1 

Allgemeiner Teil 

 

§ 1 

 Ziel des Gesetzes 

 

Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethni-

schen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, 

des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. 

 

§ 2 

 Anwendungsbereich 

 

(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind nach Maßgabe dieses Ge-

setzes unzulässig in Bezug auf:  

1. die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen, für den 

Zugang zu unselbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit, unabhängig von 

Tätigkeitsfeld und beruflicher Position, sowie für den beruflichen Aufstieg, 

2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitsentgelt und Entlas-

sungsbedingungen, insbesondere in individual- und kollektivrechtlichen Vereinbarun-

gen und Maßnahmen bei der Durchführung und Beendigung eines Beschäftigungsver-

hältnisses sowie beim beruflichen Aufstieg, 

3. den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der Berufsbildung 

einschließlich der Berufsausbildung, der beruflichen Weiterbildung und der Umschu-

lung sowie der praktischen Berufserfahrung,  

4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- oder Arbeitgebervereinigung 

oder einer Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören, 

einschließlich der Inanspruchnahme der Leistungen solcher Vereinigungen, 

5. den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der Gesundheitsdienste, 

6. die sozialen Vergünstigungen, 

7. die Bildung,  

8. den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, die der Öffent-

lichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohnraum. 

 

(2) Für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch gelten § 33c des Ersten Buches Sozialge-

setzbuch und § 19a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Für die betriebliche Altersvor-

sorge gilt das Betriebsrentengesetz. 

 

(3) Die Geltung sonstiger Benachteiligungsverbote oder Gebote der Gleichbehandlung 

wird durch dieses Gesetz nicht berührt. Dies gilt auch für öffentlich-rechtliche Vorschrif-

ten, die dem Schutz bestimmter Personengruppen dienen. 

 

(4) Für Kündigungen gelten ausschließlich die Bestimmungen zum allgemeinen und be-

sonderen Kündigungsschutz.  

 

§ 3  

Begriffsbestimmungen 

 

(1) Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person wegen eines in § 1 ge-

nannten Grundes eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person in 
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einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. Eine unmittel-

bare Benachteiligung wegen des Geschlechts liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 

auch im Falle einer ungünstigeren Behandlung einer Frau wegen Schwangerschaft oder 

Mutterschaft vor. 

 

(2) Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vor-

schriften, Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines in § 1 genannten Grundes ge-

genüber anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn, die 

betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel 

sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und 

erforderlich. 

 

(3) Eine Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn unerwünschte Verhaltensweisen, die 

mit einem in § 1 genannten Grund in Zusammenhang stehen, bezwecken oder bewirken, 

dass die Würde der betreffenden Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfein-

dungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld 

geschaffen wird. 

 

(4) Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, 

wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch unerwünschte sexu-

elle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührun-

gen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbrin-

gen von pornographischen Darstellungen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die Wür-

de der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, 

Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes 

Umfeld geschaffen wird. 

 

(5) Die Anweisung zur Benachteiligung einer Person aus einem in § 1 genannten Grund 

gilt als Benachteiligung. Eine solche Anweisung liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 

insbesondere vor, wenn jemand eine Person zu einem Verhalten bestimmt, das einen Be-

schäftigten oder eine Beschäftigte wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt 

oder benachteiligen kann. 

 

§ 4  

Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer Gründe 

 

Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer der in § 1 genannten Gründe, 

so kann diese unterschiedliche Behandlung nach den §§ 8 bis 10 und 20 nur gerechtfer-

tigt werden, wenn sich die Rechtfertigung auf alle diese Gründe erstreckt, derentwegen 

die unterschiedliche Behandlung erfolgt. 

 

§ 5 

Positive Maßnahmen 

 

Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in § 20 benannten Gründe ist eine unterschiedli-

che Behandlung auch zulässig, wenn durch geeignete und angemessene Maßnahmen be-

stehende Nachteile wegen eines in § 1 genannten Grundes verhindert oder ausgeglichen 

werden sollen. 

 

 

Abschnitt 2  

Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligung 

 

Unterabschnitt 1 

Verbot der Benachteiligung 

 

§ 6 

Persönlicher Anwendungsbereich 
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(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind  

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten, 

3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnli-

che Personen anzusehen sind; zu diesen gehören auch die in Heimarbeit Beschäftigten 

und die ihnen Gleichgestellten. 

Als Beschäftigte gelten auch die Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsver-

hältnis sowie die Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist. 

 

(2) Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen) im Sinne dieses Abschnitts sind na-

türliche und juristische Personen sowie rechtsfähige Personengesellschaften, die Perso-

nen nach Absatz 1 beschäftigen. Werden Beschäftigte einem Dritten zur Arbeitsleistung 

überlassen, so gilt auch dieser als Arbeitgeber im Sinne dieses Abschnitts. Für die in 

Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten tritt an die Stelle des Arbeitge-

bers der Auftraggeber oder Zwischenmeister. 

 

(3) Soweit es die Bedingungen für den Zugang zur Erwerbstätigkeit sowie den berufli-

chen Aufstieg betrifft, gelten die Vorschriften dieses Abschnitts für Selbstständige und 

Organmitglieder, insbesondere Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen und Vorstän-

de, entsprechend. 

 

§ 7  

Benachteiligungsverbot 

 

(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt wer-

den; dies gilt auch, wenn die Person, die die Benachteiligung begeht, das Vorliegen eines 

in § 1 genannten Grundes bei der Benachteiligung nur annimmt. 

 

(2) Bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen das Benachteiligungsverbot des Absat-

zes 1 verstoßen, sind unwirksam. 

 

(3) Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch Arbeitgeber oder Beschäftigte ist eine Ver-

letzung vertraglicher Pflichten. 

 

§ 8 

Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen beruflicher Anforderungen 

 

(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1 genannten Grundes ist zulässig, 

wenn dieser Grund wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ih-

rer Ausübung eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, so-

fern der Zweck rechtmäßig und die Anforderung angemessen ist. 

 

(2) Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung für gleiche oder gleichwertige Arbeit 

wegen eines in § 1 genannten Grundes wird nicht dadurch gerechtfertigt, dass wegen 

eines in § 1 genannten Grundes besondere Schutzvorschriften gelten. 

 

§ 9 

Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion  

oder Weltanschauung 

 

(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder der 

Weltanschauung bei der Beschäftigung durch Religionsgemeinschaften, die ihnen zuge-

ordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen, 

die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe 

machen, auch zulässig, wenn eine bestimmte Religion oder Weltanschauung unter Be-
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achtung des Selbstverständnisses der jeweiligen Religionsgemeinschaft oder Vereinigung 

im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht oder nach der Art der Tätigkeit eine gerecht-

fertigte berufliche Anforderung darstellt. 

 

(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der Religion oder der Weltanschau-

ung berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten Religionsgemeinschaften, der 

ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder der Vereini-

gungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur 

Aufgabe machen, von ihren Beschäftigten ein loyales und aufrichtiges Verhalten im Sinne 

ihres jeweiligen Selbstverständnisses verlangen zu können. 

 

§ 10 

Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen des Alters 

 

Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters auch zulässig, 

wenn sie objektiv und angemessen und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Die 

Mittel zur Erreichung dieses Ziels müssen angemessen und erforderlich sein. Derartige 

unterschiedliche Behandlungen können insbesondere Folgendes einschließen:  

1. die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Beschäftigung und zur 

beruflichen Bildung sowie besonderer Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen, ein-

schließlich der Bedingungen für Entlohnung und Beendigung des Beschäftigungsver-

hältnisses, um die berufliche Eingliederung von Jugendlichen, älteren Beschäftigten 

und Personen mit Fürsorgepflichten zu fördern oder ihren Schutz sicherzustellen,  

2. die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufserfahrung oder das 

Dienstalter für den Zugang zur Beschäftigung oder für bestimmte mit der Beschäfti-

gung verbundene Vorteile, 

3. die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung auf Grund der spezifischen Aus-

bildungsanforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes oder auf Grund der Notwen-

digkeit einer angemessenen Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhestand, 

4. die Festsetzung von Altersgrenzen bei den betrieblichen Systemen der sozialen Si-

cherheit als Voraussetzung für die Mitgliedschaft oder den Bezug von Altersrente oder 

von Leistungen bei Invalidität einschließlich der Festsetzung unterschiedlicher Alters-

grenzen im Rahmen dieser Systeme für bestimmte Beschäftigte oder Gruppen von Be-

schäftigten und die Verwendung von Alterskriterien im Rahmen dieser Systeme für 

versicherungsmathematische Berechnungen, 

5. eine Vereinbarung, die die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses ohne Kündi-

gung zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu dem der oder die Beschäftigte eine Rente wegen 

Alters beantragen kann; § 41 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt, 

6. Differenzierungen von Leistungen in Sozialplänen im Sinne des Betriebsverfassungsge-

setzes, wenn die Parteien eine nach Alter oder Betriebszugehörigkeit gestaffelte Abfin-

dungsregelung geschaffen haben, in der die wesentlich vom Alter abhängenden Chan-

cen auf dem Arbeitsmarkt durch eine verhältnismäßig starke Betonung des Lebensal-

ters erkennbar berücksichtigt worden sind, oder Beschäftigte von den Leistungen des 

Sozialplans ausgeschlossen haben, die wirtschaftlich abgesichert sind, weil sie, gege-

benenfalls nach Bezug von Arbeitslosengeld, rentenberechtigt sind. 

 

Unterabschnitt 2 

Organisationspflichten des Arbeitgebers 

 

§ 11 

Ausschreibung 

 

Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 ausgeschrieben werden. 
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§ 12 

Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers 

 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor Be-

nachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes zu treffen. Dieser Schutz umfasst 

auch vorbeugende Maßnahmen. 

 

(2) Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und Weise, insbesondere im Rahmen der beruf-

lichen Aus- und Fortbildung, auf die Unzulässigkeit solcher Benachteiligungen hinweisen 

und darauf hinwirken, dass diese unterbleiben. Hat der Arbeitgeber seine Beschäftigten 

in geeigneter Weise zum Zwecke der Verhinderung von Benachteiligung geschult, gilt 

dies als Erfüllung seiner Pflichten nach Absatz 1. 

 

(3) Verstoßen Beschäftigte gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1, so hat der 

Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen und angemessenen Maßnahmen 

zur Unterbindung der Benachteiligung wie Abmahnung, Umsetzung, Versetzung oder 

Kündigung zu ergreifen. 

 

(4) Werden Beschäftigte bei der Ausübung ihrer Tätigkeit durch Dritte nach § 7 Abs. 1 

benachteiligt, so hat der Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen und an-

gemessenen Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten zu ergreifen. 

 

(5) Dieses Gesetz und § 61b des Arbeitsgerichtsgesetzes sowie Informationen über die 

für die Behandlung von Beschwerden nach § 13 zuständigen Stellen sind im Betrieb oder 

in der Dienststelle bekannt zu machen. Die Bekanntmachung kann durch Aushang oder 

Auslegung an geeigneter Stelle oder den Einsatz der im Betrieb oder der Dienststelle üb-

lichen Informations- und Kommunikationstechnik erfolgen. 

 

Unterabschnitt 3 

Rechte der Beschäftigten 

 

§ 13 

Beschwerderecht 

 

(1) Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei den zuständigen Stellen des Betriebs, 

des Unternehmens oder der Dienststelle zu beschweren, wenn sie sich im Zusammen-

hang mit ihrem Beschäftigungsverhältnis vom Arbeitgeber, von Vorgesetzten, anderen 

Beschäftigten oder Dritten wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt fühlen. 

Die Beschwerde ist zu prüfen und das Ergebnis der oder dem Beschwerdeführenden Be-

schäftigten mitzuteilen. 

 

(2) Die Rechte der Arbeitnehmervertretungen bleiben unberührt. 

 

§ 14 

Leistungsverweigerungsrecht 

 

Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensichtlich ungeeignete Maßnahmen zur Unterbin-

dung einer Belästigung oder sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz, sind die betroffenen 

Beschäftigten berechtigt, ihre Tätigkeit ohne Verlust des Arbeitsentgelts einzustellen, so-

weit dies zu ihrem Schutz erforderlich ist. § 273 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt un-

berührt. 

 

§ 15 

Entschädigung und Schadensersatz 

 

(1) Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ist der Arbeitgeber verpflichtet, 

den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber 

die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 
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(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der oder die Beschäf-

tigte eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. Die Entschädigung darf bei ei-

ner Nichteinstellung drei Monatsgehälter nicht übersteigen, wenn der oder die Beschäftig-

te auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden wäre. 

 

(3) Der Arbeitgeber ist bei der Anwendung kollektivrechtlicher Vereinbarungen nur dann 

zur Entschädigung verpflichtet, wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt. 

 

(4) Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss innerhalb einer Frist von zwei Monaten 

schriftlich geltend gemacht werden, es sei denn, die Tarifvertragsparteien haben etwas 

anderes vereinbart. Die Frist beginnt im Falle einer Bewerbung oder eines beruflichen 

Aufstiegs mit dem Zugang der Ablehnung und in den sonstigen Fällen einer Benachteili-

gung zu dem Zeitpunkt, in dem der oder die Beschäftigte von der Benachteiligung Kennt-

nis erlangt. 

 

(5) Im Übrigen bleiben Ansprüche gegen den Arbeitgeber, die sich aus anderen Rechts-

vorschriften ergeben, unberührt. 

 

(6) Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 be-

gründet keinen Anspruch auf Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses, Berufsaus-

bildungsverhältnisses oder einen beruflichen Aufstieg, es sei denn, ein solcher ergibt sich 

aus einem anderen Rechtsgrund. 

 

§ 16 

Maßregelungsverbot 

 

(1) Der Arbeitgeber darf Beschäftigte nicht wegen der Inanspruchnahme von Rechten 

nach diesem Abschnitt oder wegen der Weigerung, eine gegen diesen Abschnitt versto-

ßende Anweisung auszuführen, benachteiligen. Gleiches gilt für Personen, die den Be-

schäftigten hierbei unterstützen oder als Zeuginnen oder Zeugen aussagen. 

 

(2) Die Zurückweisung oder Duldung benachteiligender Verhaltensweisen durch betroffe-

ne Beschäftigte darf nicht als Grundlage für eine Entscheidung herangezogen werden, die 

diese Beschäftigten berührt. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

(3) § 22 gilt entsprechend. 

 

Unterabschnitt 4 

Ergänzende Vorschriften 

 

§ 17 

Soziale Verantwortung der Beteiligten 

 

(1) Tarifvertragsparteien, Arbeitgeber, Beschäftigte und deren Vertretungen sind aufge-

fordert, im Rahmen ihrer Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten an der Verwirklichung 

des in § 1 genannten Ziels mitzuwirken. 

 

(2) In Betrieben, in denen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 des Betriebsverfas-

sungsgesetzes vorliegen, können bei einem groben Verstoß des Arbeitgebers gegen Vor-

schriften aus diesem Abschnitt der Betriebsrat oder eine im Betrieb vertretene Gewerk-

schaft unter der Voraussetzung des § 23 Abs. 3 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes 

die dort genannten Rechte gerichtlich geltend machen; § 23 Abs. 3 Satz 2 bis 5 des Be-

triebsverfassungsgesetzes gilt entsprechend. Mit dem Antrag dürfen nicht Ansprüche des 

Benachteiligten geltend gemacht werden. 
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§ 18 

 Mitgliedschaft in Vereinigungen 

 

(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten entsprechend für die Mitgliedschaft oder die 

Mitwirkung in einer  

1.  Tarifvertragspartei, 

2.  Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehören oder die 

eine überragende Machtstellung im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich innehat, 

wenn ein grundlegendes Interesse am Erwerb der Mitgliedschaft besteht, 

sowie deren jeweiligen Zusammenschlüssen. 

 

(2) Wenn die Ablehnung einen Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 

darstellt, besteht ein Anspruch auf Mitgliedschaft oder Mitwirkung in den in Absatz 1 ge-

nannten Vereinigungen. 

 

 

Abschnitt 3  

Schutz vor Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr 

 

§ 19 

 Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot 

 

(1) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, 

wegen des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 

Identität bei der Begründung, Durchführung und Beendigung zivilrechtlicher Schuldver-

hältnisse, die  

 

1. typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren Bedingungen in einer Viel-

zahl von Fällen zustande kommen (Massengeschäfte) oder bei denen das Ansehen der 

Person nach der Art des Schuldverhältnisses eine nachrangige Bedeutung hat und die 

zu vergleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen oder 

 

2. eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben, ist unzulässig. 

 

(2) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft ist 

darüber hinaus auch bei der Begründung, Durchführung und Beendigung sonstiger zivil-

rechtlicher Schuldverhältnisse im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 unzulässig. 

 

(3) Bei der Vermietung von Wohnraum ist eine unterschiedliche Behandlung im Hinblick 

auf die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener 

Siedlungsstrukturen sowie ausgeglichener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Ver-

hältnisse zulässig. 

 

(4) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf familien- und erb-

rechtliche Schuldverhältnisse. 

 

(5) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf zivilrechtliche Schuld-

verhältnisse, bei denen ein besonderes Nähe- oder Vertrauensverhältnis der Parteien o-

der ihrer Angehörigen begründet wird. Bei Mietverhältnissen kann dies insbesondere der 

Fall sein, wenn die Parteien oder ihre Angehörigen Wohnraum auf demselben Grundstück 

nutzen. Die Vermietung von Wohnraum zum nicht nur vorübergehenden Gebrauch ist in 

der Regel kein Geschäft im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1, wenn der Vermieter insgesamt 

nicht mehr als 50 Wohnungen vermietet. 
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§ 20 

Zulässige unterschiedliche Behandlung 

 

(1) Eine Verletzung des Benachteiligungsverbots ist nicht gegeben, wenn für eine unter-

schiedliche Behandlung wegen der Religion, einer Behinderung, des Alters, der sexuellen 

Identität oder des Geschlechts ein sachlicher Grund vorliegt. Das kann insbesondere der 

Fall sein, wenn die unterschiedliche Behandlung  

 

1. der Vermeidung von Gefahren, der Verhütung von Schäden oder anderen Zwecken 

vergleichbarer Art dient, 

 

2. dem Bedürfnis nach Schutz der Intimsphäre oder der persönlichen Sicherheit Rech-

nung trägt, 

 

3. besondere Vorteile gewährt und ein Interesse an der Durchsetzung der Gleichbehand-

lung fehlt, 

 

4. an die Religion eines Menschen anknüpft und im Hinblick auf die Ausübung der Religi-

onsfreiheit oder auf das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften, der 

ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform sowie der Ver-

einigungen, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Religion zur Aufgabe machen, 

unter Beachtung des jeweiligen Selbstverständnisses gerechtfertigt ist. 

 

(2) Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft dürfen auf keinen 

Fall zu unterschiedlichen Prämien oder Leistungen führen. Eine unterschiedliche Behand-

lung wegen der Religion, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität ist im 

Falle des § 19 Abs. 1 Nr. 2 nur zulässig, wenn diese auf anerkannten Prinzipien risiko-

adäquater Kalkulation beruht, insbesondere auf einer versicherungsmathematisch ermit-

telten Risikobewertung unter Heranziehung statistischer Erhebungen. 

 

§ 21 

Ansprüche 

 

(1) Der Benachteiligte kann bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot unbe-

schadet weiterer Ansprüche die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere 

Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann er auf Unterlassung klagen. 

 

(2) Bei einer Verletzung des Benachteiligungsverbots ist der Benachteiligende verpflich-

tet, den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt nicht, wenn der Benach-

teiligende die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Wegen eines Schadens, der nicht 

Vermögensschaden ist, kann der Benachteiligte eine angemessene Entschädigung in Geld 

verlangen. 

 

(3) Ansprüche aus unerlaubter Handlung bleiben unberührt. 

 

(4) Auf eine Vereinbarung, die von dem Benachteiligungsverbot abweicht, kann sich der 

Benachteiligende nicht berufen. 

 

(5) Ein Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 muss innerhalb einer Frist von zwei Mona-

ten geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Frist kann der Anspruch nur geltend ge-

macht werden, wenn der Benachteiligte ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist 

verhindert war. 
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Abschnitt 4 

Rechtsschutz 

 

§ 22 

Beweislast 

 

Wenn im Streitfall die eine Partei Indizien beweist, die eine Benachteiligung wegen eines 

in § 1 genannten Grundes vermuten lassen, trägt die andere Partei die Beweislast dafür, 

dass kein Verstoß gegen die Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligung vorgelegen 

hat. 

 

§ 23 

Unterstützung durch Antidiskriminierungsverbände 

 

(1) Antidiskriminierungsverbände sind Personenzusammenschlüsse, die nicht gewerbs-

mäßig und nicht nur vorübergehend entsprechend ihrer Satzung die besonderen Interes-

sen von benachteiligten Personen oder Personengruppen nach Maßgabe von § 1 wahr-

nehmen. Die Befugnisse nach den Absätzen 2 bis 4 stehen ihnen zu, wenn sie mindes-

tens 75 Mitglieder haben oder einen Zusammenschluss aus mindestens sieben Verbänden 

bilden. 

 

(2) Antidiskriminierungsverbände sind befugt, im Rahmen ihres Satzungszwecks in ge-

richtlichen Verfahren als Beistände Benachteiligter in der Verhandlung aufzutreten. Im 

Übrigen bleiben die Vorschriften der Verfahrensordnungen, insbesondere diejenigen, 

nach denen Beiständen weiterer Vortrag untersagt werden kann, unberührt. 

 

(3) Antidiskriminierungsverbänden ist im Rahmen ihres Satzungszwecks die Besorgung 

von Rechtsangelegenheiten Benachteiligter gestattet. 

 

(4) Besondere Klagerechte und Vertretungsbefugnisse von Verbänden zu Gunsten von 

behinderten Menschen bleiben unberührt. 

 

 

Abschnitt 5 

Sonderregelungen für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 

 

§ 24 

Sonderregelung für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 

 

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten unter Berücksichtigung ihrer besonderen Rechts-

stellung entsprechend für  

 

1. Beamtinnen und Beamte des Bundes, der Länder, der Gemeinden, der Gemeindever-

bände sowie der sonstigen der Aufsicht des Bundes oder eines Landes unterstehenden 

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 

 

2. Richterinnen und Richter des Bundes und der Länder, 

 

3. Zivildienstleistende sowie anerkannte Kriegsdienstverweigerer, soweit ihre Heranzie-

hung zum Zivildienst betroffen ist. 
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Abschnitt 6 

Antidiskriminierungsstelle 

 

§ 25 

 Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

 

(1) Beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird unbeschadet 

der Zuständigkeit der Beauftragten des Deutschen Bundestages oder der Bundesregie-

rung die Stelle des Bundes zum Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 ge-

nannten Grundes (Antidiskriminierungsstelle des Bundes) errichtet. 

 

(2) Der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist die für die Erfüllung ihrer Aufgaben 

notwendige Personal- und Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. Sie ist im Einzelplan 

des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in einem eigenen Ka-

pitel auszuweisen. 

 

§ 26 

Rechtsstellung der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

 

(1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend ernennt auf Vorschlag der Bundesregierung eine Person zur Leitung der Antidiskri-

minierungsstelle des Bundes. Sie steht nach Maßgabe dieses Gesetzes in einem öffent-

lich-rechtlichen Amtsverhältnis zum Bund. Sie ist in Ausübung ihres Amtes unabhängig 

und nur dem Gesetz unterworfen. 

 

(2) Das Amtsverhältnis beginnt mit der Aushändigung der Urkunde über die Ernennung 

durch die Bundesministerin oder den Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend. 

 

(3) Das Amtsverhältnis endet außer durch Tod  

 

1. mit dem Zusammentreten eines neuen Bundestages, 

 

2. durch Ablauf der Amtszeit mit Erreichen der Altersgrenze nach § 51 Abs. 1 und 2 des 

Bundesbeamtengesetzes, 

 

3. mit der Entlassung. 

 

Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

entlässt die Leiterin oder den Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes auf deren 

Verlangen oder wenn Gründe vorliegen, die bei einer Richterin oder einem Richter auf 

Lebenszeit die Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen. Im Falle der Beendigung des 

Amtsverhältnisses erhält die Leiterin oder der Leiter der Antidiskriminierungsstelle des 

Bundes eine von der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend vollzogene Urkunde. Die Entlassung wird mit der Aushändigung der 

Urkunde wirksam. 

 

(4) Das Rechtsverhältnis der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gegen-

über dem Bund wird durch Vertrag mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend geregelt. Der Vertrag bedarf der Zustimmung der Bundesregierung. 

 

(5) Wird eine Bundesbeamtin oder ein Bundesbeamter zur Leitung der Antidiskriminie-

rungsstelle des Bundes bestellt, scheidet er oder sie mit Beginn des Amtsverhältnisses 

aus dem bisherigen Amt aus. Für die Dauer des Amtsverhältnisses ruhen die aus dem 

Beamtenverhältnis begründeten Rechte und Pflichten mit Ausnahme der Pflicht zur Amts-

verschwiegenheit und des Verbots der Annahme von Belohnungen oder Geschenken. Bei 

Unfallverletzten Beamtinnen oder Beamten bleiben die gesetzlichen Ansprüche auf das 

Heilverfahren und einen Unfallausgleich unberührt. 
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§ 27 

Aufgaben 

 

(1) Wer der Ansicht ist, wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt worden zu 

sein, kann sich an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wenden. 

(2) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes unterstützt auf unabhängige Weise Perso-

nen, die sich nach Absatz 1 an sie wenden, bei der Durchsetzung ihrer Rechte zum 

Schutz vor Benachteiligungen. Hierbei kann sie insbesondere  

 

1. über Ansprüche und die Möglichkeiten des rechtlichen Vorgehens im Rahmen gesetzli-

cher Regelungen zum Schutz vor Benachteiligungen informieren, 

 

2. Beratung durch andere Stellen vermitteln, 

 

3. eine gütliche Beilegung zwischen den Beteiligten anstreben. Soweit Beauftragte des 

Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung zuständig sind, leitet die Antidis-

kriminierungsstelle des Bundes die Anliegen der in Absatz 1 genannten Personen mit 

deren Einverständnis unverzüglich an diese weiter. 

 

(3) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nimmt auf unabhängige Weise folgende 

Aufgaben wahr, soweit nicht die Zuständigkeit der Beauftragten der Bundesregierung o-

der des Deutschen Bundestages berührt ist:  

 

1. Öffentlichkeitsarbeit, 

 

2. Maßnahmen zur Verhinderung von Benachteiligungen aus den in § 1 genannten Grün-

den, 

 

3. Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen zu diesen Benachteiligungen. 

 

(4) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zuständigkeitsbereich be-

troffenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages legen ge-

meinsam dem Deutschen Bundestag alle vier Jahre Berichte über Benachteiligungen aus 

den in § 1 genannten Gründen vor und geben Empfehlungen zur Beseitigung und Ver-

meidung dieser Benachteiligungen. Sie können gemeinsam wissenschaftliche Untersu-

chungen zu Benachteiligungen durchführen. 

 

(5) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zuständigkeitsbereich be-

troffenen Beauftragten der Bundesregierung und des Deutschen Bundestages sollen bei 

Benachteiligungen aus mehreren der in § 1 genannten Gründe zusammenarbeiten. 

 

 

§ 28 

Befugnisse 

 

(1) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes kann in Fällen des § 27 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 

Beteiligte um Stellungnahmen ersuchen, soweit die Person, die sich nach § 27 Abs. 1 an 

sie gewandt hat, hierzu ihr Einverständnis erklärt. 

 

(2) Alle Bundesbehörden und sonstigen öffentlichen Stellen im Bereich des Bundes sind 

verpflichtet, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu 

unterstützen, insbesondere die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Bestimmungen 

zum Schutz personenbezogener Daten bleiben unberührt. 
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§ 29 

Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen und anderen Einrichtungen 

 

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll bei ihrer Tätigkeit Nichtregierungsorgani-

sationen sowie Einrichtungen, die auf europäischer, Bundes-, Landes- oder regionaler 

Ebene zum Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes tätig 

sind, in geeigneter Form einbeziehen. 

 

§ 30 

Beirat 

 

(1) Zur Förderung des Dialogs mit gesellschaftlichen Gruppen und Organisationen, die 

sich den Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes zum Ziel 

gesetzt haben, wird der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ein Beirat beigeordnet. 

Der Beirat berät die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei der Vorlage von Berichten 

und Empfehlungen an den Deutschen Bundestag nach § 27 Abs. 4 und kann hierzu sowie 

zu wissenschaftlichen Untersuchungen nach § 27 Abs. 3 Nr. 3 eigene Vorschläge unter-

breiten. 

 

(2) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beruft im Einver-

nehmen mit der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sowie den entspre-

chend zuständigen Beauftragten der Bundesregierung oder des Deutschen Bundestages 

die Mitglieder dieses Beirats und für jedes Mitglied eine Stellvertretung. In den Beirat sol-

len Vertreterinnen und Vertreter gesellschaftlicher Gruppen und Organisationen sowie 

Expertinnen und Experten in Benachteiligungsfragen berufen werden. Die Gesamtzahl der 

Mitglieder des Beirats soll 16 Personen nicht überschreiten. Der Beirat soll zu gleichen 

Teilen mit Frauen und Männern besetzt sein. 

 

(3) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Bundesministe-

riums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bedarf. 

 

(4) Die Mitglieder des Beirats üben die Tätigkeit nach diesem Gesetz ehrenamtlich aus. 

Sie haben Anspruch auf Aufwandsentschädigung sowie Reisekostenvergütung, Tagegel-

der und Übernachtungsgelder. Näheres regelt die Geschäftsordnung. 

 

 

Abschnitt 7 

Schlussvorschriften 

 

§ 31 

Unabdingbarkeit 

 

Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zu Ungunsten der geschützten Personen 

abgewichen werden. 

 

§ 32 

Schlussbestimmung 

 

Soweit in diesem Gesetz nicht Abweichendes bestimmt ist, gelten die allgemeinen Be-

stimmungen. 

 

§ 33 

Übergangsbestimmungen 

 

(1) Bei Benachteiligungen nach den §§ 611a, 611b und 612 Abs. 3 des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs oder sexuellen Belästigungen nach dem Beschäftigtenschutzgesetz ist das vor 

dem 18. August 2006 maßgebliche Recht anzuwenden. 
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(2) Bei Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft 

sind die §§ 19 bis 21 nicht auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die vor dem 18. August 

2006 begründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für spätere Änderungen von Dauerschuld-

verhältnissen. 

 

(3) Bei Benachteiligungen wegen des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung, des 

Alters oder der sexuellen Identität sind die §§ 19 bis 21 nicht auf Schuldverhältnisse an-

zuwenden, die vor dem 1. Dezember 2006 begründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für 

spätere Änderungen von Dauerschuldverhältnissen. 

 

(4) Auf Schuldverhältnisse, die eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand ha-

ben, ist § 19 Abs. 1 nicht anzuwenden, wenn diese vor dem 22. Dezember 2007 begrün-

det worden sind. Satz 1 gilt nicht für spätere Änderungen solcher Schuldverhältnisse. 

 

(5) Bei Versicherungsverhältnissen, die vor dem 21. Dezember 2012 begründet werden, 

ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Geschlechts im Falle des § 19 Absatz 1 

Nummer 2 bei den Prämien oder Leistungen nur zulässig, wenn dessen Berücksichtigung 

bei einer auf relevanten und genauen versicherungsmathematischen und statistischen 

Daten beruhenden Risikobewertung ein bestimmender Faktor ist. Kosten im Zusammen-

hang mit Schwangerschaft und Mutterschaft dürfen auf keinen Fall zu unterschiedlichen 

Prämien oder Leistungen führen.

Arbeitsgerichtsgesetz  

(ArbGG)  
 

- Auszug - 
 

…  

§ 61b 

Klage wegen Benachteiligung 

 

(1) Eine Klage auf Entschädigung nach § 15 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 

muss innerhalb von drei Monaten, nachdem der Anspruch schriftlich geltend gemacht 

worden ist, erhoben werden. 

 

(2) Machen mehrere Bewerber wegen Benachteiligung bei der Begründung eines Arbeits-

verhältnisses oder beim beruflichen Aufstieg eine Entschädigung nach § 15 des Allgemei-

nen Gleichbehandlungsgesetzes gerichtlich geltend, so wird auf Antrag des Arbeitgebers 

das Arbeitsgericht, bei dem die erste Klage erhoben ist, auch für die übrigen Klagen aus-

schließlich zuständig. Die Rechtsstreitigkeiten sind von Amts wegen an dieses Arbeitsge-

richt zu verweisen; die Prozesse sind zur gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung zu 

verbinden. 

 

(3) Auf Antrag des Arbeitgebers findet die mündliche Verhandlung nicht vor Ablauf von 

sechs Monaten seit Erhebung der ersten Klage statt. 
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Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeits-

schutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des  

Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit 

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) 

 
Dieses Gesetz dient der Umsetzung folgender EG-Richtlinien: -Richtlinie 89/391/EWG des 

Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der 

Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit (ABl. EG Nr. L 

183 S. 1) und - Richtlinie 91/383/EWG des Rates vom 25. Juni 1991 zur 

Ergänzung der Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschut-

zes von Arbeitnehmern mit befristetem Arbeitsverhältnis oder Leiharbeitsverhältnis (ABl. 

EG Nr. L 206 S. 19). 

 

Das Gesetz wurde als Artikel 1 d. G v. 7.8.1996 I 1246 (ArbSchEGRLUmsG) vom Bundes-

tag mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. 6 dieses G mWv 

21.8.1996 in Kraft getreten. § 6 Abs. 1 tritt am 

21.8.1997 in Kraft. 

 

 

Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 

Zielsetzung und Anwendungsbereich 

 

(1) Dieses Gesetz dient dazu, Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der 

Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern. Es gilt in al-

len Tätigkeitsbereichen und findet im 

Rahmen der Vorgaben des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. 

Dezember 1982 (BGBl. 1994 II S. 1799) auch in der ausschließlichen Wirtschaftszone 

Anwendung. 

 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für den Arbeitsschutz von Hausangestellten in privaten Haus-

halten. Es gilt nicht für den Arbeitsschutz von Beschäftigten auf Seeschiffen und in Be-

trieben, die dem Bundesberggesetz unterliegen, soweit dafür entsprechende Rechtsvor-

schriften bestehen. 

 

(3) Pflichten, die die Arbeitgeber zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheits-

schutz der Beschäftigten bei der Arbeit nach sonstigen Rechtsvorschriften haben, bleiben 

unberührt. Satz 1 gilt entsprechend für Pflichten und Rechte der Beschäftigten. Unbe-

rührt bleiben Gesetze, die andere Personen als Arbeitgeber zu Maßnahmen des Arbeits-

schutzes verpflichten. 

 

(4) Bei öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften treten an die Stelle der Betriebs- 

oder Personalräte die Mitarbeitervertretungen entsprechend dem kirchlichen Recht.  

 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

 

(1) Maßnahmen des Arbeitsschutzes im Sinne dieses Gesetzes sind Maßnahmen zur Ver-

hütung von Unfällen bei der Arbeit und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren einschließ-

lich Maßnahmen der menschengerechten Gestaltung der Arbeit. 
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(2) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind: 

 

     1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

 

     2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten, 

 

     3. arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne des § 5 Abs. 1 des Arbeitsgerichtsgeset-               

zes, ausgenommen die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten, 

 

     4. Beamtinnen und Beamte, 

 

     5. Richterinnen und Richter, 

 

     6. Soldatinnen und Soldaten, 

 

     7. die in Werkstätten für Behinderte Beschäftigten. 

 

(3) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind natürliche und juristische Personen und 

rechtsfähige Personengesellschaften, die Personen nach Absatz 2 beschäftigen. 

 

(4) Sonstige Rechtsvorschriften im Sinne dieses Gesetzes sind Regelungen über Maß-

nahmen des Arbeitsschutzes in anderen Gesetzen, in Rechtsverordnungen und Unfallver-

hütungsvorschriften. 

 

(5) Als Betriebe im Sinne dieses Gesetzes gelten für den Bereich des öffentlichen Diens-

tes die Dienststellen. Dienststellen sind die einzelnen Behörden, Verwaltungsstellen und 

Betriebe der Verwaltungen des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der sonstigen 

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die Gerichte des Bun-

des und der Länder sowie die entsprechenden Einrichtungen der Streitkräfte. 

 

Zweiter Abschnitt 

Pflichten des Arbeitgebers 

 

§ 3 

Grundpflichten des Arbeitgebers 

 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes 

unter Berücksichtigung der Umstände zu treffen, die Sicherheit und Gesundheit der Be-

schäftigten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu 

überprüfen und erforderlichenfalls sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Dabei hat 

er eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustre-

ben. 

 

(2) Zur Planung und Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 hat der Arbeitgeber 

unter Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten 

 

       1. für eine geeignete Organisation zu sorgen und die erforderlichen Mittel bereitzu-

stellen sowie 

 

       2. Vorkehrungen zu treffen, dass die Maßnahmen erforderlichenfalls bei allen Tätig-   

keiten und eingebunden in die betrieblichen Führungsstrukturen beachtet werden 

und die Beschäftigten ihren Mitwirkungspflichten nachkommen können. 

 

(3) Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz darf der Arbeitgeber nicht den Beschäf-

tigten auferlegen. 
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§ 4 

Allgemeine Grundsätze 

 

Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Arbeitsschutzes von folgenden allgemeinen 

Grundsätzen auszugehen: 

 

1. Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für das Leben sowie die physische 

und die psychische Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung 

möglichst geringgehalten wird; 

 

2. Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämpfen; 

 

3. bei den Maßnahmen sind der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie 

sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen; 

 

4. Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation, sonstige Ar-

beitsbedingungen, soziale Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf den Arbeitsplatz 

sachgerecht zu verknüpfen; 

 

5. individuelle Schutzmaßnahmen sind nachrangig zu anderen Maßnahmen; 

 

6. spezielle Gefahren für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen sind zu be-

rücksichtigen; 

 

7. den Beschäftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen; 

 

8. mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspezifisch wirkende Regelungen sind nur zuläs-

sig, wenn dies aus biologischen Gründen zwingend geboten ist. 

 

§ 5 

Beurteilung der Arbeitsbedingungen 

 

(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit 

verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforder-

lich sind. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. Bei 

gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tä-

tigkeit ausreichend. 

 

(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch 

 

     1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes, 

 

     2. physikalische, chemische und biologische Einwirkungen, 

 

     3. die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere von 

Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit, 

 

4. die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit 

und deren Zusammenwirken, 

 

5. unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten, 

 

6. psychische Belastungen bei der Arbeit. 
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§ 6 

Dokumentation 

 

(1) Der Arbeitgeber muss über die je nach Art der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäf-

tigten erforderlichen Unterlagen verfügen, aus denen das Ergebnis der Gefährdungsbeur-

teilung, die von ihm festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer 

Überprüfung ersichtlich sind. Bei gleichartiger Gefährdungssituation ist es ausreichend, 

wenn die Unterlagen zusammengefasste Angaben enthalten. 

 

(2) Unfälle in seinem Betrieb, bei denen ein Beschäftigter getötet oder so verletzt wird, 

dass er stirbt oder für mehr als drei Tage völlig oder teilweise arbeits- oder dienstunfähig 

wird, hat der Arbeitgeber zu erfassen. 

 

§ 7 

Übertragung von Aufgaben 

 

Bei der Übertragung von Aufgaben auf Beschäftigte hat der Arbeitgeber je nach Art der 

Tätigkeiten zu berücksichtigen, ob die Beschäftigten befähigt sind, die für die Sicherheit 

und den Gesundheitsschutz bei der Aufgabenerfüllung zu beachtenden Bestimmungen 

und Maßnahmen einzuhalten. 

 

§ 8 

Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber 

 

(1) Werden Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber an einem Arbeitsplatz tätig, sind die Ar-

beitgeber verpflichtet, bei der Durchführung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzbe-

stimmungen zusammenzuarbeiten. Soweit dies für die Sicherheit und den Gesundheits-

schutz der Beschäftigten bei der Arbeit erforderlich ist, haben die Arbeitgeber je nach Art 

der Tätigkeiten insbesondere sich gegenseitig und ihre Beschäftigten über die mit den 

Arbeiten verbundenen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu un-

terrichten und Maßnahmen zur Verhütung dieser Gefahren abzustimmen. 

 

(2) Der Arbeitgeber muss sich je nach Art der Tätigkeit vergewissern, dass die Beschäf-

tigten anderer Arbeitgeber, die in seinem Betrieb tätig werden, hinsichtlich der Gefahren 

für ihre Sicherheit und Gesundheit während ihrer Tätigkeit in seinem Betrieb angemesse-

ne Anweisungen erhalten haben. 

 

§ 9 

Besondere Gefahren 

 

 (1) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu treffen, damit nur Beschäftigte Zugang zu be-

sonders gefährlichen Arbeitsbereichen haben, die zuvor geeignete Anweisungen erhalten 

haben. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, dass alle Beschäftigten, die einer un-

mittelbaren erheblichen Gefahr ausgesetzt sind oder sein können, möglichst frühzeitig 

über diese Gefahr und die getroffenen oder zu treffenden Schutzmaßnahmen unterrichtet 

sind. Bei unmittelbarer erheblicher Gefahr für die eigene Sicherheit oder die Sicherheit 

anderer Personen müssen die Beschäftigten die geeigneten Maßnahmen zur Gefahrenab-

wehr und Schadensbegrenzung selbst treffen können, wenn der zuständige Vorgesetzte 

nicht erreichbar ist; dabei sind die Kenntnisse der Beschäftigten und die vorhandenen 

technischen Mittel zu berücksichtigen. Den Beschäftigten dürfen aus ihrem Handeln keine 

Nachteile entstehen, es sei denn, sie haben vorsätzlich oder grob fahrlässig ungeeignete 

Maßnahmen getroffen. 
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(3) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu treffen, die es den Beschäftigten bei unmittelba-

rer erheblicher Gefahr ermöglichen, sich durch sofortiges Verlassen der Arbeitsplätze in 

Sicherheit zu bringen. Den Beschäftigten dürfen hierdurch keine Nachteile entstehen. 

Hält die unmittelbare erhebliche Gefahr an, darf der Arbeitgeber die Beschäftigten nur in 

besonders begründeten Ausnahmefällen auffordern, ihre Tätigkeit wieder aufzunehmen. 

Gesetzliche Pflichten der Beschäftigten zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Si-

cherheit sowie die §§ 7 und 11 des Soldatengesetzes bleiben unberührt. 

 

§ 10 

Erste Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen 

 

(1) Der Arbeitgeber hat entsprechend der Art der Arbeitsstätte und der Tätigkeiten sowie 

der Zahl der Beschäftigten die Maßnahmen zu treffen, die zur Ersten Hilfe, Brandbekämp-

fung und Evakuierung der Beschäftigten erforderlich sind. Dabei hat er der Anwesenheit 

anderer Personen Rechnung zu tragen. Er hat auch dafür zu sorgen, dass im Notfall die 

erforderlichen Verbindungen zu außerbetrieblichen Stellen, insbesondere in den Berei-

chen der Ersten Hilfe, der medizinischen Notversorgung, der Bergung und der Brandbe-

kämpfung eingerichtet sind. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat diejenigen Beschäftigten zu benennen, die Aufgaben der Ersten 

Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten übernehmen. Anzahl, Ausbil-

dung und Ausrüstung der nach Satz 1 benannten Beschäftigten müssen in einem ange-

messenen Verhältnis zur Zahl der Beschäftigten und zu den bestehenden besonderen Ge-

fahren stehen. Vor der Benennung hat der Arbeitgeber den Betriebs- oder Personalrat zu 

hören. Weitergehende Beteiligungsrechte bleiben unberührt. Der Arbeitgeber kann, die in 

Satz 1 genannten Aufgaben auch selbst wahrnehmen, wenn er über die nach Satz 2 er-

forderliche Ausbildung und Ausrüstung verfügt. 

 

§ 11 

Arbeitsmedizinische Vorsorge 

 

Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten auf ihren Wunsch unbeschadet der Pflichten aus 

anderen Rechtsvorschriften zu ermöglichen, sich je nach den Gefahren für ihre Sicherheit 

und Gesundheit bei der Arbeit regelmäßig arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen, es 

sei denn, auf Grund der Beurteilung der Arbeitsbedingungen und der getroffenen 

Schutzmaßnahmen ist nicht mit einem Gesundheitsschaden zu rechnen. 

 

§ 12 

Unterweisung 

 

(1) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der 

Arbeit während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen. Die Un-

terweisung umfasst Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf den Arbeitsplatz o-

der den Aufgabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet sind. Die Unterweisung muss bei 

der Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, der Einführung neuer Arbeits-

mittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit der Beschäftigten erfol-

gen. Die Unterweisung muss an die Gefährdungsentwicklung angepasst sein und erfor-

derlichenfalls regelmäßig wiederholt werden. 

 

(2) Bei einer Arbeitnehmerüberlassung trifft die Pflicht zur Unterweisung nach Absatz 1 

den Entleiher. Er hat die Unterweisung unter Berücksichtigung der Qualifikation und der 

Erfahrung der Personen, die ihm zur Arbeitsleistung überlassen werden, vorzunehmen. 

Die sonstigen Arbeitsschutzpflichten des Verleihers bleiben unberührt. 

 

 

 

 

 



AGG 

 
- 21 - 

§ 13 

Verantwortliche Personen 

 

(1) Verantwortlich für die Erfüllung der sich aus diesem Abschnitt ergebenden Pflichten 

sind neben dem Arbeitgeber 

     1. sein gesetzlicher Vertreter, 

     2. das vertretungsberechtigte Organ einer juristischen Person, 

     3. der vertretungsberechtigte Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft, 

     4. Personen, die mit der Leitung eines Unternehmens oder eines Betriebes beauftragt 

sind, im Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben und Befugnisse, 

     5. sonstige nach Absatz 2 oder nach einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 

Rechtsverordnung oder nach einer Unfallverhütungsvorschrift verpflichtete Perso-

nen im Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse. 

 

(2) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich damit beauf-

tragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem Gesetz in eigener Verantwortung wahrzu-

nehmen. 

 

§ 14 

Unterrichtung und Anhörung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 

 

(1) Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes sind vor Beginn der Beschäftigung und 

bei Veränderungen in ihren Arbeitsbereichen über Gefahren für Sicherheit und Gesund-

heit, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sein können, sowie über die Maßnahmen und 

Einrichtungen zur Verhütung dieser Gefahren und die nach § 10 Abs. 2 getroffenen Maß-

nahmen zu unterrichten. 

 

(2) Soweit in Betrieben des öffentlichen Dienstes keine Vertretung der Beschäftigten be-

steht, hat der Arbeitgeber die Beschäftigten zu allen Maßnahmen zu hören, die Auswir-

kungen auf Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten haben können. 

 

Dritter Abschnitt 

Pflichten und Rechte der Beschäftigten 

 

§ 15 

Pflichten der Beschäftigten 

 

(1) Die Beschäftigten sind verpflichtet, nach ihren Möglichkeiten sowie gemäß der Unter-

weisung und Weisung des Arbeitgebers für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 

Sorge zu tragen. Entsprechend Satz 1 haben die Beschäftigten auch für die Sicherheit 

und Gesundheit der Personen zu sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen 

bei der Arbeit betroffen sind. 

 

(2) Im Rahmen des Absatzes 1 haben die Beschäftigten insbesondere Maschinen, Geräte, 

Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel sowie Schutzvor-

richtungen und die ihnen zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung bestim-

mungsgemäß zu verwenden. 

 

§ 16 

Besondere Unterstützungspflichten 

 

(1) Die Beschäftigten haben dem Arbeitgeber oder dem zuständigen Vorgesetzten jede 

von ihnen festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit 

sowie jeden an den Schutzsystemen festgestellten Defekt unverzüglich zu melden. 
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(2) Die Beschäftigten haben gemeinsam mit dem Betriebsarzt und der Fachkraft für Ar-

beitssicherheit den Arbeitgeber darin zu unterstützen, die Sicherheit und den Gesund-

heitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleisten und seine Pflichten ent-

sprechend den behördlichen Auflagen zu erfüllen. Unbeschadet ihrer Pflicht nach Absatz 1 

sollen die Beschäftigten von ihnen festgestellte Gefahren für Sicherheit und Gesundheit 

und Mängel an den Schutzsystemen auch der Fachkraft für Arbeitssicherheit, dem Be-

triebsarzt oder dem Sicherheitsbeauftragten nach § 22 des Siebten Buches Sozialgesetz-

buch mitteilen. 

 

§ 17 

Rechte der Beschäftigten 

 

(1) Die Beschäftigten sind berechtigt, dem Arbeitgeber Vorschläge zu allen Fragen der 

Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit zu machen. Für Beamtinnen und 

Beamte des Bundes ist § 125 des Bundesbeamtengesetzes anzuwenden. Entsprechendes 

Landesrecht bleibt unberührt. 

 

(2) Sind Beschäftigte auf Grund konkreter Anhaltspunkte der Auffassung, dass die vom 

Arbeitgeber getroffenen Maßnahmen und bereitgestellten Mittel nicht ausreichen, um die 

Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit zu gewährleisten, und hilft der Ar-

beitgeber darauf gerichteten Beschwerden von Beschäftigten nicht ab, können sich diese 

an die zuständige Behörde wenden. Hierdurch dürfen den Beschäftigten keine Nachteile 

entstehen. Die in Absatz 1 Satz 2 und 3 genannten Vorschriften sowie die Vorschriften 

der Wehrbeschwerdeordnung und des Gesetzes über den Wehrbeauftragten des Deut-

schen Bundestages bleiben unberührt. 

 

Vierter Abschnitt 

Verordnungsermächtigungen 

 

§ 18 

Verordnungsermächtigungen 

 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 

Bundesrates vorzuschreiben, welche Maßnahmen der Arbeitgeber und die sonstigen ver-

antwortlichen Personen zu treffen haben und wie sich die Beschäftigten zu verhalten ha-

ben, um ihre jeweiligen Pflichten, die sich aus diesem Gesetz ergeben, zu erfüllen. In 

diesen Rechtsverordnungen kann auch bestimmt werden, dass bestimmte Vorschriften 

des Gesetzes zum Schutz anderer als in § 2 Abs. 2 genannter Personen anzuwenden 

sind. 

 

(2) Durch Rechtsverordnungen nach Absatz 1 kann insbesondere bestimmt werden, 

 

1. dass und wie zur Abwehr bestimmter Gefahren Dauer oder Lage der Beschäftigung   

oder die Zahl der Beschäftigten begrenzt werden muss, 

2. dass der Einsatz bestimmter Arbeitsmittel oder -verfahren mit besonderen Gefahren 

für die Beschäftigten verboten ist oder der zuständigen Behörde angezeigt oder von 

ihr erlaubt sein muss oder besonders gefährdete Personen dabei nicht beschäftigt 

werden dürfen, 

 

3. dass bestimmte, besonders gefährliche Betriebsanlagen einschließlich der Arbeits- und 

Fertigungsverfahren vor Inbetriebnahme, in regelmäßigen Abständen oder auf behörd-

liche Anordnung fachkundig geprüft werden müssen, 

 

4. dass Beschäftigte, bevor sie eine bestimmte gefährdende Tätigkeit aufnehmen oder 

fortsetzen oder nachdem sie sie beendet haben, arbeitsmedizinisch zu untersuchen 

sind und welche besonderen Pflichten der Arzt dabei zu beachten hat, 
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5. dass Ausschüsse zu bilden sind, denen die Aufgabe übertragen wird, die Bundesregie-

rung oder das zuständige Bundesministerium zur Anwendung der Rechtsverordnungen 

zu beraten, dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene entsprechende Re-

geln und sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu ermitteln sowie 

Regeln zu ermitteln, wie die in den Rechtsverordnungen gestellten Anforderungen er-

füllt werden können. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann die Regeln 

und Erkenntnisse amtlich bekannt machen. 

 

§ 19 

Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften und 

zwischenstaatliche Vereinbarungen 

 

Rechtsverordnungen nach § 18 können auch erlassen werden, soweit dies zur Durchfüh-

rung von Rechtsakten des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 

oder von Beschlüssen internationaler Organisationen oder von zwischenstaatlichen Ver-

einbarungen, die Sachbereiche dieses Gesetzes betreffen, erforderlich ist, insbesondere 

um Arbeitsschutzpflichten für andere als in § 2 Abs. 3 genannte Personen zu regeln. 

 

§ 20 

Regelungen für den öffentlichen Dienst 

 

(1) Für die Beamten der Länder, Gemeinden und sonstigen Körperschaften, Anstalten 

und Stiftungen des öffentlichen Rechts regelt das Landesrecht, ob und inwieweit die nach 

§ 18 erlassenen Rechtsverordnungen gelten. 

 

(2) Für bestimmte Tätigkeiten im öffentlichen Dienst des Bundes, insbesondere bei der 

Bundeswehr, der Polizei, den Zivil- und Katastrophenschutzdiensten, dem Zoll oder den 

Nachrichtendiensten, können das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium des Innern, 

das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, das Bundesministerium 

der Verteidigung oder das Bundesministerium der Finanzen, soweit sie hierfür jeweils zu-

ständig sind, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates bestimmen, 

dass Vorschriften dieses Gesetzes ganz oder zum Teil nicht anzuwenden sind, soweit öf-

fentliche Belange dies zwingend erfordern, insbesondere zur Aufrechterhaltung oder Wie-

derherstellung der öffentlichen Sicherheit. Rechtsverordnungen nach Satz 1 werden im 

Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und, soweit nicht das 

Bundesministerium des Innern selbst ermächtigt ist, im Einvernehmen mit diesem Minis-

terium erlassen. In den Rechtsverordnungen ist gleichzeitig festzulegen, wie die Sicher-

heit und der Gesundheitsschutz bei der Arbeit unter Berücksichtigung der Ziele dieses 

Gesetzes auf andere Weise gewährleistet werden. Für Tätigkeiten im öffentlichen Dienst 

der Länder, Gemeinden und sonstigen landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten 

und Stiftungen des öffentlichen Rechts können den Sätzen 1 und 3 entsprechende Rege-

lungen durch Landesrecht getroffen werden. 

 

Fünfter Abschnitt 

Gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie 

 

§ 20a 

Gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie 

 

(1) Nach den Bestimmungen dieses Abschnitts entwickeln Bund, Länder und Unfallversi-

cherungsträger im Interesse eines wirksamen Arbeitsschutzes eine gemeinsame deutsche 

Arbeitsschutzstrategie und gewährleisten ihre Umsetzung und Fortschreibung. Mit der 

Wahrnehmung der ihnen gesetzlich zugewiesenen Aufgaben zur Verhütung von Arbeits-

unfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie zur men-

schengerechten Gestaltung der Arbeit tragen Bund, Länder und Unfallversicherungsträger 

dazu bei, die Ziele der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie zu erreichen. 
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(2) Die gemeinsame deutsche Arbeitsschutzstrategie umfasst 

     1. die Entwicklung gemeinsamer Arbeitsschutzziele, 

 

 2. die Festlegung vorrangiger Handlungsfelder und von Eckpunkten für Arbeitspro-

gramme sowie deren Ausführung nach einheitlichen Grundsätzen, 

 

     3. die Evaluierung der Arbeitsschutzziele, Handlungsfelder und Arbeitsprogramme mit 

geeigneten Kennziffern, 

 

     4. die Festlegung eines abgestimmten Vorgehens der für den Arbeitsschutz zuständi-

gen Landesbehörden und der Unfallversicherungsträger bei der Beratung und 

Überwachung der Betriebe, 

 

     5. die Herstellung eines verständlichen, überschaubaren und abgestimmten Vorschrif-

ten- und Regelwerks. 

 

§ 20b 

Nationale Arbeitsschutzkonferenz 

 

(1) Die Aufgabe der Entwicklung, Steuerung und Fortschreibung der gemeinsamen deut-

schen Arbeitsschutzstrategie nach § 20a Abs. 1 Satz 1 wird von der Nationalen Arbeits-

schutzkonferenz wahrgenommen. Sie setzt sich aus jeweils drei stimmberechtigten Ver-

tretern von Bund, Ländern und den Unfallversicherungsträgern zusammen und bestimmt 

für jede Gruppe drei Stellvertreter. Außerdem entsenden die Spitzenorganisationen der 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer für die Behandlung von Angelegenheiten nach § 

20a Abs. 2 Nr. 1 bis 3 und 5 jeweils bis zu drei Vertreter in die Nationale Arbeitsschutz-

konferenz; sie nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen teil. Die Nationale Ar-

beitsschutzkonferenz gibt sich eine Geschäftsordnung; darin werden insbesondere die 

Arbeitsweise und das Beschlussverfahren festgelegt. Die Geschäftsordnung muss 

einstimmig angenommen werden. 

 

(2) Alle Einrichtungen, die mit Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit befasst sind, 

können der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz Vorschläge für Arbeitsschutzziele, Hand-

lungsfelder und Arbeitsprogramme unterbreiten. 

 

(3) Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz wird durch ein Arbeitsschutzforum unterstützt, 

das in der Regel einmal jährlich stattfindet. Am Arbeitsschutzforum sollen sachverständi-

ge Vertreter der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, der Berufs- 

und Wirtschaftsverbände, der Wissenschaft, der Kranken- und Rentenversicherungsträ-

ger, von Einrichtungen im Bereich Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit sowie von 

Einrichtungen, die der Förderung der Beschäftigungsfähigkeit dienen, teilnehmen. Das 

Arbeitsschutzforum hat die Aufgabe, eine frühzeitige und aktive Teilhabe der sachver-

ständigen Fachöffentlichkeit an der Entwicklung und Fortschreibung der gemeinsamen 

deutschen Arbeitsschutzstrategie sicherzustellen und die Nationale Arbeitsschutzkonfe-

renz entsprechend zu beraten. 

 

(4) Einzelheiten zum Verfahren der Einreichung von Vorschlägen nach Absatz 2 und zur 

Durchführung des Arbeitsschutzforums nach Absatz 3 werden in der Geschäftsordnung 

der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz geregelt. 

 

(5) Die Geschäfte der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz und des Arbeitsschutzforums 

führt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Einzelheiten zu Arbeitswei-

se und Verfahren werden in der Geschäftsordnung der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz 

festgelegt. 
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Sechster Abschnitt 

Schlussvorschriften 

 

§ 21 

Zuständige Behörden, Zusammenwirken mit den Trägern 

der gesetzlichen Unfallversicherung 

 

 (1) Die Überwachung des Arbeitsschutzes nach diesem Gesetz ist staatliche Aufgabe. Die 

zuständigen Behörden haben die Einhaltung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses 

Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen zu überwachen und die Arbeitgeber bei der Er-

füllung ihrer Pflichten zu beraten. 

 

(2) Die Aufgaben und Befugnisse der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung richten 

sich, soweit nichts anderes bestimmt ist, nach den Vorschriften des Sozialgesetzbuchs. 

Soweit die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung nach dem Sozialgesetzbuch im 

Rahmen ihres Präventionsauftrags auch Aufgaben zur Gewährleistung von Sicherheit und 

Gesundheitsschutz der Beschäftigten wahrnehmen, werden sie ausschließlich im Rahmen 

ihrer autonomen Befugnisse tätig. 

  

(3) Die zuständigen Landesbehörden und die Unfallversicherungsträger wirken auf der 

Grundlage einer gemeinsamen Beratungs- und Überwachungsstrategie nach § 20a Abs. 2 

Nr. 4 eng zusammen und stellen den Erfahrungsaustausch sicher. Diese Strategie um-

fasst die Abstimmung allgemeiner Grundsätze zur methodischen Vorgehensweise bei 

 

1. der Beratung und Überwachung der Betriebe, 

 

2. der Festlegung inhaltlicher Beratungs- und Überwachungsschwerpunkte, aufeinander 

abgestimmter oder gemeinsamer Schwerpunktaktionen und Arbeitsprogramme und 

 

3. der Förderung eines Daten- und sonstigen Informationsaustausches, insbesondere 

über Betriebsbesichtigungen und deren wesentliche Ergebnisse.  

 

Die zuständigen Landesbehörden vereinbaren mit den Unfallversicherungsträgern nach  

§ 20 Abs. 2 Satz 3 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch die Maßnahmen, die zur Umset-

zung der gemeinsamen Arbeitsprogramme nach § 20a Abs. 2 Nr. 2 und der gemeinsa-

men Beratungs- und Überwachungsstrategie notwendig sind; sie evaluieren deren Zieler-

reichung mit den von der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz nach § 20a Abs. 2 Nr. 3 be-

stimmten Kennziffern. 

 

(4) Die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde kann mit Trägern der 

gesetzlichen Unfallversicherung vereinbaren, dass diese in näher zu bestimmenden Tä-

tigkeitsbereichen die Einhaltung dieses Gesetzes, bestimmter Vorschriften dieses Geset-

zes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen überwachen. In 

der Vereinbarung sind Art und Umfang der Überwachung sowie die Zusammenarbeit mit 

den staatlichen Arbeitsschutzbehörden festzulegen. 

 

(5) Soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist, ist zuständige Behörde für die 

Durchführung dieses Gesetzes und der auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen 

in den Betrieben und Verwaltungen des Bundes die Zentralstelle für Arbeitsschutz beim 

Bundesministerium des Innern. Im Auftrag der Zentralstelle handelt, soweit nichts ande-

res bestimmt ist, die Unfallversicherung Bund und Bahn, die insoweit der Aufsicht des 

Bundesministeriums des Innern unterliegt; Aufwendungen werden nicht erstattet. Im öf-

fentlichen Dienst im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale 

Infrastruktur führt die Unfallversicherung Bund und Bahn, soweit die Eisenbahn-

Unfallkasse bis zum 31. Dezember 2014 Träger der Unfallversicherung war, dieses Ge-

setz durch. Für Betriebe und Verwaltungen in den Geschäftsbereichen des Bundesminis-

teriums 
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der Verteidigung und des Auswärtigen Amtes hinsichtlich seiner Auslandsvertretungen 

führt das jeweilige Bundesministerium, soweit es jeweils zuständig ist, oder die von ihm 

jeweils bestimmte Stelle dieses Gesetz durch. Im Geschäftsbereich des Bundesministeri-

ums der Finanzen führt die Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Tele-

kommunikation dieses Gesetz durch, soweit der Geschäftsbereich des ehemaligen Bun-

desministeriums für Post und Telekommunikation betroffen ist. Die Sätze 1 bis 4 gelten 

auch für Betriebe und Verwaltungen, die zur Bundesverwaltung gehören, für die aber ei-

ne Berufsgenossenschaft Träger der Unfallversicherung ist. Die zuständigen Bundesmini-

sterien können mit den Berufsgenossenschaften für diese Betriebe und Verwaltungen 

vereinbaren, dass das Gesetz von den Berufsgenossenschaften durchgeführt wird;  

Aufwendungen werden nicht erstattet. 

 

§ 22 

Befugnisse der zuständigen Behörden 

 

(1) Die zuständige Behörde kann vom Arbeitgeber oder von den verantwortlichen Perso-

nen, die zur Durchführung ihrer Überwachungsaufgabe erforderlichen Auskünfte und die 

Überlassung von entsprechenden Unterlagen verlangen. Die auskunftspflichtige Person 

kann die Auskunft auf solche Fragen oder die Vorlage derjenigen Unterlagen verweigern, 

deren Beantwortung oder Vorlage sie selbst oder einen ihrer in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 

3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr der Verfolgung wegen 

einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit aussetzen würde. Die auskunftspflichtige Person 

ist darauf hinzuweisen. 

 

 (2) Die mit der Überwachung beauftragten Personen sind befugt, zu den Betriebs- und 

Arbeitszeiten Betriebsstätten, Geschäfts- und Betriebsräume zu betreten, zu besichtigen 

und zu prüfen sowie in die geschäftlichen Unterlagen der auskunftspflichtigen Person Ein-

sicht zu nehmen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Außerdem sind 

sie befugt, Betriebsanlagen, Arbeitsmittel und persönliche Schutzausrüstungen zu prüfen, 

Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufe zu untersuchen, Messungen vorzunehmen und ins-

besondere arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren festzustellen und zu untersuchen, auf 

welche Ursachen ein Arbeitsunfall, eine arbeitsbedingte Erkrankung oder ein Schadensfall 

zurückzuführen ist. Sie sind berechtigt, die Begleitung durch den Arbeitgeber oder eine 

von ihm beauftragte Person zu verlangen. Der Arbeitgeber oder die verantwortlichen Per-

sonen haben die mit der Überwachung beauftragten Personen bei der Wahrnehmung 

ihrer Befugnisse nach den Sätzen 1 und 2 zu unterstützen. Außerhalb der in Satz 1 ge-

nannten Zeiten, oder wenn die Arbeitsstätte sich in einer Wohnung befindet, dürfen die 

mit der Überwachung beauftragten Personen ohne Einverständnis des Arbeitgebers die 

Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öf-

fentliche Sicherheit oder Ordnung treffen. Die auskunftspflichtige Person hat die Maß-

nahmen nach den Sätzen 1, 2 und 5 zu dulden. Die Sätze 1 und 5 gelten entsprechend, 

wenn nicht feststeht, ob in der Arbeitsstätte Personen beschäftigt werden, jedoch Tatsa-

chen gegeben sind, die diese Annahme rechtfertigen. Das Grundrecht der Unverletzlich-

keit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

 

(3) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall anordnen, 

 

1. welche Maßnahmen der Arbeitgeber und die verantwortlichen Personen oder die Be-

schäftigten zur Erfüllung der Pflichten zu treffen haben, die sich aus diesem Gesetz und 

den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen ergeben, 

 

2. welche Maßnahmen der Arbeitgeber und die verantwortlichen Personen zur Abwen-

dung einer besonderen Gefahr für Leben und Gesundheit der Beschäftigten zu treffen ha-

ben.  

Die zuständige Behörde hat, wenn nicht Gefahr im Verzug ist, zur Ausführung der Anord-

nung eine angemessene Frist zu setzen. Wird eine Anordnung nach Satz 1 nicht innerhalb 

einer gesetzten Frist oder eine für sofort vollziehbar erklärte Anordnung nicht sofort aus-

geführt, kann die zuständige Behörde die von der Anordnung 
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betroffene Arbeit oder die Verwendung oder den Betrieb der von der Anordnung betroffe-

nen Arbeitsmittel untersagen. Maßnahmen der zuständigen Behörde im Bereich des öf-

fentlichen Dienstes, die den Dienstbetrieb wesentlich beeinträchtigen, sollen im Einver-

nehmen mit der obersten Bundes- oder Landesbehörde oder dem Hauptverwaltungsbe-

amten der Gemeinde getroffen werden. 

 

§ 23 

Betriebliche Daten, Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Jahresbericht 

 

(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt 

Mitteilungen über 

 

1. die Zahl der Beschäftigten und derer, an die er Heimarbeit vergibt, aufgegliedert nach 

Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit, 

 

2. den Namen oder die Bezeichnung und Anschrift des Betriebs, indem er sie beschäftigt, 

 

3. seinen Namen, seine Firma und seine Anschrift sowie 

 

4. den Wirtschaftszweig, dem sein Betrieb angehört, zu machen. Das Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 

Bundesrates zu bestimmen, dass die Stellen der Bundesverwaltung, denen der Arbeit-

geber, die in Satz 1 genannten Mitteilungen bereits auf Grund einer Rechtsvorschrift 

mitgeteilt hat, diese Angaben an die für die Behörden nach Satz 1 zuständigen obers-

ten Landesbehörden als Schreiben oder auf maschinell verwertbaren Datenträgern o-

der durch Datenübertragung weiterzuleiten haben. In der Rechtsverordnung kann das 

Nähere über die Form der weiterzuleitenden Angaben sowie die Frist für die Weiterlei-

tung bestimmt werden. Die weitergeleiteten Angaben dürfen nur zur Erfüllung der in 

der Zuständigkeit der Behörden nach § 21 Abs. 1 liegenden Arbeitsschutzaufgaben 

verwendet sowie in Datenverarbeitungssystemen gespeichert oder verarbeitet werden. 

 

(2) Die mit der Überwachung beauftragten Personen dürfen die ihnen bei ihrer Überwa-

chungstätigkeit zur Kenntnis gelangenden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse nur in den 

gesetzlich geregelten Fällen oder zur Verfolgung von Gesetzwidrigkeiten oder zur Erfül-

lung von gesetzlich geregelten Aufgaben zum Schutz der Versicherten dem Träger der 

gesetzlichen Unfallversicherung oder zum Schutz der Umwelt den dafür zuständigen Be-

hörden offenbaren. Soweit es sich bei Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen um Informa-

tionen über die Umwelt im Sinne des Umweltinformationsgesetzes handelt, richtet sich 

die Befugnis zu ihrer Offenbarung nach dem Umweltinformationsgesetz. 

 

 (3) Ergeben sich im Einzelfall für die zuständigen Behörden konkrete Anhaltspunkte für 

 

1. eine Beschäftigung oder Tätigkeit von Ausländern ohne den erforderlichen Aufenthalts-

titel nach § 4 Abs. 3 des Aufenthaltsgesetzes, eine Aufenthaltsgestattung oder eine 

Duldung, die zur Ausübung der Beschäftigung berechtigen, oder eine Genehmigung 

nach § 284 Abs. 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, 

 

2. Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht nach § 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Bu-

ches Sozialgesetzbuch gegenüber einer Dienststelle der Bundesagentur für Arbeit, ei-

nem Träger der gesetzlichen Kranken-, Pflege- , Unfall- oder Rentenversicherung oder 

einem Träger der Sozialhilfe oder gegen die Meldepflicht nach § 8a des Asylbewerber-

leistungsgesetzes, 

 

3. Verstöße gegen das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, 

 

4. Verstöße gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, 
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5. Verstöße gegen die Vorschriften des Vierten und Siebten Buches Sozialgesetzbuch 

über die Verpflichtung zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen, 

 

6. Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, 

 

7. Verstöße gegen die Steuergesetze, 

unterrichten sie die für die Verfolgung und Ahndung der Verstöße nach den Nummern 

1 bis 7 zuständigen Behörden, die Träger der Sozialhilfe sowie die Behörden nach § 71 

des Aufenthaltsgesetzes. In den Fällen des Satzes 1 arbeiten die zuständigen Behör-

den insbesondere mit den Agenturen für Arbeit, den Hauptzollämtern, den Rentenver-

sicherungsträgern, den Krankenkassen als Einzugsstellen für die Sozialversicherungs-

beiträge, den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung, den nach Landesrecht für 

die Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung der 

Schwarzarbeit zuständigen Behörden, den Trägern der Sozialhilfe, den in § 71 des 

Aufenthaltsgesetzes genannten Behörden und den Finanzbehörden zusammen. 

 

(4) Die zuständigen obersten Landesbehörden haben über die Überwachungstätigkeit der 

ihnen unterstellten Behörden einen Jahresbericht zu veröffentlichen. Der Jahresbericht 

umfasst auch Angaben zur Erfüllung von Unterrichtungspflichten aus internationalen 

Übereinkommen oder Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften, soweit sie den Ar-

beitsschutz betreffen. 

 

§ 24 

Ermächtigung zum Erlass von allgemeinen Verwaltungsvorschriften 

 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann mit Zustimmung des Bundesrates 

allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen 

 

1. zur Durchführung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 

Rechtsverordnungen, soweit die Bundesregierung zu ihrem Erlass ermächtigt ist, 

 

2. über die Gestaltung der Jahresberichte nach § 23 Abs. 4 und 

 

3. über die Angaben, die die zuständigen obersten Landesbehörden dem Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales für den Unfallverhütungsbericht nach § 25 Abs. 2 des 

Siebten Buches Sozialgesetzbuch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mitzuteilen ha-

ben. Verwaltungsvorschriften, die Bereiche des öffentlichen Dienstes einbeziehen, 

werden im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern erlassen. 

 

§ 25 Bußgeldvorschriften 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

     1. einer Rechtsverordnung nach § 18 Abs. 1 oder § 19 zuwiderhandelt, soweit sie für 

einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, oder 

 

     2. a) als Arbeitgeber oder als verantwortliche Person einer vollziehbaren Anordnung 

nach § 22 Abs. 3 oder 

 

         b) als Beschäftigter einer vollziehbaren Anordnung nach § 22 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 

zuwiderhandelt. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 Buchstabe b 

mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe 

a mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro geahndet werden. 
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§ 26 

Strafvorschriften 

 

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

 

1. eine in § 25 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a bezeichnete Handlung beharrlich wiederholt oder 

 

2. durch eine in § 25 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 Buchstabe a bezeichnete vorsätzliche Hand-

lung Leben oder Gesundheit eines Beschäftigten gefährdet. 

 

 

 

Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und  

andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG) 
 

Erster Abschnitt 

 

§ 1 

Grundsatz 

 

 

Der Arbeitgeber hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Betriebsärzte und Fachkräfte für Ar-

beitssicherheit zu bestellen. Diese sollen ihn beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhü-

tung unterstützen. Damit soll erreicht werden, dass 

 

1. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Vorschriften den besonde-

ren Betriebsverhältnissen entsprechend angewandt werden, 

 

2. gesicherte arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Erkenntnisse zur Verbesse-

rung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung verwirklicht werden können, 

 

3. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden Maßnahmen einen mög-

lichst hohen Wirkungsgrad erreichen.  

 

Zweiter Abschnitt 

Betriebsärzte 

 

§ 2 

Bestellung von Betriebsärzten 

 

(1) Der Arbeitgeber hat Betriebsärzte schriftlich zu bestellen und ihnen die in § 3 ge-

nannten Aufgaben zu übertragen, soweit dies erforderlich ist im Hinblick auf 

 

      1. die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbundenen Unfall- und Ge-

sundheitsgefahren, 

 

      2. die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zusammensetzung der Arbeit-

nehmerschaft und 

 

      3. die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die Zahl und die Art der für 

den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die von ihm bestellten Betriebsärzte ihre 

Aufgaben erfüllen. Er hat sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen; insbeson-

dere ist er verpflichtet, ihnen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, 

Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu stellen. Er 
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hat sie über den Einsatz von Personen zu unterrichten, die mit einem befristeten Arbeits-

vertrag beschäftigt oder ihm zur Arbeitsleistung überlassen sind. 

 

(3) Der Arbeitgeber hat den Betriebsärzten die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche 

Fortbildung unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange zu ermöglichen. Ist der Be-

triebsarzt als Arbeitnehmer eingestellt, so ist er für die Zeit der Fortbildung unter 

Fortentrichtung der Arbeitsvergütung von der Arbeit freizustellen. Die Kosten der Fortbil-

dung trägt der Arbeitgeber. Ist der Betriebsarzt nicht als Arbeitnehmer eingestellt, so ist 

er für die Zeit der Fortbildung von der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben freizu-

stellen.  

 

§ 3 

Aufgaben der Betriebsärzte 

 

(1) Die Betriebsärzte haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und bei der 

Unfallverhütung in allen Fragen des Gesundheitsschutzes zu unterstützen. Sie haben ins-

besondere 

 

1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verant-

wortlichen Personen zu beraten, insbesondere bei 

 

    a) der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von sozialen 

und sanitären Einrichtungen, 

 

    b) der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von Arbeitsver-

fahren und Arbeitsstoffen, 

 

    c) der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln, 

 

    d) arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und sonstigen ergonomischen sowie 

arbeitshygienischen Fragen, insbesondere des Arbeitsrhythmus, der Arbeitszeit und 

der Pausenregelung, der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs und der 

Arbeitsumgebung, 

 

    e) der Organisation der "Ersten Hilfe" im Betrieb, 

 

    f) Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung und Wiedereingliederung 

Behinderter in den Arbeitsprozess, 

 

    g) der Beurteilung der Arbeitsbedingungen, 

 

2. die Arbeitnehmer zu untersuchen, arbeitsmedizinisch zu beurteilen und zu beraten so-

wie die Untersuchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten, 

 

3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beobachten und im 

Zusammenhang damit 

 

    a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festgestellte Mängel 

dem Arbeitgeber oder der sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung ver-

antwortlichen Person mitzuteilen, Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel vorzu-

schlagen und auf deren Durchführung hinzuwirken, 

 

    b) auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten, 

 

    c) Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen zu untersuchen, die Untersuchungs-

ergebnisse zu erfassen und auszuwerten und dem Arbeitgeber Maßnahmen zur 

Verhütung dieser Erkrankungen vorzuschlagen, 
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4. darauf hinzuwirken, dass sich alle im Betrieb Beschäftigten den Anforderungen des Ar-

beitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhalten, insbesondere sie über 

die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sind, sowie 

über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu belehren 

und bei der Einsatzplanung und Schulung der Helfer in "Erster Hilfe" und des medizini-

schen Hilfspersonals mitzuwirken. 

 

(2) Die Betriebsärzte haben auf Wunsch des Arbeitnehmers diesem das Ergebnis ar-

beitsmedizinischer Untersuchungen mitzuteilen; § 8 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt. 

 

(3) Zu den Aufgaben der Betriebsärzte gehört es nicht, Krankmeldungen der Arbeitneh-

mer auf ihre Berechtigung zu überprüfen. 

 

§ 4 

Anforderungen an Betriebsärzte 

 

Der Arbeitgeber darf als Betriebsärzte nur Personen bestellen, die berechtigt sind, den 

ärztlichen Beruf auszuüben, und die über die zur Erfüllung der ihnen übertragenen Auf-

gaben erforderliche arbeitsmedizinische Fachkunde verfügen. 

 

Dritter Abschnitt 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

 

§ 5 

Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit 

 

(1) Der Arbeitgeber hat Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Sicherheitsingenieure, -

techniker, -meister) schriftlich zu bestellen und ihnen die in § 6 genannten Aufgaben zu 

übertragen, soweit dies erforderlich ist im Hinblick auf 

 

1. die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbundenen Unfall- und Gesund-

heitsgefahren, 

 

2. die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zusammensetzung der Arbeitneh-

merschaft, 

 

3. die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die Zahl und Art der für den Ar-

beitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Personen, 

 

4. die Kenntnisse und die Schulung des Arbeitgebers oder der nach § 13 Abs. 1 Nr. 1, 2 

oder 3 des Arbeitsschutzgesetzes verantwortlichen Personen in Fragen des Arbeits-

schutzes. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die von ihm bestellten Fachkräfte für Ar-

beitssicherheit ihre Aufgaben erfüllen. Er hat sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu un-

terstützen; insbesondere ist er verpflichtet, ihnen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufga-

ben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Ver-

fügung zu stellen. Er hat sie über den Einsatz von Personen zu unterrichten, die mit ei-

nem befristeten Arbeitsvertrag beschäftigt oder ihm zur Arbeitsleistung überlassen sind. 

 

(3) Der Arbeitgeber hat den Fachkräften für Arbeitssicherheit die zur Erfüllung ihrer Auf-

gaben erforderliche Fortbildung unter Berücksichtigung der betrieblichen Belange zu er-

möglichen. Ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit als Arbeitnehmer eingestellt, so ist sie 

für die Zeit der Fortbildung unter Fortentrichtung der Arbeitsvergütung von der Arbeit 

freizustellen. Die Kosten der Fortbildung trägt der Arbeitgeber. Ist die Fachkraft für Ar-

beitssicherheit nicht als Arbeitnehmer eingestellt, so ist sie für die Zeit der Fortbildung 

von der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben freizustellen. 
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§ 6 

Aufgaben der Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

 

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben die Aufgabe, den Arbeitgeber beim Arbeits-

schutz und bei der Unfallverhütung in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der 

menschengerechten Gestaltung der Arbeit zu unterstützen. Sie haben insbesondere 

 

1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verant-

wortlichen Personen zu beraten, insbesondere bei 

 

    a) der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Betriebsanlagen und von sozialen 

und sanitären Einrichtungen, 

 

    b) der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung von Arbeitsver-

fahren und Arbeitsstoffen, 

 

    c) der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln, 

 

    d) der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs, der Arbeitsumgebung und in 

sonstigen Fragen der Ergonomie, 

 

    e) der Beurteilung der Arbeitsbedingungen, 

 

2. die Betriebsanlagen und die technischen Arbeitsmittel insbesondere vor der Inbetrieb-

nahme und Arbeitsverfahren insbesondere vor ihrer Einführung sicherheitstechnisch zu 

überprüfen, 

 

3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beobachten und im 

Zusammenhang damit 

 

    a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu begehen und festgestellte Mängel 

dem Arbeitgeber oder der sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung ver-

antwortlichen Person mitzuteilen, Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel vorzu-

schlagen und auf deren Durchführung hinzuwirken, 

 

    b) auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten, 

 

    c) Ursachen von Arbeitsunfällen zu untersuchen, die Untersuchungsergebnisse zu er-

fassen und auszuwerten und dem Arbeitgeber Maßnahmen zur Verhütung dieser 

Arbeitsunfälle vorzuschlagen, 

 

4. darauf hinzuwirken, dass sich alle im Betrieb Beschäftigten den Anforderungen des Ar-

beitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhalten, insbesondere sie über die 

Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sind, sowie über 

die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu belehren und bei 

der Schulung der Sicherheitsbeauftragten mitzuwirken. 

 

§ 7 

Anforderungen an Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

 

(1) Der Arbeitgeber darf als Fachkräfte für Arbeitssicherheit nur Personen bestellen, die 

den nachstehenden Anforderungen genügen: Der Sicherheitsingenieur muss berechtigt 

sein, die Berufsbezeichnung Ingenieur zu führen und über die zur Erfüllung der ihm über-

tragenen Aufgaben erforderliche sicherheitstechnische Fachkunde verfügen. Der Sicher-

heitstechniker oder -meister muss über die zur Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben 

erforderliche sicherheitstechnische Fachkunde verfügen. 
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(2) Die zuständige Behörde kann es im Einzelfall zulassen, dass an Stelle eines Sicher-

heitsingenieurs, der berechtigt ist, die Berufsbezeichnung Ingenieur zu führen, jemand 

bestellt werden darf, der zur Erfüllung der sich aus § 6 ergebenden Aufgaben über ent-

sprechende Fachkenntnisse verfügt.  

 

Vierter Abschnitt 

Gemeinsame Vorschriften 

 

§ 8 

Unabhängigkeit bei der Anwendung der Fachkunde 

 

(1) Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind bei der Anwendung ihrer ar-

beitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Fachkunde weisungsfrei. Sie dürfen wegen 

der Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nicht benachteiligt werden. Betriebsärzte 

sind nur ihrem ärztlichen Gewissen unterworfen und haben die Regeln der ärztlichen 

Schweigepflicht zu beachten. 

 

(2) Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder, wenn für einen Betrieb meh-

rere Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit bestellt sind, der leitende Be-

triebsarzt und die leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit, unterstehen unmittelbar dem 

Leiter des Betriebs. 

 

(3) Können sich Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeitssicherheit über eine von ihnen 

vorgeschlagene arbeitsmedizinische oder sicherheitstechnische Maßnahme mit dem Leiter 

des Betriebs nicht verständigen, so können sie ihren Vorschlag unmittelbar dem Arbeit-

geber und, wenn dieser eine juristische Person ist, dem zuständigen Mitglied des zur ge-

setzlichen Vertretung berufenen Organs unterbreiten. Ist für einen Betrieb oder ein Un-

ternehmen ein leitender Betriebsarzt oder eine leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit 

bestellt, steht diesen das Vorschlagsrecht nach Satz 1 zu. Lehnt der Arbeitgeber oder das 

zuständige Mitglied des zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs den Vorschlag ab, 

so ist dies den Vorschlagenden schriftlich mitzuteilen und zu begründen; der Betriebsrat 

erhält eine Abschrift. 

 

§ 9 

Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat 

 

(1) Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben bei der Erfüllung ih-

rer Aufgaben mit dem Betriebsrat zusammenzuarbeiten. 

 

(2) Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben den Betriebsrat über 

wichtige Angelegenheiten des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu unterrichten; 

sie haben ihm den Inhalt eines Vorschlags mitzuteilen, den sie nach § 8 Abs. 3 dem Ar-

beitgeber machen. Sie haben den Betriebsrat auf sein Verlangen in Angelegenheiten des 

Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beraten. 

 

(3) Die Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind mit Zustimmung des Be-

triebsrats zu bestellen und abzuberufen. Das gleiche gilt, wenn deren Aufgaben erweitert 

oder eingeschränkt werden sollen; im Übrigen gilt § 87 in Verbindung mit § 76 des Be-

triebsverfassungsgesetzes. Vor der Verpflichtung oder Entpflichtung eines freiberuflich 

tätigen Arztes, einer freiberuflich tätigen Fachkraft für Arbeitssicherheit oder eines über-

betrieblichen Dienstes ist der Betriebsrat zu hören.  

 

§ 10 

Zusammenarbeit der Betriebsärzte und der Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

 

Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben zusammenzuarbeiten. Dazu gehört es insbesondere, gemeinsame Betriebsbe-

gehungen vorzunehmen. Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit arbei-
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ten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den anderen im Betrieb für Angelegenheiten der 

technischen Sicherheit, des Gesundheits- und des Umweltschutzes beauftragten Perso-

nen zusammen. 

 

§ 11 

Arbeitsschutzausschuss 

 

Soweit in einer sonstigen Rechtsvorschrift nichts anderes bestimmt ist, hat der Arbeitge-

ber in Betrieben mit mehr als zwanzig Beschäftigten einen Arbeitsschutzausschuss zu bil-

den; bei der Feststellung der Zahl der Beschäftigen sind Teilzeitbeschäftigte mit einer re-

gelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht 

mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. Dieser Ausschuss setzt sich zusammen 

aus: 

 

        dem Arbeitgeber oder einem von ihm Beauftragten, 

 

        zwei vom Betriebsrat bestimmten Betriebsratsmitgliedern, 

 

        Betriebsärzten, 

 

        Fachkräften für Arbeitssicherheit und 

 

        Sicherheitsbeauftragten nach § 22 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch. 

 

Der Arbeitsschutzausschuss hat die Aufgabe, Anliegen des Arbeitsschutzes und der Un-

fallverhütung zu beraten. Der Arbeitsschutzausschuss tritt mindestens einmal vierteljähr-

lich zusammen. 

 

§ 12 

Behördliche Anordnungen 

 

(1) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall anordnen, welche Maßnahmen der Arbeit-

geber zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz und den die gesetzlichen Pflichten näher 

bestimmenden Rechtsverordnungen und Unfallverhütungsvorschriften ergebenden Pflich-

ten, insbesondere hinsichtlich der Bestellung von Betriebsärzten und Fachkräften für Ar-

beitssicherheit, zu treffen hat. 

 

(2) Die zuständige Behörde hat, bevor sie eine Anordnung trifft, 

 

     1. den Arbeitgeber und den Betriebsrat zu hören und mit ihnen zu erörtern, welche 

Maßnahmen angebracht erscheinen und 

 

     2. dem zuständigen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung Gelegenheit zu geben, 

an der Erörterung mit dem Arbeitgeber teilzunehmen und zu der von der Behörde 

in Aussicht genommenen Anordnung Stellung zu nehmen. 

 

(3) Die zuständige Behörde hat dem Arbeitgeber zur Ausführung der Anordnung eine an-

gemessene Frist zu setzen. 

 

(4) Die zuständige Behörde hat den Betriebsrat über eine gegenüber dem Arbeitgeber 

getroffene Anordnung schriftlich in Kenntnis zu setzen. 

 

§ 13 

Auskunfts- und Besichtigungsrechte 

 

(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde auf deren Verlangen die zur Durchfüh-

rung des Gesetzes erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Er kann die Auskunft auf solche 

Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 
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bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher 

Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen 

würde. 

 

(2) Die Beauftragten der zuständigen Behörde sind berechtigt, die Arbeitsstätten wäh-

rend der üblichen Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten und zu besichtigen; außerhalb 

dieser Zeit oder wenn sich die Arbeitsstätten in einer Wohnung befinden, dürfen sie nur 

zur Verhütung von dringenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung betre-

ten und besichtigt werden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 

des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

 

§ 14 

Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen 

 

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann mit Zustimmung des Bundesra-

tes durch Rechtsverordnung bestimmen, welche Maßnahmen der Arbeitgeber zur Erfül-

lung der sich aus diesem Gesetz ergebenden Pflichten zu treffen hat. Soweit die Träger 

der gesetzlichen Unfallversicherung ermächtigt sind, die gesetzlichen Pflichten durch Un-

fallverhütungsvorschriften näher zu bestimmen, macht das Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales von der Ermächtigung erst Gebrauch, nachdem innerhalb einer von ihm ge-

setzten angemessenen Frist der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung eine entspre-

chende Unfallverhütungsvorschrift nicht erlassen hat oder eine unzureichend gewordene 

Unfallverhütungsvorschrift nicht ändert. 

 

(2) (weggefallen) 

 

§ 15 

Ermächtigung zum Erlass von allgemeinen Verwaltungsvorschriften 

 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales erlässt mit Zustimmung des Bundesrates 

allgemeine Verwaltungsvorschriften zu diesem Gesetz und den auf Grund des Gesetzes 

erlassenen Rechtsverordnungen. 

 

§ 16 

Öffentliche Verwaltung 

 

In Verwaltungen und Betrieben des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der sonsti-

gen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts ist ein den Grunds-

ätzen dieses Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Ar-

beitsschutz zu gewährleisten. 

 

§ 17  

Nichtanwendung des Gesetzes 

 

(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden, soweit Arbeitnehmer im Haushalt beschäftigt 

werden. 

 

(2) Soweit im Seearbeitsgesetz und in anderen Vorschriften im Bereich der Seeschifffahrt 

gleichwertige Regelungen enthalten sind, gelten diese Regelungen für die Besatzungs-

mitglieder auf Kauffahrteischiffen unter deutscher Flagge. Soweit dieses Gesetz auf die 

Seeschifffahrt nicht anwendbar ist, wird das Nähere durch Rechtsverordnung geregelt. 

 

(3) Soweit das Bergrecht diesem Gesetz gleichwertige Regelungen enthält, gelten diese 

Regelungen. Im Übrigen gilt dieses Gesetz. 
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§ 18 

Ausnahmen 

 

Die zuständige Behörde kann dem Arbeitgeber gestatten, auch solche Betriebsärzte und 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen, die noch nicht über die erforderliche Fach-

kunde im Sinne des § 4 oder § 7 verfügen, wenn der Arbeitgeber sich verpflichtet, in ei-

ner festzulegenden Frist den Betriebsarzt oder die Fachkraft für Arbeitssicherheit ent-

sprechend fortbilden zu lassen. 

 

§ 19 

Überbetriebliche Dienste 

 

Die Verpflichtung des Arbeitgebers, Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu 

bestellen, kann auch dadurch erfüllt werden, dass der Arbeitgeber einen überbetriebli-

chen Dienst von Betriebsärzten oder Fachkräften für Arbeitssicherheit zur Wahrnehmung 

der Aufgaben nach § 3 oder § 6 verpflichtet.  

 

§ 20 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

     1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 12 Abs. 1 zuwiderhandelt, 

 

     2. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht vollstän-

dig erteilt oder 

 

     3. entgegen § 13 Abs. 2 Satz 1 eine Besichtigung nicht duldet. 

 

(2) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 kann mit einer Geldbuße bis zu fünfund-

zwanzigtausend Euro, eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 mit einer Geld-

buße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden. 

 

 

… 

 

 

Verordnung über Arbeitsstätten 

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 
 

Diese Verordnung dient der Umsetzung  

 

1. der EG-Richtlinie 89/654/EWG des Rates vom 30. November 1989 über Mindestvor-

schriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten (Erste Einzelrichtlinie 

im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. EG Nr. L 393 S. 1) 

und 

 

2. der Richtlinie 92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über Mindestvorschriften für 

die Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (Neunte 

Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. EG 

Nr. L 245 S. 23) und 

 

3.des Anhangs IV (Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustel-

len) der Richtlinie 92/57/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über die auf zeitlich be-
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grenzte oder ortsveränderliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die 

Sicherheit und den Gesundheitsschutz (Achte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 

Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. EG Nr. L 245 S. 6). 

 

§ 1  

Ziel, Anwendungsbereich 

 

(1) Diese Verordnung dient der Sicherheit und dem Schutz der Gesundheit der Beschäf-

tigten beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten. 

(2) Für folgende Arbeitsstätten gelten nur § 5 und der Anhang Nummer 1.3:  

 

     1. Arbeitsstätten im Reisegewerbe und im Marktverkehr, 

 

     2. Transportmittel, die im öffentlichen Verkehr eingesetzt werden, 

 

     3. Felder, Wälder und sonstige Flächen, die zu einem land- oder forstwirtschaftlichen 

Betrieb gehören, aber außerhalb der von ihm bebauten Fläche liegen. 

 

(3) Für Telearbeitsplätze gelten nur  

 

     1. § 3 bei der erstmaligen Beurteilung der Arbeitsbedingungen und des Arbeitsplat-

zes, 

     2. § 6 und der Anhang Nummer 6,    

soweit der Arbeitsplatz von dem im Betrieb abweicht. Die in Satz 1 genannten 

Vorschriften gelten, soweit Anforderungen unter Beachtung der Eigenart von Tele-

arbeitsplätzen auf diese anwendbar sind. 

 

(4) Der Anhang Nummer 6 gilt nicht für  

 

     1. Bedienerplätze von Maschinen oder Fahrerplätze von Fahrzeugen mit Bildschirmge-

räten, 

     2. tragbare Bildschirmgeräte für die ortsveränderliche Verwendung, die nicht regel-

mäßig an einem Arbeitsplatz verwendet werden, 

     3. Rechenmaschinen, Registrierkassen oder andere Arbeitsmittel mit einer kleinen 

Daten- oder Messwertanzeigevorrichtung, die zur unmittelbaren Benutzung des Ar-

beitsmittels erforderlich ist und 

 

     4. Schreibmaschinen klassischer Bauart mit einem Display. 

 

(5) Diese Verordnung ist für Arbeitsstätten in Betrieben, die dem Bundesberggesetz un-

terliegen, nur für Bildschirmarbeitsplätze einschließlich Telearbeitsplätze anzuwenden. 

 

(6) Das Bundeskanzleramt, das Bundesministerium des Innern, das Bundesministerium 

für Verkehr und digitale Infrastruktur, das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 

Bau und Reaktorsicherheit, das Bundesministerium der Verteidigung oder das Bundesmi-

nisterium der Finanzen können, soweit sie hierfür jeweils zuständig sind, im Einverneh-

men mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und, soweit nicht das Bundes-

ministerium des Innern selbst zuständig ist, im Einvernehmen mit dem Bundesministeri-

um des Innern Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung zulassen, soweit öf-

fentliche Belange dies zwingend erfordern, insbesondere zur Aufrechterhaltung oder Wie-

derherstellung der öffentlichen Sicherheit. In diesem Fall ist gleichzeitig festzulegen, wie 

die Sicherheit und der Schutz der Gesundheit der Beschäftigten nach dieser Verordnung 

auf andere Weise gewährleistet werden. 
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§ 2  

Begriffsbestimmungen 

 

(1) Arbeitsstätten sind:  

 

     1. Arbeitsräume oder andere Orte in Gebäuden auf dem Gelände eines Betriebes, 

 

     2. Orte im Freien auf dem Gelände eines Betriebes, 

 

     3. Orte auf Baustellen, sofern sie zur Nutzung für Arbeitsplätze vorgesehen sind. 

 

(2) Zur Arbeitsstätte gehören insbesondere auch:  

 

     1. Orte auf dem Gelände eines Betriebes oder einer Baustelle, zu denen Beschäftigte 

im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben, 

 

     2. Verkehrswege, Fluchtwege, Notausgänge, Lager-, Maschinen- und Nebenräume, 

Sanitärräume, Kantinen, Pausen- und Bereitschaftsräume, Erste-Hilfe-Räume, Un-

terkünfte sowie 

 

     3. Einrichtungen, die dem Betreiben der Arbeitsstätte dienen, insbesondere Sicher-

heitsbeleuchtungen, Feuerlöscheinrichtungen, Versorgungseinrichtungen, Beleuch-

tungsanlagen, raumlufttechnische Anlagen, Signalanlagen, Energieverteilungsanla-

gen, Türen und Tore, Fahrsteige, Fahrtreppen, Laderampen und Steigleitern. 

 

(3) Arbeitsräume sind die Räume, in denen Arbeitsplätze innerhalb von Gebäuden dauer-

haft eingerichtet sind. 

 

(4) Arbeitsplätze sind Bereiche, in denen Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit tätig sind. 

 

(5) Bildschirmarbeitsplätze sind Arbeitsplätze, die sich in Arbeitsräumen befinden und die 

mit Bildschirmgeräten und sonstigen Arbeitsmitteln ausgestattet sind. 

 

(6) Bildschirmgeräte sind Funktionseinheiten, zu denen insbesondere Bildschirme zur 

Darstellung von visuellen Informationen, Einrichtungen zur Datenein- und -ausgabe, 

sonstige Steuerungs- und Kommunikationseinheiten (Rechner) sowie eine Software zur 

Steuerung und Umsetzung der Arbeitsaufgabe gehören. 

 

(7) Telearbeitsplätze sind vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im 

Privatbereich der Beschäftigten, für die der Arbeitgeber eine mit den Beschäftigten ver-

einbarte, wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung festgelegt hat. Ein Tele-

arbeitsplatz ist vom Arbeitgeber erst dann eingerichtet, wenn Arbeitgeber und Beschäf-

tigte die Bedingungen der Telearbeit arbeitsvertraglich oder im Rahmen einer Vereinba-

rung festgelegt haben und die benötigte Ausstattung des Telearbeitsplatzes mit Mobiliar, 

Arbeitsmitteln einschließlich der Kommunikationseinrichtungen durch den Arbeitgeber 

oder eine von ihm beauftragte Person im Privatbereich des Beschäftigten bereitgestellt 

und installiert ist. 

 

(8) Einrichten ist das Bereitstellen und Ausgestalten der Arbeitsstätte. Das Einrichten 

umfasst insbesondere:  

 

     1. bauliche Maßnahmen oder Veränderungen, 

 

     2. das Ausstatten mit Maschinen, Anlagen, anderen Arbeitsmitteln und Mobiliar sowie 

mit Beleuchtungs-, Lüftungs-, Heizungs-, Feuerlösch- und Versorgungseinrichtun-

gen, 
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     3. das Anlegen und Kennzeichnen von Verkehrs- und Fluchtwegen sowie das Kenn-

zeichnen von Gefahrenstellen und brandschutztechnischen Ausrüstungen und 

 

     4. das Festlegen von Arbeitsplätzen. 

 

(9) Das Betreiben von Arbeitsstätten umfasst das Benutzen, Instandhalten und Optimie-

ren der Arbeitsstätten sowie die Organisation und Gestaltung der Arbeit einschließlich der 

Arbeitsabläufe in Arbeitsstätten. 

 

(10) Instandhalten ist die Wartung, Inspektion, Instandsetzung oder Verbesserung der 

Arbeitsstätten zum Erhalt des baulichen und technischen Zustandes. 

 

(11) Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtun-

gen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zur Gewährleistung 

der Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit der Beschäftigten gesichert erscheinen 

lässt. Bei der Bestimmung des Stands der Technik sind insbesondere vergleichbare Ver-

fahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg in der Praxis er-

probt worden sind. Gleiches gilt für die Anforderungen an die Arbeitsmedizin und die Hy-

giene. 

 

(12) Fachkundig ist, wer über die zur Ausübung einer in dieser Verordnung bestimmten 

Aufgabe erforderlichen Fachkenntnisse verfügt. Die Anforderungen an die Fachkunde sind 

abhängig von der jeweiligen Art der Aufgabe. Zu den Anforderungen zählen eine entspre-

chende Berufsausbildung, Berufserfahrung oder eine zeitnah ausgeübte entsprechende 

berufliche Tätigkeit. Die Fachkenntnisse sind durch Teilnahme an Schulungen auf aktuel-

lem Stand zu halten. 

 

 

§ 3 

Gefährdungsbeurteilung 

 

(1) Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat 

der Arbeitgeber zunächst festzustellen, ob die Beschäftigten Gefährdungen beim Einrich-

ten und Betreiben von Arbeitsstätten ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können. Ist 

dies der Fall, hat er alle möglichen Gefährdungen der Sicherheit und der Gesundheit der 

Beschäftigten zu beurteilen und dabei die Auswirkungen der Arbeitsorganisation und der 

Arbeitsabläufe in der Arbeitsstätte zu berücksichtigen. Bei der Gefährdungsbeurteilung 

hat er die physischen und psychischen Belastungen sowie bei Bildschirmarbeitsplätzen 

insbesondere die Belastungen der Augen oder die Gefährdung des Sehvermögens der Be-

schäftigten zu berücksichtigen. Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung 

hat der Arbeitgeber Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten gemäß den Vorschriften 

dieser Verordnung einschließlich ihres Anhangs nach dem Stand der Technik, Arbeitsme-

dizin und Hygiene festzulegen. Sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse 

sind zu berücksichtigen. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Gefährdungsbeurteilung fachkundig 

durchgeführt wird. Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die entsprechenden Kennt-

nisse, hat er sich fachkundig beraten zu lassen. 

 

(3) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung vor Aufnahme der Tätigkeiten zu do-

kumentieren. In der Dokumentation ist anzugeben, welche Gefährdungen am Arbeits-

platz auftreten können und welche Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 4 durchgeführt wer-

den müssen. 
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§ 3a 

Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten 

 

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsstätten so eingerichtet und betrie-

ben werden, dass Gefährdungen für die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten 

möglichst vermieden und verbleibende Gefährdungen möglichst geringgehalten werden. 

Beim Einrichten und Betreiben der Arbeitsstätten hat der Arbeitgeber die Maßnahmen 

nach § 3 Absatz 1 durchzuführen und dabei den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und 

Hygiene, die ergonomischen Anforderungen sowie insbesondere die vom Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales nach § 7 Absatz 4 bekannt gemachten Regeln und Erkennt-

nisse zu berücksichtigen. Bei Einhaltung der bekannt gemachten Regeln ist davon auszu-

gehen, dass die in dieser Verordnung gestellten Anforderungen diesbezüglich erfüllt sind. 

Wendet der Arbeitgeber diese Regeln nicht an, so muss er durch andere Maßnahmen die 

gleiche Sicherheit und den gleichen Schutz der Gesundheit der Beschäftigten erreichen. 

 

(2) Beschäftigt der Arbeitgeber Menschen mit Behinderungen, hat er die Arbeitsstätte so 

einzurichten und zu betreiben, dass die besonderen Belange dieser Beschäftigten im Hin-

blick auf die Sicherheit und den Schutz der Gesundheit berücksichtigt werden. Dies gilt 

insbesondere für die barrierefreie Gestaltung von Arbeitsplätzen, Sanitär-, Pausen- und 

Bereitschaftsräumen, Kantinen, Erste-Hilfe-Räumen und Unterkünften sowie den zugehö-

rigen Türen, Verkehrswegen, Fluchtwegen, Notausgängen, Treppen und Orientierungs-

systemen, die von den Beschäftigten mit Behinderungen benutzt werden. 

 

(3) Die zuständige Behörde kann auf schriftlichen Antrag des Arbeitgebers Ausnahmen 

von den Vorschriften dieser Verordnung einschließlich ihres Anhanges zulassen, wenn  

 

1. der Arbeitgeber andere, ebenso wirksame Maßnahmen trifft oder 

 

2. die Durchführung der Vorschrift im Einzelfall zu einer unverhältnismäßigen Härte füh-

ren würde und die Abweichung mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist. 

Der Antrag des Arbeitgebers kann in Papierform oder elektronisch übermittelt werden. 

Bei der Beurteilung sind die Belange der kleineren Betriebe besonders zu berücksichti-

gen. 

 

(4) Anforderungen in anderen Rechtsvorschriften, insbesondere im Bauordnungsrecht der 

Länder, gelten vorrangig, soweit sie über die Anforderungen dieser Verordnung hinaus-

gehen. 

 

§ 4 

Besondere Anforderungen an das Betreiben von Arbeitsstätten 

 

(1) Der Arbeitgeber hat die Arbeitsstätte instand zu halten und dafür zu sorgen, dass 

festgestellte Mängel unverzüglich beseitigt werden. Können Mängel, mit denen eine un-

mittelbare erhebliche Gefahr verbunden ist, nicht sofort beseitigt werden, hat er dafür zu 

sorgen, dass die gefährdeten Beschäftigten ihre Tätigkeit unverzüglich einstellen. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsstätten den hygienischen Erforder-

nissen entsprechend gereinigt werden. Verunreinigungen und Ablagerungen, die zu Ge-

fährdungen führen können, sind unverzüglich zu beseitigen. 

 

(3) Der Arbeitgeber hat die Sicherheitseinrichtungen, insbesondere Sicherheitsbeleuch-

tung, Brandmelde- und Feuerlöscheinrichtungen, Signalanlagen, Notaggregate und Not-

schalter sowie raumlufttechnische Anlagen instand zu halten und in regelmäßigen Ab-

ständen auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen. 

 

(4) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Verkehrswege, Fluchtwege und Notaus-

gänge ständig freigehalten werden, damit sie jederzeit benutzbar sind. Der Arbeitgeber 

hat Vorkehrungen so zu treffen, dass die Beschäftigten bei Gefahr sich unverzüglich in 
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Sicherheit bringen und schnell gerettet werden können. Der Arbeitgeber hat einen Flucht- 

und Rettungsplan aufzustellen, wenn Lage, Ausdehnung und Art der Benutzung der Ar-

beitsstätte dies erfordern. Der Plan ist an geeigneten Stellen in der Arbeitsstätte auszule-

gen oder auszuhängen. In angemessenen Zeitabständen ist entsprechend diesem Plan zu 

üben. 

 

(5) Der Arbeitgeber hat beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten Mittel und Ein-

richtungen zur Ersten Hilfe zur Verfügung zu stellen und regelmäßig auf ihre Vollständig-

keit und Verwendungsfähigkeit prüfen zu lassen. 

 

§ 5 

Nichtraucherschutz 

 

(1) Der Arbeitgeber hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit die nicht rau-

chenden Beschäftigten in Arbeitsstätten wirksam vor den Gesundheitsgefahren durch Ta-

bakrauch geschützt sind. Soweit erforderlich, hat der Arbeitgeber ein allgemeines oder 

auf einzelne Bereiche der Arbeitsstätte beschränktes Rauchverbot zu erlassen. 

 

(2) In Arbeitsstätten mit Publikumsverkehr hat der Arbeitgeber beim Einrichten und Be-

treiben von Arbeitsräumen der Natur des Betriebes entsprechende und der Art der Be-

schäftigung angepasste technische oder organisatorische Maßnahmen nach Absatz 1 zum 

Schutz der nicht rauchenden Beschäftigten zu treffen. 

 

§ 6 

Unterweisung der Beschäftigten 

 

(1) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten ausreichende und angemessene Informationen 

anhand der Gefährdungsbeurteilung in einer für die Beschäftigten verständlichen Form 

und Sprache zur Verfügung zu stellen über  

 

     1. das bestimmungsgemäße Betreiben der Arbeitsstätte, 

 

     2. alle gesundheits- und sicherheitsrelevanten Fragen im Zusammenhang mit ihrer 

Tätigkeit, 

 

     3. Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Sicherheit und zum Schutz der Gesund-

heit der Beschäftigten durchgeführt werden müssen, und 

 

     4. arbeitsplatzspezifische Maßnahmen, insbesondere bei Tätigkeiten auf Baustellen 

oder an Bildschirmgeräten, und sie anhand dieser Informationen zu unterweisen. 

 

(2) Die Unterweisung nach Absatz 1 muss sich auf Maßnahmen im Gefahrenfall erstre-

cken, insbesondere auf  

 

     1. die Bedienung von Sicherheits- und Warneinrichtungen, 

 

     2. die Erste Hilfe und die dazu vorgehaltenen Mittel und Einrichtungen und 

 

     3. den innerbetrieblichen Verkehr. 

 

(3) Die Unterweisung nach Absatz 1 muss sich auf Maßnahmen der Brandverhütung und 

Verhaltensmaßnahmen im Brandfall erstrecken, insbesondere auf die Nutzung der 

Fluchtwege und Notausgänge. Diejenigen Beschäftigten, die Aufgaben der Brandbekämp-

fung übernehmen, hat der Arbeitgeber in der Bedienung der Feuerlöscheinrichtungen zu 

unterweisen. 

 

(4) Die Unterweisungen müssen vor Aufnahme der Tätigkeit stattfinden. Danach sind sie 

mindestens jährlich zu wiederholen. Sie haben in einer für die Beschäftigten verständli-
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chen Form und Sprache zu erfolgen. Unterweisungen sind unverzüglich zu wiederholen, 

wenn sich die Tätigkeiten der Beschäftigten, die Arbeitsorganisation, die Arbeits- und 

Fertigungsverfahren oder die Einrichtungen und Betriebsweisen in der Arbeitsstätte we-

sentlich verändern und die Veränderung mit zusätzlichen Gefährdungen verbunden ist. 

 

§ 7 

Ausschuss für Arbeitsstätten 

 

(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ein Ausschuss für Arbeitsstätten 

gebildet, in dem fachkundige Vertreter der Arbeitgeber, der Gewerkschaften, der Länder-

behörden, der gesetzlichen Unfallversicherung und weitere fachkundige Personen, insbe-

sondere der Wissenschaft, in angemessener Zahl vertreten sein sollen. Die Gesamtzahl 

der Mitglieder soll 16 Personen nicht überschreiten. Für jedes Mitglied ist ein stellvertre-

tendes Mitglied zu benennen. Die Mitgliedschaft im Ausschuss für Arbeitsstätten ist eh-

renamtlich. 

 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beruft die Mitglieder des Ausschusses 

und die stellvertretenden Mitglieder. Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und 

wählt den Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die Geschäftsordnung und die Wahl des Vorsit-

zenden bedürfen der Zustimmung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. 

 

(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört es,  

 

     1. dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene entsprechende Regeln und 

sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse für die Sicherheit und Gesund-

heit der Beschäftigten in Arbeitsstätten zu ermitteln, 

 

     2. Regeln und Erkenntnisse zu ermitteln, wie die Anforderungen dieser Verordnung 

erfüllt werden können, sowie Empfehlungen für weitere Maßnahmen zur Gewähr-

leistung der Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit der Beschäftigten auszuar-

beiten und 

 

     3. das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in allen Fragen der Sicherheit und 

der Gesundheit der Beschäftigten in Arbeitsstätten zu beraten. 

Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben soll der Ausschuss die allgemeinen Grunds-

ätze des Arbeitsschutzes nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes berücksichtigen. Das 

Arbeitsprogramm des Ausschusses für Arbeitsstätten wird mit dem Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales abgestimmt. Der Ausschuss arbeitet eng mit den ande-

ren Ausschüssen beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales zusammen. Die 

Sitzungen des Ausschusses sind nicht öffentlich. Beratungs- und Abstimmungser-

gebnisse des Ausschusses sowie Niederschriften der Untergremien sind vertraulich 

zu behandeln, soweit die Erfüllung der Aufgaben, die den Untergremien oder den 

Mitgliedern des Ausschusses obliegen, dem nicht entgegenstehen. 

 

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann die vom Ausschuss nach Absatz 

3 ermittelten Regeln und Erkenntnisse sowie Empfehlungen im Gemeinsamen Ministerial-

blatt bekannt machen. 

 

(5) Die Bundesministerien sowie die zuständigen obersten Landesbehörden können zu 

den Sitzungen des Ausschusses Vertreter entsenden. Diesen ist auf Verlangen in der Sit-

zung das Wort zu erteilen. 

 

(6) Die Geschäfte des Ausschusses führt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-

beitsmedizin. 
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§ 8  

Übergangsvorschriften 

 

(1) Soweit für Arbeitsstätten,  

 

     1. die am 1. Mai 1976 eingerichtet waren oder mit deren Einrichtung vor diesem Zeit-

punkt begonnen worden war oder 

 

     2. die am 20. Dezember 1996 eingerichtet waren oder mit deren Einrichtung vor die-

sem Zeitpunkt begonnen worden war und für die zum Zeitpunkt der Einrichtung die 

Gewerbeordnung keine Anwendung fand, in dieser Verordnung Anforderungen ge-

stellt werden, die umfangreiche Änderungen der Arbeitsstätte, der Betriebseinrich-

tungen, Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe notwendig machen, gelten hierfür bis 

zum 31. Dezember 2020 mindestens die entsprechenden Anforderungen des An-

hangs II der Richtlinie 89/654/EWG des Rates vom 30. November 1989 über Min-

destvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten (ABl. EG Nr. 

L 393 S. 1). Soweit diese Arbeitsstätten oder ihre Betriebseinrichtungen wesentlich 

erweitert oder umgebaut oder die Arbeitsverfahren oder Arbeitsabläufe wesentlich 

umgestaltet werden, hat der Arbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 

damit diese Änderungen, Erweiterungen oder Umgestaltungen mit den Anforderun-

gen dieser Verordnung übereinstimmen. 

 

(2) Bestimmungen in den vom Ausschuss für Arbeitsstätten ermittelten und vom Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt ge-

machten Regeln für Arbeitsstätten, die Anforderungen an den Arbeitsplatz enthalten, gel-

ten unter Berücksichtigung der Begriffsbestimmung des Arbeitsplatzes in § 2 Absatz 2 

der Arbeitsstättenverordnung vom 12. August 2004 (BGBl. I S. 2179), die zuletzt durch 

Artikel 282 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, 

solange fort, bis sie vom Ausschuss für Arbeitsstätten überprüft und erforderlichenfalls 

vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt neu be-

kannt gemacht worden sind. 

 

 

§ 9 

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Absatz 1 Nummer 1 des Arbeitsschutzgesetzes 

handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

 

1. entgegen § 3 Absatz 3 eine Gefährdungsbeurteilung nicht richtig, nicht vollständig o-

der nicht rechtzeitig dokumentiert, 

 

2. entgegen § 3a Absatz 1 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass eine Arbeitsstätte in der dort 

vorgeschriebenen Weise eingerichtet ist oder betrieben wird, 

 

3. entgegen § 3a Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Nummer 4.1 Absatz 1 des Anhangs 

einen dort genannten Toilettenraum oder eine dort genannte mobile, anschlussfreie 

Toilettenkabine nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise zur Verfügung stellt, 

 

4. entgegen § 3a Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Nummer 4.2 Absatz 1 des Anhangs 

einen dort genannten Pausenraum oder einen dort genannten Pausenbereich nicht o-

der nicht in der vorgeschriebenen Weise zur Verfügung stellt, 

 

5. entgegen § 3a Absatz 2 eine Arbeitsstätte nicht in der dort vorgeschriebenen Weise 

einrichtet oder betreibt, 

 

6. entgegen § 4 Absatz 1 Satz 2 nicht dafür sorgt, dass die gefährdeten Beschäftigten 

ihre Tätigkeit unverzüglich einstellen, 
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7. entgegen § 4 Absatz 4 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass Verkehrswege, Fluchtwege und 

Notausgänge freigehalten werden, 

 

8. entgegen § 4 Absatz 5 ein Mittel oder eine Einrichtung zur Ersten Hilfe nicht zur Verfü-

gung stellt, 

 

9. entgegen § 6 Absatz 4 Satz 1 nicht sicherstellt, dass die Beschäftigten vor Aufnahme 

der Tätigkeit unterwiesen werden. 

 

(2) Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete vorsätzliche Handlung das Leben oder die 

Gesundheit von Beschäftigten gefährdet, ist nach § 26 Nummer 2 des Arbeitsschutzge-

setzes strafbar. 

 

 

Anhang 

Anforderungen und Maßnahmen für Arbeitsstätten nach § 3 Absatz 1 

Inhaltsübersicht 

 

 

1 Allgemeine Anforderungen 

1.1 Anforderungen an Konstruktion und Festigkeit von Gebäuden 

1.2 Abmessungen von Räumen, Luftraum 

1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung 

1.4 Energieverteilungsanlagen 

1.5 Fußböden, Wände, Decken, Dächer 

1.6 Fenster, Oberlichter 

1.7 Türen, Tore 

1.8 Verkehrswege 

1.9 Fahrtreppen, Fahrsteige 

1.10 Laderampen 

1.11 Steigleitern, Steigeisengänge 

2 Maßnahmen zum Schutz vor besonderen Gefahren 

2.1 Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betreten von Gefahrenberei-

chen 

2.2 Maßnahmen gegen Brände 

2.3 Fluchtwege und Notausgänge 

3 Arbeitsbedingungen 

3.1 Bewegungsfläche 

3.2 Anordnung der Arbeitsplätze 

3.3 Ausstattung 

3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung 

3.5 Raumtemperatur 

3.6 Lüftung 

3.7 Lärm 

4 Sanitär-, Pausen- und Bereitschaftsräume, Kantinen, Erste-Hilfe-Räume und Unter-

künfte 
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4.1 Sanitärräume 

4.2 Pausen- und Bereitschaftsräume 

4.3 Erste-Hilfe-Räume 

4.4 Unterkünfte 

5 Ergänzende Anforderungen und Maßnahmen für besondere Arbeitsstätten und Ar-

beitsplätze 

5.1 Arbeitsplätze in nicht allseits umschlossenen Arbeitsstätten und Arbeitsplätze im 

Freien 

5.2 Baustellen 

  

  

  

  

  

  

1. Allgemeine Anforderungen 

 

1.1 Anforderungen an Konstruktion und Festigkeit von Gebäuden 

 

Gebäude für Arbeitsstätten müssen eine der Nutzungsart entsprechende Konstruktion 

und Festigkeit aufweisen. 

 

1.2 Abmessungen von Räumen, Luftraum 

 

(1) Arbeitsräume, Sanitär-, Pausen- und Bereitschaftsräume, Kantinen, Erste-Hilfe-

Räume und Unterkünfte müssen eine ausreichende Grundfläche und eine, in Abhängig-

keit von der Größe der Grundfläche der Räume, ausreichende lichte Höhe aufweisen, so 

dass die Beschäftigten ohne Beeinträchtigung ihrer Sicherheit, ihrer Gesundheit oder ih-

res Wohlbefindens die Räume nutzen oder ihre Arbeit verrichten können. 

 

(2) Die Abmessungen der Räume richten sich nach der Art ihrer Nutzung. 

 

(3) Die Größe des notwendigen Luftraumes ist in Abhängigkeit von der Art der physi-

schen Belastung und der Anzahl der Beschäftigten sowie der sonstigen anwesenden Per-

sonen zu bemessen. 

 

1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung 

 

(1) Unberührt von den nachfolgenden Anforderungen sind Sicherheits- und Gesundheits-

schutzkennzeichnungen einzusetzen, wenn Gefährdungen der Sicherheit und Gesundheit 

der Beschäftigten nicht durch technische oder organisatorische Maßnahmen vermieden 

oder ausreichend begrenzt werden können. Das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung 

und die Maßnahmen nach § 3 Absatz 1 sind dabei zu berücksichtigen. 

 

(2) Die Kennzeichnung ist nach der Art der Gefährdung dauerhaft oder vorübergehend 

nach den Vorgaben der Richtlinie 92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über Mindest-

vorschriften für die Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeits-

platz (Neunte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 

89/391/EWG) (ABl. EG Nr. L 245 S. 23) auszuführen. Diese Richtlinie gilt in der jeweils 

aktuellen Fassung. Wird diese Richtlinie geändert oder nach den in dieser Richtlinie vor-

gesehenen Verfahren an den technischen Fortschritt angepasst, gilt sie in der geänderten 

im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten Fassung nach Ablauf der 
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in der Änderungs- oder Anpassungsrichtlinie festgelegten Umsetzungsfrist. Die geänderte 

Fassung kann bereits ab Inkrafttreten der Änderungs- oder Anpassungsrichtlinie ange-

wendet werden.  

 

(3) (weggefallen) 

 

1.4 Energieverteilungsanlagen 

 

Anlagen, die der Versorgung der Arbeitsstätte mit Energie dienen, müssen so ausge-

wählt, installiert und betrieben werden, dass die Beschäftigten vor dem direkten oder in-

direkten Berühren spannungsführender Teile geschützt sind und dass von den Anlagen 

keine Brand- oder Explosionsgefahren ausgehen. Bei der Konzeption und der Ausführung 

sowie der Wahl des Materials und der Schutzvorrichtungen sind Art und Stärke der ver-

teilten Energie, die äußeren Einwirkbedingungen und die Fachkenntnisse der Personen zu 

berücksichtigen, die zu Teilen der Anlage Zugang haben. 

 

1.5 Fußböden, Wände, Decken, Dächer 

 

(1) Die Oberflächen der Fußböden, Wände und Decken der Räume müssen so gestaltet 

sein, dass sie den Erfordernissen des sicheren Betreibens entsprechen sowie leicht und 

sicher zu reinigen sind. Arbeitsräume müssen unter Berücksichtigung der Art des Betrie-

bes und der physischen Belastungen eine angemessene Dämmung gegen Wärme und 

Kälte sowie eine ausreichende Isolierung gegen Feuchtigkeit aufweisen. Auch Sanitär-, 

Pausen- und Bereitschaftsräume, Kantinen, Erste-Hilfe-Räume und Unterkünfte müssen 

über eine angemessene Dämmung gegen Wärme und Kälte sowie eine ausreichende Iso-

lierung gegen Feuchtigkeit verfügen. 

 

(2) Die Fußböden der Räume dürfen keine Unebenheiten, Löcher, Stolperstellen oder ge-

fährlichen Schrägen aufweisen. Sie müssen gegen Verrutschen gesichert, tragfähig, tritt-

sicher und rutschhemmend sein. 

 

(3) Durchsichtige oder lichtdurchlässige Wände, insbesondere Ganzglaswände in Arbeits-

räumen oder im Bereich von Verkehrswegen, müssen deutlich gekennzeichnet sein. Sie 

müssen entweder aus bruchsicherem Werkstoff bestehen oder so gegen die Arbeitsplätze 

in Arbeitsräumen oder die Verkehrswege abgeschirmt sein, dass die Beschäftigten nicht 

mit den Wänden in Berührung kommen und beim Zersplittern der Wände nicht verletzt 

werden können. 

 

(4) Dächer aus nicht durchtrittsicherem Material dürfen nur betreten werden, wenn Aus-

rüstungen benutzt werden, die ein sicheres Arbeiten ermöglichen. 

 

1.6 Fenster, Oberlichter 

 

(1) Fenster, Oberlichter und Lüftungsvorrichtungen müssen sich von den Beschäftigten 

sicher öffnen, schließen, verstellen und arretieren lassen. Sie dürfen nicht so angeordnet 

sein, dass sie in geöffnetem Zustand eine Gefahr für die Beschäftigten darstellen. 

(2) Fenster und Oberlichter müssen so ausgewählt oder ausgerüstet und eingebaut sein, 

dass sie ohne Gefährdung der Ausführenden und anderer Personen gereinigt werden 

können. 

 

1.7 Türen, Tore 

 

(1) Die Lage, Anzahl, Abmessungen und Ausführung insbesondere hinsichtlich der ver-

wendeten Werkstoffe von Türen und Toren müssen sich nach der Art und Nutzung der 

Räume oder Bereiche richten. 

 

(2) Durchsichtige Türen müssen in Augenhöhe gekennzeichnet sein. 
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(3) Pendeltüren und -tore müssen durchsichtig sein oder ein Sichtfenster haben. 

 

(4) Bestehen durchsichtige oder lichtdurchlässige Flächen von Türen und Toren nicht aus 

bruchsicherem Werkstoff und ist zu befürchten, dass sich die Beschäftigten beim Zersplit-

tern verletzen können, sind diese Flächen gegen Eindrücken zu schützen. 

 

(5) Schiebetüren und -tore müssen gegen Ausheben und Herausfallen gesichert sein. Tü-

ren und Tore, die sich nach oben öffnen, müssen gegen Herabfallen gesichert sein. 

 

(6) In unmittelbarer Nähe von Toren, die vorwiegend für den Fahrzeugverkehr bestimmt 

sind, müssen gut sichtbar gekennzeichnete, stets zugängliche Türen für Fußgänger vor-

handen sein. Diese Türen sind nicht erforderlich, wenn der Durchgang durch die Tore für 

Fußgänger gefahrlos möglich ist. 

 

(7) Kraftbetätigte Türen und Tore müssen sicher benutzbar sein. Dazu gehört, dass sie  

 

a) ohne Gefährdung der Beschäftigten bewegt werden oder zum Stillstand kommen kön-

nen, 

 

b) mit selbsttätig wirkenden Sicherungen ausgestattet sind, 

 

c) auch von Hand zu öffnen sind, sofern sie sich bei Stromausfall nicht automatisch öff-

nen. 

 

(8) Besondere Anforderungen gelten für Türen im Verlauf von Fluchtwegen (Nummer 

2.3). 

 

1.8 Verkehrswege 

 

(1) Verkehrswege, einschließlich Treppen, fest angebrachte Steigleitern und Laderampen 

müssen so angelegt und bemessen sein, dass sie je nach ihrem Bestimmungszweck 

leicht und sicher begangen oder befahren werden können und in der Nähe Beschäftigte 

nicht gefährdet werden. 

 

(2) Die Bemessung der Verkehrswege, die dem Personenverkehr, Güterverkehr oder Per-

sonen- und Güterverkehr dienen, muss sich nach der Anzahl der möglichen Benutzer und 

der Art des Betriebes richten. 

 

(3) Werden Transportmittel auf Verkehrswegen eingesetzt, muss für Fußgänger ein aus-

reichender Sicherheitsabstand gewahrt werden. 

 

(4) Verkehrswege für Fahrzeuge müssen an Türen und Toren, Durchgängen, Fußgänger-

wegen und Treppenaustritten in ausreichendem Abstand vorbeiführen. 

 

(5) Soweit Nutzung und Einrichtung der Räume es zum Schutz der Beschäftigten erfor-

dern, müssen die Begrenzungen der Verkehrswege gekennzeichnet sein. 

 

(6) Besondere Anforderungen gelten für Fluchtwege (Nummer 2.3). 

 

1.9 Fahrtreppen, Fahrsteige 

 

Fahrtreppen und Fahrsteige müssen so ausgewählt und installiert sein, dass sie sicher 

funktionieren und sicher benutzbar sind. Dazu gehört, dass die Notbefehlseinrichtungen 

gut erkennbar und leicht zugänglich sind und nur solche Fahrtreppen und Fahrsteige ein-

gesetzt werden, die mit den notwendigen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet sind. 
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1.10 Laderampen 

 

(1) Laderampen sind entsprechend den Abmessungen der Transportmittel und der La-

dung 

 auszulegen. 

(2) Sie müssen mindestens einen Abgang haben; lange Laderampen müssen, soweit be-

triebstechnisch möglich, an jedem Endbereich einen Abgang haben. 

 

(3) Sie müssen einfach und sicher benutzbar sein. Dazu gehört, dass sie nach Möglichkeit 

mit Schutzvorrichtungen gegen Absturz auszurüsten sind; das gilt insbesondere in Berei-

chen von Laderampen, die keine ständigen Be- und Entladestellen sind. 

 

1.11 Steigleitern, Steigeisengänge 

 

Steigleitern und Steigeisengänge müssen sicher benutzbar sein. Dazu gehört, dass sie  

 

a) nach Notwendigkeit über Schutzvorrichtungen gegen Absturz, vorzugsweise über 

Steigschutzeinrichtungen verfügen, 

 

b) an ihren Austrittsstellen eine Haltevorrichtung haben, 

 

c) nach Notwendigkeit in angemessenen Abständen mit Ruhebühnen ausgerüstet sind. 

 

2 Maßnahmen zum Schutz vor besonderen Gefahren 

 

2.1 Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betreten von Gefah-

renbereichen 

 

(1) Arbeitsplätze und Verkehrswege, bei denen eine Absturzgefahr für Beschäftigte oder 

die Gefahr des Herabfallens von Gegenständen besteht, müssen mit Schutzvorrichtungen 

versehen sein, die verhindern, dass Beschäftigte abstürzen oder durch herabfallende Ge-

genstände verletzt werden können. Sind aufgrund der Eigenart des Arbeitsplatzes oder 

der durchzuführenden Arbeiten Schutzvorrichtungen gegen Absturz nicht geeignet, muss 

der Arbeitgeber die Sicherheit der Beschäftigten durch andere wirksame Maßnahmen ge-

währleisten. Eine Absturzgefahr besteht bei einer Absturzhöhe von mehr als 1 Meter. 

 

(2) Arbeitsplätze und Verkehrswege, die an Gefahrenbereiche grenzen, müssen mit 

Schutzvorrichtungen versehen sein, die verhindern, dass Beschäftigte in die Gefahrenbe-

reiche gelangen. 

 

(3) Die Arbeitsplätze und Verkehrswege nach den Absätzen 1 und 2 müssen gegen unbe-

fugtes Betreten gesichert und gut sichtbar als Gefahrenbereiche gekennzeichnet sein. 

Zum Schutz derjenigen, die diese Bereiche betreten müssen, sind geeignete Maßnahmen 

zu treffen. 

 

2.2 Maßnahmen gegen Brände 

 

(1) Arbeitsstätten müssen je nach  

 

a) Abmessung und Nutzung, 

 

b) der Brandgefährdung vorhandener Einrichtungen und Materialien, 

 

c) der größtmöglichen Anzahl anwesender Personen mit einer ausreichenden Anzahl ge-

eigneter Feuerlöscheinrichtungen und erforderlichenfalls Brandmeldern und Alarmanlagen 

ausgestattet sein. 
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(2) Nicht selbsttätige Feuerlöscheinrichtungen müssen als solche dauerhaft gekennzeich-

net, leicht zu erreichen und zu handhaben sein. 

 

(3) Selbsttätig wirkende Feuerlöscheinrichtungen müssen mit Warneinrichtungen ausge-

rüstet sein, wenn bei ihrem Einsatz Gefahren für die Beschäftigten auftreten können. 

 

2.3 Fluchtwege und Notausgänge 

 

(1) Fluchtwege und Notausgänge müssen  

 

a) sich in Anzahl, Anordnung und Abmessung nach der Nutzung, der Einrichtung und den 

Abmessungen der Arbeitsstätte sowie nach der höchstmöglichen Anzahl der dort anwe-

senden Personen richten, 

 

b) auf möglichst kurzem Weg ins Freie oder, falls dies nicht möglich ist, in einen gesi-

cherten Bereich führen, 

 

c) in angemessener Form und dauerhaft gekennzeichnet sein. 

Sie sind mit einer Sicherheitsbeleuchtung auszurüsten, wenn das gefahrlose Verlassen 

der Arbeitsstätte für die Beschäftigten, insbesondere bei Ausfall der allgemeinen Beleuch-

tung, nicht gewährleistet ist. 

 

(2) Türen im Verlauf von Fluchtwegen oder Türen von Notausgängen müssen 

  

a) sich von innen ohne besondere Hilfsmittel jederzeit leicht öffnen lassen, solange sich 

Beschäftigte in der Arbeitsstätte befinden, 

 

b) in angemessener Form und dauerhaft gekennzeichnet sein. 

Türen von Notausgängen müssen sich nach außen öffnen lassen. In Notausgängen, die 

ausschließlich für den Notfall konzipiert und ausschließlich im Notfall benutzt werden, 

sind Karussell- und Schiebetüren nicht zulässig. 

 

3 Arbeitsbedingungen 

 

3.1 Bewegungsfläche 

 

(1) Die freie unverstellte Fläche am Arbeitsplatz muss so bemessen sein, dass sich die 

Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit ungehindert bewegen können. 

 

(2) Ist dies nicht möglich, muss den Beschäftigten in der Nähe des Arbeitsplatzes eine 

andere ausreichend große Bewegungsfläche zur Verfügung stehen. 

 

3.2 Anordnung der Arbeitsplätze 

 

Arbeitsplätze sind in der Arbeitsstätte so anzuordnen, dass Beschäftigte  

 

a) sie sicher erreichen und verlassen können, 

 

b) sich bei Gefahr schnell in Sicherheit bringen können, 

 

c) durch benachbarte Arbeitsplätze, Transporte oder Einwirkungen von außerhalb nicht 

gefährdet werden. 

 

3.3 Ausstattung 

 

(1) Jedem Beschäftigten muss mindestens eine Kleiderablage zur Verfügung stehen, so-

fern keine Umkleideräume vorhanden sind. 
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(2) Kann die Arbeit ganz oder teilweise sitzend verrichtet werden oder lässt es der Ar-

beitsablauf zu, sich zeitweise zu setzen, sind den Beschäftigten am Arbeitsplatz Sitzgele-

genheiten zur Verfügung zu stellen. Können aus betriebstechnischen Gründen keine Sitz-

gelegenheiten unmittelbar am Arbeitsplatz aufgestellt werden, obwohl es der Arbeitsab-

lauf zulässt, sich zeitweise zu setzen, müssen den Beschäftigten in der Nähe der Arbeits-

plätze Sitzgelegenheiten bereitgestellt werden. 

 

3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung 

 

(1) Der Arbeitgeber darf als Arbeitsräume nur solche Räume betreiben, die möglichst 

ausreichend Tageslicht erhalten und die eine Sichtverbindung nach außen haben. 

Dies gilt nicht für  

 

1. Räume, bei denen betriebs-, produktions- oder bautechnische Gründe Tageslicht oder 

einer Sichtverbindung nach außen entgegenstehen, 

 

2. Räume, in denen sich Beschäftigte zur Verrichtung ihrer Tätigkeit regelmäßig nicht 

über einen längeren Zeitraum oder im Verlauf der täglichen Arbeitszeit nur kurzzeitig 

aufhalten müssen, insbesondere Archive, Lager-, Maschinen- und Nebenräume, Teekü-

chen, 

 

3. Räume, die vollständig unter Erdgleiche liegen, soweit es sich dabei um Tiefgaragen 

oder ähnliche Einrichtungen, um kulturelle Einrichtungen, um Verkaufsräume oder um 

Schank- und Speiseräume handelt, 

 

4. Räume in Bahnhofs- oder Flughafenhallen, Passagen oder innerhalb von Kaufhäusern 

und Einkaufszentren, 

 

5. Räume mit einer Grundfläche von mindestens 2000 Quadratmetern, sofern Oberlichter 

oder andere bauliche Vorrichtungen vorhanden sind, die Tageslicht in den Arbeitsraum 

lenken. 

 

(2) Pausen- und Bereitschaftsräume sowie Unterkünfte müssen möglichst ausreichend 

mit Tageslicht beleuchtet sein und eine Sichtverbindung nach außen haben. Kantinen sol-

len möglichst ausreichend Tageslicht erhalten und eine Sichtverbindung nach außen ha-

ben. 

 

(3) Räume, die bis zum 3. Dezember 2016 eingerichtet worden sind oder mit deren Ein-

richtung begonnen worden war und die die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 oder Ab-

satz 2 nicht erfüllen, dürfen ohne eine Sichtverbindung nach außen weiter betrieben wer-

den, bis sie wesentlich erweitert oder umgebaut werden. 

 

(4) In Arbeitsräumen muss die Stärke des Tageslichteinfalls am Arbeitsplatz je nach Art 

der Tätigkeit reguliert werden können. 

 

(5) Arbeitsstätten müssen mit Einrichtungen ausgestattet sein, die eine angemessene 

künstliche Beleuchtung ermöglichen, so dass die Sicherheit und der Schutz der Gesund-

heit der Beschäftigten gewährleistet sind. 

 

(6) Die Beleuchtungsanlagen sind so auszuwählen und anzuordnen, dass dadurch die Si-

cherheit und die Gesundheit der Beschäftigten nicht gefährdet werden. 

 

(7) Arbeitsstätten, in denen bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung die Sicherheit der Be-

schäftigten gefährdet werden kann, müssen eine ausreichende Sicherheitsbeleuchtung 

haben. 
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3.5 Raumtemperatur 

 

(1) Arbeitsräume, in denen aus betriebstechnischer Sicht keine spezifischen Anforderun-

gen an die Raumtemperatur gestellt werden, müssen während der Nutzungsdauer unter 

Berücksichtigung der Arbeitsverfahren und der physischen Belastungen der Beschäftigten 

eine gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur haben. 

 

(2) Sanitär-, Pausen- und Bereitschaftsräume, Kantinen, Erste-Hilfe-Räume und Unter-

künfte müssen während der Nutzungsdauer unter Berücksichtigung des spezifischen Nut-

zungszwecks eine gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur haben. 

 

(3) Fenster, Oberlichter und Glaswände müssen unter Berücksichtigung der Arbeitsver-

fahren und der Art der Arbeitsstätte eine Abschirmung gegen übermäßige Sonnenein-

strahlung ermöglichen. 

 

3.6 Lüftung 

 

(1) In Arbeitsräumen, Sanitär-, Pausen- und Bereitschaftsräumen, Kantinen, Erste-Hilfe-

Räumen und Unterkünften muss unter Berücksichtigung des spezifischen Nutzungs-

zwecks, der Arbeitsverfahren, der physischen Belastungen und der Anzahl der Beschäf-

tigten sowie der sonstigen anwesenden Personen während der Nutzungsdauer ausrei-

chend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden sein. 

 

(2) Ist für das Betreiben von Arbeitsstätten eine raumlufttechnische Anlage erforderlich, 

muss diese jederzeit funktionsfähig sein. Bei raumlufttechnischen Anlagen muss eine 

Störung durch eine selbsttätige Warneinrichtung angezeigt werden. Es müssen Vorkeh-

rungen getroffen sein, durch die die Beschäftigten im Fall einer Störung gegen Gesund-

heitsgefahren geschützt sind. 

 

(3) Werden raumlufttechnische Anlagen verwendet, ist sicherzustellen, dass die Beschäf-

tigten keinem störenden Luftzug ausgesetzt sind. 

 

(4) Ablagerungen und Verunreinigungen in raumlufttechnischen Anlagen, die zu einer 

unmittelbaren Gesundheitsgefährdung durch die Raumluft führen können, müssen umge-

hend beseitigt werden. 

 

3.7 Lärm 

 

In Arbeitsstätten ist der Schalldruckpegel so niedrig zu halten, wie es nach der Art des 

Betriebes möglich ist. Der Schalldruckpegel am Arbeitsplatz in Arbeitsräumen ist in Ab-

hängigkeit von der Nutzung und den zu verrichtenden Tätigkeiten so weit zu reduzieren, 

dass keine Beeinträchtigungen der Gesundheit der Beschäftigten entstehen. 

 

4 Sanitär-, Pausen- und Bereitschaftsräume, Kantinen, Erste-Hilfe-Räume und 

Unterkünfte 

 

4.1 Sanitärräume 

 

(1) Der Arbeitgeber hat Toilettenräume zur Verfügung zu stellen. Toilettenräume sind für 

Männer und Frauen getrennt einzurichten oder es ist eine getrennte Nutzung zu ermögli-

chen. Toilettenräume sind mit verschließbaren Zugängen, einer ausreichenden Anzahl 

von Toilettenbecken und Handwaschgelegenheiten zur Verfügung zu stellen. Sie müssen 

sich sowohl in der Nähe der Arbeitsräume als auch in der Nähe von Kantinen, Pausen- 

und Bereitschaftsräumen, Wasch- und Umkleideräumen befinden. Bei Arbeiten im Freien 

und auf Baustellen mit wenigen Beschäftigten sind mobile, anschlussfreie Toilettenkabi-

nen in der Nähe der Arbeitsplätze ausreichend. 
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(2) Der Arbeitgeber hat – wenn es die Art der Tätigkeit oder gesundheitliche Gründe er-

fordern – Waschräume zur Verfügung zu stellen. Diese sind für Männer und Frauen ge-

trennt einzurichten oder es ist eine getrennte Nutzung zu ermöglichen. Bei Arbeiten im 

Freien und auf Baustellen mit wenigen Beschäftigten sind Waschgelegenheiten ausrei-

chend. Waschräume sind  

 

a) in der Nähe von Arbeitsräumen und sichtgeschützt einzurichten, 

 

b) so zu bemessen, dass die Beschäftigten sich den hygienischen Erfordernissen entspre-

chend und ungehindert reinigen können; dazu müssen fließendes warmes und kaltes 

Wasser, Mittel zum Reinigen und gegebenenfalls zum Desinfizieren sowie zum Abtrock-

nen der Hände vorhanden sein, 

 

c) mit einer ausreichenden Anzahl geeigneter Duschen zur Verfügung zu stellen, wenn es 

die Art der Tätigkeit oder gesundheitliche Gründe erfordern. 

Sind Waschräume nicht erforderlich, müssen in der Nähe des Arbeitsplatzes und der Um-

kleideräume ausreichende und angemessene Waschgelegenheiten mit fließendem Wasser 

(erforderlichenfalls mit warmem Wasser), Mitteln zum Reinigen und zum Abtrocknen der 

Hände zur Verfügung stehen. 

 

(3) Der Arbeitgeber hat geeignete Umkleideräume zur Verfügung zu stellen, wenn die 

Beschäftigten bei ihrer Tätigkeit besondere Arbeitskleidung tragen müssen und es ihnen 

nicht zuzumuten ist, sich in einem anderen Raum umzukleiden. Umkleideräume sind für 

Männer und Frauen getrennt einzurichten oder es ist eine getrennte Nutzung zu ermögli-

chen. Umkleideräume müssen  

 

a) leicht zugänglich und von ausreichender Größe und sichtgeschützt eingerichtet wer-

den; entsprechend der Anzahl gleichzeitiger Benutzer muss genügend freie Bodenfläche 

für ungehindertes Umkleiden vorhanden sein, 

 

b) mit Sitzgelegenheiten sowie mit verschließbaren Einrichtungen ausgestattet sein, in 

denen jeder Beschäftigte seine Kleidung aufbewahren kann. 

Kleiderschränke für Arbeitskleidung und Schutzkleidung sind von Kleiderschränken für 

persönliche Kleidung und Gegenstände zu trennen, wenn die Umstände dies erfordern. 

 

(4) Wasch- und Umkleideräume, die voneinander räumlich getrennt sind, müssen unter-

einander leicht erreichbar sein. 

 

4.2 Pausen- und Bereitschaftsräume 

 

(1) Bei mehr als zehn Beschäftigten oder wenn die Sicherheit und der Schutz der Ge-

sundheit es erfordern, ist den Beschäftigten ein Pausenraum oder ein entsprechender 

Pausenbereich zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht, wenn die Beschäftigten in Büro-

räumen oder vergleichbaren Arbeitsräumen beschäftigt sind und dort gleichwertige Vo-

raussetzungen für eine Erholung während der Pause gegeben sind. Fallen in die Arbeits-

zeit regelmäßig und häufig Arbeitsbereitschaftszeiten oder Arbeitsunterbrechungen und 

sind keine Pausenräume vorhanden, so sind für die Beschäftigten Räume für Bereit-

schaftszeiten einzurichten. Schwangere Frauen und stillende Mütter müssen sich während 

der Pausen und, soweit es erforderlich ist, auch während der Arbeitszeit unter geeigneten 

Bedingungen hinlegen und ausruhen können. 

 

(2) Pausenräume oder entsprechende Pausenbereiche sind  

 

a) für die Beschäftigten leicht erreichbar an ungefährdeter Stelle und in ausreichender 

Größe bereitzustellen, 
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b) entsprechend der Anzahl der gleichzeitigen Benutzer mit leicht zu reinigenden Tischen 

und Sitzgelegenheiten mit Rückenlehne auszustatten, 

 

c) als separate Räume zu gestalten, wenn die Beurteilung der Arbeitsbedingungen und 

der Arbeitsstätte dies erfordern. 

 

(3) Bereitschaftsräume und Pausenräume, die als Bereitschaftsräume genutzt werden, 

müssen dem Zweck entsprechend ausgestattet sein. 

 

4.3 Erste-Hilfe-Räume 

 

(1) Erste-Hilfe-Räume oder vergleichbare Bereiche sind entsprechend der Art der Gefähr-

dungen in der Arbeitsstätte oder der Anzahl der Beschäftigten, der Art der auszuübenden 

Tätigkeiten sowie der räumlichen Größe der Betriebe zur Verfügung zu stellen. 

 

(2) Erste-Hilfe-Räume müssen an ihren Zugängen als solche gekennzeichnet und für Per-

sonen mit Rettungstransportmitteln leicht zugänglich sein. 

 

(3) Sie sind mit den erforderlichen Mitteln und Einrichtungen zur Ersten Hilfe auszustat-

ten. An einer deutlich gekennzeichneten Stelle müssen Anschrift und Telefonnummer der 

örtlichen Rettungsdienste angegeben sein. 

 

(4) Darüber hinaus sind überall dort, wo es die Arbeitsbedingungen erfordern, Mittel und 

Einrichtungen zur Ersten Hilfe aufzubewahren. Sie müssen leicht zugänglich und einsatz-

bereit sein. Die Aufbewahrungsstellen müssen als solche gekennzeichnet und gut er-

reichbar sein. 

 

4.4 Unterkünfte 

 

(1) Der Arbeitgeber hat angemessene Unterkünfte für Beschäftigte zur Verfügung zu stel-

len, gegebenenfalls auch außerhalb der Arbeitsstätte, wenn es aus Gründen der Sicher-

heit und zum Schutz der Gesundheit erforderlich ist. Die Bereitstellung angemessener 

Unterkünfte kann insbesondere wegen der Abgelegenheit der Arbeitsstätte, der Art der 

auszuübenden Tätigkeiten oder der Anzahl der im Betrieb beschäftigten Personen erfor-

derlich sein. Kann der Arbeitgeber erforderliche Unterkünfte nicht zur Verfügung stellen, 

hat er für eine andere angemessene Unterbringung der Beschäftigten zu sorgen. 

 

(2) Unterkünfte müssen entsprechend ihrer Belegungszahl ausgestattet sein mit:  

 

a) Wohn- und Schlafbereich (Betten, Schränken, Tischen, Stühlen), 

 

b) Essbereich, 

 

c) Sanitäreinrichtungen. 

 

(3) Wird die Unterkunft von Männern und Frauen gemeinsam genutzt, ist dies bei der Zu-

teilung der Räume zu berücksichtigen. 

 

5 Ergänzende Anforderungen und Maßnahmen für besondere Arbeitsstätten und 

Arbeitsplätze 

 

5.1 nicht allseits umschlossenen Arbeitsstätten und Arbeitsplätze im Freien 

 

Arbeitsplätze in nicht allseits umschlossenen Arbeitsstätten und Arbeitsplätze im Freien 

Arbeitsplätze in nicht allseits umschlossenen Arbeitsstätten und Arbeitsplätze im Freien 

sind so einzurichten und zu betreiben, dass sie von den Beschäftigten bei jeder Witterung 

sicher und ohne Gesundheitsgefährdung erreicht, benutzt und wieder verlassen werden 

können. Dazu gehört, dass diese Arbeitsplätze gegen Witterungseinflüsse geschützt sind 
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oder den Beschäftigten geeignete persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung gestellt 

werden. Werden die Beschäftigten auf Arbeitsplätzen im Freien beschäftigt, so sind die 

Arbeitsplätze nach Möglichkeit so einzurichten, dass die Beschäftigten nicht gesundheits-

gefährdenden äußeren Einwirkungen ausgesetzt sind. 

 

5.2 Baustellen 

 

(1) Die Beschäftigten müssen  

 

a) sich gegen Witterungseinflüsse geschützt umkleiden, waschen und wärmen können, 

 

b) über Einrichtungen verfügen, um ihre Mahlzeiten einnehmen und gegebenenfalls auch 

zubereiten zu können, 

 

c) in der Nähe der Arbeitsplätze über Trinkwasser oder ein anderes alkoholfreies Getränk 

verfügen können. 

 

Weiterhin sind auf Baustellen folgende Anforderungen umzusetzen:  

 

d) Sind Umkleideräume nicht erforderlich, muss für jeden regelmäßig auf der Baustelle 

anwesenden Beschäftigten eine Kleiderablage und ein abschließbares Fach vorhanden 

sein, damit persönliche Gegenstände unter Verschluss aufbewahrt werden können. 

 

e) Unter Berücksichtigung der Arbeitsverfahren und der physischen Belastungen der Be-

schäftigten ist dafür zu sorgen, dass ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft 

vorhanden ist. 

 

f) Beschäftigte müssen die Möglichkeit haben, Arbeitskleidung und Schutzkleidung au-

ßerhalb der Arbeitszeit zu lüften und zu trocknen. 

 

g) In regelmäßigen Abständen sind geeignete Versuche und Übungen an Feuerlöschein-

richtungen und Brandmelde- und Alarmanlagen durchzuführen. 

 

(2) Schutzvorrichtungen, die ein Abstürzen von Beschäftigten an Arbeitsplätzen und Ver-

kehrswegen auf Baustellen verhindern, müssen vorhanden sein:  

 

1. unabhängig von der Absturzhöhe bei  

 

a) Arbeitsplätzen am und über Wasser oder an und über anderen festen oder flüssigen 

Stoffen, in denen man versinken kann, 

 

b) Verkehrswegen über Wasser oder anderen festen oder flüssigen Stoffen, in denen man 

versinken kann, 

 

2. bei mehr als 1 Meter Absturzhöhe an Wandöffnungen, an freiliegenden Treppenläufen 

und -absätzen sowie 

 

3. bei mehr als 2 Meter Absturzhöhe an allen übrigen Arbeitsplätzen. 

Bei einer Absturzhöhe bis zu 3 Metern ist eine Schutzvorrichtung entbehrlich an Arbeits-

plätzen und Verkehrswegen auf Dächern und Geschossdecken von baulichen Anlagen mit 

bis zu 22,5 Grad Neigung und nicht mehr als 50 Quadratmeter Grundfläche, sofern die 

Arbeiten von hierfür fachlich qualifizierten und körperlich geeigneten Beschäftigten aus-

geführt werden und diese Beschäftigten besonders unterwiesen sind. Die Absturzkante 

muss für die Beschäftigten deutlich erkennbar sein. 

 

(3) Räumliche Begrenzungen der Arbeitsplätze, Materialien, Ausrüstungen und ganz all-

gemein alle Elemente, die durch Ortsveränderung die Sicherheit und die Gesundheit der 

Beschäftigten beeinträchtigen können, müssen auf geeignete Weise stabilisiert werden. 
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Hierzu zählen auch Maßnahmen, die verhindern, dass Fahrzeuge, Erdbaumaschinen und 

Förderzeuge abstürzen, umstürzen, abrutschen oder einbrechen. 

 

(4) Werden Beförderungsmittel auf Verkehrswegen verwendet, so müssen für andere, 

den Verkehrsweg nutzende Personen ein ausreichender Sicherheitsabstand oder geeigne-

te Schutzvorrichtungen vorgesehen werden. Die Wege müssen regelmäßig überprüft und 

gewartet werden. 

(5) Bei Arbeiten, aus denen sich im besonderen Maße Gefährdungen für die Beschäftigten 

ergeben können, müssen geeignete Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Dies gilt 

insbesondere für Abbrucharbeiten sowie Montage- oder Demontagearbeiten. Zur Erfül-

lung der Schutzmaßnahmen des Satzes 1 sind  

 

a) bei Arbeiten an erhöhten oder tiefer gelegenen Standorten Standsicherheit und Stabili-

tät der Arbeitsplätze und ihrer Zugänge auf geeignete Weise zu gewährleisten und zu 

überprüfen, insbesondere nach einer Veränderung der Höhe oder Tiefe des Arbeitsplat-

zes, 

 

b) bei Aushubarbeiten, Brunnenbauarbeiten, unterirdischen oder Tunnelarbeiten die Erd- 

oder Felswände so abzuböschen, zu verbauen oder anderweitig so zu sichern, dass sie 

während der einzelnen Bauzustände standsicher sind; vor Beginn von Erdarbeiten sind 

geeignete Maßnahmen durchzuführen, um die Gefährdung durch unterirdisch verlegte 

Kabel und andere Versorgungsleitungen festzustellen und auf ein Mindestmaß zu verrin-

gern, 

 

c) bei Arbeiten, bei denen Sauerstoffmangel auftreten kann, geeignete Maßnahmen zu 

treffen, um einer Gefahr vorzubeugen und eine wirksame und sofortige Hilfeleistung zu 

ermöglichen; Einzelarbeitsplätze in Bereichen, in denen erhöhte Gefährdung durch Sau-

erstoffmangel besteht, sind nur zulässig, wenn diese ständig von außen überwacht wer-

den und alle geeigneten Vorkehrungen getroffen sind, um eine wirksame und sofortige 

Hilfeleistung zu ermöglichen, 

 

d) beim Auf-, Um- sowie Abbau von Spundwänden und Senkkästen angemessene Vor-

richtungen vorzusehen, damit sich die Beschäftigten beim Eindringen von Wasser und 

Material retten können, 

 

e) bei Laderampen Absturzsicherungen vorzusehen, 

 

f) bei Arbeiten, bei denen mit Gefährdungen aus dem Verkehr von Land-, Wasser- oder 

Luftfahrzeugen zu rechnen ist, geeignete Vorkehrungen zu treffen. 

Abbrucharbeiten, Montage- oder Demontagearbeiten, insbesondere der Auf- oder Abbau 

von Stahl- oder Betonkonstruktionen, die Montage oder Demontage von Verbau zur Si-

cherung von Erd- oder Felswänden oder Senkkästen sind fachkundig zu planen und nur 

unter fachkundiger Aufsicht sowie nach schriftlicher Abbruch-, Montage- oder Demonta-

geanweisung durchzuführen; die Abbruch-, Montage- oder Demontageanweisung muss 

die erforderlichen sicherheitstechnischen Angaben enthalten; auf die Schriftform kann 

verzichtet werden, wenn für die jeweiligen Abbruch-, Montage- oder Demontagearbeiten 

besondere sicherheitstechnische Angaben nicht erforderlich sind. 
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Arbeitszeitgesetz (ArbZG) 

 
Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 

Zweck des Gesetzes 

 

 

Zweck des Gesetzes ist es,  

 

1. 

die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in der Bundesrepublik 

Deutschland und in der ausschließlichen Wirtschaftszone bei der Arbeitszeitgestaltung zu 

gewährleisten und die Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten zu verbessern sowie 

 

2. 

den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und der 

seelischen Erhebung der Arbeitnehmer zu schützen. 

 

§ 2  

Begriffsbestimmungen 

 

(1) Arbeitszeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit 

ohne die Ruhepausen; Arbeitszeiten bei mehreren Arbeitgebern sind zusammenzurech-

nen. Im Bergbau unter Tage zählen die Ruhepausen zur Arbeitszeit. 

 

(2) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte sowie die zu 

ihrer Berufsbildung Beschäftigten. 

 

(3) Nachtzeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit von 23 bis 6 Uhr, in Bäckereien und 

Konditoreien die Zeit von 22 bis 5 Uhr. 

 

(4) Nachtarbeit im Sinne dieses Gesetzes ist jede Arbeit, die mehr als zwei Stunden der 

Nachtzeit umfasst. 

 

(5) Nachtarbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeitnehmer, die  

 

1. auf Grund ihrer Arbeitszeitgestaltung normalerweise Nachtarbeit in Wechselschicht zu 

leisten haben oder 

 

2. Nachtarbeit an mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr leisten. 

 

Zweiter Abschnitt 

Werktägliche Arbeitszeit und arbeitsfreie Zeiten 

 

§ 3 

Arbeitszeit der Arbeitnehmer 

 

Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf acht Stunden nicht überschreiten. Sie 

kann auf bis zu zehn Stunden nur verlängert werden, wenn innerhalb von sechs Kalen-

dermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich 

nicht überschritten werden. 
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§ 4 

Ruhepausen 

 

Die Arbeit ist durch im voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei 

einer Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun Stunden und 45 Minuten bei einer Ar-

beitszeit von mehr als neun Stunden insgesamt zu unterbrechen. Die Ruhepausen nach 

Satz 1 können in Zeitabschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. 

Länger als sechs Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne Ruhepause be-

schäftigt werden. 

 

§ 5 Ruhezeit 

 

(1) Die Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununter-

brochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben. 

 

(2) Die Dauer der Ruhezeit des Absatzes 1 kann in Krankenhäusern und anderen Einrich-

tungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen, in Gaststätten und anderen 

Einrichtungen zur Bewirtung und Beherbergung, in Verkehrsbetrieben, beim Rundfunk 

sowie in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung um bis zu eine Stunde verkürzt wer-

den, wenn jede Verkürzung der Ruhezeit innerhalb eines Kalendermonats oder innerhalb 

von vier Wochen durch Verlängerung einer anderen Ruhezeit auf mindestens zwölf Stun-

den ausgeglichen wird. 

 

(3) Abweichend von Absatz 1 können in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur 

Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen Kürzungen der Ruhezeit durch Inan-

spruchnahmen während der Rufbereitschaft, die nicht mehr als die Hälfte der Ruhezeit 

betragen, zu anderen Zeiten ausgeglichen werden. 

 

(4) (weggefallen) 

 

§ 6 

Nacht- und Schichtarbeit 

 

(1) Die Arbeitszeit der Nacht- und Schichtarbeitnehmer ist nach den gesicherten arbeits-

wissenschaftlichen Erkenntnissen über die menschengerechte Gestaltung der Arbeit fest-

zulegen. 

 

(2) Die werktägliche Arbeitszeit der Nachtarbeitnehmer darf acht Stunden nicht über-

schreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur verlängert werden, wenn abweichend 

von § 3 innerhalb von einem Kalendermonat oder innerhalb von vier Wochen im Durch-

schnitt acht Stunden werktäglich nicht überschritten werden. Für Zeiträume, in denen 

Nachtarbeitnehmer im Sinne des § 2 Abs. 5 Nr. 2 nicht zur Nachtarbeit herangezogen 

werden, findet § 3 Satz 2 Anwendung. 

 

(3) Nachtarbeitnehmer sind berechtigt, sich vor Beginn der Beschäftigung und danach in 

regelmäßigen Zeitabständen von nicht weniger als drei Jahren arbeitsmedizinisch unter-

suchen zu lassen. Nach Vollendung des 50. Lebensjahres steht Nachtarbeitnehmern die-

ses Recht in Zeitabständen von einem Jahr zu. Die Kosten der Untersuchungen hat der 

Arbeitgeber zu tragen, sofern er die Untersuchungen den Nachtarbeitnehmern nicht kos-

tenlos durch einen Betriebsarzt oder einen überbetrieblichen Dienst von Betriebsärzten 

anbietet. 

 

(4) Der Arbeitgeber hat den Nachtarbeitnehmer auf dessen Verlangen auf einen für ihn 

geeigneten Tagesarbeitsplatz umzusetzen, wenn 

  

     a) nach arbeitsmedizinischer Feststellung die weitere Verrichtung von Nachtarbeit den 

Arbeitnehmer in seiner Gesundheit gefährdet oder 
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     b) im Haushalt des Arbeitnehmers ein Kind unter zwölf Jahren lebt, dass nicht von 

einer anderen im Haushalt lebenden Person betreut werden kann, oder 

 

     c) der Arbeitnehmer einen schwerpflegebedürftigen Angehörigen zu versorgen hat, 

der nicht von einem anderen im Haushalt lebenden Angehörigen versorgt werden 

kann, 

sofern dem nicht dringende betriebliche Erfordernisse entgegenstehen. Stehen der 

Umsetzung des Nachtarbeitnehmers auf einen für ihn geeigneten Tagesarbeitsplatz 

nach Auffassung des Arbeitgebers dringende betriebliche Erfordernisse entgegen, 

so ist der Betriebs- oder Personalrat zu hören. Der Betriebs- oder Personalrat kann 

dem Arbeitgeber Vorschläge für eine Umsetzung unterbreiten. 

 

(5) Soweit keine tarifvertraglichen Ausgleichsregelungen bestehen, hat der Arbeitgeber 

dem Nachtarbeitnehmer für die während der Nachtzeit geleisteten Arbeitsstunden eine 

angemessene Zahl bezahlter freier Tage oder einen angemessenen Zuschlag auf das ihm 

hierfür zustehende Bruttoarbeitsentgelt zu gewähren. 

 

(6) Es ist sicherzustellen, dass Nachtarbeitnehmer den gleichen Zugang zur betrieblichen 

Weiterbildung und zu aufstiegsfördernden Maßnahmen haben wie die übrigen Arbeitneh-

mer. 

 

§ 7  

Abweichende Regelungen 

 

(1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder 

Dienstvereinbarung kann zugelassen werden,  

 

1. abweichend von § 3 

 

     a) die Arbeitszeit über zehn Stunden werktäglich zu verlängern, wenn in die Arbeits-

zeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschafts-

dienst fällt, 

 

     b) einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen, 

 

     c) (weggefallen) 

 

2. abweichend von § 4 Satz 2 die Gesamtdauer der Ruhepausen in Schichtbetrieben und 

Verkehrsbetrieben auf Kurzpausen von angemessener Dauer aufzuteilen, 

 

3. abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeit um bis zu zwei Stunden zu kürzen, wenn die 

Art der Arbeit dies erfordert und die Kürzung der Ruhezeit innerhalb eines festzulegenden 

Ausgleichszeitraums ausgeglichen wird, 

 

4. abweichend von § 6 Abs. 2 

 

     a) die Arbeitszeit über zehn Stunden werktäglich hinaus zu verlängern, wenn in die 

Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereit-

schaftsdienst fällt, 

 

     b) einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen, 

 

5. den Beginn des siebenstündigen Nachtzeitraums des § 2 Abs. 3 auf die Zeit zwischen 

22 und 24 Uhr festzulegen. 

 

(2) Sofern der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch einen entsprechenden Zeit-

ausgleich gewährleistet wird, kann in einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifver-

trags in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung ferner zugelassen werden,  
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     1. abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeiten bei Rufbereitschaft den Besonderheiten 

dieses Dienstes anzupassen, insbesondere Kürzungen der Ruhezeit infolge von In-

anspruchnahmen während dieses Dienstes zu anderen Zeiten auszugleichen, 

 

 

     2. die Regelungen der §§ 3, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 in der Landwirtschaft der Bestel-

lungs- und Erntezeit sowie den Witterungseinflüssen anzupassen, 

 

     3. die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 bei der Behandlung, Pflege 

und Betreuung von Personen der Eigenart dieser Tätigkeit und dem Wohl dieser 

Personen entsprechend anzupassen, 

 

     4. die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 bei Verwaltungen und Betrie-

ben des Bundes, der Länder, der Gemeinden und sonstigen Körperschaften, Anstal-

ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie bei anderen Arbeitgebern, die der 

Tarifbindung eines für den öffentlichen Dienst geltenden oder eines im wesentlichen 

inhaltsgleichen Tarifvertrags unterliegen, der Eigenart der Tätigkeit bei diesen Stel-

len anzupassen. 

 

(2a) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder 

Dienstvereinbarung kann abweichend von den §§ 3, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 zugelassen 

werden, die werktägliche Arbeitszeit auch ohne Ausgleich über acht Stunden zu verlän-

gern, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft 

oder Bereitschaftsdienst fällt und durch besondere Regelungen sichergestellt wird, dass 

die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht gefährdet wird. 

 

(3) Im Geltungsbereich eines Tarifvertrags nach Absatz 1, 2 oder 2a können abweichen-

de tarifvertragliche Regelungen im Betrieb eines nicht tarifgebundenen Arbeitgebers 

durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung oder, wenn ein Betriebs- oder Personalrat nicht 

besteht, durch schriftliche Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitneh-

mer übernommen werden. Können auf Grund eines solchen Tarifvertrags abweichende 

Regelungen in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung getroffen werden, kann auch in 

Betrieben eines nicht tarifgebundenen Arbeitgebers davon Gebrauch gemacht werden. 

Eine nach Absatz 2 Nr. 4 getroffene abweichende tarifvertragliche Regelung hat zwischen 

nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Geltung, wenn zwischen ihnen 

die Anwendung der für den öffentlichen Dienst geltenden tarifvertraglichen Bestimmun-

gen vereinbart ist und die Arbeitgeber die Kosten des Betriebs überwiegend mit Zuwen-

dungen im Sinne des Haushaltsrechts decken. 

 

(4) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften können die in Ab-

satz 1, 2 oder 2a genannten Abweichungen in ihren Regelungen vorsehen. 

 

(5) In einem Bereich, in dem Regelungen durch Tarifvertrag üblicherweise nicht getroffen 

werden, können Ausnahmen im Rahmen des Absatzes 1, 2 oder 2a durch die Aufsichts-

behörde bewilligt werden, wenn dies aus betrieblichen Gründen erforderlich ist und die 

Gesundheit der Arbeitnehmer nicht gefährdet wird. 

 

(6) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

Ausnahmen im Rahmen des Absatzes 1 oder 2 zulassen, sofern dies aus betrieblichen 

Gründen erforderlich ist und die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht gefährdet wird. 

 

(7) Auf Grund einer Regelung nach Absatz 2a oder den Absätzen 3 bis 5 jeweils in Ver-

bindung mit Absatz 2a darf die Arbeitszeit nur verlängert werden, wenn der Arbeitneh-

mer schriftlich eingewilligt hat. Der Arbeitnehmer kann die Einwilligung mit einer Frist 

von sechs Monaten schriftlich widerrufen. Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer nicht 

benachteiligen, weil dieser die Einwilligung zur Verlängerung der Arbeitszeit nicht erklärt 

oder die Einwilligung widerrufen hat. 
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(8) Werden Regelungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 4, Absatz 2 Nr. 2 bis 4 oder solche Re-

gelungen auf Grund der Absätze 3 und 4 zugelassen, darf die Arbeitszeit 48 Stunden wö-

chentlich im Durchschnitt von zwölf Kalendermonaten nicht überschreiten. Erfolgt die Zu-

lassung auf Grund des Absatzes 5, darf die Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durch-

schnitt von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen nicht überschreiten. 

 

(9) Wird die werktägliche Arbeitszeit über zwölf Stunden hinaus verlängert, muss im un-

mittelbaren Anschluss an die Beendigung der Arbeitszeit eine Ruhezeit von mindestens 

elf Stunden gewährt werden. 

 

§ 8 

Gefährliche Arbeiten 

 

Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates für 

einzelne Beschäftigungsbereiche, für bestimmte Arbeiten oder für bestimmte Arbeitneh-

mergruppen, bei denen besondere Gefahren für die Gesundheit der Arbeitnehmer zu er-

warten sind, die Arbeitszeit über § 3 hinaus beschränken, die Ruhepausen und Ruhezei-

ten über die §§ 4 und 5 hinaus ausdehnen, die Regelungen zum Schutz der Nacht- und 

Schichtarbeitnehmer in § 6 erweitern und die Abweichungsmöglichkeiten nach § 7 be-

schränken, soweit dies zum Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlich ist. 

Satz 1 gilt nicht für Beschäftigungsbereiche und Arbeiten in Betrieben, die der Bergauf-

sicht unterliegen. 

 

Dritter Abschnitt 

Sonn- und Feiertagsruhe 

 

§ 9 

Sonn- und Feiertagsruhe 

 

(1) Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 0 bis 24 Uhr nicht 

beschäftigt werden. 

 

(2) In mehrschichtigen Betrieben mit regelmäßiger Tag- und Nachtschicht kann Beginn 

oder Ende der Sonn- und Feiertagsruhe um bis zu sechs Stunden vor- oder zurückverlegt 

werden, wenn für die auf den Beginn der Ruhezeit folgenden 24 Stunden der Betrieb 

ruht. 

 

(3) Für Kraftfahrer und Beifahrer kann der Beginn der 24stündigen Sonn- und Feiertags-

ruhe um bis zu zwei Stunden vorverlegt werden. 

Nichtamtliches Inhaltsverzeichnis 

 

§ 10 

Sonn- und Feiertagsbeschäftigung 

 

(1) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden können, dürfen Ar-

beitnehmer an Sonn- und Feiertagen abweichend von § 9 beschäftigt werden  

 

     1. in Not- und Rettungsdiensten sowie bei der Feuerwehr, 

 

     2. zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Funkti-

onsfähigkeit von Gerichten und Behörden und für Zwecke der Verteidigung, 

 

     3. in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreu-

ung von Personen, 

 

     4. in Gaststätten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung und Beherbergung sowie 

im Haushalt, 

https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/index.html#BJNR117100994BJNE001802308
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     5. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen, Filmvorführungen, Schaustellungen, 

Darbietungen und anderen ähnlichen Veranstaltungen, 

 

     6. bei nichtgewerblichen Aktionen und Veranstaltungen der Kirchen, Religionsgesell-

schaften, Verbände, Vereine, Parteien und anderer ähnlicher Vereinigungen, 

 

     7. beim Sport und in Freizeit-, Erholungs- und Vergnügungseinrichtungen, beim 

Fremdenverkehr sowie in Museen und wissenschaftlichen Präsenzbibliotheken, 

 

     8. beim Rundfunk, bei der Tages- und Sportpresse, bei Nachrichtenagenturen sowie 

bei den der Tagesaktualität dienenden Tätigkeiten für andere Presseerzeugnisse 

einschließlich des Austragens, bei der Herstellung von Satz, Filmen und Druckfor-

men für tagesaktuelle Nachrichten und Bilder, bei tagesaktuellen Aufnahmen auf 

Ton- und Bildträger sowie beim Transport und Kommissionieren von Presseerzeug-

nissen, deren Ersterscheinungstag am Montag oder am Tag nach einem Feiertag 

liegt, 

 

     9. bei Messen, Ausstellungen und Märkten im Sinne des Titels IV der Gewerbeord-

nung sowie bei Volksfesten, 

 

     10. in Verkehrsbetrieben sowie beim Transport und Kommissionieren von leichtver-

derblichen Waren im Sinne des § 30 Abs. 3 Nr. 2 der Straßenverkehrsordnung, 

 

     11. in den Energie- und Wasserversorgungsbetrieben sowie in Abfall- und Abwasser-

entsorgungsbetrieben, 

 

     12. in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung sowie in Einrichtungen zur Behand-

lung und Pflege von Tieren, 

 

     13. im Bewachungsgewerbe und bei der Bewachung von Betriebsanlagen, 

 

     14. bei der Reinigung und Instandhaltung von Betriebseinrichtungen, soweit hierdurch 

der regelmäßige Fortgang des eigenen oder eines fremden Betriebs bedingt ist, 

bei der Vorbereitung der Wiederaufnahme des vollen werktägigen Betriebs sowie 

bei der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit von Datennetzen und Rechner-

systemen, 

 

    15. zur Verhütung des Verderbens von Naturerzeugnissen oder Rohstoffen oder des 

Mißlingens von Arbeitsergebnissen sowie bei kontinuierlich durchzuführenden For-

schungsarbeiten, 

 

16. zur Vermeidung einer Zerstörung oder erheblichen Beschädigung der Produktionsein-

richtungen. 

 

(2) Abweichend von § 9 dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen mit den Produkti-

onsarbeiten beschäftigt werden, wenn die infolge der Unterbrechung der Produktion nach 

Absatz 1 Nr. 14 zulässigen Arbeiten den Einsatz von mehr Arbeitnehmern als bei durch-

gehender Produktion erfordern. 

 

(3) Abweichend von § 9 dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen in Bäckereien und 

Konditoreien für bis zu drei Stunden mit der Herstellung und dem Austragen oder Aus-

fahren von Konditorwaren und an diesem Tag zum Verkauf kommenden Bäckerwaren be-

schäftigt werden. 

 

(4) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden können, dürfen Ar-

beitnehmer zur Durchführung des Eil- und Großbetragszahlungsverkehrs und des Geld-, 

Devisen-, Wertpapier- und Derivatehandels abweichend von § 9 Abs. 1 an den auf einen 
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Werktag fallenden Feiertagen beschäftigt werden, die nicht in allen Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union Feiertage sind. 

 

§ 11 

Ausgleich für Sonn- und Feiertagsbeschäftigung 

 

(1) Mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen beschäftigungsfrei bleiben. 

 

(2) Für die Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen gelten die §§ 3 bis 8 entsprechend, 

jedoch dürfen durch die Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen die in den §§ 3, 6 Abs. 2, §§ 

7 und 21a Abs. 4 bestimmten Höchstarbeitszeiten und Ausgleichszeiträume nicht über-

schritten werden. 

 

(3) Werden Arbeitnehmer an einem Sonntag beschäftigt, müssen sie einen Ersatzruhetag 

haben, der innerhalb eines den Beschäftigungstag einschließenden Zeitraums von zwei 

Wochen zu gewähren ist. Werden Arbeitnehmer an einem auf einen Werktag fallenden 

Feiertag beschäftigt, müssen sie einen Ersatzruhetag haben, der innerhalb eines den Be-

schäftigungstag einschließenden Zeitraums von acht Wochen zu gewähren ist. 

 

(4) Die Sonn- oder Feiertagsruhe des § 9 oder der Ersatzruhetag des Absatzes 3 ist den 

Arbeitnehmern unmittelbar in Verbindung mit einer Ruhezeit nach § 5 zu gewähren, so-

weit die technischen oder arbeitsorganisatorischen Gründe nicht entgegenstehen. 

 

§ 12 

Abweichende Regelungen 

 

In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder 

Dienstvereinbarung kann zugelassen werden, 

 

     1. abweichend von § 11 Abs. 1 die Anzahl der beschäftigungsfreien Sonntage in den 

Einrichtungen des § 10 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4 und 10 auf mindestens zehn Sonntage, im 

Rundfunk, in Theaterbetrieben, Orchestern sowie bei Schaustellungen auf mindes-

tens acht Sonntage, in Filmtheatern und in der Tierhaltung auf mindestens sechs 

Sonntage im Jahr zu verringern, 

 

     2. abweichend von § 11 Abs. 3 den Wegfall von Ersatzruhetagen für auf Werktage 

fallende Feiertage zu vereinbaren oder Arbeitnehmer innerhalb eines festzulegen-

den Ausgleichszeitraums beschäftigungsfrei zu stellen, 

 

     3. abweichend von § 11 Abs. 1 bis 3 in der Seeschifffahrt die den Arbeitnehmern nach 

diesen Vorschriften zustehenden freien Tage zusammenhängend zu geben, 

 

     4. abweichend von § 11 Abs. 2 die Arbeitszeit in vollkontinuierlichen Schichtbetrieben 

an Sonn- und Feiertagen auf bis zu zwölf Stunden zu verlängern, wenn dadurch zu-

sätzliche freie Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden. 

§ 7 Abs. 3 bis 6 findet Anwendung. 

 

§ 13 

Ermächtigung, Anordnung, Bewilligung 

 

(1) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

zur Vermeidung erheblicher Schäden unter Berücksichtigung des Schutzes der Arbeit-

nehmer und der Sonn- und Feiertagsruhe  

 

     1. die Bereiche mit Sonn- und Feiertagsbeschäftigung nach § 10 sowie die dort zuge-

lassenen Arbeiten näher bestimmen, 
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     2. über die Ausnahmen nach § 10 hinaus weitere Ausnahmen abweichend von § 9 

 

     a) für Betriebe, in denen die Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- oder Feier-

tagen zur Befriedigung täglicher oder an diesen Tagen besonders hervortretender 

Bedürfnisse der Bevölkerung erforderlich ist, 

 

     b) für Betriebe, in denen Arbeiten vorkommen, deren Unterbrechung oder Aufschub 

 

         aa) nach dem Stand der Technik ihrer Art nach nicht oder nur mit erheblichen 

Schwierigkeiten möglich ist, 

 

         bb) besondere Gefahren für Leben oder Gesundheit der Arbeitnehmer zur Folge 

hätte, 

 

         cc) zu erheblichen Belastungen der Umwelt oder der Energie- oder Wasserversor-

gung führen würde, 

 

     c) aus Gründen des Gemeinwohls, insbesondere auch zur Sicherung der Beschäfti-

gung, zulassen und die zum Schutz der Arbeitnehmer und der Sonn- und Feiertags-

ruhe notwendigen Bedingungen bestimmen. 

 

(2) Soweit die Bundesregierung von der Ermächtigung des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe a 

keinen Gebrauch gemacht hat, können die Landesregierungen durch Rechtsverordnung 

entsprechende Bestimmungen erlassen. Die Landesregierungen können diese Ermächti-

gung durch Rechtsverordnung auf oberste Landesbehörden übertragen.  

 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann 

 

     1. feststellen, ob eine Beschäftigung nach § 10 zulässig ist, 

 

     2. abweichend von § 9 bewilligen, Arbeitnehmer zu beschäftigen 

 

         a) im Handelsgewerbe an bis zu zehn Sonn- und Feiertagen im Jahr, an denen be-

sondere Verhältnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr erforderlich machen, 

 

         b) an bis zu fünf Sonn- und Feiertagen im Jahr, wenn besondere Verhältnisse zur 

Verhütung eines unverhältnismäßigen Schadens dies erfordern, 

 

         c) an einem Sonntag im Jahr zur Durchführung einer gesetzlich vorgeschriebenen 

Inventur, und Anordnungen über die Beschäftigungszeit unter Berücksichtigung 

der für den öffentlichen Gottesdienst bestimmten Zeit treffen. 

 

(4) Die Aufsichtsbehörde soll abweichend von § 9 bewilligen, dass Arbeitnehmer an 

Sonn- und Feiertagen mit Arbeiten beschäftigt werden, die aus chemischen, biologischen, 

technischen oder physikalischen Gründen einen ununterbrochenen Fortgang auch an 

Sonn- und Feiertagen erfordern. 

 

(5) Die Aufsichtsbehörde hat abweichend von § 9 die Beschäftigung von Arbeitnehmern 

an Sonn- und Feiertagen zu bewilligen, wenn bei einer weitgehenden Ausnutzung der ge-

setzlich zulässigen wöchentlichen Betriebszeiten und bei längeren Betriebszeiten im Aus-

land die Konkurrenzfähigkeit unzumutbar beeinträchtigt ist und durch die Genehmigung 

von Sonn- und Feiertagsarbeit die Beschäftigung gesichert werden kann. 
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Vierter Abschnitt 

Ausnahmen in besonderen Fällen 

 

§ 14 

Außergewöhnliche Fälle 

 

(1) Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 9 bis 11 darf abgewichen werden bei vorüberge-

henden Arbeiten in Notfällen und in außergewöhnlichen Fällen, die unabhängig vom Wil-

len der Betroffenen eintreten und deren Folgen nicht auf andere Weise zu beseitigen 

sind, besonders wenn Rohstoffe oder Lebensmittel zu verderben oder Arbeitsergebnisse 

zu misslingen drohen. 

(2) Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 11 Abs. 1 bis 3 und § 12 darf ferner abgewichen 

werden,  

 

     1. wenn eine verhältnismäßig geringe Zahl von Arbeitnehmern vorübergehend mit 

Arbeiten beschäftigt wird, deren Nichterledigung das Ergebnis der Arbeiten gefähr-

den oder einen unverhältnismäßigen Schaden zur Folge haben würden, 

 

     2. bei Forschung und Lehre, bei unaufschiebbaren Vor- und Abschlussarbeiten sowie 

bei unaufschiebbaren Arbeiten zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen 

oder zur Behandlung und Pflege von Tieren an einzelnen Tagen, wenn dem Arbeit-

geber andere Vorkehrungen nicht zugemutet werden können. 

 

(3) Wird von den Befugnissen nach Absatz 1 oder 2 Gebrauch gemacht, darf die Arbeits-

zeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten oder 24 Wo-

chen nicht überschreiten. 

 

§ 15 

Bewilligung, Ermächtigung 

 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann 

  

1. eine von den §§ 3, 6 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 abweichende längere tägliche Arbeitszeit 

bewilligen 

 

a) für kontinuierliche Schichtbetriebe zur Erreichung zusätzlicher Freischichten, 

 

b) für Bau- und Montagestellen, 

 

2. eine von den §§ 3, 6 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 abweichende längere tägliche Arbeitszeit 

für Saison- und Kampagnebetriebe für die Zeit der Saison oder Kampagne bewilligen, 

wenn die Verlängerung der Arbeitszeit über acht Stunden werktäglich durch eine ent-

sprechende Verkürzung der Arbeitszeit zu anderen Zeiten ausgeglichen wird, 

 

3. eine von den §§ 5 und 11 Abs. 2 abweichende Dauer und Lage der Ruhezeit bei Ar-

beitsbereitschaft, Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft den Besonderheiten dieser In-

anspruchnahmen im öffentlichen Dienst entsprechend bewilligen, 

 

4. eine von den §§ 5 und 11 Abs. 2 abweichende Ruhezeit zur Herbeiführung eines re-

gelmäßigen wöchentlichen Schichtwechsels zweimal innerhalb eines Zeitraums von drei 

Wochen bewilligen. 

 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann über die in diesem Gesetz vorgesehenen Ausnahmen hin-

aus weitergehende Ausnahmen zulassen, soweit sie im öffentlichen Interesse dringend 

nötig werden. 

 

(2a) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-

tes  
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1. Ausnahmen von den §§ 3, 4, 5 und 6 Absatz 2 sowie von den §§ 9 und 11 für Arbeit-

nehmer, die besondere Tätigkeiten zur Errichtung, zur Änderung oder zum Betrieb von 

Bauwerken, künstlichen Inseln oder sonstigen Anlagen auf See (Offshore-Tätigkeiten) 

durchführen, zulassen und 

 

2. die zum Schutz der in Nummer 1 genannten Arbeitnehmer sowie der Sonn- und Feier-

tagsruhe notwendigen Bedingungen bestimmen. 

 

(3) Das Bundesministerium der Verteidigung kann in seinem Geschäftsbereich durch 

Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales aus 

zwingenden Gründen der Verteidigung Arbeitnehmer verpflichten, über die in diesem Ge-

setz und in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen und Tarifver-

trägen festgelegten Arbeitszeitgrenzen und -beschränkungen hinaus Arbeit zu leisten. 

 

(3a) Das Bundesministerium der Verteidigung kann in seinem Geschäftsbereich durch 

Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

für besondere Tätigkeiten der Arbeitnehmer bei den Streitkräften Abweichungen von in 

diesem Gesetz sowie von in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnun-

gen bestimmten Arbeitszeitgrenzen und -beschränkungen zulassen, soweit die Abwei-

chungen aus zwingenden Gründen erforderlich sind und die größtmögliche Sicherheit und 

der bestmögliche Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer gewährleistet werden. 

 

(4) Werden Ausnahmen nach Absatz 1 oder 2 zugelassen, darf die Arbeitszeit 48 Stunden 

wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen nicht über-

schreiten. 

 

Fünfter Abschnitt 

Durchführung des Gesetzes 

 

§ 16  

Aushang und Arbeitszeitnachweise 

 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, einen Abdruck dieses Gesetzes, der auf Grund dieses 

Gesetzes erlassenen, für den Betrieb geltenden Rechtsverordnungen und der für den Be-

trieb geltenden Tarifverträge und Betriebs- oder Dienstvereinbarungen im Sinne des § 7 

Abs. 1 bis 3, §§ 12 und 21a Abs. 6 an geeigneter Stelle im Betrieb zur Einsichtnahme 

auszulegen oder auszuhängen. 

 

(2) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die über die werktägliche Arbeitszeit des § 3 Satz 1 

hinausgehende Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen und ein Verzeichnis der Ar-

beitnehmer zu führen, die in eine Verlängerung der Arbeitszeit gemäß § 7 Abs. 7 einge-

willigt haben. Die Nachweise sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren. 

 

§ 17 

Aufsichtsbehörde 

 

(1) Die Einhaltung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 

Rechtsverordnungen wird von den nach Landesrecht zuständigen Behörden (Aufsichtsbe-

hörden) überwacht. 

 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann die erforderlichen Maßnahmen anordnen, die der Arbeit-

geber zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz und den auf Grund dieses Gesetzes erlas-

senen Rechtsverordnungen ergebenden Pflichten zu treffen hat. 

 

(3) Für den öffentlichen Dienst des Bundes sowie für die bundesunmittelbaren Körper-

schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts werden die Aufgaben und Be-

fugnisse der Aufsichtsbehörde vom zuständigen Bundesministerium oder den von ihm 
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bestimmten Stellen wahrgenommen; das gleiche gilt für die Befugnisse nach § 15 Abs. 1 

und 2. 

 

(4) Die Aufsichtsbehörde kann vom Arbeitgeber die für die Durchführung dieses Gesetzes 

und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen erforderlichen Aus-

künfte verlangen. Sie kann ferner vom Arbeitgeber verlangen, die Arbeitszeitnachweise 

und Tarifverträge oder Betriebs- oder Dienstvereinbarungen im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 

3, §§ 12 und 21a Abs. 6 vorzulegen oder zur Einsicht einzusenden. 

 

(5) Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde sind berechtigt, die Arbeitsstätten während 

der Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten und zu besichtigen; außerhalb dieser Zeit oder 

wenn sich die Arbeitsstätten in einer Wohnung befinden, dürfen sie ohne Einverständnis 

des Inhabers nur zur Verhütung von dringenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit 

und Ordnung betreten und besichtigt werden. Der Arbeitgeber hat das Betreten und Be-

sichtigen der Arbeitsstätten zu gestatten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh-

nung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

 

(6) Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren 

Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessord-

nung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Ver-

fahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

 

Sechster Abschnitt 

Sonderregelungen 

 

§ 18  

Nichtanwendung des Gesetzes 

 

(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf  

 

     1. leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes so-

wie Chefärzte, 

 

     2. Leiter von öffentlichen Dienststellen und deren Vertreter sowie Arbeitnehmer im 

öffentlichen Dienst, die zu selbständigen Entscheidungen in Personalangelegenhei-

ten befugt sind, 

 

     3. Arbeitnehmer, die in häuslicher Gemeinschaft mit den ihnen anvertrauten Personen 

zusammenleben und sie eigenverantwortlich erziehen, pflegen oder betreuen, 

 

     4. den liturgischen Bereich der Kirchen und der Religionsgemeinschaften. 

 

(2) Für die Beschäftigung von Personen unter 18 Jahren gilt anstelle dieses Gesetzes das 

Jugendarbeitsschutzgesetz. 

 

(3) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern als Besatzungsmitglieder auf Kauffahrtei-

schiffen im Sinne des § 3 des Seearbeitsgesetzes gilt anstelle dieses Gesetzes das Seear-

beitsgesetz. 

 

(4) (weggefallen) 

 

§ 19  

Beschäftigung im öffentlichen Dienst 

 

Bei der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben im öffentlichen Dienst können, soweit keine 

tarifvertragliche Regelung besteht, durch die zuständige Dienstbehörde die für Beamte 

geltenden Bestimmungen über die Arbeitszeit auf die Arbeitnehmer übertragen werden; 

insoweit finden die §§ 3 bis 13 keine Anwendung. 
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§ 20  

Beschäftigung in der Luftfahrt 

 

Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern als Besatzungsmitglieder von Luftfahrzeugen 

gelten anstelle der Vorschriften dieses Gesetzes über Arbeits- und Ruhezeiten die Vor-

schriften über Flug-, Flugdienst- und Ruhezeiten der Zweiten Durchführungsverordnung 

zur Betriebsordnung für Luftfahrtgerät in der jeweils geltenden Fassung. 

 

 

 

§ 21  

Beschäftigung in der Binnenschifffahrt 

 

(1) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-

tes, auch zur Umsetzung zwischenstaatlicher Vereinbarungen oder Rechtsakten der Eu-

ropäischen Union, abweichend von den Vorschriften dieses Gesetzes die Bedingungen für 

die Arbeitszeitgestaltung von Arbeitnehmern, die als Mitglied der Besatzung oder des 

Bordpersonals an Bord eines Fahrzeugs in der Binnenschifffahrt beschäftigt sind, regeln, 

soweit dies erforderlich ist, um den besonderen Bedingungen an Bord von Binnenschiffen 

Rechnung zu tragen. Insbesondere können in diesen Rechtsverordnungen die notwendi-

gen Bedingungen für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz im Sinne des § 1, ein-

schließlich gesundheitlicher Untersuchungen hinsichtlich der Auswirkungen der Arbeits-

zeitbedingungen auf einem Schiff in der Binnenschifffahrt, sowie die notwendigen Bedin-

gungen für den Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe bestimmt werden. In Rechtsverord-

nungen nach Satz 1 kann ferner bestimmt werden, dass von den Vorschriften der 

Rechtsverordnung durch Tarifvertrag abgewichen werden kann. 

 

(2) Soweit die Bundesregierung von der Ermächtigung des Absatzes 1 keinen Gebrauch 

macht, gelten die Vorschriften dieses Gesetzes für das Fahrpersonal auf Binnenschiffen, 

es sei denn, binnenschifffahrtsrechtliche Vorschriften über Ruhezeiten stehen dem entge-

gen. Bei Anwendung des Satzes 1 kann durch Tarifvertrag von den Vorschriften dieses 

Gesetzes abgewichen werden, um der Eigenart der Binnenschifffahrt Rechnung zu tra-

gen. 

 

§ 21a  

Beschäftigung im Straßentransport 

 

(1) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern als Fahrer oder Beifahrer bei Straßenver-

kehrstätigkeiten im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 15. März 2006 zur Harmonisierung bestimmter Sozialvorschrif-

ten im Straßenverkehr und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) 

Nr. 2135/98 des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Ra-

tes (ABl. EG Nr. L 102 S. 1) oder des Europäischen Übereinkommens über die Arbeit des 

im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahrpersonals (AETR) vom 1. Juli 1970 

(BGBl. II 1974 S. 1473) in ihren jeweiligen Fassungen gelten die Vorschriften dieses Ge-

setzes, soweit nicht die folgenden Absätze abweichende Regelungen enthalten. Die Vor-

schriften der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und des AETR bleiben unberührt. 

 

(2) Eine Woche im Sinne dieser Vorschriften ist der Zeitraum von Montag 0 Uhr bis Sonn-

tag 24 Uhr. 

 

(3) Abweichend von § 2 Abs. 1 ist keine Arbeitszeit:  

 

1. die Zeit, während derer sich ein Arbeitnehmer am Arbeitsplatz bereithalten muss, um 

seine Tätigkeit aufzunehmen, 
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2. die Zeit, während derer sich ein Arbeitnehmer bereithalten muss, um seine Tätigkeit 

auf Anweisung aufnehmen zu können, ohne sich an seinem Arbeitsplatz aufhalten zu 

müssen; 

 

3. für Arbeitnehmer, die sich beim Fahren abwechseln, die während der Fahrt neben dem 

Fahrer oder in einer Schlafkabine verbrachte Zeit. Für die Zeiten nach Satz 1 Nr. 1 und 

2 gilt dies nur, wenn der Zeitraum und dessen voraussichtliche Dauer im Voraus, spä-

testens unmittelbar vor Beginn des betreffenden Zeitraums bekannt ist. Die in Satz 1 

genannten Zeiten sind keine Ruhezeiten. Die in Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Zeiten 

sind keine Ruhepausen. 

 

(4) Die Arbeitszeit darf 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu 

60 Stunden verlängert werden, wenn innerhalb von vier Kalendermonaten oder 16 Wo-

chen im Durchschnitt 48 Stunden wöchentlich nicht überschritten werden. 

 

(5) Die Ruhezeiten bestimmen sich nach den Vorschriften der Europäischen Gemein-

schaften für Kraftfahrer und Beifahrer sowie nach dem AETR. Dies gilt auch für Auszubil-

dende und Praktikanten. 

 

(6) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder 

Dienstvereinbarung kann zugelassen werden,  

 

1. nähere Einzelheiten zu den in Absatz 3 Satz 1 Nr. 1, 2 und Satz 2 genannten Voraus-

setzungen zu regeln, 

 

2. abweichend von Absatz 4 sowie den §§ 3 und 6 Abs. 2 die Arbeitszeit festzulegen, 

wenn objektive, technische oder arbeitszeitorganisatorische Gründe vorliegen. Dabei 

darf die Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermona-

ten nicht überschreiten. § 7 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2a gilt nicht. § 7 Abs. 3 gilt ent-

sprechend. 

 

(7) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen. Die 

Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren. Der Arbeitgeber hat dem 

Arbeitnehmer auf Verlangen eine Kopie der Aufzeichnungen seiner Arbeitszeit auszuhän-

digen. 

 

(8) Zur Berechnung der Arbeitszeit fordert der Arbeitgeber den Arbeitnehmer schriftlich 

auf, ihm eine Aufstellung der bei einem anderen Arbeitgeber geleisteten Arbeitszeit vor-

zulegen. Der Arbeitnehmer legt diese Angaben schriftlich vor. 

 

Siebter Abschnitt 

Straf- und Bußgeldvorschriften 

 

§ 22  

Bußgeldvorschriften 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig  

 

     1. entgegen §§ 3, 6 Abs. 2 oder § 21a Abs. 4, jeweils auch in Verbindung mit § 11 

Abs. 2, einen Arbeitnehmer über die Grenzen der Arbeitszeit hinaus beschäftigt, 

 

     2. entgegen § 4 Ruhepausen nicht, nicht mit der vorgeschriebenen Mindestdauer oder 

nicht rechtzeitig gewährt, 

 

     3. entgegen § 5 Abs. 1 die Mindestruhezeit nicht gewährt oder entgegen § 5 Abs. 2 

die Verkürzung der Ruhezeit durch Verlängerung einer anderen Ruhezeit nicht oder 

nicht rechtzeitig ausgleicht, 
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     4. einer Rechtsverordnung nach § 8 Satz 1, § 13 Abs. 1 oder 2, § 15 Absatz 2a 

Nummer 2, § 21 Absatz 1 oder § 24 zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimm-

ten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

 

     5. entgegen § 9 Abs. 1 einen Arbeitnehmer an Sonn- oder Feiertagen beschäftigt, 

 

     6. entgegen § 11 Abs. 1 einen Arbeitnehmer an allen Sonntagen beschäftigt oder 

entgegen § 11 Abs. 3 einen Ersatzruhetag nicht oder nicht rechtzeitig gewährt, 

 

     7. einer vollziehbaren Anordnung nach § 13 Abs. 3 Nr. 2 zuwiderhandelt, 

 

     8. entgegen § 16 Abs. 1 die dort bezeichnete Auslage oder den dort bezeichneten 

Aushang nicht vornimmt, 

 

     9. entgegen § 16 Abs. 2 oder § 21a Abs. 7 Aufzeichnungen nicht oder nicht richtig 

erstellt oder nicht für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt oder 

 

     10. entgegen § 17 Abs. 4 eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht vollständig er-

teilt, Unterlagen nicht oder nicht vollständig vorlegt oder nicht einsendet oder 

entgegen § 17 Abs. 5 Satz 2 eine Maßnahme nicht gestattet. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 7, 9 und 10 mit 

einer Geldbuße bis zu fünfzehntausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 8 mit einer 

Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro geahndet werden. 

 

§ 23  

Strafvorschriften 

 

(1) Wer eine der in § 22 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 5 bis 7 bezeichneten Handlungen  

 

     1. vorsätzlich begeht und dadurch Gesundheit oder Arbeitskraft eines Arbeitnehmers 

gefährdet oder 

 

     2. beharrlich wiederholt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstra-

fe bestraft. 

 

(2) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft. 

 

Achter Abschnitt 

Schlussvorschriften 

 

§ 24  

Umsetzung von zwischenstaatlichen Vereinbarungen und Rechtsakten der EG 

 

Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates zur Erfüllung von Verpflich-

tungen aus zwischenstaatlichen Vereinbarungen oder zur Umsetzung von Rechtsakten 

des Rates oder der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, die Sachbereiche die-

ses Gesetzes betreffen, Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz erlassen. 

 

§ 25  

Übergangsregelung für Tarifverträge 

 

Enthält ein am 1. Januar 2004 bestehender oder nachwirkender Tarifvertrag abweichende 

Regelungen nach § 7 Abs. 1 oder 2 oder § 12 Satz 1, die den in diesen Vorschriften fest-

gelegten Höchstrahmen überschreiten, bleiben diese tarifvertraglichen Bestimmungen bis 

zum 31. Dezember 2006 unberührt. Tarifverträgen nach Satz 1 stehen durch Tarifvertrag 

zugelassene Betriebsvereinbarungen sowie Regelungen nach § 7 Abs. 4 gleich. 
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§ 26  

 

(weggefallen) 

 

 

 

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Ver-

wendung von Arbeitsmitteln 

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 
 

 

 

 

 

Abschnitt 1 

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

 

§ 1 

Anwendungsbereich und Zielsetzung 

 

(1) Diese Verordnung gilt für die Verwendung von Arbeitsmitteln. Ziel dieser Verordnung 

ist es, die Sicherheit und den Schutz der Gesundheit von Beschäftigten bei der Verwen-

dung von Arbeitsmitteln zu gewährleisten. Dies soll insbesondere erreicht werden durch 

 

     1. die Auswahl geeigneter Arbeitsmittel und deren sichere Verwendung, 

 

     2. die für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignete Gestaltung von Arbeits- 

und Fertigungsverfahren sowie 

 

     3. die Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten. Diese Verordnung regelt hin-

sichtlich der in § 18 und in Anhang 2 genannten überwachungsbedürftigen Anlagen 

zugleich Maßnahmen zum Schutz anderer Personen im Gefahrenbereich, soweit 

diese aufgrund der Verwendung dieser Anlagen durch Arbeitgeber im Sinne des § 2 

Absatz 3 gefährdet werden können. 

 

(2) Diese Verordnung gilt nicht in Betrieben, die dem Bundesberggesetz unterliegen, so-

weit dafür entsprechende Rechtsvorschriften bestehen. Abweichend von Satz 1 gilt sie 

jedoch für überwachungsbedürftige Anlagen in Tagesanlagen, mit Ausnahme von Rohrlei-

tungen nach Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer 2.1 Satz 1 Buchstabe d. 

 

(3) Diese Verordnung gilt nicht auf Seeschiffen unter fremder Flagge und auf Seeschiffen, 

für die das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur nach § 10 des Flag-

genrechtsgesetzes die Befugnis zur Führung der Bundesflagge lediglich für die erste 

Überführungsreise in einen anderen Hafen verliehen hat. 

 

(4) Abschnitt 3 gilt nicht für Energieanlagen im Sinne des § 3 Nummer 15 des Energie-

wirtschaftsgesetzes, soweit sie Druckanlagen im Sinne des Anhangs 2 Abschnitt 4 Num-

mer 2.1 Buchstabe b, c oder d dieser Verordnung sind. Satz 1 gilt nicht für Gasfüllanla-

gen, die Energieanlagen im Sinne des § 3 Nummer 15 des Energiewirtschaftsgesetzes 

sind und nicht auf dem Betriebsgelände von Unternehmen der öffentlichen Gasversor-

gung von diesen errichtet und betrieben werden. 

 

(5) Das Bundesministerium der Verteidigung kann Ausnahmen von den Vorschriften die-

ser Verordnung zulassen, wenn zwingende Gründe der Verteidigung oder die Erfüllung 
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zwischenstaatlicher Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland dies erfordern und 

die Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist. 

 

 

 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

 

(1) Arbeitsmittel sind Werkzeuge, Geräte, Maschinen oder Anlagen, die für die Arbeit 

verwendet werden, sowie überwachungsbedürftige Anlagen. 

 

(2) Die Verwendung von Arbeitsmitteln umfasst jegliche Tätigkeit mit diesen. Hierzu ge-

hören insbesondere das Montieren und Installieren, Bedienen, An- oder Abschalten oder 

Einstellen, Gebrauchen, Betreiben, Instandhalten, Reinigen, Prüfen, Umbauen, Erproben, 

Demontieren, Transportieren und Überwachen. 

 

(3) Arbeitgeber ist, wer nach § 2 Absatz 3 des Arbeitsschutzgesetzes als solcher be-

stimmt ist. Dem Arbeitgeber steht gleich, 

 

     1. wer, ohne Arbeitgeber zu sein, zu gewerblichen oder wirtschaftlichen Zwecken eine 

überwachungsbedürftige Anlage verwendet, sowie 

 

     2. der Auftraggeber und der Zwischenmeister im Sinne des Heimarbeitsgesetzes. 

 

(4) Beschäftigte sind Personen, die nach § 2 Absatz 2 des Arbeitsschutzgesetzes als sol-

che bestimmt sind. Den Beschäftigten stehen folgende Personen gleich, sofern sie Ar-

beitsmittel verwenden: 

 

 

     1. Schülerinnen und Schüler sowie Studierende, 

 

     2. in Heimarbeit Beschäftigte nach § 1 Absatz 1 des Heimarbeitsgesetzes sowie 

 

     3. sonstige Personen, insbesondere Personen, die in wissenschaftlichen Einrichtungen 

tätig sind. 

 

(5) Fachkundig ist, wer zur Ausübung einer in dieser Verordnung bestimmten Aufgabe 

über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügt. Die Anforderungen an die Fachkunde sind 

abhängig von der jeweiligen Art der Aufgabe. Zu den Anforderungen zählen eine entspre-

chende Berufsausbildung, Berufserfahrung oder eine zeitnah ausgeübte entsprechende 

berufliche Tätigkeit. Die Fachkenntnisse sind durch Teilnahme an Schulungen auf aktuel-

lem Stand zu halten. 

 

(6) Zur Prüfung befähigte Person ist eine Person, die durch ihre Berufsausbildung, ihre 

Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tätigkeit über die erforderlichen Kenntnisse 

zur Prüfung von Arbeitsmitteln verfügt; soweit hinsichtlich der Prüfung von Arbeitsmitteln 

in den Anhängen 2 und 3 weitergehende Anforderungen festgelegt sind, sind diese zu 

erfüllen. 

 

(7) Instandhaltung ist die Gesamtheit aller Maßnahmen zur Erhaltung des sicheren Zu-

stands oder der Rückführung in diesen. Instandhaltung umfasst insbesondere Inspektion, 

Wartung und Instandsetzung. 

 

(8) Prüfung ist die Ermittlung des Istzustands, der Vergleich des Istzustands mit dem 

Sollzustand sowie die Bewertung der Abweichung des Istzustands vom Sollzustand. 
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(9) Prüfpflichtige Änderung ist jede Maßnahme, durch welche die Sicherheit eines Ar-

beitsmittels beeinflusst wird. Auch Instandsetzungsarbeiten können solche Maßnahmen 

sein. 

 

(10) Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtun-

gen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme oder Vorgehens-

weise zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherheit der Beschäftigten oder anderer Per-

sonen gesichert erscheinen lässt. Bei der Bestimmung des Stands der Technik sind insbe-

sondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die 

mit Erfolg in der Praxis erprobt worden sind. 

 

 (11) Gefahrenbereich ist der Bereich innerhalb oder im Umkreis eines Arbeitsmittels, in 

dem die Sicherheit oder die Gesundheit von Beschäftigten und anderen Personen durch 

die Verwendung des Arbeitsmittels gefährdet ist. 

 

(12) Errichtung umfasst die Montage und Installation am Verwendungsort. 

 

(13) Überwachungsbedürftige Anlagen sind Anlagen nach § 2 Nummer 30 Satz 1 des 

Produktsicherheitsgesetzes, soweit sie nach dieser Verordnung in Anhang 2 genannt oder 

nach § 18 Absatz 1 erlaubnispflichtig sind. Zu den überwachungsbedürftigen Anlagen ge-

hören auch Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen, die dem sicheren Betrieb dieser 

überwachungsbedürftigen Anlagen dienen. 

 

(14) Zugelassene Überwachungsstellen sind die in Anhang 2 Abschnitt 1 genannten Stel-

len. 

 

(15) Andere Personen sind Personen, die nicht Beschäftigte oder Gleichgestellte nach Ab-

satz 4 sind und sich im Gefahrenbereich einer überwachungsbedürftigen Anlage innerhalb 

oder außerhalb eines Betriebsgeländes befinden. 

 

Abschnitt 2 

Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen 

 

§ 3 

Gefährdungsbeurteilung 

 

(1) Der Arbeitgeber hat vor der Verwendung von Arbeitsmitteln die auftretenden Gefähr-

dungen zu beurteilen (Gefährdungsbeurteilung) und daraus notwendige und geeignete 

Schutzmaßnahmen abzuleiten. Das Vorhandensein einer CE-Kennzeichnung am Arbeits-

mittel entbindet nicht von der Pflicht zur Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung. Für 

Aufzugsanlagen gilt Satz 1 nur, wenn sie von einem Arbeitgeber im Sinne des § 2 Absatz 

3 Satz 1 verwendet werden. 

 

(2) In die Beurteilung sind alle Gefährdungen einzubeziehen, die bei der Verwendung von 

Arbeitsmitteln ausgehen, und zwar von 

 

     1. den Arbeitsmitteln selbst, 

 

     2. der Arbeitsumgebung und 

 

     3. den Arbeitsgegenständen, an denen Tätigkeiten mit Arbeitsmitteln durchgeführt 

werden. Bei der Gefährdungsbeurteilung ist insbesondere Folgendes zu berücksich-

tigen: 

 

     1. die Gebrauchstauglichkeit von Arbeitsmitteln einschließlich der ergonomischen, al-

ters- und alternsgerechten Gestaltung, 
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     2. die sicherheitsrelevanten einschließlich der ergonomischen Zusammenhänge zwi-

schen Arbeitsplatz, Arbeitsmittel, Arbeitsverfahren, Arbeitsorganisation, Arbeitsab-

lauf, Arbeitszeit und Arbeitsaufgabe, 

 

     3. die physischen und psychischen Belastungen der Beschäftigten, die bei der Ver-

wendung von Arbeitsmitteln auftreten, 

 

     4. vorhersehbare Betriebsstörungen und die Gefährdung bei Maßnahmen zu deren 

Beseitigung. 

 

(3) Die Gefährdungsbeurteilung soll bereits vor der Auswahl und der Beschaffung der Ar-

beitsmittel begonnen werden. Dabei sind insbesondere die Eignung des Arbeitsmittels für 

die geplante Verwendung, die Arbeitsabläufe und die Arbeitsorganisation zu berücksichti-

gen. Die Gefährdungsbeurteilung darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt wer-

den. Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, so hat er 

sich fachkundig beraten zu lassen. 

 

(4) Der Arbeitgeber hat sich die Informationen zu beschaffen, die für die Gefährdungsbe-

urteilung notwendig sind. Dies sind insbesondere die nach § 21 Absatz 6 Nummer 1 be-

kannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse, Gebrauchs- und Betriebsanleitungen sowie 

die ihm zugänglichen Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge. Der Arbeitge-

ber darf diese Informationen übernehmen, sofern sie auf die Arbeitsmittel, Arbeitsbedin-

gungen und Verfahren in seinem Betrieb anwendbar sind. Bei der Informationsbeschaf-

fung kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die vom Hersteller des Arbeitsmittels 

mitgelieferten Informationen zutreffend sind, es sei denn, dass er über andere Erkennt-

nisse verfügt. 

 

(5) Der Arbeitgeber kann bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen bereits vorhandene 

Gefährdungsbeurteilungen, hierzu gehören auch gleichwertige Unterlagen, die ihm der 

Hersteller oder Inverkehrbringer mitgeliefert hat, übernehmen, sofern die Angaben und 

Festlegungen in dieser Gefährdungsbeurteilung den Arbeitsmitteln einschließlich der Ar-

beitsbedingungen und -verfahren, im eigenen Betrieb entsprechen. 

 

(6) Der Arbeitgeber hat Art und Umfang erforderlicher Prüfungen von Arbeitsmitteln so-

wie die Fristen von wiederkehrenden Prüfungen nach den §§ 14 und 16 zu ermitteln und 

festzulegen, soweit diese Verordnung nicht bereits entsprechende Vorgaben enthält. Satz 

1 gilt auch für Aufzugsanlagen. Die Fristen für die wiederkehrenden Prüfungen sind so 

festzulegen, dass die Arbeitsmittel bis zur nächsten festgelegten Prüfung sicher verwen-

det werden können. Bei der Festlegung der Fristen für die wiederkehrenden Prüfungen 

nach § 14 Absatz 2 Satz 1 für die in Anhang 3 genannten Arbeitsmittel dürfen die dort 

genannten Prüffristen nicht überschritten werden. Bei der Festlegung der Fristen für die 

wiederkehrenden Prüfungen nach § 16 dürfen die in Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 4.1 

und 4.3, Abschnitt 3 Nummer 5.1 bis 5.3 und Abschnitt 4 Nummer 5.8 in Verbindung mit 

Tabelle 1 genannten Höchstfristen nicht überschritten werden, es sei denn, dass in den 

genannten Anhängen etwas anderes bestimmt ist. Ferner hat der Arbeitgeber zu ermit-

teln und festzulegen, welche Voraussetzungen die zur Prüfung befähigten Personen erfül-

len müssen, die von ihm mit den Prüfungen von Arbeitsmitteln nach den §§ 14, 15 und 

16 zu beauftragen sind. 

 

(7) Die Gefährdungsbeurteilung ist regelmäßig zu überprüfen. Dabei ist der Stand der 

Technik zu berücksichtigen. Soweit erforderlich, sind die Schutzmaßnahmen bei der Ver-

wendung von Arbeitsmitteln entsprechend anzupassen. Der Arbeitgeber hat die Gefähr-

dungsbeurteilung unverzüglich zu aktualisieren, wenn 

 

     1. sicherheitsrelevante Veränderungen der Arbeitsbedingungen einschließlich der Än-

derung von Arbeitsmitteln dies erfordern, 
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     2. neue Informationen, insbesondere Erkenntnisse aus dem Unfallgeschehen oder aus 

der arbeitsmedizinischen Vorsorge, vorliegen oder 

 

     3. die Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen nach § 4 Absatz 5 ergeben 

hat, dass die festgelegten Schutzmaßnahmen nicht wirksam oder nicht ausreichend 

sind. 

        Ergibt die Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung, dass keine Aktualisierung er-

forderlich ist, so hat der Arbeitgeber dies unter Angabe des Datums der Überprü-

fung in der Dokumentation nach Absatz 8 zu vermerken. 

 

(8) Der Arbeitgeber hat das Ergebnis seiner Gefährdungsbeurteilung vor der erstmaligen 

Verwendung der Arbeitsmittel zu dokumentieren. Dabei sind mindestens anzugeben 

 

 

1. die Gefährdungen, die bei der Verwendung der Arbeitsmittel auftreten, 

 

2. die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen, 

 

3. wie die Anforderungen dieser Verordnung eingehalten werden, wenn von den nach §  

    21 Absatz 6 Nummer 1 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnissen abgewichen 

wird, 

 

4. Art und Umfang der erforderlichen Prüfungen sowie die Fristen der wiederkehrenden 

Prüfungen (Absatz 6 Satz 1) und 

 

5. das Ergebnis der Überprüfung der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen nach § 4 Ab-  

satz 5. Die Dokumentation kann auch in elektronischer Form vorgenommen werden. 

 

(9) Sofern der Arbeitgeber von § 7 Absatz 1 Gebrauch macht und die Gefährdungsbeur-

teilung ergibt, dass die Voraussetzungen nach § 7 Absatz 1 vorliegen, ist eine Dokumen-

tation dieser Voraussetzungen und der gegebenenfalls getroffenen Schutzmaßnahmen 

ausreichend. 

 

§ 4 

Grundpflichten des Arbeitgebers 

 

(1) Arbeitsmittel dürfen erst verwendet werden, nachdem der Arbeitgeber 

 

     1. eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt hat, 

 

     2. die dabei ermittelten Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik getroffen hat 

und 

 

     3. festgestellt hat, dass die Verwendung der Arbeitsmittel nach dem Stand der Tech-

nik sicher ist. 

 

(2) Ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung, dass Gefährdungen durch technische 

Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik nicht oder nur unzureichend vermieden 

werden können, hat der Arbeitgeber geeignete organisatorische und personenbezogene 

Schutzmaßnahmen zu treffen. Technische Schutzmaßnahmen haben Vorrang vor organi-

satorischen, diese haben wiederum Vorrang vor personenbezogenen Schutzmaßnahmen. 

Die Verwendung persönlicher Schutzausrüstung ist für jeden Beschäftigten auf das erfor-

derliche Minimum zu beschränken. 

 

(3) Bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen hat der Arbeitgeber die Vorschriften dieser 

Verordnung einschließlich der Anhänge zu beachten und die nach § 21 Absatz 6 Nummer 

1 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu berücksichtigen. Bei Einhaltung dieser 

Regeln und Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die in dieser Verordnung gestellten 
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Anforderungen erfüllt sind. Von den Regeln und Erkenntnissen kann abgewichen werden, 

wenn Sicherheit und Gesundheit durch andere Maßnahmen zumindest in vergleichbarer 

Weise gewährleistet werden. 

 

(4) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsmittel, für die in § 14 und im Ab-

schnitt 3 dieser Verordnung Prüfungen vorgeschrieben sind, nur verwendet werden, 

wenn diese Prüfungen durchgeführt und dokumentiert wurden. 

 

(5) Der Arbeitgeber hat die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen vor der erstmaligen 

Verwendung der Arbeitsmittel zu überprüfen. Satz 1 gilt nicht, soweit entsprechende Prü-

fungen nach § 14 oder § 15 durchgeführt wurden. Der Arbeitgeber hat weiterhin dafür zu 

sorgen, dass Arbeitsmittel vor ihrer jeweiligen Verwendung durch Inaugenscheinnahme 

und erforderlichenfalls durch eine Funktionskontrolle auf offensichtliche Mängel kontrol-

liert werden und Schutz- und Sicherheitseinrichtungen einer regelmäßigen Funktionskon-

trolle unterzogen werden. Satz 3 gilt auch bei Arbeitsmitteln, für die wiederkehrende Prü-

fungen nach § 14 oder § 16 vorgeschrieben sind. 

 

(6) Der Arbeitgeber hat die Belange des Arbeitsschutzes in Bezug auf die Verwendung 

von Arbeitsmitteln angemessen in seine betriebliche Organisation einzubinden und hierfür 

die erforderlichen personellen, finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen zu 

schaffen. Insbesondere hat er dafür zu sorgen, dass bei der Gestaltung der Arbeitsorga-

nisation, des Arbeitsverfahrens und des Arbeitsplatzes sowie bei der Auswahl und beim 

Zur-Verfügung-Stellen der Arbeitsmittel alle mit der Sicherheit und Gesundheit der Be-

schäftigten zusammenhängenden Faktoren, einschließlich der psychischen, ausreichend 

berücksichtigt werden. 

 

§ 5 

Anforderungen an die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel 

 

(1) Der Arbeitgeber darf nur solche Arbeitsmittel zur Verfügung stellen und verwenden 

lassen, die unter Berücksichtigung der vorgesehenen Einsatzbedingungen bei der Ver-

wendung sicher sind. Die Arbeitsmittel müssen 

 

 

     1. für die Art der auszuführenden Arbeiten geeignet sein, 

 

     2. den gegebenen Einsatzbedingungen und den vorhersehbaren Beanspruchungen 

angepasst sein und 

 

     3. über die erforderlichen sicherheitsrelevanten Ausrüstungen verfügen, sodass eine 

Gefährdung durch ihre Verwendung so gering wie möglich gehalten wird. Kann 

durch Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 die Sicherheit und Gesundheit nicht 

gewährleistet werden, so hat der Arbeitgeber andere geeignete Schutzmaßnahmen 

zu treffen, um die Gefährdung so weit wie möglich zu reduzieren. 

 

 

(2) Der Arbeitgeber darf Arbeitsmittel nicht zur Verfügung stellen und verwenden lassen, 

wenn sie Mängel aufweisen, welche die sichere Verwendung beeinträchtigen. 

 

(3) Der Arbeitgeber darf nur solche Arbeitsmittel zur Verfügung stellen und verwenden 

lassen, die den für sie geltenden Rechtsvorschriften über Sicherheit und Gesundheits-

schutz entsprechen. Zu diesen Rechtsvorschriften gehören neben den Vorschriften dieser 

Verordnung insbesondere Rechtsvorschriften, mit denen Gemeinschaftsrichtlinien in 

deutsches Recht umgesetzt wurden und die für die Arbeitsmittel zum Zeitpunkt des Be-

reitstellens auf dem Markt gelten. Arbeitsmittel, die der Arbeitgeber für eigene Zwecke 

selbst hergestellt hat, müssen den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der anzu-

wendenden Gemeinschaftsrichtlinien entsprechen. Den formalen Anforderungen dieser 
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Richtlinien brauchen sie nicht zu entsprechen, es sei denn, es ist in der jeweiligen Richtli-

nie ausdrücklich anders bestimmt. 

 

(4) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Beschäftigte nur die Arbeitsmittel verwen-

den, die er ihnen zur Verfügung gestellt hat oder deren Verwendung er ihnen ausdrück-

lich gestattet hat. 

 

§ 6 

Grundlegende Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln 

 

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die Arbeitsmittel sicher verwendet und da-

bei die Grundsätze der Ergonomie beachtet werden. Dabei ist Anhang 1 zu beachten. Die 

Verwendung der Arbeitsmittel ist so zu gestalten und zu organisieren, dass Belastungen 

und Fehlbeanspruchungen, die die Gesundheit und die Sicherheit der Beschäftigten ge-

fährden können, vermieden oder, wenn dies nicht möglich ist, auf ein Mindestmaß redu-

ziert werden. Der Arbeitgeber hat darauf zu achten, dass die Beschäftigten in der Lage 

sind, die Arbeitsmittel zu verwenden, ohne sich oder andere Personen zu gefährden. Ins-

besondere sind folgende Grundsätze einer menschengerechten Gestaltung der Arbeit zu 

berücksichtigen: 

 

     1. die Arbeitsmittel einschließlich ihrer Schnittstelle zum Menschen müssen an die 

körperlichen Eigenschaften und die Kompetenz der Beschäftigten angepasst sein 

sowie biomechanische Belastungen bei der Verwendung vermieden sein. Zu berück-

sichtigen sind hierbei die Arbeitsumgebung, die Lage der Zugriffstellen und des 

Schwerpunktes des Arbeitsmittels, die erforderliche Körperhaltung, die Körperbe-

wegung, die Entfernung zum Körper, die benötigte persönliche Schutzausrüstung 

sowie die psychische Belastung der Beschäftigten, 

 

     2. die Beschäftigten müssen über einen ausreichenden Bewegungsfreiraum verfügen, 

 

     3. es sind ein Arbeitstempo und ein Arbeitsrhythmus zu vermeiden, die zu Gefähr-

dungen der Beschäftigten führen können, 

 

     4. es sind Bedien- und Überwachungstätigkeiten zu vermeiden, die eine uneinge-

schränkte und dauernde Aufmerksamkeit erfordern. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass vorhandene Schutzeinrichtungen und zur 

Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstungen verwendet werden, dass erforderli-

che Schutz- oder Sicherheitseinrichtungen funktionsfähig sind und nicht auf einfache 

Weise manipuliert oder umgangen werden. Der Arbeitgeber hat ferner durch geeignete 

Maßnahmen dafür zu sorgen, dass Beschäftigte bei der Verwendung der Arbeitsmittel die 

nach § 12 erhaltenen Informationen sowie Kennzeichnungen und Gefahrenhinweise be-

achten. 

 

(3) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass 

 

1. die Errichtung von Arbeitsmitteln, der Auf- und Abbau, die Erprobung sowie die In-

standhaltung und Prüfung von Arbeitsmitteln unter Berücksichtigung der sicherheitsrele-

vanten Aufstellungs- und Umgebungsbedingungen nach dem Stand der Technik erfolgen 

und sicher durchgeführt werden, 

 

2. erforderliche Sicherheits- und Schutzabstände eingehalten werden und 

 

3. alle verwendeten oder erzeugten Energieformen und Materialien sicher zu- und abge-

führt werden können. Werden Arbeitsmittel im Freien verwendet, hat der Arbeitgeber da-

für zu sorgen, dass die sichere Verwendung der Arbeitsmittel ungeachtet der Witterungs-

verhältnisse stets gewährleistet ist. 
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§ 7 

Vereinfachte Vorgehensweise bei der Verwendung von Arbeitsmitteln 

 

(1) Der Arbeitgeber kann auf weitere Maßnahmen nach den §§ 8 und 9 verzichten, wenn 

sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass 

 

1. die Arbeitsmittel mindestens den sicherheitstechnischen Anforderungen der für sie 

zum Zeitpunkt der Verwendung geltenden Rechtsvorschriften zum Bereitstellen von 

Arbeitsmitteln auf dem Markt entsprechen, 

 

2. die Arbeitsmittel ausschließlich bestimmungsgemäß entsprechend den Vorgaben des 

Herstellers verwendet werden, 

 

3. keine zusätzlichen Gefährdungen der Beschäftigten unter Berücksichtigung der Ar-

beitsumgebung, der Arbeitsgegenstände, der Arbeitsabläufe sowie der Dauer und der 

zeitlichen Lage der Arbeitszeit auftreten und 

 

4. Instandhaltungsmaßnahmen nach § 10 getroffen und Prüfungen nach § 14 durchge-

führt werden. 

 

(2) Absatz 1 gilt nicht für überwachungsbedürftige Anlagen und die in Anhang 3 genann-

ten Arbeitsmittel. 

 

§ 8 

Schutzmaßnahmen bei Gefährdungen durch Energien, Ingangsetzen  

und Stillsetzen 

 

(1) Der Arbeitgeber darf nur solche Arbeitsmittel verwenden lassen, die gegen Gefähr-

dungen ausgelegt sind durch 

 

     1. die von ihnen ausgehenden oder verwendeten Energien, 

 

     2. direktes oder indirektes Berühren von Teilen, die unter elektrischer Spannung ste-

hen, oder 

 

     3. Störungen ihrer Energieversorgung. Die Arbeitsmittel müssen ferner so gestaltet 

sein, dass eine gefährliche elektrostatische Aufladung vermieden oder begrenzt 

wird. Ist dies nicht möglich, müssen sie mit Einrichtungen zum Ableiten solcher 

Aufladungen ausgestattet sein. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsmittel mit den sicherheitstechnisch 

erforderlichen Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen ausgestattet sind, damit sie sicher 

und zuverlässig verwendet werden können. 

 

(3) Befehlseinrichtungen, die Einfluss auf die sichere Verwendung der Arbeitsmittel ha-

ben, müssen insbesondere 

 

     1. als solche deutlich erkennbar, außerhalb des Gefahrenbereichs angeordnet und 

leicht und ohne Gefährdung erreichbar sein; ihre Betätigung darf zu keiner zusätzli-

chen Gefährdung führen, 

 

     2. sicher beschaffen und auf vorhersehbare Störungen, Beanspruchungen und Zwän-

ge ausgelegt sein, 

 

     3. gegen unbeabsichtigtes oder unbefugtes Betätigen gesichert sein. 
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(4) Arbeitsmittel dürfen nur absichtlich in Gang gesetzt werden können. Soweit erforder-

lich, muss das Ingangsetzen sicher verhindert werden können oder müssen sich die Be-

schäftigten Gefährdungen durch das in Gang gesetzte Arbeitsmittel rechtzeitig entziehen 

können. Hierbei und bei Änderungen des Betriebszustands muss auch die Sicherheit im 

Gefahrenbereich durch geeignete Maßnahmen gewährleistet werden. 

 

(5) Vom Standort der Bedienung des Arbeitsmittels aus muss dieses als Ganzes oder in 

Teilen so stillgesetzt und von jeder einzelnen Energiequelle dauerhaft sicher getrennt 

werden können, dass ein sicherer Zustand gewährleistet ist. Die hierfür vorgesehenen 

Befehlseinrichtungen müssen leicht und ungehindert erreichbar und deutlich erkennbar 

gekennzeichnet sein. Der Befehl zum Stillsetzen eines Arbeitsmittels muss gegenüber 

dem Befehl zum Ingangsetzen Vorrang haben. Können bei Arbeitsmitteln, die über Sys-

teme mit Speicherwirkung verfügen, nach dem Trennen von jeder Energiequelle nach 

Satz 1 noch Energien gespeichert sein, so müssen Einrichtungen vorhanden sein, mit de-

nen diese Systeme energiefrei gemacht werden können. Diese Einrichtungen müssen ge-

kennzeichnet sein. Ist ein vollständiges Energiefreimachen nicht möglich, müssen an den 

Arbeitsmitteln entsprechende Gefahrenhinweise vorhanden sein. 

 

(6) Kraftbetriebene Arbeitsmittel müssen mit einer schnell erreichbaren und auffällig ge-

kennzeichneten Notbefehlseinrichtung zum sicheren Stillsetzen des gesamten Arbeitsmit-

tels ausgerüstet sein, mit der Gefahr bringende Bewegungen oder Prozesse ohne zusätz-

liche Gefährdungen unverzüglich stillgesetzt werden können. Auf eine Notbefehlseinrich-

tung kann verzichtet werden, wenn sie die Gefährdung nicht mindern würde; in diesem 

Fall ist die Sicherheit auf andere Weise zu gewährleisten. Vom jeweiligen Bedienungsort 

des Arbeitsmittels aus muss feststellbar sein, ob sich Personen oder Hindernisse im Ge-

fahrenbereich befinden, oder dem Ingangsetzen muss ein automatisch ansprechendes 

Sicherheitssystem vorgeschaltet sein, das das Ingangsetzen verhindert, solange sich Be-

schäftigte im Gefahrenbereich aufhalten. Ist dies nicht möglich, müssen ausreichende 

Möglichkeiten zur Verständigung und Warnung vor dem Ingangsetzen vorhanden sein. 

Soweit erforderlich, muss das Ingangsetzen sicher verhindert werden können, oder die 

Beschäftigten müssen sich Gefährdungen durch das in Gang gesetzte Arbeitsmittel recht-

zeitig entziehen können. 

 

§ 9 

Weitere Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln 

 

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Arbeitsmittel unter Berücksichtigung der 

zu erwartenden Betriebsbedingungen so verwendet werden, dass Beschäftigte gegen 

vorhersehbare Gefährdungen ausreichend geschützt sind. Insbesondere müssen 

 

     1. Arbeitsmittel ausreichend standsicher sein und, falls erforderlich, gegen unbeab-

sichtigte Positions- und Lageänderungen stabilisiert werden, 

 

     2. Arbeitsmittel mit den erforderlichen sicherheitstechnischen Ausrüstungen versehen 

sein, 

 

     3. Arbeitsmittel, ihre Teile und die Verbindungen untereinander den Belastungen aus 

inneren und äußeren Kräften standhalten, 

 

     4. Schutzeinrichtungen bei Splitter- oder Bruchgefahr sowie gegen herabfallende oder 

herausschleudernde Gegenstände vorhanden sein, 

 

     5. sichere Zugänge zu Arbeitsplätzen an und in Arbeitsmitteln gewährleistet und ein 

gefahrloser Aufenthalt dort möglich sein, 

 

     6. Schutzmaßnahmen getroffen werden, die sowohl einen Absturz von Beschäftigten 

als auch von Arbeitsmitteln sicher verhindern, 
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     7. Maßnahmen getroffen werden, damit Personen nicht unbeabsichtigt in Arbeitsmit-

teln eingeschlossen werden; im Notfall müssen eingeschlossene Personen aus Ar-

beitsmitteln in angemessener Zeit befreit werden können, 

 

     8. Schutzmaßnahmen gegen Gefährdungen durch bewegliche Teile von Arbeitsmitteln 

und gegen Blockaden solcher Teile getroffen werden; hierzu gehören auch Maß-

nahmen, die den unbeabsichtigten Zugang zum Gefahrenbereich von beweglichen 

Teilen von Arbeitsmitteln verhindern oder die bewegliche Teile vor dem Erreichen 

des Gefahrenbereichs stillsetzen, 

 

     9. Maßnahmen getroffen werden, die verhindern, dass die sichere Verwendung der 

Arbeitsmittel durch äußere Einwirkungen beeinträchtigt wird, 

 

     10. Leitungen so verlegt sein, dass Gefährdungen vermieden werden, und 

 

     11. Maßnahmen getroffen werden, die verhindern, dass außer Betrieb gesetzte Ar-

beitsmittel zu Gefährdungen führen. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat Schutzmaßnahmen gegen Gefährdungen durch heiße oder kalte 

Teile, scharfe Ecken und Kanten und raue Oberflächen von Arbeitsmitteln zu treffen. 

 

(3) Der Arbeitgeber hat weiterhin dafür zu sorgen, dass Schutzeinrichtungen 

 

     1. einen ausreichenden Schutz gegen Gefährdungen bieten, 

 

     2. stabil gebaut sind, 

 

     3. sicher in Position gehalten werden, 

 

     4. die Eingriffe, die für den Einbau oder den Austausch von Teilen sowie für Instand-

haltungsarbeiten erforderlich sind, möglichst ohne Demontage der Schutzeinrich-

tungen zulassen, 

 

     5. keine zusätzlichen Gefährdungen verursachen, 

 

     6. nicht auf einfache Weise umgangen oder unwirksam gemacht werden können und 

 

     7. die Beobachtung und Durchführung des Arbeitszyklus nicht mehr als notwendig 

einschränken. 

 

(4) Werden Arbeitsmittel in Bereichen mit gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre 

verwendet oder kommt es durch deren Verwendung zur Bildung gefährlicher explosions-

fähiger Atmosphäre, müssen unter Beachtung der Gefahrstoffverordnung die erforderli-

chen Schutzmaßnahmen getroffen werden, insbesondere sind die für die jeweilige Zone 

geeigneten Geräte und Schutzsysteme im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechts-

vorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen 

Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 309) ein-

zusetzen. Diese Schutzmaßnahmen sind vor der erstmaligen Verwendung der Arbeitsmit-

tel im Explosionsschutzdokument nach § 6 Absatz 9 der Gefahrstoffverordnung zu doku-

mentieren. 

 

(5) Soweit nach der Gefährdungsbeurteilung erforderlich, müssen an Arbeitsmitteln oder 

in deren Gefahrenbereich ausreichende, verständliche und gut wahrnehmbare Sicher-

heitskennzeichnungen und Gefahrenhinweise sowie Einrichtungen zur angemessenen, 

unmissverständlichen und leicht wahrnehmbaren Warnung im Gefahrenfall vorhanden 

sein. 
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§ 10 

Instandhaltung und Änderung von Arbeitsmitteln 

 

(1) Der Arbeitgeber hat Instandhaltungsmaßnahmen zu treffen, damit die Arbeitsmittel 

während der gesamten Verwendungsdauer den für sie geltenden Sicherheits- und Ge-

sundheitsschutzanforderungen entsprechen und in einem sicheren Zustand erhalten wer-

den. Dabei sind die Angaben des Herstellers zu berücksichtigen. 

Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen nach Satz 1 sind unverzüglich durchzuführen 

und die dabei erforderlichen Schutzmaßnahmen zu treffen. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat Instandhaltungsmaßnahmen auf der Grundlage einer Gefähr-

dungsbeurteilung sicher durchführen zu lassen und dabei die Betriebsanleitung des Her-

stellers zu berücksichtigen. Instandhaltungsmaßnahmen dürfen nur von fachkundigen, 

beauftragten und unterwiesenen Beschäftigten oder von sonstigen für die Durchführung 

der Instandhaltungsarbeiten geeigneten Auftragnehmern mit vergleichbarer Qualifikation 

durchgeführt werden. 

 

(3) Der Arbeitgeber hat alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, damit Instandhal-

tungsarbeiten sicher durchgeführt werden können. Dabei hat er insbesondere 

 

     1. die Verantwortlichkeiten für die Durchführung der erforderlichen Sicherungsmaß-

nahmen festzulegen, 

 

     2. eine ausreichende Kommunikation zwischen Bedien- und Instandhaltungspersonal 

sicherzustellen, 

 

     3. den Arbeitsbereich während der Instandhaltungsarbeiten abzusichern, 

 

     4. das Betreten des Arbeitsbereichs durch Unbefugte zu verhindern, soweit das nach 

der Gefährdungsbeurteilung erforderlich ist, 

 

     5. sichere Zugänge für das Instandhaltungspersonal vorzusehen, 

 

     6. Gefährdungen durch bewegte oder angehobene Arbeitsmittel oder deren Teile so-

wie durch gefährliche Energien oder Stoffe zu vermeiden, 

 

     7. dafür zu sorgen, dass Einrichtungen vorhanden sind, mit denen Energien beseitigt 

werden können, die nach einer Trennung des instand zu haltenden Arbeitsmittels 

von Energiequellen noch gespeichert sind; diese Einrichtungen sind entsprechend 

zu kennzeichnen, 

 

     8. sichere Arbeitsverfahren für solche Arbeitsbedingungen festzulegen, die vom Nor-

malzustand abweichen, 

 

     9. erforderliche Warn- und Gefahrenhinweise bezogen auf Instandhaltungsarbeiten an 

den Arbeitsmitteln zur Verfügung zu stellen, 

 

     10. dafür zu sorgen, dass nur geeignete Geräte und Werkzeuge und eine geeignete 

persönliche Schutzausrüstung verwendet werden, 

 

     11. bei Auftreten oder Bildung gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre Schutz-

maßnahmen entsprechend § 9 Absatz 4 Satz 1 zu treffen, 

 

     12. Systeme für die Freigabe bestimmter Arbeiten anzuwenden. 

 

(4) Werden bei Instandhaltungsmaßnahmen an Arbeitsmitteln die für den Normalbetrieb 

getroffenen technischen Schutzmaßnahmen ganz oder teilweise außer Betrieb gesetzt 
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oder müssen solche Arbeiten unter Gefährdung durch Energie durchgeführt werden, so 

ist die Sicherheit der Beschäftigten während der Dauer dieser Arbeiten 

durch andere geeignete Maßnahmen zu gewährleisten. 

 

(5) Werden Änderungen an Arbeitsmitteln durchgeführt, gelten die Absätze 1 bis 3 ent-

sprechend. Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die geänderten Arbeitsmittel die Si-

cherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen nach § 5 Absatz 1 und 2 erfüllen. Bei 

Änderungen von Arbeitsmitteln hat der Arbeitgeber zu beurteilen, ob es sich um prüf-

pflichtige Änderungen handelt. Er hat auch zu beurteilen, ob er bei den Änderungen von 

Arbeitsmitteln Herstellerpflichten zu beachten hat, die sich aus anderen Rechtsvorschrif-

ten, insbesondere dem Produktsicherheitsgesetz oder einer Verordnung nach § 8 Absatz 

1 des Produktsicherheitsgesetzes ergeben. 

 

§ 11 

Besondere Betriebszustände, Betriebsstörungen und Unfälle 

 

(1) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu ergreifen, durch die unzulässige oder instabile 

Betriebszustände von Arbeitsmitteln verhindert werden. Können instabile Zustände nicht 

sicher verhindert werden, hat der Arbeitgeber Maßnahmen zu ihrer Beherrschung zu tref-

fen. Die Sätze 1 und 2 gelten insbesondere für An- und Abfahr- sowie Erprobungsvor-

gänge. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass Beschäftigte und andere Personen bei ei-

nem Unfall oder bei einem Notfall unverzüglich gerettet und ärztlich versorgt werden 

können. Dies schließt die Bereitstellung geeigneter Zugänge zu den Arbeitsmitteln und in 

diese sowie die Bereitstellung erforderlicher Befestigungsmöglichkeiten für Rettungsein-

richtungen an und in den Arbeitsmitteln ein. Im Notfall müssen Zugangssperren gefahrlos 

selbsttätig in einen sicheren Bereich öffnen. Ist dies nicht möglich, müssen Zugangssper-

ren über eine Notentriegelung leicht zu öffnen sein, wobei an der Notentriegelung und an 

der Zugangssperre auf die noch bestehenden Gefahren besonders hingewiesen werden 

muss. Besteht die Möglichkeit, in ein Arbeitsmittel eingezogen zu werden, muss die Ret-

tung eingezogener Personen möglich sein. 

 

(3) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die notwendigen Informationen über Maß-

nahmen bei Notfällen zur Verfügung stehen. Die Informationen müssen auch Rettungs-

diensten zur Verfügung stehen, soweit sie für Rettungseinsätze benötigt werden. Zu den 

Informationen zählen: 

 

     1. eine Vorabmitteilung über einschlägige Gefährdungen bei der Arbeit, über Maß-

nahmen zur Feststellung von Gefährdungen sowie über Vorsichtsmaßregeln und 

Verfahren, damit die Rettungsdienste ihre eigenen Abhilfe- und Sicherheitsmaß-

nahmen vorbereiten können, 

 

     2. Informationen über einschlägige und spezifische Gefährdungen, die bei einem Un-

fall oder Notfall auftreten können, einschließlich der Informationen über die Maß-

nahmen nach den Absätzen 1 und 2. Treten durch besondere Betriebszustände oder 

Betriebsstörungen Gefährdungen auf, hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass 

dies durch Warneinrichtungen angezeigt wird. 

 

(4) Werden bei Rüst-, Einrichtungs- und Erprobungsarbeiten oder vergleichbaren Arbei-

ten an Arbeitsmitteln die für den Normalbetrieb getroffenen technischen Schutzmaßnah-

men ganz oder teilweise außer Betrieb gesetzt oder müssen solche Arbeiten unter Ge-

fährdung durch Energie durchgeführt werden, so ist die Sicherheit der Beschäftigten 

während der Dauer dieser Arbeiten durch andere geeignete Maßnahmen zu gewährleis-

ten. Die Arbeiten nach Satz 1 dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt wer-

den. 
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(5) Insbesondere bei Rüst- und Einrichtungsarbeiten, der Erprobung und der Prüfung von 

Arbeitsmitteln sowie bei der Fehlersuche sind Gefahrenbereiche festzulegen. Ist ein Auf-

enthalt im Gefahrenbereich von Arbeitsmitteln erforderlich, sind auf der Grundlage der 

Gefährdungsbeurteilung weitere Maßnahmen zu treffen, welche die Sicherheit der Be-

schäftigten gewährleisten. 

 

§ 12 

Unterweisung und besondere Beauftragung von Beschäftigten 

 

(1) Bevor Beschäftigte Arbeitsmittel erstmalig verwenden, hat der Arbeitgeber ihnen aus-

reichende und angemessene Informationen anhand der Gefährdungsbeurteilung in einer 

für die Beschäftigten verständlichen Form und Sprache zur Verfügung zu stellen über 

 

     1. vorhandene Gefährdungen bei der Verwendung von Arbeitsmitteln einschließlich 

damit verbundener Gefährdungen durch die Arbeitsumgebung, 

 

     2. erforderliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregelungen und 

 

     3. Maßnahmen bei Betriebsstörungen, Unfällen und zur Ersten Hilfe bei Notfällen. Der 

Arbeitgeber hat die Beschäftigten vor Aufnahme der Verwendung von Arbeitsmitteln 

tätigkeitsbezogen anhand der Informationen nach Satz 1 zu unterweisen. Danach 

hat er in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal jährlich, weitere Un-

terweisungen durchzuführen. Das Datum einer jeden Unterweisung und die Namen 

der Unterwiesenen hat er schriftlich festzuhalten. 

 

(2) Bevor Beschäftigte Arbeitsmittel erstmalig verwenden, hat der Arbeitgeber ihnen eine 

schriftliche Betriebsanweisung für die Verwendung des Arbeitsmittels in einer für die Be-

schäftigten verständlichen Form und Sprache an geeigneter Stelle zur Verfügung zu stel-

len. Satz 1 gilt nicht für Arbeitsmittel, für die keine Gebrauchsanleitung nach § 3 Absatz 

4 des Produktsicherheitsgesetzes mitgeliefert werden muss. Anstelle einer Betriebsan-

weisung kann der Arbeitgeber auch eine bei der Bereitstellung des Arbeitsmittels auf dem 

Markt mitgelieferte Gebrauchsanleitung oder Betriebsanleitung zur Verfügung stellen, 

wenn diese Informationen enthalten, die einer Betriebsanweisung entsprechen. Die Be-

triebsanweisung ist bei sicherheitsrelevanten Änderungen der Arbeitsbedingungen zu ak-

tualisieren und bei der regelmäßig wiederkehrenden Unterweisung nach § 12 des Arbeits-

schutzgesetzes in Bezug zu nehmen. 

 

(3) Ist die Verwendung von Arbeitsmitteln mit besonderen Gefährdungen verbunden, hat 

der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass diese nur von hierzu beauftragten Beschäftigten 

verwendet werden. 

 

§ 13 

Zusammenarbeit verschiedener Arbeitgeber 

 

(1) Beabsichtigt der Arbeitgeber, in seinem Betrieb Arbeiten durch eine betriebsfremde 

Person (Auftragnehmer) durchführen zu lassen, so darf er dafür nur solche Auftragneh-

mer heranziehen, die über die für die geplanten Arbeiten erforderliche Fachkunde verfü-

gen. Der Arbeitgeber als Auftraggeber hat die Auftragnehmer, die ihrerseits Arbeitgeber 

sind, über die von seinen Arbeitsmitteln ausgehenden Gefährdungen und über spezifische 

Verhaltensregeln zu informieren. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber und andere 

Arbeitgeber über Gefährdungen durch seine Arbeiten für Beschäftigte des Auftraggebers 

und anderer Arbeitgeber zu informieren. 

 

(2) Kann eine Gefährdung von Beschäftigten anderer Arbeitgeber nicht ausgeschlossen 

werden, so haben alle betroffenen Arbeitgeber bei ihren Gefährdungsbeurteilungen zu-

sammenzuwirken und die Schutzmaßnahmen so abzustimmen und durchzuführen, dass 

diese wirksam sind. Jeder Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass seine Beschäftigten 

die gemeinsam festgelegten Schutzmaßnahmen anwenden. 
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(3) Besteht bei der Verwendung von Arbeitsmitteln eine erhöhte Gefährdung von Be-

schäftigten anderer Arbeitgeber, ist für die Abstimmung der jeweils erforderlichen 

Schutzmaßnahmen durch die beteiligten Arbeitgeber ein Koordinator/eine Koordinatorin 

schriftlich zu bestellen. Sofern aufgrund anderer Arbeitsschutzvorschriften bereits ein Ko-

ordinator/eine Koordinatorin bestellt ist, kann dieser/diese auch die Koordinationsaufga-

ben nach dieser Verordnung übernehmen. Dem Koordinator/der Koordinatorin sind von 

den beteiligten Arbeitgebern alle erforderlichen sicherheitsrelevanten Informationen so-

wie Informationen zu den festgelegten Schutzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Die 

Bestellung eines Koordinators/einer Koordinatorin entbindet die Arbeitgeber nicht von 

ihrer Verantwortung nach dieser Verordnung. 

 

§ 14 

Prüfung von Arbeitsmitteln 

 

(1) Der Arbeitgeber hat Arbeitsmittel, deren Sicherheit von den Montagebedingungen 

abhängt, vor der erstmaligen Verwendung von einer zur Prüfung befähigten Person prü-

fen zu lassen. Die Prüfung umfasst Folgendes: 

 

     1. die Kontrolle der vorschriftsmäßigen Montage oder Installation und der sicheren 

Funktion dieser Arbeitsmittel, 

 

     2. die rechtzeitige Feststellung von Schäden, 

 

     3. die Feststellung, ob die getroffenen sicherheitstechnischen Maßnahmen wirksam 

sind. Prüfinhalte, die im Rahmen eines Konformitätsbewertungsverfahrens geprüft 

und dokumentiert wurden, müssen nicht erneut geprüft werden. Die Prüfung muss 

vor jeder Inbetriebnahme nach einer Montage stattfinden. 

 

(2) Arbeitsmittel, die Schäden verursachenden Einflüssen ausgesetzt sind, die zu Gefähr-

dungen der Beschäftigten führen können, hat der Arbeitgeber wiederkehrend von einer 

zur Prüfung befähigten Person prüfen zu lassen. Die Prüfung muss entsprechend den 

nach § 3 Absatz 6 ermittelten Fristen stattfinden. Ergibt die Prüfung, dass ein Arbeitsmit-

tel nicht bis zu der nach § 3 Absatz 6 ermittelten nächsten wiederkehrenden Prüfung 

sicher betrieben werden kann, ist die Prüffrist neu festzulegen. 

 

(3) Arbeitsmittel sind nach prüfpflichtigen Änderungen vor ihrer nächsten Verwendung 

durch eine zur Prüfung befähigte Person prüfen zu lassen. Arbeitsmittel, die von außer-

gewöhnlichen Ereignissen betroffen sind, die schädigende Auswirkungen auf ihre Sicher-

heit haben können, durch die Beschäftigte gefährdet werden können, sind vor ihrer wei-

teren Verwendung einer außerordentlichen Prüfung durch eine zur Prüfung befähigte Per-

son unterziehen zu lassen. Außergewöhnliche Ereignisse können insbesondere Unfälle, 

längere Zeiträume der Nichtverwendung der Arbeitsmittel oder Naturereignisse sein. 

 

(4) Bei der Prüfung der in Anhang 3 genannten Arbeitsmittel gelten die dort genannten 

Vorgaben zusätzlich zu den Vorgaben der Absätze 1 bis 3. 

 

(5) Der Fälligkeitstermin von wiederkehrenden Prüfungen wird jeweils mit dem Monat 

und dem Jahr angegeben. Die Frist für die nächste wiederkehrende Prüfung beginnt mit 

dem Fälligkeitstermin der letzten Prüfung. Wird eine Prüfung vor dem Fälligkeitstermin 

durchgeführt, beginnt die Frist für die nächste Prüfung mit dem Monat und Jahr der 

Durchführung. Für Arbeitsmittel mit einer Prüffrist von mehr als zwei Jahren gilt Satz 3 

nur, wenn die Prüfung mehr als zwei Monate vor dem Fälligkeitstermin durchgeführt 

wird. Ist ein Arbeitsmittel zum Fälligkeitstermin der wiederkehrenden Prüfung außer Be-

trieb gesetzt, so darf es erst wieder in Betrieb genommen werden, nachdem diese Prü-

fung durchgeführt worden ist; in diesem Fall beginnt die Frist für die nächste wiederkeh-

rende Prüfung mit dem Termin der Prüfung. Eine wiederkehrende Prüfung gilt als fristge-

recht durchgeführt, wenn sie spätestens zwei Monate nach dem Fälligkeitstermin durch-
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geführt wurde. Dieser Absatz ist nur anzuwenden, soweit es sich um Arbeitsmittel nach 

Anhang 2 Abschnitt 2 bis 4 und Anhang 3 handelt. 

 

(6) Zur Prüfung befähigte Personen nach § 2 Absatz 6 unterliegen bei der Durchführung 

der nach dieser Verordnung vorgeschriebenen Prüfungen keinen fachlichen Weisungen 

durch den Arbeitgeber. Zur Prüfung befähigte Personen dürfen vom Arbeitgeber wegen 

ihrer Prüftätigkeit nicht benachteiligt werden. 

 

(7) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass das Ergebnis der Prüfung nach den Absät-

zen 1 bis 4 aufgezeichnet und mindestens bis zur nächsten Prüfung aufbewahrt wird. Da-

bei hat er dafür zu sorgen, dass die Aufzeichnungen nach Satz 1 mindestens Auskunft 

geben über: 

 

     1. Art der Prüfung, 

 

     2. Prüfumfang, 

 

     3. Ergebnis der Prüfung und 

 

     4. Name und Unterschrift der zur Prüfung befähigten Person; bei ausschließlich elekt-

ronisch übermittelten Dokumenten elektronische Signatur. Aufzeichnungen können 

auch in elektronischer Form aufbewahrt werden. Werden Arbeitsmittel nach den 

Absätzen 1 und 2 sowie Anhang 3 an unterschiedlichen Betriebsorten verwendet, ist 

am Einsatzort ein Nachweis über die Durchführung der letzten Prüfung vorzuhalten. 

 

(8) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für überwachungsbedürftige Anlagen, soweit entspre-

chende Prüfungen in den §§ 15 und 16 vorgeschrieben sind. Absatz 7 gilt nicht für über-

wachungsbedürftige Anlagen, soweit entsprechende Aufzeichnungen in § 17 vorgeschrie-

ben sind. 

 

Abschnitt 3 

Zusätzliche Vorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen 

 

§ 15 

Prüfung vor Inbetriebnahme und vor Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichti-

gen Änderungen 

 

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass überwachungsbedürftige Anlagen vor erst-

maliger Inbetriebnahme und vor Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtigen Änderungen 

geprüft werden. Bei der Prüfung ist festzustellen, 

 

     1. ob die für die Prüfung benötigten technischen Unterlagen, wie beispielsweise eine 

EGKonformitätserklärung, vorhanden sind und ihr Inhalt plausibel ist und 

 

     2. ob die Anlage einschließlich der Anlagenteile entsprechend dieser Verordnung er-

richtet oder geändert worden ist und sich auch unter Berücksichtigung der Aufstell-

bedingungen in einem sicheren Zustand befindet. Die Prüfung ist nach Maßgabe der 

in Anhang 2 genannten Vorgaben durchzuführen. Prüfinhalte, die im Rahmen von 

Konformitätsbewertungsverfahren geprüft und dokumentiert wurden, müssen nicht 

erneut geprüft werden. 

 

(2) Bei den Prüfungen nach Absatz 1 ist auch festzustellen, ob die getroffenen sicher-

heitstechnischen Maßnahmen geeignet und funktionsfähig sind und ob die Frist für die 

nächste wiederkehrende Prüfung nach § 3 Absatz 6 zutreffend festgelegt wurde. Abwei-

chend von Satz 1 ist die Feststellung der zutreffenden Prüffrist für Druckanlagen, deren 

Prüffrist nach Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer 5.4 ermittelt wird, unmittelbar nach deren 

Ermittlung durchzuführen. Über die in den Sätzen 1 und 2 festgelegten Prüffristen ent-

scheidet im Streitfall die zuständige Behörde. Satz 1 gilt ferner nicht für die Eignung der 
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sicherheitstechnischen Maßnahmen, die Gegenstand einer Erlaubnis nach § 18 oder einer 

Genehmigung nach anderen Rechtsvorschriften sind. 

 

(3) Die Prüfungen nach Absatz 1 sind von einer zugelassenen Überwachungsstelle nach 

Anhang 2 Abschnitt 1 durchzuführen. Sofern dies in Anhang 2 Abschnitt 2, 3 oder 4 vor-

gesehen ist, können die Prüfungen nach Satz 1 auch von einer zur Prüfung befähigten 

Person durchgeführt werden. Darüber hinaus können alle Prüfungen nach prüfpflichtigen 

Änderungen, die nicht die Bauart oder die Betriebsweise einer überwachungsbedürftigen 

Anlage betreffen, von einer zur Prüfung befähigten Person durchgeführt werden. Bei 

überwachungsbedürftigen Anlagen, die für einen ortsveränderlichen Einsatz vorgesehen 

sind und nach der ersten Inbetriebnahme an einem neuen Standort aufgestellt werden, 

können die Prüfungen nach Absatz 1 durch eine zur Prüfung befähigte Person durchge-

führt werden. 

 

§ 16 

Wiederkehrende Prüfung 

 

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass überwachungsbedürftige Anlagen nach 

Maßgabe der in Anhang 2 genannten Vorgaben wiederkehrend auf ihren sicheren Zu-

stand hinsichtlich des Betriebs geprüft werden. 

 

(2) Bei der wiederkehrenden Prüfung ist auch zu überprüfen, ob die Frist für die nächste 

wiederkehrende Prüfung nach § 3 Absatz 6 zutreffend festgelegt wurde. Im Streitfall ent-

scheidet die zuständige Behörde. 

 

(3) § 14 Absatz 5 gilt entsprechend. Ist eine behördlich angeordnete Prüfung durchge-

führt worden, so beginnt die Frist für eine wiederkehrende Prüfung mit Monat und Jahr 

der Durchführung dieser Prüfung, wenn diese der wiederkehrenden Prüfung entspricht. 

 

(4) § 15 Absatz 3 gilt entsprechend. 

 

§ 17 

Prüfaufzeichnungen und -bescheinigungen 

 

(1) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass das Ergebnis der Prüfung nach den §§ 15 

und 16 aufgezeichnet wird. Sofern die Prüfung von einer zugelassenen Überwachungs-

stelle durchzuführen ist, ist von dieser eine Prüfbescheinigung über das Ergebnis der Prü-

fung zu fordern. Aufzeichnungen und Prüfbescheinigungen müssen mindestens Auskunft 

geben über 

 

     1. Anlagenidentifikation, 

 

     2. Prüfdatum, 

 

     3. Art der Prüfung, 

 

     4. Prüfungsgrundlagen, 

 

     5. Prüfumfang, 

 

     6. Eignung und Funktion der technischen Schutzmaßnahmen sowie Eignung der orga  

nisatorischen Schutzmaßnahmen, 

 

     7. Ergebnis der Prüfung, 

 

     8. Frist bis zur nächsten wiederkehrenden Prüfung nach § 16 Absatz 2 und 
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     9. Name und Unterschrift des Prüfers, bei Prüfung durch zugelassene Überwachungs-

stellen zusätzlich Name der zugelassenen Überwachungsstelle; bei ausschließlich 

elektronisch übermittelten Dokumenten die elektronische Signatur. Aufzeichnungen 

und Prüfbescheinigungen sind während der gesamten Verwendungsdauer am Be-

triebsort der überwachungsbedürftigen Anlage aufzubewahren und der zuständigen 

Behörde auf Verlangen vorzulegen. Sie können auch in elektronischer Form aufbe-

wahrt werden. 

 

(2) Unbeschadet der Aufzeichnungen und Prüfbescheinigungen nach Absatz 1 muss in 

der Kabine von Aufzugsanlagen eine Kennzeichnung, zum Beispiel in Form einer Prüfpla-

kette, deutlich sichtbar und dauerhaft angebracht sein, aus der sich Monat und Jahr der 

nächsten wiederkehrenden Prüfung sowie der prüfenden Stelle ergibt. 

 

§ 18 

Erlaubnispflicht 

 

(1) Die Errichtung und der Betrieb sowie die Änderungen der Bauart oder Betriebsweise, 

welche die Sicherheit der Anlage beeinflussen, folgender Anlagen bedürfen der Erlaubnis 

der zuständigen Behörde: 

 

1. Dampfkesselanlagen nach Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer 2.1 Satz 1 Buchstabe a, die 

nach Artikel 13 in Verbindung mit Anhang II Diagramm 5 der Richtlinie 2014/68/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Harmonisierung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem 

Markt (ABl. L 189 vom 27.6.2014, S. 164) in die Kategorie IV einzustufen sind, 

 

2. Anlagen mit Druckgeräten nach Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer 2.1 Satz 1 Buchstabe 

c, in denen mit einer Füllkapazität von mehr als 10 Kilogramm je Stunde ortsbewegliche 

Druckgeräte im Sinne von Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer 2.1 Satz 2 Buchstabe b mit 

Druckgasen zur Abgabe an Andere befüllt werden, 

 

3. Anlagen einschließlich der Lager- und Vorratsbehälter zum Befüllen von Land-, Was-

ser- und Luftfahrzeugen mit entzündbaren Gasen im Sinne von Anhang 1 Nummer 2.2 

der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen 

und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 

1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 

31.12.2008, S. 1) zur Verwendung als Treib- oder Brennstoff (Gasfüllanlagen), 

 

4. Räume oder Bereiche einschließlich der in ihnen vorgesehenen ortsfesten Behälter und 

sonstiger Lagereinrichtungen, die dazu bestimmt sind, dass in ihnen entzündbare Flüs-

sigkeiten mit einem Gesamtrauminhalt von mehr als 10 000 Litern gelagert werden (La-

geranlagen), soweit Räume oder Bereiche nicht zu Anlagen nach den Nummern 5 bis 7 

gehören, 

 

5. ortsfest errichtete oder dauerhaft am gleichen Ort verwendete Anlagen mit einer Um-

schlagkapazität von mehr als 1 000 Litern je Stunde, die dazu bestimmt sind, dass in 

ihnen Transportbehälter mit entzündbaren Flüssigkeiten befüllt werden (Füllstellen), 

 

6. ortsfeste Anlagen für die Betankung von Land-, Wasser- und Luftfahrzeugen mit ent-

zündbaren Flüssigkeiten (Tankstellen), 

 

7. ortsfeste Anlagen oder Bereiche auf Flugfeldern, in denen Kraftstoffbehälter von Luft-

fahrzeugen aus Hydrantenanlagen mit entzündbaren Flüssigkeiten befüllt werden (Flug-

feldbetankungsanlagen), 

 

8. (weggefallen) 
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Entzündbare Flüssigkeiten nach Satz 1 Nummer 4 bis 6 sind solche mit Stoffeigenschaf-

ten nach Anhang 1 Nummer 2.6 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, sofern sie einen 

Flammpunkt von weniger als 23 Grad Celsius haben. Zu einer Anlage im Sinne des Sat-

zes 1 gehören auch Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen, die dem sicheren Betrieb 

dieser Anlage dienen. 

 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung auf 

 

     1. Anlagen, in denen Wasserdampf oder Heißwasser in einem Herstellungsverfahren 

durch Wärmerückgewinnung entsteht, es sei denn, Rauchgase werden gekühlt und 

der entstehende Wasserdampf oder das entstehende Heißwasser werden nicht 

überwiegend der Verfahrensanlage zugeführt, und 

 

     2. Anlagen zum Entsorgen von Kältemitteln, die einem Wärmetauscher entnommen 

und in ein ortsbewegliches Druckgerät gefüllt werden. 

 

(3) Die Erlaubnis ist schriftlich oder elektronisch zu beantragen. Ein Antrag auf eine 

Teilerlaubnis ist möglich. Dem Antrag sind alle Unterlagen beizufügen, die für die Beurtei-

lung des Antrages notwendig sind. Erfolgt die Antragstellung elektronisch, kann die zu-

ständige Behörde Mehrfertigungen sowie die Übermittlung der dem Antrag beizufügenden 

Unterlagen auch in schriftlicher Form verlangen. Aus den Unterlagen muss hervorgehen, 

dass Aufstellung, Bauart und Betriebsweise den Anforderungen dieser Verordnung und 

hinsichtlich des Brand- und Explosionsschutzes auch der Gefahrstoffverordnung entspre-

chen und dass die vorgesehenen sicherheitstechnischen Maßnahmen geeignet sind. Aus 

den Unterlagen muss weiterhin hervorgehen, dass 

 

     1. auch die möglichen Gefährdungen, die sich aus der Arbeitsumgebung und durch 

Wechselwirkungen mit anderen Arbeitsmitteln, insbesondere anderen überwa-

chungsbedürftigen Anlagen, die in einem räumlichen oder betriebstechnischen Zu-

sammenhang mit der beantragten Anlage verwendet werden, betrachtet wurden 

und die Anforderungen und die vorgesehenen Schutzmaßnahmen geeignet sind, 

und 

 

     2. die sich aus der Zusammenarbeit verschiedener Arbeitgeber ergebenden Maßnah-

men nach § 13 berücksichtigt wurden. Den Unterlagen ist ein Prüfbericht einer zu-

gelassenen Überwachungsstelle beizufügen, in dem bestätigt wird, dass die Anlage 

bei Einhaltung der in den Unterlagen genannten Maßnahmen einschließlich der Prü-

fungen nach Anhang 2 Abschnitt 3 und 4 sicher betrieben werden kann. 

 

(4) Die zuständige Behörde hat die Erlaubnis zu erteilen, wenn die vorgesehene Aufstel-

lung, Bauart und Betriebsweise den sicherheitstechnischen Anforderungen dieser Verord-

nung und hinsichtlich des Brand- und Explosionsschutzes auch der Gefahrstoffverordnung 

entsprechen. Die Erlaubnis kann beschränkt, befristet, unter Bedingungen erteilt sowie 

mit Auflagen verbunden werden. Die nachträgliche Aufnahme, Änderung oder Ergänzung 

von Auflagen ist zulässig. 

 

(5) Die zuständige Behörde hat über den Antrag innerhalb von drei Monaten, nachdem er 

bei ihr eingegangen ist, zu entscheiden. Die Frist kann in begründeten Fällen verlängert 

werden. Die verlängerte Frist ist zusammen mit den Gründen für die Verlängerung dem 

Antragsteller mitzuteilen. 
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Abschnitt 4 

Vollzugsregelungen und Ausschuss für Betriebssicherheit 

 

§ 19 

Mitteilungspflichten, behördliche Ausnahmen 

 

(1) Der Arbeitgeber hat bei Arbeitsmitteln nach den Anhängen 2 und 3 der zuständigen 

Behörde folgende Ereignisse unverzüglich anzuzeigen: 

 

     1. jeden Unfall, bei dem ein Mensch getötet oder erheblich verletzt worden ist, und 

 

     2. jeden Schadensfall, bei dem Bauteile oder sicherheitstechnische Einrichtungen ver-   

sagt haben. 

 

(2) Die zuständige Behörde kann bei überwachungsbedürftigen Anlagen vom Arbeitgeber 

verlangen, dass dieser das nach Absatz 1 anzuzeigende Ereignis auf seine Kosten durch 

eine möglichst im gegenseitigen Einvernehmen bestimmte zugelassene Überwachungs-

stelle sicherheitstechnisch beurteilen lässt und ihr die Beurteilung schriftlich vorlegt. Die 

sicherheitstechnische Beurteilung hat sich insbesondere auf die Feststellung 

zu erstrecken, 

 

     1. worauf das Ereignis zurückzuführen ist, 

 

     2. ob sich die überwachungsbedürftige Anlage in einem nicht sicheren Zustand befand 

und ob nach Behebung des Mangels eine Gefährdung nicht mehr besteht und 

 

     3. ob neue Erkenntnisse gewonnen worden sind, die andere oder zusätzliche Schutz-

vorkehrungen erfordern. 

 

(3) Unbeschadet des § 22 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber der zuständigen 

Behörde auf Verlangen Folgendes zu übermitteln: 

 

     1. die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 Absatz 8 und die ihr zu-

grunde liegenden Informationen, 

 

     2. einen Nachweis, dass die Gefährdungsbeurteilung entsprechend den Anforderun-

gen nach § 3 Absatz 2 Satz 2 erstellt wurde, 

 

     3. Angaben zu den nach § 13 des Arbeitsschutzgesetzes verantwortlichen Personen, 

 

     4. Angaben zu den getroffenen Schutzmaßnahmen einschließlich der Betriebsanwei-

sung. 

 

(4) Die zuständige Behörde kann auf schriftlichen Antrag des Arbeitgebers Ausnahmen 

von den §§ 8 bis 11 und Anhang 1 zulassen, wenn die Anwendung dieser Vorschriften für 

den Arbeitgeber im Einzelfall zu einer unverhältnismäßigen Härte führen würde, die Aus-

nahme sicherheitstechnisch vertretbar und mit dem Schutz der Beschäftigten und, soweit 

überwachungsbedürftige Anlagen betroffen sind, auch mit dem Schutz anderer Personen 

vereinbar ist. Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde im Antrag Folgendes darzule-

gen: 

 

     1. den Grund für die Beantragung der Ausnahme, 

 

     2. die betroffenen Tätigkeiten und Verfahren, 

 

     3. die Zahl der voraussichtlich betroffenen Beschäftigten, 

 



AGG 

 
- 89 - 

     4. die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Si-

cherheit und zur Vermeidung von Gefährdungen getroffen werden sollen. Für ihre 

Entscheidung kann die Behörde ein Sachverständigengutachten verlangen, dessen 

Kosten der Arbeitgeber zu tragen hat. 

 

(5) Die zuständige Behörde kann bei überwachungsbedürftigen Anlagen im Einzelfall eine 

außerordentliche Prüfung anordnen, wenn hierfür ein besonderer Anlass besteht. Ein sol-

cher Anlass besteht insbesondere dann, wenn ein Schadensfall eingetreten ist. Der Ar-

beitgeber hat eine angeordnete Prüfung unverzüglich zu veranlassen. 

 

(6) Die zuständige Behörde kann die in Anhang 2 Abschnitt 2 bis 4 und Anhang 3 ge-

nannten Fristen im Einzelfall verkürzen, soweit es zur Gewährleistung der Sicherheit der 

Anlagen erforderlich ist. Die zuständige Behörde kann die in Anhang 2 Abschnitt 2 bis 4 

und Anhang 3 genannten Fristen im Einzelfall verlängern, soweit die Sicherheit auf ande-

re Weise gewährleistet ist. 

 

§ 20 

Sonderbestimmungen für überwachungsbedürftige Anlagen des Bundes 

 

(1) Aufsichtsbehörde für die in Anhang 2 Abschnitt 2 bis 4 genannten überwachungsbe-

dürftigen Anlagen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, der Bun-

deswehr und der Bundespolizei ist das zuständige Bundesministerium oder die von ihm 

bestimmte Behörde. Dies gilt auch für alle in Anhang 2 Abschnitt 2 bis 4 genannten 

überwachungsbedürftigen Anlagen auf den von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsver-

waltung des Bundes, der Bundeswehr und der Bundespolizei genutzten Dienstliegen-

schaften. Für andere der Aufsicht der Bundesverwaltung unterliegende überwachungsbe-

dürftige Anlagen nach Anhang 2 Abschnitt 2 bis 4 bestimmt sich die zuständige Auf-

sichtsbehörde nach § 38 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes. 

 

(2) § 18 findet keine Anwendung auf die in Anhang 2 Abschnitt 2 bis 4 genannten über-

wachungsbedürftigen Anlagen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bun-

des, der Bundeswehr und der Bundespolizei. 

 

§ 21 

Ausschuss für Betriebssicherheit 

 

(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ein Ausschuss für Betriebssi-

cherheit gebildet. Dieser Ausschuss soll aus fachkundigen Vertretern der Arbeitgeber, der 

Gewerkschaften, der Länderbehörden, der gesetzlichen Unfallversicherung und der zuge-

lassenen Überwachungsstellen bestehen sowie aus weiteren fachkundigen Personen, ins-

besondere aus der Wissenschaft. Die Gesamtzahl der Mitglieder soll 21 Personen nicht 

überschreiten. Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu benennen. Die Mit-

gliedschaft im Ausschuss für Betriebssicherheit ist ehrenamtlich. 

 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beruft die Mitglieder des Ausschusses 

und die stellvertretenden Mitglieder. Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und 

wählt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die Geschäftsordnung und 

die Wahl der oder des Vorsitzenden bedürfen der Zustimmung des Bundesministeriums 

für Arbeit und Soziales. 

 

(3) Das Arbeitsprogramm des Ausschusses für Betriebssicherheit wird mit dem Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales abgestimmt. Der Ausschuss arbeitet eng mit den an-

deren Ausschüssen beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales zusammen. 

 

(4) Die Sitzungen des Ausschusses sind nicht öffentlich. Beratungs- und Abstimmungser-

gebnisse des Ausschusses sowie Niederschriften der Untergremien sind vertraulich zu 

behandeln, soweit die Erfüllung der Aufgaben, die den Untergremien oder den Mitgliedern 

des Ausschusses obliegen, dem nicht entgegenstehen. 
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(5) Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört es, 

 

     1. den Stand von Wissenschaft und Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie 

sonstiger gesicherter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse bei der Verwendung 

von Arbeitsmitteln zu ermitteln und dazu Empfehlungen auszusprechen, 

     2. zu ermitteln, wie die in dieser Verordnung gestellten Anforderungen erfüllt werden 

können, und dazu die dem jeweiligen Stand der Technik und der Arbeitsmedizin 

entsprechenden Regeln und Erkenntnisse zu erarbeiten, 

 

     3. das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Fragen von Sicherheit und Ge-

sundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln zu beraten und 

 

     4. die von den zugelassenen Überwachungsstellen nach § 37 Absatz 5 Nummer 8 des 

        Produktsicherheitsgesetzes gewonnenen Erkenntnisse auszuwerten und bei den 

Aufgaben nach den Nummern 1 bis 3 zu berücksichtigen. 

 

(6) Nach Prüfung kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

 

     1. die vom Ausschuss für Betriebssicherheit ermittelten Regeln und Erkenntnisse nach 

Absatz 5 Nummer 2 im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt geben und 

 

     2. die Empfehlungen nach Absatz 5 Nummer 1 sowie die Beratungsergebnisse nach 

Absatz 5 Nummer 3 in geeigneter Weise veröffentlichen. 

 

(7) Die Bundesministerien sowie die zuständigen obersten Landesbehörden können zu 

den Sitzungen des Ausschusses Vertreter entsenden. Diesen ist auf Verlangen in der Sit-

zung das Wort zu erteilen. 

 

(8) Die Geschäfte des Ausschusses führt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-

beitsmedizin. 

 

Abschnitt 5 

Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, Schlussvorschriften 

 

§ 22 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Absatz 1 Nummer 1 des Arbeitsschutzgesetzes 

handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

     1. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 eine Gefährdung nicht, nicht richtig oder nicht recht-

zeitig beurteilt, 

 

     2. entgegen § 3 Absatz 3 Satz 3 eine Gefährdungsbeurteilung durchführt, 

 

     3. (weggefallen) 

 

     4. (weggefallen) 

 

     5. entgegen § 3 Absatz 7 Satz 4 eine Gefährdungsbeurteilung nicht oder nicht recht-

zeitig aktualisiert, 

 

     6. entgegen § 3 Absatz 8 Satz 1 ein dort genanntes Ergebnis nicht oder nicht recht-

zeitig dokumentiert, 

 

     7. entgegen § 4 Absatz 1 ein Arbeitsmittel verwendet, 
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     8. entgegen § 4 Absatz 4 nicht dafür sorgt, dass Arbeitsmittel, für die in § 14 oder in 

Abschnitt 3 dieser Verordnung Prüfungen vorgeschrieben sind, nur verwendet wer-

den, wenn diese Prüfungen durchgeführt und dokumentiert wurden, 

 

     9. entgegen § 5 Absatz 2 ein Arbeitsmittel verwenden lässt, 

      

     10. entgegen § 5 Absatz 4 nicht dafür sorgt, dass ein Beschäftigter nur ein dort ge-

nanntes Arbeitsmittel verwendet, 

 

     11. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 1.3 Satz 1 

nicht dafür sorgt, dass ein Beschäftigter nur auf einem dort genannten Platz mit-

fährt, 

 

     12. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 1.4 Satz 1 

nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Einrichtung vorhanden ist, 

 

     13. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 1.5 eine dort 

genannte Maßnahme nicht oder nicht rechtzeitig trifft, 

 

     14. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 1.7 Satz 1 

nicht dafür sorgt, dass die dort genannte Geschwindigkeit angepasst werden 

kann, 

 

     15. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 1.8 Satz 1 

Buchstabe a nicht dafür sorgt, dass eine Verbindungseinrichtung gesichert ist, 

 

     16. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 2.1 Satz 1 

nicht dafür sorgt, dass die Standsicherheit oder die Festigkeit eines dort genann-

ten Arbeitsmittels sichergestellt ist, 

 

     17. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 2.1 Satz 5 ein 

dort genanntes Arbeitsmittel nicht richtig aufstellt oder nicht richtig verwendet, 

 

    18. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 2.2 Satz 1 

nicht dafür sorgt, dass ein Arbeitsmittel mit einem dort genannten Hinweis verse-

hen ist, 

 

     19. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 2.3.2 nicht 

dafür sorgt, dass ein dort genanntes Arbeitsmittel abgebremst und eine ungewoll-

te Bewegung verhindert werden kann, 

 

     20. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 2.4 Satz 2 

nicht dafür sorgt, dass das Heben eines Beschäftigten nur mit einem dort genann-

ten Arbeitsmittel erfolgt, 

 

     21. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 2.5 Buchsta-

be b oder Buchstabe c nicht dafür sorgt, dass Lasten sicher angeschlagen werden 

oder Lasten oder Lastaufnahme- oder Anschlagmittel sich nicht unbeabsichtigt lö-

sen oder verschieben können, 

 

     22. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 3.2.3 Satz 2 

nicht dafür sorgt, dass ein dort genanntes Gerüst verankert wird, 

 

     23. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 3.2.6 Satz 1 

nicht dafür sorgt, dass ein Gerüst nur in der dort genannten Weise auf-, ab- oder 

umgebaut wird, 
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     24. entgegen § 6 Absatz 2 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass eine Schutzeinrichtung ver-

wendet wird, 

   

     25. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 1 eine Information nicht, nicht richtig, nicht voll-

ständig oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt, 

 

     26. entgegen § 12 Absatz 1 Satz 2 einen Beschäftigten nicht, nicht richtig, nicht voll-

ständig oder nicht rechtzeitig unterweist, 

 

     27. entgegen § 12 Absatz 2 Satz 1 eine Betriebsanweisung nicht, nicht richtig, nicht 

vollständig oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt, 

 

     28. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 4 Satz 1 ein Arbeitsmittel nicht oder 

nicht rechtzeitig prüfen lässt, 

 

     29. entgegen § 14 Absatz 3 Satz 2 ein Arbeitsmittel einer außerordentlichen Überprü-

fung nicht oder nicht rechtzeitig unterziehen lässt, 

 

     30. entgegen § 14 Absatz 7 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass ein Ergebnis aufgezeichnet 

und aufbewahrt wird, 

 

     31. entgegen § 14 Absatz 7 Satz 2 nicht dafür sorgt, dass eine Aufzeichnung eine 

dort genannte Auskunft gibt, 

 

     32. entgegen § 19 Absatz 1 bei einem Arbeitsmittel nach Anhang 3 Abschnitt 1 

Nummer 1.1, Abschnitt 2 Nummer 1.1 Satz 1 oder Abschnitt 3 Nummer 1.1 Satz 1 

eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet 

oder 

 

     33. entgegen § 19 Absatz 3 eine Dokumentation, eine Information, einen Nachweis 

oder eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 

übermittelt. 

 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 39 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe a des Produktsi-

cherheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

     1. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 4.1 Satz 1 

nicht dafür sorgt, dass ein Kommunikationssystem wirksam ist, 

 

     2. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 4.1 Satz 2 ei-

nen Notfallplan nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt, 

 

     3. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 4.1 Satz 5 eine 

dort genannte Einrichtung nicht oder nicht rechtzeitig bereitstellt, 

 

     4. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 4.1 Satz 6 

nicht dafür sorgt, dass eine Person Hilfe herbeirufen kann, 

 

     5. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 4.4 Satz 1 

nicht dafür sorgt, dass ein Personenumlaufaufzug nur von Beschäftigten verwendet 

wird, 5a. entgegen § 6 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit Anhang 1 Nummer 4.4 

Satz 2 einen Personenumlaufaufzug durch eine andere Person verwenden lässt, 

 

     6. entgegen § 15 Absatz 1 Satz 1 nicht sicherstellt, dass eine überwachungsbedürfti-

ge Anlage geprüft wird, 

 

     7. entgegen § 16 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 4.1 oder 

4.3, Abschnitt 3 Nummer 5.1 Satz 1 bis 3 oder 4, Nummer 5.2 Satz 1 oder Nummer 
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5.3 Satz 1 oder Abschnitt 4 Nummer 5.1 Satz 1, 2 oder 3, Nummer 5.2 bis 5.4 oder 

5.5, Nummer 5.7 Satz 3, Nummer 5.8 oder Nummer 5.9 Satz 1 nicht sicherstellt, 

dass eine überwachungsbedürftige Anlage geprüft wird, 

 

     8. ohne Erlaubnis nach § 18 Absatz 1 Satz 1 eine dort genannte Anlage errichtet, be-

treibt oder ändert, 

   

     9. einer vollziehbaren Anordnung nach § 19 Absatz 5 Satz 1 zuwiderhandelt oder 

 

     10. eine in Absatz 1 Nummer 9 oder Nummer 24 bezeichnete Handlung in Bezug auf 

eine überwachungsbedürftige Anlage nach § 2 Nummer 30 des Produktsicher-

heitsgesetzes begeht. 

 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 39 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe b des Produktsi-

cherheitsgesetzes handelt, 

wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 19 Absatz 1 bei einem Arbeitsmittel nach An-

hang 2 Abschnitt 2 Nummer 2 Buchstabe a oder b Satz 1, Abschnitt 3 Nummer 2 oder 

Abschnitt 4 Nummer 2.1, 2.2 oder 2.3 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig 

oder nicht rechtzeitig erstattet. 

 

§ 23 

Straftaten 

 

(1) Wer durch eine in § 22 Absatz 1 bezeichnete vorsätzliche Handlung Leben oder Ge-

sundheit eines Beschäftigten gefährdet, ist nach § 26 Nummer 2 des Arbeitsschutzgeset-

zes strafbar. 

 

(2) Wer eine in § 22 Absatz 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung beharrlich wiederholt 

oder durch eine solche vorsätzliche Handlung Leben oder Gesundheit eines anderen oder 

fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, ist nach § 40 des Produktsicherheits-

gesetzes strafbar. 

 

§ 24 

Übergangsvorschriften 

 

(1) Der Weiterbetrieb einer erlaubnisbedürftigen Anlage, die vor dem 1. Juni 2015 befugt 

errichtet und verwendet wurde, ist zulässig. Eine Erlaubnis, die nach dem bis dahin gel-

tenden Recht erteilt wurde, gilt als Erlaubnis im Sinne dieser Verordnung. § 18 Absatz 4 

Satz 3 ist auf Anlagen nach den Sätzen 1 und 2 anwendbar. 

 

(2) Aufzugsanlagen nach Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 2 Buchstabe a, die vor dem 30. 

Juni 1999 erstmals zur Verfügung gestellt wurden, sowie Aufzugsanlagen nach Anhang 2 

Abschnitt 2 Nummer 2 Buchstabe b, die vor dem 31. Dezember 1996 erstmals zur Verfü-

gung gestellt wurden, müssen den Anforderungen des Anhangs 1 Nummer 4.1 spätes-

tens am 31. Dezember 2020 entsprechen. Satz 1 gilt nicht für den Notfallplan gemäß An-

hang 1 Nummer 4.1 Satz 2. 

 

(3) Bei Aufzugsanlagen nach Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 2 Buchstabe b, die vor dem 

Inkrafttreten dieser Verordnung nach den Vorschriften der bis zum 31. Mai 2015 gelten-

den Betriebssicherheitsverordnung erstmalig oder wiederkehrend geprüft worden sind, ist 

die wiederkehrende Prüfung nach Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 4.1 und Nummer 4.3 

dieser Verordnung erstmalig nach Ablauf der nach der Prüffrist nach der bis zum 31. Mai 

2015 geltenden Betriebssicherheitsverordnung durchzuführen. 

 

(4) Die Prüfung nach Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 5.1 Satz 1 ist erstmals 6 Jahre nach 

der Prüfung vor der erstmaligen Inbetriebnahme durchzuführen. Bei Anlagen, die vor 

dem 1. Juni 2012 erstmals in Betrieb genommen wurden, ist die Prüfung nach Satz 1 
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spätestens bis zum 1. Juni 2018 durchzuführen. Die Prüfung nach Anhang 2 Abschnitt 3 

Nummer 5.2 Satz 1 ist erstmals drei Jahre nach der Prüfung vor der Inbetriebnahme 

oder nach der Prüfung nach § 15 Absatz 15 der bis zum 31. Mai 2015 geltenden Be-

triebssicherheitsverordnung durchzuführen. 

 

(5) Abweichend von Anhang 2 Abschnitt 3 Nummer 3.1 Buchstabe b und Abschnitt 4 

Nummer 3 Buchstabe b dürfen zur Prüfung befähigte Personen auch ohne die dort vorge-

schriebene Erfahrung Prüfungen durchführen, wenn sie nach der bis zum 31. Mai 2015 

geltenden Betriebssicherheitsverordnung entsprechende Prüfungen befugt durchgeführt 

haben. 

 

(6) Die Prüfung nach Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer 5.3 ist spätestens zehn Jahre nach 

der letzten Prüfung der Anlage durchzuführen. Bei Anlagen nach Satz 1, die nur aus ei-

nem Anlagenteil gemäß Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer 2.2 und zugehörigen Sicherheits-

einrichtungen bestehen, kann für die Festlegung der Prüffrist nach Satz 1 die letzte Prü-

fung des Anlagenteils zu Grunde gelegt werden, sofern die Prüfinhalte der Prüfung des 

Anlagenteils den Prüfinhalten der Anlagenprüfung gleichwertig sind. Bei Anlagen, die zu-

letzt vor dem 1. Juni 2008 geprüft wurden, ist die Prüfung nach Satz 1 spätestens bis 

zum 1. Juni 2018 durchzuführen. 

 

(7) Die Prüfung nach Anhang 2 Abschnitt 4 Nummer 6.2.1 ist erstmals fünf Jahre nach 

der letzten Prüfung der Anlage durchzuführen. Bei Anlagen, die zuletzt vor dem 1. Juni 

2012 geprüft wurden, ist die Prüfung nach Satz 1 spätestens bis zum 1. Juni 2017 durch-

zuführen. Anhang 1 (zu § 6 Absatz 1 Satz 2) Besondere Vorschriften für bestimmte Ar-

beitsmittel (Fundstelle: BGBl. I 2015, 63 - 69; bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fuß-

note) 

 

 

 

 

Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit 

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) 
  

Abschnitt 1 

Elterngeld 

 

§ 1 

Berechtigte 

 

 

(1) Anspruch auf Elterngeld hat, wer 

 

     1. einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat, 

     2. mit seinem Kind in einem Haushalt lebt, 

     3. dieses Kind selbst betreut und erzieht und 

     4. keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausübt. 

 

Bei Mehrlingsgeburten besteht nur ein Anspruch auf Elterngeld. 

 

(2) Anspruch auf Elterngeld hat auch, wer, ohne eine der Voraussetzungen des Absatzes 

1 Satz 1 Nummer 1 zu erfüllen, 

 

     1. nach § 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch dem deutschen Sozialversicherungs-

recht unterliegt oder im Rahmen seines in Deutschland bestehenden öffentlich-
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rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses vorübergehend ins Ausland abgeordnet, 

versetzt oder kommandiert ist, 

 

     2. Entwicklungshelfer oder Entwicklungshelferin im Sinne des § 1 des Entwicklungs-

helfer-Gesetzes ist oder als Missionar oder Missionarin der Missionswerke und -

gesellschaften, die Mitglieder oder Vereinbarungspartner des Evangelischen Missi-

onswerkes Hamburg, der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen e. V., des 

Deutschen katholischen Missionsrates oder der Arbeitsgemeinschaft pfingstlich-

charismatischer Missionen sind, tätig ist oder 

 

     3. die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und nur vorübergehend bei einer zwi-

schen- oder überstaatlichen Einrichtung tätig ist, insbesondere nach den Entsende-

richtlinien des Bundes beurlaubte Beamte und Beamtinnen, oder wer vorüberge-

hend eine nach § 123a des Beamtenrechtsrahmengesetzes oder § 29 des Bundes-

beamtengesetzes zugewiesene Tätigkeit im Ausland wahrnimmt. Dies gilt auch für 

mit der nach Satz 1 berechtigten Person in einem Haushalt lebende Ehegatten, 

Ehegattinnen, Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen. 

 

(3) Anspruch auf Elterngeld hat abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 auch, wer 

 

     1. mit einem Kind in einem Haushalt lebt, dass er mit dem Ziel der Annahme als Kind 

aufgenommen hat, 

 

     2. ein Kind des Ehegatten, der Ehegattin, des Lebenspartners oder der Lebenspartne-

rin in seinen Haushalt aufgenommen hat oder 

 

     3. mit einem Kind in einem Haushalt lebt und die von ihm erklärte Anerkennung der 

Vaterschaft nach § 1594 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs noch nicht wirk-

sam oder über die von ihm beantragte Vaterschaftsfeststellung nach § 1600d des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs noch nicht entschieden ist. Für angenommene Kinder und 

Kinder im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 sind die Vorschriften dieses Gesetzes mit 

der Maßgabe anzuwenden, dass statt des Zeitpunktes der Geburt der Zeitpunkt der 

Aufnahme des Kindes bei der berechtigten Person maßgeblich ist. 

 

(4) Können die Eltern wegen einer schweren Krankheit, Schwerbehinderung oder Tod der 

Eltern ihr Kind nicht betreuen, haben Verwandte bis zum dritten Grad und ihre Ehegat-

ten, Ehegattinnen, Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen Anspruch auf Elterngeld, 

wenn sie die übrigen Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllen und von anderen Berech-

tigten Elterngeld nicht in Anspruch genommen wird. 

 

(5) Der Anspruch auf Elterngeld bleibt unberührt, wenn die Betreuung und Erziehung des 

Kindes aus einem wichtigen Grund nicht sofort aufgenommen werden kann oder wenn sie 

unterbrochen werden muss. 

 

(6) Eine Person ist nicht voll erwerbstätig, wenn ihre Arbeitszeit 30 Wochenstunden im 

Durchschnitt des Monats nicht übersteigt, sie eine Beschäftigung zur Berufsbildung aus-

übt oder sie eine geeignete Tagespflegeperson im Sinne des § 23 des Achten Buches So-

zialgesetzbuch ist und nicht mehr als fünf Kinder in Tagespflege betreut. 

 

(7) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer oder eine nicht freizügigkeitsberechtigte 

Ausländerin ist nur anspruchsberechtigt, wenn diese Person 

 

     1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt, 

 

     2. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berech-

tigt oder berechtigt hat, es sei denn, die Aufenthaltserlaubnis wurde 

 

         a) nach § 16 oder § 17 des Aufenthaltsgesetzes erteilt, 
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         b) nach § 18 Absatz 2 des Aufenthaltsgesetzes erteilt und die Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit darf nach der Beschäftigungsverordnung nur für einen 

bestimmten Höchstzeitraum erteilt werden, 

 

         c) nach § 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes wegen eines Krieges in ihrem Hei-

matland oder nach den §§ 23a, 24, 25 Absatz 3 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes 

erteilt, 

 

         d) nach § 104a des Aufenthaltsgesetzes erteilt oder 

 

     3. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und 

 

         a) sich seit mindestens drei Jahren rechtmäßig, gestattet oder geduldet im Bun-

desgebiet aufhält und 

 

         b) im Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist, laufende Geldleistungen nach dem 

Dritten Buch Sozialgesetzbuch bezieht oder Elternzeit in Anspruch nimmt. 

 

(8) Ein Anspruch entfällt, wenn die berechtigte Person im letzten abgeschlossenen Veran-

lagungszeitraum vor der Geburt des Kindes ein zu versteuerndes Einkommen nach § 2 

Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes in Höhe von mehr als 250 000 Euro erzielt hat. 

Erfüllt auch eine andere Person die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 2 

oder der Absätze 3 oder 4, entfällt abweichend von Satz 1 der Anspruch, wenn die Sum-

me des zu versteuernden Einkommens beider Personen mehr als 500 000 Euro beträgt. 

Fußnote § 1 Abs. 7 Nr. 3 Buchst. b: IdF d. G v. 5.12.2006 I 2748 gem. BVerfGE v. 

10.7.2012 I 1898 - 1 BvL 2/10, 1 BvL 3/10, 1 BvL 4/10, 1 BvL 3/11 - Verstoß gegen Art. 

3 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG und nichtig  

 

 

§ 2  

Höhe des Elterngeldes 

 

(1) Elterngeld wird in Höhe von 67 Prozent des Einkommens aus Erwerbstätigkeit vor der 

Geburt des Kindes gewährt. Es wird bis zu einem Höchstbetrag von 1 800 Euro monatlich 

für volle Monate gezahlt, in denen die berechtigte Person kein Einkommen aus Erwerbs-

tätigkeit hat. Das Einkommen aus Erwerbstätigkeit errechnet sich nach Maßgabe der §§ 

2c bis 2f aus der um die Abzüge für Steuern und Sozialabgaben verminderten Summe 

der positiven Einkünfte aus 

 

     1. nichtselbständiger Arbeit nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Einkommensteu-

ergesetzes sowie 

 

     2. Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit nach § 2 Ab-

satz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 

 

     3 des Einkommensteuergesetzes, die im Inland zu versteuern sind und die die be-

rechtigte Person durchschnittlich monatlich im Bemessungszeitraum nach § 2b oder 

in Monaten der Bezugszeit nach § 2 Absatz 3 hat. 

 

(2) In den Fällen, in denen das Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt geringer 

als 1 000 Euro war, erhöht sich der Prozentsatz von 67 Prozent um 0,1 Prozentpunkte für 

je 2 Euro, um die dieses Einkommen den Betrag von 1 000 Euro unterschreitet, auf bis 

zu 100 Prozent. In den Fällen, in denen das Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der Ge-

burt höher als 1 200 Euro war, sinkt der Prozentsatz von 67 Prozent um 0,1 Prozent-

punkte für je 2 Euro, um die dieses Einkommen den Betrag von 1 200 Euro überschrei-

tet, auf bis zu 65 Prozent. 
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(3) Für Monate nach der Geburt des Kindes, in denen die berechtigte Person ein Ein-

kommen aus Erwerbstätigkeit hat, das durchschnittlich geringer ist als das Einkommen 

aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt, wird Elterngeld in Höhe des nach Absatz 1 oder 2 

maßgeblichen Prozentsatzes des Unterschiedsbetrages dieser Einkommen aus Erwerbstä-

tigkeit gezahlt. Als Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt ist dabei höchstens 

der Betrag von 2 770 Euro anzusetzen. Der Unterschiedsbetrag nach Satz 1 ist für das 

Einkommen aus Erwerbstätigkeit in Monaten, in denen die berechtigte Person Elterngeld 

im Sinne des § 4 Absatz 2 Satz 2 in Anspruch nimmt, und in Monaten, in denen sie El-

terngeld Plus im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 in Anspruch nimmt, getrennt zu berech-

nen. 

 

(4) Elterngeld wird mindestens in Höhe von 300 Euro gezahlt. Dies gilt auch, wenn die 

berechtigte Person vor der Geburt des Kindes kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat. 

 

§ 2a  

Geschwisterbonus und Mehrlingszuschlag 

 

(1) Lebt die berechtigte Person in einem Haushalt mit 

 

     1. zwei Kindern, die noch nicht drei Jahre alt sind, oder 

 

     2. drei oder mehr Kindern, die noch nicht sechs Jahre alt sind, wird das Elterngeld um 

10 Prozent, mindestens jedoch um 75 Euro erhöht (Geschwisterbonus). Zu berück-

sichtigen sind alle Kinder, für die die berechtigte Person die Voraussetzungen des § 

1 Absatz 1 und 3 erfüllt und für die sich das Elterngeld nicht nach Absatz 4 erhöht. 

 

(2) Für angenommene Kinder, die noch nicht 14 Jahre alt sind, gilt als Alter des Kindes 

der Zeitraum seit der Aufnahme des Kindes in den Haushalt der berechtigten Person. 

Dies gilt auch für Kinder, die die berechtigte Person entsprechend § 1 Absatz 3 Satz 1 

Nummer 1 mit dem Ziel der Annahme als Kind in ihren Haushalt aufgenommen hat. Für 

Kinder mit Behinderung im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialge-

setzbuch liegt die Altersgrenze nach Absatz 1 Satz 1 bei 14 Jahren. 

 

(3) Der Anspruch auf den Geschwisterbonus endet mit Ablauf des Monats, in dem eine 

der in Absatz 1 genannten Anspruchsvoraussetzungen entfällt. 

 

(4) Bei Mehrlingsgeburten erhöht sich das Elterngeld um je 300 Euro für das zweite und 

jedes weitere Kind (Mehrlingszuschlag). Dies gilt auch, wenn ein Geschwisterbonus nach 

Absatz 1 gezahlt wird. 

 

§ 2b 

Bemessungszeitraum 

 

(1) Für die Ermittlung des Einkommens aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit im Sin-

ne von § 2c vor der Geburt sind die zwölf Kalendermonate vor dem Monat der Geburt des 

Kindes maßgeblich. Bei der Bestimmung des Bemessungszeitraums nach Satz 1 bleiben 

Kalendermonate unberücksichtigt, in denen die berechtigte Person 

 

     1. im Zeitraum nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Elterngeld für ein älteres Kind bezogen hat, 

 

     2. während der Schutzfristen nach § 3 des Mutterschutzgesetzes nicht beschäftigt 

werden durfte oder Mutterschaftsgeld nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch oder 

nach dem Zweiten Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte bezogen hat, 

 

     3. eine Krankheit hatte, die maßgeblich durch eine Schwangerschaft bedingt war, o-

der 
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     4. Wehrdienst nach dem Wehrpflichtgesetz in der bis zum 31. Mai 2011 geltenden 

Fassung oder nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes oder Zivildienst 

nach dem Zivildienstgesetz geleistet hat und in den Fällen der Nummern 3 und 4 

dadurch ein geringeres Einkommen aus Erwerbstätigkeit hatte. 

 

(2) Für die Ermittlung des Einkommens aus selbstständiger Erwerbstätigkeit im Sinne 

von § 2d vor der Geburt sind die jeweiligen steuerlichen Gewinnermittlungszeiträume 

maßgeblich, die dem letzten abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraum vor der 

Geburt des Kindes zugrunde liegen. Haben in einem Gewinnermittlungszeitraum die Vo-

raussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 vorgelegen, sind auf Antrag die Gewinnermittlungs-

zeiträume maßgeblich, die dem diesen Ereignissen vorangegangenen abgeschlossenen 

steuerlichen Veranlagungszeitraum zugrunde liegen. 

 

(3) Abweichend von Absatz 1 ist für die Ermittlung des Einkommens aus nichtselbststän-

diger Erwerbstätigkeit vor der Geburt der steuerliche Veranlagungszeitraum maßgeblich, 

der den Gewinnermittlungszeiträumen nach Absatz 2 zugrunde liegt, wenn die berechtig-

te Person in den Zeiträumen nach Absatz 1 oder Absatz 2 Einkommen aus selbstständi-

ger Erwerbstätigkeit hatte. Haben im Bemessungszeitraum nach Satz 1 die Vorausset-

zungen des Absatzes 1 Satz 2 vorgelegen, ist Absatz 2 Satz 2 mit der zusätzlichen Maß-

gabe anzuwenden, dass für die Ermittlung des Einkommens aus nichtselbstständiger Er-

werbstätigkeit vor der Geburt der vorangegangene steuerliche Veranlagungszeitraum 

maßgeblich ist. 

 

§ 2c 

Einkommen aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit 

 

(1) Der monatlich durchschnittlich zu berücksichtigende Überschuss der Einnahmen aus 

nichtselbstständiger Arbeit in Geld oder Geldeswert über ein Zwölftel des Arbeitnehmer-

Pauschbetrags, vermindert um die Abzüge für Steuern und Sozialabgaben nach den §§ 

2e und 2f, ergibt das Einkommen aus nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit. Nicht be-

rücksichtigt werden Einnahmen, die im Lohnsteuerabzugsverfahren nach den lohnsteuer-

lichen Vorgaben als sonstige Bezüge zu behandeln sind. Maßgeblich ist der Arbeitnehmer- 

Pauschbetrag nach § 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Einkommensteuergesetzes in 

der am 1. Januar des Kalenderjahres vor der Geburt des Kindes für dieses Jahr geltenden 

Fassung. 

 

(2) Grundlage der Ermittlung der Einnahmen sind die Angaben in den für die maßgebli-

chen Monate erstellten Lohn- und Gehaltsbescheinigungen des Arbeitgebers. Die Richtig-

keit und Vollständigkeit der Angaben in den maßgeblichen Lohn- und Gehaltsbescheini-

gungen werden vermutet. 

 

(3) Grundlage der Ermittlung der nach den §§ 2e und 2f erforderlichen Abzugsmerkmale 

für Steuern und Sozialabgaben sind die Angaben in der Lohn- und Gehaltsbescheinigung, 

die für den letzten Monat im Bemessungszeitraum mit Einnahmen nach Absatz 1 erstellt 

wurde. Soweit sich in den Lohn- und Gehaltsbescheinigungen des Bemessungszeitraums 

eine Angabe zu einem Abzugsmerkmal geändert hat, ist die von der Angabe nach Satz 1 

abweichende Angabe maßgeblich, wenn sie in der überwiegenden Zahl der Monate des 

Bemessungszeitraums gegolten hat. § 2c Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

§ 2d 

Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit 

 

(1) Die monatlich durchschnittlich zu berücksichtigende Summe der positiven Einkünfte 

aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit (Gewinnein-

künfte), vermindert um die Abzüge für Steuern und Sozialabgaben nach den §§ 2e und 

2f, ergibt das Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit. 
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(2) Bei der Ermittlung der im Bemessungszeitraum zu berücksichtigenden Gewinnein-

künfte sind die entsprechenden im Einkommensteuerbescheid ausgewiesenen Gewinne 

anzusetzen. Ist kein Einkommensteuerbescheid zu erstellen, werden die Gewinneinkünfte 

in entsprechender Anwendung des Absatzes 3 ermittelt. 

 

(3) Grundlage der Ermittlung der in den Bezugsmonaten zu berücksichtigenden Ge-

winneinkünfte ist eine Gewinnermittlung, die mindestens den Anforderungen des § 4 Ab-

satz 3 des Einkommensteuergesetzes entspricht. Als Betriebsausgaben sind 25 Prozent 

der zugrunde gelegten Einnahmen oder auf Antrag die damit zusammenhängenden tat-

sächlichen Betriebsausgaben anzusetzen. 

 

(4) Soweit nicht in § 2c Absatz 3 etwas anderes bestimmt ist, sind bei der Ermittlung der 

nach § 2e erforderlichen Abzugsmerkmale für Steuern die Angaben im Einkommensteu-

erbescheid maßgeblich. § 2c Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

§ 2e 

Abzüge für Steuern 

 

 (1) Als Abzüge für Steuern sind Beträge für die Einkommensteuer, den Solidaritätszu-

schlag und, wenn die berechtigte Person kirchensteuerpflichtig ist, die Kirchensteuer zu 

berücksichtigen. Die Abzüge für Steuern werden einheitlich für Einkommen aus nicht-

selbstständiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit auf Grundlage einer Berechnung an-

hand des am 1. Januar des Kalenderjahres vor der Geburt des Kindes für dieses Jahr gel-

tenden Programmablaufplans für die maschinelle Berechnung der vom Arbeitslohn einzu-

behaltenden Lohnsteuer, des Solidaritätszuschlags und der Maßstabsteuer für die Kir-

chenlohnsteuer im Sinne von § 39b Absatz 6 des Einkommensteuergesetzes nach den 

Maßgaben der Absätze 2 bis 5 ermittelt. 

 

(2) Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Abzüge für Steuern ist die monatlich 

durchschnittlich zu berücksichtigende Summe der Einnahmen nach § 2c, soweit sie von 

der berechtigten Person zu versteuern sind, und der Gewinneinkünfte nach § 2d. Bei der 

Ermittlung der Abzüge für Steuern nach Absatz 1 werden folgende Pauschalen berück-

sichtigt: 

 

     1. der Arbeitnehmer-Pauschbetrag nach § 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Ein-

kommensteuergesetzes, wenn die berechtigte Person von ihr zu versteuernde Ein-

nahmen hat, die unter § 2c fallen, und 

 

     2. eine Vorsorgepauschale 

 

         a) mit den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe b und c 

des Einkommensteuergesetzes, falls die berechtigte Person von ihr zu versteu-

ernde Einnahmen nach § 2c hat, ohne in der gesetzlichen Rentenversicherung 

oder einer vergleichbaren Einrichtung versicherungspflichtig gewesen zu sein, 

oder 

 

         b) mit den Teilbeträgen nach § 39b Absatz 2 Satz 5 Nummer 3 Buchstabe a bis c 

des Einkommensteuergesetzes in allen übrigen Fällen, wobei die Höhe der Teil-

beträge ohne Berücksichtigung der besonderen Regelungen zur Berechnung der 

Beiträge nach § 55 Absatz 3 und § 58 Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetz-

buch bestimmt wird. 

 

(3) Als Abzug für die Einkommensteuer ist der Betrag anzusetzen, der sich unter Berück-

sichtigung der Steuerklasse und des Faktors nach § 39f des Einkommensteuergesetzes 

nach § 2c Absatz 3 ergibt; die Steuerklasse VI bleibt unberücksichtigt. War die berechtig-

te Person im Bemessungszeitraum nach § 2b in keine Steuerklasse eingereiht oder ist ihr 

nach § 2d zu berücksichtigender Gewinn höher als ihr nach § 2c zu berücksichtigender 

Überschuss der Einnahmen über ein Zwölftel des Arbeitnehmer-Pauschbetrags, ist als 
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Abzug für die Einkommensteuer der Betrag anzusetzen, der sich unter Berücksichtigung 

der Steuerklasse IV ohne Berücksichtigung eines Faktors nach § 39f des Einkommen-

steuergesetzes ergibt. 

 

(4) Als Abzug für den Solidaritätszuschlag ist der Betrag anzusetzen, der sich nach den 

Maßgaben des Solidaritätszuschlagsgesetzes 1995 für die Einkommensteuer nach Absatz 

3 ergibt. Freibeträge für Kinder werden nach den Maßgaben des § 3 Absatz 2a des Soli-

daritätszuschlagsgesetzes 1995 berücksichtigt. 

 

(5) Als Abzug für die Kirchensteuer ist der Betrag anzusetzen, der sich unter Anwendung 

eines Kirchensteuersatzes von 8 Prozent für die Einkommensteuer nach Absatz 3 ergibt. 

Freibeträge für Kinder werden nach den Maßgaben des § 51a Absatz 2a des Einkommen-

steuergesetzes berücksichtigt. 

 

(6) Vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5 werden Freibeträge und Pauschalen nur berücksich-

tigt, wenn sie ohne weitere Voraussetzung jeder berechtigten Person zustehen. 

 

§ 2f 

Abzüge für Sozialabgaben 

 

(1) Als Abzüge für Sozialabgaben sind Beträge für die gesetzliche Sozialversicherung o-

der für eine vergleichbare Einrichtung sowie für die Arbeitsförderung zu berücksichtigen. 

Die Abzüge für Sozialabgaben werden einheitlich für Einkommen aus nichtselbstständiger 

und selbstständiger Erwerbstätigkeit anhand folgender Beitragssatzpauschalen ermittelt: 

 

     1. 9 Prozent für die Kranken- und Pflegeversicherung, falls die berechtigte Person in 

der gesetzlichen Krankenversicherung nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 bis 12 des 

Fünften Buches Sozialgesetzbuch versicherungspflichtig gewesen ist, 

 

     2. 10 Prozent für die Rentenversicherung, falls die berechtigte Person in der gesetzli-

chen Rentenversicherung oder einer vergleichbaren Einrichtung versicherungspflich-

tig gewesen ist, und 

 

     3. 2 Prozent für die Arbeitsförderung, falls die berechtigte Person nach dem Dritten 

Buch Sozialgesetzbuch versicherungspflichtig gewesen ist. 

 

 (2) Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Abzüge für Sozialabgaben ist die mo-

natlich durchschnittlich zu berücksichtigende Summe der Einnahmen nach § 2c und der 

Gewinneinkünfte nach § 2d. Einnahmen aus Beschäftigungen im Sinne des § 8, des § 8a 

oder des § 20 Absatz 3 Satz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch werden nicht berück-

sichtigt. Für Einnahmen aus Beschäftigungsverhältnissen im Sinne des § 20 Absatz 2 des 

Vierten Buches Sozialgesetzbuch ist der Betrag anzusetzen, der sich nach § 344 Absatz 4 

des Dritten Buches Sozialgesetzbuch für diese Einnahmen ergibt, wobei der Faktor im 

Sinne des § 163 Absatz 10 Satz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch unter Zugrun-

delegung der Beitragssatzpauschalen nach Absatz 1 bestimmt wird. 

 

(3) Andere Maßgaben zur Bestimmung der sozialversicherungsrechtlichen Beitragsbe-

messungsgrundlagen werden nicht berücksichtigt. 

 

§ 3 

Anrechnung von anderen Einnahmen 

 

(1) Auf das der berechtigten Person nach § 2 oder nach § 2 in Verbindung mit § 2a zu-

stehende Elterngeld werden folgende Einnahmen angerechnet: 
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     1. Mutterschaftsleistungen 

 

         a) in Form des Mutterschaftsgeldes nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch oder 

nach dem Zweiten Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte mit Aus-

nahme des Mutterschaftsgeldes nach § 19 Absatz 2 des Mutterschutzgesetzes 

oder 

 

         b) in Form des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld nach § 20 des Mutterschutzge-

setzes, die der berechtigten Person für die Zeit ab dem Tag der Geburt des Kin-

des zustehen, 

 

     2. Dienst- und Anwärterbezüge sowie Zuschüsse, die der berechtigten Person nach 

beamten- oder soldatenrechtlichen Vorschriften für die Zeit eines Beschäftigungs-

verbots ab dem Tag der Geburt des Kindes zustehen, 

 

     3. dem Elterngeld oder dem Betreuungsgeld vergleichbare Leistungen, auf die eine 

nach § 1 berechtigte Person außerhalb Deutschlands oder gegenüber einer über- 

oder zwischenstaatlichen Einrichtung Anspruch hat, 

 

     4. Elterngeld, das der berechtigten Person für ein älteres Kind zusteht, sowie 

 

     5. Einnahmen, die der berechtigten Person als Ersatz für Erwerbseinkommen zu-

stehen und 

 

         a) die nicht bereits für die Berechnung des Elterngeldes nach § 2 berücksichtigt 

werden oder 

 

         b) bei deren Berechnung das Elterngeld nicht berücksichtigt wird. Stehen der be-

rechtigten Person die Einnahmen nur für einen Teil des Lebensmonats des Kin-

des zu, sind sie nur auf den entsprechenden Teil des Elterngeldes anzurechnen. 

Für jeden Kalendermonat, in dem Einnahmen nach Satz 1 Nummer 4 oder 

Nummer 5 im Bemessungszeitraum bezogen worden sind, wird der Anrech-

nungsbetrag um ein Zwölftel gemindert. 

 

(2) Bis zu einem Betrag von 300 Euro ist das Elterngeld von der Anrechnung nach Absatz 

1 frei, soweit nicht Einnahmen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 auf das Elterngeld 

anzurechnen sind. Dieser Betrag erhöht sich bei Mehrlingsgeburten um je 300 Euro für 

das zweite und jedes weitere Kind. 

 

(3) Solange kein Antrag auf die in Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 genannten vergleichbaren 

Leistungen gestellt wird, ruht der Anspruch auf Elterngeld bis zur möglichen Höhe der 

vergleichbaren Leistung. 

 

§ 4 

Art und Dauer des Bezugs 

 

(1) Elterngeld kann in der Zeit vom Tag der Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebens-

monats des Kindes bezogen werden. Abweichend von Satz 1 kann Elterngeld Plus nach 

Absatz 3 auch nach dem 14. Lebensmonat bezogen werden, solange es ab dem 15. Le-

bensmonat in aufeinander folgenden Lebensmonaten von zumindest einem Elternteil in 

Anspruch genommen wird. Für angenommene Kinder und Kinder im Sinne des § 1 Absatz 

3 Satz 1 Nummer 1 kann Elterngeld ab Aufnahme bei der berechtigten Person längstens 

bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes bezogen werden. 

 

(2) Elterngeld wird in Monatsbeträgen für Lebensmonate des Kindes gezahlt. Es wird al-

lein nach den Vorgaben der §§ 2 bis 3 ermittelt (Basiselterngeld), soweit nicht Elterngeld 

nach Absatz 3 in Anspruch genommen wird. Der Anspruch endet mit dem Ablauf des Mo-
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nats, in dem eine Anspruchsvoraussetzung entfallen ist. Die Eltern können die jeweiligen 

Monatsbeträge abwechselnd oder gleichzeitig beziehen.  

 

(3) Statt für einen Monat Elterngeld im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 zu beanspruchen, 

kann die berechtigte Person jeweils zwei Monate lang ein Elterngeld beziehen, das nach 

den §§ 2 bis 3 und den zusätzlichen Vorgaben der Sätze 2 und 3 ermittelt wird (Eltern-

geld Plus). Das Elterngeld Plus beträgt monatlich höchstens die Hälfte des Elterngeldes 

nach Absatz 2 Satz 2, das der berechtigten Person zustünde, wenn sie während des El-

terngeldbezugs keine Einnahmen im Sinne des § 2 oder des § 3 hätte oder hat. Für die 

Berechnung des Elterngeld Plus halbieren sich: 

 

     1. der Mindestbetrag für das Elterngeld nach § 2 Absatz 4 Satz 1, 

 

     2. der Mindestgeschwisterbonus nach § 2a Absatz 1 Satz 1, 

 

     3. der Mehrlingszuschlag nach § 2a Absatz 4 sowie 

 

     4. die von der Anrechnung freigestellten Elterngeldbeträge nach § 3 Absatz 2. 

 

(4) Die Eltern haben gemeinsam Anspruch auf zwölf Monatsbeträge Elterngeld im Sinne 

des Absatzes 2 Satz 2. Erfolgt für zwei Monate eine Minderung des Einkommens aus Er-

werbstätigkeit, können sie für zwei weitere Monate Elterngeld im Sinne des Absatzes 2 

Satz 2 beanspruchen (Partnermonate). Wenn beide Elternteile in vier aufeinander folgen-

den Lebensmonaten gleichzeitig 

 

     1. nicht weniger als 25 und nicht mehr als 30 Wochenstunden im Durchschnitt des 

Monats erwerbstätig sind und 

 

     2. die Voraussetzungen des § 1 erfüllen, hat jeder Elternteil für diese Monate An-

spruch auf vier weitere Monatsbeträge Elterngeld Plus (Partnerschaftsbonus). 

 

(5) Ein Elternteil kann höchstens zwölf Monatsbeträge Elterngeld im Sinne des Absatzes 2 

Satz 2 zuzüglich der vier nach Absatz 4 Satz 3 zustehenden Monatsbeträge Elterngeld 

Plus beziehen. Er kann Elterngeld nur beziehen, wenn er es mindestens für zwei Monate 

in Anspruch nimmt. Lebensmonate des Kindes, in denen einem Elternteil nach § 3 Absatz 

1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 anzurechnende Leistungen oder nach § 192 Absatz 5 Satz 2 

des Versicherungsvertragsgesetzes Versicherungsleistungen zustehen, gelten als Monate, 

für die dieser Elternteil Elterngeld im Sinne des Absatzes 2 Satz 2 bezieht. 

 

(6) Ein Elternteil kann abweichend von Absatz 5 Satz 1 zusätzlich auch die weiteren Mo-

natsbeträge Elterngeld nach Absatz 4 Satz 2 beziehen, wenn für zwei Monate eine Minde-

rung des Einkommens aus Erwerbstätigkeit erfolgt und wenn 

 

     1. bei ihm die Voraussetzungen für den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende nach § 

24b Absatz 1 und 3 des Einkommensteuergesetzes vorliegen und der andere Eltern-

teil weder mit ihm noch mit dem Kind in einer Wohnung lebt, 

 

     2. mit der Betreuung durch den anderen Elternteil eine Gefährdung des Kindeswohls 

im Sinne von § 1666 Absatz 1 und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verbunden wäre 

oder 

 

     3. die Betreuung durch den anderen Elternteil unmöglich ist, insbesondere weil er 

wegen einer schweren Krankheit oder Schwerbehinderung sein Kind nicht betreuen 

kann; für die Feststellung der Unmöglichkeit der Betreuung bleiben wirtschaftliche 

Gründe und Gründe einer Verhinderung wegen anderweitiger Tätigkeiten außer Be-

tracht. Ist ein Elternteil im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 bis 3 in vier aufeinander 

folgenden Lebensmonaten nicht weniger als 25 und nicht mehr als 30 Wochenstun-
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den im Durchschnitt des Monats erwerbstätig, kann er für diese Monate abweichend 

von Absatz 5 Satz 1 vier weitere Monatsbeträge Elterngeld Plus beziehen. 

 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten in den Fällen des § 1 Absatz 3 und 4 entsprechend. Nicht 

sorgeberechtigte Elternteile und Personen, die nach § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und 3 

Elterngeld beziehen können, bedürfen der Zustimmung des sorgeberechtigten Elternteils. 

 

Abschnitt 2 

Betreuungsgeld 

 

§ 4a 

Berechtigte 

 

 (1) Anspruch auf Betreuungsgeld hat, wer 

 

     1. die Voraussetzungen des § 1 Absatz 1 Nummer 1 bis 3, Absatz 2 bis 5, 7 und 8 er-

füllt und 

 

     2. für das Kind keine Leistungen nach § 24 Absatz 2 in Verbindung mit den §§ 22 bis 

23 des Achten Buches Sozialgesetzbuch in Anspruch nimmt. 

 

(2) Können die Eltern ihr Kind wegen einer schweren Krankheit, Schwerbehinderung oder 

Tod der Eltern nicht betreuen, haben Berechtigte im Sinne von Absatz 1 Nummer 1 in 

Verbindung mit § 1 Absatz 4 einen Anspruch auf Betreuungsgeld abweichend von Absatz 

1 Nummer 2, wenn für das Kind nicht mehr als 20 Wochenstunden im Durchschnitt des 

Monats Leistungen nach § 24 Absatz 2 in Verbindung mit den §§ 22 bis 23 des Achten 

Buches Sozialgesetzbuch in Anspruch genommen werden.  

 

§ 4b 

Höhe des Betreuungsgeldes 

 

Das Betreuungsgeld beträgt für jedes Kind 150 Euro pro Monat. 

 

§ 4c 

Anrechnung von anderen Leistungen 

 

Dem Betreuungsgeld oder dem Elterngeld vergleichbare Leistungen, auf die eine nach § 

4a berechtigte Person außerhalb Deutschlands oder gegenüber einer über- oder zwi-

schenstaatlichen Einrichtung Anspruch hat, werden auf das Betreuungsgeld angerechnet, 

soweit sie den Betrag übersteigen, der für denselben Zeitraum nach § 3 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 3 auf das Elterngeld anzurechnen ist. Stehen der berechtigten Person die Leis-

tungen nur für einen Teil des Lebensmonats des Kindes zu, sind sie nur auf den entspre-

chenden Teil des Betreuungsgeldes anzurechnen. Solange kein Antrag auf die in Satz 1 

genannten vergleichbaren Leistungen gestellt wird, ruht der Anspruch auf Betreuungs-

geld bis zur möglichen Höhe der vergleichbaren Leistung. 

 

§ 4d 

Bezugszeitraum 

 

(1) Betreuungsgeld kann in der Zeit vom ersten Tag des 15. Lebensmonats bis zur Voll-

endung des 36. Lebensmonats des Kindes bezogen werden. Vor dem 15. Lebensmonat 

wird Betreuungsgeld nur gewährt, wenn die Eltern die Monatsbeträge des Elterngeldes, 

die ihnen für ihr Kind nach § 4 Absatz 4 Satz 1 und 2 und nach § 4 Absatz 6 Satz 1 zu-

stehen, bereits bezogen haben. Für jedes Kind wird höchstens für 22 Lebensmonate Be-

treuungsgeld gezahlt. 

 

(2) Für angenommene Kinder und Kinder im Sinne des § 1 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 

kann Betreuungsgeld ab dem ersten Tag des 15. Monats nach Aufnahme bei der berech-
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tigten Person längstens bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes bezogen 

werden. Absatz 1 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. 

 

(3) Für einen Lebensmonat eines Kindes kann nur ein Elternteil Betreuungsgeld beziehen. 

Lebensmonate des Kindes, in denen einem Elternteil nach § 4c anzurechnende Leistun-

gen zustehen, gelten als Monate, für die dieser Elternteil Betreuungsgeld bezieht. 

 

(4) Der Anspruch endet mit dem Ablauf des Monats, in dem eine Anspruchsvorausset-

zung entfallen ist. 

 

(5) Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 gelten in den Fällen des § 4a Absatz 1 Nummer 1 in 

Verbindung mit § 1 Absatz 3 und 4 entsprechend. Nicht sorgeberechtigte Elternteile und 

Personen, die nach § 4a Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 3 Satz 1 

Nummer 2 und 3 Betreuungsgeld beziehen können, bedürfen der Zustimmung des sor-

geberechtigten Elternteils. 

 

Abschnitt 3 

Verfahren und Organisation 

 

§ 5 

Zusammentreffen von Ansprüchen 

 

(1) Erfüllen beide Elternteile die Anspruchsvoraussetzungen für Elterngeld oder Betreu-

ungsgeld, bestimmen sie, wer von ihnen welche Monatsbeträge der jeweiligen Leistung in 

Anspruch nimmt. 

 

(2) Beanspruchen beide Elternteile zusammen mehr als die ihnen nach § 4 Absatz 4 oder 

nach § 4 Absatz 4 in Verbindung mit § 4 Absatz 7 zustehenden Monatsbeträge Elterngeld 

oder mehr als die ihnen zustehenden 22 Monatsbeträge Betreuungsgeld, besteht der An-

spruch eines Elternteils auf die jeweilige Leistung, der nicht über die Hälfte der Monats-

beträge hinausgeht, ungekürzt; der Anspruch des anderen Elternteils wird gekürzt auf die 

verbleibenden Monatsbeträge. Beanspruchen beide Elternteile mehr als die Hälfte der 

Monatsbeträge Elterngeld oder Betreuungsgeld, steht ihnen jeweils die Hälfte der Mo-

natsbeträge der jeweiligen Leistung zu. 

 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten in den Fällen des § 1 Absatz 3 und 4 oder des § 4a Absatz 

1 Nummer 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 3 und 4 entsprechend. Wird eine Einigung mit 

einem nicht sorgeberechtigten Elternteil oder einer Person, die nach § 1 Absatz 3 Satz 1 

Nummer 2 und 3 Elterngeld oder nach § 4a Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 1 

Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 und 3 Betreuungsgeld beziehen kann, nicht erzielt, kommt es 

abweichend von Absatz 2 allein auf die Entscheidung des sorgeberechtigten Elternteils 

an. 

 

§ 6 

Auszahlung 

 

Elterngeld und Betreuungsgeld werden im Laufe des Monats gezahlt, für den sie be-

stimmt sind. 

 

§ 7 

Antragstellung 

 

(1) Elterngeld oder Betreuungsgeld ist schriftlich zu beantragen. Sie werden rückwirkend 

nur für die letzten drei Monate vor Beginn des Monats geleistet, in dem der Antrag auf 

die jeweilige Leistung eingegangen ist. In dem Antrag auf Elterngeld oder Betreuungsgeld 

ist anzugeben, für welche Monate Elterngeld im Sinne des § 4 Absatz 2 Satz 2, für welche 

Monate Elterngeld Plus oder für welche Monate Betreuungsgeld beantragt wird. 
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(2) Die im Antrag getroffenen Entscheidungen können bis zum Ende des Bezugszeit-

raums geändert werden. Eine Änderung kann rückwirkend nur für die letzten drei Monate 

vor Beginn des Monats verlangt werden, in dem der Änderungsantrag eingegangen ist. 

Sie ist außer in den Fällen besonderer Härte unzulässig, soweit Monatsbeträge bereits 

ausgezahlt sind. Abweichend von den Sätzen 2 und 3 kann für einen Monat, in dem be-

reits Elterngeld Plus bezogen wurde, nachträglich Elterngeld nach § 4 Absatz 2 Satz 2 

beantragt werden. Im Übrigen finden die für die Antragstellung geltenden Vorschriften 

auch auf den Änderungsantrag Anwendung. 

 

(3) Der Antrag ist außer in den Fällen des § 4 Absatz 6 und der Antragstellung durch eine 

allein sorgeberechtigte Person von der Person, die ihn stellt, und zur Bestätigung der 

Kenntnisnahme auch von der anderen berechtigten Person zu unterschreiben. Die andere 

berechtigte Person kann gleichzeitig einen Antrag auf das von ihr beanspruchte Eltern-

geld oder Betreuungsgeld stellen oder der Behörde anzeigen, wie viele Monatsbeträge sie 

für die jeweilige Leistung beansprucht, wenn mit ihrem Anspruch die Höchstgrenzen nach 

§ 4 Absatz 4 überschritten würden. Liegt der Behörde weder ein Antrag auf Elterngeld 

oder Betreuungsgeld noch eine Anzeige der anderen berechtigten Person nach Satz 2 

vor, erhält der Antragsteller oder die Antragstellerin die Monatsbeträge der jeweiligen 

Leistung ausgezahlt; die andere berechtigte Person kann bei einem späteren Antrag ab-

weichend von § 5 Absatz 2 nur die unter Berücksichtigung von § 4 Absatz 4 oder § 4d 

Absatz 1 Satz 3 verbleibenden Monatsbeträge der jeweiligen Leistung erhalten. 

 

§ 8 

Auskunftspflicht, Nebenbestimmungen 

 

(1) Soweit im Antrag auf Elterngeld Angaben zum voraussichtlichen Einkommen aus Er-

werbstätigkeit gemacht wurden, sind nach Ablauf des Bezugszeitraums für diese Zeit das 

tatsächliche Einkommen aus Erwerbstätigkeit und die Arbeitszeit nachzuweisen.  

 

 

 

(1a) Die Mitwirkungspflichten nach § 60 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch gelten 

1. im Falle des § 1 Absatz 8 Satz 2 auch für die andere Person im Sinne des § 1 Absatz 8 

Satz 2 und 2. im Falle des § 4 Absatz 4 Satz 3 oder des § 4 Absatz 4 Satz 3 in Verbin-

dung mit § 4 Absatz 7 Satz 1 für beide Personen, die den Partnerschaftsbonus beantragt 

haben. § 65 Absatz 1 und 3 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. 

 

(2) Elterngeld wird in den Fällen, in denen die berechtigte Person nach ihren Angaben im 

Antrag im Bezugszeitraum voraussichtlich kein Einkommen aus Erwerbstätigkeit haben 

wird, unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall gezahlt, dass sie entgegen ihren 

Angaben im Antrag Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat. In den Fällen, in denen zum 

Zeitpunkt der Antragstellung der Steuerbescheid für den letzten abgeschlossenen Veran-

lagungszeitraum vor der Geburt des Kindes nicht vorliegt und nach den Angaben im An-

trag auf Elterngeld oder Betreuungsgeld die Beträge nach § 1 Absatz 8 oder nach § 4a 

Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 8 voraussichtlich nicht überschritten 

werden, wird die jeweilige Leistung unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall ge-

zahlt, dass entgegen den Angaben im Antrag auf die jeweilige Leistung die Beträge nach 

§ 1 Absatz 8 oder nach § 4a Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 8 über-

schritten werden. 

 

(3) Das Elterngeld wird bis zum Nachweis der jeweils erforderlichen Angaben vorläufig 

unter Berücksichtigung der glaubhaft gemachten Angaben gezahlt, wenn 

 

     1. zum Zeitpunkt der Antragstellung der Steuerbescheid für den letzten abgeschlos-

senen Veranlagungszeitraum vor der Geburt des Kindes nicht vorliegt und noch 

nicht angegeben werden kann, ob die Beträge nach § 1 Absatz 8 oder nach § 4a 

Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 8 überschritten werden, 
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     2. das Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt nicht ermittelt werden kann, 

 

     3. die berechtigte Person nach den Angaben im Antrag auf Elterngeld im Bezugszeit-

raum voraussichtlich Einkommen aus Erwerbstätigkeit hat oder 

 

     4. die berechtigte Person weitere Monatsbeträge Elterngeld Plus nach § 4 Absatz 4 

Satz 3 oder nach § 4 Absatz 6 Satz 2 beantragt. Satz 1 Nummer 1 gilt entspre-

chend bei der Beantragung von Betreuungsgeld. 

 

§ 9 

Einkommens- und Arbeitszeitnachweis, Auskunftspflicht des Arbeitgebers 

 

Soweit es zum Nachweis des Einkommens aus Erwerbstätigkeit oder der wöchentlichen 

Arbeitszeit erforderlich ist, hat der Arbeitgeber der nach § 12 zuständigen Behörde für 

bei ihm Beschäftigte das Arbeitsentgelt, die für die Ermittlung der nach den §§ 2e und 2f 

erforderlichen Abzugsmerkmale für Steuern und Sozialabgaben sowie die Arbeitszeit auf 

Verlangen zu bescheinigen; das Gleiche gilt für ehemalige Arbeitgeber. Für die in Heim-

arbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten (§ 1 Absatz 1 und 2 des Heimarbeits-

gesetzes) tritt an die Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwischenmeister.  

 

§ 10 

Verhältnis zu anderen Sozialleistungen 

 

(1) Das Elterngeld, das Betreuungsgeld und jeweils vergleichbare Leistungen der Länder 

sowie die nach § 3 oder § 4c auf die jeweilige Leistung angerechneten Einnahmen oder 

Leistungen bleiben bei Sozialleistungen, deren Zahlung von anderen Einkommen abhän-

gig ist, bis zu einer Höhe von insgesamt 300 Euro im Monat als Einkommen unberück-

sichtigt. 

 

(2) Das Elterngeld, das Betreuungsgeld und jeweils vergleichbare Leistungen der Länder 

sowie die nach § 3 oder § 4c auf die jeweilige Leistung angerechneten Einnahmen oder 

Leistungen dürfen bis zu einer Höhe von insgesamt 300 Euro nicht dafür herangezogen 

werden, um auf Rechtsvorschriften beruhende Leistungen anderer, auf die kein Anspruch 

besteht, zu versagen. 

 

(3) Soweit die berechtigte Person Elterngeld Plus bezieht, bleibt das Elterngeld nur bis 

zur Hälfte des Anrechnungsfreibetrags, der nach Abzug der anderen nach Absatz 1 nicht 

zu berücksichtigenden Einnahmen für das Elterngeld verbleibt, als Einkommen unberück-

sichtigt und darf nur bis zu dieser Höhe nicht dafür herangezogen werden, um auf 

Rechtsvorschriften beruhende Leistungen anderer, auf die kein Anspruch besteht, zu ver-

sagen. 

 

(4) Die nach den Absätzen 1 bis 3 nicht zu berücksichtigenden oder nicht heranzuziehen-

den Beträge vervielfachen sich bei Mehrlingsgeburten mit der Zahl der geborenen Kinder. 

 

 (5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht bei Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialge-

setzbuch, dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch und § 6a des Bundeskindergeldgesetzes. 

Bei den in Satz 1 bezeichneten Leistungen bleiben das Elterngeld und vergleichbare Leis-

tungen der Länder sowie die nach § 3 auf das Elterngeld angerechneten Einnahmen in 

Höhe des nach § 2 Absatz 1 berücksichtigten Einkommens aus Erwerbstätigkeit vor der 

Geburt bis zu 300 Euro im Monat als Einkommen unberücksichtigt. Soweit die berechtigte 

Person Elterngeld Plus bezieht, verringern sich die Beträge nach Satz 2 um die Hälfte. 

 

(6) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, soweit für eine Sozialleistung ein Kostenbei-

trag erhoben werden kann, der einkommensabhängig ist.  
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§ 11 

Unterhaltspflichten 

 

Unterhaltsverpflichtungen werden durch die Zahlung des Elterngeldes, des Betreuungs-

geldes und jeweils vergleichbarer Leistungen der Länder nur insoweit berührt, als die 

Zahlung 300 Euro monatlich übersteigt. Soweit die berechtigte Person Elterngeld Plus be-

zieht, werden die Unterhaltspflichten insoweit berührt, als die Zahlung 150 Euro über-

steigt. Die in den Sätzen 1 und 2 genannten Beträge vervielfachen sich bei Mehrlingsge-

burten mit der Zahl der geborenen Kinder. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht in den Fällen 

des § 1361 Absatz 3, der §§ 1579, 1603 Absatz 2 und des § 1611 Absatz 1 des Bürgerli-

chen Gesetzbuchs.  

 

§ 12 

Zuständigkeit; Aufbringung der Mittel 

 

(1) Die Landesregierungen oder die von ihnen beauftragten Stellen bestimmen die für die 

Ausführung dieses Gesetzes zuständigen Behörden. Diesen Behörden obliegt auch die 

Beratung zur Elternzeit. In den Fällen des § 1 Absatz 2 oder des § 4a Absatz 1 Nummer 1 

in Verbindung mit § 1 Absatz 2 ist die von den Ländern für die Durchführung dieses Ge-

setzes bestimmte Behörde des Bezirks zuständig, in dem die berechtigte Person ihren 

letzten inländischen Wohnsitz hatte; hilfsweise ist die Behörde des Bezirks zuständig, in 

dem der entsendende Dienstherr oder Arbeitgeber der berechtigten Person oder der Ar-

beitgeber des Ehegatten, der Ehegattin, des Lebenspartners oder der Lebenspartnerin 

der berechtigten Person den inländischen Sitz hat. 

 

(2) Der Bund trägt die Ausgaben für das Elterngeld und das Betreuungsgeld. 

 

§ 13 

Rechtsweg 

 

(1) Über öffentlich-rechtliche Streitigkeiten in Angelegenheiten der §§ 1 bis 12 entschei-

den die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit. § 85 Absatz 2 Nummer 2 des Sozialgerichts-

gesetzes gilt mit der Maßgabe, dass die zuständige Stelle nach § 12 bestimmt wird. 

(2) Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine aufschiebende Wirkung. 

 

§ 14 

Bußgeldvorschriften 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

 

     1. entgegen § 8 Absatz 1 einen Nachweis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 

nicht rechtzeitig erbringt, 

 

     2. entgegen § 9 eine dort genannte Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 

nicht rechtzeitig bescheinigt, 

 

     3. entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, 

auch in Verbindung mit § 8 Absatz 1a Satz 1, eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht 

vollständig oder nicht rechtzeitig macht, 

 

     4. entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, 

auch in Verbindung mit § 8 Absatz 1a Satz 1, eine Mitteilung nicht, nicht richtig, 

nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht oder 

 

     5. entgegen § 60 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch, 

auch in Verbindung mit § 8 Absatz 1a Satz 1, eine Beweisurkunde nicht, nicht rich-

tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vorlegt. 
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu zweitausend Euro geahn-

det werden. 

 

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord-

nungswidrigkeiten sind die in § 12 Absatz 1 Satz 1 und 3 genannten Behörden. 

 

Abschnitt 4 

Elternzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

 

§ 15 

Anspruch auf Elternzeit 

 

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf Elternzeit, wenn sie 

 

     1. a) mit ihrem Kind, 

 

         b) mit einem Kind, für das sie die Anspruchsvoraussetzungen nach § 1 Absatz 3 

oder 4 erfüllen, oder 

 

         c) mit einem Kind, das sie in Vollzeitpflege nach § 33 des Achten Buches Sozialge-

setzbuch aufgenommen haben, in einem Haushalt leben und 

 

     2. dieses Kind selbst betreuen und erziehen. Nicht sorgeberechtigte Elternteile und 

Personen, die nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b und c Elternzeit nehmen können, 

bedürfen der Zustimmung des sorgeberechtigten Elternteils. 

 

(1a) Anspruch auf Elternzeit haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch, wenn sie 

mit ihrem Enkelkind in einem Haushalt leben und dieses Kind selbst betreuen und erzie-

hen und 

 

     1. ein Elternteil des Kindes minderjährig ist oder 

 

     2. ein Elternteil des Kindes sich in einer Ausbildung befindet, die vor Vollendung des 

18. Lebensjahres begonnen wurde und die Arbeitskraft des Elternteils im Allgemei-

nen voll in Anspruch nimmt. Der Anspruch besteht nur für Zeiten, in denen keiner 

der Elternteile des Kindes selbst Elternzeit beansprucht. 

 

(2) Der Anspruch auf Elternzeit besteht bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres eines 

Kindes. Ein Anteil von bis zu 24 Monaten kann zwischen dem dritten Geburtstag und dem 

vollendeten achten Lebensjahr des Kindes in Anspruch genommen werden. Die Zeit der 

Mutterschutzfrist nach § 3 Absatz 2 und 3 des Mutterschutzgesetzes wird für die Eltern-

zeit der Mutter auf die Begrenzung nach den Sätzen 1 und 2 angerechnet. Bei mehreren 

Kindern besteht der Anspruch auf Elternzeit für jedes Kind, auch wenn sich die Zeiträume 

im Sinne der Sätze 1 und 2 überschneiden. Bei einem angenommenen Kind und bei ei-

nem Kind in Vollzeit- oder Adoptionspflege kann Elternzeit von insgesamt bis zu drei Jah-

ren ab der Aufnahme bei der berechtigten Person, längstens bis zur Vollendung des ach-

ten Lebensjahres des Kindes genommen werden; die Sätze 2 und 4 sind entsprechend 

anwendbar, soweit sie die zeitliche Aufteilung regeln. Der Anspruch kann nicht durch Ver-

trag ausgeschlossen oder beschränkt werden. 

 

(3) Die Elternzeit kann, auch anteilig, von jedem Elternteil allein oder von beiden Eltern-

teilen gemeinsam genommen werden. Satz 1 gilt in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 

Nummer 1 Buchstabe b und c entsprechend. 

 

(4) Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin darf während der Elternzeit nicht mehr als 

30 Wochenstunden im Durchschnitt des Monats erwerbstätig sein. Eine im Sinne des § 23 

des Achten Buches Sozialgesetzbuch geeignete Tagespflegeperson kann bis zu fünf Kin-

der in Tagespflege betreuen, auch wenn die wöchentliche Betreuungszeit 30 Stunden 
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übersteigt. Teilzeitarbeit bei einem anderen Arbeitgeber oder selbstständige Tätigkeit 

nach Satz 1 bedürfen der Zustimmung des Arbeitgebers. Dieser kann sie nur innerhalb 

von vier Wochen aus dringenden betrieblichen Gründen schriftlich ablehnen. 

 

(5) Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann eine Verringerung der Arbeitszeit 

und ihre Verteilung beantragen. Über den Antrag sollen sich der Arbeitgeber und der Ar-

beitnehmer oder die Arbeitnehmerin innerhalb von vier Wochen einigen. Der Antrag kann 

mit der schriftlichen Mitteilung nach Absatz 7 Satz 1 Nummer 5 verbunden werden. Un-

berührt bleibt das Recht, sowohl die vor der Elternzeit bestehende Teilzeitarbeit unverän-

dert während der Elternzeit fortzusetzen, soweit Absatz 4 beachtet ist, als auch nach der 

Elternzeit zu der Arbeitszeit zurückzukehren, die vor Beginn der Elternzeit vereinbart 

war. 

 

(6) Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann gegenüber dem Arbeitgeber, soweit 

eine Einigung nach Absatz 5 nicht möglich ist, unter den Voraussetzungen des Absatzes 7 

während der Gesamtdauer der Elternzeit zweimal eine Verringerung seiner oder ihrer Ar-

beitszeit beanspruchen. 

 

(7) Für den Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit gelten folgende Voraussetzungen: 

 

     1. Der Arbeitgeber beschäftigt, unabhängig von der Anzahl der Personen in Berufsbil-

dung, in der Regel mehr als 15 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, 

 

     2. das Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen besteht ohne Unter-

brechung länger als sechs Monate, 

 

     3. die vertraglich vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit soll für mindestens zwei Monate 

auf einen Umfang von nicht weniger als 15 und nicht mehr als 30 Wochenstunden 

im Durchschnitt des Monats verringert werden, 

 

     4. dem Anspruch stehen keine dringenden betrieblichen Gründe entgegen und 

 

     5. der Anspruch auf Teilzeit wurde dem Arbeitgeber 

 

         a) für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes sieben Wo-

chen und 

 

         b) für den Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten achten 

Lebensjahr des Kindes 13 Wochen vor Beginn der Teilzeittätigkeit schriftlich mit-

geteilt. 

Der Antrag muss den Beginn und den Umfang der verringerten Arbeitszeit ent-

halten. Die gewünschte Verteilung der verringerten Arbeitszeit soll im Antrag angege-

ben werden. Falls der Arbeitgeber die beanspruchte Verringerung oder Verteilung der 

Arbeitszeit ablehnen will, muss er dies innerhalb der in Satz 5 genannten Frist mit 

schriftlicher Begründung tun. Hat ein Arbeitgeber die Verringerung der Arbeitszeit 

 

     1. in einer Elternzeit zwischen der Geburt und dem vollendeten dritten Lebensjahr des 

Kindes nicht spätestens vier Wochen nach Zugang des Antrags oder 

 

     2. in einer Elternzeit zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten achten 

Lebensjahr des Kindes nicht spätestens acht Wochen nach Zugang des Antrags 

schriftlich abgelehnt, gilt die Zustimmung als erteilt und die Verringerung der Ar-

beitszeit entsprechend den Wünschen der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers 

als festgelegt. Haben Arbeitgeber und Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer über die 

Verteilung der Arbeitszeit kein Einvernehmen nach Absatz 5 Satz 2 erzielt und hat 

der Arbeitgeber nicht innerhalb der in Satz 5 genannten Fristen die gewünschte 

Verteilung schriftlich abgelehnt, gilt die Verteilung der Arbeitszeit entsprechend den 

Wünschen der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers als festgelegt. Soweit der 



AGG 

 
- 110 - 

Arbeitgeber den Antrag auf Verringerung oder Verteilung der Arbeitszeit rechtzeitig 

ablehnt, kann die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer Klage vor dem Gericht für 

Arbeitssachen erheben. 

 

§ 16 

Inanspruchnahme der Elternzeit 

 

(1) Wer Elternzeit beanspruchen will, muss sie 

 

     1. für den Zeitraum bis zum vollendeten dritten Lebensjahr des Kindes spätestens 

sieben Wochen und 

 

     2. für den Zeitraum zwischen dem dritten Geburtstag und dem vollendeten achten 

Lebensjahr des Kindes spätestens 13 Wochen vor Beginn der Elternzeit schriftlich 

vom Arbeitgeber verlangen. Verlangt die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer El-

ternzeit nach Satz 1 Nummer 1, muss sie oder er gleichzeitig erklären, für welche 

Zeiten innerhalb von zwei Jahren Elternzeit genommen werden soll. Bei dringenden 

Gründen ist ausnahmsweise eine angemessene kürzere Frist möglich. Nimmt die 

Mutter die Elternzeit im Anschluss an die Mutterschutzfrist, wird die Zeit der Mut-

terschutzfrist nach § 3 Absatz 2 und 3 des Mutterschutzgesetzes auf den Zeitraum 

nach Satz 2 angerechnet. Nimmt die Mutter die Elternzeit im Anschluss an einen 

auf die Mutterschutzfrist folgenden Erholungsurlaub, werden die Zeit der Mutter-

schutzfrist nach § 3 Absatz 2 und 3 des Mutterschutzgesetzes und die Zeit des Er-

holungsurlaubs auf den Zweijahreszeitraum nach Satz 2 angerechnet. Jeder Eltern-

teil kann seine Elternzeit auf drei Zeitabschnitte verteilen; eine Verteilung auf wei-

tere Zeitabschnitte ist nur mit der Zustimmung des Arbeitgebers möglich. Der Ar-

beitgeber kann die Inanspruchnahme eines dritten Abschnitts einer Elternzeit in-

nerhalb von acht Wochen nach Zugang des Antrags aus dringenden betrieblichen 

Gründen ablehnen, wenn dieser Abschnitt im Zeitraum zwischen dem dritten Ge-

burtstag und dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes liegen soll. Der Arbeit-

geber hat dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin die Elternzeit zu bescheini-

gen. Bei einem Arbeitgeberwechsel ist bei der Anmeldung der Elternzeit auf Verlan-

gen des neuen Arbeitgebers eine Bescheinigung des früheren Arbeitgebers über be-

reits genommene Elternzeit durch die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer vor-

zulegen. 

 

(2) Können Arbeitnehmerinnen aus einem von ihnen nicht zu vertretenden Grund eine 

sich unmittelbar an die Mutterschutzfrist des § 3 Absatz 2 und 3 des Mutterschutzgeset-

zes anschließende Elternzeit nicht rechtzeitig verlangen, können sie dies innerhalb einer 

Woche nach Wegfall des Grundes nachholen. 

 

(3) Die Elternzeit kann vorzeitig beendet oder im Rahmen des § 15 Absatz 2 verlängert 

werden, wenn der Arbeitgeber zustimmt. Die vorzeitige Beendigung wegen der Geburt 

eines weiteren Kindes oder in Fällen besonderer Härte, insbesondere bei Eintritt einer 

schweren Krankheit, Schwerbehinderung oder Tod eines Elternteils oder eines Kindes der 

berechtigten Person oder bei erheblich gefährdeter wirtschaftlicher Existenz der Eltern 

nach Inanspruchnahme der Elternzeit, kann der Arbeitgeber unbeschadet von Satz 3 nur 

innerhalb von vier Wochen aus dringenden betrieblichen Gründen schriftlich ablehnen. 

Die Elternzeit kann zur Inanspruchnahme der Schutzfristen des § 3 des Mutterschutzge-

setzes auch ohne Zustimmung des Arbeitgebers vorzeitig beendet werden; in diesen Fäl-

len soll die Arbeitnehmerin dem Arbeitgeber die Beendigung der Elternzeit rechtzeitig 

mitteilen. Eine Verlängerung der Elternzeit kann verlangt werden, wenn ein vorgesehener 

Wechsel der Anspruchsberechtigten aus einem wichtigen Grund nicht erfolgen kann. 

 

(4) Stirbt das Kind während der Elternzeit, endet diese spätestens drei Wochen nach dem 

Tod des Kindes. 
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(5) Eine Änderung in der Anspruchsberechtigung hat der Arbeitnehmer oder die Arbeit-

nehmerin dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen. 

 

§ 17 

Urlaub 

 

(1) Der Arbeitgeber kann den Erholungsurlaub, der dem Arbeitnehmer oder der Arbeit-

nehmerin für das Urlaubsjahr zusteht, für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit um 

ein Zwölftel kürzen. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin wäh-

rend der Elternzeit bei seinem oder ihrem Arbeitgeber Teilzeitarbeit leistet. 

 

(2) Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin den ihm oder ihr zustehenden Urlaub 

vor dem Beginn der Elternzeit nicht oder nicht vollständig erhalten, hat der Arbeitgeber 

den Resturlaub nach der Elternzeit im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr zu gewäh-

ren. 

 

(3) Endet das Arbeitsverhältnis während der Elternzeit oder wird es im Anschluss an die 

Elternzeit nicht fortgesetzt, so hat der Arbeitgeber den noch nicht gewährten Urlaub ab-

zugelten. 

 

(4) Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin vor Beginn der Elternzeit mehr Urlaub 

erhalten, als ihm oder ihr nach Absatz 1 zusteht, kann der Arbeitgeber den Urlaub, der 

dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin nach dem Ende der Elternzeit zusteht, um 

die zu viel gewährten Urlaubstage kürzen. 

 

§ 18 

Kündigungsschutz 

 

(1) Der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis ab dem Zeitpunkt, von dem an Elternzeit 

verlangt worden ist, nicht kündigen. Der Kündigungsschutz nach Satz 1 beginnt 

 

     1. frühestens acht Wochen vor Beginn einer Elternzeit bis zum vollendeten dritten Le-

bensjahr des Kindes und 

     2. frühestens 14 Wochen vor Beginn einer Elternzeit zwischen dem dritten Geburtstag 

und dem vollendeten achten Lebensjahr des Kindes. Während der Elternzeit darf 

der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis nicht kündigen. In besonderen Fällen kann 

ausnahmsweise eine Kündigung für zulässig erklärt werden. Die Zulässigkeitserklä-

rung erfolgt durch die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde oder 

die von ihr bestimmte Stelle. Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bun-

desrates allgemeine Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Satzes 4 erlas-

sen. 

 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen 

 

     1. während der Elternzeit bei demselben Arbeitgeber Teilzeitarbeit leisten oder 

 

     2. ohne Elternzeit in Anspruch zu nehmen, Teilzeitarbeit leisten und Anspruch auf El-

tergeld nach § 1 während des Zeitraums nach § 4 Absatz 1 Satz 1 und 3 haben. 

 

§ 19 

Kündigung zum Ende der Elternzeit 

 

Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin kann das Arbeitsverhältnis zum Ende der El-

ternzeit nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten kündigen. 
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§ 20 

Zur Berufsbildung Beschäftigte, in Heimarbeit Beschäftigte 

 

(1) Die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten gelten als Arbeitnehmer oder Arbeitnehme-

rinnen im Sinne dieses Gesetzes. Die Elternzeit wird auf Berufsbildungszeiten nicht ange-

rechnet. 

 

(2) Anspruch auf Elternzeit haben auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen 

Gleichgestellten (§ 1 Absatz 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes), soweit sie am Stück mit-

arbeiten. Für sie tritt an die Stelle des Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwischenmeis-

ter und an die Stelle des Arbeitsverhältnisses das Beschäftigungsverhältnis. 

 

§ 21 

Befristete Arbeitsverträge 

 

(1) Ein sachlicher Grund, der die Befristung eines Arbeitsverhältnisses rechtfertigt, liegt 

vor, wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin zur Vertretung eines anderen Ar-

beitnehmers oder einer anderen Arbeitnehmerin für die Dauer eines Beschäftigungsver-

botes nach dem Mutterschutzgesetz, einer Elternzeit, einer auf Tarifvertrag, Betriebsver-

einbarung oder einzelvertraglicher Vereinbarung beruhenden Arbeitsfreistellung zur Be-

treuung eines Kindes oder für diese Zeiten zusammen oder für Teile davon eingestellt 

wird. 

 

(2) Über die Dauer der Vertretung nach Absatz 1 hinaus ist die Befristung für notwendige 

Zeiten einer Einarbeitung zulässig. 

 

(3) Die Dauer der Befristung des Arbeitsvertrags muss kalendermäßig bestimmt oder be-

stimmbar oder den in den Absätzen 1 und 2 genannten Zwecken zu entnehmen sein. 

 

(4) Der Arbeitgeber kann den befristeten Arbeitsvertrag unter Einhaltung einer Frist von 

mindestens drei Wochen, jedoch frühestens zum Ende der Elternzeit, kündigen, wenn die 

Elternzeit ohne Zustimmung des Arbeitgebers vorzeitig endet und der Arbeitnehmer oder 

die Arbeitnehmerin die vorzeitige Beendigung der Elternzeit mitgeteilt hat. Satz 1 gilt 

entsprechend, wenn der Arbeitgeber die vorzeitige Beendigung der Elternzeit in den Fäl-

len des § 16 Absatz 3 Satz 2 nicht ablehnen darf. 

 

(5) Das Kündigungsschutzgesetz ist im Falle des Absatzes 4 nicht anzuwenden. 

 

(6) Absatz 4 gilt nicht, soweit seine Anwendung vertraglich ausgeschlossen ist. 

 

(7) Wird im Rahmen arbeitsrechtlicher Gesetze oder Verordnungen auf die Zahl der be-

schäftigten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen abgestellt, so sind bei der Ermittlung 

dieser Zahl Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die sich in der Elternzeit befinden oder 

zur Betreuung eines Kindes freigestellt sind, nicht mitzuzählen, solange für sie aufgrund 

von Absatz 1 ein Vertreter oder eine Vertreterin eingestellt ist. Dies gilt nicht, wenn der 

Vertreter oder die Vertreterin nicht mitzuzählen ist. Die Sätze 1 und 2 gelten entspre-

chend, wenn im Rahmen arbeitsrechtlicher Gesetze oder Verordnungen auf die Zahl der 

Arbeitsplätze abgestellt wird. 

 

Abschnitt 5 

Statistik und Schlussvorschriften 

 

§ 22 

Bundesstatistik 

 

(1) Zur Beurteilung der Auswirkungen dieses Gesetzes sowie zu seiner Fortentwicklung 

sind laufende Erhebungen zum Bezug von Elterngeld und Betreuungsgeld als Bundessta-

tistiken durchzuführen. Die Erhebungen erfolgen zentral beim Statistischen Bundesamt. 
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(2) Die Statistik zum Bezug von Elterngeld erfasst vierteljährlich zum jeweils letzten Tag 

des aktuellen und der vorangegangenen zwei Kalendermonate für Personen, die in einem 

dieser Kalendermonate Elterngeld bezogen haben, für jedes den Anspruch auslösende 

Kind folgende Erhebungsmerkmale: 

 

     1. Art der Berechtigung nach § 1, 

 

     2. Grundlagen der Berechnung des zustehenden Monatsbetrags nach Art und Höhe (§ 

2 Absatz 1, 2, 3 oder 4, § 2a Absatz 1 oder 4, § 2c, die §§ 2d, 2e oder § 2f), 

 

     3. Höhe und Art des zustehenden Monatsbetrags (§ 4 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 

Satz 1) ohne die Berücksichtigung der Einnahmen nach § 3, 

 

     4. Art und Höhe der Einnahmen nach § 3, 

 

     5. Inanspruchnahme der als Partnerschaftsbonus gewährten Monatsbeträge nach § 4 

Absatz 4 Satz 3 und der weiteren Monatsbeträge Elterngeld Plus nach § 4 Absatz 6 

Satz 2, 

 

     6. Höhe des monatlichen Auszahlungsbetrags, 

 

     7. Geburtstag des Kindes, 

 

     8. für die Elterngeld beziehende Person: 

 

         a) Geschlecht, Geburtsjahr und -monat, 

 

         b) Staatsangehörigkeit, 

 

         c) Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt, 

 

         d) Familienstand und unverheiratetes Zusammenleben mit dem anderen Elternteil 

und 

 

         e) Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder. 

 

Die Angaben nach den Nummern 2, 3, 5 und 6 sind für jeden Lebensmonat des Kindes 

bezogen auf den nach § 4 Absatz 1 möglichen Zeitraum des Leistungsbezugs zu melden. 

 

(3) Die Statistik zum Bezug von Betreuungsgeld erfasst vierteljährlich zum jeweils letzten 

Tag des aktuellen und der vorangegangenen zwei Kalendermonate erstmalig zum 30. 

September 2013 für Personen, die in einem dieser Kalendermonate Betreuungsgeld be-

zogen haben, für jedes den Anspruch auslösende Kind folgende Erhebungsmerkmale: 

 

     1. Art der Berechtigung nach § 4a, 

 

     2. Höhe des monatlichen Auszahlungsbetrags, 

 

     3. Geburtstag des Kindes, 

 

     4. für die Betreuungsgeld beziehende Person: 

 

         a) Geschlecht, Geburtsjahr und -monat, 

 

         b) Staatsangehörigkeit, 

 

         c) Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt, 
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         d) Familienstand und unverheiratetes Zusammenleben mit dem anderen Elternteil 

und 

 

         e) Anzahl der im Haushalt lebenden Kinder. 

 

Die Angaben nach Nummer 2 sind für jeden Lebensmonat des Kindes bezogen auf den 

nach § 4d Absatz 1 möglichen Zeitraum des Leistungsbezugs zu melden. 

 

(4) Hilfsmerkmale sind: 

 

     1. Name und Anschrift der zuständigen Behörde, 

 

     2. Name und Telefonnummer sowie Adresse für elektronische Post der für eventuelle 

Rückfragen zur Verfügung stehenden Person und 

 

     3. Kennnummer des Antragstellers oder der Antragstellerin. 

 

§ 23 

Auskunftspflicht; Datenübermittlung an das Statistische Bundesamt 

 

(1) Für die Erhebung nach § 22 besteht Auskunftspflicht. Die Angaben nach § 22 Absatz 

4 Nummer 2 sind freiwillig. Auskunftspflichtig sind die nach § 12 Absatz 1 zuständigen 

Stellen. 

 

(2) Der Antragsteller oder die Antragstellerin ist gegenüber den nach § 12 Absatz 1 zu-

ständigen Stellen zu den Erhebungsmerkmalen nach § 22 Absatz 2 und 3 auskunfts-

pflichtig. Die zuständigen Stellen nach § 12 Absatz 1 dürfen die Angaben nach § 22 Ab-

satz 2 Satz 1 Nummer 8 und Absatz 3 Satz 1 Nummer 4, soweit sie für den Vollzug die-

ses Gesetzes nicht erforderlich sind, nur durch technische und organisatorische Maßnah-

men getrennt von den übrigen Daten nach § 22 Absatz 2 und 3 und nur für die Übermitt-

lung an das Statistische Bundesamt verwenden und haben diese unverzüglich nach 

Übermittlung an das Statistische Bundesamt zu löschen. 

 

(3) Die in sich schlüssigen Angaben sind als Einzeldatensätze elektronisch bis zum Ablauf 

von 30 Arbeitstagen nach Ablauf des Berichtszeitraums an das Statistische Bundesamt zu 

übermitteln. 

 

§ 24 

Übermittlung von Tabellen mit statistischen Ergebnissen durch das Statistische 

Bundesamt 

 

Zur Verwendung gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften und zu Zwecken der 

Planung, jedoch nicht zur Regelung von Einzelfällen, übermittelt das Statistische Bundes-

amt Tabellen mit statistischen Ergebnissen, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen 

Fall ausweisen, an die fachlich zuständigen obersten Bundes- oder Landesbehörden. Ta-

bellen, deren Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen, dürfen nur dann übermit-

telt werden, wenn sie nicht differenzierter als auf Regierungsbezirksebene, im Falle der 

Stadtstaaten auf Bezirksebene, aufbereitet sind. 

 

§ 24a 

Übermittlung von Einzelangaben durch das Statistische Bundesamt 

 

(1) Zur Abschätzung von Auswirkungen der Änderungen dieses Gesetzes im Rahmen der 

Zwecke nach § 24 übermittelt das Statistische Bundesamt auf Anforderung des fachlich 

zuständigen Bundesministeriums diesem oder von ihm beauftragten Forschungseinrich-

tungen Einzelangaben ab dem Jahr 2007 ohne Hilfsmerkmale mit Ausnahme des Merk-

mals nach § 22 Absatz 4 Nummer 3 für die Entwicklung und den Betrieb von Mikrosimu-
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lationsmodellen. Die Einzelangaben dürfen nur im hierfür erforderlichen Umfang und mit-

tels eines sicheren Datentransfers übermittelt werden. 

 

(2) Bei der Verarbeitung und Nutzung der Daten nach Absatz 1 ist das Statistikgeheimnis 

nach § 16 des Bundesstatistikgesetzes zu wahren. Dafür ist die Trennung von statisti-

schen und nichtstatistischen Aufgaben durch Organisation und Verfahren zu gewährleis-

ten. Die nach Absatz 1 übermittelten Daten dürfen nur für die Zwecke verwendet wer-

den, für die sie übermittelt wurden. Die übermittelten Einzeldaten sind nach dem Errei-

chen des Zweckes zu löschen, zu dem sie übermittelt wurden. 

 

(3) Personen, die Empfängerinnen und Empfänger von Einzelangaben nach Absatz 1 Satz 

1 sind, unterliegen der Pflicht zur Geheimhaltung nach § 16 Absatz 1 und 10 des Bundes-

statistikgesetzes. Personen, die Einzelangaben nach Absatz 1 Satz 1 erhalten sollen, 

müssen Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete sein. Perso-

nen, die Einzelangaben erhalten sollen und die nicht Amtsträger oder für den öffentlichen 

Dienst besonders Verpflichtete sind, sind vor der Übermittlung zur Geheimhaltung zu 

verpflichten. § 1 Absatz 2, 3 und 4 Nummer 2 des Verpflichtungsgesetzes vom 2. März 

1974 (BGBl. I S. 469, 547), das durch § 1 Nummer 4 des Gesetzes vom 15. August 1974 

(BGBl. I S. 1942) geändert worden ist, gilt in der jeweils geltenden Fassung entspre-

chend. Die Empfängerinnen und Empfänger von Einzelangaben dürfen aus ihrer Tätigkeit 

gewonnene Erkenntnisse nur für die in Absatz 1 genannten Zwecke verwenden. 

 

§ 25 

Bericht 

 

Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag bis zum 31. Dezember 2015 einen 

Bericht über die Auswirkungen des Betreuungsgeldes vor. Bis zum 31. Dezember 2017 

legt sie einen Bericht über die Auswirkungen der Regelungen zum Elterngeld Plus und 

zum Partnerschaftsbonus sowie zur Elternzeit vor. Die Berichte dürfen keine personenbe-

zogenen Daten enthalten. 

 

 

 

 

§ 26 

Anwendung der Bücher des Sozialgesetzbuches 

 

(1) Soweit dieses Gesetz zum Elterngeld oder Betreuungsgeld keine ausdrückliche Rege-

lung trifft, ist bei der Ausführung des Ersten, Zweiten und Dritten Abschnitts das Erste 

Kapitel des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch anzuwenden. 

 

(2) § 328 Absatz 3 und § 331 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch gelten entsprechend. 

 

§ 27 

Übergangsvorschrift 

 

(1) Für die vor dem 1. Januar 2015 geborenen oder mit dem Ziel der Adoption aufge-

nommenen Kinder ist § 1 in der bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Fassung weiter 

anzuwenden. Für die vor dem 1. Juli 2015 geborenen oder mit dem Ziel der Adoption 

aufgenommenen Kinder sind die §§ 2 bis 22 in der bis zum 31. Dezember 2014 gelten-

den Fassung weiter anzuwenden. Satz 2 gilt nicht für § 2c Absatz 1 Satz 2 und § 22 Ab-

satz 2 Satz 1 Nummer 2. 

 

(1a) Soweit dieses Gesetz Mutterschaftsgeld nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch 

oder nach dem Zweiten Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte in Bezug 

nimmt, gelten die betreffenden Regelungen für Mutterschaftsgeld nach der Reichsversi-

cherungsordnung oder nach dem Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte 

entsprechend. 
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(2) Für die dem Erziehungsgeld vergleichbaren Leistungen der Länder sind § 8 Absatz 1 

und § 9 des Bundeserziehungsgeldgesetzes in der bis zum 31. Dezember 2006 geltenden 

Fassung weiter anzuwenden. 

 

(3) Betreuungsgeld wird nicht für vor dem 1. August 2012 geborene Kinder gezahlt. Bis 

zum 31. Juli 2014 beträgt das Betreuungsgeld abweichend von § 4b 100 Euro pro Monat. 

 

 

Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer 

Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) 
 

§ 1 

Urlaubsanspruch 

 

Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. 

 

§ 2 

Geltungsbereich 

 

Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte sowie die zu ihrer Be-

rufsausbildung Beschäftigten. Als Arbeitnehmer gelten auch Personen, die wegen ihrer 

wirtschaftlichen Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; 

für den Bereich der Heimarbeit gilt § 12. 

 

§ 3 

Dauer des Urlaubs 

 

(1) Der Urlaub beträgt jährlich mindestens 24 Werktage. 

 

(2) Als Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage 

sind. 

 

§ 4 

Wartezeit 

 

Der volle Urlaubsanspruch wird erstmalig nach sechsmonatigem Bestehen des Arbeits-

verhältnisses erworben. 

 

§ 5 

Teilurlaub 

 

(1) Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs für jeden vollen Monat des Bestehens 

des Arbeitsverhältnisses hat der Arbeitnehmer  

 

a) für Zeiten eines Kalenderjahrs, für die er wegen Nichterfüllung der Wartezeit in die-

sem Kalenderjahr keinen vollen Urlaubsanspruch erwirbt; 

 

b) wenn er vor erfüllter Wartezeit aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet; 

 

 

c) wenn er nach erfüllter Wartezeit in der ersten Hälfte eines Kalenderjahrs aus dem 

Arbeitsverhältnis ausscheidet. 
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(2) Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle 

Urlaubstage aufzurunden. 

 

(3) Hat der Arbeitnehmer im Falle des Absatzes 1 Buchstabe c bereits Urlaub über den 

ihm zustehenden Umfang hinaus erhalten, so kann das dafür gezahlte Urlaubsentgelt 

nicht zurückgefordert werden. 

 

§ 6 

Ausschluss von Doppelansprüchen 

 

(1) Der Anspruch auf Urlaub besteht nicht, soweit dem Arbeitnehmer für das laufende 

Kalenderjahr bereits von einem früheren Arbeitgeber Urlaub gewährt worden ist. 

 

(2) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses dem Arbeit-

nehmer eine Bescheinigung über den im laufenden Kalenderjahr gewährten oder abge-

goltenen Urlaub auszuhändigen. 

 

§ 7 

Zeitpunkt, Übertragbarkeit und Abgeltung des Urlaubs 

 

(1) Bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs sind die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers 

zu berücksichtigen, es sei denn, dass ihrer Berücksichtigung dringende betriebliche Be-

lange oder Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die unter sozialen Gesichtspunkten 

den Vorrang verdienen, entgegenstehen. Der Urlaub ist zu gewähren, wenn der Arbeit-

nehmer dies im Anschluss an eine Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabili-

tation verlangt. 

 

(2) Der Urlaub ist zusammenhängend zu gewähren, es sei denn, dass dringende betrieb-

liche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Teilung des Urlaubs er-

forderlich machen. Kann der Urlaub aus diesen Gründen nicht zusammenhängend ge-

währt werden, und hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Urlaub von mehr als zwölf Werk-

tagen, so muss einer der Urlaubsteile mindestens zwölf aufeinanderfolgende Werktage 

umfassen. 

 

(3) Der Urlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und genommen werden. Eine 

Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende 

betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe dies rechtfertigen. Im 

Fall der Übertragung muss der Urlaub in den ersten drei Monaten des folgenden Kalen-

derjahrs gewährt und genommen werden. Auf Verlangen des Arbeitnehmers ist ein nach 

§ 5 Abs. 1 Buchstabe a entstehender Teilurlaub jedoch auf das nächste Kalenderjahr zu 

übertragen. 

 

(4) Kann der Urlaub wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz oder teilweise 

nicht mehr gewährt werden, so ist er abzugelten. 

 

§ 8 

Erwerbstätigkeit während des Urlaubs 

 

Während des Urlaubs darf der Arbeitnehmer keine dem Urlaubszweck widersprechende 

Erwerbstätigkeit leisten. 

 

§ 9 

Erkrankung während des Urlaubs 

 

Erkrankt ein Arbeitnehmer während des Urlaubs, so werden die durch ärztliches Zeugnis 

nachgewiesenen Tage der Arbeitsunfähigkeit auf den Jahresurlaub nicht angerechnet. 
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§ 10 

Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation 

 

Maßnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation dürfen nicht auf den Urlaub 

angerechnet werden, soweit ein Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts nach den 

gesetzlichen Vorschriften über die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall besteht. 

 

§ 11 

Urlaubsentgelt 

 

(1) Das Urlaubsentgelt bemisst sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst, das 

der Arbeitnehmer in den letzten dreizehn Wochen vor dem Beginn des Urlaubs erhalten 

hat, mit Ausnahme des zusätzlich für Überstunden gezahlten Arbeitsverdienstes. Bei Ver-

diensterhöhungen nicht nur vorübergehender Natur, die während des Berechnungszeit-

raums oder des Urlaubs eintreten, ist von dem erhöhten Verdienst auszugehen. Ver-

dienstkürzungen, die im Berechnungszeitraum infolge von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen 

oder unverschuldeter Arbeitsversäumnis eintreten, bleiben für die Berechnung des Ur-

laubsentgelts außer Betracht. Zum Arbeitsentgelt gehörende Sachbezüge, die während 

des Urlaubs nicht weitergewährt werden, sind für die Dauer des Urlaubs angemessen in 

bar abzugelten. 

 

(2) Das Urlaubsentgelt ist vor Antritt des Urlaubs auszuzahlen. 

 

§ 12 

Urlaub im Bereich der Heimarbeit 

 

Für die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen nach § 1 Abs. 2 Buchstaben a bis c des 

Heimarbeitsgesetzes Gleichgestellten, für die die Urlaubsregelung nicht ausdrücklich von 

der Gleichstellung ausgenommen ist, gelten die vorstehenden Bestimmungen mit Aus-

nahme der §§ 4 bis 6, 7 Abs. 3 und 4 und § 11 nach Maßgabe der folgenden Bestimmun-

gen:  

 

1. Heimarbeiter (§ 1 Abs. 1 Buchstabe a des Heimarbeitsgesetzes) und nach § 1 Abs. 

2 Buchstabe a des Heimarbeitsgesetzes Gleichgestellte erhalten von ihrem Auftrag-

geber oder, falls sie von einem Zwischenmeister beschäftigt werden, von diesem 

bei einem Anspruch auf 24 Werktage ein Urlaubsentgelt von 9,1 vom Hundert des 

in der Zeit vom 1. Mai bis zum 30. April des folgenden Jahres oder bis zur Beendi-

gung des Beschäftigungsverhältnisses verdienten Arbeitsentgelts vor Abzug der 

Steuern und Sozialversicherungsbeiträge ohne Unkostenzuschlag und ohne die für 

den Lohnausfall an Feiertagen, den Arbeitsausfall infolge Krankheit und den Urlaub 

zu leistenden Zahlungen. 

 

2. War der Anspruchsberechtigte im Berechnungszeitraum nicht ständig beschäftigt, 

so brauchen unbeschadet des Anspruches auf Urlaubsentgelt nach Nummer 1 nur 

so viele Urlaubstage gegeben zu werden, wie durchschnittliche Tagesverdienste, die 

er in der Regel erzielt hat, in dem Urlaubsentgelt nach Nummer 1 enthalten sind. 

 

3. Das Urlaubsentgelt für die in Nummer 1 bezeichneten Personen soll erst bei der 

letzten Entgeltzahlung vor Antritt des Urlaubs ausgezahlt werden. 

 

4. Hausgewerbetreibende (§ 1 Abs. 1 Buchstabe b des Heimarbeitsgesetzes) und nach 

§ 1 Abs. 2 Buchstaben b und c des Heimarbeitsgesetzes Gleichgestellte erhalten 

von ihrem Auftraggeber oder, falls sie von einem Zwischenmeister beschäftigt wer-

den, von diesem als eigenes Urlaubsentgelt und zur Sicherung der Urlaubsansprü-

che der von ihnen Beschäftigten einen Betrag von 9,1 vom Hundert des an sie aus-

gezahlten Arbeitsentgelts vor Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 

ohne Unkostenzuschlag und ohne die für den Lohnausfall an Feiertagen, den Ar-

beitsausfall infolge Krankheit und den Urlaub zu leistenden Zahlungen. 
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5. Zwischenmeister, die den in Heimarbeit Beschäftigten nach § 1 Abs. 2 Buchstabe d 

des Heimarbeitsgesetzes gleichgestellt sind, haben gegen ihren Auftraggeber An-

spruch auf die von ihnen nach den Nummern 1 und 4 nachweislich zu zahlenden 

Beträge. 

 

6. Die Beträge nach den Nummern 1, 4 und 5 sind gesondert im Entgeltbeleg auszu-

weisen. 

 

7. Durch Tarifvertrag kann bestimmt werden, dass Heimarbeiter (§ 1 Abs. 1 Buchsta-

be a des Heimarbeitsgesetzes), die nur für einen Auftraggeber tätig sind und tarif-

lich allgemein wie Betriebsarbeiter behandelt werden, Urlaub nach den allgemeinen 

Urlaubsbestimmungen erhalten. 

 

8. Auf die in den Nummern 1, 4 und 5 vorgesehenen Beträge finden die §§ 23 bis 25, 

27 und 28 und auf die in den Nummern 1 und 4 vorgesehenen Beträge außerdem § 

21 Abs. 2 des Heimarbeitsgesetzes entsprechende Anwendung. Für die Urlaubsan-

sprüche der fremden Hilfskräfte der in Nummer 4 genannten Personen gilt § 26 des 

Heimarbeitsgesetzes entsprechend. 

 

§ 13 

Unabdingbarkeit 

 

(1) Von den vorstehenden Vorschriften mit Ausnahme der §§ 1, 2 und 3 Abs. 1 kann in 

Tarifverträgen abgewichen werden. Die abweichenden Bestimmungen haben zwischen 

nichttarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Geltung, wenn zwischen diesen 

die Anwendung der einschlägigen tariflichen Urlaubsregelung vereinbart ist. Im übrigen 

kann, abgesehen von § 7 Abs. 2 Satz 2, von den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht 

zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden. 

 

(2) Für das Baugewerbe oder sonstige Wirtschaftszweige, in denen als Folge häufigen 

Ortswechsels der von den Betrieben zu leistenden Arbeit Arbeitsverhältnisse von kürzerer 

Dauer als einem Jahr in erheblichem Umfange üblich sind, kann durch Tarifvertrag von 

den vorstehenden Vorschriften über die in Absatz 1 Satz 1 vorgesehene Grenze hinaus 

abgewichen werden, soweit dies zur Sicherung eines zusammenhängenden Jahresurlaubs 

für alle Arbeitnehmer erforderlich ist. Absatz 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 

 

(3) Für den Bereich der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft sowie einer gemäß § 2 Abs. 1 

und § 3 Abs. 3 des Deutsche Bahn Gründungsgesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I 

S. 2378, 2386) ausgegliederten Gesellschaft und für den Bereich der Nachfolgeunter-

nehmen der Deutschen Bundespost kann von der Vorschrift über das Kalenderjahr als 

Urlaubsjahr (§ 1) in Tarifverträgen abgewichen werden. 

 

…  

Gesetz über die Zahlung des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im 

Krankheitsfall  

Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG) 
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§ 1  

Anwendungsbereich 

 

(1) Dieses Gesetz regelt die Zahlung des Arbeitsentgelts an gesetzlichen Feiertagen und 

die Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfall an Arbeitnehmer sowie die wirt-

schaftliche Sicherung im Bereich der Heimarbeit für gesetzliche Feiertage und im Krank-

heitsfall. 

 

(2) Arbeitnehmer in Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte sowie die zu ih-

rer Berufsbildung Beschäftigten. 

 

 

§ 2  

Entgeltzahlung an Feiertagen 

 

(1) Für Arbeitszeit, die infolge eines gesetzlichen Feiertages ausfällt, hat der Arbeitgeber 

dem Arbeitnehmer das Arbeitsentgelt zu zahlen, das er ohne den Arbeitsausfall erhalten 

hätte. 

 

(2) Die Arbeitszeit, die an einem gesetzlichen Feiertag gleichzeitig infolge von Kurzarbeit 

ausfällt und für die an anderen Tagen als an gesetzlichen Feiertagen Kurzarbeitergeld ge-

leistet wird, gilt als infolge eines gesetzlichen Feiertages nach Absatz 1 ausgefallen. 

 

(3) Arbeitnehmer, die am letzten Arbeitstag vor oder am ersten Arbeitstag nach Feierta-

gen unentschuldigt der Arbeit fernbleiben, haben keinen Anspruch auf Bezahlung für die-

se Feiertage. 

 

§ 3  

Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

 

(1) Wird ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an seiner Arbeits-

leistung verhindert, ohne dass ihn ein Verschulden trifft, so hat er Anspruch auf Entgelt-

fortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitgeber für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis 

zur Dauer von sechs Wochen. Wird der Arbeitnehmer infolge derselben Krankheit erneut 

arbeitsunfähig, so verliert er wegen der erneuten Arbeitsunfähigkeit den Anspruch nach 

Satz 1 für einen weiteren Zeitraum von höchstens sechs Wochen nicht, wenn 

 

     1. er vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit mindestens sechs Monate nicht infolge der-

selben Krankheit arbeitsunfähig war oder 

 

     2. seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit eine Frist von 

zwölf Monaten abgelaufen ist. 

 

(2) Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne des Absatzes 1 gilt auch eine Arbeits-

verhinderung, die infolge einer nicht rechtswidrigen Sterilisation oder eines nicht rechts-

widrigen Abbruchs der Schwangerschaft eintritt. Dasselbe gilt für einen Abbruch der 

Schwangerschaft, wenn die Schwangerschaft innerhalb von zwölf Wochen nach der Emp-

fängnis durch einen Arzt abgebrochen wird, die schwangere Frau den Abbruch verlangt 

und dem Arzt durch eine Bescheinigung nachgewiesen hat, dass sie sich mindestens drei 

Tage vor dem Eingriff von einer anerkannten Beratungsstelle hat beraten lassen. 

 

(3) Der Anspruch nach Absatz 1 entsteht nach vierwöchiger ununterbrochener Dauer des 

Arbeitsverhältnisses. § 3a Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei Spende von Organen, Ge-

weben oder Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen 

 

(1) Ist ein Arbeitnehmer durch Arbeitsunfähigkeit infolge der Spende von Organen oder 

Geweben, die nach den §§ 8 und 8a des Transplantationsgesetzes erfolgt, oder einer 

Blutspende zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen im Sinne 
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von § 9 des Transfusionsgesetzes an seiner Arbeitsleistung verhindert, hat er Anspruch 

auf Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zur 

Dauer von sechs Wochen. § 3 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

(2) Dem Arbeitgeber sind von der gesetzlichen Krankenkasse des Empfängers von Orga-

nen, Geweben oder Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestand-

teilen das an den Arbeitnehmer nach Absatz 1 fortgezahlte Arbeitsentgelt sowie die hie-

rauf entfallenden vom Arbeitgeber zu tragenden Beiträge zur Sozialversicherung und zur 

betrieblichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung auf Antrag zu erstatten. Ist der 

Empfänger von Organen, Geweben oder Blut zur Separation von Blutstammzellen oder 

anderen Blutbestandteilen gemäß § 193 Absatz 3 des Versicherungsvertragsgesetzes bei 

einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert, erstattet dieses dem Ar-

beitgeber auf Antrag die Kosten nach Satz 1 in Höhe des tariflichen Erstattungssatzes. Ist 

der Empfänger von Organen, Geweben oder Blut zur Separation von Blutstammzellen 

oder anderen Blutbestandteilen bei einem Beihilfeträger des Bundes beihilfeberechtigt 

oder berücksichtigungsfähiger Angehöriger, erstattet der zuständige Beihilfeträger dem 

Arbeitgeber auf Antrag die Kosten nach Satz 1 zum jeweiligen Bemessungssatz des Emp-

fängers von Organen, Geweben oder Blut zur Separation von Blutstammzellen oder ande-

ren Blutbestandteilen; dies gilt entsprechend für sonstige öffentlich-rechtliche Träger von 

Kosten in Krankheitsfällen auf Bundesebene. Unterliegt der Empfänger von Organen, 

Geweben oder Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen 

der Heilfürsorge im Bereich des Bundes oder der truppenärztlichen Versorgung, erstatten 

die zuständigen Träger auf Antrag die Kosten nach Satz 1. Mehrere Erstattungspflichtige 

haben die Kosten nach Satz 1 anteilig zu tragen. Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber 

unverzüglich die zur Geltendmachung des Erstattungsanspruches erforderlichen Angaben 

zu machen. 

 

§ 4  

Höhe des fortzuzahlenden Arbeitsentgelts 

 

(1) Für den in § 3 Abs. 1 oder in § 3a Absatz 1 bezeichneten Zeitraum ist dem Arbeit-

nehmer das ihm bei der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit zustehende Ar-

beitsentgelt fortzuzahlen. 

 

(1a) Zum Arbeitsentgelt nach Absatz 1 gehören nicht das zusätzlich für Überstunden ge-

zahlte Arbeitsentgelt und Leistungen für Aufwendungen des Arbeitnehmers, soweit der 

Anspruch auf sie im Falle der Arbeitsfähigkeit davon abhängig ist, dass dem Arbeitneh-

mer entsprechende Aufwendungen tatsächlich entstanden sind, und dem Arbeitnehmer 

solche Aufwendungen während der Arbeitsunfähigkeit nicht entstehen. Erhält der Arbeit-

nehmer eine auf das Ergebnis der Arbeit abgestellte Vergütung, so ist der von dem Ar-

beitnehmer in der für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit erzielbare Durch-

schnittsverdienst der Berechnung zugrunde zu legen. 

 

(2) Ist der Arbeitgeber für Arbeitszeit, die gleichzeitig infolge eines gesetzlichen Feierta-

ges ausgefallen ist, zur Fortzahlung des Arbeitsentgelts nach § 3 oder nach § 3a ver-

pflichtet, bemisst sich die Höhe des fortzuzahlenden Arbeitsentgelts für diesen Feiertag 

nach § 2. 

 

(3) Wird in dem Betrieb verkürzt gearbeitet und würde deshalb das Arbeitsentgelt des 

Arbeitnehmers im Falle seiner Arbeitsfähigkeit gemindert, so ist die verkürzte Arbeitszeit 

für ihre Dauer als die für den Arbeitnehmer maßgebende regelmäßige Arbeitszeit im Sin-

ne des Absatzes 1 anzusehen. Dies gilt nicht im Falle des § 2 Abs. 2. 

 

(4) Durch Tarifvertrag kann eine von den Absätzen 1, 1a und 3 abweichende Bemes-

sungsgrundlage des fortzuzahlenden Arbeitsentgelts festgelegt werden. Im Geltungsbe-

reich eines solchen Tarifvertrages kann zwischen nichttarifgebundenen Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern die Anwendung der tarifvertraglichen Regelung über die Fortzahlung des 

Arbeitsentgelts im Krankheitsfalle vereinbart werden. 
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§ 4a  

Kürzung von Sondervergütungen 

 

Eine Vereinbarung über die Kürzung von Leistungen, die der Arbeitgeber zusätzlich zum 

laufenden Arbeitsentgelt erbringt (Sondervergütungen), ist auch für Zeiten der Arbeits-

unfähigkeit infolge Krankheit zulässig. Die Kürzung darf für jeden Tag der Arbeitsunfä-

higkeit infolge Krankheit ein Viertel des Arbeitsentgelts, das im Jahresdurchschnitt auf 

einen Arbeitstag entfällt, nicht überschreiten. 

 

§ 5  

Anzeige- und Nachweispflichten 

 

(1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und deren 

voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als 

drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen 

der Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens an dem darauffol-

genden Arbeitstag vorzulegen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen 

Bescheinigung früher zu verlangen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in der Be-

scheinigung angegeben, ist der Arbeitnehmer verpflichtet, eine neue ärztliche Bescheini-

gung vorzulegen. Ist der Arbeitnehmer Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse, muss 

die ärztliche Bescheinigung einen Vermerk des behandelnden Arztes darüber enthalten, 

dass der Krankenkasse unverzüglich eine Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit mit 

Angaben über den Befund und die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit über-

sandt wird. 

 

(2) Hält sich der Arbeitnehmer bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit im Ausland auf, so ist er 

verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit, deren voraussichtliche Dauer und 

die Adresse am Aufenthaltsort in der schnellstmöglichen Art der Übermittlung mitzutei-

len. Die durch die Mitteilung entstehenden Kosten hat der Arbeitgeber zu tragen. Darüber 

hinaus ist der Arbeitnehmer, wenn er Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, ver-

pflichtet, auch dieser die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüg-

lich anzuzeigen. Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als angezeigt, so ist der Arbeitneh-

mer verpflichtet, der gesetzlichen Krankenkasse die voraussichtliche Fortdauer der Ar-

beitsunfähigkeit mitzuteilen. Die gesetzlichen Krankenkassen können festlegen, dass der 

Arbeitnehmer Anzeige- und Mitteilungspflichten nach den Sätzen 3 und 4 auch gegenüber 

einem ausländischen Sozialversicherungsträger erfüllen kann. Absatz 1 Satz 5 gilt nicht. 

Kehrt ein arbeitsunfähig erkrankter Arbeitnehmer in das Inland zurück, so ist er ver-

pflichtet, dem Arbeitgeber und der Krankenkasse seine Rückkehr unverzüglich anzuzei-

gen. 

 

§ 6  

Forderungsübergang bei Dritthaftung 

 

(1) Kann der Arbeitnehmer auf Grund gesetzlicher Vorschriften von einem Dritten Scha-

densersatz wegen des Verdienstausfalls beanspruchen, der ihm durch die Arbeitsunfähig-

keit entstanden ist, so geht dieser Anspruch insoweit auf den Arbeitgeber über, als dieser 

dem Arbeitnehmer nach diesem Gesetz Arbeitsentgelt fortgezahlt und darauf entfallende 

vom Arbeitgeber zu tragende Beiträge zur Bundesagentur für Arbeit, Arbeitgeberanteile 

an Beiträgen zur Sozialversicherung und zur Pflegeversicherung sowie zu Einrichtungen 

der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung abgeführt hat. 

 

(2) Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber unverzüglich die zur Geltendmachung des 

Schadensersatzanspruchs erforderlichen Angaben zu machen. 

 

(3) Der Forderungsübergang nach Absatz 1 kann nicht zum Nachteil des Arbeitnehmers 

geltend gemacht werden. 

 



AGG 

 
- 123 - 

§ 7  

Leistungsverweigerungsrecht des Arbeitgebers 

 

(1) Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Fortzahlung des Arbeitsentgelts zu verweigern, 

 

1. solange der Arbeitnehmer die von ihm nach § 5 Abs. 1 vorzulegende ärztliche Be-

scheinigung nicht vorlegt oder den ihm nach § 5 Abs. 2 obliegenden Verpflichtungen 

nicht nachkommt; 

 

2. wenn der Arbeitnehmer den Übergang eines Schadensersatzanspruchs gegen einen 

Dritten auf den Arbeitgeber (§ 6) verhindert. 

 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer die Verletzung dieser ihm obliegenden 

Verpflichtungen nicht zu vertreten hat. 

 

 

 

 

§ 8  

Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

 

(1) Der Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts wird nicht dadurch berührt, dass 

der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aus Anlass der Arbeitsunfähigkeit kündigt. Das glei-

che gilt, wenn der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis aus einem vom Arbeitgeber zu 

vertretenden Grunde kündigt, der den Arbeitnehmer zur Kündigung aus wichtigem Grund 

ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt. 

 

(2) Endet das Arbeitsverhältnis vor Ablauf der in § 3 Abs. 1 oder in § 3a Absatz 1 be-

zeichneten Zeit nach dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit, ohne dass es einer Kündigung 

bedarf, oder infolge einer Kündigung aus anderen als den in Absatz 1 bezeichneten 

Gründen, so endet der Anspruch mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses. 

 

§ 9  

Maßnahmen der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation 

 

(1) Die Vorschriften der §§ 3 bis 4a und 6 bis 8 gelten entsprechend für die Arbeitsver-

hinderung infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation, die 

ein Träger der gesetzlichen Renten- , Kranken- oder Unfallversicherung, eine Verwal-

tungsbehörde der Kriegsopferversorgung oder ein sonstiger Sozialleistungsträger bewil-

ligt hat und die in einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation 

durchgeführt wird. Ist der Arbeitnehmer nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse 

oder nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, gelten die §§ 3 bis 4a und 

6 bis 8 entsprechend, wenn eine Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilita-

tion ärztlich verordnet worden ist und in einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge 

oder Rehabilitation oder einer vergleichbaren Einrichtung durchgeführt wird. 

 

(2) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber den Zeitpunkt des Antritts der 

Maßnahme, die voraussichtliche Dauer und die Verlängerung der Maßnahme im Sinne des 

Absatzes 1 unverzüglich mitzuteilen und ihm 

 

a) eine Bescheinigung über die Bewilligung der Maßnahme durch einen Sozialleistungs-

träger nach Absatz 1 Satz 1 oder 

 

b) eine ärztliche Bescheinigung über die Erforderlichkeit der Maßnahme im Sinne des Ab-

satzes 1 Satz 2 unverzüglich vorzulegen. 
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§ 10  

Wirtschaftliche Sicherung für den Krankheitsfall im Bereich der Heimarbeit 

 

(1) In Heimarbeit Beschäftigte (§ 1 Abs. 1 des Heimarbeitsgesetzes) und ihnen nach § 1 

Abs. 2 Buchstabe a bis c des Heimarbeitsgesetzes Gleichgestellte haben gegen ihren Auf-

traggeber oder, falls sie von einem Zwischenmeister beschäftigt werden, gegen diesen 

Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags zum Arbeitsentgelt. Der Zuschlag beträgt 

 

1. für Heimarbeiter, für Hausgewerbetreibende ohne fremde Hilfskräfte und die nach § 1 

Abs. 2 Buchstabe a des Heimarbeitsgesetzes Gleichgestellten 3,4 vom Hundert, 

 

2. für Hausgewerbetreibende mit nicht mehr als zwei fremden Hilfskräften und die nach § 

1 Abs. 2 Buchstabe b und c des Heimarbeitsgesetzes Gleichgestellten 6,4 vom Hundert 

des Arbeitsentgelts vor Abzug der Steuern, des Beitrags zur Bundesagentur für Arbeit 

und der Sozialversicherungsbeiträge ohne Unkostenzuschlag und ohne die für den Lohn-

ausfall an gesetzlichen Feiertagen, den Urlaub und den Arbeitsausfall infolge Krankheit zu 

leistenden Zahlungen. Der Zuschlag für die unter Nummer 2 aufgeführten Personen dient 

zugleich zur Sicherung der Ansprüche der von ihnen Beschäftigten. 

 

(2) Zwischenmeister, die den in Heimarbeit Beschäftigten nach § 1 Abs. 2 Buchstabe d 

des Heimarbeitsgesetzes gleichgestellt sind, haben gegen ihren Auftraggeber Anspruch 

auf Vergütung der von ihnen nach Absatz 1 nachweislich zu zahlenden Zuschläge. 

(3) Die nach den Absätzen 1 und 2 in Betracht kommenden Zuschläge sind gesondert in 

den Entgeltbeleg einzutragen. 

 

(4) Für Heimarbeiter (§ 1 Abs. 1 Buchstabe a des Heimarbeitsgesetzes) kann durch Ta-

rifvertrag bestimmt werden, dass sie statt der in Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 bezeichneten Leis-

tungen die den Arbeitnehmern im Falle ihrer Arbeitsunfähigkeit nach diesem Gesetz zu-

stehenden Leistungen erhalten. Bei der Bemessung des Anspruchs auf Arbeitsentgelt 

bleibt der Unkostenzuschlag außer Betracht. 

 

(5) Auf die in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen Zuschläge sind die §§ 23 bis 25, 27 

und 28 des Heimarbeitsgesetzes, auf die in Absatz 1 dem Zwischenmeister gegenüber 

vorgesehenen Zuschläge außerdem § 21 Abs. 2 des Heimarbeitsgesetzes entsprechend 

anzuwenden. Auf die Ansprüche der fremden Hilfskräfte der in Absatz 1 unter Nummer 2 

genannten Personen auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ist § 26 des Heimarbeitsge-

setzes entsprechend anzuwenden. 

 

§ 11  

Feiertagsbezahlung der in Heimarbeit Beschäftigten 

 

 (1) Die in Heimarbeit Beschäftigen (§ 1 Abs. 1 des Heimarbeitsgesetzes) haben gegen 

den Auftraggeber oder Zwischenmeister Anspruch auf Feiertagsbezahlung nach Maßgabe 

der Absätze 2 bis 5. Den gleichen Anspruch haben die in § 1 Abs. 2 Buchstabe a bis d des 

Heimarbeitsgesetzes bezeichneten Personen, wenn sie hinsichtlich der Feiertagsbezah-

lung gleichgestellt werden; die Vorschriften des § 1 Abs. 3 Satz 3 und Abs. 4 und 5 des 

Heimarbeitsgesetzes finden Anwendung. Eine Gleichstellung, die sich auf die Entgeltrege-

lung erstreckt, gilt auch für die Feiertagsbezahlung, wenn diese nicht ausdrücklich von 

der Gleichstellung ausgenommen ist. 

 

(2) Das Feiertagsgeld beträgt für jeden Feiertag im Sinne des § 2 Abs. 1 0,72 vom Hun-

dert des in einem Zeitraum von sechs Monaten ausgezahlten reinen Arbeitsentgelts ohne 

Unkostenzuschläge. Bei der Berechnung des Feiertagsgeldes ist für die Feiertage, die in 

den Zeitraum vom 1. Mai bis 31. Oktober fallen, der vorhergehende Zeitraum vom 1. No-

vember bis 30. April und für die Feiertage, die in den Zeitraum vom 1. November bis 30. 

April fallen, der vorhergehende Zeitraum vom 1. Mai bis 31. Oktober zugrunde zu legen. 

Der Anspruch auf Feiertagsgeld ist unabhängig davon, ob im laufenden Halbjahreszeit-

raum noch eine Beschäftigung in Heimarbeit für den Auftraggeber stattfindet. 
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(3) Das Feiertagsgeld ist jeweils bei der Entgeltzahlung vor dem Feiertag zu zahlen. Ist 

die Beschäftigung vor dem Feiertag unterbrochen worden, so ist das Feiertagsgeld spä-

testens drei Tage vor dem Feiertag auszuzahlen. Besteht bei der Einstellung der Ausgabe 

von Heimarbeit zwischen den Beteiligten Einvernehmen, das Heimarbeitsverhältnis nicht 

wieder fortzusetzen, so ist dem Berechtigten bei der letzten Entgeltzahlung das Feier-

tagsgeld für die noch übrigen Feiertage des laufenden sowie für die Feiertage des folgen-

den Halbjahreszeitraumes zu zahlen. Das Feiertagsgeld ist jeweils bei der Auszahlung in 

die Entgeltbelege (§ 9 des Heimarbeitsgesetzes) einzutragen. 

 

(4) Übersteigt das Feiertagsgeld, das der nach Absatz 1 anspruchsberechtigte Hausge-

werbetreibende oder im Lohnauftrag arbeitende Gewerbetreibende (Anspruchsberechtig-

te) für einen Feiertag auf Grund des § 2 seinen fremden Hilfskräften (§ 2 Abs. 6 des 

Heimarbeitsgesetzes) gezahlt hat, den Betrag, den er auf Grund der Absätze 2 und 3 für 

diesen Feiertag erhalten hat, so haben ihm auf Verlangen seine Auftraggeber oder Zwi-

schenmeister den Mehrbetrag anteilig zu erstatten. Ist der Anspruchsberechtigte gleich-

zeitig Zwischenmeister, so bleibt hierbei das für die Heimarbeiter oder Hausgewerbetrei-

benden empfangene und weiter gezahlte Feiertagsgeld außer Ansatz. Nimmt ein An-

spruchsberechtigter eine Erstattung nach Satz 1 in Anspruch, so können ihm bei Einstel-

lung der Ausgabe von Heimarbeit die erstatteten Beträge auf das Feiertagsgeld ange-

rechnet werden, das ihm auf Grund des Absatzes 2 und des Absatzes 3 Satz 3 für die 

dann noch übrigen Feiertage des laufenden sowie für die Feiertage des folgenden Halb-

jahreszeitraumes zu zahlen ist. 

(5) Das Feiertagsgeld gilt als Entgelt im Sinne der Vorschriften des Heimarbeitsgesetzes 

über Mithaftung des Auftraggebers (§ 21 Abs. 2), über Entgeltschutz (§§ 23 bis 27) und 

über Auskunftspflicht über Entgelte (§ 28); hierbei finden die §§ 24 bis 26 des Heimar-

beitsgesetzes Anwendung, wenn ein Feiertagsgeld gezahlt ist, das niedriger ist als das in 

diesem Gesetz festgesetzte. 

 

§ 12  

Unabdingbarkeit 

 

Abgesehen von § 4 Abs. 4 kann von den Vorschriften dieses Gesetzes nicht zuungunsten 

des Arbeitnehmers oder 

der nach § 10 berechtigten Personen abgewichen werden. 

 

§ 13  

Übergangsvorschrift 

 

Ist der Arbeitnehmer von einem Tag nach dem 9. Dezember 1998 bis zum 1. Januar 

1999 oder darüber hinaus durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder infolge einer 

Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation an seiner Arbeitsleistung ver-

hindert, sind für diesen Zeitraum die seit dem 1. Januar 1999 geltenden Vorschriften 

maßgebend, es sei denn, dass diese für den Arbeitnehmer ungünstiger sind. 

 

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen  

Gefahrenstoffverordnung – (GefStoffV) 
 

 

Abschnitt 1 

Zielsetzung, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 
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§ 1 

Zielsetzung und Anwendungsbereich 

 

(1) Ziel dieser Verordnung ist es, den Menschen und die Umwelt vor stoffbedingten 

Schädigungen zu schützen durch 

 

     1. Regelungen zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung gefährlicher Stoffe 

und Gemische, 

 

     2. Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten und anderer Personen bei Tätigkeiten 

mit Gefahrstoffen und 

 

     3. Beschränkungen für das Herstellen und Verwenden bestimmter gefährlicher Stoffe, 

Gemische und Erzeugnisse. 

 

(2) Abschnitt 2 gilt für das Inverkehrbringen von 

 

     1. gefährlichen Stoffen und Gemischen, 

 

     2. bestimmten Stoffen, Gemischen und Erzeugnissen, die mit zusätzlichen Kennzeich-

nungen zu versehen sind, nach Maßgabe der Richtlinie 96/59/EG des Rates vom 16. 

September 1996 über die Beseitigung polychlorierter Biphenyle und polychlorierter 

Terphenyle (PCB/PCT) (ABl. L 243 vom 24.9.1996, S. 31), die durch die Verord-

nung (EG) Nr. 596/2009 (ABl. L 188 vom 18.7.2009, S. 14) geändert worden ist, 

 

     3. Biozid-Produkten im Sinne des § 3 Nummer 11 des Chemikaliengesetzes, die keine 

gefährlichen Stoffe oder Gemische sind, sowie 

 

     4. Biozid-Wirkstoffen im Sinne des § 3 Nummer 12 des Chemikaliengesetzes, die bio-

logische Arbeitsstoffe im Sinne der Biostoffverordnung sind, und Biozid-Produkten 

im Sinne des § 3 Nummer 11 des Chemikaliengesetzes, die als Wirkstoffe solche 

biologischen Arbeitsstoffe enthalten. Abschnitt 2 gilt nicht für Lebensmittel oder 

Futtermittel in Form von Fertigerzeugnissen, die für den Endverbrauch bestimmt 

sind. 

 

(3) Die Abschnitte 3 bis 6 gelten für Tätigkeiten, bei denen Beschäftigte Gefährdungen 

ihrer Gesundheit und Sicherheit durch Stoffe, Gemische oder Erzeugnisse ausgesetzt sein 

können. Sie gelten auch, wenn die Sicherheit und Gesundheit anderer Personen aufgrund 

von Tätigkeiten im Sinne von § 2 Absatz 5 gefährdet sein können, die durch Beschäftigte 

oder Unternehmer ohne Beschäftigte ausgeübt werden. Die Sätze 1 und 2 finden auch 

Anwendung auf Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Beförderung von Stoffen, 

Gemischen und Erzeugnissen ausgeübt werden. Die Vorschriften des Gefahrgutbeförde-

rungsgesetzes und der darauf gestützten Rechtsverordnungen bleiben unberührt. 

 

(4) Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt diese Verordnung nicht für 

 

     1. biologische Arbeitsstoffe im Sinne der Biostoffverordnung und 

 

     2. private Haushalte. Diese Verordnung gilt ferner nicht für Betriebe, die dem Bun-

desberggesetz unterliegen, soweit dort oder in Rechtsverordnungen, die auf Grund 

dieses Gesetzes erlassen worden sind, entsprechende Rechtsvorschriften bestehen. 

 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

 

(1) Gefahrstoffe im Sinne dieser Verordnung sind 

 

     1. gefährliche Stoffe und Gemische nach § 3, 
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     2. Stoffe, Gemische und Erzeugnisse, die explosionsfähig sind, 

 

     3. Stoffe, Gemische und Erzeugnisse, aus denen bei der Herstellung oder Verwendung  

         Stoffe nach Nummer 1 oder Nummer 2 entstehen oder freigesetzt werden, 

 

     4. Stoffe und Gemische, die die Kriterien nach den Nummern 1 bis 3 nicht erfüllen, 

aber auf Grund ihrer physikalisch-chemischen, chemischen oder toxischen Eigen-

schaften und der Art und Weise, wie sie am 

 

        Arbeitsplatz vorhanden sind oder verwendet werden, die Gesundheit und die Si-

cherheit der Beschäftigten gefährden können, 

 

     5. alle Stoffe, denen ein Arbeitsplatzgrenzwert zugewiesen worden ist. 

 

(2) Für die Begriffe Stoff, Gemisch, Erzeugnis, Lieferant, nachgeschalteter Anwender und 

Hersteller gelten die Begriffsbestimmungen nach Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 

1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über 

die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Ände-

rung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1), die zuletzt durch die 

Verordnung (EU) 2015/1221 (ABl. L 197 vom 25.7.2015, S. 10) geändert worden ist. 

 

(2a) Umweltgefährlich sind, über die Gefahrenklasse gewässergefährdend nach der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1272/2008 hinaus, Stoffe oder Gemische, wenn sie selbst oder ihre 

Umwandlungsprodukte geeignet sind, die Beschaffenheit von Naturhaushalt, Boden oder 

Luft, Klima, Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen derart zu verändern, dass dadurch 

sofort oder später Gefahren für die Umwelt herbeigeführt werden können. 

 

(3) Krebserzeugend, keimzellmutagen oder reproduktionstoxisch sind 

 

     1. Stoffe, die in Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils gelten-

den Fassung als karzinogen, keimzellmutagen oder reproduktionstoxisch eingestuft 

sind, 

 

     2. Stoffe, welche die Kriterien für die Einstufung als karzinogen, keimzellmutagen o-

der reproduktionstoxisch nach Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in der 

jeweils geltenden Fassung erfüllen, 

 

     3. Gemische, die einen oder mehrere der in § 2 Absatz 3 Nummer 1 oder 2 genann-

ten Stoffe enthalten, wenn die Konzentration dieses Stoffs oder dieser Stoffe die 

stoffspezifischen oder die allgemeinen Konzentrationsgrenzen nach der Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 in der jeweils geltenden Fassung erreicht oder übersteigt, die 

für die Einstufung eines Gemischs als karzinogen, keimzellmutagen oder reproduk-

tionstoxisch festgelegt sind, 

 

     4. Stoffe, Gemische oder Verfahren, die in den nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebe-

nen Regeln und Erkenntnissen als krebserzeugend, keimzellmutagen oder repro-

duktionstoxisch bezeichnet werden. 

 

(4) Organische Peroxide im Sinne des § 11 Absatz 4 und des Anhangs III sind Stoffe, die 

sich vom Wasserstoffperoxid dadurch ableiten, dass ein oder beide Wasserstoffatome 

durch organische Gruppen ersetzt sind, sowie Gemische, die diese Stoffe enthalten. 

 

(5) Eine Tätigkeit ist jede Arbeit mit Stoffen, Gemischen oder Erzeugnissen, einschließlich 

Herstellung, Mischung, Ge- und Verbrauch, Lagerung, Aufbewahrung, Be- und Verarbei-

tung, Ab- und Umfüllung, Entfernung, Entsorgung und Vernichtung. Zu den Tätigkeiten 

zählen auch das innerbetriebliche Befördern sowie Bedien- und Überwachungsarbeiten. 



AGG 

 
- 128 - 

 

(6) Lagern ist das Aufbewahren zur späteren Verwendung sowie zur Abgabe an andere. 

Es schließt die Bereitstellung zur Beförderung ein, wenn die Beförderung nicht innerhalb 

von 24 Stunden nach der Bereitstellung oder am darauffolgenden Werktag erfolgt. Ist 

dieser Werktag ein Samstag, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktags. 

 

 

 

 

(7) Es stehen gleich 

 

     1. den Beschäftigten die in Heimarbeit beschäftigten Personen sowie Schülerinnen 

und Schüler, Studierende und sonstige, insbesondere an wissenschaftlichen Einrich-

tungen tätige Personen, die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausüben; für Schülerin-

nen und Schüler und Studierende gelten jedoch nicht die Regelungen dieser Ver-

ordnung über die Beteiligung der Personalvertretungen, 

 

     2. dem Arbeitgeber der Unternehmer ohne Beschäftigte sowie der Auftraggeber und 

der Zwischenmeister im Sinne des Heimarbeitsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt 

Teil III, Gliederungsnummer 804-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zu-

letzt durch Artikel 225 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) 

geändert worden ist. 

 

(8) Der Arbeitsplatzgrenzwert ist der Grenzwert für die zeitlich gewichtete durchschnittli-

che Konzentration eines Stoffs in der Luft am Arbeitsplatz in Bezug auf einen gegebenen 

Referenzzeitraum. Er gibt an, bis zu welcher Konzentration eines Stoffs akute oder chro-

nische schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Beschäftigten im Allgemeinen 

nicht zu erwarten sind. 

 

(9) Der biologische Grenzwert ist der Grenzwert für die toxikologisch-arbeitsmedizinisch 

abgeleitete Konzentration eines Stoffs, seines Metaboliten oder eines Beanspruchungsin-

dikators im entsprechenden biologischen Material. Er gibt an, bis zu welcher Konzentrati-

on die Gesundheit von Beschäftigten im Allgemeinen nicht beeinträchtigt wird. 

 

(9a) Physikalisch-chemische Einwirkungen umfassen Gefährdungen, die hervorgerufen 

werden können durch Tätigkeiten mit 

 

1. Stoffen, Gemischen oder Erzeugnissen mit einer physikalischen Gefahr nach der Ver-

ordnung (EG) Nr. 1272/2008 oder 

 

2. weiteren Gefahrstoffen, die nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht mit einer 

physikalischen Gefahr eingestuft sind, die aber miteinander oder aufgrund anderer 

Wechselwirkungen so reagieren können, dass Brände oder Explosionen entstehen 

können. 

 

(10) Ein explosionsfähiges Gemisch ist ein Gemisch aus brennbaren Gasen, Dämpfen, 

Nebeln oder aufgewirbelten Stäuben und Luft oder einem anderen Oxidationsmittel, das 

nach Wirksamwerden einer Zündquelle in einer sich selbsttätig fortpflanzenden Flam-

menausbreitung reagiert, sodass im Allgemeinen ein sprunghafter Temperatur- und 

Druckanstieg hervorgerufen wird. 

 

(11) Chemisch instabile Gase, die auch ohne ein Oxidationsmittel nach Wirksamwerden 

einer Zündquelle in einer sich selbsttätig fortpflanzenden Flammenausbreitung reagieren 

können, sodass ein sprunghafter Temperatur- und Druckanstieg hervorgerufen wird, ste-

hen explosionsfähigen Gemischen nach Absatz 10 gleich. 
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(12) Ein gefährliches explosionsfähiges Gemisch ist ein explosionsfähiges Gemisch, das in 

solcher Menge auftritt, dass besondere Schutzmaßnahmen für die Aufrechterhaltung der 

Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten oder anderer Personen erforderlich werden. 

 

(13) Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre ist ein gefährliches explosionsfähiges Ge-

misch mit Luft als Oxidationsmittel unter atmosphärischen Bedingungen (Umgebungs-

temperatur von –20 °C bis +60 °C und Druck von 0,8 Bar bis 1,1 Bar). 

 

(14) Explosionsgefährdeter Bereich ist der Gefahrenbereich, in dem gefährliche explosi-

onsfähige Atmosphäre auftreten kann. 

(15) Der Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrich-

tungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zum Schutz der 

Gesundheit und zur Sicherheit der Beschäftigten gesichert erscheinen lässt. Bei der Be-

stimmung des Stands der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrich-

tungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg in der Praxis erprobt worden 

sind. Gleiches gilt für die Anforderungen an die Arbeitsmedizin und die Arbeitsplatzhygie-

ne. 

 

(16) Fachkundig ist, wer zur Ausübung einer in dieser Verordnung bestimmten Aufgabe 

über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügt. Die Anforderungen an die Fachkunde sind 

abhängig von der jeweiligen Art der Aufgabe. Zu den Anforderungen zählen eine entspre-

chende Berufsausbildung, Berufserfahrung oder eine zeitnah ausgeübte entsprechende 

berufliche Tätigkeit sowie die Teilnahme an spezifischen Fortbildungsmaßnahmen. 

 

(17) Sachkundig ist, wer seine bestehende Fachkunde durch Teilnahme an einem be-

hördlich anerkannten 

Sachkundelehrgang erweitert hat. In Abhängigkeit vom Aufgabengebiet kann es zum Er-

werb der Sachkunde 

auch erforderlich sein, den Lehrgang mit einer erfolgreichen Prüfung abzuschließen. 

Sachkundig ist ferner, wer 

über eine von der zuständigen Behörde als gleichwertig anerkannte oder in dieser Ver-

ordnung als gleichwertig 

bestimmte Qualifikation verfügt. 

Abschnitt 2 

Gefahrstoffinformation 

 

§ 3 

Gefahrenklassen 

 

(1) Gefährlich im Sinne dieser Verordnung sind Stoffe, Gemische und bestimmte Erzeug-

nisse, die den in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 dargelegten Kriterien ent-

sprechen. 

 

(2) Die folgenden Gefahrenklassen geben die Art der Gefährdung wieder und werden un-

ter Angabe der Nummerierung des Anhangs I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufge-

listet: 

 

Nummerierung nach Anhang I der 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

 

1. Physikalische Gefahren       2 

 

    a) Explosive Stoffe/Gemische und  

        Erzeugnisse mit Explosivstoff      2.1 

 

    b) Entzündbare Gase 2.2 

 

Nummerierung nach Anhang I der 
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Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

 

    c) Aerosole        2.3 

 

    d) Oxidierende Gase       2.4 

 

    e) Gase unter Druck       2.5 

 

    f) Entzündbare Flüssigkeiten      2.6 

 

    g) Entzündbare Feststoffe      2.7 

 

    h) Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische    2.8 

 

    i) Pyrophore Flüssigkeiten      2.9 

 

    j) Pyrophore Feststoffe       2.10 

 

    k) Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische   2.11 

 

    l) Stoffe und Gemische, die in Berührung  

   mit Wasser entzündbare Gase entwickeln    2.12 

 

    m) Oxidierende Flüssigkeiten      2.13 

 

    n) Oxidierende Feststoffe      2.14 

 

    o) Organische Peroxide       2.15 

 

    p) Korrosiv gegenüber Metallen      2.16 

 

2. Gesundheitsgefahren 3 

 

    a) Akute Toxizität (oral, dermal und inhalativ)   3.1 

 

    b) Ätz-/Reizwirkung auf die Haut     3.2 

 

    c) Schwere Augenschädigung/Augenreizung    3.3 

 

    d) Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut   3.4 

 

    e) Keimzellmutagenität       3.5 

 

    f) Karzinogenität        3.6 

 

    g) Reproduktionstoxizität      3.7 

 

    h) Spezifische Zielorgan-Toxizität,  

        einmalige Exposition (STOTSE)     3.8 

 

    i) Spezifische Zielorgan-Toxizität,  

       wiederholte Exposition (STOTRE)     3.9 

 

    j) Aspirationsgefahr       3.10 

 

3. Umweltgefahren        4 

 

Gewässergefährdend (akut und langfristig)    4.1 
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4. Weitere Gefahren        5 

 

Die Ozonschicht schädigend      5.1 

 

§ 4 

Einstufung, Kennzeichnung, Verpackung 

 

(1) Die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen sowie 

von Erzeugnissen mit Explosivstoff richten sich nach den Bestimmungen der Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008. Gemische, die bereits vor dem 1. Juni 2015 in Verkehr gebracht 

worden sind und die nach den Bestimmungen der Richtlinie 1999/45/ EG gekennzeichnet 

und verpackt sind, müssen bis 31. Mai 2017 nicht nach der Verordnung (EG) Nr. 

1272/2008 eingestuft, gekennzeichnet und verpackt werden. 

 

(2) Bei der Einstufung von Stoffen und Gemischen sind die nach § 20 Absatz 4 bekannt 

gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu beachten. 

 

(3) Die Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen, die in Deutschland in Verkehr ge-

bracht werden, muss in deutscher Sprache erfolgen. 

 

(4) Werden gefährliche Stoffe oder gefährliche Gemische unverpackt in Verkehr ge-

bracht, sind jeder Liefereinheit geeignete Sicherheitsinformationen oder ein Sicherheits-

datenblatt in deutscher Sprache beizufügen. 

 

(5) Lieferanten eines Biozid-Produkts, für das ein Dritter der Zulassungsinhaber ist, ha-

ben über die in Absatz 1 erwähnten Kennzeichnungspflichten hinaus sicherzustellen, dass 

die vom Zulassungsinhaber nach Artikel 69 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung (EU) Nr. 

528/2012 anzubringende Zusatzkennzeichnung bei der Abgabe an Dritte erhalten oder 

neu angebracht ist. Biozid-Produkte, die aufgrund des § 28 Absatz 8 des Chemikalienge-

setzes ohne Zulassung auf dem Markt bereitgestellt werden, sind zusätzlich zu der in Ab-

satz 1 erwähnten Kennzeichnung entsprechend Artikel 69 Absatz 2 Satz 2 und 3 der Ver-

ordnung (EU) Nr. 528/2012 zu kennzeichnen, wobei die dort in Satz 2 Buchstabe c und d 

aufgeführten Angaben entfallen und die Angaben nach Satz 2 Buchstabe f und g auf die 

vorgesehenen Anwendungen zu beziehen sind. 

 

(6) Biozid-Wirkstoffe, die biologische Arbeitsstoffe nach § 2 Absatz 1 der Biostoffverord-

nung sind, sind zusätzlich nach § 3 der Biostoffverordnung einzustufen. Biozid-Wirkstoffe 

nach Satz 1 sowie Biozid-Produkte, bei denen der Wirkstoff ein biologischer Arbeitsstoff 

ist, sind zusätzlich mit den folgenden Elementen zu kennzeichnen: 

 

     1. Identität des Organismus nach Anhang II Titel 2 Nummer 2.1 und 2.2 der Verord-

nung (EU) Nr. 528/2012, 

 

     2. Einstufung der Mikroorganismen in Risikogruppen nach § 3 der Biostoffverordnung 

und 

 

     3. im Falle einer Einstufung in die Risikogruppe 2 und höher nach § 3 der Biostoffver-

ordnung Hinzufügung des Symbols für Biogefährdung nach Anhang I der 

Biostoffverordnung. 

 

(7) Dekontaminierte PCB-haltige Geräte im Sinne der Richtlinie 96/59/EG müssen nach 

dem Anhang dieser Richtlinie gekennzeichnet werden. 

 

(8) Die Kennzeichnung bestimmter, beschränkter Stoffe, Gemische und Erzeugnisse rich-

tet sich zusätzlich nach Artikel 67 in Verbindung mit Anhang XVII der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 in ihrer jeweils geltenden Fassung. 
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(9) Der Lieferant eines Gemischs oder eines Stoffs hat einem nachgeschalteten Anwender 

auf Anfrage unverzüglich alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die dieser für eine 

ordnungsgemäße Einstufung neuer Gemische benötigt, wenn 

 

    1. der Informationsgehalt der Kennzeichnung oder des Sicherheitsdatenblatts des Ge-

mischs oder 

 

    2. die Information über eine Verunreinigung oder Beimengung auf dem Kennzeich-

nungsetikett oder im Sicherheitsdatenblatt des Stoffs dafür nicht ausreicht. 

 

§ 5 

Sicherheitsdatenblatt und sonstige Informationspflichten 

 

(1) Die vom Lieferanten hinsichtlich des Sicherheitsdatenblatts beim Inverkehrbringen 

von Stoffen und Gemischen zu beachtenden Anforderungen ergeben sich aus Artikel 31 

in Verbindung mit Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Ist nach diesen Vor-

schriften die Übermittlung eines Sicherheitsdatenblatts nicht erforderlich, richten sich die 

Informationspflichten nach Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. 

 

(2) Bei den Angaben, die nach den Nummern 15 und 16 des Anhangs II der Verordnung 

(EG) Nr. 1907/2006 zu machen sind, sind insbesondere die nach § 20 Absatz 4 bekannt 

gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu berücksichtigen, nach denen Stoffe oder Tätigkei-

ten als krebserzeugend, keimzellmutagen oder reproduktionstoxisch bezeichnet werden. 

 

(3) (weggefallen) 

 

Abschnitt 3 

Gefährdungsbeurteilung und Grundpflichten 

 

§ 6 

Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung 

 

(1) Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung als Bestandteil der Beurteilung der Ar-

beitsbedingungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber festzustellen, 

ob die Beschäftigten Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausüben oder ob bei Tätigkeiten Ge-

fahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden können. Ist dies der Fall, so hat er alle hier-

von ausgehenden Gefährdungen der Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten unter 

folgenden Gesichtspunkten zu beurteilen: 

 

     1. gefährliche Eigenschaften der Stoffe oder Gemische, einschließlich ihrer physika-

lisch-chemischen Wirkungen, 

 

     2. Informationen des Lieferanten zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit insbe-

sondere im Sicherheitsdatenblatt, 

 

     3. Art und Ausmaß der Exposition unter Berücksichtigung aller Expositionswege; da-

bei sind die Ergebnisse der Messungen und Ermittlungen nach § 7 Absatz 8 zu be-

rücksichtigen, 

 

     4. Möglichkeiten einer Substitution, 

 

     5. Arbeitsbedingungen und Verfahren, einschließlich der Arbeitsmittel und der Gefahr-

stoffmenge, 

 

     6. Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische Grenzwerte, 

 

     7. Wirksamkeit der ergriffenen oder zu ergreifenden Schutzmaßnahmen, 
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     8. Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen nach der Verord-

nung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat sich die für die Gefährdungsbeurteilung notwendigen Informatio-

nen beim Lieferanten oder aus anderen, ihm mit zumutbarem Aufwand zugänglichen 

Quellen zu beschaffen. Insbesondere hat der Arbeitgeber die Informationen zu beachten, 

die ihm nach Titel IV der Verordnung (EG)Nr. 1907/2006 zur Verfügung gestellt werden; 

dazu gehören Sicherheitsdatenblätter und die Informationen zu Stoffen oder Gemischen, 

für die kein Sicherheitsdatenblatt zu erstellen ist. Sofern die Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006 keine Informationspflicht vorsieht, hat der Lieferant dem Arbeitgeber auf An-

frage die für die Gefährdungsbeurteilung notwendigen Informationen über die Gefahrstof-

fe zur Verfügung zu stellen. 

 

(3) Stoffe und Gemische, die nicht von einem Lieferanten nach § 4 Absatz 1 eingestuft 

und gekennzeichnet worden sind, beispielsweise innerbetrieblich hergestellte Stoffe oder 

Gemische, hat der Arbeitgeber selbst einzustufen. Zumindest aber hat er die von den 

Stoffen oder Gemischen ausgehenden Gefährdungen der Beschäftigten zu ermitteln; dies 

gilt auch für Gefahrstoffe nach § 2 Absatz 1 Nummer 4. 

 

(4) Der Arbeitgeber hat festzustellen, ob die verwendeten Stoffe, Gemische und Erzeug-

nisse bei Tätigkeiten, auch unter Berücksichtigung verwendeter Arbeitsmittel, Verfahren 

und der Arbeitsumgebung sowie ihrer möglichen Wechselwirkungen, zu Brand- oder Ex-

plosionsgefährdungen führen können. Dabei hat er zu beurteilen, 

 

     1. ob gefährliche Mengen oder Konzentrationen von Gefahrstoffen, die zu Brand- und 

Explosionsgefährdungen führen können, auftreten; dabei sind sowohl Stoffe und 

Gemische mit physikalischen Gefährdungen nach der Verordnung (EG) Nr. 

1272/2008 wie auch andere Gefahrstoffe, die zu Brand- und Explosionsgefährdun-

gen führen können, sowie Stoffe, die in gefährlicher Weise miteinander reagieren 

können, zu berücksichtigen, 

 

     2. ob Zündquellen oder Bedingungen, die Brände oder Explosionen auslösen können, 

vorhanden sind und 

 

     3. ob schädliche Auswirkungen von Bränden oder Explosionen auf die Gesundheit und 

Sicherheit der Beschäftigten möglich sind. Insbesondere hat er zu ermitteln, ob die 

Stoffe, Gemische und Erzeugnisse auf Grund ihrer Eigenschaften und der Art und 

Weise, wie sie am Arbeitsplatz vorhanden sind oder verwendet werden, explosions-

fähige Gemische bilden können. Im Fall von nicht atmosphärischen Bedingungen 

sind auch die möglichen Veränderungen der für den Explosionsschutz relevanten si-

cherheitstechnischen Kenngrößen zu ermitteln und zu berücksichtigen. 

 

(5) Bei der Gefährdungsbeurteilung sind ferner Tätigkeiten zu berücksichtigen, bei denen 

auch nach Ausschöpfung sämtlicher technischer Schutzmaßnahmen die Möglichkeit einer 

Gefährdung besteht. Dies gilt insbesondere für Instandhaltungsarbeiten, einschließlich 

Wartungsarbeiten. Darüber hinaus sind auch andere Tätigkeiten wie Bedien- und Über-

wachungsarbeiten zu berücksichtigen, wenn diese zu einer Gefährdung von Beschäftigten 

durch Gefahrstoffe führen können. 

 

(6) Die mit den Tätigkeiten verbundenen inhalativen, dermalen und physikalisch-

chemischen Gefährdungen sind unabhängig voneinander zu beurteilen und in der Gefähr-

dungsbeurteilung zusammenzuführen. Treten bei einer Tätigkeit mehrere Gefahrstoffe 

gleichzeitig auf, sind Wechsel- oder Kombinationswirkungen der Gefahrstoffe, die Einfluss 

auf die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten haben, bei der Gefährdungsbeurtei-

lung zu berücksichtigen, soweit solche Wirkungen bekannt sind. 

 

(7) Der Arbeitgeber kann bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen eine Gefährdungs-

beurteilung übernehmen, die ihm der Lieferant mitgeliefert hat, sofern die Angaben und 
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Festlegungen in dieser Gefährdungsbeurteilung den Arbeitsbedingungen und Verfahren, 

einschließlich der Arbeitsmittel und der Gefahrstoffmenge, im eigenen Betrieb entspre-

chen. 

 

(8) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung unabhängig von der Zahl der Be-

schäftigten erstmals vor Aufnahme der Tätigkeit zu dokumentieren. Dabei ist Folgendes 

anzugeben: 

 

     1. die Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, 

 

     2. das Ergebnis der Prüfung auf Möglichkeiten einer Substitution nach Absatz 1 Satz 2 

Nummer 4, 

 

     3. eine Begründung für einen Verzicht auf eine technisch mögliche Substitution, so-

fern Schutzmaßnahmen nach § 9 oder § 10 zu ergreifen sind, 

 

     4. die durchzuführenden Schutzmaßnahmen einschließlich derer, 

 

         a) die wegen der Überschreitung eines Arbeitsplatzgrenzwerts zusätzlich ergriffen 

wurden sowie der geplanten Schutzmaßnahmen, die zukünftig ergriffen werden 

sollen, um den Arbeitsplatzgrenzwert einzuhalten, oder 

 

         b) die unter Berücksichtigung eines Beurteilungsmaßstabs für krebserzeugende 

Gefahrstoffe, der nach § 20 Absatz 4 bekannt gegeben worden ist, zusätzlich ge-

troffen worden sind oder zukünftig getroffen werden sollen (Maßnahmenplan), 

 

     5. eine Begründung, wenn von den nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln 

und Erkenntnissen abgewichen wird, und 

 

     6. die Ermittlungsergebnisse, die belegen, dass der Arbeitsplatzgrenzwert eingehalten 

wird oder, bei Stoffen ohne Arbeitsplatzgrenzwert, die ergriffenen technischen 

Schutzmaßnahmen wirksam sind. Im Rahmen der Dokumentation der Gefähr-

dungsbeurteilung können auch vorhandene Gefährdungsbeurteilungen, Dokumente 

oder andere gleichwertige Berichte verwendet werden, die auf Grund von Verpflich-

tungen nach anderen Rechtsvorschriften erstellt worden sind. 

 

(9) Bei der Dokumentation nach Absatz 8 hat der Arbeitgeber in Abhängigkeit der Fest-

stellungen nach Absatz 4 die Gefährdungen durch gefährliche explosionsfähige Gemische 

besonders auszuweisen (Explosionsschutzdokument). Daraus muss insbesondere hervor-

gehen, 

 

     1. dass die Explosionsgefährdungen ermittelt und einer Bewertung unterzogen wor-

den sind, 

 

     2. dass angemessene Vorkehrungen getroffen werden, um die Ziele des Explosions-

schutzes zu erreichen (Darlegung eines Explosionsschutzkonzeptes), 

 

     3. ob und welche Bereiche entsprechend Anhang I Nummer 1.7 in Zonen eingeteilt 

wurden, 

 

     4. für welche Bereiche Explosionsschutzmaßnahmen nach § 11 und Anhang I Nummer 

1 getroffen wurden, 

 

     5. wie die Vorgaben nach § 15 umgesetzt werden und 

 

     6. welche Überprüfungen nach § 7 Absatz 7 und welche Prüfungen zum Explosions-

schutz nach Anhang 2 Abschnitt 3 der Betriebssicherheitsverordnung durchzuführen 

sind. 
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(10) Bei Tätigkeiten mit geringer Gefährdung nach Absatz 13 kann auf eine detaillierte 

Dokumentation verzichtet werden. Falls in anderen Fällen auf eine detaillierte Dokumen-

tation verzichtet wird, ist dies nachvollziehbar zu begründen. Die Gefährdungsbeurteilung 

ist regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu aktualisieren. Sie ist umgehend zu aktua-

lisieren, wenn maßgebliche Veränderungen oder neue Informationen dies erfordern oder 

wenn sich eine Aktualisierung auf Grund der Ergebnisse der arbeitsmedizinischen Vorsor-

ge nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge als notwendig erweist. 

 

(11) Die Gefährdungsbeurteilung darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt wer-

den. Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, so hat er 

sich fachkundig beraten zu lassen. Fachkundig können insbesondere die Fachkraft für Ar-

beitssicherheit und die Betriebsärztin oder der Betriebsarzt sein. 

 

(12) Der Arbeitgeber hat nach Satz 2 ein Verzeichnis der im Betrieb verwendeten Gefahr-

stoffe zu führen, in dem auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter verwiesen wird. 

Das Verzeichnis muss mindestens folgende Angaben enthalten: 

 

     1. Bezeichnung des Gefahrstoffs, 

 

     2. Einstufung des Gefahrstoffs oder Angaben zu den gefährlichen Eigenschaften, 

 

     3. Angaben zu den im Betrieb verwendeten Mengenbereichen, 

 

     4. Bezeichnung der Arbeitsbereiche, in denen Beschäftigte dem Gefahrstoff ausge-

setzt sein können. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn nur Tätigkeiten mit gerin-

ger Gefährdung nach Absatz 13 ausgeübt werden. Die Angaben nach Satz 2 Num-

mer 1, 2 und 4 müssen allen betroffenen Beschäftigten und ihrer Vertretung zu-

gänglich sein. 

 

(13) Ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung für bestimmte Tätigkeiten auf Grund 

 

     1. der gefährlichen Eigenschaften des Gefahrstoffs, 

 

     2. einer geringen verwendeten Stoffmenge, 

 

     3. einer nach Höhe und Dauer niedrigen Exposition und 

 

     4. der Arbeitsbedingungen insgesamt eine nur geringe Gefährdung der Beschäftigten 

und reichen die nach § 8 zu ergreifenden Maßnahmen zum Schutz der Beschäftig-

ten aus, so müssen keine weiteren Maßnahmen des Abschnitts 4 ergriffen werden. 

 

(14) Liegen für Stoffe oder Gemische keine Prüfdaten oder entsprechende aussagekräfti-

ge Informationen zur akut toxischen, reizenden, hautsensibilisierenden oder keimzellmu-

tagenen Wirkung oder zur spezifischen Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

vor, sind die Stoffe oder Gemische bei der Gefährdungsbeurteilung wie Stoffe der Gefah-

renklasse Akute Toxizität (oral, dermal und inhalativ) Kategorie 3, Ätz-/Reizwirkung auf 

die Haut Kategorie 2, Sensibilisierung der Haut Kategorie 1, Keimzellmutagenität Katego-

rie 2 oder Spezifische Zielorgan-Toxizität, wiederholte Exposition (STOT RE) Kategorie 2 

zu behandeln. Hinsichtlich der Spezifizierung der anzuwendenden Einstufungskategorien 

sind die entsprechenden nach § 20 Absatz 4 Nummer 1 bekannt gegebenen Regeln und 

Erkenntnisse zu berücksichtigen. 
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§ 7 

Grundpflichten 

 

(1) Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen erst aufnehmen lassen, nach-

dem eine Gefährdungsbeurteilung nach § 6 durchgeführt und die erforderlichen Schutz-

maßnahmen nach Abschnitt 4 ergriffen worden sind. 

 

(2) Um die Gesundheit und die Sicherheit der Beschäftigten bei allen Tätigkeiten mit Ge-

fahrstoffen zu gewährleisten, hat der Arbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen nach 

dem Arbeitsschutzgesetz und zusätzlich die nach dieser Verordnung erforderlichen Maß-

nahmen zu ergreifen. Dabei hat er die nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln 

und Erkenntnisse zu berücksichtigen. Bei Einhaltung dieser Regeln und Erkenntnisse ist 

in der Regel davon auszugehen, dass die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt sind. 

Von diesen Regeln und Erkenntnissen kann abgewichen werden, wenn durch andere 

Maßnahmen zumindest in vergleichbarer Weise der Schutz der Gesundheit und die Si-

cherheit der Beschäftigten gewährleistet werden. 

 

(3) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage des Ergebnisses der Substitutionsprüfung 

nach § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 vorrangig eine Substitution durchzuführen. Er hat 

Gefahrstoffe oder Verfahren durch Stoffe, Gemische oder Erzeugnisse oder Verfahren zu 

ersetzen, die unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen für die Gesundheit und Si-

cherheit der Beschäftigten nicht oder weniger gefährlich sind. 

 

(4) Der Arbeitgeber hat Gefährdungen der Gesundheit und der Sicherheit der Beschäftig-

ten bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen auszuschließen. Ist dies nicht möglich, hat er sie 

auf ein Minimum zu reduzieren. Diesen Geboten hat der Arbeitgeber durch die Festlegung 

und Anwendung geeigneter Schutzmaßnahmen Rechnung zu tragen. Dabei hat er folgen-

de Rangfolge zu beachten: 

 

     1. Gestaltung geeigneter Verfahren und technischer Steuerungseinrichtungen von 

Verfahren, den Einsatz emissionsfreier oder emissionsarmer Verwendungsformen 

sowie Verwendung geeigneter Arbeitsmittel und Materialien nach dem Stand der 

Technik, 

 

     2. Anwendung kollektiver Schutzmaßnahmen technischer Art an der Gefahrenquelle, 

wie angemessene Be- und Entlüftung, und Anwendung geeigneter organisatorischer 

Maßnahmen, 

 

     3. sofern eine Gefährdung nicht durch Maßnahmen nach den Nummern 1 und 2 ver-

hütet werden kann, Anwendung von individuellen Schutzmaßnahmen, die auch die 

Bereitstellung und Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung umfassen. 

 

(5) Beschäftigte müssen die bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung verwenden, 

solange eine Gefährdung besteht. Die Verwendung von belastender persönlicher Schutz-

ausrüstung darf keine Dauermaßnahme sein. Sie ist für jeden Beschäftigten auf das un-

bedingt erforderliche Minimum zu beschränken. 

 

(6) Der Arbeitgeber stellt sicher, dass 

 

1. die persönliche Schutzausrüstung an einem dafür vorgesehenen Ort sachgerecht auf-

bewahrt wird, 

 

2. die persönliche Schutzausrüstung vor Gebrauch geprüft und nach Gebrauch gereinigt 

wird und 

 

3. schadhafte persönliche Schutzausrüstung vor erneutem Gebrauch ausgebessert oder 

ausgetauscht wird. 
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(7) Der Arbeitgeber hat die Funktion und die Wirksamkeit der technischen Schutzmaß-

nahmen regelmäßig, mindestens jedoch jedes dritte Jahr, zu überprüfen. Das Ergebnis 

der Prüfungen ist aufzuzeichnen und vorzugsweise zusammen mit der Dokumentation 

nach § 6 Absatz 8 aufzubewahren. 

 

(8) Der Arbeitgeber stellt sicher, dass die Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten werden. Er 

hat die Einhaltung durch Arbeitsplatzmessungen oder durch andere geeignete Methoden 

zur Ermittlung der Exposition zu überprüfen. Ermittlungen sind auch durchzuführen, 

wenn sich die Bedingungen ändern, welche die Exposition der Beschäftigten beeinflussen 

können. Die Ermittlungsergebnisse sind aufzuzeichnen, aufzubewahren und den Beschäf-

tigten und ihrer Vertretung zugänglich zu machen. Werden Tätigkeiten entsprechend ei-

nem verfahrens- und stoffspezifischen Kriterium ausgeübt, das nach § 20 Absatz 4 be-

kannt gegebenen worden ist, kann der Arbeitgeber in der Regel davon ausgehen, dass 

die Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten werden; in diesem Fall findet Satz 2 keine An-

wendung. 

 

(9) Sofern Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausgeübt werden, für die kein Arbeitsplatz-

grenzwert vorliegt, hat der Arbeitgeber regelmäßig die Wirksamkeit der ergriffenen tech-

nischen Schutzmaßnahmen durch geeignete Ermittlungsmethoden zu überprüfen, zu de-

nen auch Arbeitsplatzmessungen gehören können. 

 

(10) Wer Arbeitsplatzmessungen von Gefahrstoffen durchführt, muss fachkundig sein 

und über die erforderlichen Einrichtungen verfügen. Wenn ein Arbeitgeber eine für Mes-

sungen von Gefahrstoffen an Arbeitsplätzen akkreditierte Messstelle beauftragt, kann der 

Arbeitgeber in der Regel davon ausgehen, dass die von dieser Messstelle gewonnenen 

Erkenntnisse zutreffend sind. 

 

(11) Der Arbeitgeber hat bei allen Ermittlungen und Messungen die nach § 20 Absatz 4 

bekannt gegebenen Verfahren, Messregeln und Grenzwerte zu berücksichtigen, bei denen 

die entsprechenden Bestimmungen der folgenden Richtlinien berücksichtigt worden sind: 

 

     1. der Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit 

und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe 

bei der Arbeit (vierzehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 

Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. L 131 vom 5.5.1998, S. 11), die zuletzt durch die 

Richtlinie 2014/27/EU (ABl. L 65 vom 5.3.2014, S. 1) geändert worden ist, ein-

schließlich der Richtlinien über Arbeitsplatzgrenzwerte, die nach Artikel 3 Absatz 2 

der Richtlinie 98/24/EG erlassen wurden, 

 

     2. der Richtlinie 2004/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. 

April 2004 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene 

oder Mutagene bei der Arbeit (Sechste Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Ab-

satz 1 der Richtlinie 89/391/EWG des Rates) (kodifizierte Fassung) (ABl. L 158 vom 

30.4.2004, S. 50, L 229 vom 29.6.2004, S. 23, L 204 vom 4.8.2007, S. 28), die zu-

letzt durch die Richtlinie 2014/27/EU geändert worden ist, sowie 

 

     3. der Richtlinie 2009/148/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. 

November 2009 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest 

am Arbeitsplatz (ABl. L 330 vom 16.12.2009, S. 28). 

 

Abschnitt 4 

Schutzmaßnahmen 

 

§ 8 

Allgemeine Schutzmaßnahmen 

 

(1) Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen die folgenden Schutzmaßnah-

men zu ergreifen: 
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     1. geeignete Gestaltung des Arbeitsplatzes und geeignete Arbeitsorganisation, 

 

     2. Bereitstellung geeigneter Arbeitsmittel für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen und geeig-

nete Wartungsverfahren zur Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit der Be-

schäftigten bei der Arbeit, 

 

     3. Begrenzung der Anzahl der Beschäftigten, die Gefahrstoffen ausgesetzt sind oder 

ausgesetzt sein können, 

 

     4. Begrenzung der Dauer und der Höhe der Exposition, 

 

     5. angemessene Hygienemaßnahmen, insbesondere zur Vermeidung von Kontamina-

tionen, und die regelmäßige Reinigung des Arbeitsplatzes, 

 

     6. Begrenzung der am Arbeitsplatz vorhandenen Gefahrstoffe auf die Menge, die für 

den Fortgang der Tätigkeiten erforderlich ist, 

 

     7. geeignete Arbeitsmethoden und Verfahren, welche die Gesundheit und Sicherheit 

der Beschäftigten nicht beeinträchtigen oder die Gefährdung so gering wie möglich 

halten, einschließlich Vorkehrungen für die sichere Handhabung, Lagerung und Be-

förderung von Gefahrstoffen und von Abfällen, die Gefahrstoffe enthalten, am Ar-

beitsplatz. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass 

 

     1. alle verwendeten Stoffe und Gemische identifizierbar sind, 

 

     2. gefährliche Stoffe und Gemische innerbetrieblich mit einer Kennzeichnung verse-

hen sind, die ausreichende Informationen über die Einstufung, über die Gefahren 

bei der Handhabung und über die zu beachtenden Sicherheitsmaßnahmen enthält; 

vorzugsweise ist eine Kennzeichnung zu wählen, die der Verordnung (EG) Nr. 

1272/2008 entspricht, 

 

     3. Apparaturen und Rohrleitungen so gekennzeichnet sind, dass mindestens die ent-

haltenen Gefahrstoffe sowie die davon ausgehenden Gefahren eindeutig identifi-

zierbar sind. Kennzeichnungspflichten nach anderen Rechtsvorschriften bleiben un-

berührt. Solange der Arbeitgeber den Verpflichtungen nach Satz 1 nicht nachge-

kommen ist, darf er Tätigkeiten mit den dort genannten Stoffen und Gemischen 

nicht ausüben lassen. Satz 1 Nummer 2 gilt nicht für Stoffe, die für Forschungs- 

und Entwicklungszwecke oder für wissenschaftliche Lehrzwecke neu hergestellt 

worden sind und noch nicht geprüft werden konnten. Eine Exposition der Beschäf-

tigten bei Tätigkeiten mit diesen Stoffen ist zu vermeiden. 

 

(3) Der Arbeitgeber hat gemäß den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 

sicherzustellen, dass die Beschäftigten in Arbeitsbereichen, in denen sie Gefahrstoffen 

ausgesetzt sein können, keine Nahrungs- oder Genussmittel zu sich nehmen. Der Arbeit-

geber hat hierfür vor Aufnahme der Tätigkeiten geeignete Bereiche einzurichten. 

 

(4) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass durch Verwendung verschließbarer Behälter 

eine sichere Lagerung, Handhabung und Beförderung von Gefahrstoffen auch bei der Ab-

fallentsorgung gewährleistet ist. 

 

(5) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Gefahrstoffe so aufbewahrt oder gelagert 

werden, dass sie weder die menschliche Gesundheit noch die Umwelt gefährden. Er hat 

dabei wirksame Vorkehrungen zu treffen, um Missbrauch oder Fehlgebrauch zu verhin-

dern. Insbesondere dürfen Gefahrstoffe nicht in solchen Behältern aufbewahrt oder gela-

gert werden, durch deren Form oder Bezeichnung der Inhalt mit Lebensmitteln verwech-
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selt werden kann. Sie dürfen nur übersichtlich geordnet und nicht in unmittelbarer Nähe 

von Arznei-, Lebens- oder Futtermitteln, einschließlich deren Zusatzstoffe, aufbewahrt 

oder gelagert werden. Bei der Aufbewahrung zur Abgabe oder zur sofortigen Verwendung 

muss eine Kennzeichnung nach Absatz 2 deutlich sichtbar und lesbar angebracht sein. 

 

(6) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Gefahrstoffe, die nicht mehr benötigt wer-

den, und entleerte Behälter, die noch Reste von Gefahrstoffen enthalten können, sicher 

gehandhabt, vom Arbeitsplatz entfernt und sachgerecht gelagert oder entsorgt werden. 

 

(7) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Stoffe und Gemische, die als akut toxisch 

Kategorie 1, 2 oder 3, spezifisch zielorgantoxisch Kategorie 1, krebserzeugend Kategorie 

1A oder 1B oder keimzellmutagen Kategorie 1A oder 1B eingestuft sind, unter Verschluss 

oder so aufbewahrt oder gelagert werden, dass nur fachkundige und zuverlässige Perso-

nen Zugang haben. Tätigkeiten mit diesen Stoffen und Gemischen dürfen nur von fach-

kundigen oder besonders unterwiesenen Personen ausgeführt werden. Satz 2 gilt auch 

für Tätigkeiten mit Stoffen und Gemischen, die als reproduktionstoxisch Kategorie 1A o-

der 1B oder als atemwegssensibilisierend eingestuft sind. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht 

für Kraftstoffe an Tankstellen oder sonstigen Betankungseinrichtungen sowie für Stoffe 

und Gemische, die als akut toxisch Kategorie 3 eingestuft sind, sofern diese vormals 

nach der Richtlinie 67/548/EWG oder der Richtlinie 1999/45/EG als gesundheitsschädlich 

bewertet wurden. Hinsichtlich der Bewertung als gesundheitsschädlich sind die entspre-

chenden nach § 20 Absatz 4 Nummer 1 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu 

berücksichtigen. 

 

(8) Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen nach Anhang I Nummer 2 bis 5 

sowohl die §§ 6 bis 18 als auch die betreffenden Vorschriften des Anhangs I Nummer 2 

bis 5 zu beachten. 

 

§ 9 

Zusätzliche Schutzmaßnahmen 

 

(1) Sind die allgemeinen Schutzmaßnahmen nach § 8 nicht ausreichend, um Gefährdun-

gen durch Einatmen, Aufnahme über die Haut oder Verschlucken entgegenzuwirken, hat 

der Arbeitgeber zusätzlich diejenigen Maßnahmen nach den Absätzen 2 bis 7 zu ergrei-

fen, die auf Grund der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 erforderlich sind. Dies gilt insbe-

sondere, wenn 

 

     1. Arbeitsplatzgrenzwerte oder biologische Grenzwerte überschritten werden, 

 

     2. bei hautresorptiven oder haut- oder augenschädigenden Gefahrstoffen eine Ge-

fährdung durch Haut- oder Augenkontakt besteht oder 

 

     3. bei Gefahrstoffen ohne Arbeitsplatzgrenzwert und ohne biologischen Grenzwert ei-

ne Gefährdung auf Grund der ihnen zugeordneten Gefahrenklasse nach § 3 und der 

inhalativen Exposition angenommen werden kann. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Gefahrstoffe in einem geschlossenen Sys-

tem hergestellt und verwendet werden, wenn 

 

     1. die Substitution der Gefahrstoffe nach § 7 Absatz 3 durch solche Stoffe, Gemische, 

Erzeugnisse oder Verfahren, die bei ihrer Verwendung nicht oder weniger gefährlich 

für die Gesundheit und Sicherheit sind, technisch nicht möglich ist und 

 

     2. eine erhöhte Gefährdung der Beschäftigten durch inhalative Exposition gegenüber 

diesen Gefahrstoffen besteht. Ist die Anwendung eines geschlossenen Systems 

technisch nicht möglich, so hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass die Exposition 

der Beschäftigten nach dem Stand der Technik und unter Beachtung von § 7 Absatz 

4 so weit wie möglich verringert wird. 
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(3) Bei Überschreitung eines Arbeitsplatzgrenzwerts muss der Arbeitgeber unverzüglich 

die Gefährdungsbeurteilung nach § 6 erneut durchführen und geeignete zusätzliche 

Schutzmaßnahmen ergreifen, um den Arbeitsplatzgrenzwert einzuhalten. Wird trotz Aus-

schöpfung aller technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen der Arbeitsplatz-

grenzwert nicht eingehalten, hat der Arbeitgeber unverzüglich persönliche Schutzausrüs-

tung bereitzustellen. Dies gilt insbesondere für Abbruch-, Sanierungs- und Instandhal-

tungsarbeiten. 

 

(4) Besteht trotz Ausschöpfung aller technischen und organisatorischen Schutzmaßnah-

men bei hautresorptiven, haut- oder augenschädigenden Gefahrstoffen eine Gefährdung 

durch Haut- oder Augenkontakt, hat der Arbeitgeber unverzüglich persönliche Schutzaus-

rüstung bereitzustellen. 

 

(5) Der Arbeitgeber hat getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Arbeits- oder 

Schutzkleidung einerseits und die Straßenkleidung andererseits zur Verfügung zu stellen. 

Der Arbeitgeber hat die durch Gefahrstoffe verunreinigte Arbeitskleidung zu reinigen. 

 

(6) Der Arbeitgeber hat geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die gewährleisten, dass Ar-

beitsbereiche, in denen eine erhöhte Gefährdung der Beschäftigten besteht, nur den Be-

schäftigten zugänglich sind, die sie zur Ausübung ihrer Arbeit oder zur Durchführung be-

stimmter Aufgaben betreten müssen. 

 

(7) Wenn Tätigkeiten mit Gefahrstoffen von einer oder einem Beschäftigten allein ausge-

übt werden, hat der Arbeitgeber zusätzliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen oder eine 

angemessene Aufsicht zu gewährleisten. Dies kann auch durch den Einsatz technischer 

Mittel sichergestellt werden. 

 

§ 10 

Besondere Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden,  

keimzellmutagenen und reproduktionstoxischen Gefahrstoffen  

der Kategorie 1A und 1B 

 

(1) Bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B, für die 

kein Arbeitsplatzgrenzwert nach § 20 Absatz 4 bekannt gegeben worden ist, hat der Ar-

beitgeber ein geeignetes, risikobezogenes Maßnahmenkonzept anzuwenden, um das Mi-

nimierungsgebot nach § 7 Absatz 4 umzusetzen. Hierbei sind die nach § 20 Absatz 4 be-

kannt gegebenen Regeln, Erkenntnisse und Beurteilungsmaßstäbe zu berücksichtigen. 

Bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder reproduktionstoxischen 

Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B hat der Arbeitgeber, unbeschadet des Absatzes 

2, zusätzlich die Bestimmungen nach den Absätzen 3 bis 5 zu erfüllen. Die besonderen 

Bestimmungen des Anhangs II Nummer 6 sind zu beachten. 

 

(2) Die Absätze 3 bis 5 gelten nicht, wenn 

 

     1. ein Arbeitsplatzgrenzwert nach § 20 Absatz 4 bekannt gegeben worden ist, dieser 

eingehalten und dies durch Arbeitsplatzmessung oder durch andere geeignete Me-

thoden zur Ermittlung der Exposition belegt wird oder 

 

     2. Tätigkeiten entsprechend einem nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen verfah-

rens- und stoffspezifischen Kriterium ausgeübt werden. 

 

(3) Wenn Tätigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder reproduktionstoxi-

schen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B ausgeübt werden, hat der Arbeitgeber 

 

     1. die Exposition der Beschäftigten durch Arbeitsplatzmessungen oder durch andere 

geeignete Ermittlungsmethoden zu bestimmen, auch um erhöhte Expositionen in-
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folge eines unvorhersehbaren Ereignisses oder eines Unfalls schnell erkennen zu 

können, 

 

     2. Gefahrenbereiche abzugrenzen, in denen Beschäftigte diesen Gefahrstoffen ausge-

setzt sind oder ausgesetzt sein können, und Warn- und Sicherheitszeichen anzu-

bringen, einschließlich der Verbotszeichen „Zutritt für Unbefugte verboten“ und 

„Rauchen verboten“ nach Anhang II Nummer 3.1 der Richtlinie 92/58/EWG des Ra-

tes vom 24. Juni 1992 über Mindestvorschriften für die Sicherheits- und/oder Ge-

sundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (ABl. L 245 vom 26.8.1992, S. 23), 

die zuletzt durch die Richtlinie 2014/27/EU (ABl. L 65 vom 5.3.2014, S. 1) geändert 

worden ist. 

 

(4) Bei Tätigkeiten, bei denen eine beträchtliche Erhöhung der Exposition der Beschäftig-

ten durch krebserzeugende, keimzellmutagene oder reproduktionstoxische Gefahrstoffe 

der Kategorie 1A oder 1B zu erwarten ist und bei denen jede Möglichkeit weiterer techni-

scher Schutzmaßnahmen zur Begrenzung dieser Exposition bereits ausgeschöpft wurde, 

hat der Arbeitgeber nach Beratung mit den Beschäftigten oder mit ihrer Vertretung Maß-

nahmen zu ergreifen, um die Dauer der Exposition der Beschäftigten so weit wie möglich 

zu verkürzen und den Schutz der Beschäftigten während dieser Tätigkeiten zu gewähr-

leisten. Er hat den betreffenden Beschäftigten persönliche Schutzausrüstung zur Verfü-

gung zu stellen, die sie während der gesamten Dauer der erhöhten Exposition tragen 

müssen. 

 

(5) Werden in einem Arbeitsbereich Tätigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmutage-

nen oder reproduktionstoxischen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B ausgeübt, darf 

die dort abgesaugte Luft nicht in den Arbeitsbereich zurückgeführt werden. Dies gilt 

nicht, wenn die Luft unter Anwendung von behördlich oder von den Trägern der gesetzli-

chen Unfallversicherung anerkannten Verfahren oder Geräte ausreichend von solchen 

Stoffen gereinigt ist. Die Luft muss dann so geführt oder gereinigt werden, dass krebser-

zeugende, keimzellmutagene oder reproduktionstoxische Stoffe nicht in die Atemluft an-

derer Beschäftigter gelangen. 

 

§ 11 

Besondere Schutzmaßnahmen gegen physikalisch-chemische Einwirkungen, 

insbesondere gegen Brand- und Explosionsgefährdungen 

 

(1) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung Maßnahmen zum 

Schutz der Beschäftigten und anderer Personen vor physikalisch-chemischen Einwirkun-

gen zu ergreifen. Er hat die Maßnahmen so festzulegen, dass die Gefährdungen vermie-

den oder so weit wie möglich verringert werden. Dies gilt insbesondere bei Tätigkeiten 

einschließlich Lagerung, bei denen es zu Brand- und Explosionsgefährdungen kommen 

kann. Dabei hat der Arbeitgeber Anhang I Nummer 1 und 5 zu beachten. Die Vorschriften 

des Sprengstoffgesetzes und der darauf gestützten Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 

 

(2) Zur Vermeidung von Brand- und Explosionsgefährdungen hat der Arbeitgeber Maß-

nahmen nach folgender Rangfolge zu ergreifen: 

 

     1. gefährliche Mengen oder Konzentrationen von Gefahrstoffen, die zu Brand- oder 

Explosionsgefährdungen führen können, sind zu vermeiden, 

 

     2. Zündquellen oder Bedingungen, die Brände oder Explosionen auslösen können, 

sind zu vermeiden, 

 

     3. schädliche Auswirkungen von Bränden oder Explosionen auf die Gesundheit und 

Sicherheit der Beschäftigten und anderer Personen sind so weit wie möglich zu ver-

ringern. 
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(3) Arbeitsbereiche, Arbeitsplätze, Arbeitsmittel und deren Verbindungen untereinander 

müssen so konstruiert, errichtet, zusammengebaut, installiert, verwendet und instand 

gehalten werden, dass keine Brand- und Explosionsgefährdungen auftreten. 

 

(4) Bei Tätigkeiten mit organischen Peroxiden hat der Arbeitgeber über die Bestimmun-

gen der Absätze 1 und 2 sowie des Anhangs I Nummer 1 hinaus insbesondere Maßnah-

men zu treffen, die die 

 

     1. Gefahr einer unbeabsichtigten Explosion minimieren und 

 

     2. Auswirkungen von Bränden und Explosionen beschränken. Dabei hat der Arbeitge-

ber Anhang III zu beachten. 

 

§ 12 (weggefallen) 

 

§ 13 

Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle 

 

(1) Um die Gesundheit und die Sicherheit der Beschäftigten bei Betriebsstörungen, Unfäl-

len oder Notfällen zu schützen, hat der Arbeitgeber rechtzeitig die Notfallmaßnahmen 

festzulegen, die beim Eintreten eines derartigen Ereignisses zu ergreifen sind. Dies 

schließt die Bereitstellung angemessener Erste-Hilfe-Einrichtungen und die Durchführung 

von Sicherheitsübungen in regelmäßigen Abständen ein. 

 

(2) Tritt eines der in Absatz 1 Satz 1 genannten Ereignisse ein, so hat der Arbeitgeber 

unverzüglich die gemäß Absatz 1 festgelegten Maßnahmen zu ergreifen, um 

 

     1. betroffene Beschäftigte über die durch das Ereignis hervorgerufene Gefahrensitua-

tion im Betrieb zu informieren, 

 

     2. die Auswirkungen des Ereignisses zu mindern und 

 

     3. wieder einen normalen Betriebsablauf herbeizuführen. Neben den Rettungskräften 

dürfen nur die Beschäftigten im Gefahrenbereich verbleiben, die Tätigkeiten zur Er-

reichung der Ziele nach Satz 1 Nummer 2 und 3 ausüben. 

 

(3) Der Arbeitgeber hat Beschäftigten, die im Gefahrenbereich tätig werden, vor Auf-

nahme ihrer Tätigkeit geeignete Schutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung sowie 

gegebenenfalls erforderliche spezielle Sicherheitseinrichtungen und besondere Arbeits-

mittel zur Verfügung zu stellen. Im Gefahrenbereich müssen die Beschäftigten die 

Schutzkleidung und die persönliche Schutzausrüstung für die Dauer des nicht bestim-

mungsgemäßen Betriebsablaufs verwenden. Die Verwendung belastender persönlicher 

Schutzausrüstung muss für die einzelnen Beschäftigten zeitlich begrenzt sein. Unge-

schützte und unbefugte Personen dürfen sich nicht im festzulegenden Gefahrenbereich 

aufhalten. 

 

(4) Der Arbeitgeber hat Warn- und sonstige Kommunikationssysteme, die eine erhöhte 

Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit anzeigen, zur Verfügung zu stellen, so dass 

eine angemessene Reaktion möglich ist und unverzüglich Abhilfemaßnahmen sowie Hilfs-

, Evakuierungs- und Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden können. 

 

(5) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Informationen über Maßnahmen bei Notfäl-

len mit Gefahrstoffen zur Verfügung stehen. Die zuständigen innerbetrieblichen und be-

triebsfremden Unfall- und Notfalldienste müssen Zugang zu diesen Informationen erhal-

ten. Zu diesen Informationen zählen: 

 

     1. eine Vorabmitteilung über einschlägige Gefahren bei der Arbeit, über Maßnahmen 

zur Feststellung von Gefahren sowie über Vorsichtsmaßregeln und Verfahren, damit 
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die Notfalldienste ihre eigenen Abhilfe- und Sicherheitsmaßnahmen vorbereiten 

können, 

 

     2. alle verfügbaren Informationen über spezifische Gefahren, die bei einem Unfall o-

der Notfall auftreten oder auftreten können, einschließlich der Informationen über 

die Verfahren nach den Absätzen 1 bis 4. 

 

 

 

 

§ 14 

Unterrichtung und Unterweisung der Beschäftigten 

 

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass den Beschäftigten eine schriftliche Betriebs-

anweisung, die der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 Rechnung trägt, in einer für die Be-

schäftigten verständlichen Form und Sprache zugänglich gemacht wird. Die Betriebsan-

weisung muss mindestens Folgendes enthalten: 

 

     1. Informationen über die am Arbeitsplatz vorhandenen oder entstehenden Gefahr-

stoffe, wie beispielsweise die Bezeichnung der Gefahrstoffe, ihre Kennzeichnung 

sowie mögliche Gefährdungen der Gesundheit und der Sicherheit, 

 

     2. Informationen über angemessene Vorsichtsmaßregeln und Maßnahmen, die die Be-

schäftigten zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz der anderen Beschäftigten am 

Arbeitsplatz durchzuführen haben; dazu gehören insbesondere 

 

         a) Hygienevorschriften, 

 

         b) Informationen über Maßnahmen, die zur Verhütung einer Exposition zu ergrei-

fen sind, 

 

         c) Informationen zum Tragen und Verwenden von persönlicher Schutzausrüstung 

und Schutzkleidung, 

 

     3. Informationen über Maßnahmen, die bei Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen 

und zur Verhütung dieser von den Beschäftigten, insbesondere von Rettungsmann-

schaften, durchzuführen sind. Die Betriebsanweisung muss bei jeder maßgeblichen 

Veränderung der Arbeitsbedingungen aktualisiert werden. Der Arbeitgeber hat fer-

ner sicherzustellen, dass die Beschäftigten1. Zugang haben zu allen Informationen 

nach Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 über die Stoffe und Gemische, 

mit denen sie Tätigkeiten ausüben, insbesondere zu Sicherheitsdatenblättern, 

und2. über Methoden und Verfahren unterrichtet werden, die bei der Verwendung 

von Gefahrstoffen zum Schutz der Beschäftigten angewendet werden müssen. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Beschäftigten anhand der Betriebsan-

weisung nach Absatz 1 über alle auftretenden Gefährdungen und entsprechende Schutz-

maßnahmen mündlich unterwiesen werden. Teil dieser Unterweisung ist ferner eine all-

gemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung. Diese dient auch zur Information 

der Beschäftigten über die Voraussetzungen, unter denen sie Anspruch auf arbeitsmedi-

zinische Vorsorgeuntersuchungen nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsor-

ge haben, und über den Zweck dieser Vorsorgeuntersuchungen. Die Beratung ist unter 

Beteiligung der Ärztin oder des Arztes nach § 7 Absatz 1 der Verordnung zur arbeitsme-

dizinischen Vorsorge durchzuführen, falls dies erforderlich sein sollte. Die Unterweisung 

muss vor Aufnahme der Beschäftigung und danach mindestens jährlich arbeitsplatzbezo-

gen durchgeführt werden. Sie muss in für die Beschäftigten verständlicher Form und 

Sprache erfolgen. Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten und 

von den Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestätigen. 
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(3) Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder 

reproduktionstoxischen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B sicherzustellen, dass 

 

     1. die Beschäftigten und ihre Vertretung nachprüfen können, ob die Bestimmungen 

dieser Verordnung eingehalten werden, und zwar insbesondere in Bezug auf 

 

         a) die Auswahl und Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung und die damit 

verbundenen Belastungen der Beschäftigten, 

 

         b) durchzuführende Maßnahmen im Sinne des § 10 Absatz 4 Satz 1, 

     2. die Beschäftigten und ihre Vertretung bei einer erhöhten Exposition, einschließlich 

der in § 10 Absatz 4 Satz 1 genannten Fälle, unverzüglich unterrichtet und über die 

Ursachen sowie über die bereits ergriffenen oder noch zu ergreifenden Gegenmaß-

nahmen informiert werden, 

 

     3. ein aktualisiertes Verzeichnis über die Beschäftigten geführt wird, die Tätigkeiten 

mit krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen der Kategorie 1A o-

der 1B ausüben, bei denen die Gefährdungsbeurteilung nach § 6 eine Gefährdung 

der Gesundheit oder der Sicherheit der Beschäftigten ergibt; in dem Verzeichnis ist 

auch die Höhe und die Dauer der Exposition anzugeben, der die Beschäftigten aus-

gesetzt waren, 

 

     4. das Verzeichnis nach Nummer 3 mit allen Aktualisierungen 40 Jahre nach Ende der 

Exposition aufbewahrt wird; bei Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen hat 

der Arbeitgeber den Beschäftigten einen Auszug über die sie betreffenden Angaben 

des Verzeichnisses auszuhändigen und einen Nachweis hierüber wie Personalunter-

lagen aufzubewahren, 

  

     5. die Ärztin oder der Arzt nach § 7 Absatz 1 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen 

Vorsorge, die zuständige Behörde sowie jede für die Gesundheit und die Sicherheit 

am Arbeitsplatz verantwortliche Person Zugang zu dem Verzeichnis nach Nummer 3 

haben, 

 

     6. alle Beschäftigten Zugang zu den sie persönlich betreffenden Angaben in dem Ver-

zeichnis haben, 

 

     7. die Beschäftigten und ihre Vertretung Zugang zu den nicht personenbezogenen In-

formationen allgemeiner Art in dem Verzeichnis haben. 

 

(4) Der Arbeitgeber kann mit Einwilligung des betroffenen Beschäftigten die Aufbewah-

rungs- einschließlich der Aushändigungspflicht nach Absatz 3 Nummer 4 auf den zustän-

digen gesetzlichen Unfallversicherungsträger übertragen. Dafür übergibt der Arbeitgeber 

dem Unfallversicherungsträger die erforderlichen Unterlagen in einer für die elektronische 

Datenverarbeitung geeigneten Form. Der Unfallversicherungsträger händigt der betroffe-

nen Person auf Anforderung einen Auszug des Verzeichnisses mit den sie betreffenden 

Angaben aus. 

 

§ 15 

Zusammenarbeit verschiedener Firmen 

 

(1) Sollen in einem Betrieb Fremdfirmen Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausüben, hat der 

Arbeitgeber als Auftraggeber sicherzustellen, dass nur solche Fremdfirmen herangezogen 

werden, die über die Fachkenntnisse und Erfahrungen verfügen, die für diese Tätigkeiten 

erforderlich sind. Der Arbeitgeber als Auftraggeber hat die Fremdfirmen über Gefahren-

quellen und spezifische Verhaltensregeln zu informieren. 

 

(2) Kann bei Tätigkeiten von Beschäftigten eines Arbeitgebers eine Gefährdung von Be-

schäftigten anderer Arbeitgeber durch Gefahrstoffe nicht ausgeschlossen werden, so ha-
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ben alle betroffenen Arbeitgeber bei der Durchführung ihrer Gefährdungsbeurteilungen 

nach § 6 zusammenzuwirken und die Schutzmaßnahmen abzustimmen. Dies ist zu do-

kumentieren. Die Arbeitgeber haben dabei sicherzustellen, dass Gefährdungen der Be-

schäftigten aller beteiligten Unternehmen durch Gefahrstoffe wirksam begegnet wird. 

 

(3) Jeder Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass seine Beschäftigten die gemeinsam 

festgelegten Schutzmaßnahmen anwenden. 

 

(4) Besteht bei Tätigkeiten von Beschäftigten eines Arbeitgebers eine erhöhte Gefähr-

dung von Beschäftigten anderer Arbeitgeber durch Gefahrstoffe, ist durch die beteiligten 

Arbeitgeber ein Koordinator zu bestellen. Wurde ein Koordinator nach den Bestimmungen 

der Baustellenverordnung vom 10. Juni 1998 (BGBl. I S. 1283), die durch Artikel 15 der 

Verordnung vom 23. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3758) geändert worden ist, bestellt, gilt 

die Pflicht nach Satz 1 als erfüllt. Dem Koordinator sind von den beteiligten Arbeitgebern 

alle erforderlichen sicherheitsrelevanten Informationen sowie Informationen zu den fest-

gelegten Schutzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Die Bestellung eines Koordinators 

entbindet die Arbeitgeber nicht von ihrer Verantwortung nach dieser Verordnung. 

 

(5) Vor dem Beginn von Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten oder Bauar-

beiten muss der Arbeitgeber für die Gefährdungsbeurteilung nach § 6 Informationen, 

insbesondere vom Auftraggeber oder Bauherrn, darüber einholen, ob entsprechend der 

Nutzungs- oder Baugeschichte des Objekts Gefahrstoffe, insbesondere Asbest, vorhanden 

oder zu erwarten sind. Weiter reichende Informations-, Schutz- und Überwachungspflich-

ten, die sich für den Auftraggeber oder Bauherrn nach anderen Rechtsvorschriften erge-

ben, bleiben unberührt. 

 

Abschnitt 5 

Verbote und Beschränkungen 

 

§ 16 

Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen 

 

(1) Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen für bestimmte Stoffe, Gemische und 

Erzeugnisse ergeben sich aus Artikel 67 in Verbindung mit Anhang XVII der Verordnung 

(EG) Nr. 1907/2006. 

 

(2) Nach Maßgabe des Anhangs II bestehen weitere Herstellungs- und Verwendungsbe-

schränkungen für dort genannte Stoffe, Gemische und Erzeugnisse. 

 

(3) Biozid-Produkte dürfen nicht verwendet werden, soweit damit zu rechnen ist, dass 

ihre Verwendung im einzelnen Anwendungsfall schädliche Auswirkungen auf die Gesund-

heit von Menschen, Nicht ein Zielorganismen oder auf die Umwelt hat. Wer Biozid-

Produkte verwendet, hat dies ordnungsgemäß zu tun. Zur ordnungsgemäßen Verwen-

dung gehört es insbesondere, dass 

 

     1. ein Biozid-Produkt nur für die in der Kennzeichnung ausgewiesenen Verwendungs-

zwecke eingesetzt wird, 

 

     2. die sich aus der Kennzeichnung und der Zulassung ergebenden Verwendungsbe-

dingungen eingehalten werden und 

 

     3. der Einsatz von Biozid-Produkten durch eine sachgerechte Berücksichtigung physi-

kalischer, biologischer, chemischer und sonstiger Alternativen auf das Minimum be-

grenzt wird. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für private Haushalte. 

 

(4) Der Arbeitgeber darf in Heimarbeit beschäftigte Personen nur Tätigkeiten mit gerin-

ger Gefährdung im Sinne des § 6 Absatz 11 ausüben lassen. 
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§ 17 

Nationale Ausnahmen von Beschränkungsregelungen nach der  

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

(1) Für am 1. Dezember 2010 bestehende Anlagen gelten die Beschränkungen nach Arti-

kel 67 in Verbindung mit Anhang XVII Nummer 6 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 bis 

zum 1. Juli 2025 nicht für das Verwenden chrysotilhaltiger Diaphragmen für die Chloral-

kalielektrolyse oder für das Verwenden von Chrysotil, das ausschließlich zur Wartung die-

ser Diaphragmen eingesetzt wird, wenn 

 

     1. keine asbestfreien Ersatzstoffe, Gemische oder Erzeugnisse auf dem Markt angebo-

ten werden oder 

 

     2. die Verwendung der asbestfreien Ersatzstoffe, Gemische oder Erzeugnisse zu einer 

unzumutbaren Härte führen würde und die Konzentration der Asbestfasern in der 

Luft am Arbeitsplatz unterhalb von 1 000 Fasern je Kubikmeter liegt. Betreiber von 

Anlagen, die von der Regelung nach Satz 1 Gebrauch machen, übermitteln der 

Bundesstelle für Chemikalien bis zum 31. Januar eines jeden Kalenderjahres einen 

Bericht, aus dem die Menge an Chrysotil hervorgeht, die in Diaphragmen, die unter 

diese Ausnahmeregelung fallen, im Vorjahr verwendet wurde. Die Ergebnisse der 

Arbeitsplatzmessungen sind in den Bericht aufzunehmen. Die Bundesstelle für 

Chemikalien übermittelt der Europäischen Kommission eine Kopie des Berichts. 

 

(2) Das Verwendungsverbot nach Artikel 67 in Verbindung mit Anhang XVII Nummer 16 

und 17 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gilt nicht für die Verwendung der dort ge-

nannten Bleiverbindungen in Farben, die zur Erhaltung oder originalgetreuen Wiederher-

stellung von Kunstwerken und historischen Bestandteilen oder von Einrichtungen denk-

malgeschützter Gebäude bestimmt sind, wenn die Verwendung von Ersatzstoffen nicht 

möglich ist. 

 

Abschnitt 6 

Vollzugsregelungen und Ausschuss für Gefahrstoffe 

 

§ 18 

Unterrichtung der Behörde 

 

(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen 

 

     1. jeden Unfall und jede Betriebsstörung, die bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen zu ei-

ner ernsten Gesundheitsschädigung von Beschäftigten geführt haben, 

 

     2. Krankheits- und Todesfälle, bei denen konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, 

dass sie durch die Tätigkeit mit Gefahrstoffen verursacht worden sind, mit der ge-

nauen Angabe der Tätigkeit und der Gefährdungsbeurteilung nach § 6. Lassen sich 

die für die Anzeige nach Satz 1 erforderlichen Angaben gleichwertig aus Anzeigen 

nach anderen Rechtsvorschriften entnehmen, kann die Anzeigepflicht auch durch 

Übermittlung von Kopien dieser Anzeigen an die zuständige Behörde erfüllt werden. 

Der Arbeitgeber hat den betroffenen Beschäftigten oder ihrer Vertretung Kopien der 

Anzeigen nach Satz 1 oder Satz 2 zur Kenntnis zu geben. 

 

(2) Unbeschadet des § 22 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber der zuständigen 

Behörde auf Verlangen Folgendes mitzuteilen: 

 

     1. das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 und die ihr zugrunde liegenden 

Informationen, einschließlich der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung, 

 

     2. die Tätigkeiten, bei denen Beschäftigte tatsächlich oder möglicherweise gegenüber 

Gefahrstoffen exponiert worden sind, und die Anzahl dieser Beschäftigten, 
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     3. die nach § 13 des Arbeitsschutzgesetzes verantwortlichen Personen, 

 

     4. die durchgeführten Schutz- und Vorsorgemaßnahmen, einschließlich der Betriebs-

anweisungen. 

 

(3) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, 

keimzellmutagenen oder reproduktionstoxischen Gefahrstoffen der Kategorie 1A oder 1B 

zusätzlich auf Verlangen Folgendes mitzuteilen: 

 

     1. das Ergebnis der Substitutionsprüfung, 

 

     2. Informationen über 

 

         a) ausgeübte Tätigkeiten und angewandte industrielle Verfahren und die Gründe 

für die Verwendung dieser Gefahrstoffe, 

 

         b) die Menge der hergestellten oder verwendeten Gefahrstoffe, 

 

         c) die Art der zu verwendenden Schutzausrüstung, 

 

         d) Art und Ausmaß der Exposition, 

 

         e) durchgeführte Substitutionen. 

 

(4) Auf Verlangen der zuständigen Behörde ist die nach Anhang II der Verordnung (EG) 

Nr. 1907/2006 geforderte Fachkunde für die Erstellung von Sicherheitsdatenblättern 

nachzuweisen. 

 

§ 19 

Behördliche Ausnahmen, Anordnungen und Befugnisse 

 

(1) Die zuständige Behörde kann auf schriftlichen oder elektronischen Antrag des Arbeit-

gebers Ausnahmen von den §§ 6 bis 15 zulassen, wenn die Anwendung dieser Vorschrif-

ten im Einzelfall zu einer unverhältnismäßigen Härte führen würde und die Abweichung 

mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist. Der Arbeitgeber hat der zuständigen Be-

hörde im Antrag darzulegen: 

 

     1. den Grund für die Beantragung der Ausnahme, 

 

     2. die jährlich zu verwendende Menge des Gefahrstoffs, 

 

     3. die betroffenen Tätigkeiten und Verfahren, 

 

     4. die Zahl der voraussichtlich betroffenen Beschäftigten, 

 

     5. die geplanten Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes und der 

Sicherheit der betroffenen Beschäftigten, 

 

     6. die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die zur Verringerung oder 

Vermeidung einer Exposition der Beschäftigten ergriffen werden sollen. 

 

(2) Eine Ausnahme nach Absatz 1 kann auch im Zusammenhang mit Verwaltungsverfah-

ren nach anderen Rechtsvorschriften beantragt werden. 

 

(3) Die zuständige Behörde kann unbeschadet des § 23 des Chemikaliengesetzes im Ein-

zelfall Maßnahmen anordnen, die der Hersteller, Lieferant oder Arbeitgeber zu ergreifen 
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hat, um die Pflichten nach den Abschnitten 2 bis 5 dieser Verordnung zu erfüllen; dabei 

kann sie insbesondere anordnen, dass der Arbeitgeber 

 

     1. die zur Bekämpfung besonderer Gefahren notwendigen Maßnahmen ergreifen 

muss, 

 

     2. festzustellen hat, ob und in welchem Umfang eine vermutete Gefahr tatsächlich 

besteht und welche Maßnahmen zur Bekämpfung der Gefahr ergriffen werden müs-

sen, 

 

     3. die Arbeit, bei der die Beschäftigten gefährdet sind, einstellen zu lassen hat, wenn 

der Arbeitgeber die zur Bekämpfung der Gefahr angeordneten notwendigen Maß-

nahmen nicht unverzüglich oder nicht innerhalb der gesetzten Frist ergreift. Bei Ge-

fahr im Verzug können die Anordnungen auch gegenüber weisungsberechtigten 

Personen im Betrieb erlassen werden. 

 

(4) Der zuständigen Behörde ist auf Verlangen ein Nachweis vorzulegen, dass die Ge-

fährdungsbeurteilung fachkundig nach § 6 Absatz 9 erstellt wurde. 

 

(5) Die zuständige Behörde kann dem Arbeitgeber untersagen, Tätigkeiten mit Gefahr-

stoffen auszuüben oder ausüben zu lassen, und insbesondere eine Stilllegung der be-

troffenen Arbeitsbereiche anordnen, wenn der Arbeitgeber der Mitteilungspflicht nach § 

18 Absatz 2 Nummer 1 nicht nachkommt. 

 

§ 20 

Ausschuss für Gefahrstoffe 

 

(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ein Ausschuss für Gefahrstoffe 

(AGS) gebildet, in dem geeignete Personen vonseiten der Arbeitgeber, der Gewerkschaf-

ten, der Landesbehörden, der gesetzlichen Unfallversicherung und weitere geeignete Per-

sonen, insbesondere aus der Wissenschaft, vertreten sein sollen. Die Gesamtzahl der 

Mitglieder soll 21 Personen nicht überschreiten. Für jedes Mitglied ist ein stellvertreten-

des Mitglied zu benennen. Die Mitgliedschaft im Ausschuss für Gefahrstoffe ist ehrenamt-

lich. 

 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beruft die Mitglieder des Ausschusses 

und die stellvertretenden Mitglieder. Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und 

wählt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die Geschäftsordnung und 

die Wahl der oder des Vorsitzenden bedürfen der Zustimmung des Bundesministeriums 

für Arbeit und Soziales. 

 

(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört es: 

 

     1. den Stand der Wissenschaft, Technik, Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene sowie 

sonstige gesicherte Erkenntnisse für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen einschließlich de-

ren Einstufung und Kennzeichnung zu ermitteln und entsprechende Empfehlungen 

auszusprechen, 

 

     2. zu ermitteln, wie die in dieser Verordnung gestellten Anforderungen erfüllt werden 

können und dazu die dem jeweiligen Stand von Technik und Medizin entsprechen-

den Regeln und Erkenntnisse zu erarbeiten, 

 

     3. das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in allen Fragen zu Gefahrstoffen 

und zur Chemikaliensicherheit zu beraten und 

 

     4. Arbeitsplatzgrenzwerte, biologische Grenzwerte und andere Beurteilungsmaßstäbe 

für Gefahrstoffe vorzuschlagen und regelmäßig zu überprüfen, wobei Folgendes zu 

berücksichtigen ist: 
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         a) bei der Festlegung der Grenzwerte und Beurteilungsmaßstäbe ist sicherzustel-

len, dass der Schutz der Gesundheit der Beschäftigten gewahrt ist, 

 

         b) für jeden Stoff, für den ein Arbeitsplatzgrenzwert oder ein biologischer Grenz-

wert in Rechtsakten der Europäischen Union festgelegt worden ist, ist unter Be-

rücksichtigung dieses Grenzwerts ein nationaler Grenzwert vorzuschlagen. Das 

Arbeitsprogramm des Ausschusses für Gefahrstoffe wird mit dem Bundesministe-

rium für Arbeit und Soziales abgestimmt, wobei die Letztentscheidungsbefugnis 

beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales liegt. Der Ausschuss arbeitet 

eng mit den anderen Ausschüssen beim Bundesministerium für Arbeit und Sozia-

les zusammen. 

 

(4) Nach Prüfung kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

 

     1. die vom Ausschuss für Gefahrstoffe ermittelten Regeln und Erkenntnisse nach Ab-

satz 3 Satz 1 Nummer 2 sowie die Arbeitsplatzgrenzwerte und Beurteilungsmaßstä-

be nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt ge-

ben und 

 

     2. die Empfehlungen nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 sowie die Beratungsergebnisse 

nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 in geeigneter Weise veröffentlichen. 

 

(5) Die Bundesministerien sowie die obersten Landesbehörden können zu den Sitzungen 

des Ausschusses Vertreterinnen oder Vertreter entsenden. Auf Verlangen ist diesen in der 

Sitzung das Wort zu erteilen. 

 

(6) Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin führt die Geschäfte des Aus-

schusses. 

 

Abschnitt 7 

Ordnungswidrigkeiten und Straftaten 

 

§ 21 

Chemikaliengesetz – Anzeigen 

 

Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b des Chemikalienge-

setzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

     1. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang I Nummer 2.4.2 Absatz 1 Satz 1 

oder Absatz 2 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzei-

tig erstattet, 

 

     2. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang I Nummer 3.4 Absatz 1 oder Ab-

satz 2 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig er-

stattet, 

 

     3. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang I Nummer 3.4 Absatz 3 eine Än-

derung nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt, 

 

     4. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang I Nummer 3.6 eine Anzeige nicht, 

nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet, 

 

     5. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang I Nummer 4.3.2 Absatz 1 Satz 1 

oder Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht 

vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet, 
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     6. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang I Nummer 4.3.2 Absatz 4 eine 

Anzeige nicht oder nicht rechtzeitig erstattet, 

 

     7. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang I Nummer 5.4.2.3 Absatz 1 oder 

Absatz 2 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig er-

stattet, 

 

     8. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang I Nummer 5.4.2.3 Absatz 3 eine 

Änderung nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt, 

 

     9. entgegen § 18 Absatz 1 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 

nicht rechtzeitig erstattet oder 

 

     10. entgegen § 18 Absatz 2 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 

nicht rechtzeitig macht. 

 

§ 22 

Chemikaliengesetz – Tätigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b des Chemikali-

engesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

     1. entgegen § 6 Absatz 8 Satz 1 eine Gefährdungsbeurteilung nicht, nicht richtig, 

nicht vollständig oder nicht rechtzeitig dokumentiert, 

 

     2. entgegen § 6 Absatz 12 Satz 1 ein Gefahrstoffverzeichnis nicht, nicht richtig oder 

nicht vollständig führt, 

 

     3. entgegen § 7 Absatz 1 eine Tätigkeit aufnehmen lässt, 3a. entgegen § 7 Absatz 5 

Satz 2 das Verwenden von belastender persönlicher Schutzausrüstung als Dauer-

maßnahme anwendet, 

 

     4. entgegen § 7 Absatz 7 Satz 1 die Funktion und die Wirksamkeit der technischen 

Schutzmaßnahmen nicht oder nicht rechtzeitig überprüft, 

 

     5. entgegen § 8 Absatz 2 Satz 3 eine Tätigkeit ausüben lässt, 

 

     6. entgegen § 8 Absatz 3 Satz 2 einen Bereich nicht oder nicht rechtzeitig einrichtet, 

 

     7. entgegen § 8 Absatz 5 Satz 3 Gefahrstoffe aufbewahrt oder lagert, 

 

     8. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang I Nummer 2.4.2 Absatz 3 Satz 2 

nicht dafür sorgt, dass eine weisungsbefugte sachkundige Person vor Ort tätig ist, 

 

     9. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang I Nummer 2.4.4 Satz 1 einen Ar-

beitsplan nicht oder nicht rechtzeitig aufstellt, 

 

    10. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang I Nummer 3.3 Satz 2 eine 

Schädlingsbekämpfung durchführt, 

 

    11. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang I Nummer 5.4.2.1 Absatz 2 Stof-

fe oder Gemische der Gruppe A lagert oder befördert, 

 

    12. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang I Nummer 5.4.2.1 Absatz 3 

brennbare Materialien lagert, 

 

    13. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang I Nummer 5.4.2.2 Absatz 3 Stof-

fe oder Gemische nicht oder nicht rechtzeitig in Teilmengen unterteilt, 
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    14. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang I Nummer 5.4.2.3 Absatz 5 Stof-

fe oder Gemische lagert, 

 

    15. entgegen § 9 Absatz 3 Satz 2 oder § 9 Absatz 4 eine persönliche Schutzausrüs-

tung nicht oder nicht rechtzeitig bereitstellt, 

 

    15a. entgegen § 9 Absatz 5 nicht gewährleistet, dass getrennte Aufbewahrungsmög-

lichkeiten zur Verfügung stehen, 

    16. entgegen § 10 Absatz 4 Satz 2 Schutzkleidung oder ein Atemschutzgerät nicht zur 

Verfügung stellt, 

 

    17. entgegen § 10 Absatz 5 Satz 1 abgesaugte Luft in einen Arbeitsbereich zurück-

führt, 

 

    18. entgegen § 11 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit Anhang I Nummer 1.3 Absatz 2 

Satz 1 das Rauchen oder die Verwendung von offenem Feuer oder offenem Licht 

nicht verbietet, 

 

    19. entgegen § 11 Absatz 1 Satz 3 in Verbindung mit Anhang I Nummer 1.5 Absatz 4 

oder Nummer 1.6 Absatz 5 einen dort genannten Bereich nicht oder nicht richtig 

kennzeichnet, 

  

    19a. entgegen § 11 Absatz 4 Satz 2 in Verbindung mit Anhang III Nummer 2.3 Absatz 

1 Satz 1 eine Tätigkeit mit einem organischen Peroxid ausüben lässt, 

 

    19b. entgegen § 11 Absatz 4 Satz 2 in Verbindung mit Anhang III Nummer 2.6 Satz 2 

Buchstabe a nicht sicherstellt, dass ein dort genanntes Gebäude oder ein dort ge-

nannter Raum in Sicherheitsbauweise errichtet wird, 

 

    19c. entgegen § 11 Absatz 4 Satz 2 in Verbindung mit Anhang III Nummer 2.7 einen 

dort genannten Bereich nicht oder nicht rechtzeitig festlegt, 

 

    20. entgegen § 13 Absatz 2 Satz 1 eine dort genannte Maßnahme nicht oder nicht 

rechtzeitig ergreift, 

 

    21. entgegen § 13 Absatz 3 Satz 1 einen Beschäftigten nicht oder nicht rechtzeitig 

ausstattet, 

 

    22. entgegen § 13 Absatz 4 Warn- und sonstige Kommunikationseinrichtungen nicht 

zur Verfügung stellt, 

 

    23. entgegen § 13 Absatz 5 Satz 1 nicht sicherstellt, dass Informationen über Notfall-

maßnahmen zur Verfügung stehen, 

 

    24. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 nicht sicherstellt, dass den Beschäftigten eine 

schriftliche Betriebsanweisung in der vorgeschriebenen Weise zugänglich gemacht 

wird, 

 

    25. entgegen § 14 Absatz 2 Satz 1 nicht sicherstellt, dass die Beschäftigten über auf-

tretende Gefährdungen und entsprechende Schutzmaßnahmen mündlich unterwie-

sen werden, 

 

    26. entgegen § 14 Absatz 3 Nummer 2 nicht oder nicht rechtzeitig sicherstellt, dass 

die Beschäftigten und ihre Vertretung unterrichtet und informiert werden, 

 

    27. entgegen § 14 Absatz 3 Nummer 3 nicht sicherstellt, dass ein aktualisiertes Ver-

zeichnis geführt wird, oder 
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    28. entgegen § 14 Absatz 3 Nummer 4 nicht sicherstellt, dass ein aktualisiertes Ver-

zeichnis 40 Jahre nach Ende der Exposition aufbewahrt wird. 

 

(2) Wer durch eine in Absatz 1 bezeichnete Handlung das Leben oder die Gesundheit ei-

nes anderen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, ist nach § 27 Absatz 

2 bis 4 des Chemikaliengesetzes strafbar. 

 

 

§ 23 

(weggefallen) 

 

§ 24 

Chemikaliengesetz – Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen 

 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe a des Chemikali-

engesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

     1. entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang II Nummer 6 Absatz 1 einen 

dort aufgeführten Stoff verwendet, 

 

     2. entgegen § 16 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit Satz 3 Nummer 1, auch in Ver-

bindung mit Satz 4, einvBiozid-Produkt für einen nicht in der Kennzeichnung aus-

gewiesenen Verwendungszweck einsetzt oder 

 

     3. entgegen § 16 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit Satz 3 Nummer 2, auch in Ver-

bindung mit Satz 4, eine sich aus der Kennzeichnung oder der Zulassung ergebende 

Verwendungsbedingung nicht einhält. 

 

(2) Nach § 27 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 2 bis 4 des Chemikaliengesetzes wird bestraft, 

wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

     1. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang I Nummer 2.4.2 Absatz 3 Satz 1 

oder Absatz 4 Satz 1 Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten durch-

führt, 

 

     2. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang I Nummer 3.5 Satz 1 Schädlings-

bekämpfungen durchführt, 

 

     3. ohne Erlaubnis nach § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang I Nummer 4.2 Absatz 

1 Begasungen durchführt, 

 

     4. entgegen § 8 Absatz 8 in Verbindung mit Anhang I Nummer 4.2 Absatz 7 Satz 1 

Begasungen durchführt, 

 

     5. entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang II Nummer 1 Absatz 1 Satz 1 

auch in Verbindung mit Satz 3 Arbeiten durchführt, 

 

     6. entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang II Nummer 1 Absatz 1 Satz 4 

Überdeckungs-, Überbauungs-, Aufständerungs-, Reinigungs- oder Beschichtungs-

arbeiten durchführt, 

 

     7. entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang II Nummer 1 Absatz 1 Satz 5 

asbesthaltige Gegenstände oder Materialien zu anderen Zwecken weiterverwendet, 

 

     8. entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang II Nummer 2 Absatz 1 die dort 

aufgeführten Stoffe oder Gemische herstellt, 
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     9. entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang II Nummer 3 Absatz 1 die dort 

auf Geführten Erzeugnisse verwendet, 

 

     10. entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang II Nummer 4 Absatz 1, Absatz 

3 Satz 1 oder Absatz 4 die dort aufgeführten Kühlschmierstoffe oder Korrosions-

schutzmittel verwendet oder 

 

     11. entgegen § 16 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang II Nummer 5 Absatz 1 die dort 

aufgeführten Stoffe, Gemische oder Erzeugnisse herstellt oder verwendet. 

 

§ 25 

Übergangsvorschrift 

 

§ 10 Absatz 5 findet hinsichtlich der fruchtschädigenden Wirkungen von reproduktionsto-

xischen Stoffen oder Gemischen ab dem 1. Januar 2019 Anwendung. 

 

Anhang I (zu § 8 Absatz 8, § 11 Absatz 3) 

Besondere Vorschriften für bestimmte Gefahrstoffe und Tätigkeiten 

 

(Fundstelle: BGBl. I 2010, 1660 - 1673; 

bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote) 

  

I n h a l t s ü b e r s i c h t 

 

Nummer 1 Brand- und Explosionsgefährdungen 

 

Nummer 2 Partikelförmige Gefahrstoffe 

 

Nummer 3 Schädlingsbekämpfung 

 

Nummer 4 Begasungen 

 

Nummer 5 Ammoniumnitrat 

 

Nummer 1 

B r a n d - u n d E x p l o s i o n s g e f ä h r d u n g e n 

 

1.1 Anwendungsbereich 

 

Nummer 1 gilt für Maßnahmen nach § 11 bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, die zu Brand- 

und 

Explosionsgefährdungen führen können. 

 

1.2 Grundlegende Anforderungen zum Schutz vor Brand- und Explosionsgefähr-

dungen 

 

(1) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 die or-

ganisatorischen und technischen Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik festzu-

legen, die zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten oder anderer 

Personen vor Brand- und Explosionsgefährdungen erforderlich sind. 

 

(2) Die Mengen an Gefahrstoffen sind im Hinblick auf die Brandbelastung, die Brandaus-

breitung und Explosionsgefährdungen so zu begrenzen, dass die Gefährdung durch Brän-

de und Explosionen so gering wie möglich ist. 

 

(3) Zum Schutz gegen das unbeabsichtigte Freisetzen von Gefahrstoffen, die zu Brand- 

oder Explosionsgefährdungen führen können, sind geeignete Maßnahmen zu ergreifen. 

Insbesondere müssen 
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     1. Gefahrstoffe in Arbeitsmitteln und Anlagen sicher zurückgehalten werden und Zu-

stände wie gefährliche Temperaturen, Über- und Unterdrücke, Überfüllungen, Kor-

rosionen sowie andere gefährliche Zustände vermieden werden, 

 

     2. Gefahrstoffströme von einem schnell und ungehindert erreichbaren Ort aus durch 

Stillsetzen der Förderung unterbrochen werden können, 

 

     3. gefährliche Vermischungen von Gefahrstoffen vermieden werden. Soweit nach der 

Gefährdungsbeurteilung erforderlich, müssen Gefahrstoffströme automatisch be-

grenzt oder unterbrochen werden können. 

 

(4) Frei werdende Gefahrstoffe, die zu Brand- oder Explosionsgefährdungen führen kön-

nen, sind an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle gefahrlos zu beseitigen, soweit dies 

nach dem Stand der Technik möglich ist. Ausgetretene flüssige Gefahrstoffe sind aufzu-

fangen. Flüssigkeitslachen und Staubablagerungen sind gefahrlos zu beseitigen. 

 

1.3 Schutzmaßnahmen in Arbeitsbereichen mit Brand- und Explosionsgefähr-

dungen 

 

(1) Arbeitsbereiche mit Brand- oder Explosionsgefährdungen sind 

 

     1. mit Flucht- und Rettungswegen sowie Ausgängen in ausreichender Zahl so auszu-

statten, dass die Beschäftigten die Arbeitsbereiche im Gefahrenfall schnell, unge-

hindert und sicher verlassen und Verunglückte jederzeit gerettet werden können, 

 

     2. so zu gestalten und auszulegen, dass die Übertragung von Bränden und Explosio-

nen sowie die Auswirkungen von Bränden und Explosionen auf benachbarte Berei-

che vermieden werden, 

 

     3. mit ausreichenden Feuerlöscheinrichtungen auszustatten; die Feuerlöscheinrich-

tungen müssen, sofern sie nicht selbsttätig wirken, gekennzeichnet, leicht zugäng-

lich und leicht zu handhaben sein, 

 

     4. mit Angriffswegen zur Brandbekämpfung zu versehen, die so angelegt und ge-

kennzeichnet sind, dass sie mit Lösch- und Arbeitsgeräten schnell und ungehindert 

zu erreichen sind. 

 

(2) In Arbeitsbereichen mit Brand- oder Explosionsgefährdungen sind das Rauchen und 

das Verwenden von offenem Feuer und offenem Licht zu verbieten. Unbefugten ist das 

Betreten von Bereichen mit Brand- oder Explosionsgefährdungen zu verbieten. Auf die 

Verbote muss deutlich erkennbar und dauerhaft hingewiesen werden. 

 

(3) Durch geeignete Maßnahmen ist zu gewährleisten, dass Personen im Gefahrenfall 

rechtzeitig, angemessen, leicht wahrnehmbar und unmissverständlich gewarnt werden 

können. 

 

(4) Soweit nach der Gefährdungsbeurteilung erforderlich, 

 

     1. muss es bei Energieausfall möglich sein, die Geräte und Schutzsysteme unabhän-

gig vom übrigen Betriebssystem in einem sicheren Betriebszustand zu halten, 

 

     2. müssen im Automatikbetrieb laufende Geräte und Schutzsysteme, die vom be-

stimmungsgemäßen Betrieb abweichen, unter sicheren Bedingungen von Hand ab-

geschaltet werden können und 

 

     3. müssen gespeicherte Energien beim Betätigen der Notabschalteinrichtungen so 

schnell und sicher wie möglich abgebaut oder isoliert werden. 
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1.4 Organisatorische Maßnahmen 

 

(1) Der Arbeitgeber darf Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, die zu Brand- oder Explosionsge-

fährdungen führen können, nur zuverlässigen, mit den Tätigkeiten, den dabei auftreten-

den Gefährdungen und den erforderlichen Schutzmaßnahmen vertrauten und entspre-

chend unterwiesenen Beschäftigten übertragen. 

 

(2) In Arbeitsbereichen mit Gefahrstoffen, die zu Brand- oder Explosionsgefährdungen 

führen können, ist bei besonders gefährlichen Tätigkeiten und bei Tätigkeiten, die durch 

eine Wechselwirkung mit anderen Tätigkeiten Gefährdungen verursachen können, ein 

Arbeitsfreigabesystem mit besonderen schriftlichen Anweisungen des Arbeitgebers anzu-

wenden. Die Arbeitsfreigabe ist vor Beginn der Tätigkeiten von einer hierfür verantwortli-

chen Person zu erteilen. 

 

(3) Werden in Arbeitsbereichen, in denen Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausgeübt werden, 

die zu Brandoder Explosionsgefährdungen führen können, Beschäftigte tätig und kommt 

es dabei zu einer besonderen Gefährdung, sind zuverlässige, mit den Tätigkeiten, den 

dabei auftretenden Gefährdungen und den erforderlichen Schutzmaßnahmen vertraute 

Personen mit der Aufsichtsführung zu beauftragen. Die Aufsicht führende Person hat ins-

besondere dafür zu sorgen, dass 

 

     1. mit den Tätigkeiten erst begonnen wird, wenn die in der Gefährdungsbeurteilung 

nach § 6 festgelegten Maßnahmen ergriffen sind und ihre Wirksamkeit nachgewie-

sen ist, und 

 

     2. ein schnelles Verlassen des Arbeitsbereichs jederzeit möglich ist. 

 

1.5 Schutzmaßnahmen für die Lagerung 

 

(1) Gefahrstoffe dürfen nur an dafür geeigneten Orten und in geeigneten Einrichtungen 

gelagert werden. Sie dürfen nicht an oder in der Nähe von Orten gelagert werden, an de-

nen dies zu einer Gefährdung der Beschäftigten oder anderer Personen führen kann. 

 

(2) In Arbeitsräumen dürfen Gefahrstoffe nur gelagert werden, wenn die Lagerung mit 

dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist und in besonderen Einrichtungen erfolgt, die 

dem Stand der Technik entsprechen. 

 

(3) Gefahrstoffe dürfen nicht zusammen gelagert werden, wenn dies zu einer Erhöhung 

der Brand- oder Explosionsgefährdung führen kann, insbesondere durch gefährliche Ver-

mischungen, oder wenn die gelagerten Gefahrstoffe in gefährlicher Weise miteinander 

reagieren können. Gefahrstoffe dürfen ferner nicht zusammen gelagert werden, wenn 

dies bei einem Brand oder einer Explosion zu zusätzlichen Gefährdungen von Beschäftig-

ten oder von anderen Personen führen kann. 

 

(4) Bereiche, in denen brennbare Gefahrstoffe in solchen Mengen gelagert werden, dass 

eine erhöhte Brandgefährdung besteht, sind mit dem Warnzeichen „Warnung vor feuer-

gefährlichen Stoffen oder hoher Temperatur“ nach Anhang II Nummer 3.2 der Richtlinie 

92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über Mindestvorschriften für die Sicherheits- 

und/oder Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz (Neunte Einzelrichtlinie im 

Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. L 245 vom 26.8.1992, S. 

23) zu kennzeichnen. 

 

(5) Soweit nach der Gefährdungsbeurteilung erforderlich, sind zu Lagerorten von Gefahr-

stoffen Schutz- und Sicherheitsabstände einzuhalten. Dabei ist ein Sicherheitsabstand 

der erforderliche Abstand zwischen Lagerorten und zu schützenden Personen, ein 

Schutzabstand ist der erforderliche Abstand zum Schutz des Lagers gegen gefährliche 

Einwirkungen von außen. 
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1.6 Mindestvorschriften für den Explosionsschutz bei Tätigkeiten in Bereichen 

mit gefährlichen explosionsfähigen Gemischen 

 

(1) Bei der Festlegung von Schutzmaßnahmen nach § 11 Absatz 2 Nummer 1 sind insbe-

sondere Maßnahmen nach folgender Rangfolge zu ergreifen: 

 

     1. es sind Stoffe und Gemische einzusetzen, die keine explosionsfähigen Gemische 

bilden können, soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist, 

 

     2. ist dies nicht möglich, ist die Bildung von gefährlichen explosionsfähigen Gemi-

schen zu verhindern oder einzuschränken, soweit dies nach dem Stand der Technik mög-

lich ist, 

 

     3. gefährliche explosionsfähige Gemische sind gefahrlos nach dem Stand der Technik 

zu beseitigen. Soweit nach der Gefährdungsbeurteilung erforderlich, sind die Maßnahmen 

zur Vermeidung gefährlicher explosionsfähiger Gemische durch geeignete technische Ein-

richtungen zu überwachen. 

 

(2) Kann nach Durchführung der Maßnahmen nach Absatz 1 die Bildung gefährlicher ex-

plosionsfähiger Gemische nicht sicher verhindert werden, hat der Arbeitgeber zu beurtei-

len 

 

    1. die Wahrscheinlichkeit und die Dauer des Auftretens gefährlicher explosionsfähiger 

Gemische, 

 

    2. die Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins, der Entstehung und des Wirksamwer-

dens von Zündquellen einschließlich elektrostatischer Entladungen und 

 

    3. das Ausmaß der zu erwartenden Auswirkungen von Explosionen. Treten bei explosi-

onsfähigen Gemischen mehrere Arten von brennbaren Gasen, Dämpfen, Nebeln o-

der Stäuben gleichzeitig auf, so müssen die Schutzmaßnahmen auf die größte Ge-

fährdung ausgerichtet sein. 

 

(3) Kann das Auftreten gefährlicher explosionsfähiger Gemische nicht sicher verhindert 

werden, sind Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um eine Zündung zu vermeiden. Für die 

Festlegung von Maßnahmen und die Auswahl der Arbeitsmittel kann der Arbeitgeber ex-

plosionsgefährdete Bereiche nach Nummer 1.7 in Zonen einteilen und entsprechende Zu-

ordnungen nach Nummer 1.8 vornehmen. 

 

(4) Kann eine Explosion nicht sicher verhindert werden, sind Maßnahmen des konstrukti-

ven Explosionsschutzes zu ergreifen, um die Ausbreitung der Explosion zu begrenzen und 

die Auswirkungen der Explosion auf die Beschäftigten so gering wie möglich zu halten. 

 

(5) Arbeitsbereiche, in denen gefährliche explosionsfähige Atmosphäre auftreten kann, 

sind an ihren Zugängen zu kennzeichnen mit dem Warnzeichen nach Anhang III der 

Richtlinie 1999/92/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 

1999 über Mindestvorschriften zur Verbesserung des Gesundheitsschutzes und 

der Sicherheit der Arbeitnehmer, die durch explosionsfähige Atmosphären gefährdet 

werden können (Fünfzehnte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtli-

nie 89/391/EWG) (ABl. L 23 vom 28.1.2000, S. 57, L 134 vom 7.6.2000, S. 36), die 

durch die Richtlinie 2007/30/EG (ABl. L 165 vom 27.6.2007, S. 21) geändert worden ist. 

 

1.7 Zoneneinteilung explosionsgefährdeter Bereiche 

 

Zone 0 ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus 

Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln ständig, über lange Zeiträume oder 

häufig vorhanden ist. 
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Zone 1 ist ein Bereich, in dem sich im Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche explo-

sionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Ne-

beln bilden kann. 

 

Zone 2 ist ein Bereich, in dem im Normalbetrieb eine gefährliche explosionsfähige Atmo-

sphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln normaler-

weise nicht auftritt, und wenn doch, dann nur selten und für kurze Zeit. 

  

Zone 20 ist ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre in Form einer 

Wolke aus brennbarem Staub, der in der Luft enthalten ist, ständig, über lange Zeiträu-

me oder häufig vorhanden ist. 

 

Zone 21 ist ein Bereich, in dem sich im Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche ex-

plosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren 

Staub bilden kann. 

 

Zone 22 ist ein Bereich, in dem im Normalbetrieb eine gefährliche explosionsfähige At-

mosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub normaler-

weise nicht auftritt, und wenn doch, dann nur selten und für kurze Zeit. 

 

Als Normalbetrieb gilt der Zustand, in dem Anlagen innerhalb ihrer Auslegungsparameter 

verwendet werden. Im Zweifelsfall ist die strengere Zone zu wählen. Schichten, Ablage-

rungen und Aufhäufungen von brennbarem Staub sind wie jede andere Ursache, die zur 

Bildung einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre führen kann, zu berücksichti-

gen. Die Zoneneinteilung ist in der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung (Explosi-

onsschutzdokument) zu dokumentieren. 

 

1.8 Mindestvorschriften für Einrichtungen in explosionsgefährdeten Bereichen 

sowie für Einrichtungen in nichtexplosionsgefährdeten Bereichen, die für den 

Explosionsschutz in explosionsgefährdeten Bereichen von Bedeutung sind 

 

(1) Arbeitsmittel einschließlich Anlagen und Geräte, Schutzsysteme und den dazugehöri-

gen Verbindungsvorrichtungen dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn aus der 

Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung hervorgeht, dass sie in explosionsgefährde-

ten Bereichen sicher verwendet werden können. Dies gilt auch für Arbeitsmittel und die 

dazugehörigen Verbindungsvorrichtungen, die nicht Geräte oder Schutzsysteme im Sinne 

der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 

2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und 

Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Berei-

chen (ABl. L 96 vom 29.3.2014, S. 309) sind, wenn ihre Verwendung in einer Einrichtung 

an sich eine potenzielle Zündquelle darstellt. Verbindungsvorrichtungen dürfen nicht ver-

wechselt werden können; hierfür sind die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. 

 

(2) Sofern in der Gefährdungsbeurteilung nichts anderes vorgesehen ist, sind in explosi-

onsgefährdeten Bereichen Geräte und Schutzsysteme entsprechend den Kategorien der 

Richtlinie 2014/34/EU auszuwählen. 

 

(3) Insbesondere sind in explosionsgefährdeten Bereichen, die in Zonen eingeteilt sind, 

folgende Kategorien von Geräten zu verwenden: 

– in Zone 0 oder Zone 20: Geräte der Kategorie 1, 

– in Zone 1 oder Zone 21: Geräte der Kategorie 1 oder der Kategorie 2, 

– in Zone 2 oder Zone 22: Geräte der Kategorie 1, der Kategorie 2 oder der Kategorie 3. 

 

(4) Für explosionsgefährdete Bereiche, die nicht nach Nummer 1.7 in Zonen eingeteilt 

sind, sind die Maßnahmen auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung festzulegen 

und durchzuführen. Dies gilt insbesondere für 
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     1. zeitlich und örtlich begrenzte Tätigkeiten, bei denen nur für die Dauer dieser Tätig-

keiten mit dem Auftreten gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre gerechnet 

werden muss, 

 

     2. An- und Abfahrprozesse in Anlagen, die nur sehr selten oder ausnahmsweise 

durchgeführt werden müssen und 

 

     3. Errichtungs- oder Instandhaltungsarbeiten. 

 

Nummer 2 

 

P a r t i k e l f ö r m i g e G e f a h r s t o f f e 

 

2.1 Anwendungsbereich 

 

Nummer 2 gilt für Tätigkeiten mit Exposition gegenüber allen alveolengängigen und eina-

tembaren Stäuben. Nummer 2.4 gilt ergänzend für Tätigkeiten, bei denen Asbeststaub 

oder Staub von asbesthaltigen Materialien freigesetzt wird oder freigesetzt werden kann. 

Abweichungen von den Nummern 2.4.2 bis 2.4.5 sind möglich, sofern es sich um Tätig-

keiten handelt, die nur zu einer geringen Exposition führen. 

 

2.2 Begriffsbestimmungen 

 

(1) Stäube, einschließlich Rauche, sind disperse Verteilungen fester Stoffe in der Luft, die 

insbesondere durch mechanische, thermische oder chemische Prozesse oder durch Auf-

wirbelung entstehen. 

 

(2) Einatembar ist derjenige Anteil von Stäuben im Atembereich von Beschäftigten, der 

über die Atemwege aufgenommen werden kann. Alveolengängig ist derjenige Anteil von 

einatembaren Stäuben, der die Alveolen und Bronchiolen erreichen kann. 

 

(3) Asbest im Sinne von Nummer 2 und Anhang II Nummer 1 sind folgende Silikate mit 

Faserstruktur: 

1. Aktinolith, CAS-Nummer*) 77536-66-4, 

2. Amosit, CAS-Nummer 12172-73-5, 

3. Anthophyllit, CAS-Nummer 77536-67-5, 

4. Chrysotil, CAS-Nummer 12001-29-5 und CAS-Nummer 132207-32-0, 

5. Krokydolith, CAS-Nummer 12001-28-4, 

6. Tremolit, CAS-Nummer 77536-68-6. 

 

2.3 Ergänzende Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit Exposition gegenüber 

einatembaren Stäuben 

 

(1) Die Gefährdungsbeurteilung nach § 6 bei Tätigkeiten mit Stoffen, Gemischen und Er-

zeugnissen, die Stäube freisetzen können, ist unter Beachtung ihres Staubungsverhaltens 

vorzunehmen. 

 

(2) Bei Tätigkeiten mit Exposition gegenüber einatembaren Stäuben, für die kein stoffbe-

zogener Arbeitsplatzgrenzwert festgelegt ist, sind die Schutzmaßnahmen entsprechend 

der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 so festzulegen, dass mindestens die Arbeitsplatz-

grenzwerte für den einatembaren Staubanteil und für den alveolengängigen Staubanteil 

eingehalten werden. 

 

(3) Maschinen und Geräte sind so auszuwählen und zu betreiben, dass möglichst wenig 

Staub freigesetzt wird. Staub emittierende Anlagen, Maschinen und Geräte müssen mit 

einer wirksamen Absaugung versehen sein, soweit dies nach dem Stand der Technik 

möglich ist und die Staubfreisetzung nicht durch andere Maßnahmen verhindert wird. 
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(4) Bei Tätigkeiten mit Staubexposition ist eine Ausbreitung des Staubs auf unbelastete 

Arbeitsbereiche zu verhindern, soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist. 

 

(5) Stäube sind an der Austritts- oder Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen 

und gefahrlos zu entsorgen. Die abgesaugte Luft ist so zu führen, dass so wenig Staub 

wie möglich in die Atemluft der Beschäftigten gelangt. Die abgesaugte Luft darf nur in 

den Arbeitsbereich zurückgeführt werden, wenn sie ausreichend gereinigt worden ist. 

 

(6) Ablagerungen von Stäuben sind zu vermeiden. Ist dies nicht möglich, so sind die 

Staubablagerungen durch Feucht- oder Nassverfahren nach dem Stand der Technik oder 

durch saugende Verfahren unter Verwendung geeigneter Staubsauger oder Entstauber zu 

beseitigen. Das Reinigen des Arbeitsbereichs durch Kehren ohne Staub bindende Maß-

nahmen oder Abblasen von Staubablagerungen mit Druckluft ist grundsätzlich nicht zu-

lässig. 

 

(7) Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen und Niederschlagen von Stäuben müssen 

dem Stand der Technik entsprechen. Bei der ersten Inbetriebnahme dieser Einrichtungen 

ist deren ausreichende Wirksamkeit zu überprüfen. Die Einrichtungen sind mindestens 

jährlich auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen, zu warten und gegebenenfalls in Stand zu 

setzen. Die niedergelegten Ergebnisse der Prüfungen nach den Sätzen 2 und 3 sind auf-

zubewahren. 

 

(8) Für staubintensive Tätigkeiten sind geeignete organisatorische Maßnahmen zu ergrei-

fen, um die Dauer der Exposition so weit wie möglich zu verkürzen. Ergibt die Gefähr-

dungsbeurteilung nach § 6, dass die in Absatz 2 in Bezug genommenen Arbeitsplatz-

grenzwerte nicht eingehalten werden können, hat der Arbeitgeber geeignete persönliche 

Schutzausrüstung, insbesondere zum Atemschutz, zur Verfügung zu stellen. Diese ist von 

den Beschäftigten zu tragen. Den Beschäftigten sind getrennte Aufbewahrungsmöglich-

keiten für die Arbeitskleidung und für die Straßenkleidung sowie Waschräume zur Verfü-

gung zu stellen. 

 

2.4 Ergänzende Vorschriften zum Schutz gegen Gefährdung durch Asbest 

 

2.4.1 E r m i t t l u n g u n d B e u r t e i l u n g d e r   

G e f ä h r d u n g d u r c h A s b e s t 

 

Der Arbeitgeber hat bei der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 festzustellen, ob Beschäf-

tigte bei Tätigkeiten Asbeststaub oder Staub von asbesthaltigen Materialien ausgesetzt 

sind oder ausgesetzt sein können. Dies gilt insbesondere für Abbruch-, Sanierungs- und 

Instandhaltungsarbeiten mit asbesthaltigen Erzeugnissen oder Materialien. Vor allem hat 

der Arbeitgeber zu ermitteln, ob Asbest in schwach gebundener Form vorliegt. 

 

2.4.2 A n z e i g e a n d i e B e h ö r d e 

 

(1) Tätigkeiten nach Nummer 2.1 Satz 2 müssen der zuständigen Behörde angezeigt 

werden. Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten und ihrer Vertretung Einsicht in die An-

zeige zu gewähren. 

 

(2) Die Anzeige muss spätestens sieben Tage vor Beginn der Tätigkeiten durch den Ar-

beitgeber erfolgen und mindestens folgende Angaben enthalten: 

 

1. Lage der Arbeitsstätte, 

2. verwendete oder gehandhabte Asbestarten und -mengen, 

3. ausgeübte Tätigkeiten und angewendete Verfahren, 

4. Anzahl der beteiligten Beschäftigten, 

5. Beginn und Dauer der Tätigkeiten, 

6. Maßnahmen zur Begrenzung der Asbestfreisetzung und zur Begrenzung der Asbestex-

position der Beschäftigten. 
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(3) Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Asbest dürfen nur von Fach-

betrieben durchgeführt werden, deren personelle und sicherheitstechnische Ausstattung 

für diese Tätigkeiten geeignet ist. Bei den Arbeiten ist dafür zu sorgen, dass mindestens 

eine weisungsbefugte sachkundige Person vor Ort tätig ist. Die Sachkunde wird durch die 

erfolgreiche Teilnahme an einem von der zuständigen Behörde anerkannten Sachkunde-

lehrgang nachgewiesen. Sachkundenachweise gelten für den Zeitraum von sechs Jahren. 

Abweichend von Satz 4 behalten Sachkundenachweise, die vor dem 1. Juli 2010 erwor-

ben wurden, bis zum 30. Juni 2016 ihre Gültigkeit. Wird während der Geltungsdauer des 

Sachkundenachweises ein behördlich anerkannter Fortbildungslehrgang besucht, verlän-

gert sich die Geltungsdauer um sechs Jahre, gerechnet ab dem Datum des Nachweises 

über den Abschluss des Fortbildungslehrgangs. 

 

(4) Abbruch- und Sanierungsarbeiten bei Vorhandensein von Asbest in schwach gebun-

dener Form dürfen nur von Fachbetrieben durchgeführt werden, die von der zuständigen 

Behörde zur Ausführung dieser Tätigkeiten zugelassen worden sind. Die Zulassung ist auf 

schriftlichen oder elektronischen Antrag des Arbeitgebers zu erteilen, wenn dieser nach-

gewiesen hat, dass die für diese Tätigkeiten notwendige personelle und sicherheitstechni-

sche Ausstattung im notwendigen Umfang gegeben ist. 

 

2.4.3 E r g ä n z e n d e S c h u t z m a ß n a h m e n b e i T ä t i g k e i t e n m i t 

A s b e s t e x p o s i t i o n 

 

(1) Die Ausbreitung von Asbeststaub ist durch eine staubdichte Abtrennung des Arbeits-

bereichs oder durch geeignete Schutzmaßnahmen, die einen gleichartigen Sicherheits-

standard gewährleisten, zu verhindern. 

 

(2) Durch eine ausreichend dimensionierte raumlufttechnische Anlage ist sicherzustellen, 

dass der Arbeitsbereich durchlüftet und ein ausreichender Unterdruck gehalten wird. 

 

(3) Der Arbeitsbereich ist mit einer Personenschleuse mit Dusche und einer Material-

schleuse auszustatten. 

 

(4) Den Beschäftigten sind geeignete Atemschutzgeräte, Schutzanzüge und, soweit er-

forderlich, weitere persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen. Der Arbeitge-

ber hat sicherzustellen, dass die Beschäftigten die persönliche Schutzausrüstung verwen-

den. 

 

(5) Kontaminierte persönliche Schutzausrüstung und die Arbeitskleidung müssen entwe-

der gereinigt oder entsorgt werden. Sie können auch in geeigneten Einrichtungen außer-

halb des Betriebs gereinigt werden. Die Reinigung ist so durchzuführen, dass Beschäftig-

te Asbeststaub nicht ausgesetzt werden. Das Reinigungsgut ist in geschlossenen, ge-

kennzeichneten Behältnissen aufzubewahren und zu transportieren. 

 

(6) Den Beschäftigten müssen geeignete Waschräume mit Duschen zur Verfügung ge-

stellt werden. 

 

(7) Vor Anwendung von Abbruchtechniken sind asbesthaltige Materialien zu entfernen, 

soweit dies möglich ist. 

 

2.4.4 A r b e i t s p l a n 

 

Vor Aufnahme von Tätigkeiten mit Asbest, insbesondere von Abbruch-, Sanierungs- und 

Instandhaltungsarbeiten, hat der Arbeitgeber einen Arbeitsplan aufzustellen. Der Arbeits-

plan muss Folgendes vorsehen: 

 

1. eine Beschreibung des Arbeitsverfahrens und der verwendeten Arbeitsmittel zum Ent-

fernen und Beseitigen von Asbest und asbesthaltigen Materialien, 
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2. Angaben zur persönlichen Schutzausrüstung, 

3. eine Beschreibung, wie überprüft wird, dass im Arbeitsbereich nach Abschluss der Ab-

bruch- oder Sanierungsarbeiten keine Gefährdung durch Asbest mehr besteht. 

 

2.4.5 E r g ä n z e n d e B e s t i m m u n g e n z u r U n t e r w e i s u n g d e r  

B e s c h ä f t i g t e n 

 

(1) Die Beschäftigten sind regelmäßig bezogen auf die konkrete Tätigkeit zu unterweisen. 

Hierbei ist der Arbeitsplan nach Nummer 2.4.4 zu berücksichtigen. 

 

(2) Gegenstand der Unterweisung sind insbesondere folgende Punkte: 

 

     1. Eigenschaften von Asbest und seine Wirkungen auf die Gesundheit, einschließlich 

der verstärkenden Wirkung durch das Rauchen, 

 

     2. Arten von Erzeugnissen und Materialien, die Asbest enthalten können, 

 

     3. Tätigkeiten, bei denen eine Asbestexposition auftreten kann, und die Bedeutung 

von Maßnahmen zur Expositionsminderung, 

 

     4. sachgerechte Anwendung sicherer Verfahren und der persönlichen Schutzausrüs-

tung, 

 

     5. Maßnahmen bei Störungen des Betriebsablaufs, 

 

     6. sachgerechte Abfallbeseitigung, 

 

     7. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach der Verordnung zur arbeitsme-

dizinischen Vorsorge. 

 

Nummer 3 

Schädlingsbekämpfung 

 

3.1 Anwendungsbereich 

 

Nummer 3 gilt für die Schädlingsbekämpfung mit als akut toxisch Kategorie 1 bis 4 oder 

spezifisch zielorgantoxisch Kategorie 1 oder 2 eingestuften Stoffen und Gemischen sowie 

Gemischen sowie Zubereitungen, bei denen die genannten Stoffe freigesetzt werden, so-

weit die Bekämpfung nicht bereits durch andere Rechtsvorschriften geregelt ist. Nummer 

3 gilt für jeden, der Schädlingsbekämpfung 

 

     1. berufsmäßig bei anderen durchführt oder 

 

     2. nicht nur gelegentlich und nicht nur in geringem Umfang im eigenen Betrieb, in 

dem Lebensmittel hergestellt, behandelt oder in Verkehr gebracht werden, oder in 

einer Einrichtung durchführt, die in § 23 Absatz 5 oder § 36 des Infektionsschutz-

gesetzes genannt ist. Von einer Freisetzung ist auch auszugehen, wenn Wirkstoffe 

nach Satz 1 erst beim bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen. Nummer 3 gilt 

nicht, wenn eine Schädlingsbekämpfung in deutschen Flugzeugen oder auf deut-

schen Schiffen außerhalb des Staatsgebiets der Bundesrepublik Deutschland auf der 

Grundlage internationaler Gesundheitsvorschriften durchgeführt wird. 

 

3.2 Begriffsbestimmung 

 

Schädlingsbekämpfungsmittel sind Stoffe und Gemische, die dazu bestimmt sind, Schäd-

linge und Schadorganismen oder lästige Organismen unschädlich zu machen oder zu ver-

nichten. 
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3.3 Allgemeine Anforderungen 

 

Die Schädlingsbekämpfung ist so durchzuführen, dass Mensch und Umwelt nicht gefähr-

det werden. Sie darf nur mit Schädlingsbekämpfungsmitteln durchgeführt werden, die 

verkehrsfähig sind 

 

     1. als Biozid-Produkte nach Abschnitt IIa des Chemikaliengesetzes oder 

 

     2. als Pflanzenschutzmittel nach dem Pflanzenschutzgesetz. 

 

3.4 Anzeigepflicht 

 

(1) Wer Schädlingsbekämpfungen nach Nummer 3.1 erstmals durchführen oder nach 

mehr als einjähriger Unterbrechung wieder aufnehmen will, hat dies mindestens sechs 

Wochen vor Aufnahme der ersten Tätigkeit der zuständigen Behörde anzuzeigen. 

 

(2) Die Anzeige muss insbesondere folgende Angaben enthalten: 

 

     1. den Nachweis, dass die personelle, räumliche und sicherheitstechnische Ausstat-

tung des Unternehmens für diese Arbeiten ausreichend geeignet ist, 

 

     2. die Zahl der Beschäftigten, die mit den Schädlingsbekämpfungsmitteln umgehen, 

 

     3. zu den zur Schädlingsbekämpfung vorgesehenen Schädlingsbekämpfungsmitteln 

die 

 

         a) Bezeichnungen, 

 

         b) Eigenschaften, 

 

         c) Wirkungsmechanismen, 

 

         d) Anwendungsverfahren und 

 

         e) Dekontaminationsverfahren, 

 

     4. die Bereiche der vorgesehenen Schädlingsbekämpfung sowie Zielorganismen, ge-

gen die die Schädlingsbekämpfung durchgeführt werden soll, und 

 

     5. das Ergebnis der Substitutionsprüfung nach § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4. 

 

(3) Änderungen bezüglich der Angaben nach Absatz 2 Ziffer 1 bis 5 sind vom Arbeitgeber 

der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. 

 

(4) Eine ausreichend geeignete personelle Ausstattung ist gegeben, wenn geeignete und 

sachkundige Personen beschäftigt werden. 

 

(5) Geeignet im Sinne von Absatz 4 ist, wer 

 

     1. mindestens 18 Jahre alt ist, 

 

     2. die für den Umgang mit Schädlingsbekämpfungsmitteln erforderliche Zuverlässig-

keit besitzt und 

 

     3. durch das Zeugnis einer Ärztin oder eines Arztes nach § 7 Absatz 1 der Verordnung 

zur arbeitsmedizinischen Vorsorge nachweist, dass keine Anhaltspunkte vorliegen, 
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die ihn für den Umgang mit Schädlingsbekämpfungsmitteln körperlich oder geistig 

ungeeignet erscheinen lassen; das Zeugnis darf nicht älter als fünf Jahre sein. 

 

(6) Sachkundig im Sinne von Absatz 4 ist, wer sich regelmäßig fortbildet und 

 

     1. die Prüfung nach der Verordnung über die Berufsausbildung zum Schädlingsbe-

kämpfer/zur Schädlingsbekämpferin vom 15. Juli 2004 (BGBl. I S. 1638) abgelegt 

hat, 

 

     2. die Prüfung nach der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss 

Geprüfter Schädlingsbekämpfer/Geprüfte Schädlingsbekämpferin vom 19. März 

1984 (BGBl. I S. 468) abgelegt hat oder 

 

     3. die Prüfung zum Gehilfen oder Meister für Schädlingsbekämpfung nach nicht mehr 

geltendem Recht in der Bundesrepublik Deutschland oder nach dem Recht der 

Deutschen Demokratischen Republik abgelegt hat. Sachkundig ist auch, wer eine 

Prüfung abgelegt oder eine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, die von der 

zuständigen Behörde als den Prüfungen nach Satz 1 gleichwertig anerkannt worden 

ist. Beschränkt sich die vorgesehene Schädlingsbekämpfung auf bestimmte Anwen-

dungsbereiche, ist sachkundig auch, wer eine Prüfung abgelegt oder eine Ausbil-

dung erfolgreich abgeschlossen hat, die von der zuständigen Behörde für diese Tä-

tigkeiten als geeignet anerkannt worden ist. 

 

3.5 Einsatz von Hilfskräften 

 

Schädlingsbekämpfungen nach Nummer 3.1 dürfen nur solche Personen durchführen, die 

die Anforderungen nach Nummer 3.4 Absatz 5 und 6 erfüllen. Hilfskräfte dürfen nur unter 

der unmittelbaren und ständigen Aufsicht einer sachkundigen Person eingesetzt werden 

und müssen entsprechend ihrer Tätigkeit nachweislich regelmäßig unterwiesen werden. 

 

3.6 Schädlingsbekämpfung in Gemeinschaftseinrichtungen 

 

Die Anwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln in Gemeinschaftseinrichtungen, ins-

besondere in Schulen, Kindertagesstätten und Krankenhäusern, ist der zuständigen Be-

hörde schriftlich oder elektronisch, in der Regel mindestens 14 Tage im Voraus, anzuzei-

gen. Erfolgt die Anzeige elektronisch, kann die zuständige Behörde Mehrfertigungen so-

wie die Übermittlung der der Anzeige beizufügenden Unterlagen auch in schriftlicher 

Form verlangen. Dabei sind der Umfang, die Anwendung, die verwendeten Mittel, das 

Ausbringungsverfahren und die vorgesehenen Schutzmaßnahmen anzugeben. 

 

3.7 Dokumentation 

 

Die Anwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln ist ausreichend zu dokumentieren. 

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der zuständigen Be-

hörde auf Verlangen vorzulegen. 

 

Nummer 4 

Begasungen 

 

4.1 Anwendungsbereich 

 

(1) Nummer 4 gilt für Tätigkeiten mit folgenden Stoffen und Gemischen, sofern sie als 

Begasungsmittel zugelassen sind und als solche eingesetzt werden: 

 

     1. Hydrogencyanid (Cyanwasserstoff, Blausäure) sowie Stoffe und Gemische, die zum 

Entwickeln oder Verdampfen von Hydrogencyanid oder leicht flüchtigen Hydro-

gencyanidverbindungen dienen, 
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     2. Phosphorwasserstoff sowie Stoffe und Gemische, die Phosphorwasserstoff entwi-

ckeln, 

 

     3. Ethylenoxid und Gemische, die Ethylenoxid enthalten, 

 

     4. Sulfuryldifluorid (Sulfurylfluorid). 

 

(2) Nummer 4 gilt auch für Tätigkeiten bei Raumdesinfektionen mit Formaldehydlösun-

gen, einschließlich Stoffen und Gemischen, aus denen sich Formaldehyd entwickelt oder 

verdampft, oder bei denen Formaldehyd sich gasförmig oder in Form schwebfähiger Flüs-

sigkeitströpfchen verteilt, um die Desinfektion sämtlicher Flächen eines Raumes zu errei-

chen. 

 

(3) Nummer 4 gilt auch für Begasungstätigkeiten mit anderen Stoffen oder Gemischen, 

die als akut toxisch Kategorie 1, 2 oder 3 oder spezifisch zielorgantoxisch Kategorie 1 

einzustufen und für diese Tätigkeiten zugelassen sind. Dies gilt auch für Biozid-Produkte, 

auf die die Übergangsbestimmungen des § 28 Absatz 8 des Chemikaliengesetzes anzu-

wenden sind. 

 

(4) Nummer 4 gilt auch für Tätigkeiten an begasten Transporteinheiten jeder Art wie 

Fahrzeugen, Waggons, Schiffen, Tanks und Containern, die mit Begasungsmitteln behan-

delt worden sind, die als akut toxisch Kategorie 1, 2 oder 3 oder spezifisch zielorganto-

xisch Kategorie 1 einzustufen sind. Satz 1 gilt auch für Tätigkeiten an Transporteinheiten, 

die im Ausland begast worden sind und in den Geltungsbereich dieser Verordnung gelan-

gen. 

 

(5) Nummer 4 gilt nicht für Tätigkeiten mit Begasungsmitteln in vollautomatisch pro-

grammgesteuerten Sterilisatoren im medizinischen Bereich, soweit die Tätigkeiten ent-

sprechend einem verfahrens- und stoffspezifischen Kriterium ausgeübt werden, das nach 

§ 20 Absatz 4 bekannt gegeben worden ist. 

 

4.2 Verwendungsbeschränkung 

 

(1) Wer Tätigkeiten mit Begasungsmitteln nach Nummer 4.1 Absatz 1 bis 3 ausüben will, 

bedarf der Erlaubnis der 

zuständigen Behörde. 

 

(2) Absatz 1 gilt nicht 

 

     1. für Tätigkeiten, die ausschließlich der Forschung und Entwicklung oder der institu-

tionellen Eignungsprüfung von Begasungsmitteln oder -verfahren dienen, 

 

     2. für gelegentliche Tätigkeiten mit portionsweise verpackten Stoffen und Gemischen, 

die bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht mehr als 15 Gramm Phosphorwas-

serstoff entwickeln und zur Schädlingsbekämpfung im Erdreich eingesetzt werden. 

 

(3) Abweichend von Absatz 1 bedarf es keiner Erlaubnis jedoch eines Befähigungsscheins 

nach Nummer 4.3.1 Absatz 2 

 

     1. bei nicht nur gelegentlichen Tätigkeiten mit portionsweise verpackten Stoffen und 

Gemischen, die bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht mehr als 15 Gramm 

Phosphorwasserstoff entwickeln und zur Schädlingsbekämpfung im Erdreich einge-

setzt werden, sowie 

 

     2. für das Öffnen, Lüften und die Freigabe begaster Transporteinheiten. 
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(4) Während der Beförderung dürfen Schiffe und Transportbehälter nur mit Phosphor-

wasserstoff oder einem anderen Mittel begast werden, das nach Nummer 4.1 Absatz 3 

für diesen Zweck zugelassen ist. 

(5) Ethylenoxid und Gemische, die Ethylenoxid enthalten, dürfen nur in vollautomatisch 

programmgesteuerten 

Sterilisatoren und in vollautomatischen Sterilisationskammern verwendet werden. 

 

(6) Genehmigungs- und Zulassungserfordernisse sowie Verwendungsbeschränkungen 

nach anderen 

Rechtsvorschriften bleiben unberührt. 

 

(7) Begasungen mit anderen als akut toxisch Kategorie 1, 2 oder 3 oder spezifisch zielor-

gantoxisch Kategorie 

1 eingestuften Stoffen und Gemischen als den in Nummer 4.1 Absatz 1 bis 3 bezeichne-

ten, dürfen nicht 

durchgeführt werden. In den Fällen der Nummer 4.1 Absatz 3 ist mit der Anzeige nach 

Nummer 4.3.2 ein 

Nachweis für die Zulässigkeit der Verwendung als Begasungsmittel vorzulegen. 

 

4.3 Allgemeine Vorschriften für Begasungstätigkeiten 

 

4.3.1 E r l a u b n i s u n d B e f ä h i g u n g s s c h e i n 

 

(1) Die Erlaubnis nach Nummer 4.2 Absatz 1 wird erteilt, wenn der Antragsteller 

 

     1. die erforderliche Zuverlässigkeit und, soweit er Tätigkeiten mit den in der Erlaubnis 

benannten Begasungsmitteln selbst zu leiten beabsichtigt, einen Befähigungsschein 

nach Absatz 2 besitzt sowie 

 

     2. in ausreichender Zahl über Befähigungsschein-Inhaber nach Absatz 2 verfügt; die-

se Befähigungsschein- Inhaber sind der zuständigen Behörde zu benennen. 

 

(2) Einen Befähigungsschein erhält von der zuständigen Behörde, wer 

 

     1. die erforderliche Zuverlässigkeit für Tätigkeiten mit Begasungsmitteln besitzt, die 

von Nummer 4.1 erfasst werden, 

 

     2. durch das Zeugnis einer Ärztin oder eines Arztes nach § 7 Absatz 1 der Verordnung 

zur arbeitsmedizinischen Vorsorge nachweist, dass keine Anhaltspunkte vorliegen, 

die ihn für Tätigkeiten mit Begasungsmitteln körperlich oder geistig ungeeignet er-

scheinen lassen, 

 

     3. die erforderliche Sachkunde und ausreichende Erfahrung für Begasungen nachweist 

sowie 

 

     4. mindestens 18 Jahre alt ist. Den Nachweis der Sachkunde nach Satz 1 Ziffer 3 hat 

erbracht, wer ein Zeugnis über die Teilnahme an einem von der zuständigen Behör-

de anerkannten Lehrgang für die beabsichtigte Tätigkeit und über die bestandene 

Prüfung vorlegt. Die Prüfung ist vor einer Vertreterin oder einem Vertreter der zu-

ständigen Behörde abzulegen. Der Befähigungsschein ist entsprechend dem geführ-

ten Nachweis der Sachkunde zu beschränken. 

 

(3) Die Erlaubnis nach Absatz 1 und der Befähigungsschein nach Absatz 2 können befris-

tet und unter Auflagen sowie beschränkt auf bestimmte Begasungstätigkeiten erteilt 

werden. Auflagen können auch nachträglich angeordnet werden. Die Erlaubnis nach Ab-

satz 1 und der Befähigungsschein nach Absatz 2 können widerrufen werden, wenn auf 

Grund wiederholter oder besonders schwerwiegender Verstöße gegen diese Verordnung 

begründete Zweifel an der Zuverlässigkeit des Inhabers bestehen. 
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(4) Ein Befähigungsschein erlischt, wenn der zuständigen Behörde nicht spätestens sechs 

Jahre nach der Ausstellung des Zeugnisses nach Absatz 2 Satz 1 Ziffer 2 ein neues Zeug-

nis vorgelegt wird. 

 

4.3.2 A n z e i g e n 

 

(1) Wer außerhalb einer ortsfesten Sterilisationskammer Begasungen mit Begasungsmit-

teln nach Nummer 4.1 durchführen will, hat dies der zuständigen Behörde spätestens ei-

ne Woche vorher schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. Die zuständige Behörde kann 

in begründeten Fällen Ausnahmen hiervon zulassen. Erfolgt die Anzeige elektronisch, 

kann die zuständige Behörde Mehrfertigungen sowie die Übermittlung der der Anzeige 

beizufügenden Unterlagen auch in schriftlicher Form verlangen. Die Anzeigefrist verkürzt 

sich auf 24 Stunden bei Schiffs- und Containerbegasungen in Häfen sowie bei infektions-

hygienischen Desinfektionen. Bei Begasungen im medizinischen Bereich ist eine Anzeige 

nicht erforderlich. 

 

(2) In der Anzeige sind anzugeben: 

 

     1. die verantwortliche Person, 

 

     2. der Tag der Begasung, 

 

     3. ein Lageplan zum Ort der Begasung und das zu begasende Objekt mit Angabe der 

zu begasenden Güter, 

 

     4. das für den Einsatz vorgesehene Begasungsmittel und die vorgesehenen Mengen, 

 

     5. der voraussichtliche Beginn der Begasung, 

 

     6. das voraussichtliche Ende der Begasung, 

 

     7. der voraussichtliche Termin der Freigabe sowie 

 

     8. der Zeitpunkt der Dichtheitsprüfung, falls diese erforderlich ist. 

 

(3) Absatz 1 gilt nicht für Erdreichbegasungen im Freien mit Phosphorwasserstoff. 

 

(4) Das Ausscheiden, der Wechsel und das Hinzutreten von Befähigungsschein-Inhabern 

sind der zuständigen 

Behörde unverzüglich anzuzeigen, sofern die Tätigkeiten unter dem Erlaubnisvorbehalt 

nach Nummer 4.2 Absatz 

1 stehen. 

 

4.3.3 N i e d e r s c h r i f t 

 

(1) Über Begasungen mit Begasungsmitteln nach Nummer 4.1 ist eine Niederschrift an-

zufertigen. Aus der Niederschrift müssen insbesondere hervorgehen: 

 

1. Art und Menge der Begasungsmittel, 

 

2. Ort, Beginn und Ende der Verwendung und 

 

3. der Zeitpunkt der Freigabe. Auf Verlangen ist der zuständigen Behörde eine Kopie der 

Niederschrift vorzulegen. 

 

(2) Werden Fahrzeuge, Waggons, Container, Tanks oder andere Transportbehälter be-

gast, sind in die Niederschrift zusätzliche Anweisungen über die Beseitigung von Rück-
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ständen des Begasungsmittels sowie Angaben über die verwendeten Begasungsgeräte 

aufzunehmen. Die Niederschrift ist dem Auftraggeber zu übergeben. 

 

(3) Absatz 1 gilt nicht für Erdreichbegasungen im Freien mit Phosphorwasserstoff. 

 

4.4 Anforderungen bei Begasungen 

 

4.4.1 A l l g e m e i n e A n f o r d e r u n g e n 

 

 (1) Begasungen sind so durchzuführen, dass Personen nicht gefährdet werden. Objekte, 

die begast werden sollen, wie beispielsweise Gebäude, Räume oder Transporteinheiten, 

sind hierfür nach dem jeweiligen Stand der Technik hinreichend abzudichten. 

 

(2) Für jede Begasung ist eine verantwortliche Person zu bestellen. Diese muss einen für 

die vorgesehene Begasung ausreichenden Befähigungsschein nach Nummer 4.3.1 Absatz 

2 besitzen. Sofern mehrere vollautomatisch programmgesteuerte Sterilisatoren in einem 

räumlich zusammenhängenden Bereich betrieben werden, genügt die Bestellung einer 

verantwortlichen Person. 

 

4.4.2 O r g a n i s a t o r i s c h e M a ß n a h m e n 

 

(1) Für Begasungen dürfen nur Personen eingesetzt werden, die sachkundig sind. Satz 1 

gilt nicht für Hilfskräfte, 

 

1. die ausschließlich Tätigkeiten ohne oder mit nur geringem Gefährdungspotenzial nach 

Einweisung durch eine sachkundige Person ausführen, 

 

2. die bei Begasungen nach Absatz 5 eingesetzt werden oder 

 

3. deren Anwesenheit und Mitwirkung dazu dient, im Rahmen einer Sachkundeausbildung 

unter Aufsicht einer verantwortlichen Person die nach Nummer 4.3.1 Absatz 2 Satz 1 Zif-

fer 3 erforderliche Erfahrung zu erlangen. 

 

(2) Bei Begasungen müssen während der Tätigkeiten, bei denen durch das Begasungs-

mittel nach der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 eine erhöhte Gefährdung von Beschäf-

tigten oder anderen Personen besteht, mindestens die verantwortliche Person und eine 

weitere Person anwesend sein, die die Voraussetzungen nach Nummer 4.3.1 Absatz 2 

Satz 1 Ziffer 3 erfüllt. Erfolgt die Begasung in vollautomatisch programmgesteuerten 

Sterilisatoren, auf die Nummer 4.1 Absatz 5 nicht anwendbar ist, ist die Anwesenheit ei-

ner Person mit Befähigungsschein während der Tätigkeiten nach Satz 1 ausreichend, 

wenn eine zweite Person kurzfristig verfügbar ist, die die Voraussetzungen nach Nummer  

4.3.1 Absatz 2 Satz 1 Ziffer 3 erfüllt. 

 

(3) Bei Raumdesinfektionen nach Nummer 4.1 Absatz 2 ist die Anwesenheit einer Person 

mit Befähigungsschein während der Tätigkeiten nach Absatz 2 Satz 1 ausreichend, wenn 

eine zweite Person anwesend ist, die in der Lage ist, Notfallmaßnahmen nach § 13 Absatz 

1 zu ergreifen. 

 

(4) Bei Begasungen mit Hydrogencyanid oder Sulfuryldifluorid dürfen nur Befähigungs-

schein-Inhaber eingesetzt werden, soweit die Teilnahme nicht der Sachkundeausbildung 

oder dem Nachweis ausreichender Erfahrung nach Nummer 4.3.1 Absatz 2 Satz 1 Ziffer 3 

dient und die Aufsicht durch eine ausreichende Zahl von Befähigungsschein-Inhabern 

gewährleistet ist. 

 

(5) Werden für Begasungen gebrauchsfertig portionierte Gemische verwendet, die Phos-

phorwasserstoff entwickeln, dürfen Hilfskräfte eingesetzt werden, wenn diese 

 

     1. von Befähigungsschein-Inhabern in ausreichender Zahl beaufsichtigt werden, 
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     2. vorher unterwiesen worden sind und 

 

     3. gesundheitlich geeignet sind. 

 

4.4.3 B e g a s u n g v o n R ä u m e n u n d o r t s b e w e g l i c h e n  

T r a n s p o r t e i n h e i t e n u n d 

 

G ü t e r n i n R ä u m e n 

 

(1) Die Benutzer angrenzender Räume und Gebäude sind spätestens 24 Stunden vor Be-

ginn der Begasung mit Begasungsmitteln nach Nummer 4.1 schriftlich unter Hinweis auf 

die Gefahren der Begasungsmittel zu warnen. Satz 1 gilt nicht bei Begasungen in ortsfes-

ten Sterilisatoren und Sterilisationskammern. 

 

(2) An den Zugängen zu Räumen, die begast werden sollen, sind vor Beginn der Bega-

sung Warnzeichen nach Nummer 4.4.4 Absatz 1 und 2 anzubringen. Zusätzlich sind die 

Zugänge zu den Räumen mit dem Namen, der Anschrift und der Telefonnummer des Be-

gasungsunternehmens zu versehen. 

 

(3) Nach der Einbringung des Begasungsmittels bis zur Freigabe der begasten Räume 

muss die verantwortliche Person für den Bedarfsfall verfügbar sein. 

 

(4) Die verantwortliche Person darf Räume, begaste Güter oder die Nutzung von Einrich-

tungsgegenständen erst freigeben, wenn durch geeignete Nachweisverfahren sicherge-

stellt ist, dass keine Gefährdung mehr durch Begasungsmittelreste besteht. 

 

4.4.4 B e g a s u n g o r t s b e w e g l i c h e r T r a n s p o r t e i n h e i t e n 

 i m F r e i e n 

 

(1) Transporteinheiten wie Fahrzeuge, Waggons, Container, Tanks oder andere Trans-

portbehälter dürfen im Freien nur mit einem allseitigen Sicherheitsabstand von mindes-

tens 10 Metern zu Gebäuden begast werden. Sie sind von der verantwortlichen Person 

auf ihre Gasdichtheit zu prüfen, abzudichten sowie für die Dauer der Begasung abzu-

schließen, zu verplomben und allseitig sichtbar mit Warnzeichen nach Absatz 2 zu kenn-

zeichnen. Zusätzlich sind sie mit dem Namen, der Anschrift und der Telefonnummer des 

Begasungsunternehmens zu versehen. Das Warnzeichen muss rechteckig, mindestens 

300 Millimeter breit und mindestens 250 Millimeter hoch sein. Die Aufschriften müssen 

schwarz auf weißem Grund sein. 

 

(2) Das Warnzeichen muss mindestens folgende Angaben tragen: 

 

     1. das Signalwort „GEFAHR“, 

 

     2. das Symbol „Totenkopf mit gekreuzten Knochen“ entsprechend akut toxisch Kate-

gorie 1 bis 3, 

 

     3. die Aufschrift „DIESE EINHEIT IST BEGAST“, 

 

     4. die Bezeichnung des Begasungsmittels, 

 

     5. das Datum und die Uhrzeit der Begasung, 

 

     6. das Datum der Belüftung, sofern eine solche erfolgt ist, und 

 

     7. die Aufschrift „ZUTRITT VERBOTEN“. 

         Eine Abbildung des Warnzeichens ist nachstehend dargestellt: 

         PDF-Dokument wird in eigenem Fenster angezeigt 

         * entsprechende Angaben einfügen 
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(3) Auf Schiffen dürfen unter Gas stehende Transportbehälter nur transportiert werden, 

wenn die Laderäume mit einer mechanischen Lüftung ausgerüstet sind, die verhindert, 

dass sich Gaskonzentrationen oberhalb der Arbeitsplatzgrenzwerte entwickeln. 

 

(4) Steht für die erforderliche Öffnung begaster Fahrzeuge, Waggons, Container, Tanks 

oder anderer begaster Transportbehälter keine sachkundige Person zur Verfügung, so 

dürfen sie nur unter Aufsicht einer fachkundigen Person geöffnet werden, die in der Lage 

ist, mögliche Gefährdungen von Beschäftigten oder anderen Personen zu ermitteln und 

zu beurteilen sowie die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu veranlassen. 

 

4.4.5 B e g a s u n g a u f S c h i f f e n i m H a f e n u n d w ä h r e n d  

d e r B e f ö r d e r u n g 

 

(1) Begasungen auf Schiffen sind nur zulässig, wenn die Sicherheit der Besatzung und 

anderer Personen während der Liegezeit im Hafen und auch während eines Transits hin-

reichend gewährleistet ist. Neben den begasungsspezifischen Regelungen dieses Anhangs 

sind hierzu die international geltenden Empfehlungen der Internationalen Seeschiff-

fahrtsorganisation (IMO) für die Anwendung von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf 

Schiffen zu beachten. 

 

(2) Die verantwortliche Person hat der Kapitänin oder dem Kapitän des Schiffs nach an-

gemessener Begasungszeit und vor Verlassen des Hafens schriftlich mitzuteilen, 

 

     1. welche Räume begast wurden und welche weiteren Räume während der Beförde-

rung nicht betreten werden dürfen, 

 

     2. welche zur Durchführung der Begasung erforderlichen technischen Änderungen am 

Schiff vorgenommen wurden, 

 

     3. dass die begasten Räume hinreichend gasdicht sind und 

 

     4. dass die an die begasten Räume angrenzenden Räume von Begasungsmitteln frei 

sind. 

 

(3) Nummer 4.4.4 Absatz 1 und 2 ist entsprechend anzuwenden. 

 

(4) Während der gesamten Beförderungsdauer muss die Gasdichtheit der begasten Räu-

me mindestens alle acht Stunden geprüft werden. Die Ergebnisse sind in das Schiffstage-

buch einzutragen. 

 

(5) Die Hafenbehörden sind spätestens 24 Stunden vor Ankunft eines begasten Schiffs 

über die Art und den Zeitpunkt der Begasung zu unterrichten sowie darüber, welche 

Räume und Transportbehälter begast worden sind. 

 

4.4.6 S t e r i l i s a t o r e n u n d S t e r i l i s a t i o n s k a m m e r n 

 

(1) Begasungen in Sterilisatoren und Sterilisationskammern sind nur zulässig, wenn diese 

 

     1. in Räumen errichtet sind, die nicht zum ständigen Aufenthalt von Menschen die-

nen, ausgenommen Begasungen in vollautomatischen Sterilisatoren in Arbeitsberei-

chen der Sterilgutversorgung, 

 

     2. auf ihre Gasdichtheit vor jeder Begasung überprüft werden und die Gasdichtheit 

überwacht wird und 

 

     3. für Mensch und Umwelt gefahrlos entlüftet werden können. 
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(2) Wenn keine vollautomatische Drucksteuerung und Drucküberwachung sichergestellt 

ist, dürfen Sterilisatoren und Sterilisationskammern nur mit Normal- oder Unterdruck be-

trieben werden. 

 

(3) Die Überprüfung und Überwachung der Gasdichtheit von Sterilisationskammern ist zu 

dokumentieren. 

 

Nummer 5 

Ammoniumnitrat 

 

5.1 Anwendungsbereich 

 

(1) Nummer 5 gilt für das Lagern, Abfüllen und innerbetriebliche Befördern von 

 

     1. Ammoniumnitrat, 

 

     2. ammoniumnitrathaltigen Gemischen. 

 

(2) Nummer 5 gilt nicht für 

 

     1. Gemische mit einem Massengehalt an Ammoniumnitrat bis zu 10 Prozent, 

 

     2. Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Gemische der Gruppen A und E in 

Mengen bis zu 100 Kilogramm, 

 

     3. ammoniumnitrathaltige Gemische der Gruppen B, C und D in Mengen bis zu 1 Ton-

ne, 

 

     4. Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Gemische, die auf Grund ihrer Eigen-

schaften dem Sprengstoffgesetz unterliegen. 

 

5.2 Begriffsbestimmungen Ammoniumnitrat und die Gemische werden in fol-

gende Gruppen eingeteilt: 

 

1. Gruppe A: 

Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Gemische, die zur detonativen Reaktion 

fähig sind oder die nach Nummer 5.3 Absatz 7 Tabelle 1 hinsichtlich des Ammonium-

nitratgehalts den Untergruppen A I, A II, A III oder A IV zugeordnet sind; 

 

2. Gruppe B: 

ammoniumnitrathaltige Gemische die zur selbstunterhaltenden fortschreitenden thermi-

schen Zersetzung fähig sind; 

 

3. Gruppe C: 

ammoniumnitrathaltige Gemische, die weder zur selbstunterhaltenden fortschreitenden 

thermischen Zersetzung noch zur detonativen Reaktion fähig sind, jedoch beim Erhitzen 

Stickoxide entwickeln; 

 

4. Gruppe D: 

ammoniumnitrathaltige Gemische, die in wässriger Lösung oder Suspension ungefährlich, 

in kristallisiertem Zustand unter Reduktion des ursprünglichen Wassergehalts jedoch zur 

detonativen Reaktion fähig sind; 

 

5. Gruppe E: 

ammoniumnitrathaltige Gemische, die als Wasser-in-Öl-Emulsionen vorliegen und als 

Vorprodukte für die Herstellung von Sprengstoffen dienen. 
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5.3 Allgemeine Bestimmungen 

 

(1) Für Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Gemische der in Nummer 5.2 ge-

nannten Gruppen gilt Nummer 5.4. 

 

(2) Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Gemische der Gruppen A, B, C oder E 

müssen in ihren Bestandteilen fein verteilt und innig gemischt sein und dürfen sich wäh-

rend der Lagerung, Beförderung oder Abfüllung nicht entmischen. 

 

(3) Ammoniumnitrathaltige Düngemittel in Abmischungen als Stickstoff-Kalium- oder 

Stickstoff-Phosphor- Kalium-Düngemittel (NK- oder NPK-Bulk Blends) müssen nach den 

Vorschriften der Gruppe B oder nur nach Maßgabe der festgestellten Gefährlichkeit gela-

gert werden. Werden bei der Abmischung Düngemittel der Gruppe A verwendet, muss 

die Lagerung nach den Vorschriften der Gruppe A oder ebenfalls nach Maßgabe der 

festgestellten Gefährlichkeit erfolgen. 

 

(4) Als Ammoniumnitrat gelten alle Nitrationen, für die ein Äquivalent Ammoniumionen 

vorhanden ist. 

 

(5) Der Massenanteil an verbrennlichen Bestandteilen ist bei ammoniumnitrathaltigen 

Gemischen der Untergruppe B II aus Absatz 7 Tabelle 1 unbeschränkt, bei Ammonium-

nitrat und ammoniumnitrathaltigen Gemischen der Untergruppe A I nach Absatz 7 Tabel-

le 1 auf bis zu 0,2 Prozent und bei ammoniumnitrathaltigen Gemischen aller übrigen Un-

tergruppen nach Absatz 7 Tabelle 1 der Gruppen A, B, C und D auf bis zu 0,4 Prozent 

beschränkt. 

 

(6) Als verbrennlicher Bestandteil bei Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltigen Ge-

mischen der Untergruppe A I nach Absatz 7 Tabelle 1 gilt der Kohlenstoff, soweit es sich 

um organische Stoffe handelt. 

 

(7) Inerte Stoffe im Sinne von Nummer 5 sind Stoffe, die die thermische Sensibilität und 

die Sensibilität gegen eine einwirkende Detonation nicht erhöhen. Im Zweifelsfall ist dies 

durch ein Gutachten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung nachzuwei-

sen. 

 

(8) Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Gemische, die den in Absatz 7 Tabelle 1 

festgelegten Rahmenzusammensetzungen und Grenzen innerhalb der Gruppen A, B, C, D 

oder E nicht zuzuordnen sind oder den Voraussetzungen der Absätze 2 und 5 nicht ent-

sprechen, dürfen nur nach Vorliegen eines Gutachtens der Bundesanstalt für Materialfor-

schung und -prüfung über ihre Gefährlichkeit und nach Maßgabe der darin festgelegten 

Anforderungen gelagert, abgefüllt oder innerbetrieblich befördert werden. 

 

(9) Ammoniumnitrathaltige Gemische der Gruppe B können nach den für die Gruppe C 

geltenden Vorschriften gelagert, abgefüllt oder innerbetrieblich befördert werden, wenn 

diese Zubereitungen nach einem Gutachten der Bundesanstalt für Materialforschung und 

-prüfung frei von den Gefahren einer selbstunterhaltenden fortschreitenden thermischen 

Zersetzung sind. 

 

(10) Bei Zuordnung von Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltigen Gemischen nach 

den Absätzen 3, 8 oder 9 ist die Kennzeichnung der Gruppe entsprechend dem Gutachten 

der Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung vorzunehmen. 

 

5.4 Vorsorgemaßnahmen 

 

5.4.1 G r u n d m a ß n a h m e n b e i d e r L a g e r u n g v o n S t o f f e n u n d 

G e m i s c h e n d e r i n N u m m e r 5 . 2 g e n a n n t e n G r u p p e n 
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Bei der Lagerung von Stoffen und Gemischen der Gruppen A, B, C, D und E sind folgende 

Schutzmaßnahmen zu ergreifen: 

 

1. Schutz gegen Witterungseinflüsse, 

 

2. Schutz gegen Verunreinigungen und gefährliche Zusammenlagerung, 

 

3. Schutz vor unbefugtem Zugang, 

 

4. Brandschutz, 

 

5. Schutz vor unzulässiger Beanspruchung. 

 

5.4.2 Z u s ä t z l i c h e M a ß n a h m e n f ü r S t o f f e u n d G e m i s c h e d e r 

G r u p p e n u n d U n t e r g r u p p e n A , D I V u n d E 

 

5.4.2.1 Allgemeine Maßnahmen 

 

(1) Ausgelaufene oder verschüttete Stoffe und Gemische und verunreinigte Stoffe und 

Zubereitungen müssen unmittelbar verbraucht oder gefahrlos beseitigt werden. 

 

(2) Die Stoffe und Gemische der Gruppe A dürfen nur verpackt gelagert und befördert 

werden. 

 

(3) Im Lagerraum oder in einem Umkreis von 10 Metern um den Ort der Lagerung von 

Stoffen und Gemischen der Gruppe A dürfen keine brennbaren Materialien gelagert wer-

den. 

 

(4) Gemische der Gruppen und Untergruppen D IV und E sind vor thermischer Zerset-

zung zu schützen. 

 

5.4.2.2 Zusätzliche Maßnahmen für die Lagerung von Mengen über 1 Tonne 

 

(1) Stoffe und Gemische der Gruppe A in Mengen von mehr als 1 Tonne dürfen nur in 

geeigneten Gebäuden mit entsprechenden Schutzmaßnahmen und nach dem Stand der 

Technik gelagert werden. 

 

(2) Gemische der Gruppen und Untergruppen D IV und E in Mengen von mehr als 1 Ton-

ne dürfen nur in geeigneten Lagerbehältern mit entsprechenden Schutzmaßnahmen und 

nach dem Stand der Technik gelagert werden. 

 

(3) Die Stoffe und Gemische der Gruppe A und Gemische der Gruppe E sind vor der La-

gerung in Teilmengen von bis zu 25 Tonnen zu unterteilen. 

 

(4) Teilmengen bis zu 25 Tonnen von Stoffen und Gemischen der Gruppe A dürfen nur 

gelagert werden, wenn sie 

 

1. voneinander durch Wände aus Mauerziegeln oder Wandbausteinen ähnlicher Festigkeit 

oder aus Beton getrennt werden, deren Zwischenraum mit nicht brennbaren Stoffen voll 

ausgefüllt ist, und wenn die Wände einschließlich des Zwischenraums eine Mindestdicke d 

aufweisen, die sich aus der jeweils größten Teilmenge M nach folgender Beziehung er-

rechnet: 

d = 0,1 M1/3 mit d in „Meter“ und M in „Kilogramm“, 

2. in Fällen, in denen die Trennwände nicht bis zur Decke reichen, nur bis zu einer Höhe 

von 1 Meter unterhalb der Wandhöhe gelagert werden. 
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(5) Der Ort der Lagerung muss zu Gebäuden, die dem dauernden Aufenthalt von Men-

schen dienen, einen Mindestabstand (Schutzabstand) E haben, der sich aus der jeweils 

größten Teilmenge M nach folgender Beziehung errechnet: 

E = 11 M1/3 mit E in „Meter“ und M in „Kilogramm“. 

Für Betriebsgebäude gilt dies nur, wenn sie auch Wohnzwecken dienen. 

 

(6) Der Schutzabstand zu öffentlichen Verkehrswegen beträgt zwei Drittel des Abstands 

nach Absatz 5. 

 

(7) Abweichend von den Absätzen 5 und 6 beträgt für Lagermengen bis zu 3 Tonnen der 

Schutzabstand zu bewohnten Gebäuden und zu öffentlichen Verkehrswegen mindestens 

50 Meter. 

 

5.4.2.3 Zusätzliche Maßnahmen für die Lagerung von mehr als 25 Tonnen 

 

(1) Wer beabsichtigt, Stoffe und Gemische der Gruppen und Untergruppen A, D IV und E 

in Mengen von mehr als 25 Tonnen zu lagern, hat dies spätestens zwei Wochen vorher 

der zuständigen Behörde schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. Erfolgt die Anzeige 

elektronisch, kann die zuständige Behörde Mehrfertigungen sowie die Übermittlung der 

der Anzeige beizufügenden Unterlagen auch in schriftlicher Form verlangen. 

 

(2) Die Anzeige muss folgende Angaben enthalten: 

 

1. Name und Anschrift des Anzeigepflichtigen, 

 

2. Art und Höchstmenge der zu lagernden Stoffe oder Gemische, 

 

3. eine Beschreibung der Bauart und Einrichtung des Lagers mit Grundrissen und Schnit- 

    ten, 

 

4. einen Lageplan, aus dem die Lage zu Gebäuden und öffentlichen Verkehrswegen im 

Umkreis von 350 

Metern ersichtlich ist, 

 

5. welche der im Lageplan nach Ziffer 4 eingezeichneten Gebäude zum dauernden Auf-

enthalt von Menschen 

oder zu Wohnzwecken dienen. 

 

(3) Änderungen bezüglich der Angaben nach Absatz 2 sind vom Arbeitgeber der zustän-

digen Behörde unverzüglich anzuzeigen. 

 

(4) In Lagergebäuden für Stoffe und Gemische der Gruppe A dürfen Räume nicht zum 

dauernden Aufenthalt von Personen, ausgenommen von Aufsichts- und Bedienungsper-

sonal, dienen. 

 

(5) Stoffe und Gemische der Gruppe A dürfen nur in eingeschossigen Gebäuden gelagert 

werden. 

 

5.4.3 Z u s ä t z l i c h e M a ß n a h m e n f ü r G e m i s c h e d e r G r u p p e B 

 

5.4.3.1 Allgemeine Maßnahmen 

 

Feuerstätten und sonstige Zündquellen dürfen in Lagerräumen nicht vorhanden sein. 

 

5.4.3.2 Zusätzliche Maßnahmen für die Lagerung von mehr als 100 Tonnen 

 

(1) Die Temperatur der Gemische darf bei der Einlagerung 70 Grad Celsius nicht über-

schreiten. 
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(2) Fördermittel und ihre baulichen Einrichtungen müssen so beschaffen sein oder so be-

trieben werden, dass entstehende Wärme keine Zersetzung des Lagerguts einleiten kann. 

 

5.4.3.3 Zusätzliche Maßnahmen für unverpackte Gemische über 1 500 Tonnen 

oder für  

Ausschließlich verpackte Gemische über 3 000 Tonnen 

 

(1) Die Gemische sind in Teilmengen von jeweils höchstens 3 000 Tonnen zu unterteilen. 

Die Unterteilung kann durch feuerbeständige Zwischenwände, durch Haufwerke aus nicht 

brennbarem Lagergut oder durch einen jederzeit freizuhaltenden Zwischenraum von 

mindestens 2,50 Metern Breite vorgenommen werden. Reichen die Zwischenwände nicht 

bis zur Decke, so darf das Lagergut nur bis zu einer Höhe von 1 Meter unterhalb der 

Wandhöhe aufgeschüttet werden. 

 

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn gleichzeitig 

 

     1. geeignete Löscheinrichtungen vorhanden sind, 

 

     2. Löschwasser in ausreichender Menge zur Verfügung steht, 

 

     3. eine jederzeit einsatzbereite Werkfeuerwehr vorhanden ist, 

 

     4. das ins Lager gelangende Lagergut abgesiebt wird und 

 

     5. die Luft im Lagerraum und in den unterhalb der Lagerfläche befindlichen Ausspei-

cherkanälen fortlaufend überwacht wird. 

 

5.4.4 S i c h e r h e i t s t e c h n i s c h e M a ß n a h m e n f ü r  

G e m i s c h e d e r G r u p p e D 

 

Die Gemische sind vor Austrocknung zu bewahren. 

 

 

5.5 Erleichternde Bestimmungen 

 

5.5.1 E r l e i c h t e r n d e B e s t i m m u n g e n f ü r b e s t i m m t e  

S t o f f e u n d G e m i s c h e 

 

Stoffe und Gemische der Untergruppen A I und A II sowie Gemische mit inerten Stoffen 

der Untergruppe A IV und der Gruppe E können 

 

1. abweichend von Nummer 5.4.2.2 Absatz 3 in Teilmengen (Stapel) von höchstens 100 

Tonnen unterteilt werden und 

 

2. abweichend von Nummer 5.4.2.2 Absatz 5 und 6 mit einem Schutzabstand, der der 

Hälfte des dort geforderten Werts entspricht, gelagert werden. Voraussetzung hierfür ist 

der Nachweis durch ein Gutachten der Bundesanstalt für Materialforschung und - prü-

fung, dass die Stoffe und Zubereitungen der Untergruppen A I, A II und A IV die Beschaf-

fenheitsanforderungen des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über Düngemittel (ABl. L 304 

vom 21.11.2003, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 1020/2009 (ABl. L 282 

vom 29.10.2009, S. 7) geändert worden ist, erfüllen und Stoffe und Zubereitungen der 

Gruppe E nicht detonationsfähig sind. 
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5.5.2 E r l e i c h t e r n d e B e s t i m m u n g e n f ü r a m m o n i u m n i t r a t - 

u n d 

s p r e n g s t o f f h e r s t e l l e n d e B e t r i e b e 

 

Für ammoniumnitrat- und sprengstoffherstellende Betriebe 

 

1. sind Nummer 5.4.2.1 Absatz 2 und Nummer 5.4.2.3 Absatz 1 bis 3 für Stoffe und Ge-

mische der Gruppe A nicht anzuwenden; 

 

2. gilt ein um die Hälfte verminderter Schutzabstand nach Nummer 5.4.2.2 Absatz 5 und 

6. 

 

5.6 Ausnahmen 

 

Ausnahmen nach § 19 Absatz 1 durch die zuständige Behörde von den in den in Nummer  

5.4.2 genannten Maßnahmen für Stoffe und Gemische der Gruppen und Untergruppen A, 

D IV und E ergehen im Benehmen mit der Bundesanstalt für Materialforschung und -

prüfung. *) Nummer im Register des Chemical Abstracts Service (CAS). Anhang II (zu § 

16 Absatz 2) Besondere Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen für bestimmte 

Stoffe, Gemische und Erzeugnisse 

 

(Fundstelle: BGBl. I 2010, 1674 - 1676; 

bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote) 

 

I n h a l t s ü b e r s i c h t 

 

Nummer 1 Asbest 

Nummer 2 2-Naphthylamin, 4-Aminobiphenyl, Benzidin, 4-Nitrobiphenyl 

Nummer 3 Pentachlorphenol und seine Verbindungen 

Nummer 4 Kühlschmierstoffe und Korrosionsschutzmittel 

Nummer 5 Biopersistente Fasern 

Nummer 6 Besonders gefährliche krebserzeugende Stoffe 

 

Nummer 1 

Asbest 

 

(1) Arbeiten an asbesthaltigen Teilen von Gebäuden, Geräten, Maschinen, Anlagen, Fahr-

zeugen und sonstigen 

Erzeugnissen sind verboten. Satz 1 gilt nicht für 

 

1. Abbrucharbeiten, 

 

2. Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Ausnahme von Arbeiten, die zu einem 

Abtrag der Oberfläche von Asbestprodukten führen, es sei denn, es handelt sich um 

emissionsarme Verfahren, die behördlich oder von den Trägern der gesetzlichen Unfall-

versicherung anerkannt sind. Zu den Verfahren, die zum verbotenen Abtrag von asbest-

haltigen Oberflächen führen, zählen insbesondere Abschleifen, Druckreinigen, Abbürsten 

und Bohren, 

 

3. Tätigkeiten mit messtechnischer Begleitung, die zu einem Abtrag der Oberfläche von 

Asbestprodukten führen und die notwendigerweise durchgeführt werden müssen, um ei-

ne Anerkennung als emissionsarmes Verfahren zu erhalten. Zu den nach Satz 1 verbote-

nen Arbeiten zählen auch Überdeckungs-, Überbauungs- und Aufständerungsarbeiten 

an Asbestzementdächern und -wandverkleidungen sowie Reinigungs- und Beschichtungs-

arbeiten an unbeschichteten Asbestzementdächern und -wandverkleidungen. Die weitere 

Verwendung von bei Arbeiten anfallenden asbesthaltigen Gegenständen und Materialien 

zu anderen Zwecken als der Abfallbeseitigung oder Abfallverwertung ist verboten. 

 



AGG 

 
- 176 - 

(2) Die Gewinnung, Aufbereitung, Weiterverarbeitung und Wiederverwendung von natür-

lich vorkommenden mineralischen Rohstoffen und daraus hergestellten Gemischen und 

Erzeugnissen, die Asbest mit einem Massengehalt von mehr als 0,1 Prozent enthalten, ist 

verboten. 

 

(3) Asbesthaltige Abfälle sind zu versehen mit der genannten Kennzeichnung in Artikel 

67 in Verbindung mit Anhang XVII Nummer 6 Spalte 2 Ziffer 3 sowie Anlage 7 dieses An-

hangs der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. 

 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für private Haushalte. 

 

Nummer 2 

2 - N a p h t h y l a m i n , 4 - A m i n o b i p h e n y l , B e n z i d i n , 4 - N i t r o b 

i p h e n y l 

 

(1) Folgende Stoffe sowie Gemische, die diese Stoffe mit einem Massengehalt von mehr 

als 0,1 Prozent enthalten, dürfen nicht hergestellt werden: 

 

1. 2-Naphthylamin und seine Salze, 

2. 4-Aminobiphenyl und seine Salze, 

3. Benzidin und seine Salze und 

4. 4-Nitrobiphenyl. 

 

(2) Das Herstellungsverbot nach Absatz 1 gilt nicht für Forschungs- und Analysezwecke 

sowie für wissenschaftliche Lehrzwecke in den dafür erforderlichen Mengen. 

 

Nummer 3 

P e n t a c h l o r p h e n o l u n d s e i n e V e r b i n d u n g e n 

 

(1) Über das Verwendungsverbot nach Artikel 67 in Verbindung mit Anhang XVII Num-

mer 22 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 hinaus dürfen solche Erzeugnisse nicht ver-

wendet werden, die mit einem Gemisch behandelt worden sind, die Pentachlorphenol, 

Pentachlorphenolnatrium oder eine der übrigen Pentachlorphenolverbindungen enthält 

und deren von der Behandlung erfasste Teile mehr als 5 Milligramm pro Kilogramm die-

ser Stoffe enthalten. 

 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Holzbestandteile von Gebäuden und Möbeln sowie für Textilien, 

die vor dem 23. Dezember 1989 mit Gemischen behandelt wurden, die Pentachlorphenol, 

Pentachlorphenolnatrium oder eine der übrigen Pentachlorphenolverbindungen enthalten. 

Für das in Artikel 3 des Einigungsvertrags genannte Gebiet tritt an die Stelle des 23. De-

zember 1989 der 3. Oktober 1990. 

 

(3) Absatz 1 gilt nicht für Altholz, welches nach der Altholzverordnung vom 15. August 

2002 (BGBl. I S. 3302), die zuletzt durch Artikel 2a der Verordnung vom 20. Oktober 

2006 (BGBl. I S. 2298) geändert worden ist, verwertet wird. 

 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für private Haushalte. 

 

Nummer 4 

K ü h l s c h m i e r s t o f f e u n d K o r r o s i o n s s c h u t z m i t t e l 

 

(1) Kühlschmierstoffe, denen nitrosierende Agenzien als Komponenten zugesetzt worden 

sind, dürfen nicht verwendet werden. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 sicherzustellen, 

dass den verwendeten Kühlschmierstoffen keine nitrosierenden Stoffe zugesetzt worden 

sind. 
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(3) Korrosionsschutzmittel, die gleichzeitig nitrosierende Agenzien oder deren Vorstufen, 

beispielsweise Nitrit, und sekundäre Amine, einschließlich verkappter sekundärer Amine, 

enthalten, dürfen nicht verwendet werden. Ausgenommen sind sekundäre Amine, deren 

zugehörige N-Nitrosamine nachweislich keine krebserzeugenden Stoffe der Kategorie 1 

oder 2 sind. 

 

(4) Wassermischbare und wassergemischte Korrosionsschutzmittel, die im Anlieferzu-

stand nitrosierende Agenzien oder deren Vorstufen, beispielsweise Nitrit, enthalten, dür-

fen nicht verwendet werden. 

 

(5) Der Arbeitgeber hat im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 sicherzustellen, 

dass die eingesetzten Korrosionsschutzmittel den Anforderungen der Absätze 3 und 4 

entsprechen. 

 

Nummer 5 

B i o p e r s i s t e n t e F a s e r n 

 

(1) Folgende mineralfaserhaltige Gefahrstoffe dürfen weder für die Wärme- und Schall-

dämmung im Hochbau, einschließlich technischer Isolierungen, noch für Lüftungsanlagen 

hergestellt oder verwendet werden: 

 

     1. künstliche Mineralfasern (künstlich hergestellte ungerichtete glasige [Silikat-

]Fasern mit einem Massengehalt von in der Summe über 18 Prozent der Oxide von 

Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und Barium), 

 

     2. Gemische und Erzeugnisse, die künstliche Mineralfasern mit einem Massengehalt 

von insgesamt mehr als 0,1 Prozent enthalten. 

 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn die künstlichen Mineralfasern eines der folgenden Kriterien 

erfüllen: 

 

     1. ein geeigneter Intraperitonealtest hat keine Anzeichen von übermäßiger Kanzero-

genität ergeben, 

 

     2. die Halbwertzeit nach intratrachealer Instillation von 2 Milligramm einer Fasersus-

pension für Fasern mit einer Länge von mehr als 5 Mikrometer, einem Durchmesser 

von weniger als 3 Mikrometer und einem Länge-zu-Durchmesser-Verhältnis von 

größer als 3 zu 1 (WHO-Fasern) beträgt höchstens 40 Tage, 

 

     3. der Kanzerogenitätsindex KI, der sich aus der Differenz zwischen der Summe der 

Massengehalte (in Prozent) der Oxide von Natrium, Kalium, Bor, Calcium, Magnesi-

um, Barium und dem doppelten Massengehalt (in Prozent) von Aluminiumoxid 

ergibt, ist bei künstlichen Mineralfasern mindestens 40, 

 

     4. Glasfasern, die für Hochtemperaturanwendungen bestimmt sind, die 

 

         a) eine Klassifikationstemperatur von 1 000 Grad Celsius bis zu 1 200 Grad Celsius 

erfordern, besitzen eine Halbwertzeit nach den unter Ziffer 2 genannten Kriterien 

von höchstens 65 Tagen oder 

 

         b) eine Klassifikationstemperatur von über 1 200 Grad Celsius erfordern, besitzen 

eine Halbwertzeit nach den unter Ziffer 2 genannten Kriterien von höchstens 100 

Tagen. 

 

(3) Spritzverfahren, bei denen krebserzeugende Mineralfasern verwendet werden, sind 

verboten. 

 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für private Haushalte. 
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Nummer 6 

B e s o n d e r s g e f ä h r l i c h e k r e b s e r z e u g e n d e S t o f f e 

 

(1) Die folgenden besonders gefährlichen krebserzeugenden Stoffe dürfen nur in ge-

schlossenen Anlagen hergestellt oder verwendet werden: 

 

1. 6-Amino-2-ethoxynaphthalin, 

2. Bis(chlormethyl)ether, 

3. Cadmiumchlorid (in einatembarer Form), 

4. Chlormethyl-methylether, 

5. Dimethylcarbamoylchlorid, 

6. Hexamethylphosphorsäuretriamid, 

7. 1,3-Propansulton, 

8. N-Nitrosaminverbindungen, ausgenommen solche N-Nitrosaminverbindungen, bei de-

nen sich in entsprechenden Prüfungen kein Hinweis auf krebserzeugende Wirkungen 

ergeben hat, 

9. Tetranitromethan, 

10. 1,2,3-Trichlorpropan sowie 

11. Dimethyl- und Diethylsulfat. 

Die Herstellungs- und Verwendungsbeschränkung nach Satz 1 gilt auch für o-Toluidin. 

 

(2) Die Herstellungs- und Verwendungsbeschränkung nach Absatz 1 gilt nicht für For-

schungs- und Analysezwecke sowie für wissenschaftliche Lehrzwecke in den dafür erfor-

derlichen Mengen. 

 

Anhang III (zu § 11 Absatz 4) 

Spezielle Anforderungen an Tätigkeiten mit organischen Peroxiden 

 

(Fundstelle: BGBl. I 2013, 2531 - 2534; 

bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fußnote) 

 

I n h a l t s ü b e r s i c h t 

 

Nummer 1 Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

Nummer 2 Tätigkeiten mit organischen Peroxiden 

Nummer 1 Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

 

(1) Der Anhang III legt nur Anforderungen fest zum Schutz von Beschäftigten und Perso-

nen nach § 1 Absatz 3 Satz 2 (andere Personen) vor 

 

     a) Brand- und Explosionsgefährdungen sowie 

 

     b) den Auswirkungen von Bränden oder Explosionen. Gesundheitsschädigende Wir-

kungen, die bei Tätigkeiten mit organischen Peroxiden auftreten können, werden 

von Anhang III nicht erfasst. 

 

(2) Folgende Begriffsbestimmungen gelten für Anhang III: 

 

     a) Gefahrgruppe ist eine Einteilung von organischen Peroxiden in Abhängigkeit von 

ihrem Abbrandverhalten im verpackten Zustand, 

 

     b) Gefährliche Objekte sind Betriebsgebäude, Räume oder Plätze in oder auf denen 

Tätigkeiten mit organischen Peroxiden durchgeführt werden, 

 

     c) Schutzabstände sind die zwischen gefährlichen Objekten und der Nachbarschaft, 

insbesondere Wohnbereichen und Verkehrswegen, einzuhaltenden Abstände, 
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     d) Sicherheitsabstände sind die innerhalb eines Betriebsgeländes einzuhaltenden Ab-

stände, 

 

     e) Verkehrswege sind Straßen, Schienen- und Schifffahrtswege, die uneingeschränkt 

dem öffentlichen Verkehr zugänglich sind, ausgenommen solche mit geringer Ver-

kehrsdichte, 

 

     f) Wohnbereich ist ein Bereich, in dem sich bewohnte Gebäude befinden und der nicht 

mit dem Betrieb in Zusammenhang steht; zu den bewohnten Gebäuden zählen 

auch Gebäude und Anlagen mit Räumen, die nicht nur zum vorübergehenden Auf-

enthalt von Personen bestimmt und geeignet sind. 

 

Nummer 2 

T ä t i g k e i t e n m i t o r g a n i s c h e n P e r o x i d e n 

 

2 . 1 A n w e n d u n g s b e r e i c h 

 

(1) Nummer 2 gilt für Tätigkeiten mit organischen Peroxiden. 

 

(2) Nummer 2 gilt nicht für 

 

     a) Tätigkeiten mit organischen Peroxiden in Form von Gemischen, wenn 

 

         aa) das Gemisch nicht mehr als 1,0 Prozent Aktivsauerstoff aus den organischen 

Peroxiden bei höchstens 1,0 Prozent Wasserstoffperoxid enthält oder 

 

         bb) das Gemisch nicht mehr als 0,5 Prozent Aktivsauerstoff aus den organischen 

Peroxiden bei mehr als 1,0 Prozent, jedoch höchstens 7,0 Prozent Wasserstoff-

peroxid enthält, 

 

     b) Tätigkeiten mit organischen Peroxiden in Kleinpackungen mit einem Inhalt von bis 

zu 100 Gramm festem oder bis zu 25 Milliliter flüssigem organischen Peroxid, so-

fern 

 

         aa) die organischen Peroxide nicht dem Sprengstoffgesetz unterfallen, 

 

         bb) die Kleinpackungen handelsfertig in Verkehr gebracht worden sind und die im 

Betrieb vorhandene Gesamtmasse der organischen Peroxide in den Kleinpa-

ckungen einen Inhalt von insgesamt 100 Kilogramm nicht übersteigt, 

 

     c) das Aufbewahren explosionsgefährlicher organischer Peroxide, sofern diese den 

Bestimmungen der Zweiten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 10. September 2002 

 

(BGBl. I S. 3543), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 26. November 2010 

(BGBl. I S. 1643) geändert worden ist, unterliegen. 

 

2 . 2 B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n 

 

Folgende Begriffsbestimmungen gelten für Nummer 2: 

 

     a) Aktivsauerstoff ist der für Oxidationsreaktionen verfügbare abspaltbare Sauerstoff 

der Peroxidgruppe (pro Peroxogruppe jeweils ein Sauerstoffatom), 

 

     b) der korrigierte Stoffdurchsatz Ak (angegeben in Kilogramm/Minute) charakterisiert 

das Abbrandverhalten eines organischen Peroxids in seiner Verpackung bezogen auf 

eine Menge von 10 000 Kilogramm. Darin sind das Maß der Vollständigkeit und 
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Gleichmäßigkeit des Abbrandes sowie das Wärmestrahlungsvermögen der Flammen 

berücksichtigt. 

 

2 . 3 Z u o r d n u n g o r g a n i s c h e r P e r o x i d e z u G e f a h r g r u p p e n 

 

(1) Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit mit einem organischen Peroxid nur ausüben las-

sen, wenn die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung für dieses organische 

Peroxid eine Gefahrgruppe nach Absatz 2 bekannt gegeben hat. Hat die Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung für explosionsgefährliche organische Peroxide die La-

gergruppenzuordnung I, II oder III nach der Zweiten Verordnung zum Sprengstoffgesetz 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2002 (BGBl. I S. 3543), die 

zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643) geän-

dert worden ist, bekannt gegeben, gilt für diese organischen Peroxide entsprechend die 

Gefahrgruppe OP I, OP II oder OP III als bekannt gegeben. Satz 1 findet keine Anwen-

dung auf organische Peroxide in Form von Gemischen, die organische Peroxide mit einem 

Massengehalt unter 10 Prozent und Wasserstoffperoxid mit einem Massengehalt unter 5 

Prozent enthalten. 

 

(2) Für die Einteilung in Gefahrgruppen gelten folgende Kriterien: 

 

     a) Gefahrgruppe OP I: organische Peroxide dieser Gruppe brennen sehr heftig unter 

starker Wärmeentwicklung ab; der Brand breitet sich rasch aus; Packungen organi-

scher Peroxide können auch vereinzelt mit geringer Druckwirkung explodieren; da-

bei kann sich der gesamte Inhalt einer Packung umsetzen; einzelne brennende Pa-

ckungen können fortgeschleudert werden; die Gefährdung der Umgebung durch 

Wurfstücke ist gering; Gebäude in der Umgebung sind im Allgemeinen durch 

Druckwirkung nicht gefährdet; diese Gefahrgruppe wird in die Untergruppen Ia und 

Ib unterteilt; die Gefahrgruppe OP Ia umfasst die organischen Peroxide mit einem 

korrigierten Stoffdurchsatz Ak größer oder gleich 300 Kilogramm/Minute; die Ge-

fahrgruppe OP Ib umfasst die organischen Peroxide mit einem korrigierten 

Stoffdurchsatz Ak größer oder gleich 140 Kilogramm/Minute, jedoch kleiner 300 Ki-

logramm/Minute, 

 

     b) Gefahrgruppe OP II: organische Peroxide dieser Gruppe brennen heftig unter star-

ker Wärmeentwicklung ab; der Brand breitet sich rasch aus; die Packungen organi-

scher Peroxide können auch vereinzelt mit geringer Druckwirkung explodieren; da-

bei setzt sich jedoch nicht der gesamte Inhalt einer Packung um; die Umgebung ist 

hauptsächlich durch Flammen und Wärmestrahlung gefährdet; Bauten in der Um-

gebung sind durch Druckwirkung nicht gefährdet; die Gefahrgruppe OP II umfasst 

die organischen Peroxide mit einem korrigierten Stoffdurchsatz Ak größer oder 

gleich 60 Kilogramm/Minute, jedoch kleiner 140 Kilogramm/ Minute, 

 

     c) Gefahrgruppe OP III: organische Peroxide dieser Gruppe brennen ab, wobei die 

Auswirkungen des Brandes denen brennbarer Stoffe vergleichbar sind; die Gefahr-

gruppe OP III umfasst die organischen Peroxide mit einem korrigierten Stoffdurch-

satz Ak kleiner 60 Kilogramm/Minute, 

 

     d) Gefahrgruppe OP IV: organische Peroxide dieser Gruppe sind schwer entzündbar 

und brennen so langsam ab, dass die Umgebung durch Flammen und Wärmestrah-

lung praktisch nicht gefährdet ist; die Angabe eines korrigierten Stoffdurchsatzes 

Ak ist für diese Gefahrgruppe nicht möglich. 

 

(3) Liegt für ein organisches Peroxid keine Gefahrgruppenzuordnung vor, hat der Arbeit-

geber eine solche bei der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung schriftlich 

oder elektronisch zu beantragen. Dem Antrag sind die erforderlichen Unterlagen beizufü-

gen. Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung gibt die Gefahrgruppenzuord-

nung bekannt. 
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(4) Abweichend von Absatz 3 kann der Arbeitgeber auch von einer anderen geeigneten 

Stelle prüfen lassen, welche Gefahrgruppenzuordnung vorzunehmen ist. In diesem Fall 

hat der Arbeitgeber das Prüfergebnis mit den erforderlichen Unterlagen der Bundesan-

stalt für Materialforschung und -prüfung vorzulegen. Die Bundesanstalt für Materialfor-

schung und -prüfung gibt die Gefahrgruppenzuordnung bekannt, wenn diese als zutref-

fend bewertet worden ist. 

 

(5) Bis zur Bekanntgabe der Gefahrgruppenzuordnung durch die Bundesanstalt für Mate-

rialforschung und - prüfung müssen organische Peroxide mit einer Peroxidkonzentration 

 

     a) größer oder gleich 57 Prozent wie organische Peroxide der Gefahrgruppe OP Ib, 

 

     b) größer oder gleich 32 Prozent, aber kleiner 57 Prozent wie organische Peroxide der  

         Gefahrgruppe OP II, 

 

     c) größer oder gleich 10 Prozent, aber kleiner 32 Prozent wie organische Peroxide der 

Gefahrgruppe OP III behandelt werden. 

 

(6) Nicht brennbare organische Peroxide mit einer Peroxidkonzentration größer oder 

gleich 10 Prozent können wie organische Peroxide der Gefahrgruppe OP IV behandelt 

werden, wenn hierzu die Zustimmung der zuständigen Behörde vorliegt. Die vorläufige 

Gefahrgruppenzuordnung darf nicht länger als zwei Jahre genutzt werden. 

 

2 . 4 I n f o r m a t i o n s e r m i t t l u n g u n d  

G e f ä h r d u n g s b e u r t e i l u n g 

 

(1) Bei Tätigkeiten mit einem organischen Peroxid hat der Arbeitgeber im Rahmen der 

Gefährdungsbeurteilung nach § 6 fachkundig zu ermitteln, ob die von der Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung bekannt gegebene Gefahrgruppenzuordnung des or-

ganischen Peroxids für die Tätigkeiten anwendbar ist. Stimmen die Kriterien der Zuord-

nung mit den Bedingungen der Tätigkeiten überein, hat er die aus der Gefahrgruppenzu-

ordnung resultierenden Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Stellt der Arbeitgeber fest, dass 

die bekannt gegebene Gefahrgruppenzuordnung für einzelne Tätigkeiten nicht übernom-

men werden kann, legt er fachkundig für die betreffenden Tätigkeiten eine abweichende 

Gefahrgruppe fest. Ist der Arbeitgeber selbst nicht fachkundig, hat er sich fachkundig be-

raten zu lassen. 

 

(2) Stellt der Arbeitgeber im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 fest, dass bei 

der Herstellung, Be- oder Verarbeitung organischer Peroxide Gemische auftreten können, 

die detonationsfähig sind oder zur schnellen Deflagration oder heftigen Wärmeexplosion 

neigen, hat der Arbeitgeber ein Gutachten der Bundesanstalt für Materialforschung und -

prüfung einzuholen, das insbesondere auf die zu treffenden Schutzmaßnahmen eingeht. 

Dies gilt auch, wenn Tätigkeiten mit organischen Peroxiden in ortsfesten Freianlagen, 

einschließlich der Lagerung in Tanks oder Silos, ausgeübt werden sollen. 

 

2 . 5 S c h u t z - u n d S i c h e r h e i t s a b s t ä n d e 

 

(1) Der Arbeitgeber hat für Gebäude und Freianlagen, in oder auf denen Tätigkeiten mit 

organischen Peroxiden durchgeführt werden, ausreichende Schutzabstände zu Wohnbe-

reichen und öffentlichen Verkehrswegen sowie Sicherheitsabstände zu innerbetrieblichen 

Gebäuden oder Anlagen festzulegen. Zu Gebäuden, in denen nur Tätigkeiten mit organi-

schen Peroxiden der Gefahrgruppe OP IV durchgeführt werden, sind keine Schutz- und 

Sicherheitsabstände einzuhalten. 

 

(2) Die Schutz- und Sicherheitsabstände sind in Abhängigkeit von der Gefahrgruppe und 

der Menge der vorhandenen organischen Peroxide sowie der Lage, Anordnung und Bauart 

der Gebäude und Anlagen festzulegen. 
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(3) Beim Aufbewahren von organischen Peroxiden der Gefahrgruppe OP Ia bis zu einer 

Nettomasse von 100 Kilogramm und der Gefahrgruppen OP Ib, OP II und OP III bis zu 

einer Nettomasse von 200 Kilogramm sind keine Schutz- und Sicherheitsabstände einzu-

halten. Es muss jedoch sichergestellt sein, dass eine nicht bestimmungsgemäße Umset-

zung organischer Peroxide nicht nach außen oder nur in ungefährliche Richtung wirken 

kann. 

 

2 . 6 B a u l i c h e A n f o r d e r u n g e n 

 

Der Arbeitgeber hat Gebäude, in denen Tätigkeiten mit organischen Peroxiden durchge-

führt werden, so zu errichten, dass eine Gefährdung der Beschäftigten und anderer Per-

sonen bei Betriebsstörungen oder Unfällen auf ein Minimum reduziert wird. Kann durch 

eine eintretende Zersetzung eine Gefährdung auftreten, hat er sicherzustellen, dass ins-

besondere Gebäude und Räume zum Herstellen, Bearbeiten, Verarbeiten, Abfüllen oder 

Vernichten organischer Peroxide 

 

a) in Sicherheitsbauweise errichtet werden, 

 

b) über ausreichend widerstandsfähige Decken und Wände verfügen und 

 

c) über ausreichend bemessene Druckentlastungsflächen in Wänden oder Decken verfü-

gen, die im Explosionsfall einen schnellen Druckabbau ermöglichen; diese müssen aus 

leichten Baustoffen bestehen und ihre Widerstandsfähigkeit muss deutlich niedriger 

sein als die anderen Bauteile. 

 

2 . 7 Z ü n d q u e l l e n 

 

Der Arbeitgeber hat die Bereiche, in denen Zündquellen vermieden werden müssen, im 

Rahmen der Gefährdungsbeurteilung festzulegen und hierfür die erforderlichen Schutz-

maßnahmen, einschließlich der Kennzeichnung dieser Bereiche, zu ergreifen. 

 

2 . 8 I n n e r b e t r i e b l i c h e r T r a n s p o r t 

 

Zum innerbetrieblichen Transport eines organischen Peroxids dürfen nur Kraftfahrzeuge 

oder Flurförderzeuge eingesetzt werden, die keine Zündquelle für das organische Peroxid 

darstellen. 

 

2 . 9 A n f o r d e r u n g e n a n d a s A u f b e w a h r e n o r g a n i s c h e r  

P e r o x i d e 

 

(1) Organische Peroxide, die dem Sprengstoffgesetz unterfallen, sind aufzubewahren 

nach Maßgabe der Vorschriften der Zweiten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2002 (BGBl. I S. 3543), die zuletzt 

durch Artikel 2 der Verordnung vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643) geändert wor-

den ist. Für das Aufbewahren organischer Peroxide, die nicht dem Sprengstoffgesetz 

unterfallen, gelten die Absätze 2 bis 5. 

 

(2) Lagergebäude für organische Peroxide der Gefahrgruppen OP I bis OP III müssen in 

eingeschossiger Bauweise errichtet sein. Abweichend von Satz 1 darf ein Lagergebäude 

auch mehrgeschossig sein, wenn die Gefährdungsbeurteilung ergibt, dass die Gefährdung 

der Beschäftigten und anderer Personen durch die mehrgeschossige Bauweise nicht er-

höht wird. 

 

(3) Lagerräume für organische Peroxide der Gefahrgruppen OP I bis OP III müssen mit 

Druckentlastungsflächen versehen sein. 

 

(4) Lagerräume müssen so errichtet und ausgerüstet sein, dass die höchstzulässige Auf-

bewahrungstemperatur für organische Peroxide nicht überschritten wird. 
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(5) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass organische Peroxide mit anderen Stoffen, 

Gemischen oder Erzeugnissen nur zusammen gelagert oder gemeinsam abgestellt wer-

den, wenn hierdurch keine wesentliche Erhöhung der Gefährdung eintreten kann. 

 

2 . 1 0 A n f o r d e r u n g e n a n B e t r i e b s a n l a g e n u n d 

 - e i n r i c h t u n g e n 

 

(1) Betriebsanlagen und -einrichtungen müssen so beschaffen und ausgerüstet sein, dass 

auch bei Betriebsstörungen oder Unfällen die Sicherheit aufrechterhalten und ein unkon-

trollierter Austritt von organischen Peroxiden vermieden wird. Sie müssen vollständig und 

gefahrlos entleert werden können. 

 

(2) Betriebsanlagen müssen so errichtet sein, dass durch sie keine gefährlichen Reaktio-

nen der organischen Peroxide ausgelöst werden. Sie sind mit Kontroll- und Regeleinrich-

tungen für den sicheren Betrieb auszurüsten. 

 

(3) Gefährliche Einschlüsse organischer Peroxide müssen vermieden werden. 

 

(4) Art und Anzahl der Feuerlöscheinrichtungen müssen für die besonderen Eigenschaften 

der organischen Peroxide ausgelegt sein. 

 

Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend  

Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) 
 

Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 

Geltungsbereich 

 

(1) Dieses Gesetz gilt in der Bundesrepublik Deutschland und in der ausschließlichen 

Wirtschaftszone für die Beschäftigung von Personen, die noch nicht 18 Jahre alt sind, 

 

     1. in der Berufsausbildung, 

 

     2. als Arbeitnehmer oder Heimarbeiter, 

 

     3. mit sonstigen Dienstleistungen, die der Arbeitsleistung von Arbeitnehmern oder 

Heimarbeitern ähnlich sind, 

 

     4. in einem der Berufsausbildung ähnlichen Ausbildungsverhältnis. 

 

(2) Dieses Gesetz gilt nicht 

 

     1. für geringfügige Hilfeleistungen, soweit sie gelegentlich 

 

         a) aus Gefälligkeit, 

 

         b) auf Grund familienrechtlicher Vorschriften, 

 

         c) in Einrichtungen der Jugendhilfe, 
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         d) in Einrichtungen zur Eingliederung Behinderter erbracht werden, 

 

    2. für die Beschäftigung durch die Personensorgeberechtigten im Familienhaushalt. 

 

§ 2 

Kind, Jugendlicher 

 

(1) Kind im Sinne dieses Gesetzes ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist. 

 

(2) Jugendlicher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer 15, aber noch nicht 18 Jahre alt ist. 

 

(3) Auf Jugendliche, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen, finden die für Kinder gelten-

den Vorschriften Anwendung. 

  

§ 3 

Arbeitgeber 

 

Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist, wer ein Kind oder einen Jugendlichen gemäß § 

1 beschäftigt. 

 

§ 4 

Arbeitszeit 

 

(1) Tägliche Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der täglichen Beschäftigung 

ohne die Ruhepausen (§ 11). 

 

(2) Schichtzeit ist die tägliche Arbeitszeit unter Hinzurechnung der Ruhepausen (§ 11). 

 

(3) Im Bergbau unter Tage gilt die Schichtzeit als Arbeitszeit. Sie wird gerechnet vom 

Betreten des Förderkorbs bei der Einfahrt bis zum Verlassen des Förderkorbs bei der Aus-

fahrt oder vom Eintritt des einzelnen Beschäftigten in das Stollenmundloch bis zu seinem 

Wiederaustritt. 

 

(4) Für die Berechnung der wöchentlichen Arbeitszeit ist als Woche die Zeit von Montag 

bis einschließlich Sonntag zugrunde zu legen. Die Arbeitszeit, die an einem Werktag in-

folge eines gesetzlichen Feiertags ausfällt, wird auf die wöchentliche Arbeitszeit ange-

rechnet. 

 

(5) Wird ein Kind oder ein Jugendlicher von mehreren Arbeitgebern beschäftigt, so wer-

den die Arbeits- und Schichtzeiten sowie die Arbeitstage zusammengerechnet. 

  

Zweiter Abschnitt 

Beschäftigung von Kindern 

 

§ 5 

Verbot der Beschäftigung von Kindern 

 

(1) Die Beschäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1) ist verboten. 

 

(2) Das Verbot des Absatzes 1 gilt nicht für die Beschäftigung von Kindern 

 

     1. zum Zwecke der Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, 

 

     2. im Rahmen des Betriebspraktikums während der Vollzeitschulpflicht, 

 

     3. in Erfüllung einer richterlichen Weisung. 
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Auf die Beschäftigung finden § 7 Satz 1 Nr. 2 und die §§ 9 bis 46 entsprechende Anwen-

dung. 

 

(3) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht für die Beschäftigung von Kindern über 13 

Jahre mit Einwilligung des Personensorgeberechtigten, soweit die Beschäftigung leicht 

und für Kinder geeignet ist. Die Beschäftigung ist leicht, wenn sie auf Grund ihrer Be-

schaffenheit und der besonderen Bedingungen, unter denen sie ausgeführt wird, 

 

     1. die Sicherheit, Gesundheit und Entwicklung der Kinder, 

 

     2. ihren Schulbesuch, ihre Beteiligung an Maßnahmen zur Berufswahlvorbereitung 

oder Berufsausbildung, die von der zuständigen Stelle anerkannt sind, und 

     3. ihre Fähigkeit, dem Unterricht mit Nutzen zu folgen, nicht nachteilig beeinflusst. 

Die Kinder dürfen nicht mehr als zwei Stunden täglich, in landwirtschaftlichen Fami-

lienbetrieben nicht mehr als drei Stunden täglich, nicht zwischen 18 und 8 Uhr, 

nicht vor dem Schulunterricht und nicht während des Schulunterrichts beschäftigt 

werden. Auf die Beschäftigung finden die §§ 15 bis 31 entsprechende Anwendung. 

 

(4) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht für die Beschäftigung von Jugendlichen (§ 

2 Abs. 3) während der Schulferien für höchstens vier Wochen im Kalenderjahr. Auf die 

Beschäftigung finden die §§ 8 bis 31 entsprechende Anwendung. 

 

(4a) Die Bundesregierung hat durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

die Beschäftigung nach Absatz 3 näher zu bestimmen. 

 

(4b) Der Arbeitgeber unterrichtet die Personensorgeberechtigten der von ihm beschäftig-

ten Kinder über mögliche Gefahren sowie über alle zu ihrer Sicherheit und ihrem Ge-

sundheitsschutz getroffenen Maßnahmen. 

 

(5) Für Veranstaltungen kann die Aufsichtsbehörde Ausnahmen gemäß § 6 bewilligen. 

 

§ 6 

Behördliche Ausnahmen für Veranstaltungen 

 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag bewilligen, dass 

 

     1. bei Theatervorstellungen Kinder über sechs Jahre bis zu vier Stunden täglich in der 

Zeit von 10 bis 23 Uhr, 

 

     2. bei Musikaufführungen und anderen Aufführungen, bei Werbeveranstaltungen so-

wie bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- und Bildträger 

sowie bei Film- und Fotoaufnahmen 

 

         a) Kinder über drei bis sechs Jahre bis zu zwei Stunden täglich in der Zeit von 8 bis 

17 Uhr, 

 

        b) Kinder über sechs Jahre bis zu drei Stunden täglich in der Zeit von 8 bis 22 Uhr 

gestaltend mitwirken und an den erforderlichen Proben teilnehmen. Eine Aus-

nahme darf nicht bewilligt werden für die Mitwirkung in Kabaretts, Tanzlokalen 

und ähnlichen Betrieben sowie auf Vergnügungsparks, Kirmessen, Jahrmärkten 

und bei ähnlichen Veranstaltungen, Schaustellungen oder Darbietungen. 

 

(2) Die Aufsichtsbehörde darf nach Anhörung des zuständigen Jugendamts die Beschäfti-

gung nur bewilligen, wenn 

 

     1. die Personensorgeberechtigten in die Beschäftigung schriftlich eingewilligt haben, 
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     2. der Aufsichtsbehörde eine nicht länger als vor drei Monaten ausgestellte ärztliche 

Bescheinigung vorgelegt wird, nach der gesundheitliche Bedenken gegen die Be-

schäftigung nicht bestehen, 

 

     3. die erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz des Kindes gegen 

Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer Beeinträchtigung 

der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung getroffen sind, 

 

     4. Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes bei der Beschäftigung sichergestellt 

sind, 

 

     5. nach Beendigung der Beschäftigung eine ununterbrochene Freizeit von mindestens 

14 Stunden eingehalten wird, 

 

     6. das Fortkommen in der Schule nicht beeinträchtigt wird. 

 

(3) Die Aufsichtsbehörde bestimmt, 

 

     1. wie lange, zu welcher Zeit und an welchem Tag das Kind beschäftigt werden darf, 

 

     2. Dauer und Lage der Ruhepausen, 

 

     3. die Höchstdauer des täglichen Aufenthalts an der Beschäftigungsstätte. 

 

(4) Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ist dem Arbeitgeber schriftlich bekanntzuge-

ben. Er darf das Kind erst nach Empfang des Bewilligungsbescheids beschäftigen. 

 

§ 7 

Beschäftigung von nicht vollzeitschulpflichtigen Kindern 

 

Kinder, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, dürfen 

 

1. im Berufsausbildungsverhältnis, 

 

2. außerhalb eines Berufsausbildungsverhältnisses nur mit leichten und für sie geeigne-

ten Tätigkeiten bis zu sieben Stunden täglich und 35 Stunden wöchentlich beschäftigt 

werden. Auf die Beschäftigung finden die §§ 8 bis 46 entsprechende Anwendung. 

 

Dritter Abschnitt 

Beschäftigung Jugendlicher 

 

Erster Titel 

Arbeitszeit und Freizeit 

 

§ 8 

Dauer der Arbeitszeit 

 

(1) Jugendliche dürfen nicht mehr als acht Stunden täglich und nicht mehr als 40 Stun-

den wöchentlich beschäftigt werden. 

 

(2) Wenn in Verbindung mit Feiertagen an Werktagen nicht gearbeitet wird, damit die 

Beschäftigten eine längere zusammenhängende Freizeit haben, so darf die ausfallende 

Arbeitszeit auf die Werktage von fünf zusammenhängenden, die Ausfalltage einschlie-

ßenden Wochen nur dergestalt verteilt werden, dass die Wochenarbeitszeit im Durch-

schnitt dieser fünf Wochen 40 Stunden nicht überschreitet. Die tägliche Arbeitszeit darf 

hierbei achteinhalb Stunden nicht überschreiten. 
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(2a) Wenn an einzelnen Werktagen die Arbeitszeit auf weniger als acht Stunden verkürzt 

ist, können Jugendliche an den übrigen Werktagen derselben Woche achteinhalb Stunden 

beschäftigt werden. 

 

(3) In der Landwirtschaft dürfen Jugendliche über 16 Jahre während der Erntezeit nicht 

mehr als neun Stunden täglich und nicht mehr als 85 Stunden in der Doppelwoche be-

schäftigt werden. 

 

§ 9 

Berufsschule 

 

(1) Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die Teilnahme am Berufsschulunterricht 

freizustellen. Er darf den Jugendlichen nicht beschäftigen 

1. vor einem vor 9 Uhr beginnenden Unterricht; dies gilt auch für Personen, die über 18 

Jahre alt und noch berufsschulpflichtig sind, 

 

2. an einem Berufsschultag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden von mindestens je 45 

Minuten, einmal in der Woche, 

 

3. in Berufsschulwochen mit einem planmäßigen Blockunterricht von mindestens 25 

Stunden an mindestens fünf Tagen; zusätzliche betriebliche Ausbildungsveranstaltungen 

bis zu zwei Stunden wöchentlich sind zulässig. 

 

(2) Auf die Arbeitszeit werden angerechnet 

 

     1. Berufsschultage nach Absatz 1 Nr. 2 mit acht Stunden, 

 

     2. Berufsschulwochen nach Absatz 1 Nr. 3 mit 40 Stunden, 

 

     3. im Übrigen die Unterrichtszeit einschließlich der Pausen. 

 

(3) Ein Entgeltausfall darf durch den Besuch der Berufsschule nicht eintreten. 

 

(4) (weggefallen) 

 

§ 10 

Prüfungen und außerbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen 

 

(1) Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen 

 

     1. für die Teilnahme an Prüfungen und Ausbildungsmaßnahmen, die auf Grund öffent-

lich-rechtlicher oder vertraglicher Bestimmungen außerhalb der Ausbildungsstätte 

durchzuführen sind, 

 

     2. an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlussprüfung unmittelbar vorangeht, 

freizustellen. 

 

(2) Auf die Arbeitszeit werden angerechnet 

 

     1. die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 1 mit der Zeit der Teilnahme einschließlich der 

Pausen, 

 

     2. die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 2 mit acht Stunden. Ein Entgeltausfall darf nicht 

eintreten. 
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§ 11 

Ruhepausen, Aufenthaltsräume 

 

(1) Jugendlichen müssen im voraus feststehende Ruhepausen von angemessener Dauer 

gewährt werden. Die Ruhepausen müssen mindestens betragen 

 

     1. 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als viereinhalb bis zu sechs Stunden, 

 

     2. 60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden. 

 

Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung von mindestens 15 Minuten. 

 

(2) Die Ruhepausen müssen in angemessener zeitlicher Lage gewährt werden, frühestens 

eine Stunde nach Beginn und spätestens eine Stunde vor Ende der Arbeitszeit. Länger als 

viereinhalb Stunden hintereinander dürfen Jugendliche nicht ohne Ruhepause beschäftigt 

werden. 

(3) Der Aufenthalt während der Ruhepausen in Arbeitsräumen darf den Jugendlichen nur 

gestattet werden, wenn die Arbeit in diesen Räumen während dieser Zeit eingestellt ist 

und auch sonst die notwendige Erholung nicht beeinträchtigt wird. 

 

(4) Absatz 3 gilt nicht für den Bergbau unter Tage. 

 

§ 12 

Schichtzeit 

 

Bei der Beschäftigung Jugendlicher darf die Schichtzeit (§ 4 Abs. 2) 10 Stunden, im 

Bergbau unter Tage 8 Stunden, im Gaststättengewerbe, in der Landwirtschaft, in der 

Tierhaltung, auf Bau- und Montagestellen 11 Stunden nicht überschreiten. 

 

§ 13 

Tägliche Freizeit 

 

Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit dürfen Jugendliche nicht vor Ablauf einer un-

unterbrochenen Freizeit von mindestens 12 Stunden beschäftigt werden. 

 

§ 14 

Nachtruhe 

 

(1) Jugendliche dürfen nur in der Zeit von 6 bis 20 Uhr beschäftigt werden. 

 

(2) Jugendliche über 16 Jahre dürfen 

 

     1. im Gaststätten- und Schaustellergewerbe bis 22 Uhr, 

 

     2. in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr, 

 

     3. in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis 21 Uhr, 

 

     4. in Bäckereien und Konditoreien ab 5 Uhr beschäftigt werden. 

 

(3) Jugendliche über 17 Jahre dürfen in Bäckereien ab 4 Uhr beschäftigt werden. 

 

(4) An dem einem Berufsschultag unmittelbar vorangehenden Tag dürfen Jugendliche 

auch nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 nicht nach 20 Uhr beschäftigt werden, wenn der Berufs-

schulunterricht am Berufsschultag vor 9 Uhr beginnt. 

 

(5) Nach vorheriger Anzeige an die Aufsichtsbehörde dürfen in Betrieben, in denen die 

übliche Arbeitszeit aus verkehrstechnischen Gründen nach 20 Uhr endet, Jugendliche bis 
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21 Uhr beschäftigt werden, soweit sie hierdurch unnötige Wartezeiten vermeiden können. 

Nach vorheriger Anzeige an die Aufsichtsbehörde dürfen ferner in mehrschichtigen Be-

trieben Jugendliche über 16 Jahre ab 5.30 Uhr oder bis 23.30 Uhr beschäftigt werden, 

soweit sie hierdurch unnötige Wartezeiten vermeiden können. 

 

(6) Jugendliche dürfen in Betrieben, in denen die Beschäftigten in außergewöhnlichem 

Grade der Einwirkung von Hitze ausgesetzt sind, in der warmen Jahreszeit ab 5 Uhr be-

schäftigt werden. Die Jugendlichen sind berechtigt, sich vor Beginn der Beschäftigung 

und danach in regelmäßigen Zeitabständen arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen. 

Die Kosten der Untersuchungen hat der Arbeitgeber zu tragen, sofern er diese nicht kos-

tenlos durch einen Betriebsarzt oder einen überbetrieblichen Dienst von Betriebsärzten 

anbietet. 

 

(7) Jugendliche dürfen bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Auffüh-

rungen, bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- und Bildträger 

sowie bei Film- und Fotoaufnahmen bis 23 Uhr gestaltend mitwirken. Eine Mitwirkung ist 

nicht zulässig bei Veranstaltungen, Schaustellungen oder Darbietungen, bei denen die 

Anwesenheit Jugendlicher nach den Vorschriften des Jugendschutzgesetzes verboten ist. 

Nach Beendigung der Tätigkeit dürfen Jugendliche nicht vor Ablauf einer ununterbroche-

nen Freizeit von mindestens 14 Stunden beschäftigt werden. 

 

§ 15 

Fünf-Tage-Woche 

 

Jugendliche dürfen nur an fünf Tagen in der Woche beschäftigt werden. Die beiden wö-

chentlichen Ruhetage sollen nach Möglichkeit aufeinander folgen. 

 

§ 16 

Samstagsruhe 

 

(1) An Samstagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden. 

 

(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Samstagen nur 

 

     1. in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pflege- und Kinderheimen, 

 

     2. in offenen Verkaufsstellen, in Betrieben mit offenen Verkaufsstellen, in Bäckereien 

und Konditoreien, im Friseurhandwerk und im Marktverkehr, 

 

     3. im Verkehrswesen, 

 

     4. in der Landwirtschaft und Tierhaltung, 

 

     5. im Familienhaushalt, 

 

     6. im Gaststätten- und Schaustellergewerbe, 

 

     7. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Aufführungen, bei Auf-

nahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- und Bildträger sowie bei 

Film- und Fotoaufnahmen, 

 

     8. bei außerbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen, 

 

     9. beim Sport, 

 

     10. im ärztlichen Notdienst, 
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     11. in Reparaturwerkstätten für Kraftfahrzeuge. Mindestens zwei Samstage im Monat 

sollen beschäftigungsfrei bleiben. 

 

(3) Werden Jugendliche am Samstag beschäftigt, ist ihnen die Fünf-Tage-Woche (§ 15) 

durch Freistellung an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben Woche si-

cherzustellen. In Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung 

auch an diesem Tag erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tag keinen Berufsschul-

unterricht haben. 

 

(4) Können Jugendliche in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 am Samstag nicht acht Stun-

den beschäftigt werden, kann der Unterschied zwischen der tatsächlichen und der nach § 

8 Abs. 1 höchstzulässigen Arbeitszeit an dem Tag bis 13 Uhr ausgeglichen werden, an 

dem die Jugendlichen nach Absatz 3 Satz 1 freizustellen sind. 

 

§ 17 

Sonntagsruhe 

 

(1) An Sonntagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden. 

 

(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Sonntagen nur 

 

     1. in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pflege- und Kinderheimen, 

 

     2. in der Landwirtschaft und Tierhaltung mit Arbeiten, die auch an Sonn- und Feierta-

gen naturnotwendig vorgenommen werden müssen, 

 

     3. im Familienhaushalt, wenn der Jugendliche in die häusliche Gemeinschaft aufge-

nommen ist, 

 

     4. im Schaustellergewerbe, 

 

     5. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Aufführungen sowie bei 

Direktsendungen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), 

 

     6. beim Sport, 

 

     7. im ärztlichen Notdienst, 

 

     8. im Gaststättengewerbe. 

 

Jeder zweite Sonntag soll, mindestens zwei Sonntage im Monat müssen beschäftigungs-

frei bleiben. 

 

(3) Werden Jugendliche am Sonntag beschäftigt, ist ihnen die Fünf-Tage-Woche (§ 15) 

durch Freistellung an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben Woche si-

cherzustellen. In Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung 

auch an diesem Tag erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tag keinen Berufsschul-

unterricht haben. 

 

§ 18 

Feiertagsruhe 

 

(1) Am 24. und 31. Dezember nach 14 Uhr und an gesetzlichen Feiertagen dürfen Ju-

gendliche nicht beschäftigt werden. 

 

(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an gesetzlichen Feiertagen in den Fällen 

des § 17 Abs. 2, ausgenommen am 25. Dezember, am 1. Januar, am ersten Osterfeier-

tag und am 1. Mai. 
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(3) Für die Beschäftigung an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einem Werktag fällt, ist 

der Jugendliche an einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben oder der fol-

genden Woche freizustellen. In Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann 

die Freistellung auch an diesem Tag erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tag kei-

nen Berufsschulunterricht haben. 

 

§ 19 

Urlaub 

 

(1) Der Arbeitgeber hat Jugendlichen für jedes Kalenderjahr einen bezahlten Erholungs-

urlaub zu gewähren. 

 

 

(2) Der Urlaub beträgt jährlich 

 

1. mindestens 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahrs noch 

nicht 16 Jahre alt ist, 

 

2. mindestens 27 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahrs noch 

nicht 17 Jahre alt ist, 

 

3. mindestens 25 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahrs noch 

nicht 18 Jahre alt ist. 

Jugendliche, die im Bergbau unter Tage beschäftigt werden, erhalten in jeder Altersgrup-

pe einen zusätzlichen Urlaub von drei Werktagen. 

 

(3) Der Urlaub soll Berufsschülern in der Zeit der Berufsschulferien gegeben werden. So-

weit er nicht in den Berufsschulferien gegeben wird, ist für jeden Berufsschultag, an dem 

die Berufsschule während des Urlaubs besucht wird, ein weiterer Urlaubstag zu gewäh-

ren. 

 

(4) Im Übrigen gelten für den Urlaub der Jugendlichen § 3 Abs. 2, §§ 4 bis 12 und § 13 

Abs. 3 des Bundesurlaubsgesetzes. Der Auftraggeber oder Zwischenmeister hat jedoch 

abweichend von § 12 Nr. 1 des Bundesurlaubsgesetzes den jugendlichen Heimarbeitern 

für jedes Kalenderjahr einen bezahlten Erholungsurlaub entsprechend Absatz 2 zu ge-

währen; das Urlaubsentgelt der jugendlichen Heimarbeiter beträgt bei einem Urlaub von 

30 Werktagen 11,6 vom Hundert, bei einem Urlaub von 27 Werktagen 10,3 vom Hundert 

und bei einem Urlaub von 25 Werktagen 9,5 vom Hundert. 

 

§ 20 

Binnenschifffahrt 

 

(1) In der Binnenschifffahrt gelten folgende Abweichungen: 

 

     1. Abweichend von § 12 darf die Schichtzeit Jugendlicher über 16 Jahre während der 

Fahrt bis auf 14 Stunden täglich ausgedehnt werden, wenn ihre Arbeitszeit sechs 

Stunden täglich nicht überschreitet. Ihre tägliche Freizeit kann abweichend von § 

13 der Ausdehnung der Schichtzeit entsprechend bis auf 10 Stunden verkürzt wer-

den. 

 

     2. Abweichend von § 14 Abs. 1 dürfen Jugendliche über 16 Jahre während der Fahrt 

bis 22 Uhr beschäftigt werden. 

 

     3. Abweichend von §§ 15, 16 Abs. 1, § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 dürfen Jugendliche 

an jedem Tag der Woche beschäftigt werden, jedoch nicht am 24. Dezember, an 

den Weihnachtsfeiertagen, am 31. Dezember, am 1. Januar, an den Osterfeiertagen 

und am 1. Mai. Für die Beschäftigung an einem Samstag, Sonntag und an einem 
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gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, ist ihnen je ein freier Tag zu ge-

währen. Diese freien Tage sind den Jugendlichen in Verbindung mit anderen freien 

Tagen zu gewähren, spätestens, wenn ihnen 10 freie Tage zustehen. 

 

(2) In der gewerblichen Binnenschifffahrt hat der Arbeitgeber Aufzeichnungen nach Ab-

satz 3 über die tägliche Arbeits- oder Freizeit jedes Jugendlichen zu führen, um eine Kon-

trolle der Einhaltung der §§ 8 bis 21a dieses Gesetzes zu ermöglichen. Die Aufzeichnun-

gen sind in geeigneten Zeitabständen, spätestens bis zum nächsten Monatsende, ge-

meinsam vom Arbeitgeber oder seinem Vertreter und von dem Jugendlichen zu prüfen 

und zu bestätigen. Im Anschluss müssen die Aufzeichnungen für mindestens zwölf Mona-

te an Bord aufbewahrt werden und dem Jugendlichen ist eine Kopie der bestätigten Auf-

zeichnungen auszuhändigen. Der Jugendliche hat die Kopien daraufhin zwölf Monate für 

eine Kontrolle bereitzuhalten. 

 

 

(3) Die Aufzeichnungen nach Absatz 2 müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 

 

     1. Name des Schiffes, 

 

     2. Name des Jugendlichen, 

 

     3. Name des verantwortlichen Schiffsführers, 

 

     4. Datum des jeweiligen Arbeits- oder Ruhetages, 

 

     5. für jeden Tag der Beschäftigung, ob es sich um einen Arbeits- oder um einen Ru-

hetag handelt sowie 

 

     6. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit oder der täglichen Freizeit. 

 

§ 21 

Ausnahmen in besonderen Fällen 

 

(1) Die §§ 8 und 11 bis 18 finden keine Anwendung auf die Beschäftigung Jugendlicher 

mit vorübergehenden und unaufschiebbaren Arbeiten in Notfällen, soweit erwachsene 

Beschäftigte nicht zur Verfügung stehen. 

 

(2) Wird in den Fällen des Absatzes 1 über die Arbeitszeit des § 8 hinaus Mehrarbeit ge-

leistet, so ist sie durch entsprechende Verkürzung der Arbeitszeit innerhalb der folgenden 

drei Wochen auszugleichen. 

 

(3) (weggefallen) 

 

§ 21a 

Abweichende Regelungen 

 

(1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrages in einer Betriebsvereinba-

rung kann zugelassen werden 

 

     1. abweichend von den §§ 8, 15, 16 Abs. 3 und 4, § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 die 

Arbeitszeit bis zu neun Stunden täglich, 44 Stunden wöchentlich und bis zu fünfein-

halb Tagen in der Woche anders zu verteilen, jedoch nur unter Einhaltung einer 

durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 40 Stunden in einem Ausgleichszeitraum 

von zwei Monaten, 

 

     2. abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und Abs. 2 die Ruhepausen bis zu 15 Mi-

nuten zu kürzen und die Lage der Pausen anders zu bestimmen, 
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     3. abweichend von § 12 die Schichtzeit mit Ausnahme des Bergbaus unter Tage bis zu 

einer Stunde täglich zu verlängern, 

 

     4. abweichend von § 16 Abs. 1 und 2 Jugendliche an 26 Samstagen im Jahr oder an 

jedem Samstag zu beschäftigen, wenn stattdessen der Jugendliche an einem ande-

ren Werktag derselben Woche von der Beschäftigung freigestellt wird, 

 

     5. abweichend von den §§ 15, 16 Abs. 3 und 4, § 17 Abs. 3 und § 18 Abs. 3 Jugendli-

che bei einer Beschäftigung an einem Samstag oder an einem Sonn- oder Feiertag 

unter vier Stunden an einem anderen Arbeitstag derselben oder der folgenden Wo-

che vor- oder nachmittags von der Beschäftigung freizustellen, 

 

     6. abweichend von § 17 Abs. 2 Satz 2 Jugendliche im Gaststätten- und Schausteller-

gewerbe sowie in der Landwirtschaft während der Saison oder der Erntezeit an drei 

Sonntagen im Monat zu beschäftigen. 

 

(2) Im Geltungsbereich eines Tarifvertrages nach Absatz 1 kann die abweichende tarif-

vertragliche Regelung im Betrieb eines nicht tarifgebundenen Arbeitgebers durch Be-

triebsvereinbarung oder, wenn ein Betriebsrat nicht besteht, durch schriftliche Vereinba-

rung zwischen dem Arbeitgeber und dem Jugendlichen übernommen werden. 

 

(3) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften können die in Ab-

satz 1 genannten Abweichungen in ihren Regelungen vorsehen. 

 

§ 21b 

 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann im Interesse der Berufsausbildung 

oder der Zusammenarbeit von Jugendlichen und Erwachsenen durch Rechtsverordnung 

mit Zustimmung des Bundesrates Ausnahmen von den Vorschriften 

 

1. des § 8, der §§ 11 und 12, der §§ 15 und 16, des § 17 Abs. 2 und 3 sowie des § 18 

Abs. 3 im Rahmen des § 21a Abs. 1, 

 

2. des § 14, jedoch nicht vor 5 Uhr und nicht nach 23 Uhr, sowie 

 

3. des § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 an höchstens 26 Sonn- und Feiertagen im Jahr zulas-

sen, soweit eine Beeinträchtigung der Gesundheit oder der körperlichen oder seelisch-

geistigen Entwicklung der Jugendlichen nicht zu befürchten ist. 

 

Zweiter Titel 

Beschäftigungsverbote und -beschränkungen 

 

§ 22 

Gefährliche Arbeiten 

 

(1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden 

 

     1. mit Arbeiten, die ihre physische oder psychische Leistungsfähigkeit übersteigen, 

 

     2. mit Arbeiten, bei denen sie sittlichen Gefahren ausgesetzt sind, 

 

     3. mit Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen anzunehmen ist, 

dass Jugendliche sie wegen mangelnden Sicherheitsbewusstseins oder mangelnder 

Erfahrung nicht erkennen oder nicht abwenden können, 

 

     4. mit Arbeiten, bei denen ihre Gesundheit durch außergewöhnliche Hitze oder Kälte 

oder starke Nässe gefährdet wird, 
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     5. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Lärm, Erschütterungen 

oder Strahlen ausgesetzt sind, 

 

     6. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Gefahrstoffen im Sinne 

der Gefahrstoffverordnung ausgesetzt sind, 

  

     7. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von biologischen Arbeitsstof-

fen im Sinne der Biostoffverordnung ausgesetzt sind. 

 

(2) Absatz 1 Nr. 3 bis 7 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher, soweit 

 

     1. dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist, 

     2. ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist und 

 

     3. der Luftgrenzwert bei gefährlichen Stoffen (Absatz 1 Nr. 6) unterschritten wird. 

Satz 1 findet keine Anwendung auf gezielte Tätigkeiten mit biologischen Arbeits-

stoffen der Risikogruppen 3 und 4 im Sinne der Biostoffverordnung sowie auf nicht 

gezielte Tätigkeiten, die nach der Biostoffverordnung der Schutzstufe 3 oder 4 zu-

zuordnen sind. 

 

(3) Werden Jugendliche in einem Betrieb beschäftigt, für den ein Betriebsarzt oder eine 

Fachkraft für Arbeitssicherheit verpflichtet ist, muss ihre betriebsärztliche oder sicher-

heitstechnische Betreuung sichergestellt sein. 

 

§ 23 

Akkordarbeit, tempoabhängige Arbeiten 

 

(1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden 

 

     1. mit Akkordarbeit und sonstigen Arbeiten, bei denen durch ein gesteigertes Arbeits-

tempo ein höheres Entgelt erzielt werden kann, 

 

     2. in einer Arbeitsgruppe mit erwachsenen Arbeitnehmern, die mit Arbeiten nach 

Nummer 1 beschäftigt werden, 

 

     3. mit Arbeiten, bei denen ihr Arbeitstempo nicht nur gelegentlich vorgeschrieben, 

vorgegeben oder auf andere Weise erzwungen wird. 

 

(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher, 

 

     1. soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels erforderlich ist 

oder 

 

     2. wenn sie eine Berufsausbildung für diese Beschäftigung abgeschlossen haben 

         und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist. 

 

§ 24 

Arbeiten unter Tage 

 

(1) Jugendliche dürfen nicht mit Arbeiten unter Tage beschäftigt werden. 

 

(2) Absatz 1 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher über 16 Jahre, 

 

     1. soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels erforderlich ist, 

 

     2. wenn sie eine Berufsausbildung für die Beschäftigung unter Tage abgeschlossen 

haben oder 

 



AGG 

 
- 195 - 

     3. wenn sie an einer von der Bergbehörde genehmigten Ausbildungsmaßnahme für 

Bergjungarbeiter teilnehmen oder teilgenommen haben und ihr Schutz durch die 

Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist. 

 

§ 25 

Verbot der Beschäftigung durch bestimmte Personen 

 

(1) Personen, die 

 

     1. wegen eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren,  

 

     2. wegen einer vorsätzlichen Straftat, die sie unter Verletzung der ihnen als Arbeitge-

ber, Ausbildender oder Ausbilder obliegenden Pflichten zum Nachteil von Kindern 

oder Jugendlichen begangen haben, zu einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Mo-

naten, 

 

     3. wegen einer Straftat nach den §§ 109h, 171, 174 bis 184i, 225, 232 bis 233a des 

Strafgesetzbuches, 

   

     4. wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz oder 

 

     5. wegen einer Straftat nach dem Jugendschutzgesetz oder nach dem Gesetz über die 

Verbreitung jugendgefährdender Schriften wenigstens zweimal rechtskräftig verur-

teilt worden sind, dürfen Jugendliche nicht beschäftigen sowie im Rahmen eines 

Rechtsverhältnisses im Sinne des § 1 nicht beaufsichtigen, nicht anweisen, nicht 

ausbilden und nicht mit der Beaufsichtigung, Anweisung oder Ausbildung von Ju-

gendlichen beauftragt werden. Eine Verurteilung bleibt außer Betracht, wenn seit 

dem Tag ihrer Rechtskraft fünf Jahre verstrichen sind. Die Zeit, in welcher der Täter 

auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist, wird nicht einge-

rechnet. 

 

(2) Das Verbot des Absatzes 1 Satz 1 gilt auch für Personen, gegen die wegen einer Ord-

nungswidrigkeit nach § 58 Abs. 1 bis 4 wenigstens dreimal eine Geldbuße rechtskräftig 

festgesetzt worden ist. Eine Geldbuße bleibt außer Betracht, wenn seit dem Tag ihrer 

rechtskräftigen Festsetzung fünf Jahre verstrichen sind. 

 

(3) Das Verbot des Absatzes 1 und 2 gilt nicht für die Beschäftigung durch die Personen-

sorgeberechtigten. 

 

§ 26 

Ermächtigungen 

 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann zum Schutz der Jugendlichen gegen 

Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer Beeinträchtigung der 

körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung durch Rechtsverordnung mit Zustim-

mung des Bundesrates 

 

1. die für Kinder, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, geeigneten und 

leichten Tätigkeiten nach § 7 Satz 1 Nr. 2 und die Arbeiten nach § 22 Abs. 1 und den §§ 

23 und 24 näher bestimmen, 

 

2. über die Beschäftigungsverbote in den §§ 22 bis 25 hinaus die Beschäftigung Jugendli-

cher in bestimmten Betriebsarten oder mit bestimmten Arbeiten verbieten oder be-

schränken, wenn sie bei diesen Arbeiten infolge ihres Entwicklungsstands in besonderem 

Maß Gefahren ausgesetzt sind oder wenn das Verbot oder die Beschränkung der Beschäf-

tigung infolge der technischen Entwicklung oder neuer arbeitsmedizinischer oder sicher-

heitstechnischer Erkenntnisse notwendig ist. 
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§ 27 

Behördliche Anordnungen und Ausnahmen 

 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen feststellen, ob eine Arbeit unter die Be-

schäftigungsverbote oder -beschränkungen der §§ 22 bis 24 oder einer Rechtsverord-

nung nach § 26 fällt. Sie kann in Einzelfällen die Beschäftigung Jugendlicher mit be-

stimmten Arbeiten über die Beschäftigungsverbote und -beschränkungen der §§ 22 bis 

24 und einer Rechtsverordnung nach § 26 hinaus verbieten oder beschränken, wenn die-

se Arbeiten mit Gefahren für Leben, Gesundheit oder für die körperliche oder seelisch-

geistige Entwicklung der Jugendlichen verbunden sind. 

 

(2) Die zuständige Behörde kann 

 

     1. den Personen, die die Pflichten, die ihnen kraft Gesetzes zugunsten der von ihnen 

beschäftigten, beaufsichtigten, angewiesenen oder auszubildenden Kinder und Ju-

gendlichen obliegen, wiederholt oder gröblich verletzt haben, 

 

     2. den Personen, gegen die Tatsachen vorliegen, die sie in sittlicher Beziehung zur 

Beschäftigung, Beaufsichtigung, Anweisung oder Ausbildung von Kindern und Ju-

gendlichen ungeeignet erscheinen lassen, verbieten, Kinder und Jugendliche zu be-

schäftigen oder im Rahmen eines Rechtsverhältnisses im Sinne des § 1 zu beauf-

sichtigen, anzuweisen oder auszubilden. 

 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag Ausnahmen von § 23 Abs. 1 Nr. 2 und 3 für 

Jugendliche über 16 Jahre bewilligen, 

 

     1. wenn die Art der Arbeit oder das Arbeitstempo eine Beeinträchtigung der Gesund-

heit oder der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung des Jugendlichen 

nicht befürchten lassen und 

 

     2. wenn eine nicht länger als vor drei Monaten ausgestellte ärztliche Bescheinigung 

vorgelegt wird, nach der gesundheitliche Bedenken gegen die Beschäftigung nicht 

bestehen. 

 

Dritter Titel 

Sonstige Pflichten des Arbeitgebers 

 

§ 28 

Menschengerechte Gestaltung der Arbeit 

 

(1) Der Arbeitgeber hat bei der Einrichtung und der Unterhaltung der Arbeitsstätte ein-

schließlich der Maschinen, Werkzeuge und Geräte und bei der Regelung der Beschäfti-

gung die Vorkehrungen und Maßnahmen zu treffen, die zum Schutz der Jugendlichen ge-

gen Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer Beeinträchtigung 

der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung der Jugendlichen erforderlich sind. 

Hierbei sind das mangelnde Sicherheitsbewusstsein, die mangelnde Erfahrung und der 

Entwicklungsstand der Jugendlichen zu berücksichtigen und die allgemein anerkannten 

sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln sowie die sonstigen gesicherten 

arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse zu beachten. 

 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung mit Zu-

stimmung des Bundesrates bestimmen, welche Vorkehrungen und Maßnahmen der Ar-

beitgeber zur Erfüllung der sich aus Absatz 1 ergebenden Pflichten zu treffen hat. 

 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen anordnen, welche Vorkehrungen und Maß-

nahmen zur Durchführung des Absatzes 1 oder einer vom Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales gemäß Absatz 2 erlassenen Verordnung zu treffen sind. 
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§ 28a 

Beurteilung der Arbeitsbedingungen 

 

Vor Beginn der Beschäftigung Jugendlicher und bei wesentlicher Änderung der Arbeitsbe-

dingungen hat der Arbeitgeber die mit der Beschäftigung verbundenen Gefährdungen Ju-

gendlicher zu beurteilen. Im Übrigen gelten die Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes. 

 

§ 29 

Unterweisung über Gefahren 

 

(1) Der Arbeitgeber hat die Jugendlichen vor Beginn der Beschäftigung und bei wesentli-

cher Änderung der Arbeitsbedingungen über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen 

sie bei der Beschäftigung ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen 

zur Abwendung dieser Gefahren zu unterweisen. Er hat die Jugendlichen vor der erstma-

ligen Beschäftigung an Maschinen oder gefährlichen Arbeitsstellen oder mit Arbeiten, bei 

denen sie mit gesundheitsgefährdenden Stoffen in Berührung kommen, über die beson-

deren Gefahren dieser Arbeiten sowie über das bei ihrer Verrichtung erforderliche Verhal-

ten zu unterweisen. 

 

(2) Die Unterweisungen sind in angemessenen Zeitabständen, mindestens aber halbjähr-

lich, zu wiederholen. 

 

(3) Der Arbeitgeber beteiligt die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit an 

der Planung, Durchführung und Überwachung der für die Sicherheit und den Gesund-

heitsschutz bei der Beschäftigung Jugendlicher geltenden Vorschriften. 

 

§ 30 

Häusliche Gemeinschaft 

 

(1) Hat der Arbeitgeber einen Jugendlichen in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, 

so muss er 

 

1. ihm eine Unterkunft zur Verfügung stellen und dafür sorgen, dass sie so beschaffen, 

ausgestattet und belegt ist und so benutzt wird, dass die Gesundheit des Jugendlichen 

nicht beeinträchtigt wird, und 

 

2. ihm bei einer Erkrankung, jedoch nicht über die Beendigung der Beschäftigung hinaus, 

die erforderliche Pflege und ärztliche Behandlung zuteilwerden lassen, soweit diese nicht 

von einem Sozialversicherungsträger geleistet wird. 

 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall anordnen, welchen Anforderungen die Unter-

kunft (Absatz 1 Nr. 1) und die Pflege bei Erkrankungen (Absatz 1 Nr. 2) genügen müs-

sen. 

 

§ 31 

Züchtigungsverbot, Verbot der Abgabe von Alkohol und Tabak 

 

(1) Wer Jugendliche beschäftigt oder im Rahmen eines Rechtsverhältnisses im Sinne des 

§ 1 beaufsichtigt, anweist oder ausbildet, darf sie nicht körperlich züchtigen. 

 

(2) Wer Jugendliche beschäftigt, muss sie vor körperlicher Züchtigung und Misshandlung 

und vor sittlicher Gefährdung durch andere bei ihm Beschäftigte und durch Mitglieder 

seines Haushalts an der Arbeitsstätte und in seinem Haus schützen. Soweit deren Abgabe 

nach § 9 Absatz 1 oder § 10 Absatz 1 und 4 des Jugendschutzgesetzes verboten ist, darf 

der Arbeitgeber Jugendlichen keine alkoholischen Getränke, Tabakwaren oder anderen 

dort genannten Erzeugnisse geben. 
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Vierter Titel 

Gesundheitliche Betreuung 

 

§ 32 

Erstuntersuchung 

 

(1) Ein Jugendlicher, der in das Berufsleben eintritt, darf nur beschäftigt werden, wenn 

1. er innerhalb der letzten vierzehn Monate von einem Arzt untersucht worden ist (Erst-

untersuchung) und 

 

2. dem Arbeitgeber eine von diesem Arzt ausgestellte Bescheinigung vorliegt. 

 

(2) Absatz 1 gilt nicht für eine nur geringfügige oder eine nicht länger als zwei Monate 

dauernde Beschäftigung mit leichten Arbeiten, von denen keine gesundheitlichen Nach-

teile für den Jugendlichen zu befürchten sind. 

 

§ 33 

Erste Nachuntersuchung 

 

(1) Ein Jahr nach Aufnahme der ersten Beschäftigung hat sich der Arbeitgeber die Be-

scheinigung eines Arztes darüber vorlegen zu lassen, dass der Jugendliche nachunter-

sucht worden ist (erste Nachuntersuchung). Die Nachuntersuchung darf nicht länger als 

drei Monate zurückliegen. Der Arbeitgeber soll den Jugendlichen neun Monate nach Auf-

nahme der ersten Beschäftigung nachdrücklich auf den Zeitpunkt, bis zu dem der Ju-

gendliche ihm die ärztliche Bescheinigung nach Satz 1 vorzulegen hat, hinweisen und ihn 

auffordern, die Nachuntersuchung bis dahin durchführen zu lassen. 

 

(2) Legt der Jugendliche die Bescheinigung nicht nach Ablauf eines Jahres vor, hat ihn 

der Arbeitgeber innerhalb eines Monats unter Hinweis auf das Beschäftigungsverbot nach 

Absatz 3 schriftlich aufzufordern, ihm die Bescheinigung vorzulegen. Je eine Durchschrift 

des Aufforderungsschreibens hat der Arbeitgeber dem Personensorgeberechtigten und 

dem Betriebs- oder Personalrat zuzusenden. 

 

(3) Der Jugendliche darf nach Ablauf von 14 Monaten nach Aufnahme der ersten Be-

schäftigung nicht weiterbeschäftigt werden, solange er die Bescheinigung nicht vorgelegt 

hat. 

 

§ 34 

Weitere Nachuntersuchungen 

 

Nach Ablauf jedes weiteren Jahres nach der ersten Nachuntersuchung kann sich der Ju-

gendliche erneut nachuntersuchen lassen (weitere Nachuntersuchungen). Der Arbeitge-

ber soll ihn auf diese Möglichkeit rechtzeitig hinweisen und darauf hinwirken, dass der 

Jugendliche ihm die Bescheinigung über die weitere Nachuntersuchung vorlegt. 

 

§ 35 

Außerordentliche Nachuntersuchung 

 

(1) Der Arzt soll eine außerordentliche Nachuntersuchung anordnen, wenn eine Untersu-

chung ergibt, dass 

 

     1. ein Jugendlicher hinter dem seinem Alter entsprechenden Entwicklungsstand zu-

rückgeblieben ist, 

 

     2. gesundheitliche Schwächen oder Schäden vorhanden sind, 

 

     3. die Auswirkungen der Beschäftigung auf die Gesundheit oder Entwicklung des Ju-

gendlichen noch nicht zu übersehen sind. 
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(2) Die in § 33 Abs. 1 festgelegten Fristen werden durch die Anordnung einer außeror-

dentlichen Nachuntersuchung nicht berührt. 

 

§ 36 

Ärztliche Untersuchungen und Wechsel des Arbeitgebers 

 

Wechselt der Jugendliche den Arbeitgeber, so darf ihn der neue Arbeitgeber erst beschäf-

tigen, wenn ihm die Bescheinigung über die Erstuntersuchung (§ 32 Abs. 1) und, falls 

seit der Aufnahme der Beschäftigung ein Jahr vergangen ist, die Bescheinigung über die 

erste Nachuntersuchung (§ 33) vorliegen. 

 

§ 37 

Inhalt und Durchführung der ärztlichen Untersuchungen 

 

(1) Die ärztlichen Untersuchungen haben sich auf den Gesundheits- und Entwicklungs-

stand und die körperliche Beschaffenheit, die Nachuntersuchungen außerdem auf die 

Auswirkungen der Beschäftigung auf Gesundheit und Entwicklung des Jugendlichen zu 

erstrecken. 

 

(2) Der Arzt hat unter Berücksichtigung der Krankheitsvorgeschichte des Jugendlichen 

auf Grund der Untersuchungen zu beurteilen, 

 

     1. ob die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen durch die Ausführung be-

stimmter Arbeiten oder durch die Beschäftigung während bestimmter Zeiten ge-

fährdet wird, 

 

     2. ob besondere der Gesundheit dienende Maßnahmen einschließlich Maßnahmen zur 

Verbesserung des Impfstatus erforderlich sind, 

 

     3. ob eine außerordentliche Nachuntersuchung (§ 35 Abs. 1) erforderlich ist. 

 

(3) Der Arzt hat schriftlich festzuhalten: 

 

     1. den Untersuchungsbefund, 

 

     2. die Arbeiten, durch deren Ausführung er die Gesundheit oder die Entwicklung des 

Jugendlichen für gefährdet hält, 

 

     3. die besonderen der Gesundheit dienenden Maßnahmen einschließlich Maßnahmen 

zur Verbesserung des Impfstatus, 

 

     4. die Anordnung einer außerordentlichen Nachuntersuchung (§ 35 Abs. 1). 

 

§ 38 

Ergänzungsuntersuchung 

 

Kann der Arzt den Gesundheits- und Entwicklungsstand des Jugendlichen nur beurteilen, 

wenn das Ergebnis einer Ergänzungsuntersuchung durch einen anderen Arzt oder einen 

Zahnarzt vorliegt, so hat er die Ergänzungsuntersuchung zu veranlassen und ihre Not-

wendigkeit schriftlich zu begründen. 

 

§ 39 

Mitteilung, Bescheinigung 

 

(1) Der Arzt hat dem Personensorgeberechtigten schriftlich mitzuteilen: 

 

     1. das wesentliche Ergebnis der Untersuchung, 
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     2. die Arbeiten, durch deren Ausführung er die Gesundheit oder die Entwicklung des 

Jugendlichen für gefährdet hält, 

     3. die besonderen der Gesundheit dienenden Maßnahmen einschließlich Maßnahmen 

zur Verbesserung des Impfstatus, 

 

     4. die Anordnung einer außerordentlichen Nachuntersuchung (§ 35 Abs. 1). 

 

(2) Der Arzt hat eine für den Arbeitgeber bestimmte Bescheinigung darüber auszustellen, 

dass die Untersuchung stattgefunden hat und darin die Arbeiten zu vermerken, durch de-

ren Ausführung er die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen für gefährdet 

hält. 

 

§ 40 

Bescheinigung mit Gefährdungsvermerk 

 

(1) Enthält die Bescheinigung des Arztes (§ 39 Abs. 2) einen Vermerk über Arbeiten, 

durch deren Ausführung er die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen für ge-

fährdet hält, so darf der Jugendliche mit solchen Arbeiten nicht beschäftigt werden. 

 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann die Beschäftigung des Jugendlichen mit den in der Be-

scheinigung des Arztes (§ 39 Abs. 2) vermerkten Arbeiten im Einvernehmen mit einem 

Arzt zulassen und die Zulassung mit Auflagen verbinden. 

 

§ 41 

Aufbewahren der ärztlichen Bescheinigungen 

 

(1) Der Arbeitgeber hat die ärztlichen Bescheinigungen bis zur Beendigung der Beschäfti-

gung, längstens jedoch bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs des Jugendlichen aufzu-

bewahren und der Aufsichtsbehörde sowie der Berufsgenossenschaft auf Verlangen zur 

Einsicht vorzulegen oder einzusenden. 

 

(2) Scheidet der Jugendliche aus dem Beschäftigungsverhältnis aus, so hat ihm der Ar-

beitgeber die Bescheinigungen auszuhändigen. 

 

§ 42 

Eingreifen der Aufsichtsbehörde 

 

Die Aufsichtsbehörde hat, wenn die dem Jugendlichen übertragenen Arbeiten Gefahren 

für seine Gesundheit befürchten lassen, dies dem Personensorgeberechtigten und dem 

Arbeitgeber mitzuteilen und den Jugendlichen aufzufordern, sich durch einen von ihr er-

mächtigten Arzt untersuchen zu lassen. 

 

§ 43 

Freistellung für Untersuchungen 

 

Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die Durchführung der ärztlichen Untersuchun-

gen nach diesem Abschnitt freizustellen. Ein Entgeltausfall darf hierdurch nicht eintreten. 

 

§ 44 

Kosten der Untersuchungen 

 

Die Kosten der Untersuchungen trägt das Land. 
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§ 45 

Gegenseitige Unterrichtung der Ärzte 

 

(1) Die Ärzte, die Untersuchungen nach diesem Abschnitt vorgenommen haben, müssen, 

wenn der Personensorgeberechtigte und der Jugendliche damit einverstanden sind, 

 

1. dem staatlichen Gewerbearzt, 

2. dem Arzt, der einen Jugendlichen nach diesem Abschnitt nachuntersucht, auf Verlan-

gen die Aufzeichnungen über die Untersuchungsbefunde zur Einsicht aushändigen. 

 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann der Amtsarzt des Gesundheitsamts 

einem Arzt, der einen Jugendlichen nach diesem Abschnitt untersucht, Einsicht in andere 

in seiner Dienststelle vorhandene Unterlagen über Gesundheit und Entwicklung des Ju-

gendlichen gewähren. 

 

§ 46 

Ermächtigungen 

 

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann zum Zweck einer gleichmäßigen 

und wirksamen gesundheitlichen Betreuung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 

des Bundesrates Vorschriften über die Durchführung der ärztlichen Untersuchungen und 

über die für die Aufzeichnungen der Untersuchungsbefunde, die Bescheinigungen und 

Mitteilungen zu verwendenden Vordrucke erlassen. 

 

(2) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung 

 

     1. zur Vermeidung von mehreren Untersuchungen innerhalb eines kurzen Zeitraums 

aus verschiedenen Anlässen bestimmen, dass die Untersuchungen nach den §§ 32 

bis 34 zusammen mit Untersuchungen nach anderen Vorschriften durchzuführen 

sind, und hierbei von der Frist des § 32 Abs. 1 Nr. 1 bis zu drei Monaten abweichen, 

 

     2. zur Vereinfachung der Abrechnung 

 

         a) Pauschbeträge für die Kosten der ärztlichen Untersuchungen im Rahmen der 

geltenden Gebührenordnungen festsetzen, 

 

         b) Vorschriften über die Erstattung der Kosten beim Zusammentreffen mehrerer 

Untersuchungen nach Nummer 1 erlassen. 

 

Vierter Abschnitt 

Durchführung des Gesetzes 

 

Erster Titel 

Aushänge und Verzeichnisse 

 

§ 47 

Bekanntgabe des Gesetzes und der Aufsichtsbehörde 

 

Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens einen Jugendlichen beschäftigen, haben einen 

Abdruck dieses Gesetzes und die Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde an geeigne-

ter Stelle im Betrieb zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen. 

 

§ 48 

Aushang über Arbeitszeit und Pausen 

 

Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens drei Jugendliche beschäftigen, haben einen Aus-

hang über Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit und der Pausen der 

Jugendlichen an geeigneter Stelle im Betrieb anzubringen. 
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§ 49 

Verzeichnisse der Jugendlichen 

 

Arbeitgeber haben Verzeichnisse der bei ihnen beschäftigten Jugendlichen unter Angabe 

des Vor- und Familiennamens, des Geburtsdatums und der Wohnanschrift zu führen, in 

denen das Datum des Beginns der Beschäftigung bei ihnen, bei einer Beschäftigung unter 

Tage auch das Datum des Beginns dieser Beschäftigung, enthalten ist. 

 

§ 50 

Auskunft, Vorlage der Verzeichnisse 

 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Aufsichtsbehörde auf Verlangen 

 

 

      1. die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und voll-

ständig zu machen, 

 

     2. die Verzeichnisse gemäß § 49, die Unterlagen, aus denen Name, Beschäftigungsart 

und -zeiten der Jugendlichen sowie Lohn- und Gehaltszahlungen ersichtlich sind, 

und alle sonstigen Unterlagen, die sich auf die nach Nummer 1 zu machenden An-

gaben beziehen, zur Einsicht vorzulegen oder einzusenden. 

 

(2) Die Verzeichnisse und Unterlagen sind mindestens bis zum Ablauf von zwei Jahren 

nach der letzten Eintragung aufzubewahren. 

 

Zweiter Titel 

Aufsicht 

 

§ 51 

Aufsichtsbehörde, Besichtigungsrechte und Berichtspflicht 

 

(1) Die Aufsicht über die Ausführung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes 

erlassenen Rechtsverordnungen obliegt der nach Landesrecht zuständigen Behörde (Auf-

sichtsbehörde). Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung die Aufsicht über die 

Ausführung dieser Vorschriften in Familienhaushalten auf gelegentliche Prüfungen be-

schränken. 

 

(2) Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde sind berechtigt, die Arbeitsstätten während 

der üblichen Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten und zu besichtigen; außerhalb dieser 

Zeit oder wenn sich die Arbeitsstätten in einer Wohnung befinden, dürfen sie nur zur 

Verhütung von dringenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten 

und besichtigt werden. Der Arbeitgeber hat das Betreten und Besichtigen der Arbeitsstät-

ten zu gestatten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des 

Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

 

(3) Die Aufsichtsbehörden haben im Rahmen der Jahresberichte nach § 139b Abs. 3 der 

Gewerbeordnung über ihre Aufsichtstätigkeit gemäß Absatz 1 zu berichten. 

 

§ 52 

(weggefallen) 

 

§ 53 

Mitteilung über Verstöße 

 

Die Aufsichtsbehörde teilt schwerwiegende Verstöße gegen die Vorschriften dieses Geset-

zes oder gegen die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen der nach 
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dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung zuständigen Stelle mit. Die zu-

ständige Agentur für Arbeit erhält eine Durchschrift dieser Mitteilung. 

 

§ 54 

Ausnahmebewilligungen 

 

(1) Ausnahmen, die die Aufsichtsbehörde nach diesem Gesetz oder den auf Grund dieses 

Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen bewilligen kann, sind zu befristen. Die Aus-

nahmebewilligungen können 

 

     1. mit einer Bedingung erlassen werden, 

 

     2. mit einer Auflage oder mit einem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Ände-

rung oder Ergänzung einer Auflage verbunden werden und 

 

     3. jederzeit widerrufen werden. 

 

(2) Ausnahmen können nur für einzelne Beschäftigte, einzelne Betriebe oder einzelne 

Teile des Betriebs bewilligt werden. 

 

(3) Ist eine Ausnahme für einen Betrieb oder einen Teil des Betriebs bewilligt worden, so 

hat der Arbeitgeber hierüber an geeigneter Stelle im Betrieb einen Aushang anzubringen. 

 

Dritter Titel 

Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz 

 

§ 55 

Bildung des Landesausschusses für Jugendarbeitsschutz 

 

 (1) Bei der von der Landesregierung bestimmten obersten Landesbehörde wird ein Lan-

desausschuss für Jugendarbeitsschutz gebildet. 

 

(2) Dem Landesausschuss gehören als Mitglieder an: 

 

     1. je sechs Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, 

 

     2. ein Vertreter des Landesjugendrings, 

 

     3. ein von der Bundesagentur für Arbeit benannter Vertreter und je ein Vertreter des 

Landesjugendamts, der für das Gesundheitswesen zuständigen obersten Landesbe-

hörde und der für die berufsbildenden Schulen zuständigen obersten Landesbehör-

de und 

 

4. ein Arzt. 

 

(3) Die Mitglieder des Landesausschusses werden von der von der Landesregierung be-

stimmten obersten Landesbehörde berufen, die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer auf Vorschlag der auf Landesebene bestehenden Arbeitgeberverbände und Ge-

werkschaften, der Arzt auf Vorschlag der Landesärztekammer, die übrigen Vertreter auf 

Vorschlag der in Absatz 2 Nr. 2 und 3 genannten Stellen. 

 

(4) Die Tätigkeit im Landesausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen und für Entgel-

tausfall ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird, eine ange-

messene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe nach Landesrecht oder von der von der 

Landesregierung bestimmten obersten Landesbehörde festgesetzt wird. 

 

(5) Die Mitglieder können nach Anhören der an ihrer Berufung beteiligten Stellen aus 

wichtigem Grund abberufen werden. 
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(6) Die Mitglieder haben Stellvertreter. Die Absätze 2 bis 5 gelten für die Stellvertreter 

entsprechend. 

(7) Der Landesausschuss wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellver-

treter. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sollen nicht derselben Mitgliedergruppe 

angehören. 

 

(8) Der Landesausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. Die Geschäftsordnung kann 

die Bildung von Unterausschüssen vorsehen und bestimmen, dass ihnen ausnahmsweise 

nicht nur Mitglieder des Landesausschusses angehören. Absatz 4 Satz 2 gilt für die Un-

terausschüsse hinsichtlich der Entschädigung entsprechend. An den Sitzungen des Lan-

desausschusses und der Unterausschüsse können Vertreter der beteiligten obersten Lan-

desbehörden teilnehmen. 

 

§ 56 

Bildung des Ausschusses für Jugendarbeitsschutz bei der Aufsichtsbehörde 

 

(1) Bei der Aufsichtsbehörde wird ein Ausschuss für Jugendarbeitsschutz gebildet. In 

Städten, in denen mehrere Aufsichtsbehörden ihren Sitz haben, wird ein gemeinsamer 

Ausschuss für Jugendarbeitsschutz gebildet. In Ländern, in denen nicht mehr als zwei 

Aufsichtsbehörden eingerichtet sind, übernimmt der Landesausschuss für Jugendarbeits-

schutz die Aufgaben dieses Ausschusses. 

 

(2) Dem Ausschuss gehören als Mitglieder an: 

 

     1. je sechs Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, 

 

     2. ein Vertreter des im Bezirk der Aufsichtsbehörde wirkenden Jugendrings, 

 

     3. je ein Vertreter eines Arbeits-, Jugend- und Gesundheitsamts, 

 

     4. ein Arzt und ein Lehrer an einer berufsbildenden Schule. 

 

(3) Die Mitglieder des Jugendarbeitsschutzausschusses werden von der Aufsichtsbehörde 

berufen, die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Vorschlag der im Aufsichts-

bezirk bestehenden Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, der Arzt auf Vorschlag der 

Ärztekammer, der Lehrer auf Vorschlag der nach Landesrecht 

zuständigen Behörde, die übrigen Vertreter auf Vorschlag der in Absatz 2 Nr. 2 und 3 ge-

nannten Stellen.  § 55 Abs. 4 bis 8 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass die Entschä-

digung von der Aufsichtsbehörde mit Genehmigung der von der Landesregierung be-

stimmten obersten Landesbehörde festgesetzt wird. 

 

§ 57 

Aufgaben der Ausschüsse 

 

 (1) Der Landesausschuss berät die oberste Landesbehörde in allen allgemeinen Angele-

genheiten des Jugendarbeitsschutzes und macht Vorschläge für die Durchführung dieses 

Gesetzes. Er klärt über Inhalt und Ziel des Jugendarbeitsschutzes auf. 

 

(2) Die oberste Landesbehörde beteiligt den Landesausschuss in Angelegenheiten von 

besonderer Bedeutung, insbesondere vor Erlass von Rechtsvorschriften zur Durchführung 

dieses Gesetzes. 

 

(3) Der Landesausschuss hat über seine Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Bericht 

der Aufsichtsbehörden nach § 51 Abs. 3 zu berichten. 

 

(4) Der Ausschuss für Jugendarbeitsschutz bei der Aufsichtsbehörde berät diese in allen 

allgemeinen Angelegenheiten des Jugendarbeitsschutzes und macht dem Landesaus-
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schuss Vorschläge für die Durchführung dieses Gesetzes. Er klärt über Inhalt und Ziel des 

Jugendarbeitsschutzes auf. 

 

Fünfter Abschnitt 

Straf- und Bußgeldvorschriften 

 

§ 58 

Bußgeld- und Strafvorschriften 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig 

 

     1. entgegen § 5 Abs. 1, auch in Verbindung mit § 2 Abs. 3, ein Kind oder einen Ju-

gendlichen, der der Vollzeitschulpflicht unterliegt, beschäftigt, 

 

     2. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 oder Satz 3, jeweils auch in Verbindung mit § 2 Abs. 3, 

ein Kind über 13 Jahre oder einen Jugendlichen, der der Vollzeitschulpflicht unter-

liegt, in anderer als der zugelassenen Weise beschäftigt, 

 

     3. (weggefallen) 

 

     4. entgegen § 7 Satz 1 Nr. 2, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 

26 Nr. 1, ein Kind, das der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegt, in anderer als 

der zugelassenen Weise beschäftigt, 

 

     5. entgegen § 8 einen Jugendlichen über die zulässige Dauer der Arbeitszeit hinaus 

beschäftigt, 

 

     6. entgegen § 9 Abs. 1 eine dort bezeichnete Person an Berufsschultagen oder in Be-

rufsschulwochen nicht freistellt, 

 

     7. entgegen § 10 Abs. 1 einen Jugendlichen für die Teilnahme an Prüfungen oder 

Ausbildungsmaßnahmen oder an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschluss-

prüfung unmittelbar vorangeht, nicht freistellt, 

 

     8. entgegen § 11 Abs. 1 oder 2 Ruhepausen nicht, nicht mit der vorgeschriebenen 

Mindestdauer oder nicht in der vorgeschriebenen zeitlichen Lage gewährt, 

 

     9. entgegen § 12 einen Jugendlichen über die zulässige Schichtzeit hinaus beschäf-

tigt, 

 

     10. entgegen § 13 die Mindestfreizeit nicht gewährt, 

 

     11. entgegen § 14 Abs. 1 einen Jugendlichen außerhalb der Zeit von 6 bis 20 Uhr o-

der entgegen § 14 Abs. 7 Satz 3 vor Ablauf der Mindestfreizeit beschäftigt, 

 

     12. entgegen § 15 einen Jugendlichen an mehr als fünf Tagen in der Woche beschäf-

tigt, 

 

     13. entgegen § 16 Abs. 1 einen Jugendlichen an Samstagen beschäftigt oder entge-

gen § 16 Abs. 3 Satz 1 den Jugendlichen nicht freistellt, 

 

     14. entgegen § 17 Abs. 1 einen Jugendlichen an Sonntagen beschäftigt oder entge-

gen § 17 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 oder Abs. 3 Satz 1 den Jugendlichen nicht frei-

stellt, 

 

     15. entgegen § 18 Abs. 1 einen Jugendlichen am 24. oder 31. Dezember nach 14 Uhr 

oder an gesetzlichen Feiertagen beschäftigt oder entgegen § 18 Abs. 3 nicht frei-

stellt, 
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     16. entgegen § 19 Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 oder 2, oder entge-

gen § 19 Abs. 3 Satz 2 oder Abs. 4 Satz 2 Urlaub nicht oder nicht mit der vorge-

schriebenen Dauer gewährt, 

 

     17. entgegen § 21 Abs. 2 die geleistete Mehrarbeit durch Verkürzung der Arbeitszeit 

nicht ausgleicht, 

 

     18. entgegen § 22 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 26 

Nr. 1, einen Jugendlichen mit den dort genannten Arbeiten beschäftigt, 

 

     19. entgegen § 23 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 26 

Nr. 1, einen Jugendlichen mit Arbeiten mit Lohnanreiz, in einer Arbeitsgruppe mit 

Erwachsenen, deren Entgelt vom Ergebnis ihrer Arbeit abhängt, oder mit tempo-

abhängigen Arbeiten beschäftigt, 

 

     20. entgegen § 24 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 26 

Nr. 1, einen Jugendlichen mit Arbeiten unter Tage beschäftigt, 

 

     21. entgegen § 31 Abs. 2 Satz 2 einem Jugendlichen ein dort genanntes Getränk, Ta-

bakwaren oder ein dort genanntes Erzeugnis gibt, 

 

     22. entgegen § 32 Abs. 1 einen Jugendlichen ohne ärztliche Bescheinigung über die 

Erstuntersuchung beschäftigt, 

 

     23. entgegen § 33 Abs. 3 einen Jugendlichen ohne ärztliche Bescheinigung über die 

erste Nachuntersuchung weiterbeschäftigt, 

 

     24. entgegen § 36 einen Jugendlichen ohne Vorlage der erforderlichen ärztlichen Be-

scheinigungen beschäftigt, 

 

     25. entgegen § 40 Abs. 1 einen Jugendlichen mit Arbeiten beschäftigt, durch deren 

Ausführung der Arzt nach der von ihm erteilten Bescheinigung die Gesundheit o-

der die Entwicklung des Jugendlichen für gefährdet hält, 

 

     26. einer Rechtsverordnung nach 

 

         a) § 26 Nr. 2 oder 

 

         b) § 28 Abs. 2 zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf 

diese Bußgeldvorschrift verweist, 

 

     27. einer vollziehbaren Anordnung der Aufsichtsbehörde nach § 6 Abs. 3, § 27 Abs. 1 

Satz 2 oder Abs. 2, § 28 Abs. 3 oder § 30 Abs. 2 zuwiderhandelt, 

 

     28. einer vollziehbaren Auflage der Aufsichtsbehörde nach § 6 Abs. 1, § 14 Abs. 7, § 

27 Abs. 3 oder § 40 Abs. 2, jeweils in Verbindung mit § 54 Abs. 1, zuwiderhan-

delt, 

 

     29. einer vollziehbaren Anordnung oder Auflage der Aufsichtsbehörde auf Grund einer 

Rechtsverordnung nach § 26 Nr. 2 oder § 28 Abs. 2 zuwiderhandelt, soweit die 

Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf die Bußgeldvorschrift 

verweist. 

 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 25 Abs. 1 Satz 1 

oder Abs. 2 Satz 1 einen Jugendlichen beschäftigt, beaufsichtigt, anweist oder ausbildet, 

obwohl ihm dies verboten ist, oder einen anderen, dem dies verboten ist, mit der Beauf-

sichtigung, Anweisung oder Ausbildung eines Jugendlichen beauftragt. 
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(3) Absatz 1 Nr. 4, 6 bis 29 und Absatz 2 gelten auch für die Beschäftigung von Kindern 

(§ 2 Abs. 1) oder Jugendlichen, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen (§ 2 Abs. 3), nach 

§ 5 Abs. 2 Absatz 1 Nr. 6 bis 29 und Absatz 2 gelten auch für die Beschäftigung von Kin-

dern, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, nach § 7. 

 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzehntausend Euro geahn-

det werden. 

 

(5) Wer vorsätzlich eine in Absatz 1, 2 oder 3 bezeichnete Handlung begeht und dadurch 

ein Kind, einen Jugendlichen oder im Fall des Absatzes 1 Nr. 6 eine Person, die noch 

nicht 21 Jahre alt ist, in ihrer Gesundheit oder Arbeitskraft gefährdet, wird mit Freiheits-

strafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer eine in 

Absatz 1, 2 oder 3 bezeichnete Handlung beharrlich wiederholt. 

 

(6) Wer in den Fällen des Absatzes 5 Satz 1 die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Ta-

gessätzen bestraft. 

 

§ 59 

Bußgeldvorschriften 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig 

 

     1. entgegen § 6 Abs. 4 Satz 2 ein Kind vor Erhalt des Bewilligungsbescheids beschäf-

tigt, 

 

     2. entgegen § 11 Abs. 3 den Aufenthalt in Arbeitsräumen gestattet, 

 

     2a. entgegen § 20 Absatz 2 Satz 1 eine Aufzeichnung nicht oder nicht richtig führt, 

 

     2b. entgegen § 20 Absatz 2 Satz 3 eine Aufzeichnung nicht oder nicht mindestens 

zwölf Monate aufbewahrt, 

 

     3. entgegen § 29 einen Jugendlichen über Gefahren nicht, nicht richtig oder nicht 

rechtzeitig unterweist, 

 

     4. entgegen § 33 Abs. 2 Satz 1 einen Jugendlichen nicht oder nicht rechtzeitig zur 

Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung auffordert, 

 

     5. entgegen § 41 die ärztliche Bescheinigung nicht aufbewahrt, vorlegt, einsendet o-

der aushändigt, 

 

     6. entgegen § 43 Satz 1 einen Jugendlichen für ärztliche Untersuchungen nicht frei-

stellt, 

 

     7. entgegen § 47 einen Abdruck des Gesetzes oder die Anschrift der zuständigen Auf-

sichtsbehörde nicht auslegt oder aushängt, 

 

     8. entgegen § 48 Arbeitszeit und Pausen nicht oder nicht in der vorgeschriebenen 

Weise aushängt, 

 

     9. entgegen § 49 ein Verzeichnis nicht oder nicht in der vorgeschriebenen Weise 

führt, 

 

    10. entgegen § 50 Abs. 1 Angaben nicht, nicht richtig oder nicht vollständig macht o-

der Verzeichnisse oder Unterlagen nicht vorlegt oder einsendet oder entgegen § 
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50 Abs. 2 Verzeichnisse oder Unterlagen nicht oder nicht vorschriftsmäßig aufbe-

wahrt, 

 

     11. entgegen § 51 Abs. 2 Satz 2 das Betreten oder Besichtigen der Arbeitsstätten 

nicht gestattet, 

 

     12. entgegen § 54 Abs. 3 einen Aushang nicht anbringt. 

 

(2) Absatz 1 Nr. 2 bis 6 gilt auch für die Beschäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1 und 3) 

nach § 5 Abs. 2 Satz 1. 

 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro 

geahndet werden. 

 

§ 60 

Verwaltungsvorschriften für die Verfolgung und Ahndung  

von Ordnungswidrigkeiten 

 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung kann mit Zustimmung des Bundesrates 

allgemeine Verwaltungsvorschriften für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswid-

rigkeiten nach §§ 58 und 59 durch die Verwaltungsbehörde (§ 35 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten) und über die Erteilung einer Verwarnung (§§ 56, 58 Abs. 2 des 

Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) wegen einer Ordnungswidrigkeit nach §§ 58 und 

59 erlassen. 

 

Sechster Abschnitt 

Schlussvorschriften 

 

§ 61 

Beschäftigung von Jugendlichen auf Kauffahrteischiffen 

 

Für die Beschäftigung von Jugendlichen als Besatzungsmitglieder auf Kauffahrteischiffen 

im Sinne des § 3 des Seearbeitsgesetzes gilt anstelle dieses Gesetzes das Seearbeitsge-

setz. 

 

§ 62 

Beschäftigung im Vollzug einer Freiheitsentziehung 

 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für die Beschäftigung Jugendlicher (§ 2 Abs. 

2) im Vollzug einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung entsprechend, soweit es 

sich nicht nur um gelegentliche, geringfügige Hilfeleistungen handelt und soweit in den 

Absätzen 2 bis 4 nichts anderes bestimmt ist. 

 

(2) Im Vollzug einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung finden § 19, §§ 47 bis 

50 keine Anwendung. (3) Die §§ 13, 14, 15, 16, 17 und 18 Abs. 1 und 2 gelten im Voll-

zug einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung nicht für die Beschäftigung ju-

gendlicher Anstaltsinsassen mit der Zubereitung und Ausgabe der Anstaltsverpflegung. 

 

(4) § 18 Abs. 1 und 2 gilt nicht für die Beschäftigung jugendlicher Anstaltsinsassen in 

landwirtschaftlichen Betrieben der Vollzugsanstalten mit Arbeiten, die auch an Sonn- und 

Feiertagen naturnotwendig vorgenommen werden müssen. 
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Verordnung über die ärztlichen Untersuchungen 

nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 

Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung (JArbSchUV) 
 

Auf Grund des § 46 Abs. 1 und des § 72 Abs. 3 Satz 2 des Jugendarbeitsschutzgesetzes 

vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965) verordnet der Bundesminister für Arbeit und Sozial-

ordnung: 

 

§ 1 

Durchführung der Untersuchungen 

 

(1) Der Arzt, der einen Jugendlichen nach den §§ 32 bis 35 oder nach § 42 des Jugend-

arbeitsschutzgesetzes untersucht, hat unter Berücksichtigung der Krankheitsvorgeschich-

te des Jugendlichen auf Grund der Untersuchungen zu beurteilen, ob dessen Gesundheit 

und Entwicklung durch die Ausführung bestimmter Arbeiten oder durch die Beschäftigung 

während bestimmter Zeiten gefährdet wird, ob eine außerordentliche Nachuntersuchung 

oder eine Ergänzungsuntersuchung erforderlich ist oder ob besondere der Gesundheit 

dienende Maßnahmen nötig sind (§ 37 Jugendarbeitsschutzgesetz). 

 

(2) Als Tag der Untersuchung (§ 32 Abs. 1 Nr. 1, § 33 Abs. 1 und § 34 Jugendarbeits-

schutzgesetz) gilt der Tag der abschließenden Beurteilung. 

 

§ 2 

Untersuchungsberechtigungsschein 

 

Die Kosten einer Untersuchung werden vom Land (§ 44 Jugendarbeitsschutzgesetz) nur 

erstattet, wenn der Arzt der Kostenforderung einen von der nach Landesrecht zuständi-

gen Stelle ausgegebenen Untersuchungsberechtigungsschein beifügt. 

 

§ 3 

Erhebungsbogen 

 

Zur Vorbereitung einer Untersuchung nach § 32 Abs. 1 des Jugendarbeitsschutzgesetzes 

(Erstuntersuchung) erhält der Jugendliche von der nach Landesrecht zuständigen Stelle 

einen Erhebungsbogen nach dem Muster der Anlage 1 in weißer Farbe, zur Vorbereitung 

einer Untersuchung nach § 33 Abs. 1, §§ 34, 35 Abs. 1 oder § 42 des Jugendarbeits-

schutzgesetzes (Nachuntersuchung) einen Erhebungsbogen nach dem Muster der Anlage 

1a in roter Farbe. Der Erhebungsbogen soll, vom Personensorgeberechtigten ausgefüllt 

und von diesem und dem Jugendlichen unterschrieben, dem Arzt bei der Untersuchung 

vorgelegt werden. 

 

§ 4 

Untersuchungsbogen 

 

(1) Für die Aufzeichnung der Ergebnisse einer Erstuntersuchung hat der Arzt einen Un-

tersuchungsbogen nach dem Muster der Anlage 2 in weißer Farbe, für die Aufzeichnung 

der Ergebnisse einer Nachuntersuchung einen Untersuchungsbogen nach dem Muster der 

Anlage 2a in roter Farbe zu verwenden. 

 

(2) Der Arzt hat die Untersuchungsbogen 10 Jahre aufzubewahren. 
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§ 5 

Ärztliche Mitteilung an den Personensorgeberechtigten 

 

Für die ärztliche Mitteilung an den Personensorgeberechtigten nach § 39 Abs. 1 des Ju-

gendarbeitsschutzgesetzes hat der Arzt bei einer Erstuntersuchung einen Vordruck nach 

dem Muster der Anlage 3 in weißer Farbe, bei einer Nachuntersuchung einen Vordruck 

nach dem Muster der Anlage 3a in roter Farbe zu verwenden. 

 

§ 6 

Ärztliche Bescheinigung für den Arbeitgeber 

 

Für die ärztliche Bescheinigung für den Arbeitgeber nach § 39 Abs. 2 des Jugendarbeits-

schutzgesetzes hat der Arzt bei einer Erstuntersuchung einen Vordruck nach dem Muster 

der Anlage 4 in weißer Farbe, bei einer Nachuntersuchung einen Vordruck nach dem 

Muster der Anlage 4a in roter Farbe zu verwenden. 

 

…

Verordnung über den Kinderarbeitsschutz 

Kinderarbeitsschutzverordnung (KindArbSchV) 
 

§ 1 

Beschäftigungsverbot 

 

Kinder über 13 Jahre und vollzeitschulpflichtige Jugendliche dürfen nicht beschäftigt wer-

den, soweit nicht das Jugendarbeitsschutzgesetz und § 2 dieser Verordnung Ausnahmen 

vorsehen. 

 

§ 2 

Zulässige Beschäftigungen 

 

(1) Kinder über 13 Jahre und vollzeitschulpflichtige Jugendliche dürfen nur beschäftigt 

werden  

 

1. mit dem Austragen von Zeitungen, Zeitschriften, Anzeigenblättern und Werbepros-

pekten, 

 

2. in privaten und landwirtschaftlichen Haushalten mit  

 

a) Tätigkeiten in Haushalt und Garten, 

 

b) Botengängen, 

 

c) der Betreuung von Kindern und anderen zum Haushalt gehörenden Personen, 

 

d) Nachhilfeunterricht, 

 

e) der Betreuung von Haustieren, 

 

f) Einkaufstätigkeiten mit Ausnahme des Einkaufs von alkoholischen Getränken und 

Tabakwaren, 
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3. in landwirtschaftlichen Betrieben mit Tätigkeiten bei  

 

a) der Ernte und der Feldbestellung, 

 

b) der Selbstvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, 

 

c) der Versorgung von Tieren, 

 

 

4. mit Handreichungen beim Sport, 

 

5. mit Tätigkeiten bei nichtgewerblichen Aktionen und Veranstaltungen der Kirchen, 

Religionsgemeinschaften, Verbände, Vereine und Parteien, wenn die Beschäftigung 

nach § 5 Abs. 3 des Jugendarbeitsschutzgesetzes leicht und für sie geeignet ist. 

 

(2) Eine Beschäftigung mit Arbeiten nach Absatz 1 ist nicht leicht und für Kinder über 13 

Jahre und vollzeitschulpflichtige Jugendliche nicht geeignet, wenn sie insbesondere  

 

1. mit einer manuellen Handhabung von Lasten verbunden ist, die regelmäßig das 

maximale Lastgewicht von 7,5 kg oder gelegentlich das maximale Lastgewicht von 10 

kg überschreiten; manuelle Handhabung in diesem Sinne ist jedes Befördern oder Ab-

stützen einer Last durch menschliche Kraft, unter anderem das Heben, Absetzen, 

Schieben, Ziehen, Tragen und Bewegen einer Last, 

 

2. infolge einer ungünstigen Körperhaltung physisch belastend ist oder 

 

3. mit Unfallgefahren, insbesondere bei Arbeiten an Maschinen und bei der Betreuung 

von Tieren, verbunden ist, von denen anzunehmen ist, dass Kinder über 13 Jahre und 

vollzeitschulpflichtige Jugendliche sie wegen mangelnden Sicherheitsbewusstseins   

oder mangelnder Erfahrung nicht erkennen oder nicht abwenden können. 

Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für vollzeitschulpflichtige Jugendliche. 

 

(3) Die zulässigen Beschäftigungen müssen im Übrigen den Schutzvorschriften des Ju-

gendarbeitsschutzgesetzes entsprechen. 

 

§ 3 

Behördliche Befugnisse 

 

Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall feststellen, ob die Beschäftigung nach § 2 zuläs-

sig ist. 

 

§ 4 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkündung folgenden Kalendermo-

nats in Kraft.  
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Kündigungsschutzgesetz (KSchG) 
 

Erster Abschnitt 

Allgemeiner Kündigungsschutz 

 

§ 1 

Sozial ungerechtfertigte Kündigungen 

 

(1) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber einem Arbeitnehmer, dessen Ar-

beitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen ohne Unterbrechung länger als 

sechs Monate bestanden hat, ist rechtsunwirksam, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist. 

 

(2) Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn sie nicht durch Gründe, die in der 

Person oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder durch dringende betriebli-

che Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb 

entgegenstehen, bedingt ist. Die Kündigung ist auch sozial ungerechtfertigt, wenn 

 

     1. in Betrieben des privaten Rechts 

 

         a) die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 des Betriebsverfassungsgesetzes 

verstößt, 

 

         b) der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in demselben Betrieb oder in 

einem anderen Betrieb des Unternehmens weiterbeschäftigt werden kann und 

der Betriebsrat oder eine andere nach dem Betriebsverfassungsgesetz insoweit 

zuständige Vertretung der Arbeitnehmer aus einem dieser Gründe der Kündigung 

innerhalb der Frist des § 102 Abs. 2 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes 

schriftlich widersprochen hat, 

 

     2. in Betrieben und Verwaltungen des öffentlichen Rechts 

 

         a) die Kündigung gegen eine Richtlinie über die personelle Auswahl bei Kündigun-

gen verstößt, 

 

         b) der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in derselben Dienststelle oder 

in einer anderen Dienststelle desselben Verwaltungszweigs an demselben 

Dienstort einschließlich seines Einzugsgebiets weiterbeschäftigt werden kann und 

die zuständige Personalvertretung aus einem dieser Gründe fristgerecht gegen 

die Kündigung Einwendungen erhoben hat, es sei denn, dass die Stufenvertre-

tung in der Verhandlung mit der übergeordneten Dienststelle die Einwendungen 

nicht aufrechterhalten hat. Satz 2 gilt entsprechend, wenn die Weiterbeschäfti-

gung des Arbeitnehmers nach zumutbaren Umschulungs- oder Fortbildungsmaß-

nahmen oder eine Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers unter geänderten Ar-

beitsbedingungen möglich ist und der Arbeitnehmer sein Einverständnis hiermit 

erklärt hat. Der Arbeitgeber hat die Tatsachen zu beweisen, die die Kündigung 

bedingen. 

 

(3) Ist einem Arbeitnehmer aus dringenden betrieblichen Erfordernissen im Sinne des 

Absatzes 2 gekündigt worden, so ist die Kündigung trotzdem sozial ungerechtfertigt, 

wenn der Arbeitgeber bei der Auswahl des Arbeitnehmers die Dauer der Betriebszugehö-

rigkeit, das Lebensalter, die Unterhaltspflichten und die Schwerbehinderung des Arbeit-

nehmers nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt hat; auf Verlangen des Arbeitneh-

mers hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Gründe anzugeben, die zu der getroffe-

nen sozialen Auswahl geführt haben. In die soziale Auswahl nach Satz 1 sind Arbeitneh-

mer nicht einzubeziehen, deren Weiterbeschäftigung, insbesondere wegen ihrer Kennt-
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nisse, Fähigkeiten und Leistungen oder zur Sicherung einer ausgewogenen Personal-

struktur des Betriebes, im berechtigten betrieblichen Interesse liegt. Der Arbeitnehmer 

hat die Tatsachen zu beweisen, die die Kündigung als sozial ungerechtfertigt im Sinne 

des Satzes 1 erscheinen lassen. 

 

(4) Ist in einem Tarifvertrag, in einer Betriebsvereinbarung nach § 95 des Betriebsverfas-

sungsgesetzes oder in einer entsprechenden Richtlinie nach den Personalvertretungsge-

setzen festgelegt, wie die sozialen Gesichtspunkte nach Absatz 3 Satz 1 im Verhältnis 

zueinander zu bewerten sind, so kann die Bewertung nur auf grobe Fehlerhaftigkeit 

überprüft werden. 

 

(5) Sind bei einer Kündigung auf Grund einer Betriebsänderung nach § 111 des Betriebs-

verfassungsgesetzes die Arbeitnehmer, denen gekündigt werden soll, in einem Interes-

senausgleich zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat namentlich bezeichnet, so wird ver-

mutet, dass die Kündigung durch dringende betriebliche Erfordernisse im Sinne des Ab-

satzes 2 bedingt ist. Die soziale Auswahl der Arbeitnehmer kann nur auf grobe Fehlerhaf-

tigkeit überprüft werden. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, soweit sich die Sachlage nach 

Zustandekommen des Interessenausgleichs wesentlich geändert hat. Der Interessenaus-

gleich nach Satz 1 ersetzt die Stellungnahme des Betriebsrates nach § 17 Abs. 3 Satz 2. 

 

§ 1a 

Abfindungsanspruch bei betriebsbedingter Kündigung 

 

(1) Kündigt der Arbeitgeber wegen dringender betrieblicher Erfordernisse nach § 1 Abs. 2 

Satz 1 und erhebt der Arbeitnehmer bis zum Ablauf der Frist des § 4 Satz 1 keine Klage 

auf Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist, hat 

der Arbeitnehmer mit dem Ablauf der Kündigungsfrist Anspruch auf eine Abfindung. Der 

Anspruch setzt den Hinweis des Arbeitgebers in der Kündigungserklärung voraus, dass 

die Kündigung auf dringende betriebliche Erfordernisse gestützt ist und der Arbeitnehmer 

bei Verstreichenlassen der Klagefrist die Abfindung beanspruchen kann. 

 

(2) Die Höhe der Abfindung beträgt 0,5 Monatsverdienste für jedes Jahr des Bestehens 

des Arbeitsverhältnisses. § 10 Abs. 3 gilt entsprechend. Bei der Ermittlung der Dauer des 

Arbeitsverhältnisses ist ein Zeitraum von mehr als sechs Monaten auf ein volles Jahr auf-

zurunden. 

 

§ 2 

Änderungskündigung 

 

Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis und bietet er dem Arbeitnehmer im Zu-

sammenhang mit der Kündigung die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu geänderten 

Arbeitsbedingungen an, so kann der Arbeitnehmer dieses Angebot unter dem Vorbehalt 

annehmen, dass die Änderung der Arbeitsbedingungen nicht sozial ungerechtfertigt ist (§ 

1 Abs. 2 Satz 1 bis 3, Abs. 3 Satz 1 und 2). Diesen Vorbehalt muss der Arbeitnehmer 

dem Arbeitgeber innerhalb der Kündigungsfrist, spätestens jedoch innerhalb von drei 

Wochen nach Zugang der Kündigung erklären. 

 

§ 3 

Kündigungseinspruch 

 

Hält der Arbeitnehmer eine Kündigung für sozial ungerechtfertigt, so kann er binnen ei-

ner Woche nach der Kündigung Einspruch beim Betriebsrat einlegen. Erachtet der Be-

triebsrat den Einspruch für begründet, so hat er zu versuchen, eine Verständigung mit 

dem Arbeitgeber herbeizuführen. Er hat seine Stellungnahme zu dem Einspruch dem Ar-

beitnehmer und dem Arbeitgeber auf Verlangen schriftlich mitzuteilen. 

 

§ 4 

Anrufung des Arbeitsgerichts 
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Will ein Arbeitnehmer geltend machen, dass eine Kündigung sozial ungerechtfertigt oder 

aus anderen Gründen rechtsunwirksam ist, so muss er innerhalb von drei Wochen nach 

Zugang der schriftlichen Kündigung Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, 

dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist. Im Falle des § 2 ist 

die Klage auf Feststellung zu erheben, dass die Änderung der Arbeitsbedingungen sozial 

ungerechtfertigt oder aus anderen Gründen rechtsunwirksam ist. Hat der Arbeitnehmer 

Einspruch beim Betriebsrat eingelegt (§ 3), so soll er der Klage die Stellungnahme des 

Betriebsrats beifügen. Soweit die Kündigung der Zustimmung einer Behörde bedarf, läuft 

die Frist zur Anrufung des Arbeitsgerichts erst von der Bekanntgabe der Entscheidung der 

Behörde an den Arbeitnehmer ab. 

 

§ 5 

Zulassung verspäteter Klagen 

 

(1) War ein Arbeitnehmer nach erfolgter Kündigung trotz Anwendung aller ihm nach Lage 

der Umstände zuzumutenden Sorgfalt verhindert, die Klage innerhalb von drei Wochen 

nach Zugang der schriftlichen Kündigung zu erheben, so ist auf seinen Antrag die Klage 

nachträglich zuzulassen. Gleiches gilt, wenn eine Frau von ihrer Schwangerschaft aus ei-

nem von ihr nicht zu vertretenden Grund erst nach Ablauf der Frist des § 4 Satz 1 Kennt-

nis erlangt hat. 

 

(2) Mit dem Antrag ist die Klageerhebung zu verbinden; ist die Klage bereits eingereicht, 

so ist auf sie im Antrag Bezug zu nehmen. Der Antrag muss ferner die Angabe der die 

nachträgliche Zulassung begründenden Tatsachen und der Mittel für deren Glaubhaftma-

chung enthalten. 

 

(3) Der Antrag ist nur innerhalb von zwei Wochen nach Behebung des Hindernisses zu-

lässig. Nach Ablauf von sechs Monaten, vom Ende der versäumten Frist angerechnet, 

kann der Antrag nicht mehr gestellt werden. 

 

(4) Das Verfahren über den Antrag auf nachträgliche Zulassung ist mit dem Verfahren 

über die Klage zu verbinden. Das Arbeitsgericht kann das Verfahren zunächst auf die 

Verhandlung und Entscheidung über den Antrag beschränken. In diesem Fall ergeht die 

Entscheidung durch Zwischenurteil, das wie ein Endurteil angefochten werden kann. 

 

(5) Hat das Arbeitsgericht über einen Antrag auf nachträgliche Klagezulassung nicht ent-

schieden oder wird ein solcher Antrag erstmals vor dem Landesarbeitsgericht gestellt, 

entscheidet hierüber die Kammer des Landesarbeitsgerichts. Absatz 4 gilt entsprechend. 

 

§ 6 

Verlängerte Anrufungsfrist 

 

Hat ein Arbeitnehmer innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündi-

gung im Klagewege geltend gemacht, dass eine rechtswirksame Kündigung nicht vorlie-

ge, so kann er sich in diesem Verfahren bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung 

erster Instanz zur Begründung der Unwirksamkeit der Kündigung auch auf innerhalb der 

Klagefrist nicht geltend gemachte Gründe berufen. Das Arbeitsgericht soll ihn hierauf 

hinweisen. 

 

§ 7 

Wirksamwerden der Kündigung 

 

Wird die Rechtsunwirksamkeit einer Kündigung nicht rechtzeitig geltend gemacht (§ 4 

Satz 1, §§ 5 und 6), so gilt die Kündigung als von Anfang an rechtswirksam; ein vom Ar-

beitnehmer nach § 2 erklärter Vorbehalt erlischt. 
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§ 8 

Wiederherstellung der früheren Arbeitsbedingungen 

 

Stellt das Gericht im Falle des § 2 fest, dass die Änderung der Arbeitsbedingungen sozial 

ungerechtfertigt ist, so gilt die Änderungskündigung als von Anfang an rechtsunwirksam. 

 

§ 9 

Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch Urteil des Gerichts,  

Abfindung des Arbeitnehmers 

 

(1) Stellt das Gericht fest, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst 

ist, ist jedoch dem Arbeitnehmer die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zuzumu-

ten, so hat das Gericht auf Antrag des Arbeitnehmers das Arbeitsverhältnis aufzulösen 

und den Arbeitgeber zur Zahlung einer angemessenen Abfindung zu verurteilen. Die glei-

che Entscheidung hat das Gericht auf Antrag des Arbeitgebers zu treffen, wenn Gründe 

vorliegen, die eine den Betriebszwecken dienliche weitere Zusammenarbeit zwischen Ar-

beitgeber und Arbeitnehmer nicht erwarten lassen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber kön-

nen den Antrag auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses bis zum Schluss der letzten 

mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz stellen. 

 

(2) Das Gericht hat für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses den Zeitpunkt festzuset-

zen, an dem es bei sozial gerechtfertigter Kündigung geendet hätte. 

 

§ 10 

Höhe der Abfindung 

 

(1) Als Abfindung ist ein Betrag bis zu zwölf Monatsverdiensten festzusetzen. 

 

(2) Hat der Arbeitnehmer das fünfzigste Lebensjahr vollendet und hat das Arbeitsver-

hältnis mindestens fünfzehn Jahre bestanden, so ist ein Betrag bis zu fünfzehn Monats-

verdiensten, hat der Arbeitnehmer das fünfundfünfzigste Lebensjahr vollendet und hat 

das Arbeitsverhältnis mindestens zwanzig Jahre bestanden, so ist ein Betrag bis zu acht-

zehn Monatsverdiensten festzusetzen. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer in dem 

Zeitpunkt, den das Gericht nach § 9 Abs. 2 für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses 

festsetzt, das in der Vorschrift des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch über die Regelal-

tersrente bezeichnete Lebensalter erreicht hat. 

 

(3) Als Monatsverdienst gilt, was dem Arbeitnehmer bei der für ihn maßgebenden regel-

mäßigen Arbeitszeit in dem Monat, in dem das Arbeitsverhältnis endet (§ 9 Abs. 2), an 

Geld und Sachbezügen zusteht. 

 

§ 11 

Anrechnung auf entgangenen Zwischenverdienst 

 

Besteht nach der Entscheidung des Gerichts das Arbeitsverhältnis fort, so muss sich der 

Arbeitnehmer auf das Arbeitsentgelt, das ihm der Arbeitgeber für die Zeit nach der Ent-

lassung schuldet, anrechnen lassen, 

 

     1. was er durch anderweitige Arbeit verdient hat, 

 

     2. was er hätte verdienen können, wenn er es nicht böswillig unterlassen hätte, eine 

ihm zumutbare Arbeit anzunehmen, 

 

     3. was ihm an öffentlich-rechtlichen Leistungen infolge Arbeitslosigkeit aus der Sozi-

alversicherung, der Arbeitslosenversicherung, der Sicherung des Lebensunterhalts 

nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch oder der Sozialhilfe für die Zwischenzeit 

gezahlt worden ist. Diese Beträge hat der Arbeitgeber der Stelle zu erstatten, die 

sie geleistet hat. 
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§ 12 

Neues Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers, Auflösung des  

alten Arbeitsverhältnisses 

 

Besteht nach der Entscheidung des Gerichts das Arbeitsverhältnis fort, ist jedoch der Ar-

beitnehmer inzwischen ein neues Arbeitsverhältnis eingegangen, so kann er binnen einer 

Woche nach der Rechtskraft des Urteils durch Erklärung gegenüber dem alten Arbeitge-

ber die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bei diesem verweigern. Die Frist wird auch 

durch eine vor ihrem Ablauf zur Post gegebene schriftliche Erklärung gewahrt. Mit dem 

Zugang der Erklärung erlischt das Arbeitsverhältnis. Macht der Arbeitnehmer von seinem 

Verweigerungsrecht Gebrauch, so ist ihm entgangener Verdienst nur für die Zeit zwi-

schen der Entlassung und dem Tag des Eintritts in das neue Arbeitsverhältnis zu gewäh-

ren. § 11 findet entsprechende Anwendung. 

 

§ 13 

Außerordentliche, sittenwidrige und sonstige Kündigungen 

 

(1) Die Vorschriften über das Recht zur außerordentlichen Kündigung eines Arbeitsver-

hältnisses werden durch das vorliegende Gesetz nicht berührt. Die Rechtsunwirksamkeit 

einer außerordentlichen Kündigung kann jedoch nur nach Maßgabe des § 4 Satz 1 und 

der §§ 5 bis 7 geltend gemacht werden. Stellt das Gericht fest, dass die außerordentliche 

Kündigung unbegründet ist, ist jedoch dem Arbeitnehmer die Fortsetzung des Arbeitsver-

hältnisses nicht zuzumuten, so hat auf seinen Antrag das Gericht das Arbeitsverhältnis 

aufzulösen und den Arbeitgeber zur Zahlung einer angemessenen Abfindung zu verurtei-

len. Das Gericht hat für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses den Zeitpunkt festzule-

gen, zu dem die außerordentliche Kündigung ausgesprochen wurde. Die Vorschriften der 

§§ 10 bis 12 gelten entsprechend. 

 

(2) Verstößt eine Kündigung gegen die guten Sitten, so finden die Vorschriften des § 9 

Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 und der §§ 10 bis 12 entsprechende Anwendung. 

 

(3) Im Übrigen finden die Vorschriften dieses Abschnitts mit Ausnahme der §§ 4 bis 7 auf 

eine Kündigung, die bereits aus anderen als den in § 1 Abs. 2 und 3 bezeichneten Grün-

den rechtsunwirksam ist, keine Anwendung. 

 

§ 14 

Angestellte in leitender Stellung 

 

(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten nicht 

 

     1. in Betrieben einer juristischen Person für die Mitglieder des Organs, das zur gesetz-

lichen Vertretung der juristischen Person berufen ist, 

 

     2. in Betrieben einer Personengesamtheit für die durch Gesetz, Satzung oder Gesell-

schaftsvertrag zur Vertretung der Personengesamtheit berufenen Personen. 

 

(2) Auf Geschäftsführer, Betriebsleiter und ähnliche leitende Angestellte, soweit diese zur 

selbständigen Einstellung oder Entlassung von Arbeitnehmern berechtigt sind, finden die 

Vorschriften dieses Abschnitts mit Ausnahme des § 3 Anwendung. § 9 Abs. 1 Satz 2 fin-

det mit der Maßgabe Anwendung, dass der Antrag des Arbeitgebers auf Auflösung des 

Arbeitsverhältnisses keiner Begründung bedarf. 
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Zweiter Abschnitt 

Kündigungsschutz im Rahmen der Betriebsverfassung und Personalvertretung 

 

§ 15 

Unzulässigkeit der Kündigung 

 

(1) Die Kündigung eines Mitglieds eines Betriebsrats, einer Jugend- und Auszubildenden-

vertretung, einer Bordvertretung oder eines Seebetriebsrats ist unzulässig, es sei denn, 

dass Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen, und dass die nach § 103 des Betriebsver-

fassungsgesetzes erforderliche Zustimmung vorliegt oder durch gerichtliche Entscheidung 

ersetzt ist. Nach Beendigung der Amtszeit ist die Kündigung eines Mitglieds eines Be-

triebsrats, einer Jugend- und Auszubildendenvertretung oder eines Seebetriebsrats in-

nerhalb eines Jahres, die Kündigung eines Mitglieds einer Bordvertretung innerhalb von 

sechs Monaten, jeweils vom Zeitpunkt der Beendigung der Amtszeit angerechnet, unzu-

lässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus 

wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen; dies gilt nicht, wenn 

die Beendigung der Mitgliedschaft auf einer gerichtlichen Entscheidung beruht. 

 

(2) Die Kündigung eines Mitglieds einer Personalvertretung, einer Jugend- und Auszubil-

dendenvertretung oder einer Jugendvertretung ist unzulässig, es sei denn, dass Tatsa-

chen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 

einer Kündigungsfrist berechtigen, und dass die nach dem Personalvertretungsrecht er-

forderliche Zustimmung vorliegt oder durch gerichtliche Entscheidung ersetzt ist. Nach 

Beendigung der Amtszeit der in Satz 1 genannten Personen ist ihre Kündigung innerhalb 

eines Jahres, vom Zeitpunkt der Beendigung der Amtszeit angerechnet, unzulässig, es 

sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem 

Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen; dies gilt nicht, wenn die Been-

digung der Mitgliedschaft auf einer gerichtlichen Entscheidung beruht. 

 

(3) Die Kündigung eines Mitglieds eines Wahlvorstands ist vom Zeitpunkt seiner Bestel-

lung an, die Kündigung eines Wahlbewerbers vom Zeitpunkt der Aufstellung des Wahl-

vorschlags an, jeweils bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses unzulässig, es sei denn, 

dass Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen, und dass die nach § 103 des Betriebsver-

fassungsgesetzes oder nach dem Personalvertretungsrecht erforderliche Zustimmung 

vorliegt oder durch eine gerichtliche Entscheidung ersetzt ist. Innerhalb von sechs Mona-

ten nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses ist die Kündigung unzulässig, es sei denn, 

dass Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen; dies gilt nicht für Mitglieder des Wahlvor-

stands, wenn dieser durch gerichtliche Entscheidung durch einen anderen Wahlvorstand 

ersetzt worden ist. 

 

(3a) Die Kündigung eines Arbeitnehmers, der zu einer Betriebs-, Wahl- oder Bordver-

sammlung nach § 17 Abs. 3, § 17a Nr. 3 Satz 2, § 115 Abs. 2 Nr. 8 Satz 1 des Betriebs-

verfassungsgesetzes einlädt oder die Bestellung eines Wahlvorstands nach § 16 Abs. 2 

Satz 1, § 17 Abs. 4, § 17a Nr. 4, § 63 Abs. 3, § 115 Abs. 2 Nr. 8 Satz 2 oder § 116 Abs. 

2 Nr. 7 Satz 5 des Betriebsverfassungsgesetzes beantragt, ist vom Zeitpunkt der Einla-

dung oder Antragstellung an bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses unzulässig, es sei 

denn, dass Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund 

ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen; der Kündigungsschutz gilt für die ers-

ten drei in der Einladung oder Antragstellung aufgeführten Arbeitnehmer. Wird ein Be-

triebsrat, eine Jugend- und Auszubildendenvertretung, eine Bordvertretung oder ein See-

betriebsrat nicht gewählt, besteht der Kündigungsschutz nach Satz 1 vom Zeitpunkt der 

Einladung oder Antragstellung an drei Monate. 

(4) Wird der Betrieb stillgelegt, so ist die Kündigung der in den Absätzen 1 bis 3 genann-

ten Personen frühestens zum Zeitpunkt der Stilllegung zulässig, es sei denn, dass ihre 
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Kündigung zu einem früheren Zeitpunkt durch zwingende betriebliche Erfordernisse be-

dingt ist. 

 

(5) Wird eine der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Personen in einer Betriebsabteilung 

beschäftigt, die stillgelegt wird, so ist sie in eine andere Betriebsabteilung zu überneh-

men. Ist dies aus betrieblichen Gründen nicht möglich, so findet auf ihre Kündigung die 

Vorschrift des Absatzes 4 über die Kündigung bei Stilllegung des Betriebs sinngemäß An-

wendung. 

 

§ 16 

Neues Arbeitsverhältnis, Auflösung des alten Arbeitsverhältnisses 

 

Stellt das Gericht die Unwirksamkeit der Kündigung einer der in § 15 Abs. 1 bis 3a ge-

nannten Personen fest, so kann diese Person, falls sie inzwischen ein neues Arbeitsver-

hältnis eingegangen ist, binnen einer Woche nach Rechtskraft des Urteils durch Erklärung 

gegenüber dem alten Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung bei diesem verweigern. Im 

Übrigen finden die Vorschriften des § 11 und des § 12 Satz 2 bis 4 entsprechende An-

wendung. 

 

Dritter Abschnitt 

Anzeigepflichtige Entlassungen 

 

§ 17 

Anzeigepflicht 

 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Agentur für Arbeit Anzeige zu erstatten, bevor er 

 

1. in Betrieben mit in der Regel mehr als 20 und weniger als 60 Arbeitnehmern mehr als 

5 Arbeitnehmer, 

 

2. in Betrieben mit in der Regel mindestens 60 und weniger als 500 Arbeitnehmern 10 

vom Hundert der im Betrieb regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer oder aber mehr als 

25 Arbeitnehmer, 

 

3. in Betrieben mit in der Regel mindestens 500 Arbeitnehmern mindestens 30 Arbeit-

nehmer innerhalb von 30 Kalendertagen entlässt. Den Entlassungen stehen andere Be-

endigungen des Arbeitsverhältnisses gleich, die vom Arbeitgeber veranlasst werden. 

 

(2) Beabsichtigt der Arbeitgeber, nach Absatz 1 anzeigepflichtige Entlassungen vorzu-

nehmen, hat er dem Betriebsrat rechtzeitig die zweckdienlichen Auskünfte zu erteilen 

und ihn schriftlich insbesondere zu unterrichten 

Über 

 

     1. die Gründe für die geplanten Entlassungen, 

 

     2. die Zahl und die Berufsgruppen der zu entlassenden Arbeitnehmer, 

 

     3. die Zahl und die Berufsgruppen der in der Regel beschäftigten Arbeitnehmer, 

 

     4. den Zeitraum, in dem die Entlassungen vorgenommen werden sollen, 

 

     5. die vorgesehenen Kriterien für die Auswahl der zu entlassenden Arbeitnehmer, 

 

     6. die für die Berechnung etwaiger Abfindungen vorgesehenen Kriterien. 

 

Arbeitgeber und Betriebsrat haben insbesondere die Möglichkeiten zu beraten, Entlas-

sungen zu vermeiden oder einzuschränken und ihre Folgen zu mildern. 
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(3) Der Arbeitgeber hat gleichzeitig der Agentur für Arbeit eine Abschrift der Mitteilung 

an den Betriebsrat zuzuleiten; sie muss zumindest die in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 5 vor-

geschriebenen Angaben enthalten. Die Anzeige nach Absatz 1 ist schriftlich unter Beifü-

gung der Stellungnahme des Betriebsrats zu den Entlassungen zu erstatten. Liegt eine 

Stellungnahme des Betriebsrats nicht vor, so ist die Anzeige wirksam, wenn der Arbeit-

geber glaubhaft macht, dass er den Betriebsrat mindestens zwei Wochen vor Erstattung 

der Anzeige nach Absatz 2 Satz 1 unterrichtet hat, und er den Stand der Beratungen dar-

legt. Die Anzeige muss Angaben über den Namen des Arbeitgebers, den Sitz und die Art 

des Betriebes enthalten, ferner die Gründe für die geplanten Entlassungen, die Zahl und 

die Berufsgruppen der zu entlassenden und der in der Regel beschäftigten Arbeitnehmer, 

den Zeitraum, in dem die Entlassungen vorgenommen werden sollen und die vorgesehe-

nen Kriterien für die Auswahl der zu entlassenden Arbeitnehmer. In der Anzeige sollen 

ferner im Einvernehmen mit dem Betriebsrat für die Arbeitsvermittlung Angaben über 

Geschlecht, Alter, Beruf und Staatsangehörigkeit der zu entlassenden Arbeitnehmer ge-

macht werden. Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat eine Abschrift der Anzeige zuzulei-

ten. Der Betriebsrat kann gegenüber der Agentur für Arbeit weitere Stellungnahmen ab-

geben. Er hat dem Arbeitgeber eine Abschrift der Stellungnahme zuzuleiten. 

 

(3a) Die Auskunfts-, Beratungs- und Anzeigepflichten nach den Absätzen 1 bis 3 gelten 

auch dann, wenn die Entscheidung über die Entlassungen von einem den Arbeitgeber be-

herrschenden Unternehmen getroffen wurde. Der Arbeitgeber kann sich nicht darauf b 

rufen, dass das für die Entlassungen verantwortliche Unternehmen die notwendigen Aus-

künfte nicht übermittelt hat. 

 

(4) Das Recht zur fristlosen Entlassung bleibt unberührt. Fristlose Entlassungen werden 

bei Berechnung der Mindestzahl der Entlassungen nach Absatz 1 nicht mitgerechnet. 

 

(5) Als Arbeitnehmer im Sinne dieser Vorschrift gelten nicht 1. in Betrieben einer juristi-

schen Person die Mitglieder des Organs, das zur gesetzlichen Vertretung der juristischen 

Person berufen ist, 

 

     2. in Betrieben einer Personengesamtheit die durch Gesetz, Satzung oder Gesell-

schaftsvertrag zur Vertretung der Personengesamtheit berufenen Personen, 

 

     3. Geschäftsführer, Betriebsleiter und ähnliche leitende Personen, soweit diese zur 

selbständigen Einstellung oder Entlassung von Arbeitnehmern berechtigt sind. 

 

§ 18 

Entlassungssperre 

 

(1) Entlassungen, die nach § 17 anzuzeigen sind, werden vor Ablauf eines Monats nach 

Eingang der Anzeige bei der Agentur für Arbeit nur mit deren Zustimmung wirksam; die 

Zustimmung kann auch rückwirkend bis zum Tage der Antragstellung erteilt werden. 

 

(2) Die Agentur für Arbeit kann im Einzelfall bestimmen, dass die Entlassungen nicht vor 

Ablauf von längstens zwei Monaten nach Eingang der Anzeige wirksam werden. 

 

(3) (weggefallen) 

 

(4) Soweit die Entlassungen nicht innerhalb von 90 Tagen nach dem Zeitpunkt, zu dem 

sie nach den Absätzen 1 und 2 zulässig sind, durchgeführt werden, bedarf es unter den 

Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 einer erneuten Anzeige. 
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§ 19 

Zulässigkeit von Kurzarbeit 

 

(1) Ist der Arbeitgeber nicht in der Lage, die Arbeitnehmer bis zu dem in § 18 Abs. 1 und 

2 bezeichneten Zeitpunkt voll zu beschäftigen, so kann die Bundesagentur für Arbeit zu-

lassen, dass der Arbeitgeber für die Zwischenzeit Kurzarbeit einführt. 

 

(2) Der Arbeitgeber ist im Falle der Kurzarbeit berechtigt, Lohn oder Gehalt der mit ver-

kürzter Arbeitszeit beschäftigten Arbeitnehmer entsprechend zu kürzen; die Kürzung des 

Arbeitsentgelts wird jedoch erst von dem Zeitpunkt an wirksam, an dem das Arbeitsver-

hältnis nach den allgemeinen gesetzlichen oder den vereinbarten Bestimmungen enden 

würde. 

 

(3) Tarifvertragliche Bestimmungen über die Einführung, das Ausmaß und die Bezahlung 

von Kurzarbeit werden durch die Absätze 1 und 2 nicht berührt. 

 

§ 20 

Entscheidungen der Agentur für Arbeit 

 

(1) Die Entscheidungen der Agentur für Arbeit nach § 18 Abs. 1 und 2 trifft deren Ge-

schäftsführung oder ein Ausschuss (Entscheidungsträger). Die Geschäftsführung darf nur 

dann entscheiden, wenn die Zahl der Entlassungen weniger als 50 beträgt. 

 

(2) Der Ausschuss setzt sich aus dem Geschäftsführer, der Geschäftsführerin oder dem 

oder der Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit oder einem von ihm 

oder ihr beauftragten Angehörigen der Agentur für Arbeit als Vorsitzenden und je zwei 

Vertretern der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und der öffentlichen Körperschaften zu-

sammen, die von dem Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit benannt werden. Er 

trifft seine Entscheidungen mit Stimmenmehrheit. 

 

(3) Der Entscheidungsträger hat vor seiner Entscheidung von Arbeitgeber und den Be-

triebsrat anzuhören. Dem Entscheidungsträger sind, insbesondere vom Arbeitgeber und 

Betriebsrat, die von ihm für die Beurteilung des Falles erforderlich gehaltenen Auskünfte 

zu erteilen. 

 

(4) Der Entscheidungsträger hat sowohl das Interesse des Arbeitgebers als auch das der 

zu entlassenden Arbeitnehmer, das öffentliche Interesse und die Lage des gesamten Ar-

beitsmarktes unter besonderer Beachtung des Wirtschaftszweiges, dem der Betrieb an-

gehört, zu berücksichtigen. 

 

§ 21 

Entscheidungen der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit 

 

Für Betriebe, die zum Geschäftsbereich des Bundesministers für Verkehr oder des Bun-

desministers für Post und Telekommunikation gehören, trifft, wenn mehr als 500 Arbeit-

nehmer entlassen werden sollen, ein gemäß § 20 Abs. 1 bei der Zentrale der Bunde-

sagentur für Arbeit zu bildender Ausschuss die Entscheidungen nach § 18 Abs. 1 und 2. 

Der zuständige Bundesminister kann zwei Vertreter mit beratender Stimme in den Aus-

schuss entsenden. Die Anzeigen nach § 17 sind in diesem Falle an die Zentrale der Bun-

desagentur für Arbeit zu erstatten. Im Übrigen gilt § 20 Abs. 1 bis 3 entsprechend. 

 

§ 22 

Ausnahmebetriebe 

 

(1) Auf Saisonbetriebe und Kampagne-Betriebe finden die Vorschriften dieses Abschnitts 

bei Entlassungen, die durch diese Eigenart der Betriebe bedingt sind, keine Anwendung. 

(2) Keine Saisonbetriebe oder Kampagne-Betriebe sind Betriebe des Baugewerbes, in 

denen die ganzjährige Beschäftigung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch gefördert 
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wird. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsver-

ordnung Vorschriften zu erlassen, welche Betriebe als Saisonbetriebe oder Kampagne-

Betriebe im Sinne des Absatzes 1 gelten. 

 

Vierter Abschnitt 

Schlussbestimmungen 

 

§ 23 

Geltungsbereich 

 

(1) Die Vorschriften des Ersten und Zweiten Abschnitts gelten für Betriebe und Verwal-

tungen des privaten und des öffentlichen Rechts, vorbehaltlich der Vorschriften des § 24 

für die Seeschifffahrt-, Binnenschifffahrt- und Luftverkehrsbetriebe. Die Vorschriften des 

Ersten Abschnitts gelten mit Ausnahme der §§ 4 bis 7 und des § 13 Abs. 1 Satz 1 und 2 

nicht für Betriebe und Verwaltungen, in denen in der Regel fünf oder weniger Arbeitneh-

mer ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt werden. In Be-

trieben und Verwaltungen, in denen in der Regel zehn oder weniger Arbeitnehmer aus-

schließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt werden, gelten die Vor-

schriften des Ersten Abschnitts mit Ausnahme der §§ 4 bis 7 und des § 13 Abs. 1 Satz 1 

und 2 nicht für Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis nach dem 31. Dezember 2003 be-

gonnen hat; diese Arbeitnehmer sind bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Ar-

beitnehmer nach Satz 2 bis zur Beschäftigung von in der Regel zehn Arbeitnehmern nicht 

zu berücksichtigen. Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer nach 

den Sätzen 2 und 3 sind teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wö-

chentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 

Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. 

 

(2) Die Vorschriften des Dritten Abschnitts gelten für Betriebe und Verwaltungen des pri-

vaten Rechts sowie für Betriebe, die von einer öffentlichen Verwaltung geführt werden, 

soweit sie wirtschaftliche Zwecke verfolgen. 

 

§ 24 

Anwendung des Gesetzes auf Betriebe der Schifffahrt und des Luftverkehrs 

 

(1) Die Vorschriften des Ersten und Zweiten Abschnitts finden nach Maßgabe der Absätze 

2 bis 4 auf Arbeitsverhältnisse der Besatzung von Seeschiffen, Binnenschiffen und Luft-

fahrzeugen Anwendung. 

 

(2) Als Betrieb im Sinne dieses Gesetzes gilt jeweils die Gesamtheit der Seeschiffe oder 

der Binnenschiffe eines Schifffahrtsbetriebs oder der Luftfahrzeuge eines Luftverkehrsbe-

triebs. 

 

(3) Dauert die erste Reise eines Besatzungsmitglieds eines Seeschiffes oder eines Bin-

nenschiffes länger als sechs Monate, so verlängert sich die Sechsmonatsfrist des § 1 Ab-

satz 1 bis drei Tage nach Beendigung dieser Reise. 

 

(4) Die Klage nach § 4 ist binnen drei Wochen zu erheben, nachdem die Kündigung dem 

Besatzungsmitglied an Land zugegangen ist. Geht dem Besatzungsmitglied eines See-

schiffes oder eines Binnenschiffes die Kündigung während der Fahrt des Schiffes zu, ist 

die Klage innerhalb von sechs Wochen nach dem Dienstende an Bord zu erheben. An die 

Stelle der Dreiwochenfrist in § 5 Absatz 1 und § 6 treten die hier in den Sätzen 1 und 2 

genannten Fristen. 

 

(5) Die Vorschriften des Dritten Abschnitts finden nach Maßgabe der folgenden Sätze 

Anwendung auf die Besatzungen von Seeschiffen. Bei Schiffen nach § 114 Absatz 4 Satz 

1 des Betriebsverfassungsgesetzes tritt, soweit sie nicht als Teil des Landbetriebs gelten, 

an die Stelle des Betriebsrats der Seebetriebsrat. Betrifft eine anzeigepflichtige Entlas-

sung die Besatzung eines Seeschiffes, welches unter der Flagge eines anderen Mitglied-
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staates der Europäischen Union fährt, so ist die Anzeige an die Behörde des Staates zu 

richten, unter dessen Flagge das Schiff fährt. 

 

§ 25 

Kündigung in Arbeitskämpfen 

 

Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung auf Kündigungen und Entlas-

sungen, die lediglich als Maßnahmen in wirtschaftlichen Kämpfen zwischen Arbeitgebern 

und Arbeitnehmern vorgenommen werden. 

 

§ 25a 

Berlin-Klausel 

 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes auch 

im Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen werden, 

gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes. 

 

§ 26 

Inkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 
 
 

Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns 

Mindestlohngesetz (MiLoG)  
 
 
 

Abschnitt 1 

Festsetzung des allgemeinen Mindestlohns 

 

Unterabschnitt 1 

Inhalt des Mindestlohns 

 

§ 1  

Mindestlohn 

 

(1) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf Zahlung eines Ar-

beitsentgelts mindestens in Höhe des Mindestlohns durch den Arbeitgeber. 

 

(2) Die Höhe des Mindestlohns beträgt ab dem 1. Januar 2015 brutto 8,50 Euro je Zeit-

stunde. Die Höhe des Mindestlohns kann auf Vorschlag einer ständigen Kommission der 

Tarifpartner (Mindestlohnkommission) durch Rechtsverordnung der Bundesregierung ge-

ändert werden. 

 

(3) Die Regelungen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, des Arbeitnehmerüberlas-

sungsgesetzes und der auf ihrer Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen gehen den 

Regelungen dieses Gesetzes vor, soweit die Höhe der auf ihrer Grundlage festgesetzten 

Branchenmindestlöhne die Höhe des Mindestlohns nicht unterschreitet. Der Vorrang nach 

Satz 1 gilt entsprechend für einen auf der Grundlage von § 5 des Tarifvertragsgesetzes 

für allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag im Sinne von § 4 Absatz 1 Nummer 1 so-

wie §§ 5 und 6 Absatz 2 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes. 
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§ 2  

Fälligkeit des Mindestlohns 

 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer den Min-

destlohn 

 

     1. zum Zeitpunkt der vereinbarten Fälligkeit, 

 

     2. spätestens am letzten Bankarbeitstag (Frankfurt am Main) des Monats, der auf den 

Monat folgt, in dem die Arbeitsleistung erbracht wurde, zu zahlen. Für den Fall, 

dass keine Vereinbarung über die Fälligkeit getroffen worden ist, bleibt § 614 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs unberührt. 

 

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 sind bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die 

über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinausgehenden und auf einem schriftlich 

vereinbarten Arbeitszeitkonto eingestellten Arbeitsstunden spätestens innerhalb von 

zwölf Kalendermonaten nach ihrer monatlichen Erfassung durch bezahlte Freizeitgewäh-

rung oder Zahlung des Mindestlohns auszugleichen, soweit der Anspruch auf den Min-

destlohn für die geleisteten Arbeitsstunden nach § 1 Absatz 1 nicht bereits durch Zahlung 

des verstetigten Arbeitsentgelts erfüllt ist. Im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnis-

ses hat der Arbeitgeber nicht ausgeglichene Arbeitsstunden spätestens in dem auf die 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses folgenden Kalendermonat auszugleichen. Die auf 

das Arbeitszeitkonto eingestellten Arbeitsstunden dürfen monatlich jeweils 50 Prozent der 

vertraglich vereinbarten Arbeitszeit nicht übersteigen. 

 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Wertguthabenvereinbarungen im Sinne des Vier-

ten Buches Sozialgesetzbuch. Satz 1 gilt entsprechend für eine im Hinblick auf den 

Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vergleichbare ausländische Regelung. 

 

§ 3  

Unabdingbarkeit des Mindestlohns 

 

Vereinbarungen, die den Anspruch auf Mindestlohn unterschreiten oder seine Geltendma-

chung beschränken oder ausschließen, sind insoweit unwirksam. Die Arbeitnehmerin oder 

der Arbeitnehmer kann auf den entstandenen Anspruch nach § 1 Absatz 1 nur durch ge-

richtlichen Vergleich verzichten; im Übrigen ist ein Verzicht ausgeschlossen. Die Verwir-

kung des Anspruchs ist ausgeschlossen. 

 

Unterabschnitt 2 

Mindestlohnkommission 

 

§ 4  

Aufgabe und Zusammensetzung 

 

(1) Die Bundesregierung errichtet eine ständige Mindestlohnkommission, die über die 

Anpassung der Höhe des Mindestlohns befindet. 

 

(2) Die Mindestlohnkommission wird alle fünf Jahre neu berufen. Sie besteht aus einer 

oder einem Vorsitzenden, sechs weiteren stimmberechtigten ständigen Mitgliedern und 

zwei Mitgliedern aus Kreisen der Wissenschaft ohne Stimmrecht (beratende Mitglieder). 

 

§ 5  

Stimmberechtigte Mitglieder 

 

(1) Die Bundesregierung beruft je drei stimmberechtigte Mitglieder auf Vorschlag der 

Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer aus Kreisen der Vereinigun-

gen von Arbeitgebern und Gewerkschaften. Die Spitzenorganisationen der Arbeitgeber 
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und Arbeitnehmer sollen jeweils mindestens eine Frau und einen Mann als stimmberech-

tigte Mitglieder vorschlagen. Werden auf Arbeitgeber- oder auf Arbeitnehmerseite von 

den Spitzenorganisationen mehr als drei Personen vorgeschlagen, erfolgt die Auswahl 

zwischen den Vorschlägen im Verhältnis zur Bedeutung der jeweiligen Spitzenorganisati-

onen für die Vertretung der Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerinteressen im Arbeitsleben 

des Bundesgebietes. Übt eine Seite ihr Vorschlagsrecht nicht aus, werden die Mitglieder 

dieser Seite durch die Bundesregierung aus Kreisen der Vereinigungen von Arbeitgebern 

oder Gewerkschaften berufen. 

 

(2) Scheidet ein Mitglied aus, wird nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 1 und 4 ein neues 

Mitglied berufen. 

 

§ 6  

Vorsitz 

 

(1) Die Bundesregierung beruft die Vorsitzende oder den Vorsitzenden auf gemeinsamen 

Vorschlag der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. 

 

(2) Wird von den Spitzenorganisationen kein gemeinsamer Vorschlag unterbreitet, beruft 

die Bundesregierung jeweils eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden auf Vorschlag der 

Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Der Vorsitz wechselt zwi-

schen den Vorsitzenden nach jeder Beschlussfassung nach § 9. Über den erstmaligen 

Vorsitz entscheidet das Los. § 5 Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend. 

 

(3) Scheidet die Vorsitzende oder der Vorsitzende aus, wird nach Maßgabe der Absätze 1 

und 2 eine neue Vorsitzende oder ein neuer Vorsitzender berufen. 

 

 

 

 

§ 7  

Beratende Mitglieder 

 

(1) Die Bundesregierung beruft auf Vorschlag der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer zusätzlich je ein beratendes Mitglied aus Kreisen der Wissenschaft. Die 

Bundesregierung soll darauf hinwirken, dass die Spitzenorganisationen der Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer eine Frau und einen Mann als beratendes Mitglied vorschlagen. Das 

beratende Mitglied soll in keinem Beschäftigungsverhältnis stehen zu 

 

1. einer Spitzenorganisation der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, 

 

2. einer Vereinigung der Arbeitgeber oder einer Gewerkschaft oder 

 

3. einer Einrichtung, die von den in der Nummer 1 oder Nummer 2 genannten Vereini-

gungen getragen wird. § 5 Absatz 1 Satz 3 und 4 und Absatz 2 gilt entsprechend. 

 

(2) Die beratenden Mitglieder unterstützen die Mindestlohnkommission insbesondere bei 

der Prüfung nach § 9 Absatz 2 durch die Einbringung wissenschaftlichen Sachverstands. 

Sie haben das Recht, an den Beratungen der Mindestlohnkommission teilzunehmen. 

 

§ 8  

Rechtsstellung der Mitglieder 

 

(1) Die Mitglieder der Mindestlohnkommission unterliegen bei der Wahrnehmung ihrer 

Tätigkeit keinen Weisungen. 

 

(2) Die Tätigkeit der Mitglieder der Mindestlohnkommission ist ehrenamtlich. 
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(3) Die Mitglieder der Mindestlohnkommission erhalten eine angemessene Entschädigung 

für den ihnen bei 

der Wahrnehmung ihrer Tätigkeit erwachsenden Verdienstausfall und Aufwand sowie Er-

satz der Fahrtkosten 

entsprechend den für ehrenamtliche Richterinnen und Richter der Arbeitsgerichte gelten-

den Vorschriften. 

Die Entschädigung und die erstattungsfähigen Fahrtkosten setzt im Einzelfall die oder der 

Vorsitzende der 

Mindestlohnkommission fest. 

 

§ 9  

Beschluss der Mindestlohnkommission 

 

(1) Die Mindestlohnkommission hat über eine Anpassung der Höhe des Mindestlohns 

erstmals bis zum 30. Juni 2016 mit Wirkung zum 1. Januar 2017 zu beschließen. Danach 

hat die Mindestlohnkommission alle zwei Jahre über Anpassungen der Höhe des Mindest-

lohns zu beschließen. 

 

(2) Die Mindestlohnkommission prüft im Rahmen einer Gesamtabwägung, welche Höhe 

des Mindestlohns geeignet ist, zu einem angemessenen Mindestschutz der Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer beizutragen, faire und funktionierende Wettbewerbsbedingun-

gen zu ermöglichen sowie Beschäftigung nicht zu gefährden. Die Mindestlohnkommission 

orientiert sich bei der Festsetzung des Mindestlohns nachlaufend an der Tarifentwicklung. 

 

(3) Die Mindestlohnkommission hat ihren Beschluss schriftlich zu begründen. 

 

(4) Die Mindestlohnkommission evaluiert laufend die Auswirkungen des Mindestlohns auf 

den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Wettbewerbsbedingungen und 

die Beschäftigung in Bezug auf bestimmte Branchen und Regionen sowie die Produktivität 

und stellt ihre Erkenntnisse der Bundesregierung in einem Bericht alle zwei Jahre ge-

meinsam mit ihrem Beschluss zur Verfügung. 

 

 

§ 10  

Verfahren der Mindestlohnkommission 

 

(1) Die Mindestlohnkommission ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer 

stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 

 

(2) Die Beschlüsse der Mindestlohnkommission werden mit einfacher Mehrheit der Stim-

men der anwesenden Mitglieder gefasst. Bei der Beschlussfassung hat sich die oder der 

Vorsitzende zunächst der Stimme zu enthalten. Kommt eine Stimmenmehrheit nicht zu-

stande, macht die oder der Vorsitzende einen Vermittlungsvorschlag. Kommt nach Bera-

tung über den Vermittlungsvorschlag keine Stimmenmehrheit zustande, übt die oder der 

Vorsitzende ihr oder sein Stimmrecht aus. 

 

(3) Die Mindestlohnkommission kann Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer, Vereinigungen von Arbeitgebern und Gewerkschaften, öffentlich-rechtliche Reli-

gionsgesellschaften, Wohlfahrtsverbände, Verbände, die wirtschaftliche und soziale Inte-

ressen organisieren, sowie sonstige von der Anpassung des Mindestlohns Betroffene vor 

Beschlussfassung anhören. Sie kann Informationen und fachliche Einschätzungen von 

externen Stellen einholen. 

 

(4) Die Sitzungen der Mindestlohnkommission sind nicht öffentlich; der Inhalt ihrer Bera-

tungen ist vertraulich. Die 

übrigen Verfahrensregelungen trifft die Mindestlohnkommission in einer Geschäftsord-

nung. 
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§ 11  

Rechtsverordnung 

 

(1) Die Bundesregierung kann die von der Mindestlohnkommission vorgeschlagene An-

passung des Mindestlohns durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates 

für alle Arbeitgeber sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbindlich machen. Die 

Rechtsverordnung tritt am im Beschluss der Mindestlohnkommission bezeichneten Tag, 

frühestens aber am Tag nach Verkündung in Kraft. Die Rechtsverordnung gilt, bis sie 

durch eine neue Rechtsverordnung abgelöst wird. 

 

(2) Vor Erlass der Rechtsverordnung erhalten die Spitzenorganisationen der Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer, die Vereinigungen von Arbeitgebern und Gewerkschaften, die öffent-

lich-rechtlichen Religionsgesellschaften, die Wohlfahrtsverbände sowie die Verbände, die 

wirtschaftliche und soziale Interessen organisieren, Gelegenheit zur schriftlichen Stel-

lungnahme. Die Frist zur Stellungnahme beträgt drei Wochen; sie beginnt mit der Be-

kanntmachung des Verordnungsentwurfs. 

 

§ 12  

Geschäfts- und Informationsstelle für den Mindestlohn; Kostenträgerschaft 

 

(1) Die Mindestlohnkommission wird bei der Durchführung ihrer Aufgaben von einer Ge-

schäftsstelle unterstützt. Die Geschäftsstelle untersteht insoweit fachlich der oder dem 

Vorsitzenden der Mindestlohnkommission. 

 

(2) Die Geschäftsstelle wird bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

als selbständige Organisationeinheit eingerichtet. 

 

(3) Die Geschäftsstelle informiert und berät als Informationsstelle für den Mindestlohn 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Unternehmen zum Thema Mindestlohn. 

 

(4) Die durch die Tätigkeit der Mindestlohnkommission und der Geschäftsstelle anfallen-

den Kosten trägt der Bund. 

 

 

Abschnitt 2 

Zivilrechtliche Durchsetzung 

 

§ 13  

Haftung des Auftraggebers 

 

§ 14 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes findet entsprechende Anwendung. 

 

Abschnitt 3 

Kontrolle und Durchsetzung durch staatliche Behörden 

 

§ 14  

Zuständigkeit 

 

Für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten eines Arbeitgebers nach § 20 sind die Behör-

den der Zollverwaltung zuständig. 

 

§ 15 

Befugnisse der Behörden der Zollverwaltung und anderer Behörden; Mitwir-

kungspflichten des Arbeitgebers 

 

Die §§ 2 bis 6, 14, 15, 20, 22 und 23 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes sind ent-

sprechend anzuwenden mit der Maßgabe, dass 
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     1. die dort genannten Behörden auch Einsicht in Arbeitsverträge, Niederschriften nach 

§ 2 des Nachweisgesetzes und andere Geschäftsunterlagen nehmen können, die 

mittelbar oder unmittelbar Auskunft über die Einhaltung des Mindestlohns nach § 

20 geben, und 

 

     2. die nach § 5 Absatz 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes zur Mitwirkung 

Verpflichteten diese Unterlagen vorzulegen haben. § 6 Absatz 3 sowie die §§ 16 bis 

19 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes finden entsprechende Anwendung. 

 

§ 16 

Meldepflicht 

 

(1) Ein Arbeitgeber mit Sitz im Ausland, der eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeitneh-

mer oder mehrere Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer in den in § 2a des Schwarzar-

beitsbekämpfungsgesetzes genannten Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen im 

Anwendungsbereich dieses Gesetzes beschäftigt, ist verpflichtet, vor Beginn jeder Werk- 

oder Dienstleistung eine schriftliche Anmeldung in deutscher Sprache bei der zuständigen 

Behörde der Zollverwaltung nach Absatz 6 vorzulegen, die die für die Prüfung wesentli-

chen Angaben enthält. Wesentlich sind die Angaben über 

 

     1. den Familiennamen, den Vornamen und das Geburtsdatum der von ihm im Gel-

tungsbereich dieses Gesetzes beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

 

     2. den Beginn und die voraussichtliche Dauer der Beschäftigung, 

 

     3. den Ort der Beschäftigung, 

 

     4. den Ort im Inland, an dem die nach § 17 erforderlichen Unterlagen bereitgehalten 

werden, 

 

     5. den Familiennamen, den Vornamen, das Geburtsdatum und die Anschrift in 

Deutschland der oder desverantwortlich Handelnden und 

 

     6. den Familiennamen, den Vornamen und die Anschrift in Deutschland einer oder ei-

nes Zustellungsbevollmächtigten, soweit diese oder dieser nicht mit der oder dem 

in Nummer 5 genannten verantwortlich Handelnden identisch ist. Änderungen be-

züglich dieser Angaben hat der Arbeitgeber im Sinne des Satzes 1 unverzüglich zu 

melden. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat der Anmeldung eine Versicherung beizufügen, dass er die Ver-

pflichtungen nach § 20 einhält. 

 

(3) Überlässt ein Verleiher mit Sitz im Ausland eine Arbeitnehmerin oder einen Arbeit-

nehmer oder mehrere Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung einem 

Entleiher, hat der Entleiher in den in § 2a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes ge-

nannten Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen unter den Voraussetzungen des 

Absatzes 1 Satz 1 vor Beginn jeder Werk- oder Dienstleistung der zuständigen Behörde 

der Zollverwaltung eine schriftliche Anmeldung in deutscher Sprache mit folgenden An-

gaben zuzuleiten: 

 

     1. den Familiennamen, den Vornamen und das Geburtsdatum der überlassenen Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

 

     2. den Beginn und die Dauer der Überlassung, 

 

     3. den Ort der Beschäftigung, 
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     4. den Ort im Inland, an dem die nach § 17 erforderlichen Unterlagen bereitgehalten 

werden, 

 

     5. den Familiennamen, den Vornamen und die Anschrift in Deutschland einer oder ei-

nes Zustellungsbevollmächtigten des Verleihers, 

 

     6. den Familiennamen, den Vornamen oder die Firma sowie die Anschrift des Verlei-

hers. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 

 

(4) Der Entleiher hat der Anmeldung eine Versicherung des Verleihers beizufügen, dass 

dieser die Verpflichtungen nach § 20 einhält. 

 

(5) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung im Einvernehmen 

mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales ohne Zustimmung des Bundesrates 

bestimmen, 

 

     1. dass, auf welche Weise und unter welchen technischen und organisatorischen Vo-

raussetzungen eine Anmeldung, eine Änderungsmeldung und die Versicherung ab-

weichend von Absatz 1 Satz 1 und 3, Absatz 2 und 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 

elektronisch übermittelt werden kann, 

 

     2. unter welchen Voraussetzungen eine Änderungsmeldung ausnahmsweise entfallen 

kann, und 

     3. wie das Meldeverfahren vereinfacht oder abgewandelt werden kann, sofern die 

entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen einer regelmäßig 

wiederkehrenden Werk- oder Dienstleistung eingesetzt werden oder sonstige Be-

sonderheiten der zu erbringenden Werk- oder Dienstleistungen dies erfordern. 

 

(6) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung ohne Zustim-

mung des Bundesrates die zuständige Behörde nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 

bestimmen. 

 

§ 17  

Erstellen und Bereithalten von Dokumenten 

 

(1) Ein Arbeitgeber, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach § 8 Absatz 1 des 

Vierten Buches Sozialgesetzbuch oder in den in § 2a des Schwarzarbeitsbekämpfungsge-

setzes genannten Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen beschäftigt, ist verpflich-

tet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit dieser Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer spätestens bis zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung fol-

genden Kalendertages aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre 

beginnend ab dem für die Aufzeichnung maßgeblichen Zeitpunkt aufzubewahren. Satz 1 

gilt entsprechend für einen Entleiher, dem ein Verleiher eine Arbeitnehmerin oder einen 

Arbeitnehmer oder mehrere Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer zur Arbeitsleistung in 

einem der in § 2a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes genannten Wirtschaftszweige 

überlässt. Satz 1 gilt nicht für Beschäftigungsverhältnisse nach § 8a des Vierten Buches 

Sozialgesetzbuch. 

 

(2) Arbeitgeber im Sinne des Absatzes 1 haben die für die Kontrolle der Einhaltung der 

Verpflichtungen nach § 20 in Verbindung mit § 2 erforderlichen Unterlagen im Inland in 

deutscher Sprache für die gesamte Dauer der tatsächlichen Beschäftigung der Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer im Geltungsbereich dieses Gesetzes, mindestens für die 

Dauer der gesamten Werk- oder Dienstleistung, insgesamt jedoch nicht länger als zwei 

Jahre, bereitzuhalten. Auf Verlangen der Prüfbehörde sind die Unterlagen auch am Ort 

der Beschäftigung bereitzuhalten. 

 

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechtsverordnung ohne 

Zustimmung des Bundesrates die Verpflichtungen des Arbeitgebers oder eines Entleihers 
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nach § 16 und den Absätzen 1 und 2 hinsichtlich bestimmter Gruppen von Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmern oder der Wirtschaftsbereiche oder den Wirtschaftszweigen ein-

schränken oder erweitern. 

 

(4) Das Bundesministerium der Finanzen kann durch Rechtsverordnung im Einvernehmen 

mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales ohne Zustimmung des Bundesrates 

bestimmen, wie die Verpflichtung des Arbeitgebers, die tägliche Arbeitszeit bei ihm be-

schäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufzuzeichnen und diese Aufzeichnun-

gen aufzubewahren, vereinfacht oder abgewandelt werden kann, sofern Besonderheiten 

der zu erbringenden Werk- oder Dienstleistungen oder Besonderheiten des jeweiligen 

Wirtschaftsbereiches oder Wirtschaftszweiges dies erfordern. 

 

§ 18 

Zusammenarbeit der in- und ausländischen Behörden 

 

(1) Die Behörden der Zollverwaltung unterrichten die zuständigen örtlichen Landesfi-

nanzbehörden über Meldungen nach § 16 Absatz 1 und 3. 

 

(2) Die Behörden der Zollverwaltung und die übrigen in § 2 des Schwarzarbeitsbekämp-

fungsgesetzes genannten Behörden dürfen nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen 

Vorschriften auch mit Behörden anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Euro-

päischen Wirtschaftsraum zusammenarbeiten, die diesem Gesetz entsprechende Aufga-

ben durchführen oder für die Bekämpfung illegaler Beschäftigung zuständig sind oder 

Auskünfte geben können, ob ein Arbeitgeber seine Verpflichtungen nach § 20 erfüllt. Die 

Regelungen über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen bleiben hiervon unberührt. 

 

(3) Die Behörden der Zollverwaltung unterrichten das Gewerbezentralregister über 

rechtskräftige Bußgeldentscheidungen nach § 21 Absatz 1 bis 3, sofern die Geldbuße 

mehr als zweihundert Euro beträgt. 

 

§ 19 

Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge 

 

(1) Von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen Liefer-, Bau- oder Dienstleis-

tungsauftrag der in §§ 99 und 100 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ge-

nannten Auftraggeber sollen Bewerberinnen oder Bewerber für eine angemessene Zeit 

bis zur nachgewiesenen Wiederherstellung ihrer Zuverlässigkeit ausgeschlossen werden, 

die wegen eines Verstoßes nach § 21 mit einer Geldbuße von wenigstens zweitausend-

fünfhundert Euro belegt worden sind. 

 

(2) Die für die Verfolgung oder Ahndung der Ordnungswidrigkeiten nach § 21 zuständi-

gen Behörden dürfen öffentlichen Auftraggebern nach § 99 des Gesetzes gegen Wettbe-

werbsbeschränkungen und solchen Stellen, die von öffentlichen Auftraggebern zugelas-

sene Präqualifikationsverzeichnisse oder Unternehmer- und Lieferantenverzeichnisse füh-

ren, auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte geben. 

 

(3) Öffentliche Auftraggeber nach Absatz 2 fordern im Rahmen ihrer Tätigkeit beim Ge-

werbezentralregister Auskünfte über rechtskräftige Bußgeldentscheidungen wegen einer 

Ordnungswidrigkeit nach § 21 Absatz 1 oder Absatz 2 an oder verlangen von Bewerbe-

rinnen oder Bewerbern eine Erklärung, dass die Voraussetzungen für einen Ausschluss 

nach Absatz 1 nicht vorliegen. Im Falle einer Erklärung der Bewerberin oder des Bewer-

bers können öffentliche Auftraggeber nach Absatz 2 jederzeit zusätzlich Auskünfte des 

Gewerbezentralregisters nach § 150a der Gewerbeordnung anfordern. 

 

(4) Bei Aufträgen ab einer Höhe von 30 000 Euro fordert der öffentliche Auftraggeber 

nach Absatz 2 für die Bewerberin oder den Bewerber, die oder der den Zuschlag erhalten 

soll, vor der Zuschlagserteilung eine Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach § 

150a der Gewerbeordnung an. 
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(5) Vor der Entscheidung über den Ausschluss ist die Bewerberin oder der Bewerber zu 

hören. 

 

§ 20  

Pflichten des Arbeitgebers zur Zahlung des Mindestlohns 

 

Arbeitgeber mit Sitz im In- oder Ausland sind verpflichtet, ihren im Inland beschäftigten 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein Arbeitsentgelt mindestens in Höhe des Min-

destlohns nach § 1 Absatz 2 spätestens zu dem in § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ge-

nannten Zeitpunkt zu zahlen. 

 

§ 21 

Bußgeldvorschriften 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

     1. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 1 des Schwarzarbeits-

bekämpfungsgesetzes eine Prüfung nicht duldet oder bei einer Prüfung nicht mit-

wirkt, 

 

     2. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Satz 2 des Schwarzarbeits-

bekämpfungsgesetzes das Betreten eines Grundstücks oder Geschäftsraums nicht 

duldet, 

 

     3. entgegen § 15 Satz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 3 Satz 1 des Schwarzarbeits-

bekämpfungsgesetzes Daten nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vor-

geschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig übermittelt, 

 

     4. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1 eine Anmeldung nicht, nicht 

richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht rechtzeitig 

vorlegt oder nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen 

Weise oder nicht rechtzeitig zuleitet, 

 

     5. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 3, auch in Verbindung mit Absatz 3 Satz 2, eine Än-

derungsmeldung nicht, nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen 

Weise oder nicht rechtzeitig macht, 

 

     6. entgegen § 16 Absatz 2 oder 4 eine Versicherung nicht, nicht richtig oder nicht 

rechtzeitig beifügt, 

 

     7. entgegen § 17 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, eine Aufzeichnung 

nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder 

nicht mindestens zwei Jahre aufbewahrt, 

 

     8. entgegen § 17 Absatz 2 eine Unterlage nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 

nicht in der vorgeschriebenen Weise bereithält oder 

 

     9. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt. 

 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer Werk- oder Dienstleistungen in erheblichem Umfang 

ausführen lässt, indem er als Unternehmer einen anderen Unternehmer beauftragt, von 

dem er weiß oder fahrlässig nicht weiß, dass dieser bei der Erfüllung dieses Auftrags 

 

     1. entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt 

oder 
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     2. einen Nachunternehmer einsetzt oder zulässt, dass ein Nachunternehmer tätig 

wird, der entgegen § 20 das dort genannte Arbeitsentgelt nicht oder nicht rechtzei-

tig zahlt. 

 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 9 und des Absat-

zes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer 

Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden. 

 

(4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord-

nungswidrigkeiten sind die in § 14 genannten Behörden jeweils für ihren Geschäftsbe-

reich. 

 

(5) Für die Vollstreckung zugunsten der Behörden des Bundes und der bundesunmittel-

baren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie für die Vollziehung des Vermö-

gensarrestes nach § 111e der Strafprozessordnung in Verbindung mit § 46 des Gesetzes 

über Ordnungswidrigkeiten durch die in § 14 genannten Behörden gilt das Verwaltungs-

Vollstreckungsgesetz des Bundes. 

 

 

 

 

 

Abschnitt 4 

Schlussvorschriften 

 

§ 22 

Persönlicher Anwendungsbereich 

 

(1) Dieses Gesetz gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Praktikantinnen und 

Praktikanten im Sinne des § 26 des Berufsbildungsgesetzes gelten als Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes, es sei denn, dass sie 

 

     1. ein Praktikum verpflichtend auf Grund einer schulrechtlichen Bestimmung, einer 

Ausbildungsordnung, einer hochschulrechtlichen Bestimmung oder im Rahmen einer 

Ausbildung an einer gesetzlich geregelten Berufsakademie leisten, 

 

     2. ein Praktikum von bis zu drei Monaten zur Orientierung für eine Berufsausbildung 

oder für die Aufnahme eines Studiums leisten, 

 

     3. ein Praktikum von bis zu drei Monaten begleitend zu einer Berufs- oder Hochschul-

ausbildung leisten, wenn nicht zuvor ein solches Praktikumsverhältnis mit demsel-

ben Ausbildenden bestanden hat, oder 

 

     4. an einer Einstiegsqualifizierung nach § 54a des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 

oder an einer Berufsausbildungsvorbereitung nach §§ 68 bis 70 des Berufsbil-

dungsgesetzes teilnehmen. Praktikantin oder Praktikant ist unabhängig von der Be-

zeichnung des Rechtsverhältnisses, wer sich nach der tatsächlichen Ausgestaltung 

und Durchführung des Vertragsverhältnisses für eine begrenzte Dauer zum Erwerb 

praktischer Kenntnisse und Erfahrungen einer bestimmten betrieblichen Tätigkeit 

zur Vorbereitung auf eine berufliche Tätigkeit unterzieht, ohne dass es sich dabei 

um eine Berufsausbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes oder um eine damit 

vergleichbare praktische Ausbildung handelt. 

 

(2) Personen im Sinne von § 2 Absatz 1 und 2 des Jugendarbeitsschutzgesetzes ohne 

abgeschlossene Berufsausbildung gelten nicht als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

im Sinne dieses Gesetzes. 

 



AGG 

 
- 232 - 

(3) Von diesem Gesetz nicht geregelt wird die Vergütung von zu ihrer Berufsausbildung 

Beschäftigten sowie ehrenamtlich Tätigen. 

 

(4) Für Arbeitsverhältnisse von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die unmittelbar 

vor Beginn der Beschäftigung langzeitarbeitslos im Sinne des § 18 Absatz 1 des Dritten 

Buches Sozialgesetzbuch waren, gilt der Mindestlohn in den ersten sechs Monaten der 

Beschäftigung nicht. Die Bundesregierung hat den gesetzgebenden Körperschaften zum 

1. Juni 2016 darüber zu berichten, inwieweit die Regelung nach Satz 1 die Wiedereinglie-

derung von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt gefördert hat, und eine Einschät-

zung darüber abzugeben, ob diese Regelung fortbestehen soll. 

 

§ 23 

Evaluation 

 

Dieses Gesetz ist im Jahr 2020 zu evaluieren. 

 

§ 24 (weggefallen) 
 
 
 
 
 
 

Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter 

Mutterschutzgesetz (MuSchG)  
 

 

Abschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 

Anwendungsbereich, Ziel des Mutterschutzes 

 

(1) Dieses Gesetz schützt die Gesundheit der Frau und ihres Kindes am Arbeits-, Ausbil-

dungs- und Studienplatz während der Schwangerschaft, nach der Entbindung und in der 

Stillzeit. Das Gesetz ermöglicht es der Frau, ihre Beschäftigung oder sonstige Tätigkeit in 

dieser Zeit ohne Gefährdung ihrer Gesundheit oder der ihres Kindes fortzusetzen und 

wirkt Benachteiligungen während der Schwangerschaft, nach der Entbindung und in der 

Stillzeit entgegen. Regelungen in anderen Arbeitsschutzgesetzen bleiben unberührt. 

 

(2) Dieses Gesetz gilt für Frauen in einer Beschäftigung im Sinne von § 7 Absatz 1 des 

Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Unabhängig davon, ob ein solches Beschäftigungsver-

hältnis vorliegt, gilt dieses Gesetz auch für 

 

     1. Frauen in betrieblicher Berufsbildung und Praktikantinnen im Sinne von § 26 des 

Berufsbildungsgesetzes, 

 

     2. Frauen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäf-

tigt sind, 

 

     3. Frauen, die als Entwicklungshelferinnen im Sinne des Entwicklungshelfer-Gesetzes 

tätig sind, jedoch mit der Maßgabe, dass die §§ 18 bis 22 auf sie nicht anzuwenden 

sind, 
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     4. Frauen, die als Freiwillige im Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes oder des 

         Bundesfreiwilligendienstgesetzes tätig sind, 

 

     5. Frauen, die als Mitglieder einer geistlichen Genossenschaft, Diakonissen oder An-

gehörige einer ähnlichen Gemeinschaft auf einer Planstelle oder aufgrund eines Ge-

stellungsvertrages für diese tätig werden, auch während der Zeit ihrer dortigen au-

ßerschulischen Ausbildung, 

 

     6. Frauen, die in Heimarbeit beschäftigt sind, und ihnen Gleichgestellte im Sinne von 

§ 1 Absatz 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes, soweit sie am Stück mitarbeiten, je-

doch mit der Maßgabe, dass die §§ 10 und 14 auf sie nicht anzuwenden sind und § 

9 Absatz 1 bis 5 auf sie entsprechend anzuwenden ist, 

 

     7. Frauen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitnehmerähnli-

che Person anzusehen sind, jedoch mit der Maßgabe, dass die §§ 18, 19 Absatz 2 

und § 20 auf sie nicht anzuwenden sind, und 

 

     8. Schülerinnen und Studentinnen, soweit die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf 

der Ausbildungsveranstaltung verpflichtend vorgibt oder die ein im Rahmen der 

schulischen oder hochschulischen Ausbildung verpflichtend vorgegebenes Praktikum 

ableisten, jedoch mit der Maßgabe, dass die §§ 17 bis 24 auf sie nicht anzuwenden 

sind. 

 

(3) Das Gesetz gilt nicht für Beamtinnen und Richterinnen. Das Gesetz gilt ebenso nicht 

für Soldatinnen, auch soweit die Voraussetzungen des Absatzes 2 erfüllt sind, es sei 

denn, sie werden aufgrund dienstlicher Anordnung oder Gestattung außerhalb des Ge-

schäftsbereiches des Bundesministeriums der Verteidigung tätig. 

 

(4) Dieses Gesetz gilt für jede Person, die schwanger ist, ein Kind geboren hat oder stillt. 

Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.  

 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

 

(1) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist die natürliche oder juristische Person oder 

die rechtsfähige Personengesellschaft, die Personen nach § 1 Absatz 2 Satz 1 beschäftigt. 

Dem Arbeitgeber stehen gleich: 

     1. die natürliche oder juristische Person oder die rechtsfähige Personengesellschaft, 

die Frauen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 ausbildet oder für die Prakti-

kantinnen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 tätig sind, 

 

     2. der Träger der Werkstatt für behinderte Menschen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 

Nummer 2, 

 

     3. der Träger des Entwicklungsdienstes im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3, 

 

     4. die Einrichtung, in der der Freiwilligendienst nach dem Jugendfreiwilligendienstege-

setz oder nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 

Nummer 4 geleistet wird, 

 

     5. die geistliche Genossenschaft und ähnliche Gemeinschaft im Fall von § 1 Absatz 2 

Satz 2 Nummer 5, 

 

     6. der Auftraggeber und der Zwischenmeister von Frauen im Fall von § 1 Absatz 2 

Satz 2 Nummer 6, 

 

     7. die natürliche oder juristische Person oder die rechtsfähige Personengesellschaft, 

für die Frauen im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 7 tätig sind, und 
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     8. die natürliche oder juristische Person oder die rechtsfähige Personengesellschaft, 

mit der das Ausbildungs- oder Praktikumsverhältnis im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 

Nummer 8 besteht (Ausbildungsstelle). 

 

(2) Eine Beschäftigung im Sinne der nachfolgenden Vorschriften erfasst jede Form der 

Betätigung, die eine Frau im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses nach § 1 Absatz 

2 Satz 1 oder die eine Frau im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 im Rahmen ihres Rechts-

verhältnisses zu ihrem Arbeitgeber nach § 2 Absatz 1 Satz 2 ausübt. 

 

(3) Ein Beschäftigungsverbot im Sinne dieses Gesetzes ist nur ein Beschäftigungsverbot 

nach den §§ 3 bis 6, 10 Absatz 3, § 13 Absatz 1 Nummer 3 und § 16. Für eine in Heim-

arbeit beschäftigte Frau und eine ihr Gleichgestellte tritt an die Stelle des Beschäfti-

gungsverbots das Verbot der Ausgabe von Heimarbeit nach den §§ 3, 8, 13 Absatz 2 und 

§ 16. Für eine Frau, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeitneh-

merähnliche Person anzusehen ist, tritt an die Stelle des Beschäftigungsverbots nach 

Satz 1 die Befreiung von der vertraglich vereinbarten Leistungspflicht; die Frau kann sich 

jedoch gegenüber der dem Arbeitgeber gleichgestellten Person oder Gesellschaft im Sin-

ne von Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 dazu bereit erklären, die vertraglich vereinbarte Leis-

tung zu erbringen. 

 

(4) Alleinarbeit im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn der Arbeitgeber eine Frau an 

einem Arbeitsplatz in seinem räumlichen Verantwortungsbereich beschäftigt, ohne dass 

gewährleistet ist, dass sie jederzeit den Arbeitsplatz verlassen oder Hilfe erreichen kann. 

 

(5) Arbeitsentgelt im Sinne dieses Gesetzes ist das Arbeitsentgelt, das nach § 14 des 

Vierten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit einer aufgrund des § 17 des Vierten 

Buches Sozialgesetzbuch erlassenen Verordnung bestimmt wird. Für Frauen im Sinne von 

§ 1 Absatz 2 Satz 2 gilt als Arbeitsentgelt ihre jeweilige Vergütung. 

 

 

Abschnitt 2 

Gesundheitsschutz 

 

Unterabschnitt 1 

Arbeitszeitlicher Gesundheitsschutz 

 

§ 3 

Schutzfristen vor und nach der Entbindung 

 

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau in den letzten sechs Wochen vor der Ent-

bindung nicht beschäftigen (Schutzfrist vor der Entbindung), soweit sie sich nicht zur Ar-

beitsleistung ausdrücklich bereit erklärt. Sie kann die Erklärung nach Satz 1 jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen. Für die Berechnung der Schutzfrist vor der Entbin-

dung ist der voraussichtliche Tag der Entbindung maßgeblich, wie er sich aus dem ärztli-

chen Zeugnis oder dem Zeugnis einer Hebamme oder eines Entbindungspflegers ergibt. 

Entbindet eine Frau nicht am voraussichtlichen Tag, verkürzt oder verlängert sich die 

Schutzfrist vor der Entbindung entsprechend. 

 

(2) Der Arbeitgeber darf eine Frau bis zum Ablauf von acht Wochen nach der Entbindung 

nicht beschäftigen (Schutzfrist nach der Entbindung). Die Schutzfrist nach der Entbin-

dung verlängert sich auf zwölf Wochen 

 

     1. bei Frühgeburten, 

 

     2. bei Mehrlingsgeburten und, 
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     3. wenn vor Ablauf von acht Wochen nach der Entbindung bei dem Kind eine Behinde-

rung im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch ärzt-

lich festgestellt wird. Bei vorzeitiger Entbindung verlängert sich die Schutzfrist nach 

der Entbindung nach Satz 1 oder nach Satz 2 um den Zeitraum der Verkürzung der 

Schutzfrist vor der Entbindung nach Absatz 1 Satz 4. Nach Satz 2 Nummer 3 ver-

längert sich die Schutzfrist nach der Entbindung nur, wenn die Frau dies beantragt. 

 

 (3) Die Ausbildungsstelle darf eine Frau im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 be-

reits in der Schutzfrist nach der Entbindung im Rahmen der schulischen oder hochschuli-

schen Ausbildung tätig werden lassen, wenn die Frau dies ausdrücklich gegenüber ihrer 

Ausbildungsstelle verlangt. Die Frau kann ihre Erklärung jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen. 

 

(4) Der Arbeitgeber darf eine Frau nach dem Tod ihres Kindes bereits nach Ablauf der 

ersten zwei Wochen nach der Entbindung beschäftigen, wenn 

 

     1. die Frau dies ausdrücklich verlangt und 

 

     2. nach ärztlichem Zeugnis nichts dagegen spricht. Sie kann ihre Erklärung nach Satz 

1 Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.  

 

§ 4 

Verbot der Mehrarbeit; Ruhezeit 

 

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau, die 18 Jahre oder älter ist, 

nicht mit einer Arbeit beschäftigen, die die Frau über achteinhalb Stunden täglich oder 

über 90 Stunden in der Doppelwoche hinaus zu leisten hat. Eine schwangere oder stillen-

de Frau unter 18 Jahren darf der Arbeitgeber nicht mit einer Arbeit beschäftigen, die die 

Frau über acht Stunden täglich oder über 80 Stunden in der Doppelwoche hinaus zu leis-

ten hat. In die Doppelwoche werden die Sonntage eingerechnet. Der Arbeitgeber darf ei-

ne schwangere oder stillende Frau nicht in einem Umfang beschäftigen, der die vertrag-

lich vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit im Durchschnitt des Monats übersteigt. Bei 

mehreren Arbeitgebern sind die Arbeitszeiten zusammenzurechnen. 

 

(2) Der Arbeitgeber muss der schwangeren oder stillenden Frau nach Beendigung der 

täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden gewäh-

ren. 

 

§ 5 

Verbot der Nachtarbeit 

 

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau nicht zwischen 20 Uhr und 

6 Uhr beschäftigen. Er darf sie bis 22 Uhr beschäftigen, wenn die Voraussetzungen des § 

28 erfüllt sind. 

 

(2) Die Ausbildungsstelle darf eine schwangere oder stillende Frau im Sinne von § 1 Ab-

satz 2 Satz 2 Nummer 8 nicht zwischen 20 Uhr und 6 Uhr im Rahmen der schulischen 

oder hochschulischen Ausbildung tätig werden lassen. Die Ausbildungsstelle darf sie an 

Ausbildungsveranstaltungen bis 22 Uhr teilnehmen lassen, wenn 

 

     1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt, 

 

     2. die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu dieser Zeit erforderlich ist und 

 

     3. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau oder ihr 

Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist. Die schwangere oder stillende Frau kann 

ihre Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-

rufen. 
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§ 6 

Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit 

 

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau nicht an Sonn- und Feierta-

gen beschäftigen. Er darf sie an Sonn- und Feiertagen nur dann beschäftigen, wenn 

 

     1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt, 

 

     2. eine Ausnahme vom allgemeinen Verbot der Arbeit an Sonn- und Feiertagen nach 

§ 10 des Arbeitszeitgesetzes zugelassen ist, 

 

     3. der Frau in jeder Woche im Anschluss an eine ununterbrochene Nachtruhezeit von 

mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag gewährt wird und 

 

     4. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau oder ihr 

Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist. Die schwangere oder stillende Frau kann 

ihre Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-

rufen. 

 

(2) Die Ausbildungsstelle darf eine schwangere oder stillende Frau im Sinne von § 1 Ab-

satz 2 Satz 2 Nummer 8 nicht an Sonn- und Feiertagen im Rahmen der schulischen oder 

hochschulischen Ausbildung tätig werden lassen. Die Ausbildungsstelle darf sie an Ausbil-

dungsveranstaltungen an Sonn- und Feiertagen teilnehmen lassen, wenn 

 

     1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt, 

 

     2. die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu dieser Zeit erforderlich ist, 

 

     3. der Frau in jeder Woche im Anschluss an eine ununterbrochene Nachtruhezeit von 

mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag gewährt wird und 

     4. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau oder ihr 

Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist. Die schwangere oder stillende Frau kann 

ihre Erklärung nach Satz 2 Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-

rufen. 

 

§ 7 

Freistellung für Untersuchungen und zum Stillen 

 

(1) Der Arbeitgeber hat eine Frau für die Zeit freizustellen, die zur Durchführung der Un-

tersuchungen im Rahmen der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung bei 

Schwangerschaft und Mutterschaft erforderlich sind. Entsprechendes gilt zugunsten einer 

Frau, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat eine stillende Frau auf ihr Verlangen während der ersten zwölf 

Monate nach der Entbindung für die zum Stillen erforderliche Zeit freizustellen, mindes-

tens aber zweimal täglich für eine halbe Stunde oder einmal täglich für eine Stunde. Bei 

einer zusammenhängenden Arbeitszeit von mehr als acht Stunden soll auf Verlangen der 

Frau zweimal eine Stillzeit von mindestens 45 Minuten oder, wenn in der Nähe der Ar-

beitsstätte keine Stillgelegenheit vorhanden ist, einmal eine Stillzeit von mindestens 90 

Minuten gewährt werden. Die Arbeitszeit gilt als zusammenhängend, wenn sie nicht 

durch eine Ruhepause von mehr als zwei Stunden unterbrochen wird. 

 

§ 8 

Beschränkung von Heimarbeit 

 

(1) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf Heimarbeit an eine schwangere in 

Heimarbeit beschäftigte Frau oder an eine ihr Gleichgestellte nur in solchem Umfang und 
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mit solchen Fertigungsfristen ausgeben, dass die Arbeit werktags während einer acht-

stündigen Tagesarbeitszeit ausgeführt werden kann. 

 

(2) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf Heimarbeit an eine stillende in Heimar-

beit beschäftigte Frau oder an eine ihr Gleichgestellte nur in solchem Umfang und mit 

solchen Fertigungsfristen ausgeben, dass die Arbeit werktags während einer siebenstün-

digen Tagesarbeitszeit ausgeführt werden kann. 

 

Unterabschnitt 2 

Betrieblicher Gesundheitsschutz 

 

§ 9 

Gestaltung der Arbeitsbedingungen; unverantwortbare Gefährdung 

 

(1) Der Arbeitgeber hat bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen einer schwangeren 

oder stillenden Frau alle aufgrund der Gefährdungsbeurteilung nach § 10 erforderlichen 

Maßnahmen für den Schutz ihrer physischen und psychischen Gesundheit sowie der ihres 

Kindes zu treffen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erfor-

derlichenfalls den sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Soweit es nach den Vor-

schriften dieses Gesetzes verantwortbar ist, ist der Frau auch während der Schwanger-

schaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit die Fortführung ihrer Tätigkeiten zu er-

möglichen. Nachteile aufgrund der Schwangerschaft, der Entbindung oder der Stillzeit 

sollen vermieden oder ausgeglichen werden. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass Gefährdungen ei-

ner schwangeren oder stillenden Frau oder ihres Kindes möglichst vermieden werden und 

eine unverantwortbare Gefährdung ausgeschlossen wird. Eine Gefährdung ist unverant-

wortbar, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Gesundheitsbeeinträchtigung ange-

sichts der zu erwartenden Schwere des möglichen Gesundheitsschadens nicht hinnehm-

bar ist. Eine unverantwortbare Gefährdung gilt als ausgeschlossen, wenn der Arbeitgeber 

alle Vorgaben einhält, die aller Wahrscheinlichkeit nach dazu führen, dass die Gesundheit 

einer schwangeren oder stillenden Frau oder ihres Kindes nicht beeinträchtigt wird. 

(3) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die schwangere oder stillende Frau ihre Tä-

tigkeit am Arbeitsplatz, soweit es für sie erforderlich ist, kurz unterbrechen kann. Er hat 

darüber hinaus sicherzustellen, dass sich die schwangere oder stillende Frau während der 

Pausen und Arbeitsunterbrechungen unter geeigneten Bedingungen hinlegen, hinsetzen 

und ausruhen kann. 

 

(4) Alle Maßnahmen des Arbeitgebers nach diesem Unterabschnitt sowie die Beurteilung 

der Arbeitsbedingungen nach § 10 müssen dem Stand der Technik, der Arbeitsmedizin 

und der Hygiene sowie den sonstigen gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen ent-

sprechen. Der Arbeitgeber hat bei seinen Maßnahmen die vom Ausschuss für Mutter-

schutz ermittelten und nach § 30 Absatz 4 im Gemeinsamen Ministerialblatt veröffentlich-

ten Regeln und Erkenntnisse zu berücksichtigen; bei Einhaltung dieser Regeln und bei 

Beachtung dieser Erkenntnisse ist davon auszugehen, dass die in diesem Gesetz gestell-

ten Anforderungen erfüllt sind. 

 

(5) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich damit beauf-

tragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem Unterabschnitt in eigener Verantwortung 

wahrzunehmen. 

 

(6) Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz darf der Arbeitgeber nicht den Personen 

auferlegen, die bei ihm beschäftigt sind. Die Kosten für Zeugnisse und Bescheinigungen, 

die die schwangere oder stillende Frau auf Verlangen des Arbeitgebers vorzulegen hat, 

trägt der Arbeitgeber. 
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§ 10 

Beurteilung der Arbeitsbedingungen; Schutzmaßnahmen 

 

(1) Im Rahmen der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Arbeitsschutzge-

setzes hat der Arbeitgeber für jede Tätigkeit 

 

     1. die Gefährdungen nach Art, Ausmaß und Dauer zu beurteilen, denen eine schwan-

gere oder stillende Frau oder ihr Kind ausgesetzt ist oder sein kann, und 

 

     2. unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Beurteilung der Gefährdung nach 

Nummer 1 zu ermitteln, ob für eine schwangere oder stillende Frau oder ihr Kind 

voraussichtlich 

 

         a) keine Schutzmaßnahmen erforderlich sein werden, 

 

         b) eine Umgestaltung der Arbeitsbedingungen nach § 13 Absatz 1 Nummer 1 er-

forderlich sein wird oder 

 

         c) eine Fortführung der Tätigkeit der Frau an diesem Arbeitsplatz nicht möglich 

sein wird. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeits-

platzes oder einer Tätigkeit ausreichend. 

 

(2) Sobald eine Frau dem Arbeitgeber mitgeteilt hat, dass sie schwanger ist oder stillt, 

hat der Arbeitgeber unverzüglich die nach Maßgabe der Gefährdungsbeurteilung nach 

Absatz 1 erforderlichen Schutzmaßnahmen festzulegen. Zusätzlich hat der Arbeitgeber 

der Frau ein Gespräch über weitere Anpassungen ihrer Arbeitsbedingungen anzubieten. 

 

(3) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau nur diejenigen Tätigkeiten 

ausüben lassen, für die er die erforderlichen Schutzmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 

getroffen hat. 

 

 

§ 11 

Unzulässige Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen für schwangere Frauen 

 

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie 

keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie in einem Maß Gefahrstoffen ausge-

setzt ist oder sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Ge-

fährdung darstellt. Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 liegt insbe-

sondere vor, wenn die schwangere Frau Tätigkeiten ausübt oder Arbeitsbedingungen 

ausgesetzt ist, bei denen sie folgenden Gefahrstoffen ausgesetzt ist oder sein kann: 

 

     1. Gefahrstoffen, die nach den Kriterien des Anhangs I zur Verordnung (EG) Nr. 

1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 

über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, 

zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1) 

zu bewerten sind 

 

         a) als reproduktionstoxisch nach der Kategorie 1A, 1B oder 2 oder nach der Zu-

satzkategorie für Wirkungen auf oder über die Laktation, 

 

         b) als keimzellmutagen nach der Kategorie 1A oder 1B, 

 

         c) als karzinogen nach der Kategorie 1A oder 1B, 

 

         d) als spezifisch zielorgantoxisch nach einmaliger Exposition nach der Kategorie 1 

oder 
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         e) als akut toxisch nach der Kategorie 1, 2 oder 3, 

 

     2. Blei und Bleiderivaten, soweit die Gefahr besteht, dass diese Stoffe vom menschli-

chen Körper aufgenommen werden, oder 

 

     3. Gefahrstoffen, die als Stoffe ausgewiesen sind, die auch bei Einhaltung der arbeits-

platzbezogenen Vorgaben möglicherweise zu einer Fruchtschädigung führen kön-

nen. Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 oder 2 gilt insbeson-

dere als ausgeschlossen, 1. Wenn 

 

         a) für den jeweiligen Gefahrstoff die arbeitsplatzbezogenen Vorgaben eingehalten 

werden und es sich um einen Gefahrstoff handelt, der als Stoff ausgewiesen ist, 

der bei Einhaltung der arbeitsplatzbezogenen Vorgaben hinsichtlich einer Frucht-

schädigung als sicher bewertet wird, oder 

 

         b) der Gefahrstoff nicht in der Lage ist, die Plazentaschranke zu überwinden, oder 

aus anderen Gründen ausgeschlossen ist, dass eine Fruchtschädigung eintritt, 

und 

 

     2. wenn der Gefahrstoff nach den Kriterien des Anhangs I zur Verordnung (EG) Nr. 

1272/2008 nicht als reproduktionstoxisch nach der Zusatzkategorie für Wirkungen 

auf oder über die Laktation zu bewerten ist. Die vom Ausschuss für Mutterschutz 

ermittelten wissenschaftlichen Erkenntnisse sind zu beachten. 

 

(2) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie 

keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie in einem Maß mit Biostoffen der Ri-

sikogruppe 2, 3 oder 4 im Sinne von § 3 Absatz 1 der Biostoffverordnung in Kontakt 

kommt oder kommen kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Ge-

fährdung darstellt. Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 liegt 

insbesondere vor, wenn die schwangere Frau Tätigkeiten ausübt oder Arbeitsbedingun-

gen ausgesetzt ist, bei denen sie mit folgenden Biostoffen in Kontakt kommt oder kom-

men kann: 

 

     1. mit Biostoffen, die in die Risikogruppe 4 im Sinne von § 3 Absatz 1 der Biostoffver-

ordnung einzustufen sind, oder 

 

     2. mit Rötelnvirus oder mit Toxoplasma. Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn der 

Kontakt mit Biostoffen im Sinne von Satz 1 oder 2 therapeutische Maßnahmen er-

forderlich macht oder machen kann, die selbst eine unverantwortbare Gefährdung 

darstellen. Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 oder 2 gilt ins-

besondere als ausgeschlossen, wenn die schwangere Frau über einen ausreichen-

den Immunschutz verfügt. 

 

(3) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie 

keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie physikalischen Einwirkungen in ei-

nem Maß ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverant-

wortbare Gefährdung darstellt. Als physikalische Einwirkungen im Sinne von Satz 1 sind 

insbesondere zu berücksichtigen: 

 

     1. ionisierende und nicht ionisierende Strahlungen, 

 

     2. Erschütterungen, Vibrationen und Lärm sowie 

 

     3. Hitze, Kälte und Nässe. 

 

(4) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie 

keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie einer belastenden Arbeitsumgebung 
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in einem Maß ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine un-

verantwortbare Gefährdung darstellt. Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau insbe-

sondere keine Tätigkeiten ausüben lassen 

 

     1. in Räumen mit einem Überdruck im Sinne von § 2 der Druckluftverordnung, 

 

     2. in Räumen mit sauerstoffreduzierter Atmosphäre oder 

 

     3. im Bergbau unter Tage. 

 

(5) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie 

keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie körperlichen Belastungen oder me-

chanischen Einwirkungen in einem Maß ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für sie 

oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. Der Arbeitgeber darf eine 

schwangere Frau insbesondere keine Tätigkeiten ausüben lassen, bei denen 

 

     1. sie ohne mechanische Hilfsmittel regelmäßig Lasten von mehr als 5 Kilogramm 

Gewicht oder gelegentlich Lasten von mehr als 10 Kilogramm Gewicht von Hand 

heben, halten, bewegen oder befördern muss, 

 

     2. sie mit mechanischen Hilfsmitteln Lasten von Hand heben, halten, bewegen oder 

befördern muss und dabei ihre körperliche Beanspruchung der von Arbeiten nach 

Nummer 1 entspricht, 

 

     3. sie nach Ablauf des fünften Monats der Schwangerschaft überwiegend bewegungs-

arm ständig stehen muss und wenn diese Tätigkeit täglich vier Stunden überschrei-

tet, 

 

     4. sie sich häufig erheblich strecken, beugen, dauernd hocken, sich gebückt halten 

oder sonstige Zwangshaltungen einnehmen muss, 

     5. sie auf Beförderungsmitteln eingesetzt wird, wenn dies für sie oder für ihr Kind ei-

ne unverantwortbare Gefährdung darstellt, 

 

     6. Unfälle, insbesondere durch Ausgleiten, Fallen oder Stürzen, oder Tätlichkeiten zu 

befürchten sind, die für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung 

darstellen, 

 

     7. sie eine Schutzausrüstung tragen muss und das Tragen eine Belastung darstellt 

oder 

 

     8. eine Erhöhung des Drucks im Bauchraum zu befürchten ist, insbesondere bei Tä-

tigkeiten mit besonderer Fußbeanspruchung. 

 

(6) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau folgende Arbeiten nicht ausüben lassen: 

 

     1. Akkordarbeit oder sonstige Arbeiten, bei denen durch ein gesteigertes Arbeitstem-

po ein höheres Entgelt erzielt werden kann, 

 

     2. Fließarbeit oder 

 

     3. getaktete Arbeit mit vorgeschriebenem Arbeitstempo, wenn die Art der Arbeit oder 

das Arbeitstempo für die schwangere Frau oder für ihr Kind eine unverantwortbare 

Gefährdung darstellt. 
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§ 12 

Unzulässige Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen für stillende Frauen 

 

(1) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie kei-

nen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie in einem Maß Gefahrstoffen ausgesetzt 

ist oder sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung 

darstellt. Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 liegt insbesondere vor, 

wenn die stillende Frau Tätigkeiten ausübt oder Arbeitsbedingungen ausgesetzt ist, bei 

denen sie folgenden Gefahrstoffen ausgesetzt ist oder sein kann: 

 

     1. Gefahrstoffen, die nach den Kriterien des Anhangs I zur Verordnung (EG) Nr. 

1272/2008 als reproduktionstoxisch nach der Zusatzkategorie für Wirkungen auf 

oder über die Laktation zu bewerten sind oder 

 

     2. Blei und Bleiderivaten, soweit die Gefahr besteht, dass diese Stoffe vom menschli-

chen Körper aufgenommen werden. 

 

(2) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie kei-

nen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie in einem Maß mit Biostoffen der Risi-

kogruppe 2, 3 oder 4 im Sinne von § 3 Absatz 1 der Biostoffverordnung in Kontakt 

kommt oder kommen kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Ge-

fährdung darstellt. Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 liegt insbe-

sondere vor, wenn die stillende Frau Tätigkeiten ausübt oder Arbeitsbedingungen ausge-

setzt ist, bei denen sie mit Biostoffen in Kontakt kommt oder kommen kann, die in die 

Risikogruppe 4 im Sinne von § 3 Absatz 1 der Biostoffverordnung einzustufen sind. Die 

Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn der Kontakt mit Biostoffen im Sinne von Satz 1 oder 2 

therapeutische Maßnahmen erforderlich macht oder machen kann, die selbst eine unver-

antwortbare Gefährdung darstellen. Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von 

Satz 1 oder 2 gilt als ausgeschlossen, wenn die stillende Frau über einen ausreichenden 

Immunschutz verfügt. 

 

(3) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie kei-

nen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie physikalischen Einwirkungen in einem 

Maß ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwort-

bare Gefährdung darstellt. Als physikalische Einwirkungen im Sinne von 

Satz 1 sind insbesondere ionisierende und nicht ionisierende Strahlungen zu berücksich-

tigen. 

 

(4) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben lassen und sie kei-

nen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie einer belastenden Arbeitsumgebung in 

einem Maß ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unver-

antwortbare Gefährdung darstellt. Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau insbesondere 

keine Tätigkeiten ausüben lassen 

 

     1. in Räumen mit einem Überdruck im Sinne von § 2 der Druckluftverordnung oder 

 

     2. im Bergbau unter Tage. 

 

(5) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau folgende Arbeiten nicht ausüben lassen: 

 

1. Akkordarbeit oder sonstige Arbeiten, bei denen durch ein gesteigertes Arbeitstempo 

ein höheres Entgelt erzielt werden kann, 

 

2. Fließarbeit oder 

 

3. getaktete Arbeit mit vorgeschriebenem Arbeitstempo, wenn die Art der Arbeit oder das 

Arbeitstempo für die stillende Frau oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung 

darstellt. 
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§ 13 

Rangfolge der Schutzmaßnahmen: Umgestaltung der Arbeitsbedingungen, Ar-

beitsplatzwechsel und betriebliches Beschäftigungsverbot 

 

(1) Werden unverantwortbare Gefährdungen im Sinne von § 9, § 11 oder § 12 festge-

stellt, hat der Arbeitgeber für jede Tätigkeit einer schwangeren oder stillenden Frau 

Schutzmaßnahmen in folgender Rangfolge zu treffen: 

 

     1. Der Arbeitgeber hat die Arbeitsbedingungen für die schwangere oder stillende Frau 

durch Schutzmaßnahmen nach Maßgabe des § 9 Absatz 2 umzugestalten. 

 

     2. Kann der Arbeitgeber unverantwortbare Gefährdungen für die schwangere oder 

stillende Frau nicht durch die Umgestaltung der Arbeitsbedingungen nach Nummer 

1 ausschließen oder ist eine Umgestaltung wegen des nachweislich unverhältnismä-

ßigen Aufwandes nicht zumutbar, hat der Arbeitgeber die Frau an einem anderen 

geeigneten Arbeitsplatz einzusetzen, wenn er einen solchen Arbeitsplatz zur Verfü-

gung stellen kann und dieser Arbeitsplatz der schwangeren oder stillenden Frau 

zumutbar ist. 

 

     3. Kann der Arbeitgeber unverantwortbare Gefährdungen für die schwangere oder 

stillende Frau weder durch Schutzmaßnahmen nach Nummer 1 noch durch einen 

Arbeitsplatzwechsel nach Nummer 2 ausschließen, darf er die schwangere oder stil-

lende Frau nicht weiter beschäftigen. 

 

(2) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf keine Heimarbeit an schwangere oder 

stillende Frauen ausgeben, wenn unverantwortbare Gefährdungen nicht durch Schutz-

maßnahmen nach Absatz 1 Nummer 1 ausgeschlossen werden können. 

 

§ 14 

Dokumentation und Information durch den Arbeitgeber 

 

(1) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 10 durch Unter-

lagen zu dokumentieren, aus denen Folgendes ersichtlich ist: 

 

     1. das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 

und der Bedarf an Schutzmaßnahmen nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, 

 

     2. die Festlegung der erforderlichen Schutzmaßnahmen nach § 10 Absatz 2 Satz 1 

sowie das Ergebnis ihrer Überprüfung nach § 9 Absatz 1 Satz 2 und 

 

     3. das Angebot eines Gesprächs mit der Frau über weitere Anpassungen ihrer Ar-

beitsbedingungen nach § 10 Absatz 2 Satz 2 oder der Zeitpunkt eines solchen Gesprächs. 

Wenn die Beurteilung nach § 10 Absatz 1 ergibt, dass die schwangere oder stillende Frau 

oder ihr Kind keiner Gefährdung im Sinne von § 9 Absatz 2 ausgesetzt ist oder sein kann, 

reicht es aus, diese Feststellung in einer für den Arbeitsplatz der Frau oder für die Tätig-

keit der Frau bereits erstellten Dokumentation der Beurteilung der Arbeitsbedingungen 

nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes zu vermerken. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat alle Personen, die bei ihm beschäftigt sind, über das Ergebnis der 

Gefährdungsbeurteilung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und über den Bedarf a-

Schutzmaßnahmen nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zu informieren. 

 

(3) Der Arbeitgeber hat eine schwangere oder stillende Frau über die Gefährdungsbeur-

teilung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und über die damit verbundenen für sie er-

forderlichen Schutzmaßnahmen nach § 10 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 13 zu in-

formieren. 
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§ 15 

Mitteilungen und Nachweise der schwangeren und stillenden Frauen 

 

(1) Eine schwangere Frau soll ihrem Arbeitgeber ihre Schwangerschaft und den voraus-

sichtlichen Tag der Entbindung mitteilen, sobald sie weiß, dass sie schwanger ist. Eine 

stillende Frau soll ihrem Arbeitgeber so früh wie möglich mitteilen, dass sie stillt. 

 

(2) Auf Verlangen des Arbeitgebers soll eine schwangere Frau als Nachweis über ihre 

Schwangerschaft ein ärztliches Zeugnis oder das Zeugnis einer Hebamme oder eines 

Entbindungspflegers vorlegen. Das Zeugnis über die Schwangerschaft soll den voraus-

sichtlichen Tag der Entbindung enthalten. 

 

Unterabschnitt 3 

Ärztlicher Gesundheitsschutz 

 

§ 16 

Ärztliches Beschäftigungsverbot 

 

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau nicht beschäftigen, soweit nach einem 

ärztlichen Zeugnis ihre Gesundheit oder die ihres Kindes bei Fortdauer der Beschäftigung 

gefährdet ist. 

 

(2) Der Arbeitgeber darf eine Frau, die nach einem ärztlichen Zeugnis in den ersten Mo-

naten nach der Entbindung nicht voll leistungsfähig ist, nicht mit Arbeiten beschäftigen, 

die ihre Leistungsfähigkeit übersteigen. 

 

Abschnitt 3 

Kündigungsschutz 

 

§17  

Kündigungsverbot 

 

(1) Die Kündigung gegenüber einer Frau ist unzulässig 

 

     1. während ihrer Schwangerschaft, 

 

     2. bis zum Ablauf von vier Monaten nach einer Fehlgeburt nach der zwölften Schwan-

gerschaftswoche und 

 

     3. bis zum Ende ihrer Schutzfrist nach der Entbindung, mindestens jedoch bis zum 

Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung, wenn dem Arbeitgeber zum Zeit-

punkt der Kündigung die Schwangerschaft, die Fehlgeburt nach der zwölften 

Schwangerschaftswoche oder die Entbindung bekannt ist oder wenn sie ihm inner-

halb von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird. Das Überschrei-

ten dieser Frist ist unschädlich, wenn die Überschreitung auf einem von der Frau 

nicht zu vertretenden Grund beruht und die Mitteilung unverzüglich nachgeholt 

wird. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Vorbereitungsmaßnahmen des Ar-

beitgebers, die er im Hinblick auf eine Kündigung der Frau trifft. 

 

(2) Die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr be-

stimmte Stelle kann in besonderen Fällen, die nicht mit dem Zustand der Frau in der 

Schwangerschaft, nach einer Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche oder 

nach der Entbindung in Zusammenhang stehen, ausnahmsweise die Kündigung für zuläs-

sig erklären. Die Kündigung bedarf der Schriftform und muss den Kündigungsgrund an-

geben. 

 

(3) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf eine in Heimarbeit beschäftigte Frau in 

den Fristen nach Absatz 1 Satz 1 nicht gegen ihren Willen bei der Ausgabe von Heimar-
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beit ausschließen; die §§ 3, 8, 11, 12, 13 Absatz 2 und § 16 bleiben unberührt. Absatz 1 

gilt auch für eine Frau, die der in Heimarbeit beschäftigten Frau gleichgestellt ist und de-

ren Gleichstellung sich auch auf § 29 des Heimarbeitsgesetzes erstreckt. Absatz 2 gilt für 

eine in Heimarbeit beschäftigte Frau und eine ihr Gleichgestellte entsprechend. 

 

Abschnitt 4 

Leistungen 

 

§ 

18 Mutterschutzlohn 

 

Eine Frau, die wegen eines Beschäftigungsverbots außerhalb der Schutzfristen vor oder 

nach der Entbindung teilweise oder gar nicht beschäftigt werden darf, erhält von ihrem 

Arbeitgeber Mutterschutzlohn. Als Mutterschutzlohn wird das durchschnittliche Arbeits-

entgelt der letzten drei abgerechneten Kalendermonate vor dem Eintritt der Schwanger-

schaft gezahlt. Dies gilt auch, wenn wegen dieses Verbots die Beschäftigung oder die 

Entlohnungsart wechselt. Beginnt das Beschäftigungsverhältnis erst nach Eintritt der 

Schwangerschaft, ist das durchschnittliche Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsentgelt der ers-

ten drei Monate der Beschäftigung zu berechnen. 

 

§ 19 

Mutterschaftsgeld 

 

(1) Eine Frau, die Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, erhält für die Zeit der 

Schutzfristen vor und nach der Entbindung sowie für den Entbindungstag Mutterschafts-

geld nach den Vorschriften des Fünften Buches Sozialgesetzbuch oder nach den Vor-

schriften des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte. 

 

(2) Eine Frau, die nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, erhält für die Zeit 

der Schutzfristen vor und nach der Entbindung sowie für den Entbindungstag Mutter-

schaftsgeld zu Lasten des Bundes in entsprechender Anwendung der Vorschriften des 

Fünften Buches Sozialgesetzbuch über das Mutterschaftsgeld, jedoch insgesamt höchs-

tens 210 Euro. Das Mutterschaftsgeld wird dieser Frau auf Antrag vom Bundesversiche-

rungsamt gezahlt. Endet das Beschäftigungsverhältnis nach Maßgabe von § 17 Absatz 2 

durch eine Kündigung, erhält die Frau Mutterschaftsgeld in entsprechender Anwendung 

der Sätze 1 und 2 für die Zeit nach dem Ende des Beschäftigungsverhältnisses. 

 

§ 20 

Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 

 

(1) Eine Frau erhält während ihres bestehenden Beschäftigungsverhältnisses für die Zeit 

der Schutzfristen vor und nach der Entbindung sowie für den Entbindungstag von ihrem 

Arbeitgeber einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld. Als Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 

wird der Unterschiedsbetrag zwischen 13 Euro und dem um die gesetzlichen Abzüge 

verminderten durchschnittlichen kalendertäglichen Arbeitsentgelt der letzten drei abge-

rechneten Kalendermonate vor Beginn der Schutzfrist vor der Entbindung gezahlt. Einer 

Frau, deren Beschäftigungsverhältnis während der Schutzfristen vor oder nach der Ent-

bindung beginnt, wird der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld von Beginn des Beschäfti-

gungsverhältnisses angezahlt. 

 

(2) Ist eine Frau für mehrere Arbeitgeber tätig, sind für die Berechnung des Arbeitgeber-

zuschusses nach Absatz 1 die durchschnittlichen kalendertäglichen Arbeitsentgelte aus 

diesen Beschäftigungsverhältnissen zusammenzurechnen. Den sich daraus ergebenden 

Betrag zahlen die Arbeitgeber anteilig im Verhältnis der von ihnen gezahlten durch-

schnittlichen kalendertäglichen Arbeitsentgelte. 

 

(3) Endet das Beschäftigungsverhältnis nach Maßgabe von § 17 Absatz 2 durch eine 

Kündigung, erhält die Frau für die Zeit nach dem Ende des Beschäftigungsverhältnisses 
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den Zuschuss zum Mutterschaftsgeld nach Absatz 1 von der für die Zahlung des Mutter-

schaftsgeldes zuständigen Stelle. Satz 1 gilt entsprechend, wenn der Arbeitgeber wegen 

eines Insolvenzereignisses im Sinne von § 165 Absatz 1 Satz 2 des Dritten Buches 

Sozialgesetzbuch den Zuschuss nach Absatz 1 nicht zahlen kann. 

 

§ 21 

Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts 

 

(1) Bei der Bestimmung des Berechnungszeitraumes für die Ermittlung des durchschnitt-

lichen Arbeitsentgelts für die Leistungen nach den §§ 18 bis 20 bleiben Zeiten unberück-

sichtigt, in denen die Frau infolge unverschuldeter Fehlzeiten kein Arbeitsentgelt erzielt 

hat. War das Beschäftigungsverhältnis kürzer als drei Monate, ist der Berechnung der 

tatsächliche Zeitraum des Beschäftigungsverhältnisses zugrunde zu legen. 

 

(2) Für die Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts für die Leistungen nach den 

§§ 18 bis 20 bleiben 

unberücksichtigt: 

 

     1. einmalig gezahltes Arbeitsentgelt im Sinne von § 23a des Vierten Buches Sozialge-

setzbuch, 

 

     2. Kürzungen des Arbeitsentgelts, die im Berechnungszeitraum infolge von Kurzar-

beit, Arbeitsausfällen oder unverschuldetem Arbeitsversäumnis eintreten, und 

 

     3. im Fall der Beendigung der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeit-

gesetz das Arbeitsentgelt aus Teilzeitbeschäftigung, das vor der Beendigung der El-

ternzeit während der Elternzeit erzielt wurde, soweit das durchschnittliche Arbeits-

entgelt ohne die Berücksichtigung der Zeiten, in denen dieses Arbeitsentgelt erzielt 

wurde, höher ist. 

 

(3) Ist die Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts entsprechend den Absätzen 

1 und 2 nicht möglich, ist das durchschnittliche kalendertägliche Arbeitsentgelt einer ver-

gleichbar beschäftigten Person zugrunde zu legen. 

 

(4) Bei einer dauerhaften Änderung der Arbeitsentgelthöhe ist die geänderte Arbeitsent-

gelthöhe bei der Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts für die Leistungen 

nach den §§ 18 bis 20 zugrunde zu legen, und zwar 

 

     1. für den gesamten Berechnungszeitraum, wenn die Änderung während des Berech-

nungszeitraums wirksam wird, 

 

     2. ab Wirksamkeit der Änderung der Arbeitsentgelthöhe, wenn die Änderung der Ar-

beitsentgelthöhe nach dem Berechnungszeitraum wirksam wird. 

 

§ 22 

Leistungen während der Elternzeit 

 

Während der Elternzeit sind Ansprüche auf Leistungen nach den §§ 18 und 20 aus dem 

wegen der Elternzeit ruhenden Arbeitsverhältnis ausgeschlossen. Übt die Frau während 

der Elternzeit eine Teilzeitarbeit aus, ist für die Ermittlung des durchschnittlichen Arbeits-

entgelts nur das Arbeitsentgelt aus dieser Teilzeitarbeit zugrunde zu legen. 

 

§ 23 

Entgelt bei Freistellung für Untersuchungen und zum Stillen 

 

(1) Durch die Gewährung der Freistellung nach § 7 darf bei der schwangeren oder stil-

lenden Frau kein Entgeltausfall eintreten. Freistellungszeiten sind weder vor- noch nach-
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zuarbeiten. Sie werden nicht auf Ruhepausen angerechnet, die im Arbeitszeitgesetz oder 

in anderen Vorschriften festgelegt sind. 

 

(2) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister hat einer in Heimarbeit beschäftigten Frau 

und der ihr Gleichgestellten für die Stillzeit ein Entgelt zu zahlen, das nach der Höhe des 

durchschnittlichen Stundenentgelts für jeden Werktag zu berechnen ist. Ist eine Frau für 

mehrere Auftraggeber oder Zwischenmeister tätig, haben diese das Entgelt für die Still-

zeit zu gleichen Teilen zu zahlen. Auf das Entgelt finden die Vorschriften der §§ 23 bis 25 

des Heimarbeitsgesetzes über den Entgeltschutz Anwendung. 

 

 

§ 24 

Fortbestehen des Erholungsurlaubs bei Beschäftigungsverboten 

 

Für die Berechnung des Anspruchs auf bezahlten Erholungsurlaub gelten die Ausfallzeiten 

wegen eines Beschäftigungsverbots als Beschäftigungszeiten. Hat eine Frau ihren Urlaub 

vor Beginn eines Beschäftigungsverbots nicht oder nicht vollständig erhalten, kann sie 

nach dem Ende des Beschäftigungsverbots den Resturlaub im laufenden oder im nächs-

ten Urlaubsjahr beanspruchen. 

 

§ 25 

Beschäftigung nach dem Ende des Beschäftigungsverbots 

 

Mit dem Ende eines Beschäftigungsverbots im Sinne von § 2 Absatz 3 hat eine Frau das 

Recht, entsprechend den vertraglich vereinbarten Bedingungen beschäftigt zu werden. 

 

Abschnitt 5 

Durchführung des Gesetzes 

 

§ 26 

Aushang des Gesetzes 

 

(1) In Betrieben und Verwaltungen, in denen regelmäßig mehr als drei Frauen beschäftigt 

werden, hat der Arbeitgeber eine Kopie dieses Gesetzes an geeigneter Stelle zur Einsicht 

auszulegen oder auszuhängen. Dies gilt nicht, wenn er das Gesetz für die Personen, die 

bei ihm beschäftigt sind, in einem elektronischen Verzeichnis jederzeit zugänglich ge-

macht hat. 

 

(2) Für eine in Heimarbeit beschäftigte Frau oder eine ihr Gleichgestellte muss der Auf-

traggeber oder Zwischenmeister in den Räumen der Ausgabe oder Abnahme von Heim-

arbeit eine Kopie dieses Gesetzes an geeigneter Stelle zur Einsicht auslegen oder aus-

hängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

§ 27  

Mitteilungs- und Aufbewahrungspflichten des Arbeitgebers, Offenbarungsverbot 

der mit der Überwachung beauftragten Personen 

 

(1) Der Arbeitgeber hat die Aufsichtsbehörde unverzüglich zu benachrichtigen, 

 

     1. wenn eine Frau ihm mitgeteilt hat, 

 

         a) dass sie schwanger ist oder 

 

         b) dass sie stillt, es sei denn, er hat die Aufsichtsbehörde bereits über die Schwan-

gerschaft dieser Frau benachrichtigt, oder 

 

     2. wenn er beabsichtigt, eine schwangere oder stillende Frau zu beschäftigen 
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         a) bis 22 Uhr nach den Vorgaben des § 5 Absatz 2 Satz 2 und 3, 

 

         b) an Sonn- und Feiertagen nach den Vorgaben des § 6 Absatz 1 Satz 2 und 3 oder 

Absatz 2 Satz 2 und 3 oder 

 

         c) mit getakteter Arbeit im Sinne von § 11 Absatz 6 Nummer 3 oder § 12 Absatz 5 

Nummer 3. Er darf diese Informationen nicht unbefugt an Dritte weitergeben. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die Angaben zu machen, die 

zur Erfüllung der Aufgaben dieser Behörde erforderlich sind. Er hat die Angaben wahr-

heitsgemäß, vollständig und rechtzeitig zu machen. 

 

(3) Der Arbeitgeber hat der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die Unterlagen zur Einsicht 

vorzulegen oder einzusenden, aus denen Folgendes ersichtlich ist: 

 

     1. die Namen der schwangeren oder stillenden Frauen, die bei ihm beschäftigt sind, 

 

     2. die Art und der zeitliche Umfang ihrer Beschäftigung, 

 

     3. die Entgelte, die an sie gezahlt worden sind, 

 

     4. die Ergebnisse der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 10 und 

 

     5. alle sonstigen nach Absatz 2 erforderlichen Angaben. 

 

(4) Die auskunftspflichtige Person kann die Auskunft auf solche Fragen oder die Vorlage 

derjenigen Unterlagen verweigern, deren Beantwortung oder Vorlage sie selbst oder ei-

nen ihrer in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordung bezeichneten Ange-

hörigen der Gefahr der Verfolgung wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit ausset-

zen würde. Die auskunftspflichtige Person ist darauf hinzuweisen. 

 

(5) Der Arbeitgeber hat die in Absatz 3 genannten Unterlagen mindestens bis zum Ablauf 

von zwei Jahren nach der letzten Eintragung aufzubewahren. 

 

(6) Die mit der Überwachung beauftragten Personen der Aufsichtsbehörde dürfen die 

ihnen bei ihrer Überwachungstätigkeit zur Kenntnis gelangten Geschäfts- und Betriebs-

geheimnisse nur in den gesetzlich geregelten Fällen oder zur Verfolgung von Rechtsver-

stößen oder zur Erfüllung von gesetzlich geregelten Aufgaben zum Schutz der Umwelt 

den dafür zuständigen Behörden offenbaren. Soweit es sich bei Geschäfts- und Betriebs-

geheimnissen um Informationen über die Umwelt im Sinne des Umweltinformationsge-

setzes handelt, richtet sich die Befugnis zu ihrer Offenbarung nach dem Umweltinforma-

tionsgesetz. 

 

 

 

 

 

 

§ 28 

Behördliches Genehmigungsverfahren für eine Beschäftigung zwischen  

20 Uhr und 22 Uhr 

 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann abweichend von § 5 Absatz 1 Satz 1 auf Antrag des Ar-

beitgebers genehmigen, dass eine schwangere oder stillende Frau zwischen 20 Uhr und 

22 Uhr beschäftigt wird, wenn 

 

1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt, 
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2. nach ärztlichem Zeugnis nichts gegen die Beschäftigung der Frau bis 22 Uhr spricht 

und 

 

3. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau oder ihr 

Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist. Dem Antrag ist die Dokumentation der Be-

urteilung der Arbeitsbedingungen nach § 14 Absatz 1 beizufügen. Die schwangere o-

der stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 1 Nummer 1 jederzeit mit Wirkung 

für die Zukunft widerrufen. 

 

(2) Solange die Aufsichtsbehörde den Antrag nicht ablehnt oder die Beschäftigung zwi-

schen 20 Uhr und 22 Uhr nicht vorläufig untersagt, darf der Arbeitgeber die Frau unter 

den Voraussetzungen des Absatzes 1 beschäftigen. Die Aufsichtsbehörde hat dem Arbeit-

geber nach Eingang des Antrags unverzüglich eine Mitteilung zu machen, wenn die für 

den Antrag nach Absatz 1 erforderlichen Unterlagen unvollständig sind. Die Aufsichtsbe-

hörde kann die Beschäftigung vorläufig untersagen, soweit dies erforderlich ist, um den 

Schutz der Gesundheit der Frau oder ihres Kindes sicherzustellen. 

 

(3) Lehnt die Aufsichtsbehörde den Antrag nicht innerhalb von sechs Wochen nach Ein-

gang des vollständigen Antrags ab, gilt die Genehmigung als erteilt. Auf Verlangen ist 

dem Arbeitgeber der Eintritt der Genehmigungsfiktion (§ 42a des Verwaltungsverfah-

rensgesetzes) zu bescheinigen. 

 

(4) Im Übrigen gelten die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes. 

 

§ 29 

Zuständigkeit und Befugnisse der Aufsichtsbehörden, Jahresbericht 

 

(1) Die Aufsicht über die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes und der aufgrund 

dieses Gesetzes 

erlassenen Vorschriften obliegt den nach Landesrecht zuständigen Behörden (Aufsichts-

behörden). 

 

(2) Die Aufsichtsbehörden haben dieselben Befugnisse wie die nach § 22 Absatz 2 und 3 

des Arbeitsschutzgesetzes mit der Überwachung beauftragten Personen. Das Grundrecht 

der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit einge-

schränkt. 

 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen die erforderlichen Maßnahmen anordnen, 

die der Arbeitgeber zur Erfüllung derjenigen Pflichten zu treffen hat, die sich aus Ab-

schnitt 2 dieses Gesetzes und aus den aufgrund des § 31 Nummer 1 bis 5 erlassenen 

Rechtsverordnungen ergeben. Insbesondere kann die Aufsichtsbehörde: 

 

     1. in besonders begründeten Einzelfällen Ausnahmen vom Verbot der Mehrarbeit nach 

§ 4 Absatz 1 Satz 1, 2 oder 4 sowie vom Verbot der Nachtarbeit auch zwischen 22 

Uhr und 6 Uhr nach § 5 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 bewilligen, wenn 

 

         a) sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt, 

 

         b) nach ärztlichem Zeugnis nichts gegen die Beschäftigung spricht und 

 

         c) in den Fällen des § 5 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 insbesondere eine 

unverantwortbare Gefährdung für die schwangere Frau oder ihr Kind durch Al-

leinarbeit ausgeschlossen ist, 

 

     2. verbieten, dass ein Arbeitgeber eine schwangere oder stillende Frau 

 

         a) nach § 5 Absatz 2 Satz 2 zwischen 20 Uhr und 22 Uhr beschäftigt oder 
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         b) nach § 6 Absatz 1 Satz 2 oder nach § 6 Absatz 2 Satz 2 an Sonn- und Feierta-

gen beschäftigt, 

 

     3. Einzelheiten zur Freistellung zum Stillen nach § 7 Absatz 2 und zur Bereithaltung 

von Räumlichkeiten, die zum Stillen geeignet sind, anordnen, 

 

     4. Einzelheiten zur zulässigen Arbeitsmenge nach § 8 anordnen, 

 

     5. Schutzmaßnahmen nach § 9 Absatz 1 bis 3 und nach § 13 anordnen, 

 

     6. Einzelheiten zu Art und Umfang der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 10 

anordnen, 

 

     7. bestimmte Tätigkeiten oder Arbeitsbedingungen nach § 11 oder nach § 12 verbie-

ten, 

 

     8. Ausnahmen von den Vorschriften des § 11 Absatz 6 Nummer 1 und 2 und des § 12 

Absatz 5 Nummer 1 und 2 bewilligen, wenn die Art der Arbeit und das Arbeitstempo 

keine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere oder stillende Frau oder für 

ihr Kind darstellen, und 

 

     9. Einzelheiten zu Art und Umfang der Dokumentation und Information nach § 14 an-

ordnen. Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz 2 Num-

mer 1 Buchstabe a jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

 

(4) Die Aufsichtsbehörde berät den Arbeitgeber bei der Erfüllung seiner Pflichten nach 

diesem Gesetz sowie die bei ihm beschäftigten Personen zu ihren Rechten und Pflichten 

nach diesem Gesetz; dies gilt nicht für die Rechte und Pflichten nach den §§ 18 bis 22. 

 

(5) Für Betriebe und Verwaltungen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Ver-

teidigung wird die Aufsicht nach Absatz 1 durch das Bundesministerium der Verteidigung 

oder die von ihm bestimmte Stelle in eigener Zuständigkeit durchgeführt. 

 

(6) Die zuständigen obersten Landesbehörden haben über die Überwachungstätigkeit der 

ihnen unterstellten Behörden einen Jahresbericht zu veröffentlichen. Der Jahresbericht 

umfasst auch Angaben zur Erfüllung von Unterrichtungspflichten aus internationalen 

Übereinkommen oder Rechtsakten der Europäischen Union, soweit sie den Mutterschutz 

betreffen. 

 

§ 30 

Ausschuss für Mutterschutz 

 

(1) Beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird ein Aus-

schuss für Mutterschutz gebildet, in dem geeignete Personen vonseiten der öffentlichen 

und privaten Arbeitgeber, der Ausbildungsstellen, der Gewerkschaften, der Studieren-

denvertretungen und der Landesbehörden sowie weitere geeignete Personen, insbeson-

dere aus der Wissenschaft, vertreten sein sollen. Dem Ausschuss sollen nicht mehr als 15 

Mitglieder angehören. Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes Mitglied zu benennen. 

Die Mitgliedschaft im Ausschuss für Mutterschutz ist ehrenamtlich. 

 

(2) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beruft im Einver-

nehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dem Bundesministerium für 

Gesundheit und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung die Mitglieder des 

Ausschusses für Mutterschutz und die stellvertretenden Mitglieder. Der Ausschuss gibt 

sich eine Geschäftsordnung und wählt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden aus seiner 

Mitte. Die Geschäftsordnung und die Wahl der oder des Vorsitzenden bedürfen der Zu-

stimmung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Zu-
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stimmung erfolgt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

und dem Bundesministerium für Gesundheit. 

 

(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses für Mutterschutz gehört es, 

 

     1. Art, Ausmaß und Dauer der möglichen unverantwortbaren Gefährdungen einer 

schwangeren oder stillenden Frau und ihres Kindes nach wissenschaftlichen Er-

kenntnissen zu ermitteln und zu begründen, 

 

     2. sicherheitstechnische, arbeitsmedizinische und arbeitshygienische Regeln zum 

Schutz der schwangeren oder stillenden Frau und ihres Kindes aufzustellen und 

 

     3. das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in allen mutter-

schutzbezogenen Fragen zu beraten. Der Ausschuss arbeitet eng mit den Ausschüs-

sen nach § 18 Absatz 2 Nummer 5 des Arbeitsschutzgesetzes zusammen. 

 

(4) Nach Prüfung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend, durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, durch das Bundesministeri-

um für Gesundheit und durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung kann 

das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Einvernehmen mit 

den anderen in diesem Absatz genannten Bundesministerien die vom Ausschuss für Mut-

terschutz nach Absatz 3 aufgestellten Regeln und Erkenntnisse im Gemeinsamen Ministe-

rialblatt veröffentlichen. 

 

(5) Die Bundesministerien sowie die obersten Landesbehörden können zu den Sitzungen 

des Ausschusses für Mutterschutz Vertreterinnen oder Vertreter entsenden. Auf Verlan-

gen ist ihnen in der Sitzung das Wort zu erteilen. 

 

(6) Die Geschäfte des Ausschusses für Mutterschutz werden vom Bundesamt für Familie 

und zivilgesellschaftliche Aufgaben geführt. 

 

§ 31 

Erlass von Rechtsverordnungen 

 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 

Bundesrates Folgendes zu 

regeln: 

 

     1. nähere Bestimmungen zum Begriff der unverantwortbaren Gefährdung nach § 9 

Absatz 2 Satz 2 und 3, 

 

     2. nähere Bestimmungen zur Durchführung der erforderlichen Schutzmaßnahmen 

nach § 9 Absatz 1 und 2 und nach § 13, 

 

     3. nähere Bestimmungen zu Art und Umfang der Beurteilung der Arbeitsbedingungen 

nach § 10, 

 

     4. Festlegungen von unzulässigen Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen im Sinne von § 

11 oder § 12 oder von anderen nach diesem Gesetz unzulässigen Tätigkeiten und 

Arbeitsbedingungen, 

 

     5. nähere Bestimmungen zur Dokumentation und Information nach § 14, 

 

     6. nähere Bestimmungen zur Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts im 

Sinne der §§ 18 bis 22 und 
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     7. nähere Bestimmungen zum erforderlichen Inhalt der Benachrichtigung, ihrer Form, 

der Art und Weise der Übermittlung sowie die Empfänger der vom Arbeitgeber nach 

§ 27 zu meldenden Informationen. 

 

Abschnitt 6 

Bußgeldvorschriften, Strafvorschriften 

 

§ 32 

Bußgeldvorschriften 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 

     1. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 4, entgegen § 3 Absatz 

2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2 oder 3, entgegen § 3 Absatz 3 Satz 1, § 4 

Absatz 1 Satz 1, 2 oder 4 oder § 5 Absatz 1 Satz 1, § 6 Absatz 1 Satz 1, § 13 Ab-

satz 1 Nummer 3 oder § 16 eine Frau beschäftigt, 

 

     2. entgegen § 4 Absatz 2 eine Ruhezeit nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig ge-

währt, 

 

     3. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 oder § 6 Absatz 2 Satz 1 eine Frau tätig werden 

lässt, 

 

     4. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder entgegen § 7 

Absatz 2 Satz 1 eine Frau nicht freistellt, 

 

     5. entgegen § 8 oder § 13 Absatz 2 Heimarbeit ausgibt, 

 

     6. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung 

nach § 31 Nummer 3, eine Gefährdung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig be-

urteilt oder eine Ermittlung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig durchführt, 

 

     7. entgegen § 10 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung 

nach § 31 Nummer 3, eine Schutzmaßnahme nicht, nicht richtig oder nicht recht-

zeitig festlegt, 

 

     8. entgegen § 10 Absatz 3 eine Frau eine andere als die dort bezeichnete Tätigkeit 

ausüben lässt, 

 

     9. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 

31 Nummer 5 eine Dokumentation nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 

rechtzeitig erstellt, 

 

     10. entgegen § 14 Absatz 2 oder 3, jeweils in Verbindung mit einer Rechtsverordnung 

nach § 31 Nummer 5, eine Information nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 

nicht rechtzeitig gibt, 

 

     11. entgegen § 27 Absatz 1 Satz 1 die Aufsichtsbehörde nicht, nicht richtig oder nicht 

rechtzeitig benachrichtigt, 

 

     12. entgegen § 27 Absatz 1 Satz 2 eine Information weitergibt, 

 

     13. entgegen § 27 Absatz 2 eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 

nicht rechtzeitig macht, 

 

     14. entgegen § 27 Absatz 3 eine Unterlage nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 

vorlegt oder nicht oder nicht rechtzeitig einsendet, 
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     15. entgegen § 27 Absatz 5 eine Unterlage nicht oder nicht mindestens zwei Jahre 

aufbewahrt, 

 

     16. einer vollziehbaren Anordnung nach § 29 Absatz 3 Satz 1 zuwiderhandelt oder 

 

     17. einer Rechtsverordnung nach § 31 Nummer 4 oder einer vollziehbaren Anordnung 

aufgrund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsver-

ordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 5, 8, 16 und 

17 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in den übrigen Fällen mit einer Geld-

buße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 

 

§ 33 

Strafvorschriften 

 

Wer eine in § 32 Absatz 1 Nummer 1 bis 5, 8, 16 und 17 bezeichnete vorsätzliche Hand-

lung begeht und dadurch die Gesundheit der Frau oder ihres Kindes gefährdet, wird mit 

Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

 

Abschnitt 7 

Schlussvorschriften 

 

§ 34 

Evaluationsbericht 

 

Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag zum 1. Januar 2021 einen Evaluati-

onsbericht über die Auswirkungen des Gesetzes vor. Schwerpunkte des Berichts sollen 

die Handhabbarkeit der gesetzlichen Regelung in der betrieblichen und behördlichen Pra-

xis, die Wirksamkeit und die Auswirkungen des Gesetzes im Hinblick auf seinen Anwen-

dungsbereich, die Auswirkungen der Regelungen zum Verbot der Mehr- und Nachtarbeit 

sowie zum Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit und die Arbeit des Ausschusses für Mut-

terschutz sein. Der Bericht darf keine personenbezogenen Daten enthalten. 

 

 

 

 

Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz 
 

§ 1 

Beurteilung der Arbeitsbedingungen 

 

(1) Der Arbeitgeber muss rechtzeitig für jede Tätigkeit, bei der werdende oder stillende 

Mütter durch die chemischen Gefahrstoffe, biologischen Arbeitsstoffe, physikalischen 

Schadfaktoren, die Verfahren oder Arbeitsbedingungen nach Anlage 1 dieser Verordnung 

gefährdet werden können, Art, Ausmaß und Dauer der Gefährdung beurteilen. Die Pflich-

ten nach dem Arbeitsschutzgesetz bleiben unberührt. 

 

(2) Zweck der Beurteilung ist es,  

 

1. alle Gefahren für die Sicherheit und Gesundheit sowie alle Auswirkungen auf 

Schwangerschaft oder Stillzeit der betroffenen Arbeitnehmerinnen abzuschätzen 

und 

 

2. die zu ergreifenden Schutzmaßnahmen zu bestimmen. 
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(3) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen schriftlich damit beauf-

tragen, ihm obliegende Aufgaben nach dieser Verordnung in eigener Verantwortung 

wahrzunehmen. 

 

§ 2 

Unterrichtung 

 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, werdende oder stillende Mütter sowie die übrigen bei ihm 

beschäftigten Arbeitnehmerinnen und, wenn ein Betriebs- oder Personalrat vorhanden 

ist, diesen über die Ergebnisse der Beurteilung nach § 1 und über die zu ergreifenden 

Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu unterrichten, so-

bald das möglich ist. Eine formlose Unterrichtung reicht aus. Die Pflichten nach dem Ar-

beitsschutzgesetz sowie weitergehende Pflichten nach dem Betriebsverfassungs- und den 

Personalvertretungsgesetzen bleiben unberührt. 

 

§ 3 

Weitere Folgerungen aus der Beurteilung 

 

(1) Ergibt die Beurteilung nach § 1, dass die Sicherheit oder Gesundheit der betroffenen 

Arbeitnehmerinnen gefährdet ist und dass Auswirkungen auf Schwangerschaft oder Still-

zeit möglich sind, so trifft der Arbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen, damit durch 

eine einstweilige Umgestaltung der Arbeitsbedingungen und gegebenenfalls der Arbeits-

zeiten für werdende oder stillende Mütter ausgeschlossen wird, dass sie dieser Gefähr-

dung ausgesetzt sind. 

 

(2) Ist die Umgestaltung der Arbeitsbedingungen oder gegebenenfalls der Arbeitszeiten 

unter Berücksichtigung des Standes von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie 

sonstiger gesicherter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse nicht möglich oder wegen 

des nachweislich unverhältnismäßigen Aufwandes nicht zumutbar, so trifft der Arbeitge-

ber die erforderlichen Maßnahmen für einen Arbeitsplatzwechsel der betroffenen Arbeit-

nehmerinnen. 

 

(3) Ist der Arbeitsplatzwechsel nicht möglich oder nicht zumutbar, dürfen werdende oder 

stillende Mütter so lange nicht beschäftigt werden, wie dies zum Schutze ihrer Sicherheit 

und Gesundheit erforderlich ist. 

§ 4 

Verbot der Beschäftigung 

 

(1) Werdende oder stillende Mütter dürfen nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei de-

nen die Beurteilung ergeben hat, dass die Sicherheit oder Gesundheit von Mutter oder 

Kind durch die chemischen Gefahrstoffe, biologischen Arbeitsstoffe, physikalischen 

Schadfaktoren oder die Arbeitsbedingungen nach Anlage 2 dieser Verordnung gefährdet 

wird. Andere Beschäftigungsverbote aus Gründen des Mutterschutzes bleiben unberührt. 

 

(2) § 3 gilt entsprechend, wenn eine Arbeitnehmerin, die eine Tätigkeit nach Absatz 1 

ausübt, schwanger wird oder stillt und ihren Arbeitgeber davon unterrichtet. 

 

§ 5 

Besondere Beschäftigungsbeschränkungen 

 

(1) Nicht beschäftigt werden dürfen  

 

1. werdende oder stillende Mütter mit sehr giftigen, giftigen, gesundheitsschädlichen 

oder in sonstiger Weise den Menschen chronisch schädigenden Gefahrstoffen, wenn 

der Grenzwert überschritten wird; 
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2. werdende oder stillende Mütter mit Stoffen, Zubereitungen oder Erzeugnissen, die 

ihrer Art nach erfahrungsgemäß Krankheitserreger übertragen können, wenn sie 

den Krankheitserregern ausgesetzt sind; 

 

3. werdende Mütter mit krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder erbgutverän-

dernden Gefahrstoffen; 

 

4. stillende Mütter mit Gefahrstoffen nach Nummer 3, wenn der Grenzwert überschrit-

ten wird; 

 

5. gebärfähige Arbeitnehmerinnen beim Umgang mit Gefahrstoffen, die Blei oder 

Quecksilberalkyle enthalten, wenn der Grenzwert überschritten wird; 

 

6. werdende oder stillende Mütter in Druckluft (Luft mit einem Überdruck von mehr als 

0,1 bar). 

 

In Nummer 2 bleibt § 4 Abs. 2 Nr. 6 des Mutterschutzgesetzes unberührt. Nummer 3 gilt 

nicht, wenn die werdenden Mütter bei bestimmungsgemäßem Umgang den Gefahrstoffen 

nicht ausgesetzt sind. 

 

(2) Für Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 gelten die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung 

entsprechend. 

 

§ 6 

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 1 des Arbeitsschutzgesetzes handelt, 

wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 2 eine werdende oder stillende Mutter nicht, 

nicht richtig oder nicht vollständig unterrichtet. 

 

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 21 Abs. 1 Nr. 4 des Mutterschutzgesetzes handelt, 

wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 3 Abs. 3 oder § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 3, 4 

oder 6 eine werdende oder stillende Mutter beschäftigt. 

 

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 26 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe b des Chemikaliengesetzes 

handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 eine gebärfähi-

ge Arbeitnehmerin beschäftigt. 

 

(4) Wer vorsätzlich oder fahrlässig durch eine in Absatz 2 bezeichnete vorsätzliche Hand-

lung eine Frau in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit gefährdet, ist nach § 21 Abs. 3, 4 

des Mutterschutzgesetzes strafbar. 

 

(5) Wer vorsätzlich oder fahrlässig durch eine in Absatz 3 bezeichnete Handlung das Le-

ben oder die Gesundheit einer Frau gefährdet, ist nach § 27 Abs. 2 bis 4 des Chemikali-

engesetzes strafbar. 

 

 

Anlage 1 (zu § 1 Abs. 1)  

Nicht erschöpfende Liste der chemischen Gefahrstoffe und 

biologischen Arbeitsstoffe, der physikalischen Schadfaktoren sowie 

 der Verfahren und Arbeitsbedingungen nach § 1 Abs. 1 

 

A. Gefahr- und Arbeitsstoffe (Agenzien) und Schadfaktoren 

 

1. Chemische Gefahrstoffe 
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Folgende chemische Gefahrstoffe, soweit bekannt ist, dass sie die Gesundheit der 

schwangeren Arbeitnehmerin und des ungeborenen Kindes gefährden und soweit sie 

noch nicht in Anlage 2 dieser Verordnung aufgenommen sind:  

 

a. nach der Gefahrstoffverordnung als R40, R45, R46 und R61 gekennzeichnete 

Stoffe, sofern sie noch nicht in Anlage 2 aufgenommen sind, 

 

b. die in Anhang I der Richtlinie 90/394/EWG 2) aufgeführten chemischen Gefahr-

stoffe, 

 

c. Quecksilber und Quecksilberderivate, 

 

d. Mitosehemmstoffe, 

 

e. Kohlenmonoxid, 

 

f. gefährliche chemische Gefahrstoffe, die nachweislich in die Haut eindringen 

 

2. Biologische Arbeitsstoffe Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 bis 4 im Sin-

ne des Artikels 2 Buchstabe d der Richtlinie 90/679/EWG 3), soweit bekannt ist, 

dass diese Arbeitsstoffe oder die durch sie bedingten therapeutischen Maßnahmen 

die Gesundheit der schwangeren Arbeitnehmerin und des ungeborenen Kindes ge-

fährden und soweit sie noch nicht in Anlage 2 dieser Verordnung aufgenommen 

sind 

 

3. Physikalische Schadfaktoren, die zu Schädigungen des Fötus führen und/oder eine 

Lösung der Plazenta verursachen können, insbesondere  

 

a. Stöße, Erschütterungen oder Bewegungen, 

 

b. Bewegen schwerer Lasten von Hand, gefahrenträchtig insbesondere für den Rü-

cken- und Lendenwirbelbereich, 

 

c. Lärm, 

 

d. ionisierende Strahlungen, 

 

e. nicht ionisierende Strahlungen, 

 

f. extreme Kälte und Hitze, 

 

g. Bewegungen und Körperhaltungen, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Be-

triebs, geistige und körperliche Ermüdung und sonstige körperliche Belastungen, 

die mit der Tätigkeit der werdenden oder stillenden Mutter verbunden sind 

 

B. Verfahren 

Die in Anhang I der Richtlinie 90/394/EWG aufgeführten industriellen Verfahren 

 

C. Arbeitsbedingungen 

Tätigkeiten im Bergbau unter Tage 
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Anlage 2 (zu § 4 Abs. 1) 

Nicht erschöpfende Liste der chemischen Gefahrstoffe und biologischen Arbeits-

stoffe, der physikalischen Schadfaktoren und der Arbeitsbedingungen nach § 4 

Abs. 1 

Fundstelle des Originaltexte BGBl. I 1997, 785; bzgl. der einzelnen Änderungen vgl. Fuß-

note 

 

A. Werdende Mütter  

 

1. Gefahr- und Arbeitsstoffe (Agenzien) und Schadfaktoren  

 

a. Chemische Gefahrstoffe 

Blei und Bleiderivate, soweit die Gefahr besteht, dass diese Gefahrstoffe vom 

menschlichen Organismus absorbiert werden. Die Bekanntmachungen des Bun-

desministeriums für Arbeit und Soziales nach § 20 Absatz 4 der Gefahrstoffver-

ordnung sind zu beachten. 

 

b. Biologische Arbeitsstoffe 

Toxoplasma, Rötelnvirus, außer in Fällen, in denen nachgewiesen wird, dass die 

Arbeitnehmerin durch Immunisierung ausreichend gegen diese Arbeitsstoffe ge-

schützt ist 

 

c. Physikalische Schadfaktoren 

Arbeit bei Überdruck, zum Beispiel in Druckkammern, beim Tauchen 

 

2. Arbeitsbedingungen 

Tätigkeiten im Bergbau unter Tage 

 

B. Stillende Mütter  

 

1. Gefahrstoffe (Agenzien) und Schadfaktoren  

 

a. Chemische Gefahrstoffe 

Blei und Bleiderivate, soweit die Gefahr besteht, daß diese Gefahrstoffe vom 

menschlichen Organismus absorbiert werden 

b. Physikalische Schadfaktoren 

Arbeit bei Überdruck, zum Beispiel in Druckkammern, beim Tauchen 

2. Arbeitsbedingungen 

Tätigkeiten im Bergbau unter Tage 

 

 

 

Tarifvertragsgesetz (TVG) 
§ 1 

Inhalt und Form des Tarifvertrags 

 

(1) Der Tarifvertrag regelt die Rechte und Pflichten der Tarifvertragsparteien und enthält 

Rechtsnormen, die den Inhalt, den Abschluss und die Beendigung von Arbeitsverhältnis-

sen sowie betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen ordnen können. 

 

(2) Tarifverträge bedürfen der Schriftform. 
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§ 2 

Tarifvertragsparteien 

 

(1) Tarifvertragsparteien sind Gewerkschaften, einzelne Arbeitgeber sowie Vereinigungen 

von Arbeitgebern. 

 

(2) Zusammenschlüsse von Gewerkschaften und von Vereinigungen von Arbeitgebern 

(Spitzenorganisationen) können im Namen der ihnen angeschlossenen Verbände Tarif-

verträge abschließen, wenn sie eine entsprechende Vollmacht haben. 

 

(3) Spitzenorganisationen können selbst Parteien eines Tarifvertrags sein, wenn der Ab-

schluss von Tarifverträgen zu ihren satzungsgemäßen Aufgaben gehört. 

 

(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 haften sowohl die Spitzenorganisationen wie die  

ihnen angeschlossenen Verbände für die Erfüllung der gegenseitigen Verpflichtungen der 

Tarifvertragsparteien. 

 

§ 3 

Tarifgebundenheit 

 

(1) Tarifgebunden sind die Mitglieder der Tarifvertragsparteien und der Arbeitgeber, der 

selbst Partei des Tarifvertrags ist. 

 

(2) Rechtsnormen des Tarifvertrags über betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche 

Fragen gelten für alle Betriebe, deren Arbeitgeber tarifgebunden ist. 

 

(3) Die Tarifgebundenheit bleibt bestehen, bis der Tarifvertrag endet. 

 

§ 4 

Wirkung der Rechtsnormen 

 

(1) Die Rechtsnormen des Tarifvertrags, die den Inhalt, den Abschluss oder die Beendi-

gung von Arbeitsverhältnissen ordnen, gelten unmittelbar und zwingend zwischen den 

beiderseits Tarifgebundenen, die unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags fallen. Die-

se Vorschrift gilt entsprechend für Rechtsnormen des Tarifvertrags über betriebliche und 

betriebsverfassungsrechtliche Fragen. 

(2) Sind im Tarifvertrag gemeinsame Einrichtungen der Tarifvertragsparteien vorgesehen 

und geregelt (Lohnausgleichskassen, Urlaubskassen usw.), so gelten diese Regelungen 

auch unmittelbar und zwingend für die Satzung dieser Einrichtung und das Verhältnis der 

Einrichtung zu den tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. 

 

(3) Abweichende Abmachungen sind nur zulässig, soweit sie durch den Tarifvertrag ge-

stattet sind oder eine 

Änderung der Regelungen zugunsten des Arbeitnehmers enthalten. 

 

(4) Ein Verzicht auf entstandene tarifliche Rechte ist nur in einem von den Tarifvertrags-

parteien gebilligten Vergleich zulässig. Die Verwirkung von tariflichen Rechten ist ausge-

schlossen. Ausschlussfristen für die Geltendmachung tariflicher Rechte können nur im 

Tarifvertrag vereinbart werden. 

 

(5) Nach Ablauf des Tarifvertrags gelten seine Rechtsnormen weiter, bis sie durch eine 

andere Abmachung ersetzt werden. 
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§ 4a 

Tarifkollision 

 

(1) Zur Sicherung der Schutzfunktion, Verteilungsfunktion, Befriedungsfunktion sowie 

Ordnungsfunktion von Rechtsnormen des Tarifvertrags werden Tarifkollisionen im Betrieb 

vermieden. 

 

(2) Der Arbeitgeber kann nach § 3 an mehrere Tarifverträge unterschiedlicher Gewerk-

schaften gebunden sein. Soweit sich die Geltungsbereiche nicht inhaltsgleicher Tarifver-

träge verschiedener Gewerkschaften überschneiden (kollidierende Tarifverträge), sind im 

Betrieb nur die Rechtsnormen des Tarifvertrags derjenigen Gewerkschaft anwendbar, die 

zum Zeitpunkt des Abschlusses des zuletzt abgeschlossenen kollidierenden Tarifvertrags 

im Betrieb die meisten in einem Arbeitsverhältnis stehenden Mitglieder hat (Mehrheitsta-

rifvertrag); wurden beim Zustandekommen des Mehrheitstarifvertrags die Interessen von 

Arbeitnehmergruppen, die auch von dem nach dem ersten Halbsatz nicht anzuwenden-

den Tarifvertrag erfasst werden, nicht ernsthaft und wirksam berücksichtigt, sind auch 

die Rechtsnormen dieses Tarifvertrags anwendbar. Kollidieren die Tarifverträge erst zu 

einem späteren Zeitpunkt, ist dieser für die Mehrheitsfeststellung maßgeblich. Als Betrie-

be gelten auch ein Betrieb nach § 1 Absatz 1 Satz 2 des Betriebsverfassungsgesetzes 

und ein durch Tarifvertrag nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 des Betriebsverfassungs-

gesetzes errichteter Betrieb, es sei denn, dies steht den Zielen des Absatzes 1 offensicht-

lich entgegen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Betriebe von Tarifvertragsparteien 

unterschiedlichen Wirtschaftszweigen oder deren Wertschöpfungsketten zugeordnet wor-

den sind. 

 

(3) Für Rechtsnormen eines Tarifvertrags über eine betriebsverfassungsrechtliche Frage 

nach § 3 Absatz 1 und § 117 Absatz 2 des Betriebsverfassungsgesetzes gilt Absatz 2 Satz 

2 nur, wenn diese betriebsverfassungsrechtliche Frage bereits durch Tarifvertrag einer 

anderen Gewerkschaft geregelt ist. 

 

(4) Eine Gewerkschaft kann vom Arbeitgeber oder von der Vereinigung der Arbeitgeber 

die Nachzeichnung der Rechtsnormen eines mit ihrem Tarifvertrag kollidierenden Tarif-

vertrags verlangen. Der Anspruch auf Nachzeichnung beinhaltet den Abschluss eines die 

Rechtsnormen des kollidierenden Tarifvertrags enthaltenden Tarifvertrags, soweit sich die 

Geltungsbereiche und Rechtsnormen der Tarifverträge überschneiden. Die Rechtsnormen 

eines nach Satz 1 nachgezeichneten Tarifvertrags gelten unmittelbar und zwingend, so-

weit der Tarifvertrag der nachzeichnenden Gewerkschaft nach Absatz 2 Satz 2 nicht zur 

Anwendung kommt. 

 

(5) Nimmt ein Arbeitgeber oder eine Vereinigung von Arbeitgebern mit einer Gewerk-

schaft Verhandlungen über den Abschluss eines Tarifvertrags auf, ist der Arbeitgeber o-

der die Vereinigung von Arbeitgebern verpflichtet, dies rechtzeitig und in geeigneter Wei-

se bekanntzugeben. Eine andere Gewerkschaft, zu deren satzungsgemäßen Aufgaben der 

Abschluss eines Tarifvertrags nach Satz 1 gehört, ist berechtigt, dem Arbeitgeber oder 

der Vereinigung von Arbeitgebern ihre Vorstellungen und Forderungen mündlich vorzu-

tragen. 

 

Fußnote § 4a Abs. 2 Satz 2: Nach Maßgabe der Entscheidungsformel nicht vereinbar mit 

Art. 9 Abs. 3 GG gem. BVerfGE v. 11.7.2017 (1 BvR 1571/15 u. a.). Bis zu einer Neure-

gelung gilt § 4a Absatz 2 Satz 2 des Tarifvertragsgesetzes mit der Maßgabe fort, dass ein 

Tarifvertrag von einem kollidierenden Tarifvertrag nur verdrängt werden kann, wenn 

plausibel dargelegt ist, dass die Mehrheitsgewerkschaft die Interessen der Berufsgrup-

pen, deren Tarifvertrag verdrängt wird, ernsthaft und wirksam in ihrem Tarifvertrag be-

rücksichtigt hat; idF d. Art. 4f G v. 18.12.2018 I 2651 mWv 1.1.2019 

 

 

 

 



AGG 

 
- 259 - 

§ 5 

Allgemeinverbindlichkeit 

 

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann einen Tarifvertrag im Einver-

nehmen mit einem aus je drei Vertretern der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und 

der Arbeitnehmer bestehenden Ausschuss (Tarifausschuss) auf gemeinsamen Antrag der 

Tarifvertragsparteien für allgemeinverbindlich erklären, wenn die Allgemeinverbindlicher-

klärung im öffentlichen Interesse geboten erscheint. Die Allgemeinverbindlicherklärung 

erscheint in der Regel im öffentlichen Interesse geboten, wenn 

 

     1. der Tarifvertrag in seinem Geltungsbereich für die Gestaltung der Arbeitsbedingun-

gen überwiegende Bedeutung erlangt hat oder 

 

     2. die Absicherung der Wirksamkeit der tarifvertraglichen Normsetzung gegen die 

Folgen wirtschaftlicher Fehlentwicklung eine Allgemeinverbindlicherklärung ver-

langt. 

 

(1a) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann einen Tarifvertrag über eine 

gemeinsame Einrichtung zur Sicherung ihrer Funktionsfähigkeit im Einvernehmen mit 

dem Tarifausschuss auf gemeinsamen Antrag der Tarifvertragsparteien für allgemeinver-

bindlich erklären, wenn der Tarifvertrag die Einziehung von Beiträgen und die Gewährung 

von Leistungen durch eine gemeinsame Einrichtung mit folgenden Gegenständen regelt: 

 

     1. den Erholungsurlaub, ein Urlaubsgeld oder ein zusätzliches Urlaubsgeld, 

 

     2. eine betriebliche Altersversorgung im Sinne des Betriebsrentengesetzes, 

 

     3. die Vergütung der Auszubildenden oder die Ausbildung in überbetrieblichen Bil-

dungsstätten, 

 

     4. eine zusätzliche betriebliche oder überbetriebliche Vermögensbildung der Arbeit-

nehmer, 

 

     5. Lohnausgleich bei Arbeitszeitausfall, Arbeitszeitverkürzung oder Arbeitszeitverlän-

gerung. Der Tarifvertrag kann alle mit dem Beitragseinzug und der Leistungsge-

währung in Zusammenhang stehenden Rechte und Pflichten einschließlich der dem 

Verfahren zugrunde liegenden Ansprüche der Arbeitnehmer und Pflichten der Ar-

beitgeber regeln. § 7 Absatz 2 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes findet entspre-

chende Anwendung. 

 

(2) Vor der Entscheidung über den Antrag ist Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die von 

der Allgemeinverbindlicherklärung betroffen werden würden, den am Ausgang des Ver-

fahrens interessierten Gewerkschaften und Vereinigungen der Arbeitgeber sowie den 

obersten Arbeitsbehörden der Länder, auf deren Bereich sich der Tarifvertrag erstreckt, 

Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme sowie zur Äußerung in einer mündlichen und 

öffentlichen Verhandlung zu geben. 

 

(3) Erhebt die oberste Arbeitsbehörde eines beteiligten Landes Einspruch gegen die be-

antragte Allgemeinverbindlicherklärung, so kann das Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales dem Antrag nur mit Zustimmung der Bundesregierung stattgeben. 

 

(4) Mit der Allgemeinverbindlicherklärung erfassen die Rechtsnormen des Tarifvertrags in 

seinem Geltungsbereich auch die bisher nicht tarifgebundenen Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer. Ein nach Absatz 1a für allgemeinverbindlich erklärter Tarifvertrag ist vom Ar-

beitgeber auch dann einzuhalten, wenn er nach § 3 an einen anderen Tarifvertrag ge-

bunden ist. 

 



AGG 

 
- 260 - 

(5) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann die Allgemeinverbindlicherklä-

rung eines Tarifvertrags im Einvernehmen mit dem in Absatz 1 genannten Ausschuß auf-

heben, wenn die Aufhebung im öffentlichen Interesse geboten erscheint. Die Absätze 2 

und 3 gelten entsprechend. Im Übrigen endet die Allgemeinverbindlichkeit eines Tarifver-

trags mit dessen Ablauf. 

 

(6) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann der obersten Arbeitsbehörde ei-

nes Landes für einzelne Fälle das Recht zur Allgemeinverbindlicherklärung sowie zur Auf-

hebung der Allgemeinverbindlichkeit übertragen. 

 

(7) Die Allgemeinverbindlicherklärung und die Aufhebung der Allgemeinverbindlichkeit 

bedürfen der öffentlichen Bekanntmachung. Die Bekanntmachung umfasst auch die von 

der Allgemeinverbindlicherklärung erfassten Rechtsnormen des Tarifvertrages. 

 

Fußnote § 5 Abs. 1, 2 bis 5 u. 7 idF d. Bek. v. 25.8.1969 I 1323: Nach Maßgabe d. Ent-

scheidungsformel mit d. GG vereinbar gem. BVerfGE v. 24.5.1977 I 1547 - 2 BvL 11/74 - 

 

§ 6 

Tarifregister 

 

Bei dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ein Tarifregister geführt, in das 

der Abschluss, die Änderung und die Aufhebung der Tarifverträge sowie der Beginn und 

die Beendigung der Allgemeinverbindlichkeit eingetragen werden. 

 

§ 7 

Übersendungs- und Mitteilungspflicht 

 

(1) Die Tarifvertragsparteien sind verpflichtet, dem Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales innerhalb eines Monats nach Abschluss kostenfrei die Urschrift oder eine beglau-

bigte Abschrift sowie zwei weitere Abschriften eines jeden Tarifvertrags und seiner Ände-

rungen zu übersenden; sie haben ihm das Außerkrafttreten eines jeden Tarifvertrags in-

nerhalb eines Monats mitzuteilen. Sie sind ferner verpflichtet, den obersten Arbeitsbe-

hörden der Länder, auf deren Bereich sich der Tarifvertrag erstreckt, innerhalb eines Mo-

nats nach Abschluss kostenfrei je drei Abschriften des Tarifvertrags und seiner Änderun-

gen zu übersenden und auch das Außerkrafttreten des Tarifvertrags innerhalb eines Mo-

nats mitzuteilen. Erfüllt eine Tarifvertragspartei die Verpflichtungen, so werden die übri-

gen Tarifvertragsparteien davon befreit. 

 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen Absatz 1 einer 

Übersendungs- oder Mitteilungspflicht nicht, unrichtig, nicht vollständig oder nicht recht-

zeitig genügt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswid-

rigkeiten ist die Behörde, der gegenüber die Pflicht nach Absatz 1 zu erfüllen ist. 

 

§ 8 

Bekanntgabe des Tarifvertrags 

 

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die im Betrieb anwendbaren Tarifverträge sowie rechts-

kräftige Beschlüsse nach § 99 des Arbeitsgerichtsgesetzes über den nach § 4a Absatz 2 

Satz 2 anwendbaren Tarifvertrag im Betrieb bekanntzumachen. 

 

Fußnote § 8: Nach Maßgabe der Gründe mit GG (100-1) vereinbar gem. BVerfGE v. 

11.7.2017 I 2663 - 1 BvR 1571/15 u. a. 
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§ 9 

Feststellung der Rechtswirksamkeit 

 

Rechtskräftige Entscheidungen der Gerichte für Arbeitssachen, die in Rechtsstreitigkeiten 

zwischen Tarifvertragsparteien aus dem Tarifvertrag oder über das Bestehen oder Nicht-

bestehen des Tarifvertrags ergangen sind, sind in Rechtsstreitigkeiten zwischen tarifge-

bundenen Parteien sowie zwischen diesen und Dritten für die Gerichte und Schiedsgerich-

te bindend. 

 

§ 10 

Tarifvertrag und Tarifordnungen 

 

(1) Mit dem Inkrafttreten eines Tarifvertrags treten Tarifordnungen, die für den Gel-

tungsbereich des Tarifvertrags oder Teile desselben erlassen worden sind, außer Kraft, 

mit Ausnahme solcher Bestimmungen, die durch den Tarifvertrag nicht geregelt worden 

sind. 

 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann Tarifordnungen aufheben; die 

Aufhebung bedarf der öffentlichen Bekanntmachung. 

 

§ 11 

Durchführungsbestimmungen 

 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann unter Mitwirkung der Spitzenorgani-

sationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer die zur Durchführung des Gesetzes erfor-

derlichen Verordnungen erlassen, insbesonders über 

 

     1. die Errichtung und die Führung des Tarifregisters und des Tarifarchivs; 

 

     2. das Verfahren bei der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen und der 

Aufhebung von Tarifordnungen und Anordnungen, die öffentlichen Bekanntmachun-

gen bei der Antragstellung, der Erklärung und Beendigung der Allgemeinverbind-

lichkeit und der Aufhebung von Tarifordnungen und Anordnungen sowie die hier-

durch entstehenden Kosten; 

 

     3. den in § 5 genannten Ausschuss. 

 

§ 12 

Spitzenorganisationen 

 

Spitzenorganisationen im Sinne dieses Gesetzes sind - unbeschadet der Regelung in § 2 

– diejenigen Zusammenschlüsse von Gewerkschaften oder von Arbeitgebervereinigun-

gen, die für die Vertretung der Arbeitnehmer- oder der Arbeitgeberinteressen im Arbeits-

leben des Bundesgebiets wesentliche Bedeutung haben. Ihnen stehen gleich Gewerk-

schaften und Arbeitgebervereinigungen, die keinem solchen Zusammenschluss angehö-

ren, wenn sie die Voraussetzungen des letzten Halbsatzes in Satz 1 erfüllen. 

 

 

§ 12a 

Arbeitnehmerähnliche Personen 

 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten entsprechend 

 

     1. für Personen, die wirtschaftlich abhängig und vergleichbar einem Arbeitnehmer so-

zial schutzbedürftig sind (arbeitnehmerähnliche Personen), wenn sie auf Grund von 

Dienst- oder Werkverträgen für andere Personen tätig sind, die geschuldeten Leis-

tungen persönlich und im Wesentlichen ohne Mitarbeit von Arbeitnehmern erbrin-

gen und 
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         a) überwiegend für eine Person tätig sind oder 

 

         b) ihnen von einer Person im Durchschnitt mehr als die Hälfte des Entgelts zusteht, 

das ihnen für ihre Erwerbstätigkeit insgesamt zusteht; ist dies nicht vorausseh-

bar, so sind für die Berechnung, soweit im Tarifvertrag nichts anderes vereinbart 

ist, jeweils die letzten sechs Monate, bei kürzerer Dauer der Tätigkeit dieser 

Zeitraum, maßgebend, 

 

     2. für die in Nummer 1 genannten Personen, für die die arbeitnehmerähnlichen Per-

sonen tätig sind, sowie für die zwischen ihnen und den arbeitnehmerähnlichen Per-

sonen durch Dienst- oder Werkverträge begründeten Rechtsverhältnisse. 

 

(2) Mehrere Personen, für die arbeitnehmerähnliche Personen tätig sind, gelten als eine 

Person, wenn diese mehreren Personen nach der Art eines Konzerns (§ 18 des Aktienge-

setzes) zusammengefasst sind oder zu einer zwischen ihnen bestehenden Organisations-

gemeinschaft oder nicht nur vorübergehenden Arbeitsgemeinschaft gehören. 

 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden auf Personen, die künstlerische, schriftstellerische oder 

journalistische Leistungen erbringen, sowie auf Personen, die an der Erbringung, insbe-

sondere der technischen Gestaltung solcher Leistungen unmittelbar mitwirken, auch dann 

Anwendung, wenn ihnen abweichend von Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b erster Halbsatz von 

einer Person im Durchschnitt mindestens ein Drittel des Entgelts zusteht, das ihnen für 

ihre Erwerbstätigkeit insgesamt zusteht. 

 

(4) Die Vorschrift findet keine Anwendung auf Handelsvertreter im Sinne des § 84 des 

Handelsgesetzbuchs. 

 

§ 13 

Inkrafttreten 

 

(1) Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft. 

 

(2) Tarifverträge, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abgeschlossen sind, unter-

liegen diesem Gesetz. 

 

(3) § 4a ist nicht auf Tarifverträge anzuwenden, die am 10. Juli 2015 gelten. 

 

 

 

 

 

Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge 

Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) 
 

Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

 

§ 1 

Zielsetzung 

 

Ziel des Gesetzes ist, Teilzeitarbeit zu fördern, die Voraussetzungen für die Zulässigkeit 

befristeter Arbeitsverträge festzulegen und die Diskriminierung von teilzeitbeschäftigten 

und befristet beschäftigten Arbeitnehmern zu verhindern. 
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§ 2 

Begriff des teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmers 

 

(1) Teilzeitbeschäftigt ist ein Arbeitnehmer, dessen regelmäßige Wochenarbeitszeit kür-

zer ist als die eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers. Ist eine regel-

mäßige Wochenarbeitszeit nicht vereinbart, so ist ein Arbeitnehmer teilzeitbeschäftigt, 

wenn seine regelmäßige Arbeitszeit im Durchschnitt eines bis zu einem Jahr reichenden 

Beschäftigungszeitraums unter der eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitneh-

mers liegt. Vergleichbar ist ein vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer des Betriebes mit der-

selben Art des Arbeitsverhältnisses und der gleichen oder einer ähnlichen Tätigkeit. Gibt 

es im Betrieb keinen vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, so ist der ver-

gleichbare vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer auf Grund des anwendbaren Tarifvertrages 

zu bestimmen; in allen anderen Fällen ist darauf abzustellen, wer im jeweiligen Wirt-

schaftszweig üblicherweise als vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer anzuse-

hen ist. 

 

(2) Teilzeitbeschäftigt ist auch ein Arbeitnehmer, der eine geringfügige Beschäftigung 

nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch ausübt. 

 

§ 3 

Begriff des befristet beschäftigten Arbeitnehmers 

 

(1) Befristet beschäftigt ist ein Arbeitnehmer mit einem auf bestimmte Zeit geschlosse-

nen Arbeitsvertrag. Ein auf bestimmte Zeit geschlossener Arbeitsvertrag (befristeter Ar-

beitsvertrag) liegt vor, wenn seine Dauer kalendermäßig bestimmt ist (kalendermäßig 

befristeter Arbeitsvertrag) oder sich aus Art, Zweck oder Beschaffenheit der Arbeitsleis-

tung ergibt (zweckbefristeter Arbeitsvertrag). 

 

(2) Vergleichbar ist ein unbefristet beschäftigter Arbeitnehmer des Betriebes mit der glei-

chen oder einer ähnlichen Tätigkeit. Gibt es im Betrieb keinen vergleichbaren unbefristet 

beschäftigten Arbeitnehmer, so ist der vergleichbare unbefristet beschäftigte Arbeitneh-

mer auf Grund des anwendbaren Tarifvertrages zu bestimmen; in allen anderen Fällen ist 

darauf abzustellen, wer im jeweiligen Wirtschaftszweig üblicherweise als vergleichbarer 

unbefristet beschäftigter Arbeitnehmer anzusehen ist. 

 

§ 4 

Verbot der Diskriminierung 

 

(1) Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Teilzeitarbeit nicht schlechter 

behandelt werden als ein vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer, es sei denn, 

dass sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. Einem teilzeitbe-

schäftigten Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt oder eine andere teilbare geldwerte Leistung 

mindestens in dem Umfang zu gewähren, der dem Anteil seiner Arbeitszeit an der Ar-

beitszeit eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers entspricht. 

 

(2) Ein befristet beschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Befristung des Arbeitsvertra-

ges nicht schlechter behandelt werden, als ein vergleichbarer unbefristet beschäftigter 

Arbeitnehmer, es sei denn, dass sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung 

rechtfertigen. Einem befristet beschäftigten Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt oder eine an-

dere teilbare geldwerte Leistung, die für einen bestimmten Bemessungszeitraum gewährt 

wird, mindestens in dem Umfang zu gewähren, der dem Anteil seiner Beschäftigungs-

dauer am Bemessungszeitraum entspricht. Sind bestimmte Beschäftigungsbedingungen 

von der Dauer des Bestehens des Arbeitsverhältnisses in demselben Betrieb oder Unter-

nehmen abhängig, so sind für befristet beschäftigte Arbeitnehmer dieselben Zeiten zu 

berücksichtigen wie für unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer, es sei denn, dass eine un-

terschiedliche Berücksichtigung aus sachlichen Gründen gerechtfertigt ist. 
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§ 5 

Benachteiligungsverbot 

 

Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer nicht wegen der Inanspruchnahme von Rechten 

nach diesem Gesetz benachteiligen. 

 

Zweiter Abschnitt 

Teilzeitarbeit 

 

§ 6 

Förderung von Teilzeitarbeit 

 

Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmern, auch in leitenden Positionen, Teilzeitarbeit nach 

Maßgabe dieses Gesetzes zu ermöglichen. 

 

§ 7 

Ausschreibung; Erörterung; Information über freie Arbeitsplätze 

 

(1) Der Arbeitgeber hat einen Arbeitsplatz, den er öffentlich oder innerhalb des Betriebes 

ausschreibt, auch als Teilzeitarbeitsplatz auszuschreiben, wenn sich der Arbeitsplatz hier-

für eignet. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer dessen Wunsch nach Veränderung von 

Dauer oder Lage oder von Dauer und Lage seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zu 

erörtern. Dies gilt unabhängig vom Umfang der Arbeitszeit. Der Arbeitnehmer kann ein 

Mitglied der Arbeitnehmervertretung zur Unterstützung oder Vermittlung hinzuziehen. 

 

(3) Der Arbeitgeber hat einen Arbeitnehmer, der ihm den Wunsch nach einer Verände-

rung von Dauer oder Lage oder von Dauer und Lage seiner vertraglich vereinbarten Ar-

beitszeit angezeigt hat, über entsprechende Arbeitsplätze zu informieren, die im Betrieb 

oder Unternehmen besetzt werden sollen. 

(4) Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmervertretung über angezeigte Arbeitszeitwünsche 

nach Absatz 2 sowie über Teilzeitarbeit im Betrieb und Unternehmen zu informieren, ins-

besondere über vorhandene oder geplante Teilzeitarbeitsplätze und über die Umwand-

lung von Teilzeitarbeitsplätzen in Vollzeitarbeitsplätze oder umgekehrt. Der Arbeitneh-

mervertretung sind auf Verlangen die erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen; 

§ 92 des Betriebsverfassungsgesetzes bleibt unberührt. 

 

§ 8 

Zeitlich nicht begrenzte Verringerung der Arbeitszeit 

 

 (1) Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat, 

kann verlangen, dass seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit verringert wird. 

 

(2) Der Arbeitnehmer muss die Verringerung seiner Arbeitszeit und den Umfang der Ver-

ringerung spätestens drei Monate vor deren Beginn in Textform geltend machen. Er soll 

dabei die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit angeben. 

 

(3) Der Arbeitgeber hat mit dem Arbeitnehmer die gewünschte Verringerung der Arbeits-

zeit mit dem Ziel zu erörtern, zu einer Vereinbarung zu gelangen. Er hat mit dem Arbeit-

nehmer Einvernehmen über die von ihm festzulegende Verteilung der Arbeitszeit zu er-

zielen. 

 

(4) Der Arbeitgeber hat der Verringerung der Arbeitszeit zuzustimmen und ihre Vertei-

lung entsprechend den Wünschen des Arbeitnehmers festzulegen, soweit betriebliche 

Gründe nicht entgegenstehen. Ein betrieblicher Grund liegt insbesondere vor, wenn die 

Verringerung der Arbeitszeit die Organisation, den Arbeitsablauf oder die Sicherheit im 



AGG 

 
- 265 - 

Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder unverhältnismäßige Kosten verursacht. Die Ableh-

nungsgründe können durch Tarifvertrag festgelegt werden. Im Geltungsbereich eines 

solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die 

Anwendung der tariflichen Regelungen über die Ablehnungsgründe vereinbaren. 

 

(5) Die Entscheidung über die Verringerung der Arbeitszeit und ihre Verteilung hat der 

Arbeitgeber dem Arbeitnehmer spätestens einen Monat vor dem gewünschten Beginn der 

Verringerung schriftlich mitzuteilen. Haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht nach 

Absatz 3 Satz 1 über die Verringerung der Arbeitszeit geeinigt und hat der Arbeitgeber 

die Arbeitszeitverringerung nicht spätestens einen Monat vor deren gewünschtem Beginn 

schriftlich abgelehnt, verringert sich die Arbeitszeit in dem vom Arbeitnehmer gewünsch-

ten Umfang. Haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Verteilung der Arbeitszeit 

kein Einvernehmen nach Absatz 3 Satz 2 erzielt und hat der Arbeitgeber nicht spätestens 

einen Monat vor dem gewünschten Beginn der Arbeitszeitverringerung die gewünschte 

Verteilung der Arbeitszeit schriftlich abgelehnt, gilt die Verteilung der Arbeitszeit entspre-

chend den Wünschen des Arbeitnehmers als festgelegt. Der Arbeitgeber kann die nach 

Satz 3 oder Absatz 3 Satz 2 festgelegte Verteilung der Arbeitszeit wieder ändern, wenn 

das betriebliche Interesse daran das Interesse des Arbeitnehmers an der Beibehaltung 

erheblich überwiegt und der Arbeitgeber die Änderung spätestens einen Monat vorher 

angekündigt hat. 

 

(6) Der Arbeitnehmer kann eine erneute Verringerung der Arbeitszeit frühestens nach 

Ablauf von zwei Jahren verlangen, nachdem der Arbeitgeber einer Verringerung zuge-

stimmt oder sie berechtigt abgelehnt hat. 

 

(7) Für den Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit gilt die Voraussetzung, dass der 

Arbeitgeber, unabhängig von der Anzahl der Personen in Berufsbildung, in der Regel 

mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt. 

 

§ 9 

Verlängerung der Arbeitszeit 

 

Der Arbeitgeber hat einen teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer, der ihm in Textform den 

Wunsch nach einer Verlängerung seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit angezeigt 

hat, bei der Besetzung eines Arbeitsplatzes bevorzugt zu berücksichtigen, es sei denn, 

dass 

 

1. es sich dabei nicht um einen entsprechenden freien Arbeitsplatz handelt oder 

2. der teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer nicht mindestens gleich geeignet ist wie ein an-

derer vom Arbeitgeber bevorzugter Bewerber oder 

 

3. Arbeitszeitwünsche anderer teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer oder 

 

4. dringende betriebliche Gründe entgegenstehen. Ein freier zu besetzender Arbeitsplatz 

liegt vor, wenn der Arbeitgeber die Organisationsentscheidung getroffen hat, diesen zu 

schaffen oder einen unbesetzten Arbeitsplatz neu zu besetzen. 

 

§ 9a 

Zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeitszeit 

 

(1) Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate bestanden hat, 

kann verlangen, dass seine vertraglich vereinbarte Arbeitszeit für einen im Voraus zu be-

stimmenden Zeitraum verringert wird. Der begehrte Zeitraum muss mindestens ein Jahr 

und darf höchstens fünf Jahre betragen. Der Arbeitnehmer hat nur dann einen Anspruch 

auf zeitlich begrenzte Verringerung der Arbeitszeit, wenn der Arbeitgeber in der Regel 

mehr als 45 Arbeitnehmer beschäftigt. 
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(2) Der Arbeitgeber kann das Verlangen des Arbeitnehmers nach Verringerung der Ar-

beitszeit ablehnen, soweit betriebliche Gründe entgegenstehen; § 8 Absatz 4 gilt ent-

sprechend. Ein Arbeitgeber, der in der Regel mehr als 45, aber nicht mehr als 200 Ar-

beitnehmer beschäftigt, kann das Verlangen eines Arbeitnehmers auch ablehnen, wenn 

zum Zeitpunkt des begehrten Beginns der verringerten Arbeitszeit bei einer Arbeitneh-

merzahl von in der Regel 

 

     1. mehr als 45 bis 60 bereits mindestens vier, 

 

     2. mehr als 60 bis 75 bereits mindestens fünf, 

 

     3. mehr als 75 bis 90 bereits mindestens sechs, 

 

     4. mehr als 90 bis 105 bereits mindestens sieben, 

 

     5. mehr als 105 bis 120 bereits mindestens acht, 

 

     6. mehr als 120 bis 135 bereits mindestens neun, 

 

     7. mehr als 135 bis 150 bereits mindestens zehn, 

 

     8. mehr als 150 bis 165 bereits mindestens elf, 

 

     9. mehr als 165 bis 180 bereits mindestens zwölf, 

 

     10. mehr als 180 bis 195 bereits mindestens 13, 

 

     11. mehr als 195 bis 200 bereits mindestens 14 andere Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit 

nach Absatz 1 verringert haben. 

(3) Im Übrigen gilt für den Umfang der Verringerung der Arbeitszeit und für die ge-

wünschte Verteilung der Arbeitszeit § 8 Absatz 2 bis 5. Für den begehrten Zeitraum der 

Verringerung der Arbeitszeit sind § 8 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 sowie 

Absatz 5 Satz 1 und 2 entsprechend anzuwenden. 

 

(4) Während der Dauer der zeitlich begrenzten Verringerung der Arbeitszeit kann der Ar-

beitnehmer keine weitere Verringerung und keine Verlängerung seiner Arbeitszeit nach 

diesem Gesetz verlangen; § 9 findet keine Anwendung. 

 

(5) Ein Arbeitnehmer, der nach einer zeitlich begrenzten Verringerung der Arbeitszeit 

nach Absatz 1 zu seiner ursprünglichen vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zurückge-

kehrt ist, kann eine erneute Verringerung der Arbeitszeit nach diesem Gesetz frühestens 

ein Jahr nach der Rückkehr zur ursprünglichen Arbeitszeit verlangen. Für einen erneuten 

Antrag auf Verringerung der Arbeitszeit nach berechtigter Ablehnung auf Grund entge-

genstehender betrieblicher Gründe nach Absatz 2 Satz 1 gilt § 8 Absatz 6 entsprechend. 

Nach berechtigter Ablehnung auf Grund der Zumutbarkeitsregelung nach Absatz 2 Satz 2 

kann der Arbeitnehmer frühestens nach Ablauf von einem Jahr nach der Ablehnung er-

neut eine Verringerung der Arbeitszeit verlangen. 

 

(6) Durch Tarifvertrag kann der Rahmen für den Zeitraum der Arbeitszeitverringerung 

abweichend von Absatz 1 Satz 2 auch zuungunsten des Arbeitnehmers festgelegt wer-

den. 

 

(7) Bei der Anzahl der Arbeitnehmer nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 sind Personen in 

Berufsbildung nicht zu berücksichtigen. 
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§ 10 

Aus- und Weiterbildung 

 

Der Arbeitgeber hat Sorge zu tragen, dass auch teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer an 

Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der beruflichen Entwicklung und Mo-

bilität teilnehmen können, es sei denn, dass dringende betriebliche Gründe oder Aus- und 

Weiterbildungswünsche anderer teilzeit- oder vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer entge-

genstehen. 

 

§ 11 

Kündigungsverbot 

 

Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses wegen der Weigerung eines Arbeitnehmers, 

von einem Vollzeit in ein Teilzeitarbeitsverhältnis oder umgekehrt zu wechseln, ist un-

wirksam. Das Recht zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus anderen Gründen bleibt 

unberührt. 

 

§ 12 

Arbeit auf Abruf 

 

(1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass der Arbeitnehmer seine Ar-

beitsleistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen hat (Arbeit auf Abruf). Die 

Vereinbarung muss eine bestimmte Dauer der wöchentlichen und täglichen Arbeitszeit 

festlegen. Wenn die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nicht festgelegt ist, gilt eine Ar-

beitszeit von 20 Stunden als vereinbart. Wenn die Dauer der täglichen Arbeitszeit nicht 

festgelegt ist, hat der Arbeitgeber die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers jeweils für min-

destens drei aufeinander folgende Stunden in Anspruch zu nehmen. 

 

(2) Ist für die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nach Absatz 1 Satz 2 eine Mindestar-

beitszeit vereinbart, darf der Arbeitgeber nur bis zu 25 Prozent der wöchentlichen Ar-

beitszeit zusätzlich abrufen. Ist für die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit nach Absatz 1 

Satz 2 eine Höchstarbeitszeit vereinbart, darf der Arbeitgeber nur bis zu 20 Prozent der 

wöchentlichen Arbeitszeit weniger abrufen. 

 

(3) Der Arbeitnehmer ist nur zur Arbeitsleistung verpflichtet, wenn der Arbeitgeber ihm 

die Lage seiner Arbeitszeit jeweils mindestens vier Tage im Voraus mitteilt. 

 

(4) Zur Berechnung der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall ist die maßgebende regel-

mäßige Arbeitszeit im Sinne von § 4 Absatz 1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes die durch-

schnittliche Arbeitszeit der letzten drei Monate vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit (Refe-

renzzeitraum). Hat das Arbeitsverhältnis bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit keine drei Mo-

nate bestanden, ist der Berechnung des Entgeltfortzahlungsanspruchs die durchschnittli-

che Arbeitszeit dieses kürzeren Zeitraums zugrunde zu legen. Zeiten von Kurzarbeit, un-

verschuldeter Arbeitsversäumnis, Arbeitsausfällen und Urlaub im Referenzzeitraum blei-

ben außer Betracht. Für den Arbeitnehmer günstigere Regelungen zur Berechnung der 

Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall finden Anwendung. 

 

(5) Für die Berechnung der Entgeltzahlung an Feiertagen nach § 2 Absatz 1 des Entgelt-

fortzahlungsgesetzes gilt Absatz 4 entsprechend. 

 

(6) Durch Tarifvertrag kann von den Absätzen 1 und 3 auch zuungunsten des Arbeitneh-

mers abgewichen werden, wenn der Tarifvertrag Regelungen über die tägliche und wö-

chentliche Arbeitszeit und die Vorankündigungsfrist vorsieht. Im Geltungsbereich eines 

solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die 

Anwendung der tariflichen Regelungen über die Arbeit auf Abruf vereinbaren. 

 

 

 



AGG 

 
- 268 - 

§ 13 

Arbeitsplatzteilung 

 

(1) Arbeitgeber und Arbeitnehmer können vereinbaren, dass mehrere Arbeitnehmer sich 

die Arbeitszeit an einem Arbeitsplatz teilen (Arbeitsplatzteilung). Ist einer dieser Arbeit-

nehmer an der Arbeitsleistung verhindert, sind die anderen Arbeitnehmer zur Vertretung 

verpflichtet, wenn sie der Vertretung im Einzelfall zugestimmt haben. Eine Pflicht zur Ver-

tretung besteht auch, wenn der Arbeitsvertrag bei Vorliegen dringender betrieblicher 

Gründe eine Vertretung vorsieht und diese im Einzelfall zumutbar ist. 

 

(2) Scheidet ein Arbeitnehmer aus der Arbeitsplatzteilung aus, so ist die darauf gestützte 

Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines anderen in die Arbeitsplatzteilung einbezoge-

nen Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber unwirksam. Das Recht zur Änderungskündi-

gung aus diesem Anlass und zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus anderen Grün-

den bleibt unberührt. 

 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, wenn sich Gruppen von Arbeit-

nehmern auf bestimmten Arbeitsplätzen in festgelegten Zeitabschnitten abwechseln, oh-

ne dass eine Arbeitsplatzteilung im Sinne des Absatzes 1 vorliegt. 

 

(4) Durch Tarifvertrag kann von den Absätzen 1 und 3 auch zuungunsten des Arbeitneh-

mers abgewichen werden, wenn der Tarifvertrag Regelungen über die Vertretung der Ar-

beitnehmer enthält. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können nicht tarif-

gebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen Regelungen 

über die Arbeitsplatzteilung vereinbaren. 

 

 

Dritter Abschnitt 

Befristete Arbeitsverträge 

 

§ 14 

Zulässigkeit der Befristung 

 

(1) Die Befristung eines Arbeitsvertrages ist zulässig, wenn sie durch einen sachlichen 

Grund gerechtfertigt ist. Ein sachlicher Grund liegt insbesondere vor, wenn 

 

     1. der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorübergehend besteht, 

 

     2. die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt, um den 

Übergang des Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern, 

 

     3. der Arbeitnehmer zur Vertretung eines anderen Arbeitnehmers beschäftigt wird, 

 

     4. die Eigenart der Arbeitsleistung die Befristung rechtfertigt, 

 

     5. die Befristung zur Erprobung erfolgt, 

 

     6. in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe die Befristung rechtfertigen, 

 

     7. der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln vergütet wird, die haushaltsrechtlich für 

eine befristete Beschäftigung bestimmt sind, und er entsprechend beschäftigt wird 

oder 

 

     8. die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht. 

 

(2) Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachli-

chen Grundes ist bis zur Dauer von zwei Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamtdauer von 

zwei Jahren ist auch die höchstens dreimalige Verlängerung eines kalendermäßig befris-
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teten Arbeitsvertrages zulässig. Eine Befristung nach Satz 1 ist nicht zulässig, wenn mit 

demselben Arbeitgeber bereits zuvor ein befristetes oder unbefristetes Arbeitsverhältnis 

bestanden hat. Durch Tarifvertrag kann die Anzahl der Verlängerungen oder die Höchst-

dauer der Befristung abweichend von Satz 1 festgelegt werden. Im Geltungsbereich eines 

solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die 

Anwendung der tariflichen Regelungen vereinbaren. 

 

(2a) In den ersten vier Jahren nach der Gründung eines Unternehmens ist die kalender-

mäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes bis 

zur Dauer von vier Jahren zulässig; bis zu dieser Gesamtdauer von vier Jahren ist auch 

die mehrfache Verlängerung eines kalendermäßig befristeten Arbeitsvertrages zulässig. 

Dies gilt nicht für Neugründungen im Zusammenhang mit der rechtlichen Umstrukturie-

rung von Unternehmen und Konzernen. Maßgebend für den Zeitpunkt der Gründung des 

Unternehmens ist die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, die nach § 138 der Abgabenord-

nung der Gemeinde oder dem Finanzamt mitzuteilen ist. Auf die Befristung eines Arbeits-

vertrages nach Satz 1 findet Absatz 2 Satz 2 bis 4 entsprechende Anwendung. 

 

(3) Die kalendermäßige Befristung eines Arbeitsvertrages ohne Vorliegen eines sachli-

chen Grundes ist bis zu einer Dauer von fünf Jahren zulässig, wenn der Arbeitnehmer bei 

Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses das 52. Lebensjahr vollendet hat und unmit-

telbar vor Beginn des befristeten Arbeitsverhältnisses mindestens vier Monate beschäfti-

gungslos im Sinne des § 138 Absatz 1 Nummer 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 

gewesen ist, Transferkurzarbeitergeld bezogen oder an einer öffentlich geförderten Be-

schäftigungsmaßnahme nach dem Zweiten oder Dritten Buch Sozialgesetzbuch teilge-

nommen hat. Bis zu der Gesamtdauer von fünf Jahren ist auch die mehrfache Verlänge-

rung des Arbeitsvertrages zulässig. 

 

(4) Die Befristung eines Arbeitsvertrages bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

 

§ 15 

Ende des befristeten Arbeitsvertrages 

 

(1) Ein kalendermäßig befristeter Arbeitsvertrag endet mit Ablauf der vereinbarten Zeit. 

 

(2) Ein zweckbefristeter Arbeitsvertrag endet mit Erreichen des Zwecks, frühestens je-

doch zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Unterrichtung des Arbeitnehmers durch 

den Arbeitgeber über den Zeitpunkt der Zweckerreichung. 

 

(3) Ein befristetes Arbeitsverhältnis unterliegt nur dann der ordentlichen Kündigung, 

wenn dies einzelvertraglich oder im anwendbaren Tarifvertrag vereinbart ist. 

 

(4) Ist das Arbeitsverhältnis für die Lebenszeit einer Person oder für längere Zeit als fünf 

Jahre eingegangen, so kann es von dem Arbeitnehmer nach Ablauf von fünf Jahren ge-

kündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate. 

 

(5) Wird das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist, oder nach 

Zweckerreichung mit Wissen des Arbeitgebers fortgesetzt, so gilt es als auf unbestimmte 

Zeit verlängert, wenn der Arbeitgeber nicht unverzüglich widerspricht oder dem Arbeit-

nehmer die Zweckerreichung nicht unverzüglich mitteilt. 

 

§ 16  

Folgen unwirksamer Befristung 

 

Ist die Befristung rechtsunwirksam, so gilt der befristete Arbeitsvertrag als auf unbe-

stimmte Zeit geschlossen; er kann vom Arbeitgeber frühestens zum vereinbarten Ende 

ordentlich gekündigt werden, sofern nicht nach § 15 Abs. 3 die ordentliche Kündigung zu 

einem früheren Zeitpunkt möglich ist. Ist die Befristung nur wegen des Mangels der 
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Schriftform unwirksam, kann der Arbeitsvertrag auch vor dem vereinbarten Ende or-

dentlich gekündigt werden. 

 

§ 17 

Anrufung des Arbeitsgerichts 

 

Will der Arbeitnehmer geltend machen, dass die Befristung eines Arbeitsvertrages 

rechtsunwirksam ist, so muss er innerhalb von drei Wochen nach dem vereinbarten Ende 

des befristeten Arbeitsvertrages Klage beim Arbeitsgericht auf Feststellung erheben, dass 

das Arbeitsverhältnis auf Grund der Befristung nicht beendet ist. Die §§ 5 bis 7 des Kün-

digungsschutzgesetzes gelten entsprechend. Wird das Arbeitsverhältnis nach dem ver-

einbarten Ende fortgesetzt, so beginnt die Frist nach Satz 1 mit dem Zugang der schriftli-

chen Erklärung des Arbeitgebers, dass das Arbeitsverhältnis auf Grund der Befristung be-

endet sei. 

 

§ 18 

Information über unbefristete Arbeitsplätze 

 

Der Arbeitgeber hat die befristet beschäftigten Arbeitnehmer über entsprechende unbe-

fristete Arbeitsplätze zu informieren, die besetzt werden sollen. Die Information kann 

durch allgemeine Bekanntgabe an geeigneter, den Arbeitnehmern zugänglicher Stelle im 

Betrieb und Unternehmen erfolgen. 

 

§ 19 

Aus- und Weiterbildung 

 

Der Arbeitgeber hat Sorge zu tragen, dass auch befristet beschäftigte Arbeitnehmer an 

angemessenen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der beruflichen Ent-

wicklung und Mobilität teilnehmen können, es sei denn, dass dringende betriebliche 

Gründe oder Aus- und Weiterbildungswünsche anderer Arbeitnehmer entgegenstehen. 

 

§ 20 

Information der Arbeitnehmervertretung 

 

Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmervertretung über die Anzahl der befristet beschäftig-

ten Arbeitnehmer und ihren Anteil an der Gesamtbelegschaft des Betriebes und des Un-

ternehmens zu informieren. 

 

§ 21 

Auflösend bedingte Arbeitsverträge 

 

Wird der Arbeitsvertrag unter einer auflösenden Bedingung geschlossen, gelten § 4 Abs. 

2, § 5, § 14 Abs. 1 und 4, § 15 Abs. 2, 3 und 5 sowie die §§ 16 bis 20 entsprechend. 

 

Vierter Abschnitt 

Gemeinsame Vorschriften 

 

§ 22 

Abweichende Vereinbarungen 

 

(1) Außer in den Fällen des § 9a Absatz 6, § 12 Absatz 6, § 13 Absatz 4 und § 14 Absatz 

2 Satz 3 und 4 kann von den Vorschriften dieses Gesetzes nicht zuungunsten des Arbeit-

nehmers abgewichen werden. 

 

(2) Enthält ein Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Bestimmungen im Sinne des § 8 

Absatz 4 Satz 3 und 4, auch in Verbindung mit § 9a Absatz 2, des § 9a Absatz 6, § 12 

Absatz 6, § 13 Absatz 4, § 14 Absatz 2 Satz 3 und 4 oder § 15 Absatz 3, so gelten diese 

Bestimmungen auch zwischen nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
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außerhalb des öffentlichen Dienstes, wenn die Anwendung der für den öffentlichen Dienst 

geltenden tarifvertraglichen Bestimmungen zwischen ihnen vereinbart ist und die Arbeit-

geber die Kosten des Betriebes überwiegend mit Zuwendungen im Sinne des Haushalts-

rechts decken. 

 

§ 23 

Besondere gesetzliche Regelungen 

 

Besondere Regelungen über Teilzeitarbeit und über die Befristung von Arbeitsverträgen 

nach anderen gesetzlichen Vorschriften bleiben unberührt. 


